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Vorbemerkung 

In der Zeit von Anfang 2000 bis zum Herbst 2008 wurde die im Sozialgesetzbuch III 
geregelte aktive Arbeitsmarktpolitik des Bundes aus Mitteln des Europäischen Sozi-
alfonds ergänzt. Das Programm wurde in Verantwortung des BMAS (damals Bun-
desministerium für Arbeit und Sozialordnung, heute Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales) mit einer später mehrfach geänderten Förderrichtlinie eingeführt und 
von der Bundesagentur für Arbeit umgesetzt.  

Im Sommer des Jahres 2000 beauftragte das BMAS das IAB mit der Begleitfor-
schung zu diesem ESF-BA-Programm. In den folgenden Jahren erstellte das Pro-
jektteam des IAB jährliche Projektberichte, darunter entsprechend den Vorgaben 
des ESF Berichte zur Halbzeitbewertung des Programms im Jahr 2003 und zu de-
ren Aktualisierung im Jahr 2005. Darüber hinaus wurde die einschlägige Fachöf-
fentlichkeit in Wissenschaft und arbeitsmarktpolitischer Praxis mit zahlreichen Ver-
öffentlichungen über Zwischenergebnisse der Begleitforschung informiert (vgl. dazu 
das Verzeichnis im Anhang dieses Berichts).  

Mit dem vorliegenden Bericht schließt die Begleitforschung ihre Arbeit ab. Zunächst 
werden die Befunde zur Programmdurchführung resümiert. Anschließend werden 
die Ergebnisse der Untersuchungen zu den einzelnen Förderschwerpunkten des 
Programms vorgestellt, darunter insbesondere Analysen zu den Wirkungen der 
Förderung auf den Arbeitsmarkterfolg der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

An dieser Stelle gilt der Dank allen, die das Begleitforschungsprojekt in seiner lan-
gen Laufzeit sehr positiv und konstruktiv unterstützt haben. Dies sind vor allem die 
Programmverantwortlichen im BMAS und die vielen Expertinnen und Experten in 
der Zentrale der BA, in den Regionaldirektionen und vor Ort in den Agenturen für 
Arbeit. Im IAB gilt der Dank des Verfassers den Kolleginnen und Kollegen, die im 
Projektteam mit unterschiedlicher Dauer und Arbeitsschwerpunkten beteiligt waren, 
aber ablaufbedingt an diesem Bericht nicht mehr mitarbeiten konnten. Ihre Beiträge 
sind in den entsprechenden Kapiteln kenntlich gemacht und im Anhang 2 aufgelis-
tet. Namentlich soll hier denen gedankt werden, die trotz ihrer wichtigen Arbeit häu-
fig unerwähnt bleiben. Die Aufgaben der Projektassistenz wurden mit großem En-
gagement nacheinander wahrgenommen von Ruth Frommberger, Olivia Solner und 
Claudia Schiener. Dank gilt schließlich auch Eva Gleißner, die die Fertigstellung 
dieses Berichts technisch unterstützt hat. 
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A Gegenstand, Auftrag und Konzept der Begleitforschung 
zum ESF-BA-Programm 

1 Das Programm 
Die aktive Arbeitsmarktpolitik des Bundes und der Länder wurde wie schon bis 1999 
auch in der Phase der Europäischen Strukturfonds von 2000 bis 2006 aus Mitteln 
des ESF ergänzt (mit einer späteren Verlängerung bis 2008). Ein erheblicher Teil 
der ESF-Mittel des Bundes wurde seit dem Jahr 2000 bis zum Herbst 2008 in Ver-
bindung mit der individuellen Arbeitsförderung nach dem SGB III im Rahmen des 
bundesweiten ESF-BA-Programms eingesetzt. Das Programm sollte die gesetzliche 
Arbeitsförderung qualitativ ergänzen und war mit ihr über die Mischfinanzierung aus 
ESF-Mitteln und SGB III-Mitteln verknüpft.1

Mit seinem Schwerpunkt im Bereich der beruflichen Qualifizierung wurde das Pro-
gramm zielgruppenorientiert konzipiert. Es sollte die Beschäftigungsfähigkeit von 
Arbeitslosen im Verhältnis zum SGB III zusätzlich bzw. verstärkt gefördert werden, 
um Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern und vom Ausschluss vom Arbeitsmarkt 
bedrohte Personengruppen zu unterstützen. Daneben ergänzte das Programm von 
Beginn an die Förderung von Existenzgründungen aus Arbeitslosigkeit und die 
Qualifizierung von Kurzarbeitenden bei endgültigem Wegfall der Arbeitsplätze. 

 

Die gesetzliche Regelförderung wurde in zweierlei Hinsicht ergänzt. Erstens sollten 
mit Hilfe eines ESF-Unterhaltsgeldes solche Arbeitslose in Maßnahmen zur berufli-
chen Weiterbildung und Trainingsmaßnahmen einbezogen werden, die wegen feh-
lender leistungsrechtlicher Voraussetzungen (hinreichende Vorbeschäftigungszeit 
mit Beitragszahlung) kein Unterhaltsgeld bzw. Arbeitslosengeld nach dem SGB III 
erhalten können und deshalb in der Regel nicht oder nur unter erschwerten Bedin-
gungen teilnehmen (können). Zweitens bot das Programm für alle Zielgruppen die 
Möglichkeit zur Teilnahme an spezifischen Maßnahme(bausteine)n, die im Rahmen 
des SGB III nicht gefördert werden konnten: Weiterbildungsmodule in Verbindung 
mit der regulären Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW) (nur bis Ende 2002), 
Existenzgründungsseminare (bis Frühjahr 2003) und Coaching für Überbrückungs-
geldbezieher sowie Qualifizierungsmaßnahmen bei Kurzarbeit. Im Herbst 2004 
wurde schließlich mit den Maßnahmen zur Vermittlung berufsbezogener Deutsch-
kenntnisse an Arbeitslose mit Migrationshintergrund ein neuer Förderschwerpunkt 
eingeführt. 

Das Programm setzte also bei einigen Förderlücken des SGB III an, erweiterte den 
von Arbeitsförderung (bei beruflicher Qualifizierung) erreichbaren Personenkreis 

                                                
1 Im ESF-Zusammenhang wird üblicherweise der Begriff „Kofinanzierung“ verwendet. Aber 

wer kofinanziert was? Aus Sicht der EU-Kommission wird mit dem ESF die nationale Ar-
beitsförderung kofinanziert. Aus Sicht z.B. der BA wird der Einsatz des ESF aus Mitteln 
der nationalen Arbeitsförderung (SGB III) kofinanziert. Deshalb wird an dieser Stelle der 
demgegenüber neutrale Begriff der „Mischfinanzierung“ verwendet. 
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und sollte das Wirkungspotential der ergänzten gesetzlichen Förderinstrumente 
steigern. Darin unterschied es sich im Grundsatz nicht von seinem Vorläuferpro-
gramm, dem so genannten „AFG-Plus“.2

Auch in der Konstruktion des Programms, seiner Umsetzung durch die damalige 
Bundesanstalt, heutige Bundesagentur für Arbeit,

 Da sich die Problemlage auf dem Arbeits-
markt nicht geändert hatte und weil die Umsetzung des Vorläuferprogramms als 
relativ erfolgreich eingeschätzt wurde, gab es aus Sicht der Verantwortlichen keinen 
Anlass, das neue Programm grundsätzlich anders zu schneiden. Auch in der Zeit 
von 1995 bis 1999 wurde die gesetzliche Arbeitsförderung (bis 1997 nach dem 
AFG, dann ab 1998 dem SGB III) in den Förderbereichen der Qualifizierung von 
arbeitslosen Zielgruppen und von Kurzarbeitenden sowie ergänzender Hilfen zur 
Existenzgründung aus Mitteln des ESF ergänzt. Weggefallen waren im neuen Pro-
gramm ab 2000 lediglich die bis 1999 wegen zu geringer Inanspruchnahme durch 
Betriebe kaum umgesetzten ergänzenden Hilfen zur Beschäftigungsaufnahme.  

3

Die enge Verknüpfung mit der gesetzlichen Arbeitsförderung nach dem SGB III 
beinhaltete – wie schon beim “AFG-Plus“ - das Risiko, bei Änderungen der gesetzli-
chen Grundlage und deren geschäftspolitischen Umsetzung durch die BA das Pro-
gramm anpassen zu müssen. Und tatsächlich hatte der Wandel der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik in Deutschland zu einer „aktivierenden“ Arbeitsmarktpolitik erhebli-
che Auswirkungen auf die Strukturen des Programms und seine Umsetzung. Das 
Konzept des „Fordern und Förderns“ wurde mit dem JOB-AQTIV-Gesetz im Jahr 
2001 vorbereitet, in den folgenden Jahren dann schrittweise mit den ersten drei 
„Hartz-Gesetzen“ für das SGB III eingeführt und schließlich mit dem vierten „Hartz-

 auf der Grundlage von 
Förderrichtlinien des Bundesarbeitsministeriums sowie in den spezifischen Bedin-
gungen seiner Finanzierung hatte sich gegenüber dem Vorläuferprogramm im Prin-
zip nichts geändert. Bis 2008 konnte im Rahmen der Individualförderung (also keine 
Projektförderung wie bei den Länderprogrammen) nur dann eine ESF-Leistung ge-
währt werden, wenn zugleich eine Leistung der gesetzlichen Regelförderung gemäß 
SGB III erbracht wurde. Das Programm war über die Kofinanzierung und deren 
leistungsrechtlich definierten Konditionen in jedem einzelnen Förderfall mit den 
Leistungen nach dem SGB III verknüpft, nicht jedoch mit dem 2005 eingeführten 
SGB II. Es handelte sich somit nicht um ein Programm im herkömmlichen Sinne, 
also ein Programm mit eigenständigem Problembezug, Anreizsystem und Instru-
menten sowie mit gesondertem Budget. Selbst die Programmziele waren wie schon 
beim Vorläuferprogramm nicht in den Richtlinien (von Anfang 2000) benannt, son-
dern erschlossen sich erst aus den übergeordneten Zielen des ESF. 

                                                
2  Zu diesem Programm vgl. den Abschlussbericht der damaligen Begleitforschung von 

Deeke und Schuler (2003). 
3  Zur Vereinfachung werden im Folgenden nur noch die zum 01.01.2004 eingeführten 

neuen Bezeichnungen der Organisationseinheiten der BA verwendet. 
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Gesetz“ auf das mit dem SGB II ab 2005 völlig neu geschnittene Verhältnis von 
Arbeitsmarktpolitik und Fürsorgesystem ausgeweitet. 

Beim Start des ESF-BA-Programms im Jahr 2000 waren im Vergleich zum vorheri-
gen Programm zunächst zwei Änderungen im institutionellen Kontext der ESF-BA-
Förderung wichtiger. Dies betrifft erstens die Einbettung in übergeordnete ESF-
„Dachprogramme“ in Verbindung mit einem neuen Steuerungsansatz des ESF und 
zweitens die Verpflichtung auf die Europäische Beschäftigungsstrategie mit ihren 
Beschäftigungspolitischen Leitlinien. 

Im Rahmen des ESF-Ziel 3 „Bildung, Ausbildung und Beschäftigung“ hatten der 
Bund und die Länder in Westdeutschland ein gemeinsames Einheitliches Pro-
grammplanungsdokument (EPPD) vorgelegt, demzufolge sie ihre jeweiligen Einzel-
programme in Hinblick auf die Förderziele des ESF arbeitsteilig ausrichten und un-
tereinander abgestimmt umsetzen wollten. Für Ostdeutschland hatten der Bund und 
die Länder unter dem Dach eines übergreifenden Gemeinschaftlichen Förderkon-
zepts (GFK) zu Ziel 1 jeweils gesonderte Operationelle Programme (OP) vorgelegt. 
Dabei hatte sich der Bund mit seinem OP auf die Förderung der „Humanressour-
cen“ konzentriert, also auf den Schwerpunkt des GFK zu Ziel 1, der dem westdeut-
schen Ziel 3 bzw. dem EPPD entsprach. Das EPPD zu Ziel 3 sollte wiederum als 
Bezugsrahmen auch für die ESF-Förderung im Ziel 1-Gebiet dienen. Das ESF-BA-
Programm war nun stärker als in der Zeit bis 1999 in die Umsetzung übergeordne-
ter gemeinsamer ESF-Bund-Länderprogramme eingebunden, in seiner Zielsetzung 
dort definiert, in der Ressourcenausstattung auf Verhandlung und Abstimmung 
nicht mehr wie früher nur auf Bundesebene, sondern nun auch im föderalen Ver-
hältnis von Bund und Ländern verwiesen, und wurde in seiner Implementation und 
Zielerreichung auch als Beitrag zur arbeitsteiligen Umsetzung des ESF in Deutsch-
land insgesamt betrachtet. 

Diese Einbettung des ESF-BA-Programms in übergeordnete Programmzusammen-
hänge ging zurück auf einen damals neuen Ansatz der Europäischen Kommission 
zur Umsetzung der EU-Strukturfonds und damit auch des ESF. Im Unterschied zur 
vorherigen Strukturfondsphase hatte die Kommission ihren früheren, bis hinunter 
auf die Ebene der Einzelprogramme bürokratisch konditionierenden Steuerungsan-
spruch zurück genommen. Im Vordergrund sollte ab 2000 eine zielorientierte Steue-
rung bei dezentraler Verantwortung der Mitgliedstaaten für die konkrete Ausgestal-
tung und Umsetzung ihrer abgestimmten Einzelprogramme stehen. Durch ein ent-
sprechendes System der Programmierung, Finanzabwicklung, Begleitung und Be-
wertung wurden die Anforderungen zur Koordination der Durchführung aller Einzel-
programme auf nationaler Ebene, in Deutschland also im Verhältnis von Bund und 
Ländern, erheblich gesteigert. Im Vergleich zu der Zeit bis 1999 war die Durchfüh-
rung der Einzelprogramme seitdem mit einem relativen Autonomieverlust der jewei-
ligen Programmverantwortlichen verbunden. 
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Schließlich hatte sich der institutionelle Kontext - nicht nur für das neue ESF-BA-
Programm, sondern für alle ESF-Programme und für die gesetzliche Arbeitsförde-
rung - durch die Einführung der so genannten Europäischen Beschäftigungsstrate-
gie ab 1998 geändert. Alle Programme und die reguläre Arbeitsförderung sollten 
sich nach entsprechenden Beschlüssen des Rates auf die Beschäftigungspoliti-
schen Leitlinien beziehen, mussten in jährlichen Nationalen Aktionsplänen berichtet 
werden und wurden in ihrer Zielerreichung einem international vergleichenden 
Benchmarking unterzogen (Keller 1999). Dieses Verfahren wird mittlerweile als 
„Methode der offenen Koordinierung“ (MOK) bezeichnet (Bauer, Knöll 2003; 
Goetschy 2003; Schmid, Kull 2004). Mit ihr sollte die vertikale bürokratische Regu-
lierung von Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik zugunsten eines Systems von 
Zielvereinbarungen zwischen allen Akteuren bei dezentraler Verantwortung für die 
Zielerreichung aufgegeben werden (Lang, Naschold, Reissert 1998). Konsequenz 
war - vergleichbar der neuen Steuerungsphilosophie des SGB III , dass der darin 
gegebenen Ungewissheit über die Zielerreichung mit einem differenzierten Feed-
back-System der Begleitung und Bewertung als Mittel reflexiver Steuerung abge-
holfen werden sollte (Hemmann 2002). 

Genau das war auch der neue Steuerungsansatz des ESF und charakterisierte 
seitdem das für ihn verbindliche System der Begleitung und Bewertung. Dieses 
wurde mit den ESF-Dachprogrammen in Deutschland für alle Einzelprogramme von 
Bund und Ländern bzw. für ihre integrierte Berichterstattung und Evaluation konkre-
tisiert. Damit war der allgemeine Anforderungsrahmen für die Evaluation aller ESF-
Programme und damit auch für die Begleitforschung zum ESF-BA-Programm ge-
geben. 
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2 Evaluationskonzept des ESF 
Eine entscheidende Voraussetzung für die Realisierung des Anspruchs auf zielori-
entierte Steuerung des ESF war, dass das Monitoring und die Evaluation in zeitli-
cher und sachlicher Hinsicht so gestaltet wurden, dass sie als Feedback-System 
noch während der Laufzeit der ESF-Programme genutzt werden konnten. Mit Daten 
und Analysen zur Implementation und zur Zielerreichung sollten Informations-
grundlagen für Entscheidungen zu eventuellen Programmkorrekturen oder weiterhin 
unveränderter Durchführung der Programme geschaffen werden können.  

Entsprechende Anforderungen wurden in den „Arbeitspapieren“ der Kommission im 
Zuge der mehrstufigen Programmierung des ESF (und der anderen Strukturfonds) 
detailliert dargelegt und sind in den Prozess der Ausarbeitung und Verhandlung der 
Programme eingeflossen. Speziell für den ESF wurde von der Generaldirektion 
Beschäftigung ein „Leitfaden zur Begleitung und Bewertung“ (1999) vorgelegt, in 
dem die Anforderungen genauer beschrieben wurden. Das Monitoring mit jährlichen 
Durchführungsberichten („Begleitung“) war demnach Aufgabe der für die Pro-
grammumsetzung zuständigen Verwaltungsbehörde. Die Evaluation („Bewertung“) 
oblag den ESF-Begleitausschüssen, die ihrerseits hierzu unabhängige wissen-
schaftliche Evaluatoren einsetzten. Vorgesehen waren nach der ex-ante Evaluation 
als Bedingung der kommissionsseitigen Genehmigung der nationalen Programme 
zu Beginn der Förderung (2000) dann im Jahr 2003 eine Halbzeitbewertung sowie 
eine „ergänzende Zwischenevaluation“ als Aktualisierung der Halbzeitbewertung im 
Jahr 2005 und eine ex-post-Evaluation zum Ende der Strukturfondsphase. 

Zwar scheint diese organisatorische Struktur des Begleit- und Bewertungssystems 
auf den ersten Blick den Regelungen der vorherigen Programmphase bis 1999 zu 
entsprechen. Aber nun wollte die Kommission im Sinne der Dezentralisierung von 
Verantwortung an den für die Begleitung und Bewertung zuständigen ESF-Begleit-
ausschüssen nur noch beratend teilnehmen. Die Programmverantwortlichen sollten 
anders als zuvor eine wissenschaftliche Evaluation von Programmbeginn an be-
gleitend einsetzen. Dies galt nicht nur für die oberste nationale Programmebene, 
sondern möglichst auch für die darin involvierten Einzelprogramme. Vor allem war 
nun mit der Vorgabe von Indikatoren einschließlich Wirkungsindikatoren, die auf die 
Ermittlung von Nettoeffekten zielen, eine neue Anforderung gegeben. 

Die Neuregelungen zu Monitoring und Evaluation können erstens als Reaktion auf 
entsprechende Defizite in der Vergangenheit interpretiert werden. Dabei ging es vor 
allem um bessere und zeitnahe Informationen über die Implementation im Interesse 
einer Optimierung der Implementationsstrukturen und -prozesse, und um mehr 
Kenntnisse über die Wirkungen der ESF-Förderung. Zweitens zielten die Neurege-
lungen auf bessere Vergleichsmöglichkeiten des ESF-Einsatzes innerhalb eines 
Mitgliedstaates und international im Benchmarking zur Umsetzung der Beschäfti-
gungspolitischen Leitlinien im Rahmen der EBS. Drittens schließlich sollten aus der 
Perspektive der Kommission betrachtet Monitoring und Evaluation auch als Instru-
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mente von Zielcontrolling und Finanzcontrolling nutzbar sein. Sie sollten also helfen, 
den Kontrollverlust der Kommission, der mit der Zurücknahme bürokratischer Regu-
lierungsansprüche verbunden war, durch zielorientiertes Feedback zu kompensie-
ren. Allerdings war dies auch mit dem Risiko verbunden, dass das neue Feedback-
System seinerseits bürokratisch überfrachtet wird, also kontraproduktive Effekte 
zeitigt (Deeke 2000 a). 

Selbst die Inhalte der Evaluationsberichte wurden mit dem genannten ESF-Leitfa-
den vorgegeben. Demnach sollten bereits in der Halbzeitbewertung neben einer 
Prüfung der Kohärenz der Programme und einer Analyse ihrer Implementati-
onsstrukturen einschließlich des Monitoringsystems möglichst schon Wirkungen 
ermittelt werden. Weil Wirkungsanalysen mit der kontrafaktischen Fragestellung, 
was ohne die Förderung gewesen wären, Zeit brauchen, konnte dieser Anspruch 
bei der Halbzeitbewertung in der Regel nur mit Hinweisen und Analysen zu Brutto-
effekten in einem ersten Schritt realisiert werden. Die Beantwortung wirkungsanaly-
tischer Fragen zu Nettoeffekten im Sinne der kontrafaktischen Fragestellung war 
demnach erst in der Aktualisierung der Halbzeitbewertung im Jahr 2005 zu erwar-
ten. 

Die kommissionsseitigen Anforderungen wurden in den deutschen ESF-Dachpro-
grammen zu Ziel 1 und Ziel 3 aufgegriffen und insbesondere in den Dokumenten 
zur Programmergänzung ausführlicher im Blick auf die dazu vereinbarten prakti-
schen Vorkehrungen näher beschrieben. Dies erfolgte nicht ohne Probleme, weil 
die gesetzten Anforderungen - etwa hinsichtlich der Indikatoren und damit verbun-
dener Berichtspflichten - zunächst nicht unbedingt verträglich erschienen mit den 
herkömmlichen Verwaltungs- und Berichtssystemen der klassischen vollzugsorien-
tierten Steuerung von Programmen in Deutschland. 

Die Arbeitsteilung zwischen Monitoring und Evaluation wurde in der Programmer-
gänzung zum EPPD Ziel 3 (2001) konkretisiert und festgeschrieben.4

                                                
4  Dies wurde in der Halbzeitbewertung des EPPD evaluiert: vgl. RWI, SÖSTRA, Ronning 

2003: 101 ff. 

 Dies erfolgte 
auch, weil in der vorherigen Strukturfondsphase diese Arbeitsteilung nicht eindeutig 
war. In der Regel war die Evaluation der Programme in den neunziger Jahren auf-
grund unzureichender Ressourcen für das Begleitsystem mit Datenproblemen kon-
frontiert, musste sich auf die Rolle eines nachholenden Monitoring beschränken und 
konnte dies nur mit erheblicher Mühe in Antworten zu Fragen nach den Ergebnis-
sen der Förderung ausdifferenzieren (Jaedicke, Seyfried 2000; Deeke 1999). Im 
Vordergrund stand deshalb ab 2000 das Bemühen, die Datengrundlagen zu 
verbessern und frühzeitig wirkungsanalytische Untersuchungen zur Zielerreichung 
des ESF zu ermöglichen. Dazu wurde das so genannte „Stammblattverfahren“ ver-
einbart, wonach im Zuge des Monitoring zu allen Einzelprogrammen die Einzeldaten 
zu den geförderten Personen, Projekten und Unternehmen im Förderprozess er-
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fasst und mit Informationen zum Verbleib nach der Förderung fortgeschrieben wer-
den. Damit sollte die Evaluation der Programme von Monitoringaufgaben entlastet 
werden, also mit ihren Analysen einschließlich dazu ggf. erforderlicher ergänzender 
Erhebungen auf den Fundus der Prozessdaten des „Stammblattverfahrens“ aufset-
zen. 

Im Zentrum der Datenerfassung und Aufbereitung für das Monitoring und die daran 
anschließende Evaluation stand im Unterschied zur EFRE-Förderung der mikro-
analytische Blick auf den individuellen Nutzen der ESF-Förderung für die geförder-
ten Personen. Dies trug dem Umstand Rechnung, dass es sich bei der ESF-Förde-
rung - zumindest in Deutschland - um eine ergänzende Förderung der Länder und 
des Bundes zur ohnehin umgesetzten gesetzlichen Arbeitsförderung handelte, also 
insbesondere zur Arbeitsmarktpolitik in Form angebotsseitiger Unterstützung von 
Risikogruppen des Arbeitsmarktes. Damit war der Blick auf makroökonomische 
Effekte nicht ausgeschlossen, aber angesichts des in Deutschland quantitativ nach-
rangigen Gewichts des ESF für die Finanzierung aktiver Arbeitsmarktpolitik hatten 
Fragen zu Makroeffekten nur eine marginale Bedeutung und erschienen deshalb in 
den Planungen zu Monitoring und Evaluation nur am Rande. 
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3 Die Begleitforschung zum ESF-BA-Programm 
3.1 Prozess- und kontextorientierte Wirkungsanalyse 

Die Aufgaben der Begleitforschung umfassten ein breites Spektrum von Implemen-
tationsanalysen und Wirkungsuntersuchungen zum Einsatz der Instrumente und 
Leistungen des Programms. Dabei war wichtig, dass aufgrund des spezifischen 
Ansatzes des Programms - ESF-Ergänzung in kofinanzierender Verzahnung mit 
dem gesetzlichen Instrumentarium in jedem einzelnen Förderfall - die Evaluation 
implizit auch die Aufgabe eines Wirkungsvergleichs mit den Instrumenten der Re-
gelförderung hatte. Die Frage nach dem added value des ESF erfordert, dass die 
vom ESF ergänzte gesetzliche Regelförderung mit in den Blick genommen wird. 

Auf der analytischen Ebene der Programmevaluation stehen Fragen zur Umsetzung 
im institutionellen Kontext der gesetzlichen Arbeitsförderung unter Berücksichtigung 
der Entwicklung der Probleme von Arbeitsmarkt und Beschäftigung im Vordergrund 
des Interesses. Dabei geht es darum, ob das Programm im Sinne der ESF-Ziele 
ausgestaltet und entsprechend umgesetzt wurde, ob und inwieweit es dabei von der 
Entwicklung der gesetzlichen Arbeitsförderung beeinflusst wurde, sowie darum, ob 
es bei entsprechendem Bedarf in seiner Laufzeit adäquat modifiziert wurde. Diese 
implementationsbezogenen Fragen der Begleitforschung ergeben sich aus der 
Überlegung, dass die Art und Weise der Umsetzung des Programms bzw. seiner 
einzelnen Instrumente auch die Effektivität der Förderung im Ergänzungsverhältnis 
zur SGB III-Förderung beeinflusst, also wirkungsrelevant ist. 

Auf der mikroanalytischen Ebene geht es um den individuellen Nutzen der Leistun-
gen des ESF-BA-Programms in ihrem Zusammenspiel mit den ergänzten SGB III-
Leistungen für die Zielgruppen. Zu beantworten sind die Fragen, ob und wie das 
Förderangebot konkretisiert und angenommen wurde, ob die ESF-Leistungen in 
Kombination mit den Leistungen der Regelförderung die Teilnahme an den Maß-
nahmen bis zum Abschluss erfolgreich unterstützt haben, ob und inwieweit im Er-
gebnis die Wettbewerbschancen auf dem Arbeitsmarkt im Sinne der angezielten 
Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit verbessert wurden und welchen Effekt dies 
letztlich - in Abhängigkeit auch von der je spezifischen regionalen Arbeitsmarktsitu-
ation - auf die Chancen zu einem Übergang in nachhaltige Beschäftigung oder 
Verbleib in Arbeitslosigkeit hatte.  

Die Komplexität der Aufgaben erfordert einen entsprechend differenzierten analyti-
schen Bezugsrahmen. Dazu wurde die Begleitforschung als prozess- und kontext-
orientierte Wirkungsanalyse konzipiert (Deeke 2000b; Deeke, Kruppe 2002). In die-
sem Verständnis wurde die Begleitforschung nicht wie herkömmlich primär als Un-
tersuchung des Prozesses der Programmumsetzung angelegt, die getrennt von der 
ex-ante-Analyse der Formierung des Programms und der ex-post-Analyse seiner 
Wirkungen durchgeführt wird. Vielmehr geht es auch um eine Reanalyse der bei 
der Ausarbeitung des Programms leitenden Überlegungen und vor allem darum, 
möglichst noch während der Laufzeit wirkungsbezogene ex-post-Analysen zu bishe-
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rigen Ergebnissen durchzuführen. Dies kann verlaufsbedingt und in Abhängigkeit 
von der Datenlage nur nach einiger Zeit erfolgen und ist - typisch für Begleitfor-
schung - mit dem zusätzlichen Problem verbunden, dass sich der Untersuchungs-
gegenstand noch während der Untersuchung (mehr oder weniger stark) verändert. 
Das Konzept selber kann zunächst unabhängig von diesem Problem jeweils spezi-
fisch für die Evaluation auf Programmebene und die Analysen zum Instrumenten-
einsatz verdeutlicht werden. 

Auf Programmebene ist das Konzept der Begleitforschung angelehnt an den für 
Untersuchungen von arbeitsmarktpolitischen Programmen entwickelten Ansatz der 
Target-oriented Policy Evaluation (Schmid, O‘Reilly, Schömann 1996).5

In methodischer Hinsicht sind dabei zwei Dimensionen von Politikforschung rele-
vant: erstens die Dimension der Problem- und Policy-Analyse, in der oft die Mög-
lichkeit zum Rückgriff auf statistische Daten und Analysen mit kausalanalytischem 
Anspruch besteht, und zweitens die Dimension der Interaktionsanalyse, bei der 

 Im Unter-
schied zu konventionellen Soll-Ist-Vergleichen werden mit diesem Ansatz auch die 
mit dem Programm verbundenen Zielsetzungen ihrerseits im Blick auf die ihnen 
zugrunde liegenden Problemlagen und in ihrer Begründung durch die beteiligten 
Akteure bei der Programmierung betrachtet. Darüber hinaus ist der Prozess der 
Programmdurchführung selber ein Gegenstand der Untersuchung, nicht einfach nur 
der Vergleich von Input und Output. Die Implementationsanalyse hat eine zweifache 
Funktion. Sie soll zur Erklärung der Programmwirkungen beitragen - ausgehend 
von der These, dass die Art und Weise der Programmumsetzung Einfluss auf den 
Grad der Zielerreichung bzw. Zielverfehlung hat. Zudem kann sie helfen, Fragen zur 
Effizienz zu beantworten. Schließlich muss die „Umwelt“ des Programms in seiner 
Analyse berücksichtigt werden. Kontextanalyse heißt z.B., dass die Lage und Ent-
wicklung von Arbeitsmarkt und Beschäftigung als ein Problemfeld betrachtet wer-
den, welches die Formierung des Programms begründet und unter dem Aspekt des 
intendierten Wirkungszusammenhangs betrachtet als ein dynamisches Interventi-
onsfeld des Programms zu berücksichtigen ist. Dazu gehört auch die Analyse po-
tentieller Einflüsse aus der Entwicklung der institutionellen Rahmenbedingungen - 
sei es im politischen und rechtlichen Kontext des Programms, seinen Durchfüh-
rungsbedingungen oder sei es im Marktprozess selber, in den mit Hilfe des Pro-
gramms interveniert wird. Gerade für die Analyse des ESF bzw. hier des ESF-BA-
Programms ist dieser Kontextbezug relevant. Weil das Programm in mischfinan-
zierter Verschränkung mit der gesetzlichen Arbeitsförderung und im koordinierten 
Bezugsrahmen der übergreifenden „Dachprogramme“ von Bund und Ländern, also 
nicht autonom umgesetzt wurde, sollte es im Sinne von „embedded policy“ unter-
sucht werden. 

                                                
5 Das Konzept wurde mit Unterstützung der Generaldirektion V der Europäischen Kommis-

sion erarbeitet und ist erkennbar in das kommissionsseitige Evaluierungskonzept für die 
Strukturfondsphase 2000 bis 2006 eingegangen. 
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schon aufgrund der kontingenten Akteurkonstellationen und Koordinationsprozesse 
die Möglichkeiten zur Identifizierung von Ursache-Wirkungszusammenhängen eher 
beschränkt erscheinen (Scharpf 2002). Geht man jedoch wie hier davon aus, dass 
Kausalitätsnachweise in Form statistischer Kausalitätsschätzung für Generalisie-
rungen und Politikempfehlungen allein unzureichend sind, weil sie empirische Kau-
salität nur indizieren, aber inhaltlich selber nicht begründen, so gerät die Frage nach 
der theoretisch-analytischen Begründung für eine „kausale Rekonstruktion“ (Mayntz 
2002) des Politikprozesses und seiner Wirkungen in den Blick. Für die Analyse der 
Umsetzung des ESF-BA-Programms bietet sich dazu der analytische Blick auf As-
pekte von Politikverflechtung in vertikal und horizontal vernetzten Koordinations-
strukturen an (z. B. Héretier 1993; Scharpf 1991). Und die Untersuchung der Wir-
kungsmöglichkeiten und -grenzen des Programms lenkt den Blick darauf, dass der 
Arbeitsmarkt kein isoliertes System ist und nicht zuletzt deshalb aktive Arbeits-
marktpolitik (einschließlich des ESF) grundsätzliche Wirkungsgrenzen hat. Diese 
erschließen sich erst dann, wenn Arbeitsmarkt und Arbeitsmarktpolitik nicht partial-
analytisch, sondern unter dem Aspekt gesamtwirtschaftlicher und sozialer Zusam-
menhänge betrachtet werden. 

Der konkrete Einsatz einzelner Instrumente der individuellen Arbeitsförderung in der 
gesetzlichen Regelförderung und deren Ergänzung durch den ESF zielt auf die 
Herstellung bzw. Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit, um Arbeitslosigkeit durch 
den Eintritt in möglichst dauerhafte Beschäftigung beenden oder auch schon vorab 
vermeiden zu können. Der analytische Bezugspunkt ist auf dieser Untersuchungs-
ebene demnach nicht das Instrument selber, sondern der Nutzen, den sein Einsatz 
(in Alternative zu anderen Möglichkeiten) für die angestrebte Problemlösung er-
möglicht. Es geht um die Vermeidung bzw. Beendigung von Arbeitslosigkeit unter 
Aspekten ökonomischer und sozialer Rationalität. 

Hierzu relevante Wirkungsanalysen fragen zunächst nach dem individuellen Nutzen 
für die Geförderten auf der mikroanalytischen Ebene. Beantwortet werden soll, was 
ohne die Förderung gewesen wäre, was also ihr spezifischer Effekt nach Abzug von 
Mitnahmeeffekten ist. Im Sinne einer quasi-experimentellen Logik werden dazu 
möglichst ähnliche Vergleichsgruppen herangezogen, damit der Nettoeffekt der 
Förderung für den Erwerbsverlauf der geförderten Personen mit Hilfe multivariater 
Analyseverfahren geschätzt werden kann.6

                                                
6 Fragen zu möglichen Substitutions- und Verdrängungseffekten können dagegen erst auf 

makroanalytischer Ebene verfolgt werden. 

 Dabei sollte auch berücksichtigt werden, 
dass neben den relevanten, je nach Maßnahmeart und Ziel differenziert zu erfas-
senden Merkmalen geförderter Personen und Vergleichsgruppen auch nicht-indivi-
duelle Aspekte wichtig sind. Die Wirkungsuntersuchung weist also über die mikro-
analytische Ebene hinaus - z.B. auf institutionelle Aspekte der Umsetzung aktiver 
Arbeitsförderung und der Strukturierung von Arbeitsmarktchancen. 
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Damit ist wie im Falle der Frage nach kausalen Zusammenhängen auf Programm-
ebene der Umstand angesprochen, dass Nachweise statistischer Kausalität - hier 
auf der Mikroebene - ohne begründete Belege für empirische Kausalität nicht hin-
reichen, also die Forderung nach einer kausalen Rekonstruktion der in Frage ste-
henden Wirkungszusammenhänge einen theoretisch-analytischen Begründungszu-
sammenhang benötigt.7

Unter dem Aspekt der Prozessorientierung interessiert, welche konkreten Ziele mit 
einer Maßnahme in jeweiliger Orientierung auf die Problemsituation der Zielgruppen 
vor dem Hintergrund der Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes verbunden wer-
den, warum welche Teilnehmer aus dem Kreis der förderbaren Personen ausge-
wählt werden und welche fördernden und hemmenden Bedingungen in Organisa-
tion und Ablauf der Maßnahmen möglicherweise für den Teilnahmeerfolg und hin-
sichtlich nachfrageseitiger „Bedarfe“ für den anschließenden Übergang in adäquate 
Beschäftigung oder Verbleib in Arbeitslosigkeit relevant sind. Damit sind institutio-
nelle Kontexte der individuellen Förderung angesprochen (z.B. die konkrete Förder-
praxis der Arbeitsämter, die Maßnahmen selber bzw. Maßnahmeträger). 

 Dazu wird hier in Anlehnung an Gazier (1999) das analyti-
sche Konzept von Beschäftigungsfähigkeit aufgegriffen. Beschäftigungsfähigkeit ist 
demnach nicht (nur) eine individuelle Eigenschaft von Personen. Sie wird erst in 
den institutionellen Strukturen und Prozessen von Arbeitsmarkt und Beschäftigung 
realisiert oder verfehlt. Dies hat Konsequenzen für das analytische Design von Wir-
kungsanalysen zum Instrumenteneinsatz, die sich wiederum unter den Aspekten 
der Prozessorientierung und Kontextorientierung charakterisieren lassen (Deeke, 
Kruppe 2003). 

Der Aspekt der Kontextorientierung ist für die Wirkungsanalyse zu den einzelnen 
Instrumenten insbesondere relevant, wenn es um die Erklärung der Zielerreichung 
bzw. Zielverfehlung geht. Denn das Ziel der dauerhaften und qualitativ angemesse-
nen Integration in Beschäftigung kann mit Hilfe individueller Arbeitsförderung nur 
auf indirektem Wege erreicht werden. Grundsätzlich zielt angebotsorientierte Ar-
beitsförderung auf einen kontingenten Wirkungszusammenhang, weil die Förderung 
der Beschäftigungsfähigkeit keine Sicherheit darin bietet, dass dies auch von der 
Nachfrageseite auf dem Arbeitsmarkt entsprechend gesehen und durch Einstellung 
in ein Beschäftigungsverhältnis „honoriert“ wird (bzw. in Abhängigkeit vom Markt-
prozess realisiert werden kann). Daher wäre es sinnvoll, wenn die maßnahme- und 
personenbezogene Wirkungsanalyse durch eine betriebsbezogene Untersuchung 

                                                
7 Im Unterschied zu den methodischen Problemen der Interaktionsanalyse in der 

Programmforschung geht es hier allerdings weniger um das Small-N-Problem, sondern 
vor allem erstens darum, dass (potenziell) erklärungsrelevante Faktoren (z. B. institutio-
nelle Mechanismen der Chancenzuweisung) nicht als personenbezogene statistische 
Daten „greifbar“ sind, sowie zweitens darum, dass implizite Theorien über Wirkungszu-
sammenhänge ihrerseits erst empirisch explizit gemacht werden müssen (vgl. z. B. 
Reskin 2003). Dies ist nach wie vor ein Problem der mikroanalytischen Wirkungsuntersu-
chungen im Bereich von Arbeitsmarktpolitik, die sich allein auf statistisches Matching be-
ziehen. 
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zu der Frage ergänzt würde, welchen Stellenwert die individuelle Teilnahme an 
Maßnahmen bei betrieblichen Rekrutierungsentscheidungen hat. Weil dies ange-
sichts der Fülle der Aufgaben die Möglichkeiten einer Begleitforschung überschrei-
tet, musste hier darauf verzichtet werden. Diesem wirkungsrelevanten Kontext indi-
vidueller Förderung kann und soll aber dadurch zumindest in Ansätzen Rechnung 
getragen werden, dass (so weit es die Datenlage erlaubt) die Analysen hinsichtlich 
der regionalspezifischen Arbeitsmarktkonstellationen ausdifferenziert werden. 

Insgesamt beinhaltet das mit der Begleitforschung verfolgte Untersuchungskonzept 
einen anspruchsvollen analytischen Bezugsrahmen. Er ergibt sich schon aus den 
Vorgaben an die Evaluation, wie sie in den einschlägigen Arbeitspapieren der 
Kommission und dann im Rahmen der Programmpapiere für die Ziele 1 und 3 in 
Deutschland festgehalten sind. Dabei konnte nicht erwartet werden, dass im Rah-
men der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm alle analytischen Probleme ge-
löst werden. Dies würde die Möglichkeiten eines Projekts übersteigen. Die ange-
deutete konzeptionelle Verortung kann aber helfen, die notwendige forschungs-
pragmatische Umsetzung im Sinne methodologischer Reflexivität zu kontrollieren. 

3.2 Struktur und Ablauf der Begleitforschung 

Anfang 2000 wurde zwischen dem BMAS und der BA eine Verwaltungsvereinba-
rung zur Umsetzung des ESF-BA-Programms abgeschlossen. Darin wurde u.a. 
vereinbart, dass das IAB die Begleitforschung im Sinne der ESF-Leitlinien zur Be-
gleitung und Bewertung durchführt. Das IAB erarbeitete anschließend das Projekt-
konzept mit einem Untersuchungs- und Ablaufplan für die Zeit von September 2000 
bis Ende 2007 (Deeke 2000b), welches dann im Sommer 2000 bewilligt wurde. Weil 
im Jahr 2006 die Laufzeit des Programms bis zum Herbst 2008 verlängert wurde, 
wurde dann die Laufzeit der Begleitforschung bis Ende 2008 verlängert. 

Die Begleitforschung erfolgte über die gesamte Laufzeit hinweg als ein Verbund 
mehrerer Teilprojekte, die ablaufbedingt mit unterschiedlicher Intensität und 
Schwerpunktsetzung durchgeführt wurden. Diese Projekte beinhalteten insbeson-
dere: 

− den Aufbau und die Fortschreibung einer Individualdatenbank mit den relevanten 
administrativen Daten der BA zu geförderten Personen und Vergleichsgruppen, 

− Erhebungen und Analysen zur Implementation des Programms als zentraler 
Baustein der Evaluation auf Programmebene, 

− Erhebungen und Analysen zur Zielgruppenerreichung, 

− Verbleibsanalysen im regionalen Vergleich, 

− mikroanalytische Wirkungsuntersuchungen zu Instrumenten und Leistungen des 
Programms 

Mit dem Projekt „Individualdatenbank“ wurde die zentrale Datengrundlage für die 
Begleitforschung generiert. Ausgangsbasis waren die administrativen Daten (Pro-
zessdaten) zu Personen, Maßnahmen und Leistungen im ESF-BA-Programm, die 
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vom Monitoring der BA seit Sommer 2001 fortlaufend bereitgestellt wurden. Diese 
Daten wurden im Rahmen der Projektarbeit mit weiteren Prozessdaten der BA aus 
ihrer Bewerberangebotsdatei (alle arbeitslos und arbeitsuchend Gemeldeten) sowie 
einschlägigen anderen Datenbanken zur Regelförderung verknüpft und so zu For-
schungsdaten aufbereitet (Kruppe, Oertel 2003). Dabei handelte es sich um äußerst 
aufwändige Arbeiten, denn zu Beginn der Begleitforschung war die Datenlage für 
die Evaluation aktiver Arbeitsmarktpolitik generell bei der BA und damit auch für das 
IAB noch sehr ungünstig. Individualdaten mussten für die Forschung erst noch zu-
gänglich gemacht und aufbereitet werden (Deeke, Wiedemann 2002). Dies dauerte 
mehrere Jahre und erst heute kann festgehalten werden, dass mittlerweile For-
schungsdaten in großem und differenziertem Umfang zur Verfügung stehen.8

Wichtig sind daneben Daten aus eigenen Erhebungen der Begleitforschung. Dies 
gilt zum einen für qualitative Erhebungen, wie sie etwa in Form von Expertenge-
sprächen zur Implementation des Programms auf allen Ebene der BA durchgeführt 
oder im Rahmen instrumentenspezifischer Implementationsanalysen oder regiona-
ler Fallstudien eingesetzt wurden. Zu den eigenen Erhebungen der Begleitfor-
schung gehören aber auch größere, bundesweit repräsentative Befragungen im 
Bereich der Förderung der beruflichen Weiterbildung, die ablaufbedingt erst nach 
Abschluss der Halbzeitbewertung durchgeführt werden konnten. 

 

Aufgrund des breiten methodischen Spektrums in der Erhebung, Aufbereitung und 
Auswertung einer Vielfalt quantitativer und qualitativer Daten zu unterschiedlichen 
Sachverhalten würde eine genauere Beschreibung an dieser Stelle ohne inhaltliche 
Spezifizierung zu „technisch“ ausfallen. Deshalb wird in diesem Bericht die Daten-
grundlage erst im jeweiligen inhaltlichen Zusammenhang, also im Rahmen der Vor-
stellung des je besonderen Untersuchungsansatzes für die einzelnen Analyseberei-
che näher beschrieben.  

Über den Stand und die (Zwischen)Ergebnisse der Begleitforschung wurde das 
BMAS mit jährlichen Arbeitsberichten sowie weiteren inhaltlichen Projektberichten 
informiert. Diese wurden in der Regel anschließend für die Fachöffentlichkeit publi-
ziert.9

                                                
8 An dieser Entwicklungsarbeit hat sich die Begleitforschung nicht zuletzt für ihre eigenen 

Zwecke aktiv und in Kooperation mit der dafür zuständigen IT-Abteilung des IAB beteiligt. 
Dabei kam es relativ oft auch zu Verzögerungen und Rückschritten, weil die BA ihre Sys-
teme der Datenerfassung und die Merkmalsstrukturen ihrer operativen Datenbanken und 
daraus gewonnenen Einzeldaten der Statistik bzw. später des Datawarehouse (DWH) bis 
in die jüngste Zeit mehrfach geändert hatte. In einigen, zum Teil auch für die Begleitfor-
schung zum ESF-BA-Programm relevanten Förderbereichen (z.B. Transfermaßnahmen 
und Transferkurzarbeit) ist die Datenlage allerdings immer noch ungünstig, weil Individu-
aldaten (noch) nicht in elektronischer Form vorliegen. Vgl. dazu und zu den Konsequen-
zen für den Ablauf sowie die diesbezüglichen Möglichkeiten und Grenzen der Begleitfor-
schung den Beitrag von Scioch und Szameitat (2007). 

 Dabei waren insbesondere die Berichte wichtig, mit denen die Begleitfor-

9 Die vollständige Liste aller Projektberichte und Veröffentlichungen der Begleitforschung 
findet sich im Anhang. 
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schung entsprechend den Vorgaben der ESF-Leitlinien zur Begleitung und Bewer-
tung im Jahr 2003 ihre Halbzeitbewertung des ESF-BA-Programms vorgelegt hatte 
(Deeke u.a. 2004) und im Jahr 2005 dann die Aktualisierung der Halbzeitbewertung 
(Deeke u.a. 2005).10

Wie vorgesehen lagen die Schwerpunkte des Berichts zur Halbzeitbewertung bei 
der Analyse der bisherigen Umsetzung des Programms in West- und Ostdeutsch-
land und deskriptiv-analytischen Befunden zur Heterogenität des Instrumenteinsat-
zes sowie zur Zielgruppenerreichung (Deeke u.a. 2004). Aufgrund der schwierigen 
Datenlage (Prozessdaten) und weil eigene größere Erhebungen erst nach einiger 
Zeit durchgeführt wurden (um eine hinreichende Anzahl von Fällen auch mit 
Verbleibsinformationen nach Maßnahmeaustritt zu haben), konnten in der 2005 
erfolgten Aktualisierung der Halbzeitbewertung dann nur erste ausgewählte Ergeb-
nisse instrumentenspezifischer Wirkungsanalysen vorgestellt werden (Deeke u.a. 
2005). Zugleich wurde die Analyse der Programmumsetzung ausführlicher aktuali-
siert, weil es vor dem Hintergrund der „Hartz-Gesetze“ und der damit verbundenen 
Neuausrichtung der Geschäftspolitik der BA zu gravierenden Veränderungen in der 
ESF-BA-Förderung gekommen war (Deeke 2005a). Aufgrund der Verlängerung der 
Laufzeit der Begleitforschung um ein Jahr konnten dann auch in der Zeit nach der 
Aktualisierung der Halbzeitbewertung noch erfolgte Änderungen der gesetzlichen 
Arbeitsförderung und der sie ergänzenden ESF-Förderung im hier vorgelegten 
Endbericht berücksichtigt werden.  

 

                                                
10  Mit beiden Ergebnisberichten wurde auch zur „Dachevaluation“ (EPPD Ziel 3 und OP des 

Bundes Ziel 1) durch das RWI und SÖSTRA beigetragen (vgl. RWI, SÖSTRA, Ronning 
2003 und 2006). 
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4 Aufbau des Berichts 

Der Bericht ist in zwei Hauptteile gegliedert. Im Teil B werden die Ergebnisse der 
Untersuchungen zur Formierung und Umsetzung des Programms vorgestellt. Im 
Teil C stehen die Befunde zu den Ergebnissen und den Wirkungen des Programms 
im Mittelpunkt. 

Die Implementationsanalyse im Teil B erfolgt mit Bezug auf die Einbettung des 
ESF-BA-Programms in die übergeordneten deutsche ESF-Programme sowie die 
darauf bezogene Vorgaben des ESF selber einerseits und andererseits im Blick auf 
die förderechtliche, finanzielle und organisatorische Anbindung an das SGB III und 
dessen Umsetzung durch die Bundesagentur für Arbeit. Einleitend werden dazu die 
Fragestellung vorgestellt, der Untersuchungsansatz charakterisiert und es wird zu 
den Datengrundlagen und den eingesetzten Erhebungsmethoden informiert. Die 
Abfolge der anschließenden Kapitel ist an das idealtypische Modell des Politikzyklus 
angelehnt. Zunächst werden die institutionellen Ausgangsbedingungen der Begrün-
dung und Formierung des Programms im Kontext der Ziele des ESF und des SGB 
III betrachtet. Dies betrifft insbesondere die Begründung und konkrete Ausgestal-
tung der unterschiedlichen Förderansätze sowie die Ressourcen im geplanten fi-
nanziellen Budget und den Strukturen der Steuerung und Umsetzung des Pro-
gramms. Danach wird auf die Veränderungen des Programms vor dem Hintergrund 
der Entwicklung ds Arbeitsmarktes und vor allem der Änderungen der gesetzlichen 
Arbeitsförderung eingegangen. Damit kann im Folgenden verständlich werden, wa-
rum sich das Programm in Umfang und Profil seiner Umsetzung in der langen Lauf-
zeit erheblich geändert hatte. Dies ist Gegenstand des anschließenden Berichts 
zum Verlauf der materiellen und finanziellen Umsetzung des Programms für die Zeit 
von Anfang 2000 bis Ende 2007.11

Im Teil C werden dann jeweils zu den einzelnen Förderansätzen des Programms 
die Ergebnisse der Untersuchungen zur Zielgruppenerreichung im Vergleich mit 
dem SGB III vorgestellt, anschließend - sofern solche Untersuchungen aufgrund 
der Datenlage möglich und sinnvoll waren - Befunde von Verbleibs- bzw. Eingliede-
rungsanalysen und Ergebnisse mikroanalytischer Wirkungsanalysen. Darin ist der 
Bericht konzentriert auf die zentralen Förderansätze: die ergänzende ESF-Förde-
rung der beruflichen Weiterbildung von Arbeitslosen, die Hilfen zur Existenzgrün-
dung aus Arbeitslosigkeit, die Vermittlung berufsbezogener Deutschkenntnisse für 
Arbeitslose mit Migrationshintergrund und Qualifizierungsmaßnahmen während 

 

                                                
11  Auf eine quantitative Bilanz von „Soll“ und „Ist“ wird hier verzichtet, weil auch die Soll-

Vorgaben und Ressourcenausstattung des Programms in der Laufzeit mehrfach verän-
dert wurden. Vgl. dagegen für die ersten Programmjahre eine entsprechende Bilanz in der 
Halbzeitbewertung (Deeke 2004a: 70 ff.). 
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Kurzarbeit nach endgültigen Arbeitsausfall.12

Zum Abschluss des Berichts werden die wichtigsten Ergebnisse kurz zusammen-
gefasst (Teil D). Nun geht es vor allem um die resümierende Bewertung der Ergeb-
nisse der Begleitforschung und damit um ein Fazit für die weitere Gestaltung der 
ESF-Förderung. Dazu hatte die Begleitforschung schon in früheren Berichten 
Schlussfolgerungen vorgelegt, die nun noch einmal präsentiert werden. Zum Be-
richtszeitpunkt sind die praktischen Konsequenzen aus dem ESF-BA-Programm 
bereits seit geraumer Zeit gezogen worden. Das Konzept des neuen ESF-Bundes-
programms wurde im Jahr 2007 entschieden und Ende 2008 bzw. Anfang 2009 
wurde mit der Umsetzung begonnen. Gleichwohl wird hier davon ausgegangen, 
dass die hier berichteten Evaluationsergebnisse nicht nur rückblickend interessant 
sind. 

 Anders als im Teil B wird der Teil C 
mit einer ausführlicheren Diskussion der Möglichkeiten und Grenzen der Evaluation 
eingeleitet. Diese sind abhängig von den je spezifischen Zielen der Förderansätze 
und Instrumente sowie von der Verfügbarkeit und Qualität der für die Evaluation 
nutzbaren Prozessdaten der BA und von der Daten aus eigenen Erhebungen. In 
diesem Zusammenhang wird nun auch ausführlicher auf das analytische Konzept 
von Beschäftigungsfähigkeit als Evaluationsmaßstab eingegangen, welches vor 
allem in der dann berichteten Wirkungsanalyse der ESF-Förderung der beruflichen 
Weiterbildung operationalisiert und empirisch umgesetzt wurde. 

 

                                                
12  Ausgeklammert bleibt damit erstens die Förderung einer sozialpädagogischen Betreuung 

von Maßnahmeteilnehmer/innen. Diese wurde Ende 2002 aus dem Programm gestrichen 
(Vgl. dazu Deeke 2004a: 89 ff.). Zweitens wird hier nicht weiter auf die ESF-Förderung 
der Teilnahme von Nichtleistungsbezieher/innen an Trainingsmaßnahmen eingegangen. 
Dazu gab es lediglich relativ wenige Förderfälle und die Heterogenität von Trainingsmaß-
nahmen stellt eine gravierende Schwierigkeit für ihre Evaluation dar (vgl. dazu Kurtz 2003 
u. 2004). 
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B Das ESF-BA-Programm und seine Umsetzung  
 

1 Fragestellung, Untersuchungsansatz und Datengrundlage 

Gegenstand dieses Abschnitts ist die Umsetzung des ESF-BA-Programms in der 
Zeit vom Programmstart bis zum Herbst 2008.13

In der Binnenperspektive des Programms betrachtet geht es zunächst um die 
Frage, ob es wie vorgesehen durchgeführt wurde oder ob es zu Friktionen gekom-
men ist, die der Zielerreichung womöglich sogar entgegenstanden. Zu ermitteln ist, 
ob den mit der Programmierung gesetzten Anforderungen und Erwartungen bei der 
Umsetzung in finanzieller und materieller Hinsicht entsprochen wurde, oder ob es 
zu Abweichungen kam, die dann in Hinblick auf zugrunde liegende Ursachen zu 
klären wären. 

 Zur Orientierung bietet sich das 
Modell des rationalen Politikzyklus an mit seinen Phasen der Problemanalyse, 
Agendabildung und Formierung des Programms, der anschließenden Implementa-
tion und weiteren Durchführung des Programms bis hin zu den Ergebnissen und 
Wirkungen. Unter dem Aspekt von Politiklernen kann dann am Ende die Zielerrei-
chung oder Zielverfehlung ermittelt werden und es können Schlussfolgerungen für 
ein eventuelles Nachfolgeprogramm gezogen werden. Wie einleitend bereits ge-
zeigt (vgl. A.1) entsprach der reale Prozess der Programmbegründung, Durchfüh-
rung und Ergebnisbewertung jedoch nicht diesem idealtypischen Phasenmodell. 
Das Programm wurde während seiner Laufzeit mehrfach geändert und dies durch-
aus nicht immer auf der Grundlage der dazu mit dem Begleit- und Bewertungssys-
tem gegebenen Möglichkeiten reflexiver Programmsteuerung (vgl. Deeke 2006a). 
Gleichwohl kann das Modell des Politikzyklus in analytischer Hinsicht hier als Leit-
faden für die Untersuchung der Programmumsetzung dienen und im Sinne des 
Konzepts der kausalen Rekonstruktion (vgl. A.3) zur Erklärung der Programmer-
gebnisse beitragen. 

Die Fragen aus der Binnenperspektive greifen zu kurz, wenn sie nicht um eine 
kontextorientierte Untersuchung der dem Programm zugrunde liegenden Problem-
analyse und Zielsetzung sowie der Strukturen und Dynamik der externen institutio-
nellen Zusammenhänge des Programms ergänzt werden. Nach der Formierung 
eines Programms kann sich die Problemlage auf dem Arbeitsmarkt geändert haben 
und /oder der institutionelle Kontext des Programms hat sich gewandelt. Deshalb 
erschienen  in der Programmlaufzeit die zu Beginn gesetzten Ziele, die Ressour-
cenausstattung oder die Instrumentierung des Programms ggf. veränderungsbe-

                                                
13  Für diesen Abschnitt wird der entsprechende Teil aus der „Aktualisierung der Halbzeitbe-

wertung“ (Deeke 2005a) aufgegriffen und nochmals aktualisiert. Ablaufbedingt konnten 
die Daten zur materiellen und finanziellen Umsetzung im Jahr 2008 nicht mehr berück-
sichtigt werden.  
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dürftig. Und es stellt sich die Frage, ob es zu einer entsprechenden Anpassung des 
Programms kam oder nicht. 

In der Halbzeitbewertung im Jahr 2003 und ihrer Aktualisierung im Jahr 2005 hatte 
die Begleitforschung zu diesen Fragen Zwischenergebnisse vorgelegt. Bei einem 
unverändert hohen Problemdruck auf dem Arbeitsmarkt zeichnete sich demzufolge 
bereits frühzeitig ab, dass die Umsetzung nicht wie geplant realisiert werden 
könnte. Insbesondere aus den Konditionen der Mischfinanzierung aus ESF-Mitteln 
und SGB III-Mitteln in jedem einzelnen Förderfall und dem Widerspruch von zent-
ralen, von den von ESF-Programmen generell verlangten Inputvorgaben und der 
dezentralen Entscheidungsfreiheit der Agenturen für Arbeit beim Instrumentenein-
satz resultierten erhebliche Steuerungsprobleme (Deeke 2004a). Bereits damals 
zeichnete sich ab, was von der Begleitforschung dann in der Aktualisierung der 
Halbzeitbewertung belegt wurde: die zwischenzeitlich eingeführten „Hartz-Gesetze“ 
änderten die gesetzliche Arbeitsförderung gravierend („aktivierende“ statt „aktive“ 
Arbeitsförderung). In Verbindung damit änderte sich auch die geschäftspolitische 
Ausrichtung der BA (im Verhältnis von Wirtschaftlichkeit und Wirkung, Arbeitsförde-
rung mit individuellen Handlungsprogrammen statt mit Zielgruppenprogrammen). 
Mit dieser Wandlung des institutionellen Kontextes konnte das Programm in quan-
titativer und in qualitativer Hinsicht nun nicht mehr wie im Sinne der ESF-Ziele vor-
gesehen umgesetzt werden (Deeke 2005a). 

Im hier vorliegenden Abschlussbericht der Begleitforschung werden die früheren 
Befunde noch einmal resümiert und es soll ergänzend gefragt werden, ob die zwi-
schenzeitliche Förderentwicklung bis in das Jahr 2008 hinein die früheren Befunde 
bestätigt oder ob sich rückblickend betrachtet heute ein anderes Bild ergibt. 

Im folgenden Kapitel 2 werden die institutionellen Ausgangsbedingungen des Pro-
gramms beim Start im Jahr 2000 skizziert. Zugunsten der nachfolgenden analyti-
schen Fokussierung auf das Ergänzungsverhältnis der ESF-Förderung zum SGB III 
wird dabei die im Bericht zur Halbzeitbewertung noch ausführliche deskriptive Ana-
lyse des Stellenwerts des Programms im Kontext der übergeordneten ESF-Pro-
gramme im Ziel 1- und Ziel 3- Gebiet nun nur kurz angesprochen. 

Im Kapitel 3 wird vor dem Hintergrund der zwischenzeitlichen Entwicklung des Ar-
beitsmarktes über die gesetzlichen Änderungen der Arbeitsmarktpolitik und die ge-
schäftspolitische Neuausrichtung der BA informiert. Hierbei handelt es sich um eine 
nochmalige Aktualisierung des entsprechenden Beitrags in der Aktualisierung der 
Halbzeitbewertung. Daran schließt eine Synopse der Änderungen des Programms 
bis zum aktuellen Rand an – Änderungen, die als Anpassung an die Neuausrich-
tung der Arbeitsmarktpolitik des Bundes interpretiert werden können. 

Die Befunde zum materiellen und finanziellen Verlauf der Programmumsetzung von 
2000 bis einschließlich 2007 werden im Kapitel 4 berichtet. Anknüpfend an die ent-
sprechenden Berichtsteile der Halbzeitbewertung und ihrer Aktualisierung wird sich 
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hier zeigen, ob es danach Änderungen in der Förderentwicklung gab, oder ob sie in 
Struktur und Niveau  auf dem Stand der Vorjahre stehen blieb. 

Die in diesem Abschnitt herangezogenen Daten resultieren aus einem typischen 
Methodenmix der Untersuchung einer Programmumsetzung. Neben einer Analyse 
der einschlägigen Programmdokumente handelt es sich zum einen um Prozessda-
ten zur Programmdurchführung, also aus dem Monitoringsystem der Bundesanstalt 
für Arbeit, die für die Forschungszwecke der Begleitforschung in spezifischer Weise 
aufbereitet wurden (vgl. Kruppe, Oertel 2003; Scioch, Szameitat 2007). Zum ande-
ren werden qualitative Daten aus teilnehmenden Beobachtungen an den Sitzungen 
der ESF-Begleitausschüsse und Bund-Länder-Abstimmungsrunden, an den Jah-
resgesprächen zwischen der Generaldirektion Beschäftigung, dem Bundesarbeits-
ministerium und der Bundesanstalt für Arbeit sowie aus Expertengesprächen auf 
allen Ebenen der Programmumsetzung herangezogen.  

Im dann zu ziehenden Fazit im Kapitel 5 geht es nicht mehr (wie in früheren Be-
richten der Begleitforschung) darum, wie das Programm zukünftig neu geschnitten 
werden sollte oder ob auf ein Folgeprogramm in der neuen ESF-Förderphase ab 
2007/8 verzichtet werden sollte. Diese Frage ist bereits politisch beantwortet und 
erste Umsetzungsschritte sind eingeleitet. Dazu soll deshalb nur kurz betrachtet 
werden, ob diese Neuprogrammierung aus Sicht der Begleitforschung zum alten 
Programm eine adäquate Schlussfolgerung aus den bisherigen Erfahrungen dar-
stellt.  

Darüber hinaus geht es abschließend um zwei weitere intendierte Erträge dieses 
Abschnitts. Dies betrifft erstens die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen der 
Steuerung eines mischfinanzierten arbeitsmarktpolitischen Programms wie das hier 
analysierte ESF-BA-Programm. Dieser Aspekt wird im abschließenden Abschnitt D 
dieses Berichts wieder aufgegriffen. Zweitens soll mit der Analyse der Programm-
umsetzung ein erstes Fundament für die im nachfolgenden Abschnitt C vorgestell-
ten Wirkungsanalysen zu den einzelnen Förderschwerpunkten des Programms ge-
legt werden. Dabei werden zugleich die Grenzen des Ertrags der Umsetzungsana-
lyse deutlich. Die Untersuchung zur Umsetzung kann zwar zur Erklärung von Pro-
grammwirkungen beitragen. Aber ein effizient umgesetztes Programm kann relativ 
wirkungslos bleiben (z. B. wegen zu geringer Mittelausstattung oder - bezogen auf 
die zugrunde liegende Problemlage - wegen falsch gesteckter Ziele). Und umge-
kehrt betrachtet kann ein schlecht umgesetztes Programm im Sinne der ange-
strebten Wirkungen durchaus effektiv sein. In diesem Falle wäre es lediglich subop-
timal umgesetzt, wären also Hinweise zu einer Effizienzsteigerung der relevante 
analytische Ertrag. 
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2 Das Programm als Ergänzung der gesetzlichen  
Arbeitsförderung nach dem SGB III – institutionelle  
Ausgangsbedingungen beim Programmstart im Jahr 2000 

Als ein Schwerpunkt der ESF-Förderung des Bundes war das ESF-BA-Programm in 
seiner Konzeption und Umsetzung eingebettet in die übergreifenden Programme 
des ESF in Deutschland. Dies betraf sowohl die mit dem ESF verbundenen Ziele, 
als auch die Mittelausstattung und Umsetzungsstrukturen bis hin zum System der 
Begleitung und Bewertung. Zugleich war die Durchführung des Programms abhän-
gig von der Anschlussfähigkeit an die nationale Arbeitsförderung. Als Ergänzungs-
förderung zum SGB III war die Umsetzung des Programms entscheidend geprägt 
von der Entwicklung der gesetzlich geregelten Arbeitsförderung, einschließlich der 
dazu bestehenden Mittelausstattung (insbesondere im Eingliederungstitel für Er-
messensleistungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik nach § 71b SGB IV), der Umset-
zungsstrukturen und des Systems von Monitoring und Evaluation der Bundesanstalt 
für Arbeit. 

Diesen mehrschichtigen Zusammenhängen des Programms wird nun unter dem 
Aspekt der Einbettung des Programms in das ESF-Zielsystem und der Bindung an 
das SGB III nachgegangen. Anschließend wird die Konkretisierung des Programms 
in den Richtlinien des BMA und den Durchführungsanweisungen der BA näher be-
trachtet. Dabei wird sich zeigen, dass mit dem ESF-BA Programm zunächst das 
Vorläuferprogramm 1995 bis 1999 („AFG-Plus“) kaum verändert fortgesetzt wurde. 
Geändert hatten sich aber sowohl der zuvor beschriebene institutionelle Kontext 
des ESF wie auch das System der Bereitstellung von Haushaltsmitteln und ihrer 
Abrechnung. Dies und die organisatorischen Umsetzungsstrukturen werden in den 
zwei letzten Teilkapiteln unter dem Aspekt potentieller Steuerungsprobleme des 
Programms und des darauf bezogenen Begleitsystems erörtert. Insgesamt geht es 
in diesem Kapitel um eine Beschreibung und Analyse der institutionellen Ausgangs-
bedingungen des ESF-BA-Programms, die es von vornherein - wie sich zeigen wird 
- in einen komplexen, deshalb mit erheblichen praktischen Schwierigkeiten für die 
Steuerung und dezentrale Umsetzung verbundenen politischen und verwaltungs-
mäßigen Zusammenhang stellten. 

2.1 Das Programm im Kontext der Ziele des ESF und des SGB III 

2.1.1 Das Programmkonzept als Beitrag zur Umsetzung der  
ESF-Ziele 

Zum Beginn der Förderperiode ab 2000 wurde der ESF neu strukturiert - einerseits 
als „finanzieller Hebel“ der Umsetzung der so genannten Europäischen Beschäfti-
gungsstrategie (EBS), andererseits in seiner Verortung in der regionalen Strukturie-
rung der Ziele der EU-Strukturfonds. In diesem Bezugsrahmen und im Anschluss 
an die Erfahrungen der vorherigen Förderphase bis 1999 wurden die Pläne zur 
ESF-Förderung durch Bund und Länder neu erarbeitet und in Form von Subpro-
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grammen als je besondere Beiträge zur Umsetzung übergeordneter ESF-Pro-
gramme für West- und für Ostdeutschland konzipiert. Das bundesweite ESF-BA-
Programm war dabei in spezifischer Weise eingebunden. Einerseits wollte der Bund 
damit die Chance zur Fortsetzung des als erfolgreich angesehenen Vorläuferpro-
gramms „AFG-Plus“ nutzen. Andererseits musste es nun im Hinblick auf die neuen 
Koordinationserfordernisse in das Ziel- und Implementationssystem des ESF einge-
passt werden. 

Die EBS wurde in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre als ein neuer Ansatz zur 
politischen Beantwortung der europaweiten Herausforderungen zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit, der Beförderung des Strukturwandels und des wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalts in der Europäischen Union entwickelt (KOM 
17.07.2002). Im so genannten Luxemburgprozess wurden seit 1998 jährlich Be-
schäftigungspolitische Aktionsschwerpunkte und Leitlinien beschlossen, zu denen 
die Mitgliedstaaten anschließend jeweils einen Nationalen Aktionsplan vorlegten, in 
dem sie aufzeigten, wie sie die Leitlinien umsetzen wollten bzw. dies im Vorjahr 
getan hatten. 

Übersicht B.1: Aktionsschwerpunkte der EBS 

1. Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 
 ─ Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und Verhütung von Langzeitarbeitslosigkeit 
 ─ Übergang von passiven zu aktiven Maßnahmen 
 ─ Förderung eines Partnerschaftskonzepts 
 ─ Erleichterung des Übergangs von der Schule zum Beruf 
 ─ Schaffung eines Arbeitsmarktes, der allen offen steht 
 
2. Entwicklung des Unternehmergeistes 
 ─ Erleichterung der Gründung und Führung von Unternehmen 
 ─ Ausschöpfung neuer Möglichkeiten für die Schaffung von Arbeitsplätzen 
 ─ Beschäftigungsfreundlichere Gestaltung der Steuersysteme 
 
3. Förderung der Anpassungsfähigkeit der Unternehmen und ihrer Beschäftigten 

─ Modernisierung der Arbeitsorganisation 
─ Förderung der Anpassungsfähigkeit der Unternehmen 

 
4. Verstärkung der Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit  

von Frauen und Männern 
 ─ Durchgängige Verwirklichung der Chancengleichheit (Gender Mainstreaming) 
 ─ Abbau der geschlechtsspezifischen Unterschiede am Arbeitsmarkt 
 ─ Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 ─ Erleichterung der Rückkehr ins Erwerbsleben 
Quelle: Beschäftigungspolitische Leitlinien 2000 

Die Beschäftigungspolitischen Leitlinien umfassten vier Aktionsschwerpunkte. Sie 
umschreiben ein breites Spektrum von Policy-Bereichen - angefangen von der 
Wirtschafts- und Strukturpolitik über die Steuerpolitik bis hin zur Arbeitsmarktpolitik, 
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Bildungspolitik und Sozialpolitik. 14

 

 Im Jahr 2001 kamen zusätzlich noch 
Querschnittsziele hinzu (Übersichten B.1 und B.2). 

Übersicht B.2: Querschnittsziele der EBS 

A.  Vollbeschäftigung: Erhöhung der Beschäftigungsquoten für Männer und Frauen 
B.  Strategien für lebenslanges Lernen entwickeln 
C.  Sozialpartnerschaft auf allen Ebenen 
D.  Ausgewogenheit der Verfolgung der Aktionsschwerpunkte und Querschnittsziele unter 

Berücksichtigung regional differenzierter Anforderungen und Ziele 
E.  Entwicklung eines Indikatorensystems zur Bewertung der Fortschritte bei den Aktions-

schwerpunkten und Festlegung von Benchmarks – unter Beteiligung der Sozialpartner 
Quelle: Beschäftigungspolitische Leitlinien 2001 

Zu den einzelnen Leitlinien bzw. Maßnahmen im Nationalen Aktionsplan wurden 
quantitative Zielwerte vorgegeben (z.B. zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit), 
die den Grad der Zielerreichung messbar und im internationalen Benchmarking 
bewertbar machen sollten (Hemmann 2002). Vorgesehen war, dass die Mitglieds-
staaten der Europäischen Kommission dazu berichten, die dann auf dieser Grund-
lage den Fortschritt der EBS in den Mitgliedstaaten im Rahmen eines Beschäfti-
gungspolitischen Berichts bewerten und dem Rat Vorschläge zur weiteren Umset-
zung in den Mitgliedstaaten vorlegen sollte. 

Dieses Politikmodell -  oft bezeichnet als „Methode der offenen Koordinierung“ (vgl. 
Teil A.) - hat den Charakter einer politischen Selbstverpflichtung der Mitgliedstaa-
ten, von der sie nur abweichen konnten, wenn sie bereit waren, den damit verbun-
denen Legitimationsverlust politisch in Kauf zu nehmen. Sanktionen bei Zielverfeh-
lung wie im Maastricht-Prozess waren nicht vorgesehen. 

Aufgrund der vielfältigen Politikfelder der Leitlinien waren alle Europäischen Struk-
turfonds einbezogen (ESF, EFRE, EAGFL, FIAF). Dem ESF wurde im Blick auf die 
Bekämpfung bestehender und Verhinderung zukünftiger Arbeitslosigkeit ein beson-
deres Gewicht für die angebotsseitige Förderung von Beschäftigungsfähigkeit und 
Chancengleichheit zugemessen. Der ESF sollte seitdem als zentraler Hebel zur 
Umsetzung der EBS in den Aktionsplänen der Mitgliedstaaten eingesetzt werden. 
(KOM 23.02.2001). Im Sinne der EBS ging es dabei nicht allein um den angezielten 
spezifischen added value gegenüber der nationalen Arbeitsmarktpolitik. Vielmehr 
wurde der ESF als Instrument zur Beeinflussung der Zielsetzung und Umsetzung 
der nationalen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik insgesamt angesehen. 

Der Einsatz des ESF wurde deshalb in der ESF-Verordnung (vom 12. Juli 1999) 
ausdrücklich auf das Zielsystem der Beschäftigungspolitischen Leitlinien der EBS 
und deren (bisher) jährliche Fortschreibung ausgerichtet („Erwägungsgrund“ 5 in 
der ESF-VO). Dementsprechend war vorgesehen, dass die Umsetzung des ESF an 

                                                
14 Zur späteren Weiterentwicklung der Beschäftigungspolitischen Leitlinien vgl. Jülicher, 

Ertelt (2003) und das 2005 eingeführte Konzept der „Integrierten Leitlinien für Wachstum 
und Beschäftigung“ ( KOM 2005; Rat der EU 2008) 
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den Zielkriterien der EBS gemessen wird („Erwägungsgrund“ 13). In der ESF-Ver-
ordnung wurde festgehalten, dass der „Fonds ... die Tätigkeiten der Mitgliedstaaten 
zur Entwicklung des Arbeitsmarktes sowie der Humanressourcen ... (unterstützt und 
ergänzt), insbesondere im Rahmen mehrjähriger einzelstaatlicher beschäftigungs-
politischer Aktionspläne“ (Artikel 2 Abs. 1). 

Übersicht B.3: Artikel 2 der ESF-Verordnung: Anwendungsbereich 

1) Der Fonds unterstützt und ergänzt die Tätigkeiten der Mitgliedstaaten zur Entwicklung 
des Arbeitsmarktes sowie der Humanressourcen in den nachstehend aufgeführten Poli-
tikbereichen, insbesondere im Rahmen der mehrjährigen einzelstaatlichen Beschäfti-
gungspolitischen Aktionspläne: 

a) Entwicklung und Förderung aktiver Arbeitsmarktpolitiken zur Bekämpfung und zur 
Vermeidung von Arbeitslosigkeit, zur Verhinderung der Langzeitarbeitslosigkeit von 
Frauen und Männern, zur Erleichterung der Wiedereingliederungschancen von Lang-
zeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt sowie zur Unterstützung der beruflichen Eingliede-
rung von Jugendlichen und von Berufsrückkehrern; 

b) Förderung der Chancengleichheit aller beim Zugang zum Arbeitsmarkt unter besonde-
rer Berücksichtigung der vom gesellschaftlichen Ausschluss Bedrohten; 

c) Förderung und Verbesserung 
─ der beruflichen Bildung 
─ der allgemeinen Bildung sowie  
─ der Beratung 

 im Rahmen einer Politik des lebensbegleitenden Lernens zur 
─ Erleichterung und Verbesserung des Zugangs zum und der Eingliederung in den  
     Arbeitsmarkt 
─ Verbesserung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit und 
─ Förderung der beruflichen Mobilität 

d) Förderung von qualifizierten, ausgebildeten und anpassungsfähigen  Arbeitskräften, der 
Innovation und der Anpassungsfähigkeit bei der Arbeitsorganisation, der Entwicklung 
des Unternehmergeistes, der Erleichterung zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der 
Qualifizierung und Verstärkung des Arbeitskräftepotentials in Forschung, Wissenschaft 
und Technologie; 

e) Spezifische Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs von Frauen zum und ihrer 
Beteiligung am Arbeitsmarkt, einschließlich ihres beruflichen Aufstiegs, ihres Zugangs 
zu neuen Beschäftigungsmöglichkeiten und zum Unternehmertum, sowie Verringerung 
der geschlechtsspezifischen vertikalen und horizontalen Aufgliederung des Arbeits-
marktes. 

2) Im Rahmen der in Absatz 1 angeführten Politikbereiche berücksichtigt der Fonds folgen-
des: 

a) die Förderung lokaler Beschäftigungsinitiativen, einschließlich lokaler 
Beschäftigungsinitiativen sowie territorialer Beschäftigungsbündnisse; 

b) die soziale und arbeitsmarktspezifische Dimension der Informationsgesellschaft, vor 
allem durch die Entwicklung von politischen Maßnahmen und Programmen, die das Be-
schäftigungspotential der Informationsgesellschaft nutzbar machen und zugleich einen 
gleichberechtigten Zugang zu ihren Möglichkeiten und Vorteilen sicherstellen sollen; 

c) die Gleichstellung von Männern und Frauen im Sinne der allgemeinen Politik der Chan-
cengleichheit (Mainstreaming-Politik). 

Quelle: ESF-Verordnung 1784/1999 
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Die Umsetzung sollte in fünf Politikbereichen mit je besonderer Zielsetzung sowie 
zugunsten von drei Querschnittszielen erfolgen (vgl. Übersicht B.3).15

a) aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit, 

 Dabei han-
delte es sich um die Förderung 

b) des Zugangs zum Arbeitsmarkt unter besonderer Berücksichtigung der von 
sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen, 

c) der Beschäftigungsfähigkeit mit Hilfe der Aus- und Weiterbildungssysteme, 

d) von Maßnahmen zur Vorwegnahme und Erleichterung der Anpassung an wirt-
schaftliche und soziale Veränderungen, 

e) der Chancengleichheit von Männern und Frauen. 

Die Querschnittsziele richteten sich erstens auf die Förderung lokaler Beschäfti-
gungsinitiativen, zweitens auf die Förderung des Beschäftigungspotentials der „In-
formationsgesellschaft“ und des gleichberechtigten Zugangs zu „ihren Potentialen“ 
sowie drittens auf die Gleichstellung von Männern und Frauen „im Sinne der allge-
meinen Politik der Chancengleichheit (Mainstreaming-Politik)“ (Artikel 2 Abs. 2). 

Im Vergleich zu den ESF-Zielen der Phase 1995 bis 1999 handelte es sich um eine 
erhebliche Ausweitung des Zielspektrums - nicht zuletzt aufgrund der neuen Orien-
tierung an der EBS und ihren Leitlinien. Insgesamt wurde darin die Veränderung der 
arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischen Problemlage und Problemsicht von 
Anfang der neunziger Jahre (der Zeit der Programmierung des ESF 1994 bis 1999) 
zum Übergang in 2000 reflektiert. Intendiert war eine stärkere Orientierung auf prä-
ventive Maßnahmen im Rahmen eines übergreifenden Politikansatzes, der sowohl 
die ökonomische als auch die soziale Effizienz der Gestaltung des Arbeitsmarkt- 
und Beschäftigungssystems in den Blick nimmt.  

Zudem war das enger gesteckte Zielspektrum des ESF bis 1999 in seiner Zuord-
nung zu den übergreifenden regionalpolitischen Zielen der EU-Strukturfonds-förde-
rung noch institutionell getrennt in Ziel 3 und Ziel 4, wurde dann aber ab 2000 mit 
der Aufhebung des Ziel 4 im neuen Ziel 3 zusammengefasst. Die regionalpolitische 
Strukturierung der EU-Strukturfonds wurde im Übergang von der alten zur neuen 
Förderphase erheblich gestrafft (KOM 2000: 9 ff.): 

• Ziel 1 diente wie bis 1999 der „Förderung der Entwicklung und strukturellen 
Anpassung der Regionen mit Entwicklungsrückstand“. Hier konnten Mittel aus 
allen EU-Strukturfonds eingesetzt werden, wobei der ESF auf die Förderung der 
„Humanressourcen“ konzentriert war. In Deutschland zählte Ostdeutschland ins-
gesamt als Ziel 1-Gebiet.16

                                                
15 Die besonderen Ziele und Ansätze der Gemeinschaftsinitiativen werden hier und im 

Folgenden nicht berücksichtigt. 

 

16 Ostberlin als Ziel 1-Übergangsgebiet allerdings nur bis 2005. 
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• Ziel 2 war auf die „Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umgestaltung 
der Gebiete mit strukturellen Schwierigkeiten“ gerichtet. Mit ihm wurden früher 
sektoral differenzierte regionale Unterstützungsprogramme zusammengefasst. 
Vorgesehen waren Förderungen aus dem Regionalfonds EFRE und aus dem 
ESF, die kleinräumig abgestimmt in dazu festgelegten Regionen umgesetzt wer-
den sollten. 

• Ziel 3 für die Regionen außerhalb der Ziel 1- und Ziel 2-Gebiete sollte die 
„Anpassung und Modernisierung der Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäfti-
gungspolitiken und -systeme“ unterstützen. Mit ihm wurden die zuvor getrennten 
Ansätze zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit 
(altes Ziel 3) und zur Unterstützung der Anpassung an den wirtschaftsstrukturel-
len Wandel (altes Ziel 4) zusammengefasst und mit einer stärkeren präventiven 
Orientierung neu formiert. 

Der ESF sollte als horizontal angelegter Fonds im Sinne der EBS in allen Regionen, 
d.h. in allen Zielgebieten eingesetzt werden. Die Umsetzung des ESF im Rahmen 
des Ziel 3 war damit außerhalb des Ziel 1-Gebietes als Monofondsprogramm vor-
gesehen. Dessen Ziele und Konzeption sollten zugleich als Referenzrahmen für die 
Förderung der „Humanressourcen“ innerhalb des Ziel 1-Gebiets dienen und dort in 
Multifondsprogramme integriert werden. 

Das beschriebene Zielsystem des ESF im Verhältnis zur regionalpolitischen Struk-
turierung der globalen Ziele der EU-Strukturfonds einerseits und als spezifische 
Konkretion der Beschäftigungspolitischen Leitlinien im Rahmen der EBS anderer-
seits macht bereits die Komplexität dieses Politikansatzes deutlich. Diese wurde 
erheblich gesteigert durch die Strukturen und Prozesse seiner Umsetzung in der 
Formierung der nationalen Programme, dann deren Ausdifferenzierung in Einzel-
programme, die ihrerseits wiederum in Abhängigkeit von den jeweiligen nationalen 
Strukturen - in Deutschland im föderalen Verhältnis von Bund und Ländern - hori-
zontal koordiniert umzusetzen waren und dabei über Feedback-Systeme immer 
zugleich auch in die vertikale Koordination der Programmdurchführung, also im 
Verhältnis von KOM, Verantwortlichen für die nationalen „Dachprogramme“ und 
Akteuren der Einzelprogramme von Bund und Ländern eingebettet waren.17

In Vorbereitung auf die neue Strukturfondsphase wurde ein System der Program-
mierung und der Steuerung der Strukturfonds in der Hoffnung entwickelt, die Risi-
ken fehlender Transparenz und Koordinationsblockaden minimieren zu können. 

 

                                                
17 Diese Komplexität fand sich bei allen EU-Strukturfonds. In der einschlägigen Policy-For-

schung wurde dies als verflochtenes Mehrebenensystem charakterisiert, in das in verti-
kaler Hinsicht (EU, Mitgliedstaat, Region) und in horizontaler Hinsicht (staatliche Akteure 
auf den einzelnen Ebenen und in den einbezogenen Politikressorts, die Sozialpartner und 
weitere Nichtregierungsorganisationen) eine Vielzahl von Akteuren involviert ist. Dies imp-
liziert in hohem Maße Transparenzprobleme und eventuell Zielkonflikte. Es besteht das 
Risiko einer „Politikverflechtungsfalle“ (Scharpf 1985), bei der jeder der Beteiligten „sein 
eigenes Süppchen kochen“ will, und die übergeordneten, als gemeinsam erklärten politi-
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Das bisherige bürokratisch vollzugsorientierte Regulierungsmodell sollte mit Hilfe 
eines für Subsidiarität und Verhandlung offenen Koordinierungsmodells zur 
Zielsteuerung schon bei der Programmierung, aber auch im Prozess der weiteren 
Umsetzung überwunden werden. Entscheidungen über die konkreten Programme 
und deren Umsetzung sollten dezentralisiert, d.h. in die Verantwortung der Mitglied-
staaten und Regionen gestellt werden, dafür aber im Sinne von Zielcontrolling das 
Monitoring und die Evaluation einschließlich der Verwaltungs- und Finanzkontrolle 
als Feedbacksystem systematisiert und verbindlicher werden (Lang/Naschold/ 
Reissert 1998). Dies fand seinen Niederschlag in einer Vielzahl von Dokumenten, 
Mitteilungen und Leitlinien der Kommission für die Programmierung der Struktur-
fonds, darunter auch des ESF (KOM 1999). 

Zunächst wurden in Deutschland in Zusammenarbeit von Bund und Ländern so 
genannte Regionalentwicklungspläne getrennt für Westdeutschland (Ziel 3) und 
Ostdeutschland (Ziel 1) erarbeitet, die dann nach ihrer Genehmigung durch die 
Kommission und nach Überarbeitung den Status eines übergreifenden Programms 
erhielten.18

Mit der Genehmigung der Programmdokumente war die Programmierung in Ab-
stimmung mit der Kommission noch nicht abgeschlossen. Zusätzlich musste jeweils 
eine sog. „Programmergänzung“ als gesondertes Dokument vorgelegt werden, in 
dem die Feinplanung der Umsetzungsstrukturen und vor allem das geplante Sys-
tem von Begleitung (Monitoring) und Bewertung (Evaluation) darzustellen waren. 
Hierin drückt sich das kommissionsseitige Bemühen um eine Verbesserung der 
Programmumsetzung aus. Es sollte nicht mehr jedes Detail verhandelt und geneh-
migt werden müssen. Stattdessen wollte sich die Kommission auf ein Konzept von 
Zielsteuerung zurückziehen, in dem für die Umsetzung einerseits mehr Freiheits-
grade bestehen, andererseits aber Monitoring, Evaluation und Controlling differen-
zierter und verpflichtender werden. Deshalb mussten die Programmergänzungsdo-

 Für Westdeutschland handelte es sich um das „Einheitliche Programm-
planungsdokument zur Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Humanressourcen“ 
(EPPD) für Ziel 3, in dem Bund und Länder ihre untereinander abgestimmte und mit 
dem BMA als oberster Verwaltungsbehörde umzusetzende Programmplanung vor-
stellten. In Ostdeutschland hatten Bund und Länder nach der Erarbeitung eines 
fondsübergreifenden Regionalen Entwicklungsplans zu Ziel 1 (Gemeinschaftliches 
Förderkonzept - GFK) gesonderte Operationelle Programme aufgelegt. Im Falle der 
Bundesbeteiligung am ESF war es das „Regionalübergreifende Operationelle Pro-
gramm des Bundes zur Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Humanressour-
cen“ für Ziel 1. 

                                                                                                                                     
schen Ziele zugunsten des „kleinsten gemeinsamen Nenners“ oder gar durch Selbstblo-
ckaden aus dem Blick geraten können. 

18 Weil für die ESF-Programme des Bundes das Ziel 2 keine Rolle spielte, kann die Ziel 2-
Förderung im Folgenden ausgeklammert bleiben. 
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kumente nicht genehmigt, aber von der Kommission als Bedingung für den Mittel-
fluss akzeptiert werden. 

Im Ergebnis wurden die ESF-Programme von Bund und Ländern entsprechend den 
Politikbereichen der ESF-Verordnung und den damit verbundenen so genannten 
Prioritäten systematisiert sowie dem Zielsystem der Beschäftigungspolitischen Leit-
linien zugeordnet. Dazu wurden die dem wiederum zugeordneten Maßnahmen bzw. 
Operationen festgelegt, die differenziert anvisierten Förderziele an Hand der Zahl 
von Personen indiziert und es wurden die ESF-Mittel der Gesamtlaufzeit 2000 bis 
2006 entsprechend dieser Förderstruktur zugeordnet. Programme von Ländern und 
Bund meint auf dieser Ebene jedoch noch nicht das jeweilige Einzelprogramm 
(„Richtlinienprogramm“). Vielmehr wurden damit pro Land und für den Bund insge-
samt zunächst die Schwerpunkte ihrer Förderansätze und Ziele in den einzelnen 
Politikfeldern sowie die Summe des dazu geplanten Mitteleinsatzes abgestimmt. Mit 
diesen „Dachprogrammen“ war erst der konkrete institutionelle Bezugsrahmen für 
die einzelnen Programme von Bund und Ländern gegeben, damit auch für das 
ESF-BA-Programm als ein gewichtiges Richtlinienprogramm des Bundes. 

2.1.2 Das Programm als Ergänzung der gesetzlichen  
Arbeitsförderung 

Mit dem ESF-BA-Programm sollte die nationale Arbeitsförderung – wie schon mit 
dem Vorläuferprogramm „AFG-Plus“ - in zweierlei Hinsicht ergänzt werden. Erstens 
sollten auch diejenigen Arbeitslosen in die Arbeitsförderung verstärkt einbezogen 
werden, die in der Regelförderung aufgrund der Versicherungslogik des SGB III 
eher am Rande standen, obwohl sie unter Gesichtspunkten der sozialen Integration 
und individuellen Arbeitsmarktposition im Sinne der ESF-Ziele durchaus förde-
rungswürdig erschienen. Zweitens sollte eine Teilnahme an solchen Maßnahmen 
unterstützt werden, die zwar arbeitsmarktpolitisch zweckmäßig, im SGB III aber 
nicht vorgesehen waren. Wie schon in der vorherigen Förderphase sollten mit der 
ESF-Ergänzung des SGB III einige Lücken der gesetzlichen Arbeitsförderung gefüllt 
werden. 

Damit ist die Frage aufgeworfen, warum diese Lücken nicht durch eine Reform des 
SGB III geschlossen wurden, warum also hierzu Mittel des ESF eingesetzt werden 
sollten. Einerseits stellt sich diese Frage unter dem Aspekt der Verantwortung für 
Förderlücken in der nationalen Arbeitsförderung. Diese sind Folge der Entschei-
dung des Gesetzgebers. So gesehen nutzte die Exekutive, also die Bundesregie-
rung, die ESF-Mittel als Chance, arbeitsmarktpolitische Förderansätze umzusetzen, 
die aus ihrer Sicht sinnvoll erschienen, aber von der Legislative nicht gesetzlich 
getragen wurden. Andererseits hätte die Exekutive auch die Möglichkeit gehabt, 
diese Förderansätze in einen politischen Prozess der Reform des SGB III einzu-
bringen. Sie hatte diese Möglichkeit nicht genutzt, wofür u.a. fiskalpolitische Argu-
mente sprachen. Mit dem ESF ließen sich zusätzlich zu den Beitragsmitteln, aus 
denen die aktive Arbeitsförderung des SGB III finanziert wird, weitere Mittel, letztlich 
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Steuermittel, mobilisieren. Dies entlastete den angesichts der hohen Arbeitslosigkeit 
und der arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen ohnehin schon stark strapa-
zierten Beitragshaushalt. Weil die ESF-Mittel grundsätzlich eine nationale Kofinan-
zierung voraussetzen, kann der Beitragshaushalt ohne eigene Belastung zur Bin-
dung von ESF-Mitteln eingesetzt werden. 

Nach den Vereinbarungen in EPPD zu Ziel 1 und GFK zu Ziel 3 wurden die 
Schwerpunkte des ESF-BA-Programms in drei Politikfelder des ESF gelegt: 

− Qualifizierung von Arbeitslosen zur Verhinderung und Bekämpfung von 
Langzeitarbeitslosigkeit 

− Qualifizierung von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind (Kurzarbei-
ter/innen) 

− Ergänzende Förderung von Existenzgründer/innen (Überbrückungsgeldbe-
zieher). 

Darüber hinaus wurde in der Programmergänzung zum EPPD das ESF-BA-Pro-
gramm auch auf das Politikfeld „Chancengleichheit“, also für spezifische Maßnah-
men zugunsten von Frauen (neben dem Querschnittsziel GM), verpflichtet (PE Ta-
belle 4 - 21). 

Grundsätzlich wäre in diesen Politikfeldern eine Ergänzung der nationalen Arbeits-
förderung, also des SGB III, in drei Varianten vorstellbar gewesen: 

1.  eigenständiges Bundesprogramm neben dem SGB III mit einem gesonderten 
Programmhaushalt bestehend aus ESF-Mitteln und einer aus Steuermitteln be-
reitgestellten nationalen Kofinanzierung, 

2. eigenständiges Bundesprogramm neben dem SGB III mit einem gesonderten 
Programmhaushalt bestehend aus ESF-Mitteln und einer aus Beitragsmitteln be-
reitgestellten nationalen Kofinanzierung, 

3. mit dem SGB III verknüpftes Bundesprogramm mit einem Programmhaushalt 
bestehend aus ESF-Mitteln und davon gesonderter, im Förderprozess erst zu-
fließender und deshalb erst im Nachhinein gewährleisteter nationaler Kofinanzie-
rung aus Beitragsmitteln in jedem einzelnen Förderfall. 

Das zuständige Bundesarbeitsministerium entschied sich 1999 für die dritte Vari-
ante, weil zum einen wegen fehlender Steuermittel aus der Sicht des Bundes eine 
Kofinanzierung aus dem SGB III vorzuziehen war, und weil zum anderen schon das 
Vorläuferprogramm so angelegt war, der Wechsel in die neue Förderphase mög-
lichst nahtlos, also ohne Zeitverzug erfolgen sollte und sich deshalb eine Fort-
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schreibung des alten Programms einschließlich seiner Finanzierungs- und Umset-
zungsstrukturen anbot.19

Weil mit dem ESF-BA-Programm die SGB III-Förderung unter der Bedingung kofi-
nanziert wurde, dass sie sich am Zielsystem des ESF ausrichtet, könnte man auf 
den ersten Blick vermuten, dass hier „der Schwanz mit dem Hund wedeln“ wollte. 
Diese Vermutung war insoweit nicht abwegig, wie ab 2000 ausdrücklich mit den 
Strukturfonds und insbesondere mit dem ESF der Anspruch verbunden war, auf die 
nationale Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik Einfluss zu nehmen. Genau dar-
auf hatten sich die EU-Mitgliedsstaaten im so genannten Luxemburg-Prozess in der 
Sitzung des Rates in Berlin 1999 mit ihren Beschäftigungspolitischen Leitlinien ver-
pflichtet (KOM 23.01.2001). Andererseits hätte dies zunächst nur dann als grund-
sätzliches Problem erscheinen können, wenn die mit dem ESF verbundenen Ziele 
damals nicht mit den Zielen der nationalen Arbeitsförderung, also des SGB III ver-
träglich gewesen wären. 

 

Die Programmplaner hatten im EPPD ausführlich ihre Einschätzung dargelegt, dass 
sich die Ziele des SGB III und des ESF nicht widersprechen. Dies wurde im EPPD 
insbesondere in Hinblick auf die präventive Ausrichtung des ESF und des SGB III 
betont. Hervorgehoben wurde dort, dass im Wechsel von AFG zum SGB III im Jahr 
1998 die präventive Ausrichtung der gesetzlichen Arbeitsförderung verstärkt worden 
sei, dass z.B. mit der Vorgabe zur Entwicklung individueller Wiedereingliederungs-
pläne vor Übergang in Langzeitarbeitslosigkeit (§ 6) entsprechende Anregungen der 
EBS aufgegriffen worden seien.20

Das SGB III war allerdings erst nach Änderungen aufgrund des JOB-AQTIV-Geset-
zes ab 2002 mit seinem Instrumenteneinsatz wieder als zielgruppenorientierte För-
derung der „Beschäftigungsfähigkeit“ Arbeitsloser angelegt. 

 Im Grundsatz bestand also zunächst kein prob-
lematisches Spannungsverhältnis der Ziele von SGB III und ESF, folgten aus den 
Programmdokumenten und dem SGB III keine Zielkonflikte, die aus der Perspektive 
des ESF zu „seinen Gunsten“ auszutragen wären. 

21

                                                
19 Die Variante (1) wurde später für das im Jahr 2000 aufgelegte, ebenfalls ESF-kofinan-

zierte kleine CAST-Programm gewählt. Der Variante (2) entsprach seit 1998 das Jugend-
sofortprogramm (vgl. Dietrich 2003) 

 Die entsprechende 
arbeitsmarktpolitische Zielsetzung des früheren Arbeitsförderungsgesetzes (§ 2 
AFG id.F. von 1997) war mit der Einführung des SGB III gestrichen worden. Mit 
ausdrücklichem Verweis auf die Europäische Beschäftigungsstrategie wurde mit 
Wirkung ab Anfang 2002 die Zielsetzung der nationalen Arbeitsförderung wieder 

20  Diese Sichtweise muss man nicht teilen. Nach dem Regierungswechsel 1998 bewertete 
die neue Bundesregierung dies anders und versuchte mit dem sogenannten JOB-AQTIV-
Gesetz (Geltung ab 1.1.2002) die präventive Orientierung der Arbeitsvermittlung durch 
eine Neureglung des § 6 zu verstärken (Einführung von Profiling und Eingliederungsver-
einbarung schon bei Arbeitslosmeldung). Vgl. dazu unten Kapitel 3. 

21 Zum Begriff der Beschäftigungsfähigkeit generell vgl. Gazier (1999) sowie speziell für das 
SGB III und den ESF Deeke/Kruppe (2003). 
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explizit mit diesem ESF-Ziel verträglich gemacht (Gesetzentwurf 2001: 63). Der 
ESF und das SGB III unterstellten seitdem als Wirkungshypothese, dass eine An-
gebotsförderung zur Verhinderung und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit beitragen 
kann und zentrierten dies u.a. im Sinne selektiver Arbeitsmarktpolitik auf Personen-
gruppen, die besonderen Zugangs- und Verbleibsrisiken in Arbeitslosigkeit ausge-
setzt sind. So betrachtet erschien das ESF-Angebot als eine positive Verstärkung 
des Förderansatzes des SGB III. Dies drückte sich insbesondere in der Einbezie-
hung der Nichtleistungsbezieher/innen des gesetzlichen Unterhaltsgeldes in die 
Förderung beruflicher Weiterbildung aus, also faktisch in einer steuerfinanzierten 
Ergänzung der versicherungslogisch weitgehend auf Beitragszahler beschränkten 
gesetzlichen Förderung. 

Die positive Verstärkung der gesetzlichen Förderung durch den ESF mit dem ESF-
BA-Programm kann allerdings bei dynamischer Betrachtung auch mit Friktionen für 
die Umsetzung verbunden sein. Eine politische Neu- oder Umbewertung der Ziele 
und Instrumentierung der gesetzlichen Förderung, wie sie in gesetzlichen Reformen 
zum Ausdruck kommt, kann die Anschlussmöglichkeiten der ergänzenden ESF-
Förderung beeinträchtigen. Eine im Zeitverlauf auf den jeweiligen Problemdruck des 
Arbeitsmarktes aktuell ausgerichtete Umsetzung der aktiven Arbeitsförderung durch 
das SGB III-Instrumentarium muss in ihren Schwerpunkten nicht unbedingt der auf 
Jahre hinaus festgelegten Planstruktur ergänzender ESF-Förderung entsprechen, 
woraus ggf. für ESF-Programme ein Anpassungsbedarf folgt. Die ergänzende ESF-
Förderung musste also sowohl auf der Ebene einzelner Programme, als auch im 
Gesamtkonzept von EPPD und GFK bzw. OP des Bundes flexibel sein. 

Insgesamt musste sich aus der Zeitsicht bei Programmstart erst im zukünftigen 
politischen Prozess und in Reaktion auf die Dynamik von Arbeitsmarkt und Be-
schäftigung noch zeigen, welche Anpassungsprozesse im Verhältnis von gesetzli-
cher Regelförderung und ergänzender ESF-Förderung erforderlich werden würden. 
Darin bestand ein eher grundsätzliches Dilemma. Einerseits hätte eine erfolgreiche 
Verstärkung der Regelförderung durch den ESF-Beitrag später zur politisch ge-
wollten Aufnahme des Förderansatzes in gesetzliche Regelungen führen können. 
Dies hätte dann letztlich den spezifischen ESF-Ansatz überflüssig gemacht. Ande-
rerseits war bei der Programmplanung angesichts des absehbar weiterhin hohen 
Niveaus der Arbeitslosigkeit und der damit verbundenen sozial ungleichen Vertei-
lung von Chancen und Risiken nicht zu erwarten, dass im Sinne der ESF-Ziele zu-
künftig kein Handlungsbedarf mehr bestehen würde. Deshalb war wichtig, ob und 
wie die Förderkonditionen der „ESF-Dachprogramme“ und darunter die Regelungen 
des ESF-BA-Programms ihrerseits während der zunächst bis Ende 2006 geplanten 
Programmlaufzeit Flexibilität ermöglichen würden. 

2.2 Förderansätze 

Mit Wirkung ab 1. Januar 2000 traten die Richtlinien des BMAS „für aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) mitfinanzierte zusätzliche arbeitsmarktpolitische 
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Maßnahmen im Bereich des Bundes (ESF-BA-Programm)“ vom 20.01.00 (BAnz S. 
1529) in Kraft. Die Bundesanstalt für Arbeit wurde mit der Umsetzung des Pro-
gramms beauftragt (Verwaltungsvereinbarung vom 2. Februar 2000). Per Dienst-
blattrunderlass (8/2000) vom 9. März 2000 wurden die Aufgaben und Zuständig-
keiten in der Bundesanstalt für Arbeit in Abstimmung mit dem BMAS in entspre-
chenden Durchführungsanweisungen konkretisiert. 

Damit wurde frühzeitig zu Beginn der neuen Strukturfondsperiode - also in der Zeit, 
als die ESF-Dachprogramme mit ihren übergreifenden Begründungen und Zielbe-
stimmungen der Einzelprogramme noch im Bewilligungsprozess bei der Kommis-
sion waren - das ESF-Ergänzungsprogramm zur gesetzlichen Arbeitsförderung 
nach dem SGB III aufgelegt. Mit dem Vorläuferprogramm „AFG-Plus“ aus der alten 
Strukturfondsperiode konnte ein ESF-gestützter Eintritt in eine Maßnahme nur noch 
bis Ende 1999 bewilligt werden (mit Ausfinanzierung bis 2001). 

Im Folgenden werden die beim Programmstart vorgesehenen Förderansätze vor-
gestellt, d.h. die förderbaren Personenkreise und die Leistungen bzw. Instrumente 
im Anschluss an das SGB III. Dabei interessiert an dieser Stelle auch, worin sich 
das Programm von seinem Vorläuferprogramm unterschied bzw. Gemeinsamkeiten 
hatte. Auf wichtige spätere Änderungen der  Richtlinien und Durchführungsanwei-
sungen wird nur am Rande hingewiesen (vgl. Kapitel 3), weil hier zunächst die in-
stitutionelle Ausgangssituation interessiert. Dabei wird für die Regelungen zur er-
gänzten gesetzlichen Arbeitsförderung durchgängig auf die damals geltende Fas-
sung des SGB III Bezug genommen. Die Einbettung des ESF-BA-Programms in 
das übergeordnete ESF-Bundesprogramm sowie dessen Einbettung in die oben 
skizzierten Dachprogramme in West- und Ostdeutschland wird dann im nachfol-
genden Teilkapitel 2.4 noch näher beschrieben. 

Das neue ESF-BA-Programm (bzw. die Richtlinien und Durchführungsweisungen) 
entsprach in seinen Grundzügen weitgehend dem vorherigen „AFG-Plus“. Für die-
sen Zuschnitt gab es aus Sicht des verantwortlichen BMAS drei gute Gründe:  

− Erstens hatte sich die Problemlage auf dem Arbeitsmarkt im Vergleich zur Mitte 
der neunziger Jahre, also der Zeit der Formierung des Vorläuferprogramms, 
nicht entscheidend zum Besseren geändert. Die Zahl der Arbeitslosen in 
Deutschland war nach wie vor hoch, die Chancen und Risiken auf dem Arbeits-
markt waren nach wie vor sozial ungleich verteilt und der Arbeitslosenbestand in 
West- und auch Ostdeutschland durch einen relativ hohen Anteil von Langzeitar-
beitslosen geprägt. Vor diesem Hintergrund bestand kein Anlass, grundsätzlich 
umzusteuern oder gar auf die Unterstützung durch den ESF zu verzichten.  

− Zweitens bestand weitgehend Konsens, dass das 1999 ausgelaufene Programm 
erfolgreich umgesetzt worden war. Die damalige Begleitforschung hatte einige 
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Änderungen im Detail vorgeschlagen, aber im Grundsatz wurde - verbunden mit 
dem Hinweisen auf Implementationsprobleme - die Weiterführung empfohlen.22

− Drittens schließlich gab es eine pragmatische Überlegung. Durch eine weitge-
hende Anlehnung an die Regelungen des Vorläuferprogramms sollte ein 
schneller Start des neuen ESF-BA-Programms erleichtert werden, um eine För-
derlücke zu vermeiden. Zwar bestanden etwa von Seiten des BMAS weiterge-
hende Vorstellungen z.B. zur Einführung neuer Förderinstrumente. Dies hätte 
aber längere Verhandlungen mit der Europäischen Kommission nach sich gezo-
gen und hätte erst noch mit für die nähere Zukunft ins Auge gefassten, aber zu 
der Zeit noch nicht konkretisierten Plänen zu einer Reform des SGB III kompati-
bel gemacht werden müssen.

  

23

Die Förderziele, ihr Kontext im Rahmen der ESF-Dachprogramme und der Bezug 
auf die Beschäftigungspolitischen Leitlinien der EU (EBS) wurden in den Richtlinien 
und Durchführungsanweisungen nicht angesprochen. In den Durchführungsanwei-
sungen wurde lediglich im Sinne einer „ermessenslenkenden Weisung“ an die Ar-
beitsämter festgehalten, dass bei der „Planung und Steuerung“ der Maßnahmen 
das Ziel der Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit zu berücksichtigen sei, und es 
wurde vorgegeben, dass Frauen „zumindest entsprechend ihrem Anteil an den Ar-
beitslosen zu fördern sind“ (DA zu § 2 der Richtlinien). Faktisch handelte es sich bei 
diesen Richtlinien also nicht um die Ausformulierung eines Programms mit Begrün-
dung und Zielsetzungen, sondern um die Konkretion der förderrechtlichen Bestim-
mungen zur Umsetzung. Nur in der begleitenden Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen BMAS und BA wurde die BA auf die ESF-Ziele und Regelungen der Struk-
turfonds im Sinne der allgemeinen Strukturfondsverordnung und der spezifischen 
ESF-Verordnung verpflichtet. 

 

Wie zuvor bis 1999 war das neue ESF-BA-Programm im Bezug auf die übergeord-
neten Zielbestimmungen des ESF und die deutschen Dachprogramme im Kern ein 
auf die individuelle Förderung von Zielgruppen der Arbeitsmarktpolitik ausgerichte-
tes Konzept zur Ergänzung entsprechender Förderansätze im SGB III. Nach § 2 der 
Richtlinien aus 2000 gehörten zum „förderungsfähigen Personenkreis“: 

1. Arbeitslose, insbesondere Langzeitarbeitslose, von Langzeitarbeitslosigkeit 
Bedrohte und Arbeitslose, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, 

2. von Arbeitslosigkeit bedrohte Beschäftigte, 

                                                
22 Dies war auch die Sicht der Kommission (GD Beschäftigung) in den vorbereitenden Ver-

handlungen zur Umsetzung der ESF-Ziele ab 2000. Die Begleitforschung zum alten Pro-
gramm hatte dessen Fortsetzung in Verbindung mit dann aufgegriffenen Änderungen in 
Einzelpunkten angeregt (vgl. Deeke 1999). 

23 So wurde in EPPD und OP des Bundes zeitgleich zum Erlass der Richtlinien z.B. eine 
ergänzende ESF-Förderung von Jobrotation und zu SAM für Ältere angekündigt, ist aber 
später nicht in die Richtlinien aufgenommen worden. 
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3. Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, die eine Beschäftigung 
oder ein Ausbildungsverhältnis suchen, 

4. Arbeitnehmer/innen, darunter insbesondere Frauen, die nicht über eine ausrei-
chende berufliche Qualifikation verfügen oder die nach einer Phase der Nicht-
erwerbstätigkeit, insbesondere nach einer Familienphase, wieder in das Be-
rufsleben zurückkehren wollen. 

Im Vergleich zu den Richtlinien des alten Programms war die Zielgruppenausrich-
tung nun weiter gefasst. Jetzt zählten Arbeitslose generell sowie von Arbeitslosig-
keit Bedrohte zum förderfähigen Personenkreis, nicht mehr nur von Langzeitar-
beitslosigkeit Bedrohte und Langzeitarbeitslose. Mit dieser Ausweitung sollte die 
präventive Ausrichtung des Programms gestärkt werden.24

Nicht explizit aufgeführt im Zielgruppenkatalog waren die so genannten „Nichtleis-
tungsbezieher/innen“, also Arbeitslose, die aufgrund fehlender Vorbeschäftigungs- 
und damit Beitragszeiten zur Arbeitslosenversicherung keinen gesetzlichen An-
spruch auf eine Leistung zum Lebensunterhalt hatten (Arbeitslosengeld/-hilfe und 
SGB III-Unterhaltsgeld). Sie waren gleichwohl die Zielgruppe des Programms, die 
schon im Vorläuferprogramm den spezifischen Förderansatz des ESF gekenn-
zeichnet hatte, und die in der Begründung des Programms im EPPD besonders 
herausgestellt worden war. Sofern der Gesetzgeber zukünftig daran festhalten 
würde, das Unterhaltsgeld von vorherigen Versicherungsbeiträgen abhängig zu 
machen (es nicht alternativ als Investition in zukünftige Beiträge nach erfolgreicher 
Qualifizierung und Stellenfindung anzusehen), konnte davon ausgegangen werden, 
dass die Gruppe der „Nichtleistungsbezieher/innen“ wie bereits im AFG-Plus auch 
im neuen Programm den Großteil der einbezogenen Personengruppen ausmachen 
würde. Als leistungsrechtlich definierte Zielgruppe erschloss sie sich nur indirekt 
aus den Einzelbestimmungen zu den Leistungen des ESF-BA-Programms zur Qua-
lifizierung von Arbeitslosen. 

 

Mit den Richtlinien und Durchführungsanweisungen war vorgegeben, wie mit Hilfe 
welcher Leistungen aus dem ESF, die in jedem einzelnen Förderfall mit einer Leis-
tung nach dem SGB III verbunden sein mussten, das gesetzliche Instrumentarium 
ergänzt werden kann. Wie in der Vergangenheit war die ESF-Kofinanzierung aus-

                                                
24 Auskunft des für die Richtlinien zuständigen Referats im BMAS. Im § 2 der Richtlinien war 

die ESF-Finanzierung der Qualifizierung von Bezieher/innen von Kurzarbeitergeld nach § 
7 der RL explizit nicht eingeschlossen. Dies erscheint unsinnig, weil „von Arbeitslosigkeit 
bedrohte Beschäftigte“ ausdrücklich zu den Zielgruppen gehörten (§ 2 Abs. 1 Nr.2). Zu-
dem kann die Zielgruppendefinition des § 2 generell nicht einfach so interpretiert werden, 
als seien die mit dem Begriff „insbesondere“ hervorgehobenen Gruppen vorrangig zu för-
dern. Aufgrund der Bindung an das SGB III war die individuelle Notwendigkeit und ar-
beitsmarktliche Zweckmäßigkeit das entscheidende Kriterium. Darauf bezogen eröffneten 
die Richtlinien mit der grundsätzlichen Fördermöglichkeit für Arbeitslose und davon Be-
drohte ein breites Spektrum, welches ganz im Sinne des ESF erst in Hinblick auf konkrete 
Bedarfe durch dezentrale Entscheidungen zu gestalten war. 
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gerichtet auf die Ergänzung bzw. Verstärkung von Instrumenten der Regelförderung 
zur beruflichen Orientierung, Beratung und Weiterbildung von Arbeitslosen für die 
Aufnahme einer abhängigen Beschäftigung oder eine Existenzgründung sowie von 
Beschäftigten, denen unmittelbar Arbeitslosigkeit droht (Kurzarbeiter/innen). 25

(1) Qualifizierung von Arbeitslosen 

 

In diesem Politikfeld wurde wie schon im Vorläuferprogramm die zentrale perso-
nenbezogene Ergänzung der SGB III-Förderung verortet, also die Förderung der 
Teilnahme von „Nichtleistungsbezieher/innen“ an Maßnahmen der beruflichen 
Weiterbildung sowie nun neu an Trainingsmaßnahmen. Daneben konnte bei Maß-
nahmen der beruflichen Weiterbildung für alle einbezogenen Zielgruppen – eben-
falls wie schon im Vorläuferprogramm - ein ergänzender Maßnahmebaustein geför-
dert werden (ESF-Modul). Auch eine sozialpädagogische Betreuung vor, während 
und nach der Teilnahme wurde wie schon zuvor weiterhin angeboten. Die ESF-Mo-
dule und die sozialpädagogische Betreuung wurden allerdings Anfang 2003 aus 
dem Leistungskatalog der Richtlinien gestrichen (vgl. Kapitel 3). 

(a) Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW) 

Die Förderung der beruflichen Weiterbildung im Rahmen des SGB III (FbW) zielte 
darauf, Arbeitslose beruflich einzugliedern, drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden 
oder für un- oder angelernt Tätige einen Berufsabschluss zu ermöglichen (§ 77 
Abs. 1 und 2 SGB III). FbW war zur Zeit des Programmstarts das nach Mittelauf-
wand und Zahl der geförderten Personen herausragende Instrument des SGB III, 
um Arbeitslosen den Weg zum Wiedereintritt in Beschäftigung zu ermöglichen bzw. 
zu erleichtern. 

Die ESF-Ergänzung von FbW richtete sich zum einen an Personen, die wegen feh-
lender Vorbeschäftigungszeit (mit Beitragszahlung zur Arbeitslosenversicherung) 
kein SGB III-Unterhaltsgeld beziehen konnten (§ 78 SGB III), und die daher an 
Weiterbildungsmaßnahmen nur unter erschwerten Bedingungen oder gar nicht teil-
nehmen konnten. Für diese Personengruppe konnten ein pauschales ESF-Unter-
haltsgeld sowie eventuell anfallende Kosten für eine Kranken- und Pflegeversiche-

                                                
25 Möglich war auch die Förderung der Teilnahme an berufsvorbereitenden Maßnahmen. 

Dies kann hier aufgrund der Arbeitsteilung des ESF-BA-Programms mit dem damaligen 
ebenfalls ESF-kofinanzierten Jugendsofortprogramm vernachlässigt werden. Weggefallen 
waren die „Hilfen zur Beschäftigungsaufnahme“ des Vorläuferprogramms (Verlängerung 
von Eingliederungszuschüssen des SGB III sowie des BHI-Programms), weil sie von der 
Praxis nicht angenommen wurden. Als Hilfe zur Beschäftigungsaufnahme enthielt das 
neue Programm bis 2002 lediglich die Möglichkeit zur Kostenübernahme bei einer sozial-
pädagogischen Betreuung sowie bei Alleinerziehenden für einen Zuschuss zu Kinder-
betreuungskosten - jeweils bei den gesetzlichen bzw. BHI-Eingliederungs-zuschüssen. 
Weil dies in der Programmumsetzung bis 2002 keine Bedeutung hatte, wird hier nicht 
weiter darauf eingegangen. 



IAB Projektbericht 36 

rung gezahlt werden. Die Kofinanzierung sollte mit den nach dem SGB III gezahlten 
Weiterbildungskosten gesichert werden. 

Der zweite zentrale Schwerpunkt der ESF-Ergänzung von FbW des SGB III war 
maßnahmebezogen: In Verbindung mit beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen 
konnte die Teilnahme an zusätzlichen Modulen unterstützt werden.26 Dazu gehörten 
Module zur Vermittlung von Sprachkenntnissen (insbesondere Englisch und Fran-
zösisch, Module mit berufsbezogenem allgemein bildenden Inhalten (z.B. berufsbe-
zogene Deutschkenntnisse für Migranten und Mathematik für Ältere) sowie Aus-
landspraktika. Diese Module mussten integriert mit der jeweiligen Weiterbildungs-
maßnahme geplant werden. Sie konnten vor, während oder nach der Maßnahme 
stattfinden und bei angemessenem Verhältnis zur deren Dauer bis zu insgesamt 
sechs Monaten dauern27

Mit dem SGB III war die Förderung der Teilnahme an solchen „Maßnahmeblöcken“ 
nicht möglich. Zwar konnten grundsätzlich eigenständige „Maßnahmeteile“ geför-
dert werden (§ 91 SGB III). Aber Maßnahmen, in denen allgemein bildende Inhalte 
vermittelt werden, widersprachen der gesetzlichen Beschränkung auf berufliche 
Weiterbildung (§ 87 SGB III). Diese gesetzliche Förderlücke konnte wie bis 1999 
aus den Mitteln des ESF-BA-Programms abgedeckt werden. 

. 

Mit Hilfe der Module sollte für spezifische Zielgruppen überhaupt erst die Teilnahme 
an einer Weiterbildungsmaßnahme ermöglicht werden oder es sollten im Anschluss 
die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöht werden. Möglich war die ESF-Finanzie-
rung der Weiterbildungskosten beim Modul und für diese Zeit ein ESF-Unterhalts-
geld sowie bei Auslandspraktika die An- und Abreise sowie Unterkunft und Verpfle-
gung. Die Kofinanzierung der ESF-Leistungen erfolgt mit der SGB III-Finanzierung 
der Teilnahme an der ergänzten Weiterbildungsmaßnahme. Im Falle von Personen, 
die als „Nichtleistungsbezieher/innen“ lt. Gesetz auch dabei ein ESF-Unterhaltsgeld 
erhielten, erfolgte die Kofinanzierung allein durch die gesetzliche Übernahme der 
Weiterbildungskosten, im Falle der regulären „Leistungsbezieher/innen“ mit der 
Erstattung der Weiterbildungskosten und dem Unterhaltsgeld nach dem SGB III. 

Im ESF-BA-Programm bis 1999 hatte die ergänzende Förderung im Bereich der 
beruflichen Weiterbildung, insbesondere die Förderung der Teilnahme von „Nicht-
leistungsbezieher/innen“, quantitativ das größte Gewicht. Ob dies auch weiterhin so 
sein würde, musste sich erst noch zeigen, denn nun wurde für „Nichtleistungsbezie-
her/innen“ die alternative Möglichkeit zur Förderung der Teilnahme an einer Trai-
ningsmaßnahme eingeführt. 

                                                
26 Dies wurde mit der Neufassung der Richtlinien zum 1. April 2003 gestrichen - vgl. Kapitel 

3. 
27 Im Vorläuferprogramm war nur eine maximale Dauer der Module von drei Monaten mög-

lich. Module konnten nur vor und nach, nicht auch begleitend zur bW-Maßnahme durch-
geführt werden.  
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(b) Trainingsmaßnahmen (TM) 

Das zweite SGB III-Instrument, das mit dem ESF-BA-Programm ab 2000 aus ESF-
Mitteln ergänzt wurde, war die Förderung der Teilnahme an Trainingsmaßnahmen 
(§ 48 ff. SGB III). Dabei konnte es sich ebenfalls um Maßnahmen der beruflichen 
Qualifizierung handeln, Diese sollten dazu dienen, „dem Arbeitslosen notwendige 
Kenntnisse und Fertigkeiten (zu) vermitteln, um eine Vermittlung in Arbeit oder ei-
nen erfolgreichen Abschluss einer beruflichen Aus- oder Weiterbildung zu erleich-
tern“ (§ 48 Abs. 1 Nr. 3 SGB III). Aber insgesamt war das Spektrum möglicher Trai-
ningsmaßnahmen im SGB III breiter. Es reichte von kurzzeitigen Qualifizierungs-
maßnahmen über eine Eignungsfeststellung für eine berufliche Tätigkeit oder eine 
Fördermaßnahme bis hin zu Maßnahmen zur Unterstützung der Arbeitsuche (z.B. 
Bewerbungstraining) und Maßnahmen zur Überprüfung der Arbeitsbereitschaft und 
Arbeitsfähigkeit von Arbeitslosen (§ 49 SGB III). 

Generell zielten Trainingsmaßnahmen des SGB III auf eine Förderung der Vermitt-
lungsaussichten durch eine kurzzeitige Tätigkeit in einem Betrieb oder Teilnahme 
an einer sonstigen Maßnahme. Die Förderung erfolgte während eines Zeitraums 
von maximal 12 Wochen durch die Weiterzahlung von Arbeitslosengeld oder Ar-
beitslosenhilfe sowie durch die Übernahme ggf. anfallender Maßnahmekosten 
(Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, Fahrtkosten, Kinderbetreuungskosten). Inso-
weit handelte es sich um ein Instrument zur Förderung der sog. Leistungsbezieher 
des SGB III. Personen ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe 
konnten lt. Gesetz lediglich durch Übernahme der Maßnahmekosten unterstützt 
werden. 

Analog der ESF-Ergänzung von FbW in der Ausweitung des Teilnehmerpotenzials 
um die Nichtleistungsbezieher/innen durch das ESF-Unterhaltsgeld, wurde mit dem 
neuen ESF-BA-Programm auch das Teilnehmerpotenzial von Trainingsmaßnahmen 
erweitert. Nach den Richtlinien konnten Personen, die keine Voraussetzungen für 
den Bezug von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe mitbringen, während der 
Teilnahme an einer Trainingsmaßnahme das pauschale ESF-Unterhaltsgeld erhal-
ten. Die Kofinanzierung war dann durch die SGB III-Übernahme der Maßnahme-
kosten gewährleistet.28

                                                
28 Im Vorläuferprogramm „AFG-Plus“ gab es (nur bis Frühjahr 1997) eine andere Variante 

der Förderung kurzzeitiger Qualifizierung und dies für die damaligen AFG-Leistungsbe-
zieher/innen, nicht wie bei FbW und TM die „Nichtleistungsbezieher/innen“. Angeknüpft 
wurde damals an die so genannte „103b-Maßnahme“ des AFG. Bezieher/innen von Ar-
beitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe wurde mit Hilfe des rechtlichen Konstrukts der „fikti-
ven Verfügbarkeit“ außerhalb des Förderrechts von FbW die Möglichkeit zur Teilnahme 
an kurzzeitigen Qualifizierungsmaßnahmen in einem Betrieb oder bei einem Bildungsträ-
ger bei Fortzahlung der Arbeitslosenunterstützung gegeben. Im AFG war keine Erstattung 
von Maßnahmekosten vorgesehen. Dies konnte mit ESF-Mitteln erfolgen. Im Vorgriff auf 
das SGB III wurde dann im Frühjahr 1997 (mit dem AFRG) die Förderung von Maßnah-
mekosten in das Gesetz aufgenommen und schließlich das Zielspektrum der nun so ge-
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Mit der ESF-Förderung der Teilnahme von „Nichtleistungsbezieher/innen“ an Trai-
ningsmaßnahmen wurde vermutlich nicht das gesamte Spektrum der Varianten 
dieses Maßnahmetyps anvisiert. Eine Teilnahme zur Überprüfung der Arbeitsbereit-
schaft und Arbeitsfähigkeit (im SGB III für Leistungsbezieher/innen mit der mögli-
chen Sanktion einer Sperrzeit verbunden) machte für „Nichtleistungsbezieher/innen“ 
zumindest leistungsrechtlich keinen Sinn (Sperrzeiten kommen für sie nicht in 
Frage, weil keine Leistung „gesperrt“ werden kann). Daher dürfte diese neue För-
dermöglichkeit wohl im Blick auf eine kurzzeitige Qualifizierung eingeführt worden 
sein. In den Richtlinien finden sich dazu keine expliziten Aussagen, aber die För-
dermöglichkeit mit einem ESF-Unterhaltsgeld war dem § 4 der Richtlinien „Unter-
haltsleistungen bei beruflicher Qualifizierung“ zugeordnet. Damit bot das ESF-BA-
Programm eine neue, im Vergleich zur Teilnahme an Maßnahmen im Bereich der 
FbW alternative und kurzzeitige Qualifizierungsmöglichkeit, die u. U. eine Teil-
nahme an länger dauernden Weiterbildungsmaßnahmen erübrigen konnte. 

(c) Sozialpädagogische Betreuung als Ergänzung zu FbW und 
Trainingsmaßnahmen 

Zusätzlich konnte bis Ende 2002 bei Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung aus 
ESF-Mitteln eine sozialpädagogische Betreuung vor, während und nach der Teil-
nahme finanziert werden.29

                                                                                                                                     
nannten Trainingsmaßnahmen im oben dargestellten Sinne ausgeweitet. Damit entfiel 
diese Fördermöglichkeit des damaligen „AFG-Plus“-Programms. 

 Diese spezifische ESF-Leistung gab es ebenfalls bereits 
im Vorläuferprogramm. Sie ergänzte weder den von der regulären FbW erreichten 
Personenkreis um ESF-spezifische Personengruppen, noch handelte es sich hier 
um eine eigenständige Maßnahme (bzw. einen Maßnahmebaustein). Vielmehr bo-
ten die Richtlinien die Möglichkeit zu einer sozialpädagogischen Betreuung für alle 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und 
Trainingsmaßnahmen. Ziel war eine Unterstützung bei der Teilnehmergewinnung 
und während der Teilnahme die Vermeidung eines Abbruchs ohne sinnvolle Alter-
native sowie eine Hilfestellung bei der anschließenden Arbeitsuche und Arbeitsauf-
nahme. Die sozialpädagogische Betreuung konnte auch Personen angeboten wer-
den, die ansonsten keine ESF-Leistung bezogen. In den Durchführungsweisungen 
wurde den Ämtern vorgegeben, dass bei einer sozialpädagogischen Betreuung die 
Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung „im Mittelpunkt stehen 

29 Diese Leistung wurde mit der Neufassung der Richtlinien zum 1. April 2003 gestrichen - 
vgl. Kapitel 3. 
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muss“ 30

(2) Förderung von Existenzgründungen 

. Der Kofinanzierungsanteil des ESF bzw. aus dem SGB III fiel je nachdem 
unterschiedlich hoch aus, ob die Geförderten z.B. ein ESF-Uhg bezogen oder ihre 
Förderung ansonsten ausschließlich aus SGB III-Mitteln finanziert wurde. 

Neben den Instrumenten zur Förderung Arbeitsloser für ihren (Wieder-)Eintritt in 
abhängige Beschäftigung enthielt das SGB III mit dem Überbrückungsgeld für ar-
beitslose Existenzgründer/innen ein Instrument zur Förderung von selbständiger 
Erwerbstätigkeit (§ 57 SGB III). Das Überbrückungsgeld konnte in Höhe der an-
sonsten anfallenden Arbeitslosenunterstützung gezahlt werden an Gründer aus 
Arbeitslosigkeit sowie aus Beschäftigung in ABM oder Strukturanpassungsmaß-
nahmen sowie an solche Bezieher/innen von Kurzarbeitergeld in einer betriebsor-
ganisatorisch eigenständigen Einheit, die sich selbständig machen wollten. 

Förderrechtlich betrachtet diente die Förderung nicht der Existenzgründung selber, 
sondern der Sicherung des Lebensunterhalts des Gründers bzw. der Gründerin im 
ersten Halbjahr ab Gründung. Faktisch wurde damit eine Existenzgründung unter-
stützt, also eine Alternative zu abhängiger Erwerbsarbeit geöffnet und ein Beitrag 
zur Entwicklung der Wirtschaftstrukturen unter dem Aspekt von traditionell so ge-
nannter Mittelstandsförderung angestrebt. 

An der Schnittstelle von Arbeitsförderung und Wirtschaftsförderung zielte das ESF-
BA-Programm auf eine qualifizierte Vorbereitung der Gründung und deren weitere 
Flankierung durch Beratung.31

                                                
30 Und auch bei berufsvorbereitenden Maßnahmen. Daneben konnte eine sozialpädagogi-

sche Betreuung in Verbindung mit dem Eingliederungszuschuss und Einstellungszu-
schuss des SGB III (§§ 218, 226), mit dem Lohnkostenzuschuss des Programms „Aktion 
Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose (BHI)“ gefördert werden, sowie lt. DA unter 
speziellen Bedingungen bei der Qualifizierung von Kurzarbeitenden (Teilnahme von 
Problemgruppen wie z.B. Ältere, Nichtdeutsche). Für die Teilnahme an einer Trainings-
maßnahme war diese Leistung in den Richtlinien von Anfang 2000 noch nicht explizit vor-
gesehen. In der Praxis wurde aber so verfahren. Deshalb wurde diese Möglichkeit dann 
im Sinne einer Klarstellung in der redaktionellen Neufassung der Richtlinien 2001 aufge-
nommen. 

 Damit wurde der entsprechende Förderansatz aus 
dem Vorläuferprogramm (ab 1998) weitergeführt. Quantitativ hatte er bis 1999 kein 
großes Gewicht, schien aber sinnvoll, um mit dem Seminar die Gründung vorzu-
breiten (oder auch die individuelle Einsicht zu ermöglichen, dass die Gründung eine 
persönliche Überforderung wäre) und anschließend ihre Tragfähigkeit zu stabilisie-
ren. Die ergänzende Hilfe aus dem ESF sollte so gesehen den effizienten Einsatz 
und den Nutzen des Überbrückungsgeldes steigern. 

31 Aus beihilferechtlichen Gründen unterlag dieser Förderansatz der de-minimis-Regelung. 
Demzufolge galten Förderleistungen an ein unabhängiges Unternehmen bis zu einer 
Höhe von 100.000 Euro innerhalb von drei Jahren im Sinne des EU-Rechts nicht als wett-
bewerbsschädlich. In der Landwirtschaft und Fischerei sowie im Verkehrswesen galt 
diese Regelung nicht. Deshalb konnten dort keine Existenzgründungen gefördert werden. 
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Vor der Gründung konnte nach den Richtlinien von 2000 die Teilnahme an einem 
Existenzgründungsseminar durch Übernahme der Maßnahmekosten und ein ESF-
Unterhaltsgeld aus ESF-Mitteln unterstützt werden.32 Nach der Gründung konnte 
eine Begleitung der Gründung (Coaching) in einem Zeitraum von bis zu einem Jahr 
(bis 1999 nur bis zu sechs Monaten) gefördert werden. Voraussetzung der Kofinan-
zierung war, dass Überbrückungsgeld bezogen werden konnte (beim Gründungs-
seminar) bzw. Überbrückungsgeld bezogen wurde (beim Coaching). Weil das 
Überbrückungsgeld wiederum an alle gründungswillige Arbeitslose mit Leistungsan-
spruch gewährt werden konnte, wurde auch für die ergänzende ESF-Förderung 
keine zielgruppenspezifische Eingrenzung vorgenommen.33

(3) Qualifizierung bei Kurzarbeit 

 Und anders als bei 
FbW und Trainingsmaßnahmen ergänzte das ESF-BA-Programm hier die 
Regelförderung nicht auch in personeller Hinsicht: diejenigen, die keine 
leistungsrechtlichen Voraussetzungen zum Bezug von Leistungen zum 
Lebensunterhalt nach dem SGB III hatten, wurden nicht einbezogen. 

Kurzarbeit bzw. Kurzarbeitergeld war das vierte Instrument der gesetzlichen Ar-
beitsförderung, welches mit dem ESF-BA-Programm als „Lückenfüller“ ergänzt 
wurde - hier durch die Förderung einer Qualifizierung der Kurzarbeiter/innen bei 
endgültigem Arbeitsplatzabbau. Auch im Vorläuferprogramm gab es (seit 1996) 
diesen Förderansatz. Damals hatte dieses Angebot ähnlich wie die ESF-Hilfen für 
Überbrückungsgeldbezieher im Vergleich zur ESF-Ergänzung der Förderung beruf-
licher Weiterbildung in quantitativer Hinsicht nur einen nachrangigen Stellenwert. 
Aufgrund zwischenzeitlicher Änderungen im SGB III (1998) konnte bei der Pro-
grammplanung von einem größeren Förderbedarf ab 2000 ausgegangen werden. 

Kurzarbeitergeld ist ein klassisches Mittel der Arbeitsmarktpolitik, um bei einem 
größeren Arbeitsausfall (Kurzarbeit) in einem Betrieb Entlassungen zumindest vo-
rübergehend zu vermeiden. Als Ersatz für den Lohn der ausgefallenen Arbeitszeit 
kann Kurzarbeitergeld gezahlt werden. Herkömmlich wurde dabei unterschieden 
zwischen konjunktureller Kurzarbeit mit voraussichtlich nur vorübergehendem Ar-
beitsausfall und struktureller Kurzarbeit in Betrieben, bei der die Stilllegung des Be-
triebes oder einer Betriebsabteilung bevorsteht und durch die Zusammenfassung 
der von einer Entlassung bedrohten Beschäftigten als Kurzarbeiter/innen in einer 
betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit Zeit gewonnen werden soll. Mit 
Einführung des SGB III ab 1998 wurde diese Unterscheidung zwischen konjunktu-
reller und struktureller Kurzarbeit aufgegeben, weil sich erwiesen hatte, dass die 
strikte Unterscheidung nach Ursachen des Arbeitsausfalls nicht selten fehlgeht, also 

                                                
32 Mit der Neufassung der Richtlinien in 2003 wurde diese Fördermöglichkeit gestrichen - 

vgl. Kapitel 3. 
33 Dies dürfte mit ein Grund für die im Vergleich zum Programm bis 1999 erfolgte Auswei-

tung des nach den ESF-BA-Richtlinien insgesamt förderfähigen Personenkreises auf alle 
Arbeitslosen und auf von Arbeitslosigkeit bedrohte Beschäftigte gewesen sein. 
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konjunkturelle und strukturelle Gründe zusammentreffen können, und weil sie in der 
Praxis ohnehin schwerlich handhabbar war. Seitdem galt die Kurzarbeit bzw. das 
Kurzarbeitergeld in einer betriebsorganisatorischen Einheit bei nicht nur vorüberge-
hendem Arbeitsausfall als eine Sonderform von Kurzarbeit bzw. des Kurzarbeiter-
geldes (§ 175 SGB III), wurde aber im arbeitsmarktpolitischen Sprachgebrauch und 
förderrechtlichen Alltag nach wie vor als strukturelle Kurzarbeit bzw. Struktur-Kug 
bezeichnet. 

Traditionell wird Kurzarbeit nur passiv eingesetzt, d.h. die Ausfallzeit nicht aktiv ge-
nutzt z.B. für eine Qualifizierung der Kurzarbeiter/innen. Deshalb hatte der Gesetz-
geber 1998 mit dem SGB III kurzarbeitende Betriebe, in denen die Sonderform des 
Kurzarbeitergeldes in einer betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit gewährt 
wurde, dazu aufgefordert, die Ausfallzeit für aktive Maßnahmen zu nutzen (§ 175 
SGB III). Länger als sechs Monate konnte danach Kurzarbeitergeld nur gewährt 
werden, „wenn für die Arbeitnehmer Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung 
oder andere geeignete Maßnahmen zur Eingliederung vorgesehen sind“ (§ 177 
Abs. 1 SGB III). Im SGB III war dazu jedoch (bis heute) keine finanzielle Unterstüt-
zung vorgesehen. 

Diese Lücke wurde schon mit dem Vorläuferprogramm „AFG-Plus“ ab 1996 aufge-
griffen. Wie zuvor bot das neue ESF-BA-Programm die Möglichkeit, in Kofinanzie-
rung zum Kurzarbeitergeld berufliche Qualifizierungsmaßnahmen während der 
Kurzarbeit durch eine ESF-Beteiligung an Lehrgangsgebühren und Fahrtkosten 
sowie in Ausnahmefällen durch eine Übernahme des betrieblichen Anteils an den 
Sozialversicherungskosten zu unterstützen. Bedingung war erstens, dass sich der 
Betrieb an der Durchführung der Qualifizierung „angemessen“ beteiligt. Lt. DA sollte 
diese „angemessene“ Beteiligung in der Regel mindestens 10 % betragen. Zwei-
tens sollten die Qualifizierungsmaßnahmen „zur Bewältigung des Strukturwandels 
oder zur Anpassung an neue Produktionssysteme durchgeführt werden“ (§ 7 ESF-
BA-Richtlinien). In den DA wurde dazu präzisiert, dass sich die Förderung des ESF-
BA-Programms auf strukturelle Kurzarbeit bezieht, als auf Kurzarbeit nach einem 
endgültigen Arbeitsplatzabbau. 

In den DA wurde zudem genauer gefasst, welcher Art von Maßnahmen förderfähig 
sind. „Gefördert werden kann eine Teilnahme Orientierungs- bzw. Feststellungs-
maßnahmen, Weiterbildungsmaßnahmen, Fortbildungsmaßnahmen, die auf einem 
anerkannten Berufsabschluss aufbauen und zu einem höherwertigen Abschluss 
führen, sog. betriebliche Maßnahmen (Lernen im Betrieb), Existenzgründungssemi-
nare und Maßnahmen zum Abbau berufsbezogener allgemeinbildender Inhalte“ (DA 
2000: Ziffer 7.10).  

Zusammenfassend betrachtet lässt sich das neue ESF-BA-Programm ebenso wie 
sein Vorläuferprogramm als primär zielgruppenorientiertes Angebot für ergänzende 
Maßnahmen und für die Einbeziehung zusätzlicher Personengruppen in die gesetz-
liche Regelförderung charakterisieren. Angesetzt wurde bei spezifischen Lücken 
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des SGB III. Darin wurde die ESF-Förderung auf Förderbereiche im weiten Feld von 
beruflicher Qualifizierung und Beratung konzentriert, war aber in sich relativ hetero-
gen. Das Zielgruppenspektrum war im Interesse einer präventiven Förderung so 
breit, dass im Prinzip alle Arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit bedrohten Beschäf-
tigten zum förderbaren Personenkreis gehörten. Besonderes Merkmal des Pro-
gramms war dabei wie schon in den neunziger Jahren, dass mit ihm auch solche 
Arbeitslose in Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung (und neu in Trainings-
maßnahmen) einbezogen werden konnten, die aufgrund fehlender leistungsrechtli-
cher Voraussetzungen ansonsten eher am Rande standen oder von der Teilnahme 
an Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung ausgeschlossen blieben. 

2.3 Inputziele – geplanter Förderumfang und Budget 

Für die Programmierung eines mehrjährigen arbeitsmarktpolitischen Sonderpro-
gramms wie dem ESF-BA-Programm kann in der Regel erwartet werden, dass ne-
ben der Entscheidung über die arbeitsmarktpolitische Zielsetzung und die Instru-
mentierung des Programms der materielle Umfang der Förderung und ein damit 
begründetes Haushaltsbudget geplant werden. Für die geplante Gesamtlaufzeit des 
ESF-BA-Programms von 2000 bis 2006 gab es jedoch keine indikative Planung der 
bereitzustellenden Haushaltsmittel und der damit angestrebten Zahl von Förderfäl-
len. Weder das EPPD zu Ziel 3, noch das OP des Bundes zu Ziel 1 enthielt dazu 
indikative Inputziele. Lediglich für das übergreifende ESF-Bundesprogramm im 
EPPD, also für das Dach der Einzelprogramme des Bundes, waren (im Programm-
ergänzungsdokument - vgl. oben Kapitel 2.1) entsprechende Planungsdaten auf-
geführt (so auch im OP zu Ziel 1). Der Bund (und auch die Länder) wollten sich für 
die Umsetzung ihrer einzelnen Programme Flexibilität sichern, d.h. sich mit jährlich 
neu kalkulierten Haushaltsplänen in den für sie mit den Abstimmungen zwischen 
Bund und Ländern gegebenen übergreifenden Planungsrahmen Möglichkeiten zur 
schnellen Anpassung etwa an Veränderungen der Problemlagen auf dem Arbeits-
markt erhalten. Im folgenden Blick auf die finanziellen und materiellen Inputziele der 
einzelnen Schwerpunkte des ESF-Bundesprogramms lassen sich aber Anhalts-
punkte für das maximale Volumen des ESF-BA-Programms und die Gewichtung 
der Förderbereiche gewinnen. 
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Tabelle B.2.1: Mittelausstattung der ESF-„Dachprogramme“, darunter des 
ESF-Bund, 2000-2006 zu Ziel 1 und Ziel 3 (in Mio. € und %) 

 Mittelvolumen 
insgesamt 

davon entfallen auf: 

ESF-Programme 
 ESF Nationaler 

öffentlicher Anteil 
private nationale 

Beteiligung 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % 

EPPD Ziel 3 10.809,1 100  4.756,1 44,0 5.424,0 50,2 629,0 5,8 

dar. ESF-Bundesprogramm  5.260,4 100  2.377,1 45,2 2.784,3 53,0  99,0 1,8 

         

GFK Ziel 1 (nur ESF)  9.242,7 100  5.863,9 63,4 3.363,3 36,4  15,5 0,2 

dar. ESF-Bundesprogramm  2.605,2 100  1.677,0 64,4   905,2 34,7  23,0 0,9 

         

Summe Ziele 1 und 3 20.051,9 100 10.620,1 53,0 8.787,3 43,8 644,5 3,2 

dar. ESF-Bundesprogramm  7.865,6 100  4.054,1 51,5 3.689,5 46,9 122,0 1,6 

Quelle: Programmergänzung (PE) zum EPPD Ziel 3, GFK Ziel 1, Programmergänzung (PE) zum OP 
des Bundes (Humanressourcen) zu Ziel 1 

Für die Strukturfondsperiode von 2000 bis 2006 stellte der ESF für die deutschen 
Programme im Rahmen von Ziel 1 und Ziel 3 Finanzmittel in Höhe von 10,6 Mrd. 
Euro bereit (Planungsstand 2000 - vgl. im Folgenden Tabelle B.2.1). Aufgrund des 
Interventionssatzes (Kofinanzierungsansatz) des ESF von bis zu 45 % (Technische 
Hilfe 50 %) im westdeutschen Ziel 3-Gebiet und bis zu 65 % (Technische Hilfe 75 
%) im ostdeutschen Ziel 1-Gebiet sollten damit insgesamt 8,8 Mrd. Euro an natio-
naler öffentlicher Beteiligung gebunden werden (im Westen 5,4 Mrd. Euro und im 
Osten 3,4 Mrd. Euro). Diese Mittel von Bund und Ländern sollten somit für die Er-
reichung des „europäischen Mehrwerts“ des ESF eingesetzt werden. Daraus ergab 
sich für die ESF-Programme im Ziel 3-Gebiet eine Summe der geplanten Gesamt-
kosten in Höhe von 10,8 Mrd. Euro, im Ziel 1-Gebiet in Höhe von 9,2 Mrd. Euro. Für 
alle Ziel 1- und Ziel 3-Programme von Bund und Ländern wurde damit in der Pro-
grammplanung von 2000 ein Gesamtvolumen von 20 Mrd. vorgesehen.34

                                                
34 Ohne die  Gemeinschaftsinitiative EQUAL. 

 Pro Jahr 
des siebenjährigen Förderzeitraumes waren dies rund 3 Mrd. EUR - ein nicht gerin-
ger Betrag im Vergleich zum finanziellen Aufwand der nationalen Arbeitsförderung 
im Rahmen des SGB III in Deutschland (z.B. im Jahr 2000 16 Mrd. EUR für die Er-
messensleistungen des SGB III). 
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Für das ESF-Bundesprogramm, also für das Dach der ESF-Einzelprogramme des 
Bundes, wurden Gesamtkosten (Summe der ESF-Mittel und nationalen Mittel) in 
Höhe von rund 7,9 Mrd. Euro kalkuliert, davon zwei Drittel (5,3 Mrd. Euro) in West-
deutschland und ein Drittel (2,6 Mrd. Euro) in Ostdeutschland (Tabelle B.2.1). Auf-
grund des unterschiedlich hohen Interventionssatzes weicht die Verteilung der ESF-
Mittel zwischen Ziel 1 und Ziel 3 davon ab. Von den für den Bund vorgesehenen 
ESF-Mitteln in Höhe von rd. 4,1 Mrd. Euro entfielen in der Planung 59 % auf den 
Westen, 41 % auf den Osten. Mit rd. 3,7 Mrd. Euro sollten demnach vom Bund 47 
% der Gesamtkosten seiner Programme mitfinanziert werden, in Westdeutschland 
waren dies 53 % Eigenmittel, in Ostdeutschland 35 %. Zusätzlich war noch eine 
private Beteiligung von bundesweit 0,2 Mrd. Euro vorgesehen, und zwar überwie-
gend für die ESF-Maßnahme „Kurzarbeit und Qualifikation“ (nur im ESF-BA-Pro-
gramm - vgl. unten). 

Im Westen sollte das ESF-Bundesprogramm mit seinen Einzelprogrammen im 
EPPD, d.h. im Verhältnis zu den Länderprogrammen und gemessen am geplanten 
Mitteleinsatz ein herausragendes Gewicht haben (Tabelle B.2.2). Fünfzig Prozent 
der ESF-Mittel wurden für das Bundesprogramm, d.h. die Summe der bundeseige-
nen ESF-Programme, geplant, fünfzig Prozent für die Programme der 11 westdeut-
schen Länder (einschließlich Westberlin). Im Rahmen des GFK für das ostdeutsche 
Ziel 1-Gebiet wurde für das ESF-Monofondsprogramm des Bundes (OP des Bun-
des) im Verhältnis zu den Ländern ein geringerer Anteil angesetzt. Hier sollten im 
GFK-Schwerpunkt 4 „Förderung der Humanressourcen“ nach der Planung von 
2000 rund 29 % der ESF-Mittel dem Bund zur Verfügung stehen, 71 % den fünf 
ostdeutschen Ländern sowie Ostberlin für den ESF-Einsatz im Rahmen ihrer Multi-
fondsprogramme (OPs der Länder). 

Tabelle B.2.2: ESF-Input-Ziele 2000 bis 2006 von Bund und Ländern 

 West Ost Bundesgebiet 
 abs. % abs. % abs. % 

ESF-Mittel-Ansatz (Mrd. 
EUR) 

4,76 100,0 5,86 100,0 10,62 100,0 

Länder 2,38  50,0 4,18   71,3   6,57   61,9 

Bund 2,38  50,0 1,68   28,7   4,05   38,1 
       

Förderziel Personen  1.250.000 100,0 1.468.100 100,0 2.718.100 100,0 

Länder    831.000  66,5 1.233.100   84,0 2.064.100   75,9 

Bund    419.000  33,5    235.000   16,0    654.000   24,1 

Quelle:  Programmergänzung (PE) zum EPPD Ziel 3, GFK Ziel 1, Programmergänzung (PE) zum OP 
des Bundes (Humanressourcen) zu Ziel 1 sowie die OPs der ostdeutschen Länder einschließ-
lich Ostberlin; eigene Berechnungen 
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Die Summe der dem Bund für die Zeit von 2000 bis 2006 zur Verfügung stehenden 
ESF-Gelder gab den Rahmen für das maximal mögliche Volumen an ESF-Mitteln 
für das ESF-BA-Programm aus der Sicht des Jahres 2000. Gleichmäßig verteilt auf 
die sieben Förderjahre hätten demnach aus dem ESF pro Jahr maximal bis zu 0,6 
Mrd. Euro für das Programm zur Verfügung stehen sollen - abzüglich des für die 
ESF-Kofinanzierung des Jugendsofortprogramms in dessen geplanten Laufzeit bis 
2003 noch zu berücksichtigen Anteils, sowie der Planungen für weitere kleinere 
Bundesprogramme (z.B. CAST, Xenos, Innovative Maßnahmen). Vor diesem Hin-
tergrund konnte zum Startzeitpunkt des ESF-BA-Programms von einem jährlich 
verfügbaren ESF-Mittelvolumen in einer Größenordnung zwischen 0,3 Mrd. und 0,4 
Mrd. Euro ausgegangen werden. Hinzu kamen noch die Mittel aus dem Beitrags-
haushalt des SGB III, also der Anteil von rund 45 % im Westen und 65 % im Osten 
am Gesamtvolumen der Programmmittel. Für alle ESF-Bundesprogramme weist die 
indikatorische Finanzplanung für die siebenjährige Programmlaufzeit eine Summe 
von insgesamt rund 7,9 Mrd. Euro aus. Geht man davon aus, dass rund die Hälfte 
auf das ESF-BA-Programm entfallen würde, dann lässt sich für dieses Programm 
pro Jahr ein maximales Haushaltsvolumen von bis zu 600 Mio. Euro schätzen. 

Auch hinsichtlich der zweiten Plangröße des Programminputs - die angestrebte Zahl 
der geförderten Personen - geben die Programmplanungsdokumente auf den ers-
ten Blick keine spezifische Auskunft für das ESF-BA-Programm, sondern nur für 
das ESF-Bundesprogramm insgesamt (Tabelle B.2.2). Gleichwohl kann schon aus 
dem hohen, wenn auch im Dachprogramm nicht konkret kalkulierten Anteil beim 
Mittelansatz sowie aufgrund der geplanten Einsatzfelder gefolgert werden, dass ein 
großer Anteil des auf den Bund entfallenden „Förderziel(s) Personen“ für das ESF-
BA-Programm vorgesehen war - wiederum abgesehen von der besonderen 
Schwerpunktsetzung bei den Jugendlichen mit dem Jugendsofortprogramm. 

Insgesamt wurde für die Zeit von 2000 bis 2006 im EPPD für Westdeutschland die 
Förderung von 1,25 Millionen Personen aus dem ESF vorgesehen (vgl. im Folgen-
den Tabelle B.2.2). Darunter wurde die Zahl von 0,42 Millionen, also rund 34 %, für 
das ESF-Bundesprogramm geschätzt. Die Abweichung von der hälftigen Mittelver-
teilung zwischen Bund und westdeutschen Ländern berücksichtigt unterschiedlich 
kostenträchtige Ansätze bei der Förderung von Personen sowie den Umstand, dass 
nur die Länder neben der Förderung von Personen und Projekten zusätzlich Infra-
strukturen und Konzepte der Weiterbildung mit ihrem Programm unterstützen woll-
ten. Im Rahmen der Planung der ESF-Förderung im Ziel 1-Gebiet wurde ein noch 
höherer Anteil für die ostdeutschen Länder vorgesehen. Zwar weist das GFK keine 
Summe der personenbezogenen Förderziele der OPs der Länder und des Bundes 
aus. Aber aus der Summe der einzelnen OPs folgte für die ostdeutschen Länder 
einschließlich Ostberlin ein Förderziel von 1.233.100 Personen. Mit rund 0,24 Millio-
nen Personen als ESF-Förderziel des OP des Bundes entfielen auf ihn nur 16 % 
des ESF-Förderziels von 1.468.100 Personen in Ostdeutschland insgesamt. 



IAB Projektbericht 46 

Bundesweit betrachtet wurde nach den Programmplanungsdokumenten eine ESF-
Förderung von 2.718.100 Personen angestrebt. Davon entfielen mit 654.000 rund 
24 % auf das ESF-Bundesprogramm. Pro Jahr des siebenjährigen Förderzeitraums 
wären dies rund 93.000 Personen. Auch hierzu konnte beim Programmstart davon 
ausgegangen werden, dass das ESF-BA-Programm daran einen erheblichen Anteil 
haben würde. 

Inhaltlicher Schwerpunkt der Programmierung war die Strukturierung der „Dachpro-
gramme“ nach den Politikfeldern, darin nach den Maßnahmebereichen bzw. „Prio-
ritäten“ der ESF-Verordnung und in Bezug auf die Beschäftigungspolitischen Leitli-
nien. Hierzu wurden die vorgesehenen Förderansätze von Bund und Ländern abge-
stimmt, darauf bezogen der geplante Mitteleinsatz verteilt und dies dann in den 
Programmergänzungspapieren auf der Grundlage eine ex-ante Evaluation in einer 
Vorstellung der von den Ländern und vom Bund geplanten Aktionen in den einzel-
nen Politikfeldern und Maßnahmebereichen konkretisiert. In der Tabelle B.2.3.a ist 
das im EPPD zum Ziel 3 in Westdeutschland vereinbarte und von der Kommission 
bewilligte Verhandlungsergebnis festgehalten. Im Rahmen der Ziel 1-Förderung in 
Ostdeutschland wurde kein gemeinsames Bund-Länder-ESF-Programm verabre-
det. Die Tabelle B.2.3b beschreibt daher nur die entsprechenden Planungen für das 
OP des Bundes zum Förderschwerpunkt „Humanressourcen“ im Rahmen des 
übergreifenden Gemeinschaftlichen Förderkonzepts GFK Ziel 1. 

Auf diese Weise wurde ein arbeitsteiliges Gesamtkonzept der ESF-Förderung je-
weils für West- und Ostdeutschland beschlossen, welches in seinen Zielen, Instru-
menten und Finanzmitteln den verbindlichen Bezugsrahmen für alle Einzelpro-
gramme darstellte, ohne diese darin im Einzelnen hinsichtlich der geplanten Input-
größen (Mittel und Personen) genauer festzulegen. Diese relative Offenheit sollte 
Flexibilität in der koordinierten Programmumsetzung von Bund und Ländern ermög-
lichen. Deshalb kann im Folgenden für das ESF-BA-Programm nur angegeben 
werden, in welchen Politikfeldern und Maßnahmebereichen es mit seinen Förderan-
sätzen (vgl. Kapitel 2.2) mit welchem relativen Gewicht, d.h. allein oder arbeitsteilig 
mit anderen Programmen, umgesetzt werden sollte. Aufgrund seines hohen quan-
titativen Gewichts im Rahmen des ESF-Bundesprogramms indizieren die dazu ver-
abredete Mittelverteilung und die in Aussicht genommen Zahl geförderter Personen 
ansatzweise bereits eine entsprechende Plan-Struktur des ESF-BA-Programms, an 
die seine Implementation nach inhaltlicher Schwerpunktsetzung und im quantitati-
ven Niveau gemessen werden kann. 
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Tabelle B.2.3a: EPPD zu Ziel 3 – ESF-Politikbereiche und Maßnahmen insgesamt sowie für die ESF-Bundesprogramme, darunter das ESF-
BA-Programm 

Politikbereiche/ 
 Prioritäten 

 Maßnahmen EPPD insgesamt nur  ESF-Bundesprogramm nur ESF-BA 
   Förderziel in  

Personen 
ESF-Mittel 

 in % 
Förderziel in  

Personen 
ESF-Mittel 

 in % 
ESF-Mittel  

ja/nein 
A. Aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik 450.000 40 190.000 40 ja 
Priorität 1 1 Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und Verhinderung der Langzeitar-

beitslosigkeit bei Jugendlichen 
210.000    80.000  ja 

Priorität 2  Aktive und präventive Maßnahmen zur Verhinderung von Langzeitarbeitslo-
sigkeit bei Erwachsenen 

240.000  110.000  ja 

 2 Qualifikation, Information und Beratung 175.000  110.000  ja 
 3 Förderung der Beschäftigung   65.000  -  nein 
B. Gesellschaft ohne Ausgrenzung 162.000 20   90.000 24 ja 
Priorität 3  Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit unter besonderer Berücksichtigung 

älterer Arbeitsloser u. von Personen mit besonderen Integrationsproblemen 
    ja 

 4 Qualifikation, Information und Beratung 150.000    90.000  ja 
 5 Förderung der Beschäftigung   12.000  -  nein 
C. Berufliche und allgemeine Bildung, lebenslanges Lernen -   8 -   8 nein 
Priorität 4 6 Verbesserung der Systeme der beruflichen Aus- und Weiterbildung und Mo-

dellversuche zur Verringerung des Schulabbruchs 
    nein 

D. Anpassungsfähigkeit und Unternehmergeist   556.000   17 101.000   15 ja 
Priorität 5  Erhöhung der Anpassungsfähigkeit der Unternehmen und der Beschäftigten   490.000    75.000  ja 
 7 Berufliche Weiterbildung, Information/Beratung, Organisations-/ 

Arbeitszeitentwicklung 
  460.000    45.000  nein 

 8 Kurzarbeit und Qualifikation     30.000    30.000  ja 
Priorität 6 9 Förderung des Unternehmergeistes     66.000    26.000  ja 
E. Chancengleichheit von Frauen und Männern     80.000   10   38.000   10 ja 
Priorität 7 10 Qualifikation, Information, Beratung, Förderung der Beschäftigung u. Exis-

tenzgründungen, Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zum Arbeits-
markt f. Frauen u. Abbau der vertikalen u. horizontalen Segregation 

    ja 

F. Lokales Kapital für soziale Zwecke -     1 -     1 nein 
Priorität 8 11 Kleinprojekte zur Förderung der lokalen Beschäftigungsentwicklung -  -  nein 
Techn. Hilfe 12 Technische Hilfe --     4 -     2 nein 
  Insgesamt 1.250.000 100 419.000 100  
Quelle: EPPD und Programmergänzung zu Ziel 3 
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Tabelle B.2.3b: OP des Bundes (Humanressourcen) zu Ziel 1 – ESF-Politikbereiche und Maßnahmen, darunter das ESF-BA-Programm 
Maßnahmen/ 
Prioritäten 

 Operationen OP Bund insgesamt dar.  
ESF-BA 

   ESF-Mittel 
 in % 

Förderziel in  
Personen 

ESF-Mittel  
ja/nein 

Maßnahme 1   Aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik   40 110.000 ja 
Priorität 1 1 Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und Verhinderung der Langzeitarbeitslosigkeit  

bei Jugendlichen 
   55.000 ja 

Priorität 2  Aktive und präventive Maßnahmen zur Verhinderung von Langzeitarbeitslosigkeit bei Erwachsenen   ja 
 2 Qualifikation, Information und Beratung    55.000 ja 
 3 Förderung der Beschäftigung - - nein 
Maßnahme 2  Gesellschaft ohne Ausgrenzung   22   55.000 ja 
Priorität 3  Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit unter besonderer Berücksichtigung älterer Arbeitsloser und von Personen 

mit besonderen Integrationsproblemen 
  ja 

 4 Qualifikation, Information und Beratung    55.000 ja 
 5 Förderung der Beschäftigung - - nein 
Maßnahme 3  Berufliche und allgemeine Bildung, lebenslanges Lernen     8 - nein 
Priorität 4 6 Verbesserung der Systeme der beruflichen Aus- und Weiterbildung und Modellversuche zur Verringerung des Schul-

abbruchs 
   

Maßnahme 4  Anpassungsfähigkeit und Unternehmergeist   15   40.000 ja 
Priorität 5  Erhöhung der Anpassungsfähigkeit der Unternehmen und der Beschäftigten    25.000 ja 
 7 Berufliche Weiterbildung, Information/Beratung, Organisations-/Arbeitszeitentwicklung    10.000 nein 
 8 Kurzarbeit und Qualifikation    15.000 ja 
Priorität 6 9 Förderung des Unternehmergeistes    10.000 ja 
Maßnahme 5  Chancengleichheit von Frauen und Männern   10   30.000 ja 
Priorität 7 10 Qualifikation, Information, Beratung, Föderung der Beschäftigung u. Existenzgründungen, Maßnahmen zur Verbesse-

rung des Zugangs zum Arbeitsmarkt f. Frauen u. Abbau d. vertikalen und horizontalen Segregation 
   

Maßnahme 6  Lokales Kapital für soziale Zwecke     1 - nein 
Priorität 8 11 Projekte zur Förderung der lokalen Beschäftigungsentwicklung  -  
Maßnahme 7 12 Technische Hilfe     4 - nein 
  Insgesamt 100 235.000  

Quelle: OP des Bundes (Humanressourcen) und Programmergänzung zu Ziel 1 
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Im Politikfeld35

Ebenso wurde im Politikfeld B „Gesellschaft ohne Ausgrenzung“ das ESF-BA-Pro-
gramm nur der Maßnahme „Qualifizierung, Information und Beratung“ (M 4) zuge-
ordnet, also nicht an der Maßnahme „Förderung der Beschäftigung“ (M 5) betei-
ligt.

 A „Aktive und präventive Arbeitsmarktpolitik“ wurden Maßnahmen 
zur Förderung arbeitsloser Jugendlicher vorgesehen (M 1), sowie Maßnahmen zur 
Verhinderung von Langzeitarbeitslosigkeit Erwachsener (M 2 und M 3). Insgesamt 
hatte dieses Politikfeld entsprechend der von den Beschäftigungspolitischen Leitli-
nien vorgegebenen Prioritätensetzung für präventive Maßnahmen mit 40 % den 
höchsten Anteil der geplanten ESF-Mittel. Das ESF-BA-Programm war in diesem 
Politikfeld in spezifischer Arbeitsteilung eingebunden. Im Maßnahmebereich für 
jugendliche Arbeitslose sollte das ESF-BA-Programm zugunsten des Jugendsofort-
programms (das hier zugeordnet war) weniger engagiert sein. Bei den Maßnahmen 
zur Verhinderung der Langzeitarbeitslosigkeit Erwachsener war das ESF-BA-Pro-
gramm auf die Maßnahme „Qualifikation, Information und Beratung“ konzentriert (M 
2). Hierzu wurde der Einsatz der ESF-kofinanzierten Instrumente zur beruflichen 
Weiterbildung des SGB vorgesehen, soweit erwachsene Personen gefördert wer-
den, die noch nicht langzeitarbeitslos sind. Angeknüpft wurde damit an den ent-
sprechenden Schwerpunkt des Vorläuferprogramms „AFG-Plus“, der vor allem auf 
Personen zielte, die wegen einer fehlenden gesetzlichen Unterhaltsleistung von der 
Regelförderung kaum erreicht wurden. Dagegen sollte sich das ESF-BA-Programm 
in diesem Politikfeld nicht an der Umsetzung der Maßnahme „Förderung der Be-
schäftigung“ (M 3) beteiligen. Dazu war zunächst keine ESF-Kofinanzierung der 
entsprechenden SGB III-Instrumente vorgesehen. Wie in der alten ESF-Förderperi-
ode planten nur die Länder ESF-Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung (und 
griffen zur Kofinanzierung vor allem auf die gesetzliche Regelförderung mit ABM 
und SAM zurück). 

36

                                                
35 Zur Vereinfachung werden im Folgenden die Politikbereiche des EPPD und die entspre-

chenden Maßnahmen im OP einheitlich als Politikfelder bezeichnet und mit der Buchsta-
ben- und Ziffernkennung des EPPD zitiert. 

 Ziel war die „Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit unter besonderer 
Berücksichtigung älterer Arbeitsloser und von Personen mit besonderen Integrati-
onsproblemen“ wie z.B. Migranten. Im Zuge der Verhandlungen bei der Program-
mierung hatte die Kommission darauf bestanden, dieses Aktionsfeld im Sinne der 
Beschäftigungspolitischen Leitlinien eindeutig von präventiven Maßnahmen abzu-
grenzen und im Volumen dazu nachrangig zu planen. Pragmatisch betrachtet hät-
ten hierzu alle vom ESF-BA-Programm im Rahmen von FbW und Trainingsmaß-
nahmen Geförderten zugeordnet werden können, die mindestens ein Jahr arbeits-

36 Allerdings wurde in den entsprechenden Textteilen von EPPD (S. 177) sowie im OP zu 
Ziel 1 (S. 21) noch angekündigt, dass der Bund eine ergänzende Förderung bei Struktur-
anpassungsmaßnahmen (SAM) für ältere Arbeitslose plane. In den Sollgrößen für Mittel-
ansatz und Personen war dies jedoch nicht berücksichtigt worden. Wie auch der in EPPD 
und OP angekündigte Plan, mit dem ESF-BA-Programm im Rahmen der Maßnahmebe-
reiche zur Qualifizierung eine Job-Rotation zu unterstützen, wurde dies in den Programm-
richtlinien nicht aufgegriffen. 



IAB Projektbericht 50 

los gemeldet waren. Die Länder hatten sich für ihre ESF-Programme gegen eine so 
statistisch eindeutige Definition gewendet, weil ihnen dies angesichts der von ihnen 
angezielten Personenkreise (z.B. bestimmte Gruppen unter den Sozialhilfebezie-
hern) unpraktikabel erschien. Und zudem sollten die auch im ESF-BA-Programm 
als spezifische Zielgruppe genannten Älteren mit ihrem besonders hohen Verbleibs-
risiko in Arbeitslosigkeit auf der Definitionsebene einer ESF-Programm-Maßnahme 
hervorgehoben werden. Somit bestand im EPPD und OP faktisch eine nicht ein-
deutige Abgrenzung zwischen den Maßnahmen (2) und (4) und es konnte womög-
lich der unbegründete Eindruck entstehen, als seien unter den im Rahmen von 
Maßnahme (2) im präventiv gezielten Politikfeld Geförderten keine Personen, die 
ebenfalls von einer Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt bedroht wären. 

Am im Mittelansatz relativ kleinen Politikfeld „Berufliche Bildung und allgemeine 
Bildung, lebenslanges Lernen“ (C) war das ESF-BA-Programm nicht beteiligt. Die-
ses Politikfeld zielte auf die Verbesserung der „Systeme“ von beruflicher Aus- und 
Weiterbildung. Im SGB III fand sich mit seinem Ansatz der individuellen Arbeitsför-
derung dazu kein Anknüpfungspunkt, so dass das ESF-BA-Programm mit seinem 
ergänzenden Förderansatz bei Personen hierzu nichts direkt beitragen konnte. 

Das Politikfeld D „Anpassungsfähigkeit und Unternehmergeist“ entsprach (in der 
Terminologie nun den Beschäftigungspolitischen Leitlinien angepasst) dem alten 
Ziel 4 des ESF bis 1999. Weil das SGB III aufgrund seiner Beitragsfinanzierung im 
Bereich der beruflichen Weiterbildung traditionell relativ strikt von Maßnahmen der 
betrieblichen Weiterbildung abgegrenzt war und ist, wurde das ESF-BA-Programm 
nicht an der entsprechenden Maßnahme (M 7) beteiligt. Für die Maßnahme (M 8) 
„Kurzarbeit und Qualifizierung“ sollte dagegen das ESF-BA-Programm allein zu-
ständig sein, konnten also die entsprechenden Soll-Werte von EPPD und OP des-
halb (nur) hier auch als Sollwerte für die Qualifizierung bei Kurzarbeit gelesen wer-
den. Unter die „Förderung des Unternehmergeistes“ (M 9) fiel insbesondere die 
Förderung von Existenzgründungen. Abgesehen von eventuellen Projekten im 
Rahmen des kleinen Programms „Innovative Modellprojekte“ war hier für den Ein-
satz der ESF-Bundesmittel das ESF-BA-Programm mit der Förderung von Exis-
tenzgründungsseminaren und dem Coaching von Gründern aus Arbeitslosigkeit 
eingerechnet. Daneben wurden im Rahmen der Länderbeteiligung am westdeut-
schen EPPD und in den OP der ostdeutschen Länder ebenfalls spezifische Förder-
richtlinien für Existenzgründer und Existenzgründerinnen vorgesehen. Hier sollte die 
Abgrenzung zwischen dem ESF-BA-Programm und den Länderprogrammen darin 
erfolgen, dass sich die Länder dann, wenn sie arbeitslose Gründer fördern wollen, 
auf Personen konzentrieren, die keine Leistungen aus der gesetzlichen Arbeitsför-
derung beziehen, weil sich das ESF-BA-Programm in diesem Politikfeld (im Unter-
schied zur beruflichen Qualifizierung) auf die ergänzende Förderung von Überbrü-
ckungsgeldbeziehern beschränken sollte. 

Mit dem Politikfeld E „Chancengleichheit von Frauen und Männern“ verband sich 
eine spezifische Zielsetzung des ESF, die leicht mit der generellen Forderung nach 
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Gender-Mainstreaming verwechselt werden kann. Eine gleichberechtigte, ihren 
Anteilen unter den Zielgruppen entsprechende Einbeziehung von Frauen in die 
ESF-Förderung im Sinne des Gender-Mainstreaming war mit der ESF-Verordnung 
für alle Politikfelder und Maßnahmen des ESF als Querschnittsziel vorgesehen. Im 
Politikfeld „Chancengleichheit“ waren dagegen mit immerhin 10 % aller ESF-Mittel 
des Bundes spezifische Maßnahmen für Frauen eingeplant, die zusätzlich zum 
Mainstreaming für Frauen durchgeführt werden sollen. Damit wurde auch das ESF-
BA-Programm in die Pflicht genommen, obwohl es im förderrechtlichen Sinne mit 
dem Ansatz der Individualförderung keine direkte Förderung von Maßnahmen er-
laubte und daher in den Richtlinien auch keine frauenspezifischen Maßnahmen vor-
gesehen waren (vgl. oben Kapitel 2.3). Allenfalls konnte hier die Förderung der 
Teilnahme von spezifischen Personengruppen unter den Frauen (z.B. Berufsrück-
kehrerinnen) z.B. an Weiterbildungsmaßnahmen zugeordnet werden - immer kon-
frontiert mit der Frage, ob dies nicht als Teil des Gender-Mainstreaming in den an-
deren Politikfelder zu verorten wäre. 

Nicht zuletzt das Problem der Zuordnung des ESF-BA-Programms zum letztge-
nannten Politikfeld unterstreicht - so kann an dieser Stelle vorerst zusammenge-
fasst werden - dass die Programmierung des ESF durch den Bund und die Länder 
für das ESF-BA-Programm einen Rahmen setzte, bei dem von Beginn an absehbar 
war, dass es ihm aufgrund der Bindung an das SGB III nur in spezifischer Weise 
entsprechen könnte. Es war als zentrales Programm des Bundes in den Kontext 
des westdeutschen EPPD und ostdeutschen OP (und damit auch des umfassende-
ren GFK zu Ziel 1) gestellt und dadurch auf dessen Schwerpunktsetzungen in den 
Zielen und bei der Mittelverteilung auf die Politikfelder verpflichtet. 

Vorteilhaft, weil mit Offenheit für flexible Umsetzung verbunden, erscheint ange-
sichts der ohnehin grundsätzlichen Probleme genauer Sollvorgaben zu Program-
men (die deshalb nur als Orientierungsvorgaben und nicht „buchhalterisch“ bewer-
tet werden sollten), dass die Planungen in den „Dachprogrammen“ zu Ziel 3 und 
Ziel 1 nicht auf die Ebene einzelner Richtlinien-Programme des Bundes und der 
Länder „heruntergebrochen“ wurden. Gleichwohl war der Flexibilitätsspielraum für 
ein gewichtiges Programm wie das ESF-BA-Programm auch nicht sehr groß. Dar-
aus resultierten Anforderungen an die Steuerung der Programmdurchführung und 
ihrer kontinuierlichen Abstimmung mit den anderen Richtlinien-Programmen des 
Bundes und der Länder. Dies wiederum konnte nicht allein aus der Perspektive des 
ESF erfolgen, sondern erforderte zugleich, dass die Möglichkeiten der Steuerbarkeit 
des Programms in seiner kofinanzierenden Bindung an die gesetzliche Regelförde-
rung beachtet werden. Das angesichts der unscharfen Einbettung in die „ESF-
Dachprogramme“ bestehende Steuerungsproblem wurde damit nicht vereinfacht. 
Umso wichtiger war deshalb, ob und inwieweit die Regelförderung nach dem SGB 
III selber für entsprechende Flexibilität im Rahmen der ESF-Zielsetzungen an-
schlussfähig war. 
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2.4 Umsetzungsstrukturen und Anspruch auf reflexive  
Steuerung 

Mit der Entscheidung des Bundes, das ESF-BA-Programm in enger Anlehnung an 
das vorherige AFG-Plus zu gestalten, wurden zugleich die Risiken für die Steue-
rung und Durchführung des Programms in Kauf genommen, die sich schon beim 
Vorläuferprogramm in seiner förderrechtlichen und finanziellen Abhängigkeit von 
der Entwicklung der Regelförderung gezeigt hatten. Diese ergaben sich grundsätz-
lich aus der Bedingung der Kofinanzierung, also Mischfinanzierung des Programms 
mit ESF-Mitteln und Beitragsmitteln des SGB III-Haushalts. Die Umsetzung der er-
gänzenden ESF-Förderung war abhängig von der Planung und Umsetzung des 
ergänzten SGB III-Instrumentariums. Dies war zugespitzt durch den Ansatz der 
Individualförderung des SGB III. Das Vorläuferprogramm und nun auch das ESF-
BA-Programm waren in jedem einzelnen Förderfall an das SGB III geknüpft, also 
bei jeder einzelnen Förderentscheidung leistungsrechtlich durch das SGB III kondi-
tioniert. 

Anders als die Bundesländer, die „Projekte“ (d.h. in der BA-Sprache „Maßnahmen“) 
förderten, war das ESF-BA-Programm wie das mit ihm ergänzte SGB III den Bedin-
gungen der individuellen Arbeitsförderung verpflichtet.37

Die Erfahrungen mit dem Vorläuferprogramm belegten, dass die finanzielle und 
leistungsrechtliche Bindung an das SGB III erhebliche Probleme für die Umsetzung 
des ESF-BA-Programms implizierte. Das politisch bedingte „Auf und Ab“ der Ar-
beitsförderung im Rahmen der 1998 mit der Ablösung des AFG durch das SGB III 
modifizierten gesetzlichen Arbeitsmarktpolitik (fiskalpolitisch begründete Einsparun-
gen der Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik 1997, dann wahlpolitisch bedingter 

 Der Bund hatte sich mit 
seiner ESF-Kofinanzierung an das SGB III gebunden, also an gesetzliche Regelun-
gen. Damit war die Möglichkeit zur mehr oder weniger flexiblen Umsetzung des 
Programms von der bundespolitischen Gestaltung des Gesetzes selber einschließ-
lich seiner Finanzierungsquellen (Beitragsmittel), dem jährlich neu festgelegten 
Umfang der Mittelausstattung und der im Gesetz vorgesehenen dezentralen Um-
setzung abhängig. Demgegenüber waren die Länder bei ihrem ESF-Mitteleinsatz 
grundsätzlich flexibler. Ihre Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik war nicht ge-
setzlich geregelt und sie waren in der Budgetierung nicht allein auf den kofinanzie-
renden Anschluss an die gesetzliche Förderung verwiesen, sondern konnten auch 
auf eigene Steuermittel zurückgreifen.  

                                                
37 Im EPPD (S.156) wurde dieser Unterschied betont und damit abgestellt auf die für die 

Länder leichter gegebene Möglichkeit, Projekte mit je spezifischem regionalen Problem-
bezug und innovativen Gehalt zu fördern. Allerdings bedeutet „Individualförderung“ des 
SGB III und des ergänzende ESF-BA-Programms nicht, dass hier nicht ebenfalls dem re-
gionalen Problembezug Rechnung getragen werden konnte und innovative Maßnahmen 
nicht möglich gewesen wären. Der Ansatz der Individualförderung bezeichnet lediglich die 
förderrechtliche und leistungsrechtliche Konstruktion des SGB III. Faktisch erfolgte bis zu 
den „Hartz-Gesetzen“ durchaus auch eine Maßnahmeplanung. 
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kurzfristiger Aufschwung 1998) hatte zu erheblichen Planungs- und Umsetzungs-
problemen für die daran gekoppelte ESF-Förderung geführt. Dies wurde noch ver-
stärkt durch die Mischfinanzierung aus dem AFG bzw. ab 1998 SGB III in jedem 
einzelnen Fall. Aus der Sicht der Begleitforschung zum Vorläuferprogramm han-
delte es sich um einen Konstruktionsfehler des Programms, weil auf diese Weise, 
also aufgrund des praktischen Widerspruchs von fiskalischer und leistungsrechtli-
cher Konditionierung einerseits und wirkungsbezogener Orientierung an den För-
derzielen des ESF andererseits, die Möglichkeiten zu einer zielgerechten Umset-
zung des ESF-BA-Programms beeinträchtigt wurden (vgl. Deeke 1999; Deeke, 
Schuler 2003: 76 ff.).  

In der Begründung und Planung des neuen ESF-BA-Programms im EPPD zu Ziel 3 
wurde jedoch herausgestellt, dass die Bundesregierung nun auf eine stetige Ar-
beitsförderung nach dem SGB III setze, also kurzfristige fiskalpolitische Erwägun-
gen zugunsten einer Orientierung an der für eine absehbar längere Zeit auf dem 
Arbeitsmarkt bestehenden Problemlage zurückstellen wolle. Zumindest in dieser 
Hinsicht konnte dies als eine potentielle Erleichterung für die Umsetzung des damit 
verknüpften ESF-BA-Programms erscheinen – auch wenn damit das angespro-
chene Konstruktionsproblem des Programms nicht behoben war. 

Damit ist die Frage aufgeworfen, welche Konsequenzen die ab 2000 neue Anforde-
rung zur externen Koordination des Programms im Rahmen der übergeordneten 
Dachprogramme einerseits und die Anforderung zur internen Koordination im Ver-
hältnis zum noch relativ neuen SGB III anderseits für Umsetzungsstrukturen und 
Steuerungsmöglichkeiten hatten. 

2.4.1 Umsetzungsstrukturen 

Die Umsetzung des ESF erfolgte mit Beginn der neuen Strukturfondsphase ab 
2000 in einem mehrstufigen Modell von zentraler, zielorientiert intendierter Steue-
rung und dezentraler Verantwortung für Umsetzung und Zielerreichung. Dies galt in 
der ersten Stufe für das Verhältnis von Europäischer Kommission (bzw. zuständiger 
Generaldirektion) und Mitgliedstaat, in der zweiten Stufe im Verhältnis Mitgliedstaat 
(in Deutschland Bund und Länder) und einzelnen Fondsverwaltern des ESF-Bun-
desprogramms und der ESF-Länderprogramme, drittens für die Umsetzung der 
darin eingebetteten Einzelprogramme selber. Dementsprechend unterlag auch das 
ESF-BA-Programm diesem mehrstufigen Modell, wurde darin als Beitrag zur Um-
setzung der Dachprogramme extern koordiniert. Zugleich bestand in der Durchfüh-
rung durch die Bundesanstalt für Arbeit in Verbindung mit dem SGB III grundsätz-
lich die Chance, auch die interne Koordinierung in einem Verhältnis von zentraler 
Zielsteuerung und dezentraler Verantwortung zu gestalten. Allerdings beinhalteten 
die leistungsrechtliche Konditionierung des Programms und das Fehlen mittelfristi-
ger, über ein Haushaltsjahr hinausreichender Inputziele bei zwar flexibler, aber 
gleichwohl bestehender externer Bindung an die entsprechenden Plangrößen der 
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Dachprogramme auch das Risiko von Steuerungshemmnissen und damit einer 
Zielverfehlung. 

Generell war mit der Reform der Strukturfonds zu Beginn der neuen Förderperiode 
seitens der Kommission der Anspruch verbunden, die vormals stark konditional 
reglementierte Umsetzung des ESF durch ein Konzept einer Zielsteuerung mit Be-
zug auf die Europäische Beschäftigungsstrategie abzulösen (vgl. Kapitel 2.1.1). So 
wurde z.B. das oben beschriebene Verfahren der Programmierung als ein Ansatz 
der dezentralisierten Programmplanung verstanden, weil die in den Papieren zur 
Programmergänzung in einzelne Plangrößen ausdifferenzierten Vorhaben der Mit-
gliedstaaten und Regionen der Kommission nur noch zur Information und nicht 
mehr zur Genehmigung vorgelegt werden mussten. Zugleich wurde die Rolle der 
Begleitausschüsse dadurch gestärkt, dass die Kommission nur noch beratende 
Stimme haben sollte, sowie dadurch, dass unter dem Stichwort einer „erweiterten 
Partnerschaft“ neben den für die Umsetzung zuständigen nationalen und regionalen 
Behörden nun verstärkt darauf Gewicht gelegt werden sollte, dass sich die Wirt-
schafts- und Sozialpartner sowie weitere thematisch relevante Organisationen (z.B. 
in den Bereichen der Umwelt oder Chancengleichheit von Frauen und Männern) 
beteiligen. Im Rahmen der „Dachprogramme“ wie EPPD und OP waren die jeweili-
gen Begleitausschüsse zuständig für alle Fragen der Vorbereitung, Finanzierung, 
Begleitung und Bewertung der Strukturfondsinterventionen und damit auch für die 
entsprechende Abstimmung aller dem EPPD oder OP zugeordneten einzelnen 
Richtlinienprogramme von Bund und Ländern. 

Das Konzept der Dezentralisierung mit erweiterter Partnerschaft sollte auch für alle 
einzelnen Programme unterhalb der Ebene von EPPD und OP gelten. Aus Sicht der 
Kommission wurde damit im Sinne einer Regionalisierung der Umsetzung der 
Strukturfonds eine größere Problemnähe entsprechend dem jeweiligen regionalen 
Handlungsbedarf angestrebt, und zwar unter Einbeziehung aller relevanten regio-
nalen Akteure. Angeknüpft wurde damit in Deutschland erstens an das föderale 
System des Bundes, in dem bereits die Länder aus EU-Sicht als Regionen gelten, 
zweitens an die ohnehin seit Jahren bestehenden Bemühungen einer Regionalisie-
rung in verschiedenen Politikbereichen durch die Erweiterung dezentraler Entschei-
dungsmöglichkeiten unter Beteiligung der im jeweiligen Politikfeld relevanten Ak-
teure in der Region. 

Gerade im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik sind aufgrund der 
regional differenzierten Problemlagen und den deshalb nur vor Ort in Kooperation 
mit den relevanten Akteuren zielorientiert plan- und umsetzbaren Maßnahmen de-
zentrale Handlungsspielräume und Entscheidungsmöglichkeiten wichtig. Indem die 
BA mit der Umsetzung des ESF-BA-Programms beauftragt wurde, stand mit ihren 
Arbeitsämtern eine bundesweite dezentrale Organisationsstruktur für diesen 
Schwerpunkt des ESF in Deutschland zur Verfügung. Im Rahmen der relativ allge-
mein gehaltenen Richtlinien und Durchführungsanweisungen zum ESF-BA-Pro-
gramm hatten die örtlichen Dienststellen der BA so gesehen die Chance zu einer 
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flexiblen, auf die jeweiligen regionalen Besonderheiten des Arbeitsmarktes und der 
Trägerlandschaft bezogenen Umsetzung. 

Die zentralen Programmvorgaben erfolgten durch das Fachreferat in der Haupt-
stelle der BA, welches zugleich für die SGB III-Instrumente FbW und Trainings-
maßnahmen zuständig war, also die Regelinstrumente, an die mit dem ESF-BA-
Programm wie schon in der Vergangenheit primär angeknüpft werden sollte.38 Die 
Landesarbeitsämter als Mittelinstanz waren zuständig für die regionale Verteilung 
der ESF-Mittel und Umsetzungsaspekte, die wie z.B. bei Qualifizierung von Kurzar-
beitenden u. U. die Möglichkeiten einer dezentralen Entscheidung vor Ort über-
schreiten. Daneben hatten sie die Aufgabe zur Abstimmung mit der jeweiligen Län-
derarbeitsmarktpolitik, um Überschneidungen zwischen dem ESF-BA-Programm 
und der ESF-Förderung durch die Länder zu vermeiden. Die Arbeitsämter vor Ort 
(einschließlich ihrer Verwaltungsausschüsse) waren die eigentlichen Umsetzungs-
akteure. Sie planten, organisierten, entschieden und berichteten den Einsatz der 
ESF-Leistungen bzw. der damit kofinanzierten Instrumente des SGB III. Daneben 
sollten die Arbeitsämter und Landesarbeitsämter wie in der Vergangenheit auch in 
die Umsetzung der ESF-Länderprogramme einbezogen werden.39

Mit der Einführung des SGB III im Jahr 1998 wurden die Möglichkeiten einer de-
zentralen und deshalb entsprechend den besonderen örtlichen Bedingungen prob-
lembezogenen gesetzlichen Arbeitsförderung verbessert. Seitdem entschieden die 
einzelnen Arbeitsämter bzw. ihre drittelparitätisch besetzten Verwaltungsaus-
schüsse über die die konkrete Ausrichtung der Arbeitsförderung vor Ort. Anders als 
in der Vergangenheit gab es seitdem nicht mehr zentrale Vorgaben für den jeweili-
gen Mitteleinsatz zu den einzelnen Förderinstrumenten. Nun konnten die Ämter den 
Instrumenteinsatz selber strukturieren im Rahmen ihres Eingliederungstitels für die 
„Ermessenleistungen“ der aktiven Arbeitsförderung.

 

40

Weil die Arbeitsämter selber über ihren Instrumenteinsatz im Rahmen ihrer verfüg-
baren Mittel entscheiden konnten, konnte bei der jährlichen Planung und Verhand-
lung der Ausgabemittel für das ESF-BA-Programm von der Zentrale der BA und 
dem BMAS lediglich ein Haushaltssoll für die ESF-Mittel veranschlagt werden. Eine 

  

                                                
38 Beim alten ESF-BA-Programm bis 1999 war die Steuerung noch in einem gesonderten 

Referat angesiedelt. Aufgrund des Ergänzungsverhältnisses des ESF zu den Regelin-
strumenten konnte die neue Zuordnung als Vorteil erscheinen. 

39 Dies erfolgte in einem breiten Spektrum - angefangen von Abstimmungsgesprächen auf 
landespolitischer Ebene bis hin zur Beteiligung am Prozess regionaler Zielvereinbarungen 
(z.B. NRW) sowie durchgängig schon dann, wenn mit der ESF-Förderung der Länder 
etwa SGB III-Maßnahmen wie ABM ergänzt werden. Vgl. dazu die Darstellung der Länder 
zu ihren Verfahren der Auswahl von Aktionen, Fördervorhaben bzw. Projekten in der Pro-
grammergänzung zum EPPD. 

40 Allerdings gab es auch schon zuvor partielle Deckungsmöglichkeiten zwischen dem 
Mittelansatz zu Einzelinstrumenten, so dass die Arbeitsämter schon in der Vergangenheit 
Handlungsspielräume hatten. 
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entsprechende Festlegung eines kofinanzierenden Budgets aus dem SGB III-Haus-
halt hätte aufgrund des spezifischen Instrumentenkastens des Programms eine 
indirekte Vorentscheidung der Zentrale über die Strukturen der regionalen Umset-
zung der SGB III-Förderung bedeutet. 

Von den für die Ergänzung durch das ESF-BA-Programm relevanten Regelinstru-
menten gehörten zum Eingliederungstitel die FbW und Trainingsmaßnahmen, nicht 
jedoch das Überbrückungsgeld für arbeitslose Existenzgründer und Kurzarbeiter-
geld. Die Anbindung der ESF-Ergänzung von FbW und Trainingsmaßnahmen an 
den Eingliederungstitel bedeutete, dass von der Hauptstelle bzw. den Landesar-
beitsämtern für den Großteil der ESF-Mittel keine konkreten Inputziele (Sollvorga-
ben) hinsichtlich materieller und monetärer Größen für den spezifischen Instru-
menteneinsatz der Ämter gegeben werden konnten. Über den Umfang und die kon-
krete Ausrichtung der FbW und Trainingsmaßnahmen entschieden die Ämter im 
Rahmen ihres Eingliederungstitels. Deshalb konnte die Entscheidung über die da-
mit förderrechtlich verknüpfte ESF-Ergänzung nur dezentral und in Abwägung mit 
den anderen Fördermöglichkeiten des Programms möglich sein. Damit erhöhte sich 
zwar das Potenzial für eine flexible Umsetzung des ESF-BA-Programms - aber im-
mer in Abhängigkeit von der allein schon aufgrund ihres quantitativen Gewichts 
prioritären Planung und Umsetzung der Regelinstrumente des SGB III vor Ort.  

Auch die ESF-Ergänzung bei der Existenzgründungsförderung und die Qualifizie-
rung während struktureller Kurzarbeit konnten letztlich nur dezentral entschieden 
werden. Die ergänzende Gründungsförderung konnte praktisch nur im Einzelfall 
und bezogen auf vor Ort institutionell mehr oder weniger günstige Rahmenbedin-
gungen entscheidbar sein. Gleiches galt im Prinzip auch für die Möglichkeit zur 
Qualifizierung bei Kurzarbeit, wobei jedoch die Nichtplanbarkeit von struktureller 
Kurzarbeit und des Ausgangs der interessenpolitischen Verhandlungen über Perso-
nalabbau den Ausschlag über die Möglichkeit zur Umsetzung der ESF-Förderung 
geben. Deshalb hatte das Bundesarbeitsministerium der BA (nur) für dieses Instru-
ment einen quantitativen Rahmen vorgegeben. Demnach sollten pro Jahr nicht 
mehr als 15 % der jeweils zu Beginn eines Haushaltsjahres für das ESF-BA-Pro-
gramm kalkulierten ESF-Mittel für die Qualifizierung von Kurzarbeitenden eingesetzt 
werden. 

Die Regeln zur Realisierung des Potentials dezentral flexibler Umsetzung wurden 
von der Zentrale mit den Durchführungsanweisungen auf der Grundlage der Pro-
grammrichtlinien formuliert. Dazu gehörte zum Beispiel, dass - wie bei der Regel-
förderung gemäß § 71b SGB IV - von den Ämtern möglichst alle ESF-Fördermög-
lichkeiten anzubieten und so zu bewirtschaften waren, dass im gesamten Jahres-
verlauf (Haushaltsjahr) Bewilligungen und Förderung möglich wurden. Ob das Um-
setzungsergebnis dann zu den entsprechenden Orientierungsgrößen und –rela-
tionen in den Vorgaben der Dachprogramme passte, war zunächst ungewiss, 
konnte erst im Nachhinein ermittelt werden. Schon dies macht deutlich, dass die 
Möglichkeiten der zentralen Steuerung der Umsetzung des Programms vor Ort be-
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schränkt waren. Zwar erlaubte - wie oben gezeigt (vgl. Kapitel 2.3) - die Einbettung 
des Programms in die übergeordneten Dachprogramme eine nachträglich ausglei-
chende Flexibilität in der Summierung der Umsetzungsergebnisse aller involvierten 
Einzelprogramme. Aber angesichts des quantitativ herausragenden Stellenwerts 
des ESF-BA-Programms war dieser Flexibilitätsspielraum nicht sehr groß. 

Diese Steuerungsrestriktion hätte nicht bestanden, wenn die monetären Inputziele 
des Programms für das jeweilige Haushaltsjahr instrumentenspezifisch differenziert 
und mit materiellen Zielgrößen verbunden worden wären. Aber erstens hätte dies 
nichts an der Planungsungewissheit geändert, die aus dem Umstand resultierte, 
dass es keine mittelfristige Sicherheit über den Umfang der verfügbaren Haus-
haltsmittel gab. Zweitens wurden in der Programmierung bewusst keine festen ma-
teriellen Sollgrößen für die Einzelprogramme vorgegeben, denn entsprechend der 
Steuerungsphilosophie des ESF wie auch des SGB III sollte die Programmumset-
zung nicht allein vollzugsorientiert (als Realisierung von Inputzielen) erfolgen, son-
dern primär zielorientiert in Hinblick auf Förderergebnisse bzw. damit angezielte 
Wirkungen. 

Allerdings enthielten die deutschen ESF-Dachprogramme lediglich quantifizierte 
Inputziele. Ergebnisbezogene Zielsetzungen des ESF waren nur qualitativ definiert 
und dabei unspezifisch orientiert auf Beiträge zu den (zum Teil wiederum quantifi-
zierten) Zielgrößen der Beschäftigungspolitischen Leitlinien im Rahmen der EBS. 
Dementsprechend gab es auch für das ESF-BA-Programm lediglich grob kalkulier-
bare Inputziele (vgl. Kapitel 2.3), aber keine ergebnisbezogenen Zielgrößen. Für die 
Umsetzung des SGB III wurde dagegen ab Ende der neunziger Jahre sukzessive 
ein differenziertes Konzept der Formulierung geschäftspolitischer Ziele auf Bundes-
ebene und auf regionaler Ebene sowie eines damit verbundenen, auch unterjähri-
gen Zielcontrolling entwickelt und dann angewendet (Brinkmann 1999). Für die Um-
setzung des ESF-BA-Programms gab es dagegen keine entsprechenden Regeln 
und Mechanismen zielorientierter Steuerung. Insoweit sich die Ämter an den ge-
schäftspolitischen Zielen der aktiven Arbeitsförderung des SGB III orientierten, war 
zu erwarten, dass sie auch ihre ergänzende ESF-Förderung entsprechend ausrich-
ten würden. 

Dass mit den Regeln der Zentrale, also den Durchführungsanweisungen zum ESF-
BA-Programm, nicht zugleich auch ein Konzept zur ergebnisorientierten Zielsteue-
rung analog der Arbeitsförderung nach dem SGB III eingeführt wurde, dürfte auf 
zwei Gründe zurückzuführen gewesen sein. Erstens war das quantitative Gewicht 
(Haushaltsvolumen) des Programms im Vergleich zur gesetzlichen Regelförderung 
eher klein. So betrachtet machten quantifizierte Zielsetzungen und -vereinbarungen 
zu arbeitsmarktlichen Erträgen der Förderung „mangels Masse“ wenig Sinn. Zwei-
tens und vor allem schränkte aber die leistungsrechtliche Konditionierung der er-
gänzenden ESF-Förderung durch das Förderrecht der ergänzten SGB III-Instru-
mente und die darüber begründete Abhängigkeit der Fördermöglichkeiten von den 
Ressourcen und den dezentralen Zielsetzungen der SGB III-Förderung die Möglich-
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keiten zu einer entsprechenden Steuerung des ESF-BA-Programms von vorneher-
ein ein.  

Darin drückt sich ein generelles Problem der Steuerung eines Programms bei de-
zentraler Umsetzung aus, welches sich im Falle des ESF-BA-Programms allerdings 
durch seine spezifische Verflechtung mit der aktiven Arbeitsförderung nach dem 
SGB III verschärft stellte. Der Ungewissheit über die Zieladäquanz der Ergebnisse 
der Programmumsetzung kann aber tendenziell abgeholfen werden durch prozedu-
rale Mechanismen der Steuerung des Mittelflusses und mit einem System der Be-
gleitung und Bewertung, welches im Sinne einer reflexiven ergebnisbezogenen 
Steuerung als Feedback-System eingerichtet ist und im Bedarfsfall Korrekturen des 
Programms und seiner Implementation erlaubt. Der neue Steuerungsansatz der 
Strukturfonds ab 2000 im Rahmen der Methode der offenen Koordinierung sah ent-
sprechende Regelungen vor, die auch für die Umsetzung des ESF-BA-Programms 
galten. 

2.4.2 Reflexive Steuerung? 

Für den ESF wurden die Vorgaben der allgemeinen Strukturfondsverordnung ins-
besondere in den „Leitlinien für die Begleit- und Bewertungssysteme der Interventi-
onen des ESF“ konkretisiert (GD Beschäftigung 1999). Demzufolge war ein Set von 
Indikatoren für den Ressourceneinsatz, den Förderverlauf, die Ergebnisse und die 
Wirkungen der ESF-Förderung zu „bedienen“. Dieses sollte der Kommission die 
Möglichkeit zum begleitenden Controlling der ESF-Kofinanzierung nationaler Pro-
gramme geben und zugleich die jeweiligen Fondsverwalter und umsetzenden Or-
ganisationen innerhalb der Mitgliedstaaten - in Deutschland z.B. die Länder und die 
BA - zur ergebnisbezogenen Zielsteuerung im eigenen Interesse an effektiver und 
effizienter Umsetzung ihrer Programme anregen.41

Parallel dazu wurden mit den Vorgaben zu den Verwaltungs- und Kontrollsystemen 
aller Strukturfonds die Anforderungen zum Berichtssystem unter dem Aspekt der 
Finanzkontrolle prozedural definiert, um über Prüfpfade und Stichprobenkontrollen 
Transparenz bis hin zum letzten einzelnen Förderfall zu gewährleisten (VO 
438/2001). Dies war wiederum in zeitlicher und sachlicher Hinsicht bezogen auf die 

 Begleitung (Monitoring) und Be-
wertung (Evaluation) waren darin arbeitsteilig konzipiert - nicht zuletzt, um die 
Chance für eine unabhängige wissenschaftliche Evaluation zu eröffnen, die mit ihrer 
Implementations- und Wirkungsforschung die Informationsbasis für eine politische 
Evaluation der Programme durch die dafür zuständigen Begleitausschüsse liefern 
sollte. 

                                                
41 Unverkennbar haben sich in diesem, vom Rat (also den Mitgliedstaaten selber) 

beschlossenen Konzept der Kommission Empfehlungen niedergeschlagen, wie sie z.B. 
zur Steuerung im Gutachten von Lang, Naschold und Reissert (1998) und zum Monitoring 
im Rahmen des von der Kommission unterstützten Handbuchs zur Evaluation von Ar-
beitsmarktpolitik gegeben wurden (Auer, Kruppe 1996 in: Schmid, O’Reilly, Schömann 
1996). 
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ab 2000 neuen Regeln zum Mittelfluss aus den Strukturfonds an die jeweiligen nati-
onalen Fondsverwalter und -umsetzer. 

Das Finanzcontrolling einschließlich des ihm zugrunde liegenden Konzepts einer 
prozeduralen Steuerung über den Mittelfluss hatte einen zentralen Stellenwert für 
die übergreifende Steuerung der Dachprogramme wie auch für deren Umsetzung in 
den Einzelprogrammen. Im Unterschied zur vorherigen Programmperiode wurden 
ab 2000 nicht mehr regelmäßige und daher aus Empfängersicht relativ genau kal-
kulierbare Zahlungen an die Fondsverwalter getätigt, aus denen anschließend die 
Ausgaben finanziert und später erst abgerechnet wurden. Jetzt wurde zum Pro-
grammstart jeweils nur ein Vorschuss in Höhe von maximal 7 % der Mittel der Ge-
samtlaufzeit gegeben. Alle weiteren Zahlungen erfolgten nur noch als Erstattung 
tatsächlich getätigter Ausgaben der Endbegünstigten der Programme (im Falle des 
ESF-BA-Programms war dies die BA als letzte öffentliche Stelle). Deshalb mussten 
alle Fondsverwalter möglichst zeitnah abrechnen und eine Mittelerstattung beantra-
gen (im Falle des EPPD z.B. in der Zusammenfassung durch das als oberste Ver-
waltungsbehörde dafür zuständige Bundesministerium als gemeinsamer Zahlungs-
antrag von Bund und Ländern). Zugleich legte die Kommission die Jahrestranchen 
für die „Dachprogramme“ jeweils im Frühjahr eines Jahres fest. Der Teil des ge-
bundenen Betrages, der am Ende des zweiten Jahres nach Mittelbindung nicht 
durch Erstattungsanträge in Anspruch genommen worden war, wurde von der 
Kommission wieder freigegeben, stand also nicht mehr zur Verfügung. Deshalb 
musste versucht werden, in diesem Zeitraum die Summe aller Erstattungsanträge 
für die Einzelprogramme möglichst zeitnah und in der Höhe dicht an die in den 
Dachprogrammen kalkulierten finanziellen Soll-Größen zu orientieren, um zu ver-
hindern, dass die Kommission die von ihr zum Abruf bereit gestellten Gelder wieder 
zum Teil zurücknimmt. 

Diese neuen Konditionen für den Mittelfluss der ESF-Gelder konnten Soll-Ist-Dis-
krepanzen im Verhältnis der jeweils von den Fondsverwaltern kalkulierten und dann 
tatsächlich getätigten Ausgaben relativ schnell offenkundig machen. Sie waren da-
mit nicht mehr nur ein Erklärungsproblem und ggf. Anlass zu mittelfristigem Um-
steuern, sondern kurzfristig relevant für die Höhe der aktuell verfügbaren Ausga-
bemittel. Für die Fondsverwalter bestand die Möglichkeit, innerhalb der Dachpro-
gramme oder auch darunter im Rahmen des jeweiligen Volumens der vom Bund 
und den Ländern kalkulierten Mittel auszugleichen. 

Allerdings war diese Konstruktion zugleich mit dem Risiko verbunden, dass die Um-
setzung der ESF-Programme in Widerspruch zur Idee reflexiver Steuerung gerade 
nicht über ein ergebnisbezogenes Feedback-System gesteuert werden, sondern 
primär im Blick auf die Inputgrößen vollzugsorientiert. Dieser Widerspruch war von 
Beginn an absehbar. Er wurde dadurch verstärkt, dass schon ablaufbedingt För-
derwirkungen erst nach einiger Zeit ermittelbar und für outputbezogene Steuerung 
feststellbar sein konnten. Darüber hinaus lag die Steuerung der Programmdurch-
führung bei allen Programmen in der Hand der sogenannten Fondsverwalter (im 
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Falle des ESF-BA-Programms das BMAS), die schon aus haushaltspolitischen 
Gründen insbesondere an einer Steuerung interessiert sein mussten, die sich an 
einer maximalen Ausschöpfung der für ihre Programme kalkulierten ESF-Mittel ori-
entiert. 

Zudem warfen die mit dem neuen System des Mittelflusses und dem darauf bezo-
genen Controlling verbundenen Regelungen auch erhebliche praktische Probleme 
auf. Mit ihnen wurde das in Deutschland gängige System von Haushaltsrecht und 
Haushaltsvollzug mit erheblichen Sonder- und Zusatzanforderungen (z.B. in Be-
richts- und Prüfungssystemen) konfrontiert, denen als Bedingung des Mittelflusses 
einerseits entsprochen werden musste, die aber andererseits nicht einfach kompa-
tibel waren mit den Anforderungen, die für die Planung und den Einsatz der Mittel 
für die nationale Kofinanzierung der Programme nach deutscher Haushalts- und 
Verwaltungspraxis verbindlich waren. 42

Das Kernstück der reflexiven Steuerung aller ESF-Programme sollte das System 
des Monitoring und der darauf aufbauenden Evaluation bilden. Im Zusammenhang 
mit der Programmplanung wurde in Deutschland ein neues übergreifendes System 
für das Monitoring und die Evaluation des EPPD und GFK bzw. OP entwickelt. Da-
mit sollte erstens eine gemeinsame Basis für die Begleitung und Bewertung aller 
Einzelprogramme von Bund und Ländern geschaffen werden, um entsprechend den 
Anforderungen der Kommission auf der Ebene des EPPD, GFK und OP aggregiert 
berichten zu können. Zweitens wurden damit Schlussfolgerungen aus den Erfah-
rungen mit Problemen des Monitoring in der letzten Förderperiode in den neunziger 
Jahren gezogen. Aufgrund der unzureichenden Datenlage konnte damals eine zu-
sammenfassende Berichterstattung zum Verlauf und zu den Ergebnissen der ESF-
Förderung nur mit erheblichen Anstrengungen und unter Inkaufnahme einiger Lü-
cken erfolgen. Und die wissenschaftliche Evaluation der Programme war aufgrund 
der Datenlage im Wesentlichen auf Aufgaben eines nachholenden Monitoring be-
schränkt (Jaedicke, Seyfried 2000: 166 ff). 

 Dies dürfte nicht zuletzt für das ESF-BA-
Programm gelten, dessen Finanzcontrolling aufgrund der spezifischen Konstruktion 
der Mischfinanzierung in der Kombination der Individualförderung des SGB III und 
ergänzender Individualförderung mit ESF-Mitteln zwei unterschiedlichen „Steue-
rungskulturen“ unterlag. 

Im Zentrum des neuen Systems von Begleitung und Bewertung sollte eine „klare 
funktionale Aufteilung der Zuständigkeiten von Monitoring und Evaluation“ (EPPD 
Ziel 3: 205; OP des Bundes Ziel 1: 58) stehen, wobei mit dem Monitoring die Auf-
gaben der programmverantwortlichen und umsetzenden Stellen bezeichnet und mit 
Evaluation an dieser Stelle die Aufgaben unabhängiger programmbezogener Wir-
kungsforschung angesprochen wurden: „Monitoring und Evaluation haben gemein-

                                                
42 Vgl. die VO 438/2001 zu den Verwaltungs- und Kontrollsystemen und das dazu vom 

BMWi erstellte „Grundlagen“-Papier (BMWi 2001). 
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same Schnittstellen wie auch jeweils gesonderte Aufgaben. In prinzipieller Unter-
scheidung werden durch das Monitoring die finanziellen und materiellen Verlaufs-
daten sowie die individualisierten Daten zu den Ergebnisindikatoren (orientiert an 
der SGB III-Eingliederungsbilanz) erfasst, während die Evaluation für die Erfassung 
der Wirkungen und die Analyse der Effizienz der Förderung zuständig ist. Dabei 
muss gewährleistet sein, dass die Evaluierung zukünftig auf den Daten des Monito-
ring systematisch aufbauen und dabei zur Durchführung von Verbleibsanalysen 
insbesondere auf die im Monitoring vorhandenen Individualdatensätze zurückgrei-
fen kann“ (ebda.). 

Entscheidende Basis für das Monitoring im Rahmen der regelmäßigen Berichter-
stattung (Jahresberichte) zum Verlauf der einzelnen ESF-Programme sowie im 
Rahmen der finanziellen Abwicklung (mit Daten zum materiellen Verlauf unterlegte 
Zahlungsanträge) war die Erhebung von Individualdatensätzen („Stammblattverfah-
ren“) mit einem einheitlichen Merkmalskatalog für alle Programme, „um eine Aggre-
gation und Auswertung von Daten bis auf EPPD- bzw. GFK-Ebene zu ermöglichen 
... Für jeden Maßnahmeteilnehmer wird ein individueller Datensatz angelegt und 
ereignisbezogen (= Eintritt, Austritt und Austrittsgründe, Verbleib nach Maßnah-
meende) fortgeschrieben. Dieser Individualdatensatz muss so aufgebaut sein, dass 
für die Auswertung eine freie Kombinierbarkeit aller Angaben gewährleistet ist und 
zugleich die Datenschutzbelange berücksichtigt werden ... Ergänzend zu den Indi-
vidualdatensätzen werden Stamminformationen über Träger, Projekte und beteiligte 
Unternehmen definiert und erhoben“ (EPPD: 207; OP: 59). 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, mussten der Bund, die BA und alle 
Länder neue Monitoringsysteme aufbauen bzw. die vorhandenen Erfassungs- und 
Berichtssysteme ausdifferenzieren und effektivieren. Anders als bei den Ländern, 
die bei der Datenerfassung zu ihrer Projektförderung von den Trägern abhängig 
waren, bestanden für die Individualförderung im Rahmen des ESF-BA-Programms 
deshalb günstigere Voraussetzungen, weil die Daten in den Dienststellen der BA im 
Förderprozess anfielen. Allerdings verfügte die BA zunächst noch nicht über ein 
System, mit dem alle relevanten Einzeldaten zum Einsatz der Instrumente aktiver 
Arbeitsförderung miteinander vernetzt und im Rahmen personenbezogener Daten-
sätze zu Erwerbsverläufen einschließlich Arbeitslosigkeitsphasen und Teilnahme an 
Maßnahmen zentral verfügbar wären, und in das auch die Datenerfassung und Be-
richterstattung zum ESF-BA-Programm integriert wäre. 

In den ersten Programmjahren befand sich das Monitoringsystem der BA zur akti-
ven Arbeitsförderung nach dem SGB III mit der Vorbereitung eines Datawarehouse 
immer noch in der Entwicklung (Bangel, Brinkmann, Deeke 2003). Dies galt auch 
für die vom SGB III verlangte und seit Ende der neunziger Jahre regelmäßig er-
stellte Eingliederungsbilanz. Erst seit 2003 wurde (zunächst rückblickend für das 
Jahr 2001) neben der herkömmlichen Verbleibsquote (arbeitslos gemeldet ja/nein) 
nach einer Maßnahmeteilnahme auch ein eventueller Übergang in Beschäftigung 
(Eingliederungsquote) ausgewiesen. Die zugrunde liegenden Einzeldaten waren 
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jedoch noch nicht im oben genannten Sinne von Individualdatensätzen aufbereitet 
(Deeke, Wiedemann 2002).  

In diesem Kontext waren das Monitoring und die Evaluation zum ESF-BA-Pro-
gramm noch vor zusätzliche Probleme gestellt. In den Statistiken zum Einsatz der 
Instrumente der aktiven gesetzlichen Arbeitsförderung und den ihnen zugrunde 
liegenden Dateien ist bis heute nicht erfasst, ob eine Teilnahme zusätzlich mit einer 
Leistung aus dem ESF-BA-Programm unterstützt wurde, es sich also um einen 
Förderfall bzw. eine geförderte Person im Rahmen des Programms handelt. In der 
Eingliederungsbilanz waren und sind mit Ausnahme der Qualifizierung von Kurzar-
beitenden alle Förderfälle zwar faktisch enthalten. Sie sind aber darin bis heute 
nicht einfach identifizierbar. 

Deshalb baute die BA mit der ESF-BA-Geschäftsstatistik (St 38) ein gesondertes 
Berichtssystem auf. Im Vergleich zur Geschäftsstatistik zum Vorläuferprogramm 
handelte es sich dabei um eine erhebliche Verbesserung. In der alten Statistik gab 
es lediglich Informationen zu den Zugängen in die ESF-BA-Förderung (Bewilligun-
gen, nicht tatsächliche Eintritte) mit wenigen Merkmalsausprägungen. Mit der dann 
2001 eingeführten neuen ESF-BA-Geschäftsstatistik standen auf der Grundlage 
von Einzeldatensätzen jeweils getrennt für Eintritte, Bestände, Austritte und Ver-
bleibe nun differenzierte Merkmalsausprägungen im Sinne des ESF-Stammblatt-
verfahrens zur Verfügung. 

Die Begleitforschung war hierzu ergänzend tätig und arbeitete von Beginn an für 
ihre eigenen Forschungszwecke an einer Individualdatenbank, mit deren Hilfe über 
Datenabgleiche erstens ergänzende Informationen z.B. zu Übergängen in Beschäf-
tigung gewonnen werden konnten, und in die zweitens die für Wirkungsanalysen 
erforderlichen Datensätze von Vergleichsgruppen einbezogen wurden. Trotz der 
zwischenzeitlich erheblichen Fortschritte bei der Datenerfassung und Datener-
schließung war dies angesichts der oben angesprochenen generellen Probleme für 
das Monitoring und die Evaluation der gesetzlichen Arbeitsförderung und aufgrund 
der zusätzlichen spezifischen Probleme des gesonderten Monitoringsystems für das 
ESF-BA-Programm schwierig und äußerst zeitaufwändig.43

Insgesamt waren die Anforderungen an die Datengrundlagen, die sachliche Aus-
differenzierung und die zeitliche Strukturierung des Monitoring für alle Beteiligten an 
den jeweiligen Einzelprogrammen von Bund und Ländern und für die mit der Ag-
gregation auf EPPD- und GFK- bzw. OP-Ebene Zuständigen mit erheblichen An-
strengungen verbunden. Dies galt nicht zuletzt aufgrund des komplexen funktiona-
len Zusammenhangs mit der evaluierenden Wirkungsforschung, dem Zielcontrolling 
und spezifischen Zusatzanforderungen der Verwaltungs- und Finanzkontrolle. Ge-
nau darin bestand aber die Chance, die Umsetzung der Programme nicht nur input-

  

                                                
43  Vgl. Kruppe/ Oertel (2003) und Scioch/ Szameitat (2007). 
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orientiert, sondern auch im Sinne reflexiver Zielsteuerung zu gestalten. Dies gilt 
auch für das ESF-BA-Programm - sowohl für das Programm selber, als auch in 
seiner Funktion als gewichtiger Beitrag zur Umsetzung des ESF in Deutschland 
insgesamt. 

Zur Zeit des Programmstarts war allerdings noch nicht absehbar, ob das neue 
System des ESF zum Zielcontrolling mit den Vorgaben zum Finanzcontrolling ver-
einbar wäre, denn diese wurden nicht im abgestimmten Paket, sondern in paralleler 
Aktion von den fachlich zuständigen Stellen in der Kommission und den für die Fi-
nanzabwicklung zuständigen Stellen formuliert. Idealtypisch betrachtet konnte im 
Blick auf die Rechenschaftslegung zur Verwendung öffentlicher Mittel die Verein-
barkeit unterstellt werden, empirisch waren wechselseitige Beeinträchtigungen vor-
stellbar im Verhältnis von zielorientierter Datenerfassung und -auswertung einer-
seits und belegorientierter Prüferfassung und Rechnungslegung andererseits. Dies 
hatte einen einfachen Grund: Je nachdem, welche Praxis der Datenerfassung im 
Förderprozess gängig war - vollzugsorientierte Erfassung von Förderdaten im 
Dienste der buchhalterischen Mittelverwaltung, Erfassung des materiellen Vollzugs 
der Förderung und ihrer Ergebnisse im Blick auf Zielcontrolling oder die Kombina-
tion beider Ansätze im Interesse auch effizienzorientierter Steuerung, konnten die 
Anforderungen der Kommission als bürokratisch belastende Kontrolle oder als 
Bestätigung und Herausforderung für ohnehin bestehende Bemühungen um die 
Transparenz des materiellen und finanziellen Verlaufs der Förderentwicklung sowie 
der Zielerreichung verstanden werden. 

Im Falle des ESF-BA-Programms kam erschwerend hinzu, dass seine Steuerung 
und Umsetzung nicht nur den institutionellen Bedingungen des ESF entsprechen 
musste, sondern immer zugleich auch an die Regeln und Mechanismen der Steue-
rung und Umsetzung der gesetzlichen Regelförderung gebunden war. Damit war 
das ESF-BA-Programm von Beginn an mit je spezifischen Governance-Problemen 
der gesetzlichen Arbeitsförderung einerseits und der ESF-Förderung andererseits 
konfrontiert.  

Die leistungsrechtlich entsprechend der Versicherungslogik des AFG und dann des 
SGB III konditionierte gesetzliche Arbeitsförderung war herkömmlich vollzugsorien-
tiert gesteuert worden. Seit Ende der neunziger Jahre wurden jedoch die Bemü-
hungen intensiviert, die alte inputorientierte Steuerung durch ein neues System er-
gebnis- bzw. wirkungsorientierter Steuerung und Bilanzierung zu ersetzen. Darin 
wurde das ESF-BA-Programm jedoch nicht eingebaut, sondern allein über die Kofi-
nanzierung und leistungsrechtliche Konditionierung der Instrumente an die SGB III-
Förderung gebunden. Dagegen beanspruchte der ESF für seine Programme eine 
reflexive Steuerung durch das oben beschriebene System der Begleitung und Be-
wertung der Strukturfonds, ohne allerdings konkrete output- bzw. wirkungsbezo-
gene Zielgrößen vorzugeben. In Widerspruch dazu verwies das System der finan-
ziellen Abwicklung sowie der Verwaltungs- und Finanzkontrolle des ESF tendenziell 
auf eine vollzugsorientierte, an der Erfüllung materieller und finanzieller Inputpläne 
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ausgerichteten Programmdurchführung. Bei dieser institutionellen Rahmung war 
von Anfang an klar, dass die Umsetzung des ESF-BA-Programms faktisch kaum 
steuerbar, weil primär abhängig sein würde von der Entwicklung der gesetzlichen 
Arbeitsförderung. 
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3 Änderungen des Programms im arbeitsmarktpolitischen 
Wandel 

In diesem Kapitel wird über die wichtigsten arbeitsmarktpolitischen Veränderungen 
während der Laufzeit des ESF-BA-Programms informiert. Dies betrifft erstens die 
arbeitsmarktpolitische Problemlage und zweitens die Arbeitsmarktpolitik selber. Das 
ESF-BA-Programm wurde in Reaktion auf diesen arbeitsmarktpolitischen Wandel in 
mehreren Schritten modifiziert. 

Die gesetzlichen Grundlagen der aktiven und passiven Arbeitsmarktpolitik wurden 
insbesondere mit den vier „Gesetzen zur Modernisierung des Arbeitsmarktes“ gra-
vierend geändert. Die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe mit 
dem SGB II ab 2005 und der zuvor schon eingeleitete programmatische Wandel 
der aktiven Arbeitsmarktpolitik zur so genannten „aktivierenden“ Arbeitsmarktpolitik 
(einschließlich der damit verbundenen Reform der Organisation und geschäftspoliti-
schen Neuausrichtung der BA) hatten zum einen erhebliche Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt. So wurden z.B. mit dem neuen Konstrukt des erwerbsfähigen Hilfe-
bedüftigen im SGB II viele faktisch arbeitslose, aber nicht entsprechend bei den 
Arbeitsämtern gemeldete Sozialhilfebezieher nun zu registrierten Arbeitslosen und 
damit zu „Kunden“ der Arbeitsmarktpolitik im Rahmen des SGB II. Zum anderen 
hatte dies Konsequenzen für die ESF-Programme von Bund und Ländern, da diese 
nun zum Teil ihre Anknüpfungspunkte an die gesetzliche Arbeitsförderung infolge 
der „Hartz-Gesetze“ und damit die Möglichkeiten zur Kofinanzierung ihrer ESF-Mit-
tel verloren hatten. Auch für das ESF-BA-Programm hatte sich die „Geschäfts-
grundlage“ gewandelt.  

Welche Auswirkungen der arbeitsmarktpolitische Wandel wiederum auf die Umset-
zung des ESF-BA-Programms hatte, wird im nachfolgenden Kapitel 4 analysiert. 
Zunächst wird jetzt die Entwicklung des Arbeitsmarktes von 2000 bis 2007 kurz 
skizziert (3.1). 44

3.1 Zur Entwicklung des Arbeitsmarktes seit dem 
Programmstart im Jahr 2000 

 Anschließend wird über diejenigen Änderungen der gesetzlichen 
Grundlagen der Arbeitsmarktpolitik sowie über die Neuausrichtung der Geschäfts-
politik der BA informiert, die sich direkt auf das ESF-BA-Programm auswirkten 
(3.2.). Dessen Anpassung, d.h. die Änderungen der Richtlinien und Durchführungs-
anweisungen, wird dann zum Schluss dieses Kapitels vorgestellt (3.3). 

Aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs um die Jahrtausendwende wurde bei 
der Planung der deutschen ESF-Programme für die neue Strukturfondsphase an-
genommen, dass sich die Entwicklung von Arbeitsmarkt und Beschäftigung in den 

                                                
44  Auf eine umfassendere Beschreibung der sozioökonomischen Entwicklung, wie sie im 

Rahmen der übergreifenden Evaluation aller Bundes- und Länderprogramme von der 
Forschungsgruppe des RWI und SÖSTRA vorgelegt wurde (RWI, SÖSTRA, Ronning 
2005), kann hier verzichtet werden. 
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kommenden Jahren zum Besseren wenden würde. In den einschlägigen Textteilen 
des EPPD und GFK bzw. OP des Bundes zu Ziel 1 kommt dies in der dort geäu-
ßerten Hoffnung zum Ausdruck, dass sich der 1998 begonnene wirtschaftliche 
Wachstumsprozess in beiden Zielgebieten in Deutschland fortsetzen, wenn nicht 
sogar beschleunigen würde. Vermutet wurde, dass sich die Beschäftigung positiv 
entwickeln und es mit Verzögerung dann auch zu einem spürbaren Abbau der Ar-
beitslosigkeit kommen würde. 

Zugleich wurde in den übergreifenden ESF-Programmpapieren betont, dass im Ziel 
1-Gebiet nach wie vor ein langfristiger Aufholprozess erforderlich sei. In diesem 
Zusammenhang wurde klargestellt, dass Arbeitsmarktpolitik und ihre Ergänzung 
aus dem ESF die wirtschaftlichen und arbeitsmarktlichen Probleme selber nicht 
lösen könnten, hier also andere Politikbereiche gefordert wären. Der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik von Bund und Ländern sowie der ergänzenden ESF-Förderung 
wurde demnach eine flankierende, d.h. unterstützende Aufgabe zugeschrieben, 
angesichts der spezifischen Probleme in Ostdeutschland dort immer noch auch 
eine Überbrückungsfunktion. 

Im Sinne des ESF galt darüber hinaus ein Beitrag zur Chancengleichheit auf dem 
Arbeitsmarkt und in Beschäftigung herkömmlich als eine wichtige Aufgabe von Ar-
beitsmarktpolitik. Auch bei der verhalten optimistischen Einschätzung der generel-
len Entwicklung wurde diese Aufgabe weiterhin als wichtig erachtet, d. h. Verhinde-
rung und Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit, Förderung der Chancengleich-
heit und Bekämpfung sozialer Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt (vgl. oben Kapitel 
2.1). Dies wiederum mag eher eng als sozialpolitischer Auftrag verstanden werden, 
hat längerfristig aber zugleich eine wichtige strukturpolitische Bedeutung. In der ex-
ante-Evaluation der neuen Programme des ESF wurde insbesondere darauf abge-
stellt. Die kurz- und mittelfristigen Aktionen der aktiven Arbeitsmarktpolitik und des 
ESF sollten deshalb immer zugleich so weit möglich unter Aspekten des strukturel-
len Wandels ausgerichtet sein. Das Stichwort „lebenslanges Lernen“ ist hierfür ein 
gutes Beispiel, mit dem auf langfristig absehbare Trends der Entwicklung von Bil-
dung und Beschäftigung im demographischen Wandel abgestellt ist. 

Die neuen ESF-„Dachprogramme“ und darin die Einzelprogramme wie z. B. das 
ESF-BA-Programm wurden mit dieser optimistischen Einschätzung der mittelfristi-
gen Entwicklung von Wachstum, Arbeitsmarkt und Beschäftigung und angesichts 
der nach wie vor bestehender gravierender struktureller Ungleichheit auf dem Ar-
beitsmarkt konzipiert. Dazu wurden die Erfahrungen der Förderphase bis 1999 ein-
bezogen und für die Feinausrichtung in der Verhandlung und Abstimmung des Ein-
satzes der einzelnen Programme von Bund und Ländern genutzt. Und es wurde 
davon ausgegangen, dass die nationale Arbeitsförderung - anders als in den neun-
ziger Jahren - nun eher stetig erfolgen würde, der ESF mit seiner Ergänzung also 
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nicht mehr wie zuvor in seinen Möglichkeiten durch ein „Auf und Ab“ der gesetzli-
chen Arbeitsförderung beeinträchtigt werden würde.45

Die tatsächliche Entwicklung verlief in den folgenden Jahren jedoch anders als er-
wartet. Die ungleiche Chancenverteilung auf dem Arbeitsmarkt und im Beschäfti-
gungssystem blieb nach wie vor, und ihre Bekämpfung eine langfristige Aufgabe. 
Die erwartete moderate Entlastung des Problemdrucks durch wirtschaftliches 
Wachstum, eine positive Entwicklung der Beschäftigung und ein Abbau der Ar-
beitslosigkeit waren nicht eingetreten. Im Gegenteil, die relative Stagnation der wirt-
schaftlichen Entwicklung in den letzten Jahren und die daraus resultierenden nega-
tiven Effekte für den Arbeitsmarkt hatten die Problemlage weiter verschärft. Erst seit 
2006 zeichnete sich eine konjunkturelle Erholung ab, die dann wieder einen Anstieg 
der Erwerbstätigenzahl zur Folge hatte (vgl. zum Folgenden Tabelle B.3.1 sowie 
Bach u.a. 2007 u. 2008). 

 

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt stagnierte nach dem Aufschwung von 
1998 bis 2000 und schrumpfte sogar vorübergehend (im Westen 2002 und 2003, 
Bund 2003). In den Folgejahren bis einschließlich 2005 gab es nur geringfügige 
Wachstumsraten. Erst in der zweiten Jahreshälfte 2006 kam es zu einem konjunk-
turellen Aufschwung, der bis zum Sommer 2008 anhielt. Die Zahl der Erwerbstäti-
gen ging entsprechend seit 2002 zurück. Erst 2007 wurde mit 39,7 Mio. wieder die 
Erwerbstätigenzahl von 2000 (39,3 Mio.) erreicht und sogar leicht überschritten, 
wobei dies allein auf die Entwicklung im Westen zurückging, während im Osten 
trotz des konjunkturell bedingt Anstiegs die Erwerbstätigenzahl auch 2007 kleiner 
war als im Jahr 2000. 

Die Auswirkungen der wirtschaftlich ungünstigen Entwicklung auf den Arbeitsmarkt 
zeigten sich besonders deutlich in der Entwicklung der sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung. Im Bundesgebiet ging die Zahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten (jeweils Juni des Jahres) nach einem noch schwachen Anstieg von 
2000 zu 2001 bis zum Jahr 2005 durchgängig zurück. Insgesamt gingen von 2000 
bis 2005 rund 1,65 Mio. sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse 
verloren. Und trotz des konjunkturellen Aufschwungs ab 2006 lag die Zahl der sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigten im Juni 2007 in Höhe von 26,9 Mio. immer 
noch deutlich unter den 27,8 Mio. des Jahres 2000. Dabei war der Beschäftigungs-
rückgang im Osten noch stärker als im Westen. Im Vergleich von 2000 und 2007 
schrumpfte die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Ostdeutsch-
land von 5,7 Mio. auf 5,1 Mio., also um 11,5 Prozent, Im Westen sank sie von 22,1 
Mio. auf 21,7 Mio., also nur um 1,8 Prozent.  

                                                
45  Vgl. zu diesem zentralen Problem bei der Umsetzung des ESF-Ergänzungsprogramms 

„AFG-Plus“ Deeke, Schuler (2003). 
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Tabelle B.3.1: Wirtschaftliche Entwicklung und Beschäftigung im  
Bundesgebiet 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
BIP preisbereinigt West 3,5 1,4 -0,1 -0,3 1,2 0,9 3 2,5
Veränd. gegenüber VJ in % Ost 1,4 0,4 0,5 0,1 0,5 0,4 1,9 2,2

Bund 3,2 1,2 0 -0,2 1,1 0,8 2,9 2,5
Erwerbstätige Bund
JD in 1.000 39.144 39.316 39.096 38.726 38.880 38.847 39.088 39.737
+/- geg. VJ in 1.000 720 172 -220 -370 154 -33 241 649
+/- geg. VJ in % 1,8 0,4 -0,6 -1,0 0,4 -0,1 0,6 1,6
Svpf. Besch. insg. Bund
30.6. in 1.000 27.826 27.817 27.571 26.955 26.524 26.178 26.354 26.854
+/- geg. VJ in 1.000 343 -9 -246 -616 -431 -346 176 500
+/- geg. VJ in % 1,2 0,0 -0,9 -2,3 -1,6 -1,3 0,7 1,9
Svpf. Besch. VZ Bund
30.6. in 1.000 23.890 23.689 23.308 22.658 22.202 21.802 21.815 22.070
+/- geg. VJ in 1.000 89 -201 -381 -650 -456 -400 13 255
+/- geg. VJ in % 0,4 -0,8 -1,6 -2,9 -2,1 -1,8 0,1 1,2
Svpf. Besch. TZ Bund
30.6. in 1.000 3.929 4.120 4.255 4.288 4.311 4.365 4.530 4.773
+/- geg. VJ in 1.000 251 191 135 33 23 54 165 243
+/- geg. VJ in % 6,4 4,6 3,2 0,8 0,5 1,2 3,6 5,1
Geringfügige Besch. Bund
30.6. in 1.000 4.052 4.132 4.169 4.375 4.803 4.747 4.854 4.882
+/- geg. VJ in 1.000 394 80 37 206 428 -56 107 28
+/- geg. VJ in % 9,7 1,9 0,9 4,7 8,9 -1,2 2,2 0,6
Erwerbstätige West
JD in 1.000 31.661 31.935 31.832 31.551 31.684 31.695 31.880 32.406
+/- geg. VJ in 1.000 748 274 -103 -281 133 11 185 526
+/- geg. VJ in % 2,4 0,9 -0,3 -0,9 0,4 0,0 0,6 1,6
Svpf. Besch. insg. West
30.6. in 1.000 22.098 22.267 22.183 21.730 21.412 21.206 21.340 21.737
+/- geg. VJ in 1.000 452 169 -84 -453 -318 -206 134 397
+/- geg. VJ in % 2,0 0,8 -0,4 -2,1 -1,5 -1,0 0,6 1,8
Svpf. Besch. VZ West
30.6. in 1.000 18.921 18.917 18.702 18.209 17.873 17.619 17.632 17.861
+/- geg. VJ in 1.000 240 -4 -215 -493 -336 -254 13 229
+/- geg. VJ in % 1,3 0,0 -1,1 -2,7 -1,9 -1,4 0,1 1,3
Svpf. Besch. TZ West
30.6. in 1.000 3.172 3.343 3.475 3.515 3.530 3.577 3.699 3.867
+/- geg. VJ in 1.000 211 171 132 40 15 47 122 168
+/- geg. VJ in % 6,7 5,1 3,8 1,1 0,4 1,3 3,3 4,3
Geringfügige Besch. West
30.6. in 1.000 3.545 3.588 3.600 3.760 4.108 4.096 4.174 4.204
+/- geg. VJ in 1.000 324 43 12 160 348 -12 78 30
+/- geg. VJ in % 9,1 1,2 0,3 4,3 8,5 -0,3 1,9 0,7
Erwerbstätige Ost
JD in 1.000 7.483 7.381 7.264 7.175 7.196 7.152 7.208 7.331
+/- geg. VJ in 1.000 -28 -102 -117 -89 21 -44 56 123
+/- geg. VJ in % -0,4 -1,4 -1,6 -1,2 0,3 -0,6 0,8 1,7
Svpf. Besch. insg. Ost
30.6. in 1.000 5.727 5.550 5.389 5.224 5.112 4.972 5.014 5.117
+/- geg. VJ in 1.000 -110 -177 -161 -165 -112 -140 42 103
+/- geg. VJ in % -1,9 -3,2 -3,0 -3,2 -2,2 -2,8 0,8 2,0  
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Tabelle B.3.1: Wirtschaftliche Entwicklung und Beschäftigung im  
Bundesgebiet (Fortsetzung) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Svpf. Besch VZ Ost
30.6. in 1.000 4.969 4.771 4.606 4.449 4.329 4.183 4.182 4.209
+/- geg. VJ in 1.000 -150 -198 -165 -157 -120 -146 -1 27
+/- geg. VJ in % -3,0 -4,2 -3,6 -3,5 -2,8 -3,5 0,0 0,6
Svpf. Besch. TZ Ost
30.6. in 1.000 757 777 780 773 781 788 831 906
+/- geg. VJ in 1.000 40 20 3 -7 8 7 43 75
+/- geg. VJ in % 5,3 2,6 0,4 -0,9 1,0 0,9 5,2 8,3
Geringfügige Besch. Ost
30.6. in 1.000 508 544 569 615 695 651 679 678
+/- geg. VJ in 1.000 71 36 25 46 80 -44 28 -1
+/- geg. VJ in % 14,0 6,6 4,4 7,5 11,5 -6,8 4,1 -0,1  
Quelle : BA-Statistik 
Quelle svpf. Besch. insgesamt: AM 2006, S. 55 b) VZ und TZ aktuelles Heft im Intranet :  
AM in Zahlen – Beschäftigungsstatistik, SVB –Zeitreihen ab Juni 1999, S. Angaben ab 2005 vorläufig 
Quelle Et KB 1507 und 3/08 
Differenz svpf. Besch. und Summe VZ+TZ = Heimabeit und k.A: 
geringf. Beschäftigte= ausschließlich gf Besch. in AM 2006 S. 55 und aktuelle monatliche Zeitreihen 
Beschäftigung Stand April 2008 

Dabei betraf dieser Rückgang nicht die Beschäftigungsverhältnisse in Teilzeit. Die 
Zahl der Teilzeitbeschäftigten nahm im Westen und im Osten durchgängig von 
2000 bis 2006 zu, während die Zahl der Vollzeitbeschäftigten ebenso durchgängig 
rückläufig war. Während im Bundesgebiet im Juni 2000 noch 86 Prozent aller sozi-
alversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse in Vollzeit waren, betrug die-
ser Anteil im Jahr 2006 nur noch 83 Prozent. Trotz des Aufschwungs in der zweiten 
Jahreshälfte 2006 sank dieser Anteil weiter auf 82 Prozent im Juni 2007. 

Im Vergleich der Beschäftigungseffekte der konjunkturellen Aufschwünge um 2000 
und ab 2006 wird von einigen Autoren hervorgehoben, dass der jüngste Beschäfti-
gungszuwachs anders als zwischen 1999 und 2001 eher zugunsten einer sozialver-
sicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigung erfolgte und weniger wie noch um 2000 
mit einem Zuwachs geringfügiger Beschäftigung verbunden war (Bach, Spitznagel 
2007; Gartner, Klinger 2007). Gleichwohl ist zu konstatieren, dass sich die Beschäf-
tigungsstruktur im hier betrachteten Zeitraum deutlich vom klassischen „Normalar-
beitsverhältnis“ weg entwickelt hat. So ist die Zahl der ausschließlich geringfügig 
entlohnt Beschäftigten zwischen Juni 2000 und Juni 2007 um mehr als 800 Tau-
send gestiegen (Tab. B.3.1). Die Zahl der Leiharbeitnehmer ist in diesem Zeitraum 
von 339 Tausend auf 731 Tausend geklettert, hat sich also mehr als verdoppelt 
(hier ohne tabellarischen Nachweis – vgl. Bach, Spitznagel 2007: 37f). 

Die bis 2006 anhaltend enttäuschende Tendenz der wirtschaftlichen Entwicklung 
und Beschäftigung hat sich in der Arbeitsmarktbilanz niedergeschlagen (vgl. Tabelle 
B.3.2). Die jahresdurchschnittliche Arbeitslosigkeit war schon im Jahr 2000 mit 3,9 
Mio. sehr hoch. Sie kletterte bis 2004 auf 4.4 Mio. und im Jahr 2005 auf 4,9 Mio. Im 
Jahr 2006 kam es zu einem Rückgang auf dann 4,5 Mio. Erst im Jahr 2007 unter-
schritt der Arbeitslosenbestand mit 3,8 Mio. erstmals wieder das Niveau des Jahres 



IAB Projektbericht 70 

2000. Für die Zeit ab 2002 war diese Entwicklung sowohl für West- als auch für 
Ostdeutschland zu verzeichnen.  

Tabelle B.3.2: Registrierte Arbeitslosigkeit im Bundesgebiet 
Bestände: insgesamt Zahlen, Bewegungen: nur in IT-Verfahren der BA 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Arbeitslose insg.          
JD-Bestand  
in 1.000 

West 
Ost 
Bund 

2.381 
1.509 
3.890 

2.321 
1.532 
3.853 

2.498 
1.563 
4.061 

2.753 
1.624 
4.377 

2.781 
1.600 
4.381 

3.247 
1.614 
4.861 

3.007 
1.480 
4.487 

2.486 
1.291 
3.776 

Veränderung  
zum VJ in 1.000 

West 
Ost 
Bund 

- 223 
+ 13 

- 210 

- 60 
+ 23 
- 37 

+ 177 
+ 31 

+ 208 

+ 255 
+ 61 

+ 316 

+ 28 
- 24 
+ 4 

+ 466 
+ 14 

+ 480 

- 240 
- 134 
- 374 

- 521 
- 190 
- 711 

Alo-Quote (in %  
aller zivilen 
Erwerbspersonen) 

West 
Ost 
Bund 

7,6 
17,1 

9,6 

7,2 
17,3 

9,4 

7,6 
17,7 

9,8 

8,4 
18,5 
10,5 

8,5 
18,4 
10,5 

9,9 
18,7 
11,7 

9,1 
17,3 
10,8 

7,5 
15,1 

9,0 
Zugänge JS  
in 1.000 

West 
Ost 
Bund 

4.356 
2.455 
6.811 

4.480 
2.418 
6.898 

4.837 
2.418 
7.255 

5.173 
2.456 
7.629 

5.576 
2.658 
8.235 

5.373 
2.381 
7.754 

5.118 
2.438 
7.556 

5.280 
2.441 
7.721 

Abgänge JS  
in 1.000 

West 
Ost 
Bund 

4.589 
2.459 
7.049 

4.350 
2.394 
6.744 

4.624 
2.368 
6.922 

5.071 
2.470 
7.540 

5.467 
2.619 
8.086 

5.171 
2.479 
7.649 

5.513 
2.557 
8.070 

5.665 
2.574 
8.239 

  
Quelle: BA-Statistik 
Zu- und Abgänge Alo ab 2005 nur aus IT-Verfahren der BA, Bestände insgesamt 

Die anhaltend zugespitzte Problemlage im Ziel 1-Gebiet kommt dabei in der Ar-
beitslosenquote zum Ausdruck. Von 2000 bis 2006 lag die Quote (in Prozent aller 
zivilen Erwerbspersonen) im Osten durchgängig über 17 Prozent und sank erst 
2007 auf dann 15,1 Prozent. Im Westen stieg die Arbeitslosenquote von  noch 7,6 
Prozent im Jahr 2000 bis 2005 auf rund 10 Prozent und ging bis 2007 wieder auf 
7,5 Prozent zurück. 

Auch die Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit macht die besondere Betroffen-
heit des Ziel 1-Gebiets erkennbar (vgl. Tabelle B.3.3). Der Anteil der Langzeitar-
beitslosen am jahresdurchschnittlichen Bestand sank im Westen von 2000 bis 2003 
– nicht etwa ein Effekt des generellen Anstiegs der Arbeitslosigkeit, sondern auch 
ein Folge davon, dass die absolute Bestandszahl der Langzeitarbeitslosen zeitweise 
zurückging. Im Osten stieg der Anteil der Langzeitarbeitslosen bis 2004 dagegen an 
auf über 40 Prozent (im Westen 35 Prozent) bei zugleich auch absolutem Anstieg 
der Bestandszahl der Langzeitarbeitslosen. 

Für die Einschätzung des Umfangs und der Entwicklung der Arbeitslosigkeit ist 
auch die Entwicklung der Arbeitsmarktpolitik relevant. Dies betrifft erstens den Ent-
lastungseffekt arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen. Die Teilnehmer/innen an ar-
beitsmarktpolitischen Maßnahmen gelten nicht als Arbeitslose, sondern werden 
lediglich als Arbeitsuchende gezählt (seit 2003 gilt dies auch für Teilnehmer/innen 
an Trainingsmaßnahmen). Der Umfang der deshalb so genannten „Stille(n) Re-
serve in Maßnahmen“ betrug im Jahr 2000 noch rund 700 Tausend, stieg bis 2004 
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auf rund 840 Tausend und lag im Jahr 2007 bei 780 Tausend (Bach u.a. 2007, 
2008). 

Tabelle B.3.3: Langzeitarbeitslosigkeit 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Langzeitarbeitslose          
JD-Bestand  
in 1.000 

West 
Ost 
Bund 

919 
456 

1.375 

810 
474 

1.285 

794 
649 

1.369 

872 
649 

1.521 

984 
697 

1.681 

990 
598 

1.588 

1.124 
552 

1.676 

902 
485 

1.387 
% - Anteil an JD-
Bestand Alo 
insgesamt 

West 
Ost 
Bund 

36,3 
33,5 
35,3 

32,7 
34,5 
33,4 

31,8 
40,0 
33,7 

31,7 
40,0 
34,8 

35,4 
43,6 
38,4 

32,9 
40,3 
35,3 

40,8 
40,8 
40,8 

39,8 
41,3 
40,3 

JS-Abgänge  
in 1.000 

West 
Ost 
Bund 

    580 
314 
894 

889 
584 

1.473 

1.259 
604 

1.863 

1.282 
624 

1.906 
% - Anteil JS-
Abgänge aus Lzalo 
an Abgängen aus 
Alo insgesamt 

West 
Ost 
Bund 

    10,6 
12,0 
11,1 

17,2 
23,6 
19,3 

22,8 
23,6 
23,1 

22,6 
24,2 
23,1 

  
Quelle: BA-Statistik, eigene Berechnungen 
Bestände und Zu- und Abgänge LzAlo auch ab 2005 nur aus IT-Verfahren der BA 

Zweitens wirkte sich die arbeitsmarktpolitische Gesetzgebung im Übergang von 
2004 auf 2005 direkt auf die Höhe der Arbeitslosenzahl aus. Mit dem „vierten Ge-
setz zur Modernisierung des Arbeitsmarktes“ wurden vormalige Bezieher/innen von 
Sozialhilfe, die bis dahin nicht arbeitslos gemeldet, aber faktisch arbeitslos gewesen 
waren, jetzt als arbeitslose erwerbsfähige Hilfebedürftige des SGB II registriert. 
Dies hat zur kräftigen Steigerung der jahresdurchschnittlichen Zahl der Arbeitslosen 
von 2004 auf 2005 bei gleichzeitig schwach positiver Wirtschaftsentwicklung beige-
tragen (vgl. Tabellen B.3.1 und B.3.2). Zugleich allerdings dürften nicht wenige von 
den Bezieher/innen von Arbeitslosenhilfe bis Ende 2004 im Jahr 2005 nicht mehr 
als arbeitslos gezählt worden sein, weil sie aufgrund ihres Haushaltskontexts keinen 
Anspruch auf das niedrigere Alg II hatten und deshalb ihre Arbeitslosmeldung nicht 
mehr auf recht hielten. 

Für die Einschätzung der Wirkungspotentiale des ESF-BA-Programms ab Anfang 
2005 ist die seitdem weitgehende Trennung der Zuständigkeiten und Arbeitsförde-
rung nach den Rechtskreisen des SGB III und SGB II, also zwischen der BA einer-
seits und den Arbeitsgemeinschaften sowie den zugelassenen kommunalen Trä-
gern (Optionskommunen) andererseits wichtig (vgl. Kapitel 3.2.1.2). Das Programm 
konnte auch weiterhin nur zur Ergänzung des Instrumenteneinsatzes des SGB III 
eingesetzt werden (vgl. unten Kapitel 3.3).  

Aufgrund der Einführung des SGB II hatten sich somit der Umfang und die Merk-
malstruktur der mit dem ESF-BA-Programm erreichbaren Personengruppen geän-
dert. Für die folgende kurze Beschreibung sollen hier nicht allein die Struktur und 
der Umfang des Arbeitslosenbestandes betrachtet werden, da diese „dauerge-
wichtet“ sind. Nicht zuletzt deshalb, weil das ESF-BA-Programm insbesondere in 
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seinem Förderschwerpunkt der beruflichen Qualifizierung zielgruppenorientiert ist, 
werden an dieser Stelle soweit möglich zusätzlich Bewegungszahlen zur Arbeitslo-
sigkeit, also Zugänge in und Abgänge aus dem Bestand herangezogen, denn nur 
diese Daten machen personengruppenbezogene Verteilungen und Entwicklungen 
relativ unverzerrt einschätzbar (Tabellen B.3.3 und B.3.5a-c).46

Weil Arbeitslose ohne Anspruch auf eine Lohnersatzleistung, also die sogenannten 
Nichtleistungsbezieher/innen, auch weiterhin zum Rechtskreis des SGB III gehör-
ten, blieb für sie die BA zuständig. Deshalb konnte das ESF-BA-Programm mit sei-
ner expliziten Orientierung u.a. auf diese leistungsrechtlich definierte Zielgruppe 
ausgerichtet bleiben. Allerdings hatten sich mit der Einführung des Alg II der Um-
fang und die Merkmalstruktur dieser Personengruppe geändert. Erwerbslose Per-
sonen mit Sozialhilfebezug galten vor Einführung des SGB II aus der Sicht des SGB 
III und damit der BA als Nichtleistungsbezieher/innen, die somit auch in die ESF-
BA-Förderung einer Teilnahme an Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung und 
von Trainingsmaßnahmen einbezogen werden konnten, wenn sie sich arbeitslos 
gemeldet hatten. Sofern diese Arbeitslosen weiterhin finanziell hilfebedürftig waren, 
wechselten sie vom Rechtskreis des SGB III in den Rechtskreis des SGB II und 
konnten deshalb nicht mehr von der ESF-BA-Förderung erreicht werden. 

  

Tabelle B.3.4: Nichtleistungsbezieher/innen – Anteil am JD AloBestand 

 West Ost Bund 

2000 32,0 18,1 26,6 
2001 30,6 17,9 25,5 
2002 25,3 15,9 21,7 
2003 24,2 16,0 21,2 
2004 23,4 15,9 20,6 
2005 17,9 16,3 17,4 
2006 18,4 16,8 17,9 
2007 17,4 17,0 17,3 

 
(Quelle AM 2007; 138) 

Im hier betrachteten Zeitraum von 2000 bis 2007 sank der Anteil der Nichtleis-
tungsbezieher/innen an allen Arbeitslosen im jahresdurchschnittlichen Bestand von 
rund 27 Prozent im Jahr 2000 zunächst auf rund 21 Prozent in den Jahren 2003 
und 2004. Wohl auch als Effekt der Einführung des Alg II schwankte dieser Anteil 
dann seit 2005 geringfügig zwischen 17 und 18 Prozent (Tabelle 3.4). Insgesamt 
betrachtet erscheint die Gruppe der Nichtleistungsbezieher/innen daher arbeits-
markpolitisch betrachtet eher randständig, nicht jedoch im Blick auf den Rechtskreis 
des SGB III. So ergab eine Sonderuntersuchung der BA für den Juni 2007, dass 
von allen Arbeitslosen dieses Monats im Rechtskreis des SGB III 47 Prozent Nicht-

                                                
46  Vgl. zu den unterschiedlichen „Messkonzepten“ der volumenbezogenen Beschreibung 

und Analyse von Langzeitarbeitslosigkeit und der personellen Betroffenheit bzw. Risken 
von Personen, also von Langzeitarbeitslosen: Karr (1997) 
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leistungsbezieher/innen waren (BA-Statistik 2007). Aus Sicht des ESF-BA-Pro-
gramms wurde mit dieser Zielgruppe also rund die Hälfte aller Arbeitslosen im Be-
stand der BA adressiert. Im Vergleich zur Gruppe der Arbeitslosengeldbezie-
her/innen sind bei ihnen vor allem Frauen, Ältere, Langzeitarbeitslose und zuvor 
Nichterwerbstätige deutlich überrepräsentiert (ebda.).47

Der Vergleich der jahresdurchschnittlichen Bestände der Arbeitslosen in den zwei 
Rechtskreisen zeigt zunächst, dass in den Jahren 2005 bis 2007 im Bereich des 
SGB II mehr Arbeitslose waren als im Bereich des SGB III. Weil in dieser Zeit die 
Arbeitslosenzahl im Rechtskreis des SGB III stärker zurückging als im Bereich des 
SGB II, klaffte die Zahl der Bestände zunehmend auseinander (Tabellen B.3.5a bis 
B.3.5c). Berücksichtigt man auch die Zahl der Zugänge in bzw. Abgänge aus Ar-
beitslosigkeit, so ist erkennbar, dass der Umschlag der Arbeitslosigkeit im Bereich 
des SGB III deutlich höher ist als im Bereich des SGB II. Nach Berechnungen der 
BA-Statistik waren die Zugangs- und Abgangsraten zum Beispiel im Jahr 2007 im 
Rechtskreis des SGB III mit 26,8 bzw. 27,0 Prozent etwa doppelt so hoch wie im 
Rechtskreis des SGB II mit dort 13,6 bzw. 15,4 Prozent (BA 2007:44).  

 

Auch im Blick auf wichtige Zielgruppen der ESF-Förderung – hier Frauen, Migran-
ten und Langzeitarbeitslose - belegen die Bestands- und Bewegungszahlen der 
Arbeitslosigkeit in den zwei Rechtskreisen deutliche Unterschiede. So sind unter 
den Arbeitslosen im Bereich des SGB III relativ mehr Frauen als im Bereich des 
SGB II. Besonders deutlich ist der Unterschied bei den Anteilen der Ausländer. So-
wohl im Bestand als auch bei den Zu- und Abgängen ist der Anteil der ausländi-
schen Arbeitslosen bundesweit im Bereich des SGB II etwa doppelt so hoch wie im 
Bereich des SGB III. Langzeitarbeitslose gibt es in durchaus nennenswerter Anzahl 
auch im Zuständigkeitsbereich der BA, also des SGB III. Im Bestand war es 2006 
und 2007 jede(r) vierte Arbeitslose, bei den Abgängen aus Arbeitslosigkeit jede(r) 
achte Arbeitslose. Gleichwohl findet sich wie zu erwarten die Mehrzahl aller Lang-
zeitarbeitslosen im Zuständigkeitsbereich außerhalb der BA, also im Rechtskreis 
des SGB II. Im Bestand der Jahre 2006 und 2007 war es jede(r) zweite Arbeitslose, 
bei den Abgängen aus Arbeitslosigkeit jede(r) Dritte. 

                                                
47  Aufgrund fehlender Daten können hierzu keine Stromgrößen aufgeführt  werden.  
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Tabelle B.3.5a: Arbeitslose nach Rechtskreisen im Bundesgebiet 

 Insgesamt SGB III SGB II 

 Insg. 
Frau-
en in 

% 

Aus-
länder 
in % 

Lang-
zeit-
Alos 
in% 

Insg. 
Frau-
en in 

% 

Aus-
länder 
in % 

Lang-
zeit-
Alos 
in% 

Insg. 
Frau-
en in 

% 

Aus-
länder 
in % 

Lang-
zeit-
Alos 
in% 

JD Bestand             

2005 4.861 46,4 13,8 (35,3) 2.091 48,8 9,6 () 2.770 44,6 17,0 () 

2006 4.487 47,9 14,3 (40,8) 1.664 51,7 9,1 (25,3) 2.823 45,7 17,4 (51,4) 

2007 3.776 49,6 14.8 (40,3) 1.253 54,2 9,1 (25,3) 2.523 47,3 17,6 (48,9) 

JS Zugänge             

2006  43,9 12,3   43,4 9,4   44,4 16,3  

2007  44,9 13,4   45,2 9,7   44,7 17,6  

JS Abgänge             

2006  42,9 12,3 23,1  43,3 9,0 12,2  42,4 16,0 35,4 

2007  45,4 13,3 23.1  47,1 9,3 12,5  43,7 17,4 34,0 

Bestände: vollständig, nur Anteil Langzeitarbeitslose allein aus IT-Verfahren der BA 
Zugänge und Abgänge: nur IT-Verfahren der BA, deshalb hier nur Angaben zu den Anteilen, keine 
Angaben zu 2005 wegen unvollständiger Zählung im Rechtskreis SGB II 
Quelle: BA-Statistik, eigene Berechnungen  

Tabelle B.3.5b: Arbeitslose nach Rechtskreisen in Westdeutschland 

 Insgesamt SGB III SGB II 

 Insg. 
Frau-
en in 

% 

Aus-
länder 
in % 

Lang-
zeit-
Alos 
in% 

Insg. 
Frau-
en in 

% 

Aus-
länder 
in % 

Lang-
zeit-
Alos 
in% 

Insg. 
Frau-
en in 

% 

Aus-
länder 
in % 

Lang-
zeit-
Alos 
in% 

JD Bestand             

2005 3.247 46,1 17,9 (32,9) 1.442 48,5 12,7 () 1.805 44,2 22,1 () 

2006 3.007 47,9 18,5 (40,8) 1.159 51,0 12,1  1.848 45,9 22,5  

2007 2.486 49,8 19,2 (39,8) 861 53,3 12,1  1.625 48,0 23,0  

JS Zugänge             

2006  44,1 15,8 -  44,2 12,3 -  44,0 21,3  

2007  45,2 16,9 -  46,0 12,5 -  44,2 22,3  

JS Abgänge             

2006  43,1 15,7 22,8  44,2 11,7 12,1  41,7 20,9 36,9 

2007  45,6 16,7 22,6  47,8 12,0 12,1  43,2 22,1 34,6 

Bestände: vollständig, nur Anteil Langzeitarbeitslose allein aus IT-Verfahren der BA 
Zugänge und Abgänge: nur IT-Verfahren der BA, deshalb hier nur Angaben zu den Anteilen, keine 
Angaben zu 2005 wegen unvollständiger Zählung im Rechtskreis SGB II 
Quelle: BA-Statistik, eigene Berechnungen  
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Tabelle B.3.5c: Arbeitslose nach Rechtskreisen in Ostdeutschland 

 Insgesamt SGB III SGB II 

 Insg. 
Frau-
en in 

% 

Aus-
länder 
in % 

Lang-
zeit-
Alos 
in% 

Insg. 
Frau-
en in 

% 

Aus-
länder 
in % 

Lang-
zeit-
Alos 
in% 

Insg. 
Frau-
en in 

% 

Aus-
länder 
in % 

Lang-
zeit-
Alos 
in% 

JD Bestand             

2005 1.614 46,9 5,6 (40,3) 649 49,4 2,8 () 965 45,3 7,5 () 

2006 1.480 47,9 6,0 (40,8) 505 53,2 2,5  975 45,2 7,8  

2007 1.291 49,2 6.4 (41,3) 392 56,0 2,5  898 46,2 8,0  

JS Zugänge             

2006  43,2 5,0   41,5 2,4   44,9 7,7  

2007  44,4 5,9   43,2 2,6   45,5 8,9  

JS Abgänge             

2006  42,3 4,9 23,6  41,0 2,1 12,4  43,5 7,4 33,8 

2007  45,0 5,9 24,2  45,3 2,3 13,4  44,8 8,7 32,9 

Bestände: vollständig, nur Anteil Langzeitarbeitslose allein aus IT-Verfahren der BA 
Zugänge und Abgänge: nur IT-Verfahren der BA, deshalb hier nur Angaben zu den Anteilen, keine 
Angaben zu 2005 wegen unvollständiger Zählung im Rechtskreis SGB II 
Quelle: BA-Statistik, eigene Berechnungen  

3.2 Gesetzliche Änderungen der Arbeitsmarktpolitik und Reform 
der BA 

3.2.1 Reform der Arbeitsmarktpolitik 

3.2.1.1 Reform des SGB III 

In den letzten Jahren wurde die Arbeitsmarktpolitik in Deutschland gravierend ver-
ändert. Die Neuausrichtung wird von den dafür politisch Verantwortlichen als Wan-
del von einer „aktiven“ zu einer „aktivierenden“ Arbeitsmarktpolitik charakterisiert.48

Angesichts der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit und der erheblichen Probleme der 
öffentlichen Haushalte wurde das gesamte System der sozialen Sicherung in 
Deutschland im Rahmen der so genannten Agenda 2010 reformiert. Im Zentrum 
der Reform der Arbeitsmarktpolitik stand und steht die Arbeitsvermittlung. Sie sollte 

 
Mit dem Begriffspaar „Fordern und Fördern“ wird das zentrale  Konzept bezeichnet, 
mit dem die „Kunden“ der Bundesagentur für Arbeit zu mehr Eigenverantwortung 
für ihre Arbeitsmarkt- und Beschäftigungschancen verpflichtet werden.  

                                                
48  So schreibt die Bundesregierung selber in ihrem Nationalen Beschäftigungspolitischen 

Aktionsplan  2004: „Die Bundesregierung hat beginnend mit dem „Job-AQTIV-Gesetz“ 
(…) und den vier „Gesetzen für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ weitrei-
chende Reformen in der Arbeitsmarktpolitik umgesetzt. Das zentrale Leitmotiv dieser Ar-
beitsmarktreformen ist das Konzept des aktivierenden Sozialstaats. Ziel ist insbesondere 
eine durchgreifende Verbesserung der Qualität und Schnelligkeit der Arbeitsvermittlung 
und die nachhaltige Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt.“ (Bundesregierung 
2005: 9). 
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durch eine kostenorientierte und wirkungsbezogene Effizienzsteigerung im Zusam-
menspiel von Arbeitslosenversicherung und arbeitsmarktpolitischem Instrumenten-
einsatz leistungsfähiger werden. Ziel war eine Senkung des gesamtwirtschaftlichen 
Niveaus der Arbeitslosigkeit durch eine Verkürzung der durchschnittlichen Dauer 
der individuellen Arbeitslosigkeit. Allen beteiligten politischen Akteuren war dabei 
allerdings bewusst, dass mit Arbeitsmarktpolitik allein ein umfangreicher und nach-
haltiger Abbau der Arbeitslosigkeit nicht erreicht werden kann.  

Vor allem mit den „Hartz-Gesetzen“ (erstes bis viertes „Gesetz für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt“), aber auch schon zuvor mit dem am 1.1.2002 in Kraft 
getretenen „Gesetz zur Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente“ (Job-
AQTIV-Gesetz) und begleitend mit weiteren Gesetzen (z.B. „Gesetz zu Reformen 
am Arbeitsmarkt“ von Ende 2003) wurde die Grundlage für diese Neuausrichtung 
gelegt.49

Dieser Reformprozess ist bis heute nicht abgeschlossen. Aktuell wurden auf dieser 
Grundlage weitere Reformschritte eingeleitet. Der arbeitsmarktpolitische Instru-
mentenkasten wurde zum Jahresbeginn 2009 wieder bereinigt und so gestaltet, 
dass die Vermittlungsfachkräfte vor Ort z.B. mit einem Vermittlungsbudget im Be-
darfsfall die Möglichkeit zu einer individuell fallbezogenen Förderung gemäß ihrer 
Einschätzung erhalten. Zugleich sollte das Marktelement bei der Bereitstellung, 
Vergabe und Umsetzung von Maßnahmen weiterhin gestärkt werden (vgl. unten zu 
FbW). 

 Der Instrumentenkasten der aktiven Arbeitsmarktpolitik wurde 
ausgeweitet, neu strukturiert und verstärkt auf das Ziel einer unmittelbaren und 
schnellen Integration in (auch atypische) abhängige oder selbständige 
Erwerbsarbeit ausgerichtet. Die Lohnersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit wurden 
mit Übergangsfrist bis Anfang 2006 in der Laufzeit und zum Teil in der Höhe 
beschnitten. Der Kreis der Leistungsbezieher wurde ab 2005 mit der 
Zusammenlegung der Arbeitslosenhilfe mit der Sozialhilfe im Arbeitslosengeld II 
ausgeweitet. Und der Umbau der vormaligen Bundesanstalt für Arbeit zu einer 
Dienstleistungsagentur ist eingeleitet worden.  

Die direkt für die ergänzenden Leistungen des ESF-BA-Programms relevanten Än-
derungen des SGB III betrafen lediglich einen Ausschnitt der mit den „Hartz-Geset-
zen“ und angrenzenden Gesetzen erfolgten Neuausrichtung der Arbeitsvermittlung, 
der Instrumente aktiver Arbeitsmarktpolitik und der Arbeitslosenversicherung. Wich-
tige Änderungen hatten keine direkten Auswirkungen auf das Programm. Dies gilt 
z.B. für neue Wege der Einbeziehung Dritter in die Arbeitsvermittlung, neue Rege-
lungen zur Beschäftigungsförderung Älterer, Einschränkungen bei den Lohnersatz-
leistungen und verschärfte Regelungen zur Zumutbarkeit von Vermittlungsvorschlä-

                                                
49  Die Konzeption der Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik wurde von der „Hartz-Kommis-

sion“ (Hartz u.a. 2002) ausgearbeitet. Für die davon in Teilen abweichende Umsetzung in 
den so genannten „Hartz-Gesetzen“ und weiteren angrenzenden Gesetz vgl. Jann, 
Schmid (Hrsg) (2004), Koch, Walwei (2005) sowie Seifert (2005). 
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gen. Ein Überblick würde hier den Rahmen sprengen. Wesentliches Kennzeichen 
aller Änderungen war zunächst die Ausdifferenzierung der arbeitsmarktpolitischen 
Fördermöglichkeiten bei gleichzeitiger Konzentration auf eine möglichst schnelle 
Vermittlung der arbeitslosen Leistungsbezieher und Leistungsbezieherinnen. Flan-
kierend wurde dies verbunden mit einem verstärkten Druck zu selbstverantwortli-
cher Arbeitsuche durch Einschränkungen in der Laufzeit und Höhe der Lohnersatz-
leistungen bei Arbeitslosigkeit. 

3.2.1.2 Einführung des SGB II 

Mit dem vierten „Hartz-Gesetz“ wurde das neue Sozialgesetzbuch II (SGB II) be-
schlossen. Dabei handelt es sich um die seit den sechziger Jahren in Deutschland 
wohl einschneidendste Änderung in den gesetzlichen Grundlagen der aktiven und 
passiven Arbeitsmarktpolitik. Unter der neuen Bezeichnung „Grundsicherung für 
Arbeitsuchende“ wurden zum Jahresbeginn 2005 die Arbeitslosenhilfe und die So-
zialhilfe zum Arbeitslosengeld II zusammengelegt. Dieses steht allen Arbeitslosen 
zu, die kein Arbeitslosengeld nach dem SGB III beziehen und im Sinne des SGB II 
„erwerbsfähig“ und „hilfebedürftig“ sind. Zugleich wurde schon 2004 mit Wirkung ab 
Februar 2006 die maximale Bezugsfrist des Arbeitslosengeldes auf zwölf Monate, 
für mindestens 55jährige auf achtzehn Monate begrenzt.  

Ein erster wichtiger Effekt der Einführung des SGB II war ein kräftiger Anstieg der 
Arbeitslosenzahl (vgl. oben Kapitel 3.1). Vormals nicht arbeitslos registrierte Bezie-
her von Sozialhilfe und auch weitere Personen, die zwar faktisch arbeitslos waren, 
aber trotz Bedürftigkeit weder Arbeitslosenhilfe noch Sozialhilfe bezogen und sich 
deshalb nicht arbeitslos gemeldet hatten, wurden jetzt – weil erwerbslose Bezieher 
von Alg II - als Arbeitslose erfasst. Damit wurden sie nun auch Zielpersonen der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik.  

Bezieher und Bezieherinnen von Arbeitslosengeld II sollen mit Unterstützung von 
„Fallmanagern“ im Rahmen einer Eingliederungsvereinbarung möglichst schnell in 
den „ersten Arbeitsmarkt“ integriert werden. Dazu können die arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumente des SGB III eingesetzt und es kann weitere Unterstützung ge-
geben werden (z.B. psychosoziale Betreuung u.a.).50

                                                
50  Dies gilt nicht für das Überbrückungsgeld und den Existenzgründungszuschuss. Stattdes-

sen sieht das SGB II für Existenzgründer mit dem Einstiegsgeld einen Zuschuss zum Alg 
II vor.  

 Finden die „erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen“ keine Arbeit, so sollen ihnen befristete „Arbeitsgelegenheiten“ an-
geboten werden, die allerdings kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts 
begründen. In der Sache handelt es sich um zusätzliche, im öffentlichen Interesse 
liegende Arbeiten mit Mehraufwandsentschädigung im Sinne des alten Sozialhilfe-
rechts („Ein-Euro-Job“). 
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In einer langwierigen politischen Auseinandersetzung wurden neue Strukturen zur 
Umsetzung des SGB II geschaffen. Die so genannte Hartz-Kommission hatte vor-
geschlagen, diese Aufgabe der BA zu übertragen, damit weiterhin Arbeitsförderung 
„aus einer Hand“ möglich ist (Hartz u.a. 2002:125). Träger der steuerfinanzierten 
Leistungen des SGB II wurden aber neben der BA auch die bisher für die Sozialhilfe 
zuständigen Kommunen. Um die alte Trennung zwischen Arbeitsamt und Sozialamt 
zu überwinden, wurden zur Umsetzung in den Jobcentern der Agenturen für Arbeit 
Arbeitsgemeinschaften eingerichtet. Daneben erhielten im Sinne einer Experimen-
tierklausel 69 Kommunen die Möglichkeit zu einer eigenständigen Umsetzung des 
SGB II ohne Beteiligung der BA. Damit wurde ein Mehrakteursystem gebildet, wel-
ches kooperative Schnittstellen, aber auch transparent abgegrenzte Zuständigkei-
ten erforderte – insbesondere durch getrennte Steuerungs- und Regelkreise, die 
schon aufgrund der Beitragsfinanzierung des SGB III einerseits und der Steuerfi-
nanzierung des SGB II andererseits nahe gelegt waren.  

Ende 2007 wurden dann die Weichen wieder neu gestellt. Das Bundesverfas-
sungsgericht hatte in seinem Urteil zu einer Verfassungsbeschwerde die doppelte 
Zuständigkeit von Bund und Kommunen bei der Vergabe von Leistungen durch die 
Arbeitsgemeinschaften als Verstoß gegen das Grundgesetz bezeichnet. Der Ge-
setzgeber muss nun bis spätestens Ende 2010 eine verfassungskonforme Neure-
gelung finden. Im Verlaufe von 2008 kam es zu entsprechend kontroversen Vor-
schlägen von Bund, Ländern und Kommunen bzw. Kreisen. Der Ausgang dieser 
politischen Auseinandersetzung war bei Berichtserstellung noch ungewiss. 

3.2.1.3 Strategische Neuausrichtung der BA 

Eine zentrale Bedingung für die Umsetzung des vermittlungszentrierten Konzepts 
von „Fördern und Fordern“ war die strategische Neuausrichtung der Geschäftspoli-
tik der BA. Als Dienstleistungsagentur soll die BA den Prinzipien von Wirkungsori-
entierung und Wirtschaftlichkeit folgen. Schon seit einigen Jahren gab es vielfältige 
Bemühungen, die durch Leistungsrecht und bürokratische Vorgaben der Zentrale 
input-gesteuerte „Arbeitsverwaltung“ zugunsten einer wirkungsorientierten Steue-
rung bei dezentraler Entscheidungshoheit über den Mitteleinsatz (Instrumente und 
Haushalt) zu wandeln. Vordergründiger Anlass für die „Hartz-Gesetzgebung“ war im 
Jahr 2002 die öffentliche Kritik an der unzureichenden Effizienz der damals bereits 
eingeleiteten Schritte zum Umbau der BA. Mit dem dritten „Hartz-Gesetz“ und durch 
aufwändige externe Beratung wurde der bis heute keineswegs abgeschlossene 
Umbau der BA zu einer Dienstleistungsagentur forciert. Kernelemente dieser Re-
form sind u.a. wirkungsbezogene Zielvereinbarungen der Zentrale mit den dezen-
tralen Agenturen zur Umsetzung ihrer jährlichen Arbeitsmarktprogramme. Die AA 
sind seitdem zwar in der Entscheidung frei, wie sie ihre Ziele erreichen, welche In-
strumente sie also einsetzen. Sie werden aber durch neue Organisationsformen 
(Kundencenter) und prozessbezogene Vorgaben („Handlungsprogramme“) zu einer 
möglichst wirtschaftlichen Zielerreichung angeleitet. Die arbeitslosen Kunden der 
BA werden mit Hilfe eines Profiling in mehr oder weniger förderbedürftige Kunden-
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gruppen unterteilt und es werden verbindliche Eingliederungsvereinbarungen über 
nachzuweisende Eigenbemühungen und eine eventuelle Maßnahmeteilnahme ge-
troffen. Ziel ist eine möglichst schnelle Beendigung der Arbeitslosigkeit, also eine 
Verkürzung der im Falle der Bezieher und Bezieherinnen von Arbeitslosenunterstüt-
zung kostenträchtigen Dauer des „Kundenkontakts“. 

Mit der Einführung des SGB II wurde auch in finanzieller Hinsicht mit dem „Aus-
steuerungsbetrag“ ein zusätzlicher Druck auf die BA zu mehr Effizienz im Regel-
kreis des SGB III ausgeübt. Nach § 46 Abs. 4 SGB II hatte die BA seit 2005 aus 
ihren Beitragsmitteln an den Bund eine „Strafsteuer“ für jeden Übergang aus dem 
Bezug von Arbeitslosengeld I in den Bezug von Arbeitslosengeld II zu zahlen („Aus-
steuerungsbetrag“ in einer Höhe von damals ca. 10.000 Euro). Dies hatte zur Folge, 
dass sich die AA bei ihren Entscheidungen über eine Maßnahmeteilnahme „ihrer 
Kunden“ auch danach orientieren mussten, ob sich eine Investition in deren Ar-
beitsmarktchancen lohnen würde, ob also aufgrund der Maßnahmeteilnahme ein 
Abgang aus Arbeitslosigkeit noch vor Auslaufen der Bezugsfrist des Arbeitslosen-
geldes I erwartet werden konnte. War dies nicht zu erwarten (z.B. aufgrund der 
Dauer einer Weiterbildungsmaßnahme), so war klar, dass sich die Finanzierung der 
Maßnahmeteilnahme nicht rechnen würde, weil beim absehbaren Wechsel in den 
Alg II-Bezug – trotz einer eventuell aufgrund der Maßnahme späteren Integration in 
Erwerbstätigkeit – gleichwohl der Aussteuerungsbetrag zu Lasten des Beitrags-
haushalts der BA fällig würde.  

Eine nicht seltene Konsequenz war, dass arbeitslose Angehörige von Risikogrup-
pen, wie z.B. Älter oder Ungelernte, im Rahmen des Profiling die Prognose erhiel-
ten, dass sie aufgrund multipler Vermittlungshemmnisse während der Bezugszeit 
des Arbeitslosengeldes I kaum Chancen auf eine ungeförderte Wiederbeschäfti-
gung hätten. Sie zählten daher zur Kundengruppe der „Betreuungskunden“, in die 
sich keine größere Investition – z.B. eine längere Weiterbildungsmaßnahme - 
lohnte, weil beim absehbaren Wechsel in den Regelkreis des SGB II ohnehin der 
Aussteuerungsbetrag fällig wurde. 

In der arbeitsmarktpolitischen Diskussion war relativ unumstritten, dass diese Re-
gelung eine betriebswirtschaftliche enge Kalkulation des Einsatzes der Beitrags-
mittel provoziert, die den Zielen einer wirkungsorientierten Arbeitsförderung tenden-
ziell widerspricht. Nicht zuletzt aufgrund entsprechender Beratungen in der Selbst-
verwaltung der BA wurde in zweifacher Weise versucht, dem zu begegnen. Zum 
einen wurde 2007 im Rahmen des Eingliederungstitels des SGB III das „Sonder-
programm Integrationsfortschritte für Betreuungskunden (IfB)“ aufgelegt, mit dem 
u.a. eine „ganzheitliche Betreuung“ durch beauftragte Dritte zur mittelfristigen Ver-
besserung der Wiederbeschäftigungschancen angestrebt wurde. Zum anderen be-
mühte sich die BA um die Streichung des Aussteuerungsbetrags. Letzteres war 
erfolgreich. Mit Wirkung ab 1.1.08 wurde der Aussteuerungsbetrag durch einen 
„Eingliederungsbeitrag“ ersetzt. Damit wurde zwar die für die Förderung von Risiko-
gruppen kontraproduktive Bestrafung der BA für Übergänge in den Alg II-Bezug 
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abgeschafft. Gleichwohl gilt auch weiterhin, dass die aus Steuermitteln zu finanzie-
rende Grundsicherung für erwerbsfähige Hilfebedürftige aus Beitragsmitteln sub-
ventioniert werden soll (vgl. Hase 2008).51

3.2.2 Änderungen im ESF-BA-relevanten Instrumentenkasten 

 

Für das ESF-BA-Programm waren bis zum Auslaufen des Programms Mitte bzw. 
Herbst 2008 vor allem diejenigen Änderungen der arbeitsmarktpolitischen Instru-
mente unmittelbar relevant, an die mit ergänzenden ESF-Leistungen angeknüpft 
wurde. Dies betraf die Förderung beruflicher Weiterbildung von Arbeitslosen und 
von Kurzarbeitenden sowie die Förderung von Existenzgründungen durch Arbeits-
lose. Die Reform der BA mit ihrer verstärkt an den Prinzipien von Wirtschaftlichkeit 
und Wirkung orientierten Steuerungslogik beeinflusste zusätzlich die Möglichkeiten 
und Grenzen der Umsetzung des ESF-BA-Programms.  

3.2.2.1 Förderung der beruflichen Weiterbildung von  
Arbeitslosen 

Das ESF-BA-Programm ergänzt das SGB III von Beginn an insbesondere durch die 
Förderung der beruflichen Weiterbildung (und kurzzeitigen Trainingsmaßnahmen) 
von Personen, die nach dem Gesetz aufgrund fehlender Vorbeschäftigungszeiten 
(also zu kurzzeitige oder keine vorherige Beitragszahlungen zur Arbeitslosenversi-
cherung) keinen Anspruch auf eine Leistung zum Lebensunterhalt während der 
Teilnahme haben. Änderungen des gesetzlichen Förderrechts und der damit ver-
bundenen geschäftspolitischen Ziele der BA dürften demnach die ergänzende För-
derung aus dem Programm direkt beeinflussen.  

Die Förderung der beruflichen Weiterbildung Arbeitsloser wurde zum Jahresbeginn 
2003 im ersten „Hartz-Gesetz“ mit der Einführung des Bildungsgutscheins und 
neuen Regelungen zur Steigerung der Qualität von Trägern und Maßnahmen er-
heblich geändert. Die Arbeitsvermittlung schickt seitdem die für eine berufliche 
Weiterbildung vorgesehenen Arbeitslosen nicht mehr in eine bestimmte, gemein-
sam mit dem Träger geplante Maßnahme. Vielmehr erhalten Arbeitslose, von de-
nen angenommen wird, dass sie nur mit FbW wieder in Beschäftigung kommen 
können (und das mit hoher Wahrscheinlichkeit) einen Bildungsgutschein für ein aus 
Vermittlersicht für sie nützliches Bildungsziel. Mit diesem Gutschein liegt es allein in 
der Verantwortung des Inhabers, welches der auf dem Markt vorfindbaren Ange-
bote er nutzt. Ziel ist die Stärkung der Eigenverantwortung der zu qualifizierenden 
Arbeitslosen und zugleich mehr Wettbewerb zwischen den Anbietern von Weiterbil-
dungsmaßnahmen.  

                                                
51  Der neue § 46 Abs. 4 Satz 1 SGB II lautet: „Die Bundesagentur leistet an den Bund einen 

Eingliederungsbeitrag in Höhe der Hälfte der jährlichen, vom Bund zu tragenden Aufwen-
dungen für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Verwaltungskosten nach Absatz 1 
Satz 5 und § 6b Absatz 2“. 
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Zur Steigerung und Sicherung der Qualität der Weiterbildung hatte der Gesetzgeber 
zugleich weitere Neuregelungen eingeführt. Der Bildungsgutschein kann nur bei 
dazu zertifizierten Trägern für zertifizierte Maßnahmen eingelöst werden. Die Zulas-
sung von Trägern und Maßnahmen erfolgt nach einer Übergangszeit seit Herbst 
2005 allein durch private, fachkundige Stellen, die ihrerseits wiederum von einer bei 
der BA zentral eingerichteten Anerkennungsstelle anerkannt sein müssen. Die 
fachkundigen Stellen prüfen die Qualität der Träger und Maßnahmen, wobei die 
Träger ihrerseits ein System der Qualitätssicherung nachzuweisen haben. 

Da dieses komplizierte Konzept eines Qualitätsmanagements erst noch aufgebaut 
werden musste, war zunächst noch die BA mit der Anerkennung von Trägern und 
Maßnahmen im Rahmen der jeweiligen regionalen Bildungszielplanung der AA be-
auftragt. Mit einer geschäftspolitischen Vorgabe hatte die BA deshalb im Frühjahr 
die Qualitätsanforderungen an Träger und Maßnahmen konkretisiert und dabei im 
Vergleich zur früheren Praxis erheblich verschärft (BA 2004: 97; BA-Rundbrief 
57/2003 v. 6.5.03). Festgelegt wurde, dass der Bildungsgutschein nur für die Teil-
nahme an einer Maßnahme eingelöst werden konnte, für die prognostiziert war, 
dass mindestens siebzig Prozent der Teilnehmenden anschließend nicht mehr ar-
beitslos registriert sein werden. Faktisch hatte dies zur Folge, dass die Förderung 
der beruflichen Weiterbildung mit dem SGB III nun vorrangig als Hilfe zur möglichst 
schnellen Vermittlung in Arbeit eingesetzt werden sollte, und nicht mehr auch ar-
beitsmarktschwächere Gruppen einbeziehen („Risikogruppen“) und mittelfristigen 
strukturpolitischen Zielen dienen konnte (nachhaltige Unterstützung beruflicher Fle-
xibilität durch vorausschauende Qualifizierung).  

Weitere leistungsrechtliche Änderungen wurden später mit dem 3. „Hartz- Gesetz“ 
beschlossen und traten Anfang 2005 in Kraft (z.B. Ersatz des Unterhaltsgeldes 
durch die Weiterzahlung des Arbeitslosengeldes während der Teilnahme). Für die 
ESF-BA-Förderung der beruflichen Weiterbildung von arbeitslosen Nichtleistungs-
beziehern war schließlich die Einführung der Grundsicherung für erwerbsfähige 
Hilfebedürftige im SGB II ab 2005 besonders wichtig. Damit war absehbar, dass 
nicht wenige vormalige Nichtleistungsbezieher der Arbeitsförderung wegen ihrer 
Bedürftigkeit (z.B. als Sozialhilfebezieher) nun Bezieher von Alg II werden und des-
halb nicht mehr von der auf den Kreis der Nichtleistungsbezieher des SGB III ge-
zielten ESF-FbW erreicht werden. Zugleich wurden im SGB III im Rahmen einer 
Verschärfung der Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld während 
Weiterbildung die Sonderegelungen für arbeitslose Berufsrückkehrerinnen gestri-
chen, die ihnen in der Vergangenheit einen erleichterten Zugang auf eine Leistung 
zum Lebensunterhalt während der Teilnahme boten. Diese Streichung erfolgte im 
Zuge der Beratung über das SGB II im Vermittlungsausschuss mit ausdrücklichem 
Verweis auf das ESF-BA-Programm, welches mit dieser Gruppe parallel zur Ver-
kleinerung der förderbaren Gruppe der Nichtleistungsbezieher aufgrund des Alg II 
wieder einen erweiterten Adressatenkreis für FbW erhalten könne. 
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3.2.2.2 Kurzarbeit bei endgültigem Wegfall der Arbeitsplätze 

Die Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen während der Kurzarbeit bei Arbeits-
platzverlust war der zweite Ansatz des ESF-BA-Programms im Bereich der berufli-
chen Weiterbildung. Bis heute verlangt das SGB III für Kurzarbeit bei endgültigem 
Arbeitsausfall, dass den Kurzarbeitenden vom Betrieb bzw. der Beschäftigungsge-
sellschaft Qualifizierungsmöglichkeiten angeboten werden. Damit soll ihnen den 
Übergang in neue Beschäftigung erleichtert, also Arbeitslosigkeit im Anschluss an 
die Kurzarbeit vermieden werden. Eine finanzielle Unterstützung für die Qualifizie-
rung (Maßnahmekosten) ist im SGB III jedoch nicht vorgesehen. 

Eine erste gesetzliche Änderung der Regelungen der bis 2004 so genannten struk-
turellen Kurzarbeit bzw. des Struktur-Kurzarbeitergeldes erfolgte im Job-AQTIV-
Gesetz mit Wirkung ab 2002. Der Anwendungsbereich des Struktur-Kug wurde 
ausgeweitet. Bis dahin konnte bei nicht nur vorübergehendem Arbeitausfall in Be-
trieben bis zu zwanzig Beschäftigten kein Struktur-Kug gezahlt werden. Diese Be-
schränkung wurde nun für den Fall aufgehoben, dass für mindestens 20 Prozent 
der Beschäftigten eine Kündigung vermieden werden kann (durch Abschluss eines 
neuen befristeten Vertrages für die Zeit der Kurzarbeit bei Aufhebung des beste-
henden Arbeitsvertrages). Dies erfolgte mit der ausdrücklichen Begründung, dass 
auch den Beschäftigten in Kleinbetrieben bei einer Betriebseinschränkung oder 
Stilllegung die Chance zu einer ESF-finanzierten Qualifizierung für einen Übergang 
in neue Beschäftigung  geboten werden soll. 

Im dritten „Hartz-Gesetz“ wurden dann die gesetzlichen Bedingungen für das Kurz-
arbeitergeld bei endgültigem Arbeitsausfall mit Wirkung ab 2004 neu geregelt. Der 
Gesetzgeber wollte (in Verbindung mit der ab Februar 2006 geltenden Verkürzung 
der Dauer des Arbeitslosengeldes für Ältere mit dem „Gesetz zu Reformen am Ar-
beitsmarkt“) die nicht seltene Nutzung strukturell bedingter Kurzarbeit als ersten 
Schritt zur vorzeitigen Verrentung erschweren. Die maximale Dauer der Zahlung der 
jetzt als Transferkurzabeitergeld bezeichneten vorherigen „Sonderform des Kurzar-
beitergeldes in einer betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit (beE)“ wurde 
von 24 auf 12 Monate begrenzt. Bedingung für den individuellen Eintritt in eine beE 
ist seitdem ein vorangehendes Profiling, mit dem Vermittlungsmöglichkeiten und 
eventuelle Qualifizierungsbedarfe festgestellt werden sollen. Das Profiling kann 
vorab im Rahmen einer aus dem SGB III geförderten Transfermaßnahme erfolgen 
(vormals: Zuschuss zu einer Sozialplanmaßnahme). Wie zuvor sieht das Gesetz 
jedoch keine finanziellen Anreize für die Qualifizierung der Kurzarbeitenden vor. 

Das Struktur-Kug bzw. strukturelle Kurzarbeit konnte letztmalig Ende 2003 bewilligt 
werden, also bei einer maximalen Laufzeit von 24 Monaten noch bis Ende 2005 
gezahlt werden. Das neue Transferkurzarbeitergeld konnte erstmalig zum Jahres-
beginn 2004 bewilligt werden. In der Übergangszeit der Jahre 2004 und 2005 gab 
es daher bei einem nicht nur vorübergehendem Arbeitsausfall Kurzarbeit sowohl 
nach altem als auch nach neuem Recht.  
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3.2.2.3 Förderung von Existenzgründungen  

Mit der Förderung von Existenzgründungen aus Arbeitslosigkeit hatte das ESF-BA-
Programm seinen dritten Schwerpunkt. Ergänzend zu den Leistungen für Existenz-
gründer aus dem SGB III konnte ab 2000 die Teilnahme an einem Seminar zur 
Vorbereitung der Gründung finanziert werden (nur bis Anfang 2003) und dann im 
ersten Jahr ein Coaching zur Stabilisierung der Gründung. 

Zunächst setzte die ergänzende ESF-Förderung voraus, dass die Gründer das 
Überbrückungsgeld (ÜG) nach dem SGB III beziehen bzw. beim vorbereitenden 
Seminar dieses beziehen werden. Das Überbrückungsgeld sollte im ersten Halbjahr 
der Gründung den Lebensunterhalt sichern und damit die Beendigung der Arbeits-
losigkeit oder deren Vermeidung bei Beschäftigten in Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen oder in struktureller Kurzarbeit ermöglichen. Arbeitslose Gründer ohne An-
spruch auf das Überbrückungsgeld konnten nicht gefördert werden, weil in ihrem 
Fall keine Kofinanzierung für die ESF-Leistung möglich war. 

Eine erste Änderung der gesetzlichen Regelung des Überbrückungsgeldes gab es 
bereits mit dem Job-AQTIV-Gesetz zum 1.1. 2002. Die vorherige Fördervorausset-
zung einer mindestens vierwöchigen Arbeitslosigkeit vor Aufnahme der selbständi-
gen Tätigkeit wurde gestrichen (bei Nichtteilnehmern an ABM oder in Kurzarbeit). 
Nun war auch ein unmittelbarer Zugang aus sozialversicherungspflichtiger Beschäf-
tigung möglich, wenn Arbeitslosigkeit drohte. 

Mit dem zweiten „Hartz-Gesetz“ wurde zum Jahresbeginn 2003 der Existenzgrün-
dungszuschuss (ExGZ) zur Gründung einer so genannten „Ich-AG“ als Alternative 
zum Überbrückungsgeld eingeführt. Der ExGZ konnte längstens drei Jahre in Höhe 
von 600 Euro im ersten, 360 Euro im zweiten und 240 Euro im dritten Jahr gewährt 
werden und sollte die Finanzierung der Sozialversicherungsbeiträge durch die 
Gründer erleichtern. Eine Voraussetzung für den Zuschuss war, dass das selbstän-
dige Jahreseinkommen 25.000 Euro im Jahr nicht überschritt. Anders als beim 
Überbrückungsgeld (Leistung zum Lebensunterhalt für sechs Monate) wurde der 
ExGZ zunächst nicht von einer Prüfung des Gründungskonzepts abhängig ge-
macht. Der Gesetzgeber wollte neben dem Überbrückungsgeld ein niedrigschwelli-
ges Angebot für die Aufnahme einer selbständigen Erwerbsarbeit in Erwerbsberei-
chen mit relativ geringem Einkommen schaffen. Erst im Herbst 2004 wurde dann 
die Bewilligung des ExGZ an eine vorherige Überprüfung der Tragfähigkeit des 
Gründungsplans geknüpft. 

Zugleich wurde mit der Neuregelung der Förderung der beruflichen Weiterbildung 
durch das zweite Hartz-Gesetz dem ESF-BA-Gründungsseminar die Grundlage 
entzogen. Die bis dahin geltende Vorschrift des SGB III, dass eine berufliche Wei-
terbildung für die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit nicht gefördert 
werden kann, wurde aufgehoben, diese Förderlücke des SGB III also geschlossen. 
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Seitdem kann ein Existenzgründungsseminar als eine Variante der Trainingsmaß-
nahmen des SGB III gefördert werden. 

Schließlich wurde die SGB III-Förderung von Existenzgründungen im „Gesetz zur 
Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ vom Juli 2006 noch ein-
mal geändert. Seit dem 1.8.2006 sind das Überbrückungsgeld und der Existenz-
gründungszuschuss durch den neuen Gründungszuschuss abgelöst.52

Die Anforderungen an die gründungswilligen Personen sind mit dem Gründungszu-
schuss erhöht worden. Nun zählt zu den Voraussetzungen, dass vor Ausnahme der 
Selbständigkeit noch ein Anspruch auf Arbeitslosengeld von mindestens 90 Tagen 
besteht. Wie schon beim Überbrückungsgeld und dem Existenzgründungszuschuss 
muss die Tragfähigkeit der Gründung der Agentur für Arbeit durch die Stellung-
nahme einer fachkundigen Stelle (z.B. IHK) nachgewiesen werden. Zusätzlich ist im 
Gesetz vorgegeben, dass die gründungswillige Person ihre Kenntnisse und Fähig-
keiten zur Ausübung der selbständigen Tätigkeit darlegt. Bestehen Zweifel, dann 
kann die AA die Teilnahme an einer Maßnahme zur Eignungsfeststellung oder zur 
Vorbereitung der Gründung verlangen. 

 Die Höhe 
des Gründungszuschusses bemisst sich wie zuvor das Überbrückungsgeld an der 
Höhe des ansonsten zustehenden Arbeitslosengeldes zuzüglich 300 Euro pro Mo-
nat mit einer Laufzeit von neun Monaten. Falls die geförderte Person Nachweise 
über ihre Geschäftstätigkeit vorliegt, kann für das anschließende Halbjahr noch ein 
monatlicher Zuschuss in Höhe von 300 Euro geleistet werden. 

3.3 Änderungen des Programms als Anpassung an die  
Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik des Bundes 

Mit dem im Jahr 2000 gestarteten ESF-BA-Programm wurde das Förderkonzept 
des Ende 1999 (mit einer Ausfinanzierung bis 2001) ausgelaufenen Programms 
„AFG-Plus“ in seinen Grundzügen fortgeführt (vgl. Kap. B.2). Wie zuvor wurde mit 
den Richtlinien und Durchführungsanweisungen des Programms in zweierlei Hin-
sicht an Lücken der gesetzlichen Arbeitsförderung angesetzt. Erstens wurde im 
Bereich der beruflichen Qualifizierung Arbeitsloser (FbW und Trainingsmaßnah-
men) mit dem ESF-Unterhaltsgeld der Kreis der im Rahmen des SGB III förderba-
ren Personen um diejenigen ausgeweitet, die wegen fehlender Leistungsvorausset-
zungen (Vorbeschäftigungszeit) keinen gesetzlichen Anspruch auf eine Leistung 
zum Lebensunterhalt hatten und deshalb nicht oder nur unter erschwerten Bedin-
gungen (nur Weiterbildungskosten nach dem SGB III) im Bedarfsfall an einer Wei-
terbildungs- oder Trainingsmaßnahme teilnehmen konnten. Zweitens wurde die 
Ergänzung der gesetzlichen Arbeitsförderung mit spezifischen Maßnahmebaustei-
nen und Leistungen fortgeführt, die nach wie vor im SGB III nicht vorgesehen wa-

                                                
52 Aufgrund von Übergangsfristen und der Laufzeit bereits bewilligter Leistungen konnten 

Überbrückungsgeldbezieher noch bis Mitte 2007 Zahlungen erhalten, Bezieher des Exis-
tenzgründungszuschusses wegen der maximal dreijährigen Laufzeit sogar bis Mitte 2009. 
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ren, aber weiterhin als arbeitsmarktpolitisch sinnvoll angesehen wurden: ergän-
zende Module zu den Weiterbildungsmaßnahmen nach dem SGB III (Auslands-
praktika und berufsbezogene fremdsprachliche Kenntnis und Kenntnisse z.B. in 
Deutsch oder Mathematik); vorbereitende Seminare und begleitendes Coaching für 
arbeitslose Existenzgründer, die Überbrückungsgeld nach dem SGB III bezogen; 
Beiträge zu den Kosten von Qualifizierungsmaßnahmen für Kurzarbeitende bei 
endgültigem Arbeitsausfall (strukturell bedingte Kurzarbeit). 

Aus der Abhängigkeit des ESF-BA-Programms von den Regelungen und der Um-
setzung der gesetzlichen Arbeitsförderung folgte, dass Änderungen in der gesetzli-
chen Regelförderung Konsequenzen für die „lückenfüllende“ Anschlussfähigkeit der 
ergänzenden ESF-Mittel hatten. Eine entsprechende Anpassung der Richtlinien und 
Durchführungsanweisungen wurde erforderlich:53

• Die erste Änderung der Richtlinien zum Jahresbeginn 2002 hatte überwiegend 
redaktionellen Charakter (z.B. Einführung des Euro und Klarstellung leistungs-
rechtlicher Details). Die Änderung des SGB III durch das Job-AQTIV-Gesetz ab 
2002 betraf die vom ESF-BA-Programm ergänzten Förderbereiche nur am 
Rande (vgl. oben Kapitel B.3.2). 

  

• Mit dem ersten und zweiten „Hartz-Gesetz“ wurden Ende 2002 u.a. die SGB III-
Förderung der beruflichen Weiterbildung (Einführung des Bildungsgutscheins 
usw.) und der Existenzgründung durch Arbeitslose (Einführung des Existenz-
gründungszuschusses als Alternative zum Überbrückungsgeld) verändert. Damit 
erübrigte sich der zu diesen Instrumenten ergänzende ESF-Förderansatz grund-
sätzlich zwar nicht. Aber die Richtlinien und Durchführungsanweisungen wurden 
im Frühjahr 2003 entsprechend modifiziert, um den mit den gesetzlichen 
Änderungen verbundenen Zielen in diesen Förderbereichen Rechnung tragen zu 
können und um das Programm zugleich zu verschlanken.  

• Zum Jahresbeginn 2004 wurden mit dem dritten „Hartz-Gesetz“ zum einen wich-
tige Schritte zur Reform der BA gesetzlich fixiert und es wurde zum anderen ein 
breites Spektrum leistungsrechtlicher Konditionen des arbeitmarktpolitischen In-
strumenteneinsatzes und der Lohnersatzleistungen verändert. Die ESF-BA-
Richtlinien und Durchführungsanweisungen vom März 2004 wurden für die Qua-
lifizierung während Kurzarbeit der neuen Fassung der vorherigen strukturellen 
Kurzarbeit jetzt als Transferkurzarbeit angepasst. Für die sonstige leistungs-
rechtliche Konditionierung des ESF-BA-Programms gab es keinen Änderungs-
bedarf, wurden lediglich eine redaktionelle Anpassung z.B. an den Wandel von 
der „Bundesanstalt“ zur „Bundesagentur“ vorgenommen. 

• Im Herbst 2004 wurde dann ein neuer Förderschwerpunkt in das ESF-BA-Pro-
gramm eingeführt: die Förderung der berufsbezogenen Sprachkompetenz von 
Personen mit Migrationshintergrund, die Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe 
bezogen. Dies erfolgte zunächst nicht als Reaktion auf eine vorherige Änderung 

                                                
53  Hier und im Folgenden wird nur über die wichtigsten Änderungen berichtet. Förderrechtli-

che Details sowie Regelungen zur Verwaltung und Prüfung der ESF-BA-Förderung blei-
ben in diesem Kapitel ausgeklammert.  
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des SGB III, sondern war bereits seit längerer Zeit von der BA und dem BMAS 
(damals BMWA genannt) zur Unterstützung der Beschäftigungsfähigkeit dieser 
Zielgruppe vorgeschlagen worden. Aufgrund langwieriger Abstimmungsprozesse 
mit der Kommission und angesichts der bevorstehenden Einführung des Ar-
beitslosengeldes II ab 2005 wurde diese neue Fördersäule allerdings zunächst 
nur in Westdeutschland (einschließlich Berlin) und befristet bis zum Jahresende 
eingeführt. 

• Aufgrund der Einführung des SGB II, also der Zusammenlegung von 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, wurden die Richtlinien mit Wirkung ab Jahres-
beginn 2005 nochmals geändert. Eine denkbare Einbeziehung der Bezieher des 
Arbeitslosengeld II in die ergänzende ESF-Förderung erfolgte schon deshalb 
nicht, weil nach Einschätzung der Programmverantwortlichen die Umsetzungs-
strukturen des SGB II (Arbeitsgemeinschaften der BA und Kommunen, optie-
rende Kommunen) eine den Kontroll- und Verwaltungsregeln der Kommission 
entsprechende Umsetzung des ESF-BA-Programms nicht ermöglicht hätte. Die 
Förderung der Sprachkompetenz wurde deshalb auf Bezieher und Bezieherinnen 
von Arbeitslosengeld I beschränkt und wie geplant auf Ostdeutschland ausge-
weitet. Ansonsten wurde das Leistungsspektrum des Programms im Wesentli-
chen beibehalten.  

• Mit einer Änderung der Richtlinien im Juli 2006 wurde die ergänzende Förderung 
von Existenzgründungen nun auch auf die Bezieher des zum 1.8.06 neuen 
Gründungszuschusses ausgeweitet. Zugleich wurde die Laufzeit des Programms 
verlängert. Die ESF-Leistungen zum Coaching, zur Teilnahme von Arbeitslosen 
und Qualifizierungsmaßnahmen und zur berufsbezogenen Sprachförderung 
konnten danach bis Ende September 2008 gewährt werden. Aufgrund des er-
heblichen Abrechnungsaufwandes sollte die ESF-Finanzierung von Qualifizie-
rungsmaßnahmen während Transferkurzarbeit bereits zur Mitte des Jahres 2008 
enden. 

Abgesehen von redaktionellen und umsetzungstechnischen Anlässen für die Ände-
rungen der Richtlinien und Durchführungsanweisungen ging es bei den aufgezähl-
ten Anpassungsschritten nicht nur um die leistungsrechtliche Anschlussfähigkeit der 
ESF-Mittel an die Individualförderung nach dem SGB III. Vielmehr waren die Ände-
rungen immer zugleich mit Einschätzungen der bisherigen wie der zukünftigen 
Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzbarkeit des Programms verbunden und be-
gründet. Diese werden im Folgenden für die vier Förderbereiche bzw. Säulen des 
Programms näher betrachtet.  

3.3.1 Qualifizierung von Arbeitslosen  

Mit der Förderung der Teilnahme an einer Maßnahme der beruflichen Weiterbildung 
oder an einer kurzzeitigen Trainingsmaßnahme sollte im Rahmen des ESF-BA-Pro-
gramms ergänzend zur gesetzlichen Regelförderung zur Verbesserung der Be-
schäftigungsfähigkeit arbeitsloser Zielgruppen und damit insbesondere zur Ver-
meidung von Langzeitarbeitslosigkeit beigetragen werden. In den Programmrichtli-
nien war der Kreis der förderbaren Personen von Beginn an weit gesteckt. Im Prin-
zip konnten in den ersten Jahren der Programmlaufzeit alle Arbeitslosen einbezo-



IAB Projektbericht 87 

gen werden. Besondere Zielgruppen wie z.B. Ältere, Jugendliche und Berufsrück-
kehrerinnen wurden von Programmbeginn an hervorgehoben aufgezählt. Später 
explizit hinzugekommen waren Arbeitslose mit Migrationshintergrund. In einer 
Neufassung der Richtlinien Ende 2004 wurde jedoch auf die Aufzählung von Ziel-
gruppen verzichtet und allein auf leistungsrechtliche Voraussetzungen verwiesen.54

Die gesetzliche Neuausrichtung der Förderung der beruflichen Weiterbildung mit 
dem ersten „Hartz-Gesetz“ veranlasste zu zwei gravierenden Änderungen der er-
gänzenden ESF-Förderung. Die ESF-Module wurden Anfang 2003 ersatzlos gestri-
chen, ebenso die ESF-Finanzierung einer sozialpädagogischen Betreuung vor, 
während und nach der Maßnahmeteilnahme.

 
Nur Berufsrückkehrerinnen wurden noch ausdrücklich als Zielgruppe erwähnt. Un-
abhängig davon war für die Förderung nach dem SGB III und damit auch für ergän-
zende ESF-Leistungen weiterhin durchgängig vorausgesetzt, dass sie individuell 
notwendig und arbeitsmarktlich zweckmäßig sind. 

55

Mit Hilfe der Module sollte die Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme für 
spezifische Zielgruppen überhaupt erst ermöglicht werden (z.B. durch Vermittlung 
berufsbezogener Deutsch- und Mathematikkenntnisse), oder es sollten im An-
schluss an die Maßnahme die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zusätzlich verbessert 
werden (z.B. durch ein Auslandspraktikum). Für die Zeit der Modulteilnahme konn-
ten ein ESF-Unterhaltsgeld gewährt und die Weiterbildungskosten aus dem ESF 
finanziert werden. Die Kofinanzierung erfolgte mit der SGB III-Finanzierung der 
Teilnahme an der ergänzten Weiterbildungsmaßnahme – im Falle der Nichtleis-
tungsbezieher des SGB III neben dem ESF-Unterhaltsgeld allein durch die SGB III-
finanzierten Weiterbildungskosten, im Falle der Leistungsbezieher durch die Wei-
terbildungskosten und das SGB III-Unterhaltsgeld. 

 

Die ESF-Module wurden nach Auskunft der BA in der Einschätzung gestrichen, 
dass die Träger von Weiterbildungsmaßnahmen mit der Einführung des Bildungs-
gutscheins und damit aufgrund der neuen Wettbewerbssituation auf dem Weiterbil-
dungsmarkt ohnehin vor einer schwierigen Situation stehen würden und deshalb 
nicht mehr bereit oder in der Lage wären, Angebote für ESF-Module für den unge-
wissen Fall vorzuhalten, dass Interessenten mit einem entsprechendem Bildungs-
gutschein zu ihnen kämen. Weil zum damaligen Zeitpunkt noch keine Erkenntnisse 
über den zuvor angestrebten added value der Module vorlagen, gab es keine wir-
kungsbezogene, sondern nur diese hypothetisch auf Implementationsprobleme be-
zogene Begründung. 

                                                
54  Der bis zu diesem Zeitpunkt übergreifend gültige, im Detail in den verschiedenen 

Richtlinienfassungen und Durchführungsanweisungen unterschiedlich akzentuierte § 2 
„Förderungsfähiger Personenkreis“ des Programms wurde in der ab 2005 gültigen Fas-
sung zugunsten maßnahmespezifischer leistungsrechtlicher Vorgaben gestrichen. 

55  Die Richtlinien wurden im März 2003 neu gefasst, Im Vorgriff darauf hatten die BA und 
das Ministerium die Änderungen schon zum Jahresbeginn eingeführt. 



IAB Projektbericht 88 

Die Streichung der ESF-finanzierten sozialpädagogischen Betreuung kann als kon-
sequente Schlussfolgerung der Programmveranwortlichen aus dem Neuansatz der 
gesetzlichen Förderung beruflicher Weiterbildung im Sinne von „Fördern und For-
dern“ interpretiert werden. Mit dem Bildungsgutschein sollte u.a. die Eigenverant-
wortung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei der Suche nach einer für sie ge-
eigneten Maßnahme gestärkt werden. Dies setzt voraus, dass die Inhaber eines 
Gutscheins bereit und in der Lage sind, sich entsprechend auf dem Weiterbil-
dungsmarkt zu orientieren, zwischen unterschiedlichen Angeboten qualifiziert ab-
zuwägen und sich zu entscheiden. Daneben war den Weiterbildungsträger mit der 
geschäftspolitischen Vorgabe, dass eine Förderung nur bei Maßnahmen mit einer 
prognostizierten Abgangsquote aus Arbeitslosigkeit („Verbleibsquote“) von 70 Pro-
zent möglich sein soll,56

Mit der Streichung der ESF-Module und der sozialpädagogischen Betreuung wurde 
der Kreis der förderbaren Personen erheblich eingegrenzt. Arbeitslose Leistungs-
bezieher des SGB III konnten von nun an im Bereich der beruflichen Weiterbildung 
nicht mehr ergänzend gefördert werden. Die ESF-Förderung der Teilnahme an ei-
ner Trainingsmaßnahme war ohnehin von Beginn an auf die Personen beschränkt, 
die keinen Anspruch auf eine Leistung zum Lebensunterhalt nach dem SGB III 
hatten.  

 nahegelegt, möglichst nur noch Personen in ihre Maßnah-
men aufzunehmen, von denen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten war, dass 
sie die Teilnahme „durchstehen“ und anschließend relativ gute Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt haben würden. Ein indirekter Effekt der gesetzlichen und geschäftspo-
litischen Neuausrichtung der beruflichen Weiterbildung war deshalb die Ausgren-
zung schwer vermittelbarer Arbeitsloser (z.B. Ältere, bildungsferne Langzeitarbeits-
lose, gering Qualifizierte). Die vom ESF bisher unterstützte differenzierte Ausrich-
tung der Weiterbildung für solche arbeitsmarktpolitischen Zielgruppen ging verloren. 
Genau auf diese Gruppen zielte jedoch die ESF-finanzierte sozialpädagogische 
Betreuung.  

Mit der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe im steuerfinanzierten 
Arbeitslosengeld II ab 2005 wurde das förderbare Potential in der ESF-Zielgruppe 
der Nichtleistungsbezieher erneut beschränkt und damit der insgesamt vom Pro-
gramm erreichbare Personenkreis verkleinert. Für die ESF-Leistungen bei der Teil-
nahme an einer Maßnahme der beruflichen Weiterbildung oder an einer Trainings-
maßnahme kamen seitdem nur noch die Personen in Frage, die erstens kein Ar-
beitslosengeld I erhielten und zweitens im Sinne des SGB II zwar erwerbsfähig, 
aber nicht hilfebedürftig waren, also auch kein Arbeitslosengeld II beziehen konn-
ten. Nach den ab Jahresbeginn 2005 gültigen Richtlinien zum ESF-BA-Programm 

                                                
56 Weil die Qualitätssicherung der FbW im Jahr 2005 mit der „Anerkennungs- und 

Zulassungsverordnung (AZWV)“ an so genannte fachkundige Stellen außerhalb der BA 
übergeben wurde, strich die BA diese Vorgabe dann aus ihren Durchführungsanweisun-
gen. 
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zielte die Fortsetzung des ESF-Unterhaltsgeldes nun vor allem auf Berufsrückkeh-
rerinnen. Bis Ende 2004 gab es für diese Zielgruppe im SGB III erleichterte An-
spruchsvoraussetzungen auf ein reguläres Unterhaltsgeld. Die entsprechende Son-
derregelung für Berufsrückkehrerinnen war im Zuge der Verhandlung und Be-
schlussfassung zum dritten „Hartz-Gesetz“ Mitte 2003 mit Wirkung ab 2005 gestri-
chen worden (vgl. Kapitel B.3.2). 

Die Begleitforschung hatte im Jahr 2004 in Expertengesprächen mit dem BMWA 
und der BA deshalb aus zwei Gründen eine Streichung dieses Förderansatzes vor-
geschlagen. Erstens würde die Zahlung eines ESF-Unterhaltsgeldes an Teilneh-
mer/innen, die kein Arbeitslosengeld II erhalten, weil sie nach den Vorschriften des 
SGB II nicht „hilfebedürftig“ erscheinen, ein Gerechtigkeitsproblem schaffen. Denn 
die „hilfebedürftigen“ Alg II-Bezieher/innen mussten allein mit dem Alg II ihren Le-
bensunterhalt während der Teilnahme finanzieren. Dagegen hätten die Arbeitslo-
sen, deren Lebensunterhalt aus Sicht des SGB II ohne Alg II gesichert war, dann 
mehr, wenn sie als Nichtleistungsbezieher „zusätzlich“ das ESF-Unterhaltsgeld er-
halten würden.57

3.3.2 Qualifizierung während Kurzarbeit 

 Zweitens war aus Sicht der Begleitforschung zu erwarten, dass 
dieses Gerechtigkeitsproblem so auch von den Vermittlern in den Agenturen vor Ort 
gesehen würde, diese deshalb die ESF-FbW stark einschränken und sich mehr als 
bisher auf die SGB III-Förderung der Leistungsbezieher/innen konzentrieren würden 
– zumal dies wiederum geschäftspolitisch nahe gelegt und verstärkt in der neuen 
Steuerungslogik der BA („Wirtschaftlichkeit und Wirkung“ – vgl. oben Kapitel 3.2) 
begründet war.  

Im dritten „Hartz-Gesetz“ wurden mit Wirkung ab 2004 die gesetzlichen Bedingun-
gen für das Kurzarbeitergeld bei endgültigem Arbeitsausfall neu geregelt. Der Ge-
setzgeber definierte die vormaligen Zuschüsse zu Sozialplanmaßnahmen neu als 
Transfermaßnahme und die strukturell bedingte Kurzarbeit als Transferkurzarbeit. 
Damit sollten die personalabgebenden Betriebe verstärkt dazu angehalten werden, 
ihre Beschäftigten vor und während der Kurzarbeit nach endgültigem Arbeitsausfall 
bei der Suche nach einem neuen Arbeitsverhältnis zu unterstützen. Trotz dieser 
Zielsetzung wurde für die Zeit der Transferkurzarbeit neben dem Kurzarbeitergeld 
weiterhin auf finanzielle Anreize z.B. zur Qualifizierung verzichtet. Nach wie vor 
konnte diese Förderlücke nur mit der Unterstützung von Qualifizierungsmaßnahmen 
aus dem ESF-BA-Programm gefüllt werden (Weiterbildungskosten und ggf. Fahrt-
kosten). 

In der anlässlich des dritten „Hartz-Gesetzes“ erfolgten Richtlinienänderung vom 
März 2004 wurde zudem ein weiterer Anreiz für die Unternehmen zur Durchführung 

                                                
57  Deshalb wurde das ESF-Unterhaltsgeld ab 2005 auf die Höhe des Alg II herabgesetzt. 

Aber gleichwohl erhielten die nicht „Hilfebedürftigen“ das ESF-Unterhaltsgeld zusätzlich 
zu dem aus Sicht des SGB II bei ihnen ansonsten gesicherten Lebensunterhalt. 
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von Qualifizierungsmaßnahmen für Kurzarbeitende gestrichen. Die in Ausnahme-
fällen (z.B. Insolvenzbetriebe) mögliche Übernahme der Sozialversicherungsbei-
träge während der Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wurde aufgeho-
ben. Ein Grund für die Streichung dieser ESF-Leistung mag darin bestanden haben, 
dass die vormaligen Zuschüsse zu Sozialplanmaßnahmen nun in Form der Trans-
fermaßnahme zu einer Pflichtleistung des SGB III geworden waren. Die Betriebe 
können seitdem zur Vorbereitung der Überführung ihrer Beschäftigten in Transfer-
kurzarbeit auf finanzielle Unterstützung aus SGB III-Mitteln rechnen (z.B. für das 
nun für den Eintritt in Transferkurzarbeit vorausgesetzte Profiling). Ein anderer 
Grund dürften – so die Ergebnisse einiger Expertengespräche - Erfahrungen der 
BA mit dem politischen Druck gewesen sein, der in der Vergangenheit von einigen 
Großunternehmen ausgeübt worden war. Diese Unternehmen wollten im Zuge der 
Stilllegung von Tochterunternehmen bzw. Betrieben nur unter der Bedingung Quali-
fizierungsmaßnahmen während der Kurzarbeit durchführen, dass die Sozialversi-
cherungsbeiträge aus dem ESF-BA-Programm finanziert werden. Dies war aller-
dings im Prinzip ausgeschlossen durch die Bestimmung in den Durchführungsan-
weisungen, dass eine Qualifizierung in Kurzarbeit primär für Beschäftigte in konzer-
nunabhängigen KMU-Betrieben gefördert werden kann. Die BA konnte daher ent-
sprechende „Begehrlichkeiten“ von Großunternehmen in der Regel abwehren.  

Daneben wurden die Richtlinien und Durchführungsanweisungen erstens redaktio-
nell geändert. Der Begriff „Kurzarbeitergeld“ wurde durch den Begriff „Transferkurz-
arbeitergeld“ ersetzt, also durch die neue Bezeichnung des vormaligen Kurzarbei-
tergeldes in einer betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit. Mit einer weiteren 
redaktionellen Änderung wurde nun auch in den Richtlinien klargestellt (was in den 
Durchführungsanweisungen bereits enthalten war), dass der finanzielle Beitrag aus 
dem Programm zu den Lehrgangskosten und Fahrtkosten bei Qualifizierung in 
Kurzarbeit nur für Kurzarbeitende in vormals so benannter struktureller Kurzarbeit, 
jetzt Transferkurzarbeit, gewährt werden kann.  

Zweitens wurden in den Durchführungsanweisungen die neuen gesetzlichen Rege-
lungen zu den Transferleistungen detailliert aufgegriffen. Weil das Profiling lt. Ge-
setz nun in der Regel vor Übertritt der Kurzarbeitenden in Transferkurzarbeit zu 
erfolgen hatte, sollten die vom ESF unterstützten Maßnahmen zur Orientierung und 
Qualifizierung nun früher beginnen. Und sie sollten kürzer dauern als zuvor, weil die 
maximale Bezugsfrist für das Transferkurzarbeitergeld gegenüber dem strukturellen 
Kurzarbeitergeld auf zwölf Monate halbiert worden war. 

3.3.3 Ergänzende Förderung von Existenzgründungen 

Mit einer Änderung der Richtlinien des ESF-BA-Programms im Frühjahr 2003 (und 
im Vorgriff darauf schon mit BA-interner Weisung ab Jahresbeginn 2003) wurde in 
Reaktion auf das zweite „Hartz-Gesetz“ das Existenzgründungsseminar aus dem 
Spektrum der ESF-BA-Förderung gestrichen und das Angebot zum Coaching auf 
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diejenigen ausgeweitet, die mit Hilfe des neuen Existenzgründungzuschusses 
(ExGZ) eine so genannte „Ich-AG“ gründen.  

Die Streichung des Existenzgründungsseminars war notwendig, weil dieses seit 
Anfang 2003 aus SGB III-Mitteln in Form einer Trainingsmaßnahme finanziert wer-
den konnte. Die bis dahin geltende Vorschrift des SGB III, dass eine Qualifizierung 
für die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit nicht gefördert werden kann, 
war mit dem zweiten „Hartz-Gesetz“ im Rahmen der Neuausrichtung der Förderung 
beruflicher Weiterbildung aufgehoben, diese Förderlücke des SGB III also ge-
schlossen worden. 

Zugleich wurde im SGB III als Alternative zum  Überbrückungsgeld der Existenz-
gründungszuschuss eingeführt. Anders als beim Überbrückungsgeld wurde für die 
Zahlung des ExGZ zunächst zum Gründungsplan kein positives Gutachten einer 
sachkundigen Stelle vorausgesetzt. Es konnte also von einem höheren Scheiterns-
risiko dieser Gründungen ausgegangen werden. Deshalb lag es nahe, wie dann ab 
April 2003 geschehen, das ESF-finanzierte Coaching auch für diese Variante ge-
setzlicher Gründungsförderung anzubieten.  

Aufgrund der Einführung des ExGZ konnte eine größere Zahl zusätzlicher Grün-
dungen aus Arbeitslosigkeit und deshalb eine entsprechende Ausweitung der Coa-
ching-Förderung mit dem ESF-BA-Programm erwartet werden. Da mit der Strei-
chung der ESF-Module bei beruflicher Weiterbildung die ESF-BA-Förderzahlen zu-
rückgehen würden, konnte vermutet werden, dass die Förderung einer selbständi-
gen Erwerbstätigkeit zukünftig der herausragende Schwerpunkt des ESF-BA-Pro-
gramms sein würde. Mit dem 4. Änderungsgesetz zum SGB III vom November 
2004 wurde allerdings die Zugangsschwelle zu einer „Ich-AG“ erhöht. Wie beim 
Überbrückungsgeld war seitdem eine vorherige gutachterliche Stellungnahme zur 
Tragfähigkeit der Gründung erforderlich.  

Im August wurde 2006 wurden schließlich das Überbrückungsgeld und der ExGZ 
durch den neuen Gründungszuschuss abgelöst. Bereits bewilligte Leistungen 
konnten mit Auslauffristen noch erbracht werden, so dass auch das daraufbezo-
gene ESF-BA-Coaching weiter möglich blieb. Neufälle waren für das Coaching je-
doch nur noch in Ergänzung zum Gründungszuschuss möglich. Deshalb wurde 
diese Möglichkeit zeitgleich zum Inkrafttreten des Gründungszuschusses in die 
ESF-BA-Richtlinien aufgenommen. Weil die Voraussetzungen zum Bezug des 
Gründungszuschusses anspruchsvoller als beim Überbrückungsgeld und ExGZ 
waren (vgl. Kapitel B.3.2), konnte nun damit gerechnet werden, dass die Zahl der 
Gründungen aus Arbeitslosigkeit insgesamt und darunter der ESF-Coaching-Fälle 
zurückgehen würde. 
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3.3.4 Vermittlung berufsbezogener Deutschkenntnisse an  
Arbeitslose mit Migrationshintergrund  

Seit dem Herbst 2004 konnten für Personen mit Migrationshintergrund Kurse zur 
Förderung berufsbezogener Sprachkompetenz aus dem ESF-BA-Programm finan-
ziert werden (Vollzeit bis zu drei, Teilzeit bis zu sechs Monate). Als Zielgruppe wa-
ren in den Durchführungsanweisungen der BA solche Personen mit Deutsch als 
Fremd- bzw. Zweitsprache unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit oder dem 
Zuwanderungszeitpunkt genannt, die vermittlungserschwerende Defizite in der 
deutschen Sprache aufweisen. Bis Ende 2004 konnten ESF-Mittel dafür nur in 
Westdeutschland einschließlich Westberlin eingesetzt werden - und zwar unter der 
Voraussetzung (zur Kofinanzierung der ESF-Mittel), dass die Personen Arbeitslo-
sengeld oder Arbeitslosenhilfe beziehen. Zum Jahresbeginn 2005 wurde aufgrund 
der Abschaffung der Arbeitslosenhilfe bzw. der Einführung des Arbeitslosengeldes 
III die Förderung auf Bezieher/innen von Arbeitslosengeld I eingegrenzt und das 
Fördergebiet auf Ostdeutschland ausgeweitet. 58

Die Einführung dieses Förderansatzes war keine direkte Reaktion auf Änderungen 
in der gesetzlichen Arbeitsförderung. Sie kann vielmehr zurückgeführt werden auf 
Überlegungen der BA und des damaligen BMWA (heute BMAS), wie auf den seit 
Anfang 2003 absehbaren Rückgang der Inanspruchnahme der für das Programm 
geplanten ESF-Mittel infolge der damals zu erwartenden Einbrüche in der ergän-
zenden ESF-Förderung beruflicher Weiterbildung reagiert werden könnte. Dieser 
Anlass für die inputorientierte Suche nach einem neuen Förderansatz (maximale 
Ausschöpfung bereitgestellter Mittel) war zugleich der inhaltliche Anstoß für die 
Überlegung, die Förderung berufsbezogener Deutschkenntnisse von Arbeitslosen 
mit Migrationshintergrund als vierte „Säule“ in das Programm einzuführen. Die 
Streichung der ESF-Module Ende 2002 beschränkte die Möglichkeit zur Umsetzung 
der ESF-Mittel des Programms. Damit entfiel auch die Möglichkeit, sprachliche De-
fizite der arbeitslosen Spätaussiedlern und nichtdeutschen Migranten mit entspre-
chenden Maßnahmebausteinen zu beheben. Aufgrund der sozialen Integrations-
probleme und der auf dem Arbeitsmarkt benachteiligten Stellung von Einwanderern 
und ihrer in Deutschland aufgewachsenen Kinder erschien es im Sinne der sozial-
integrativen Ziele des ESF sinnvoll, hierzu nach Möglichkeiten eines Beitrages 
durch das ESF-BA-Programms zu suchen. 

 

Schon 2003 wurden von der BA erste Vorschläge zur Einführung dieses neuen För-
derschwerpunkts gemacht, vom BMWA aufgegriffen und an die Generaldirektion 
Employment mit der Bitte um Zustimmung zu einer entsprechenden Richtlinienän-
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derung herangetragen. In dieser Zeit wurden die Integrationsprobleme von Migran-
ten in Deutschland im Rahmen der Arbeiten am (im Juli 2004 verabschiedeten und 
seit Anfang 2005 gültigen) Zuwanderungsgesetz politisch kontrovers diskutiert. Mit 
dem Gesetz sollten u.a. Integrationskurse mit einem Sprachkursanteil für Neuein-
wanderer mit unzureichenden Deutschkenntnissen verpflichtend und für bereits 
Eingewanderte möglich sein. Solange ein verabschiedetes Zuwanderungsgesetz 
keine Klarheit darüber gab, ob sich der Vorschlag zu den berufsbezogenen Sprach-
kursen im ESF-BA-Programm damit erübrigen würde, zögerte die GD Employment 
mit ihrer Zustimmung.59 

Nachdem die Kommission dann zunächst für das westdeutsche Ziel-3-Gebiet posi-
tiv entschieden hatte, wollte die BA im Herbst 2004 nicht mehr bis zur Genehmi-
gung auch für das Ziel 1-Gebiet warten. Im Vorfeld der Einführung des SGB II 
wurde mit dem Sonderprogramm der BA „Initiative für die zusätzliche Beschäftigung 
von Arbeitslosehilfebeziehern“ versucht, 100.000 Bezieher und Bezieherinnen von 
Arbeitslosenhilfe bis Ende des Jahres in arbeitsfördernde Maßnahmen einzubezie-
hen. Ein Baustein dieses Sonderprogramms war die ESF-Förderung von berufsbe-
zogenen Sprachkursen für geschätzte 25.000 westdeutsche Personen mit Migrati-
onshintergrund, die Arbeitslosenhilfe beziehen.  

Zum Jahresbeginn 2005 wurde dieser Förderansatz nach nun erfolgter Zustimmung 
der Kommission auf Ostdeutschland ausgeweitet, aber zugleich auf die Personen 
beschränkt, die Arbeitslosengeld I beziehen. Faktisch war damit das Anfang 2003 
abgeschaffte entsprechende ESF-Modul wieder eingeführt – nun als gesonderte 
Maßnahme, aber potentiell auch koppelbar mit der Teilnahme an einer Weiterbil-
dungsmaßnahme, Trainingsmaßnahme oder z.B. einer ABM.  

Im Unterschied zum früheren ESF-Modul und anders als bei allen anderen Förder-
ansätzen des ESF-BA-Programms konnte die BA die Umsetzung der neuen 
Sprachkurse durch Ausschreibung und Vergabe an anbietende Träger steuern. 
Zwar handelte es sich aufgrund der Kofinanzierung aus dem Alg I auch hier im 
Prinzip um eine Individualförderung, die in ihrer Mischfinanzierung mit erheblichen 
administrativen Umsetzungsproblemen verbunden war. Aber ähnlich wie in der Um-
setzung der ESF-Länderprogramme hatte der neue Förderschwerpunkt zugleich 
den Charakter einer Projektförderung. 

                                                                                                                                     
58  Nach Auffassung von BA und BMAS war die Einbeziehung von Personen mit Alg II auf-

grund der getrennten Zuständigkeit von AA und Trägern der Grundsicherung nicht mög-
lich. Dies wurde mit dem hohen, vom ESF so verlangten Aufwand für Verwaltung und Fi-
nanzabwicklung begründet. Nichtleistungsbezieher konnten nicht einbezogen werden, 
weil es für sie im SGB III keine Möglichkeit zur Kofinanzierung der ESF-finanzierten Maß-
nahmekosten gab. 

59  Weil diese Zustimmung aufgrund der Arbeitsteilung in der GD Employment zu zum Ziel 3- 
und Ziel 1-Gebiet zunächst für das Ziel 3-Gebiet getroffen wurde, und weil die BA schnell 
beginnen wollte, wurden das Kursangebot zunächst nur für das vierte Quartal in 
Westdeutschland und Berlin beschlossen. 
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Mit der Eingrenzung auf Alg I-Bezieher/innen wurde das Potential förderbarer Per-
sonen auf diejenigen beschränkt, die bereits einen entsprechenden Versicherungs-
anspruch durch sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Deutschland erwor-
ben hatten und noch nicht langzeitarbeitslos waren. Nichtleistungsbezieher unter 
den Arbeitslosen mit Migrationshintergrund waren auf die Integrationskurse nach 
dem Zuwanderungsgesetz verwiesen, die im Übrigen auch von Alg I-Bezieher/innen 
genutzt werden konnten. Arbeitslose Migranten mit Alg II-Bezug konnten sogar seit 
Anfang 2005 für eine Teilnahme  an einem Integrationskurs verpflichtet werden. 
Von der Vermittlung berufsbezogener Deutschkenntnisse waren jedoch die Nicht-
leistungsbezieher im Zuständigkeitsbereich des SGB III sowie die erwerbsfähigen 
hilfebedürftigen Arbeitslosen mit Migrationshintergrund im Bereich des SGB II aus-
geschlossen. 
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4 Die Umsetzung des Programms von 2000 bis 2007 
4.1 Möglichkeiten und Grenzen der Programmsteuerung -  

Fragestellung 

Gegenstand dieses Kapitels ist die Entwicklung der materiellen und finanziellen 
Umsetzung des ESF-BA-Programms in der Zeit vom Programmstart Anfang 2000 
bis Ende 2007.60 Dabei geht es weniger um eine Soll-Ist-Bilanz im Verhältnis des 
geplanten und realisierten Programmvolumens. Erstens gab es in den Dachpro-
grammen EPPD zu Ziel 3 und OP des Bundes zu Ziel 1 nur sehr grobe Rahmen-
vorgaben für das ESF-BA-Programm (abgesehen von der Qualifizierung bei Kurz-
arbeit als alleiniges Programm in der Maßnahme 8 der Dachprogramme).61 Zwei-
tens konnte ohnehin nicht erwartet werden, dass der tatsächliche Förderverlauf bis 
Ende 2007 exakt der indikativen Planung aus den Jahren 1999 und 2000 entspre-
chen würde. Vielmehr interessiert hier vor allem, ob das Programm zumindest in 
qualitativer Hinsicht gemäß den ESF-Zielen umgesetzt wurde, und auf welche Ur-
sachen quantitative und qualitative Abweichungen von den Programmzielen zu-
rückgeführt werden können. 

Bereits in der Halbzeitbewertung des Programms im Jahr 2003 hatte die Begleitfor-
schung die These vertreten, dass die Umsetzung möglicherweise „ins Stocken“ 
geraten würde, weil schon mit den ersten zwei Hartz-Gesetzen Ende 2002 die oben 
beschriebenen Änderungen insbesondere der SGB III-Förderung der beruflichen 
Weiterbildung weitreichende Folgen für die daran anknüpfende ESF-Förderung 
haben würden (Deeke 2004a: 103 ff). In der Aktualisierung der Halbzeitbewertung 
im Jahr 2005 wurde dies für den Programmvollzug bis einschließlich 2004 bestätigt 
(Deeke 2005a). Insgesamt hatten sich die Förderfallzahlen des Programms zwar 
nicht geändert, wohl aber die Förderstruktur. Anders als anfänglich vorgesehen 
stand nicht mehr die Förderung der beruflichen Weiterbildung im Zentrum des Pro-
gramms, sondern nun die ergänzende Förderung von Existenzgründungen aus Ar-
beitslosigkeit. 

Dazu wurde in der Aktualisierung der Halbzeitbewertung darauf hingewiesen, dass 
aufgrund der anhaltend schlechten, also unveränderten Problemlage auf dem Ar-

                                                
60  Ablaufbedingt konnten die Daten für die Restlaufzeit im Jahr 2008 hier nicht mehr berück-

sichtigt werden. 
61  Im Unterschied zur Halbzeitbewertung wird das Programm deshalb hier nicht mehr im 

größeren Zusammenhang der quantitativen Planvorgaben und Umsetzungsstände der 
übergreifenden Dachprogramme betrachtet (vgl. auch oben das Kapitel 2.3). Nur auf die-
ser übergeordneten Ebene, nicht dagegen für das ESF-BA-Programm selber, gab es 
Planzahlen für den Gesamtzeitraum, die sich als Bezugsgrößen (Soll) für die Analyse des 
der mehr oder weniger planmäßigen Umsetzung des Programms (Ist) verwenden lassen. 
Im Jahr 2004 wurden diese Plangrößen stark verändert. Angesichts der gesetzlichen Än-
derungen war für den Bund absehbar, dass seine Programme, darunter das ESF-BA-
Programm, nicht mehr im anfänglich vorgesehenen Umfang umgesetzt werden könnten. 
Deshalb hat der Bund dann einen Teil des für ihn vorgesehenen Mittelkontingents den 
Bundesländern übergeben. 
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beitsmarkt eine arbeitsmarktbezogene Erklärung für die Änderungen im Programm-
vollzug wohl nicht möglich wäre. Der mit den Hartz-Gesetzen vollzogene Wandel 
des institutionellen Kontextes des Programms, also der ergänzten gesetzlichen Ar-
beitsförderung, war offenkundig ausschlaggebend. Die bei der Programmierung 
leitende Erwartung einer stetigen Umsetzung der Regelförderung war enttäuscht 
worden (vgl. oben Kapitel 2.3). Wie schon beim „AFG-Plus“-Programm in den 
neunziger Jahren hatten Einschnitte in die gesetzliche Arbeitsförderung entspre-
chende Einbrüche der ergänzenden ESF-Förderung bewirkt (Deeke 2005a). 

Die Parallelität der Änderungen in den Förderstrukturen des SGB III und des ESF-
BA-Programms allein kann aber nicht erklären, warum es dazu kam. Dazu müssen 
erst noch die Mechanismen identifiziert werden, die entsprechende Effekte in der 
Koordination von gesetzlicher Arbeitsförderung und ESF-Förderung nach sich ge-
zogen haben. Zuletzt in der Aktualisierung der Halbzeitbewertung hatte die Be-
gleitforschung dazu die Einschätzung vertreten, dass die enge leistungsrechtliche 
und finanzielle Kopplung der ESF-BA-Förderung an die ergänzte gesetzliche Re-
gelförderung in jedem einzelnen Förderfall zu einer einseitigen Abhängigkeit der 
ESF-BA-Umsetzung von vorgängigen dezentralen Entscheidungen über den Ein-
satz der SGB-III-Mittel und Instrumente geführt hatte (Deeke 2005a). Änderungen 
in den Zielen, den Instrumenten und im Umfang der gesetzlichen Förderung hatten 
einen entsprechenden Anpassungsdruck auf die Ausrichtung und den Umfang der 
ESF-BA-Förderung zur Folge.  

Zumindest bis 2004 waren die Möglichkeiten einer zielorientierten Umsetzung des 
ESF-BA-Programms in quantitativer und in qualitativer Hinsicht aufgrund der Ab-
hängigkeit von der veränderten gesetzlichen Arbeitsförderung stark begrenzt. Damit 
stellt sich nun die Frage, ob dies auch für die folgenden Jahren galt. Möglicherweise 
hatte sich nach der Einführung der gesetzlichen Änderungen, vor allem nach der 
Neuorganisation der Arbeitsmarktpolitik mit dem SGB II und den damit verbunde-
nen Friktionen, die Situation nach einer Übergangsphase erneut stabilisiert und 
dann eine Koordination von Regelförderung und ESF-Förderung erlaubt, in der für 
die ergänzende ESF-Förderung wieder mehr eigener Handlungs- und Gestaltungs-
raum bestand. Dies soll mit der folgenden Analyse der Umsetzung des Programms 
in seiner gesamten Laufzeit geklärt werden. 
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4.2 Materieller Verlauf der Programmumsetzung 

4.2.1 Förderentwicklung im Überblick 

Insgesamt gab es im Bundesgebiet in der Zeit von Anfang 2000 bis Ende 2007 
mehr als eine halbe Million Eintritte in das ESF-BA-Programm (Tabelle B.4.1-
B.4.3).62 Im ostdeutschen Ziel-1-Gebiet waren es 225.000 Eintritte und im westdeut-
schen Ziel-3-Gebiet 320.000 Eintritte. Nach der Förderstruktur betrachtet gab es 
zwar deutliche Unterschiede zwischen Ost und West, aber in beiden Zielgebieten 
hatte die ergänzende Förderung von Existenzgründungen insgesamt den größten 
Anteil (im West 39 Prozent, im Osten sogar 62 Prozent, Bund 49 Prozent), gefolgt 
von der Qualifizierung Kurzarbeitender im Westen mit 26 Prozent (im Osten nur 5 
Prozent, Bund 17 Prozent) bzw. Qualifizierung von Arbeitslosen im Osten in Höhe 
von 33 Prozent (im Westen 20 und im Bundesgebiet insgesamt 25 Prozent). Die 
erst im Herbst 2004 gestartete Förderung von berufsbezogenen Deutschkursen für 
arbeitslose Personen mit Migrationshintergrund wurde mit sehr wenigen Ausnah-
men nur in Westdeutschland umgesetzt (mit dort rund 9 Prozent aller Förderfälle 
2000 bis 2007). 

Die realisierte Förderstruktur zeigt, dass die Programmumsetzung nicht wie vorge-
sehen erfolgt war. Die Förderung der beruflichen Weiterbildung zur Vermeidung von 
Langzeitarbeitslosigkeit, darunter insbesondere von Nichtleistungsbeziehern, hatte 
in der politischen Begründung des Programms einen vorrangigen Stellenwert und 
sollte auch in quantitativer Hinsicht an erster Stelle stehen. Für die ESF-Förderung 
von Existenzgründungen aus Arbeitslosigkeit war im ESF-Bundesprogramm - also 
im Rahmenplan des ESF-BA-Programms - dagegen ein deutlich geringeres Förder-
volumen vorgesehen (vgl. Kapitel B.2.3).  

 

                                                
62 Hinzukamen bis einschließlich 2002 noch 240.000 Fälle einer ESF-finanzierten 

sozialpädagogischen Betreuung, darunter von vielen Personen, die bereits als ESF-ge-
förderte  Teilnehmer etwa an einer Weiterbildungsmaßnahme gezählt waren. Weil schon 
eine Stunde Beratung gezählt wurde und es überwiegend nur kurzzeitige Betreuungsfälle 
waren, die zudem finanziell nicht ins Gewicht fielen, zählten sie nach den Vorgaben des 
ESF-Monitoring („Stammblattverfahren“) als Bagatellfälle und werden hier und im Folgen-
den nicht berücksichtigt (vgl. dazu ausführlicher Deeke 2004a: 93 ff.). 
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Tabelle B.4.1: Eintritte (Fälle) in das ESF-BA-Programm nach Maßnahmeart im Bundesgebiet 2000 bis 2007 

 

Quelle: Individualdatenbank (Einzeldaten der St 38) der Begleitforschung (Datenstand 13.03.08) – ohne zusätzliche Leistungsfälle sozialpädagogische Betreuung;  
eigene Berechnungen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Eintritte insgesamt 50.120 100 52.798 100 58.500 100 56.871 100 109.719 100 86.372 100 70.844 100 59.390 100 544.614 100

Qualifizierung von 
Arbeitslosen

37.377 74,6 37.248 70,5 31.716 54,2 13.491 23,7 6.018 5,5 1.870 2,2 3.037 4,3 7.822 13,2 138.579 25,4

- bW ohne Modul 23.211 62,1 20.457 54,9 17.663 55,7 9.278 68,8 4.516 75,0 799 42,7 1.299 42,8 5.801 9,8 83.024 59,9

- bW mit Modul 9.920 26,5 11.676 31,3 9.798 30,9 1.472 10,9 19 0,3 4 0,2 0 - 0 0,0 32.889 23,7

- TM 4.246 11,4 5.115 13,7 4.255 13,4 2.741 20,3 1.483 24,6 1.067 57,1 1.738 57,2 2.021 3,4 22.666 16,4

Existenzgründung 7.633 15,2 10.654 20,2 16.491 28,2 27.910 49,1 65.352 59,6 56.498 65,4 46.824 66,1 33.569 56,5 264.931 48,6

- Seminar 4.003 52,4 4.963 46,6 6.371 38,6 1.213 4,3 0 - 0 - 0 - 0 0,0 16.550 6,2

- Coaching ÜG 3.630 47,6 5.691 53,4 10.120 61,4 21.326 76,4 36.427 55,7 33.934 60,1 26.019 55,6 830 1,4 137.977 52,1

- Coaching ExGZ 0 - 0 - 0 - 5.371 19,2 28.925 44,3 22.564 39,9 13.016 27,8 679 1,1 70.555 26,6

- Coaching GZ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 7.789 16,6 32.060 54,0 39.849 15,0

Qualifizierung 
Kurzarbeitende

5.110 10,2 4.896 9,3 10.293 17,6 15.470 27,2 14.447 13,2 17.700 20,5 14.002 19,8 12.628 21,3 94.546 17,4

Sprachkompetenz 
Migranten

0 - 0 - 0 - 0 - 23.902 21,8 10.304 11,9 6.981 9,9 5.371 9,0 46.558 8,5

Ziel 1 u. 3
2000 2001 2002 2000-20072003 2004 2005 2006 2007
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Tabelle B.4.2:  Eintritte (Fälle) in das ESF-BA-Programm nach Maßnahmeart in Westdeutschland (Ziel 3) 2000 bis 2007 

 

Quelle: Individualdatenbank (Einzeldaten der St 38) der Begleitforschung (Datenstand 13.03.08) – ohne zusätzliche Leistungsfälle sozialpädagogische Betreuung;  
eigene Berechnungen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Eintritte insgesamt 23.803 100 25.658 100 32.455 100 30.966 100 66.749 100 55.387 100 45.333 100 38.852 100 319.203 100

Qualifizierung von 
Arbeitslosen

16.370 68,8 16.406 63,9 14.965 46,1 6.530 21,1 3.176 4,8 1.602 2,9 1.702 3,8 4.108 10,6 64.859 20,3

- bW ohne Modul 12.268 74,9 11.159 68,0 9.688 64,7 4.958 75,9 2.602 81,9 715 44,6 714 42,0 2.894 7,4 44.998 69,4

- bW mit Modul 3.320 20,3 4.392 26,8 4.412 29,5 724 11,1 12 0,4 0 - 0 - 0 0,0 12.860 19,8

- TM 782 4,8 855 5,2 865 5,8 848 13,0 562 17,7 887 55,4 988 58,0 1.214 3,1 7.001 10,8

Existenzgründung 3.461 14,5 5.238 20,4 8.597 26,5 10.608 34,3 26.398 39,5 27.156 49,0 24.186 53,4 18.856 48,5 124.500 39,0

- Seminar 2.098 60,6 3.305 63,1 4.836 56,3 1.123 10,6 0 - 0 - 0 - 0 0,0 11.362 9,1

- Coaching ÜG 1.363 39,4 1.933 36,9 3.761 43,7 7.911 74,6 17.402 65,9 18.998 70,0 15.343 63,4 610 1,6 67.321 54,1

- Coaching ExGZ 0 - 0 - 0 - 1.574 14,8 8.996 34,1 8.158 30,0 4.746 19,6 433 1,1 23.907 19,2

- Coaching GZ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4.097 16,9 17.813 45,8 21.910 17,6

Qualifizierung 
Kurzarbeitende

3.972 16,7 4.014 15,6 8.893 27,4 13.828 44,7 13.273 19,9 16.499 29,8 12.540 27,7 10.643 27,4 83.662 26,2

Sprachkompetenz 
Migranten

0 - 0 - 0 - 0 - 23.902 35,8 10.130 18,3 6.905 15,2 5.245 13,5 46.182 14,5

Ziel 3
2000 2001 2002 2000-20072003 2004 2005 2006 2007
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Tabelle B.4.3: Eintritte (Fälle) in das ESF-BA-Programm nach Maßnahmeart in Ostdeutschland (Ziel 1) 2000 bis 2007 

 

Quelle: Individualdatenbank (Einzeldaten der St 38) der Begleitforschung (Datenstand 13.03.08) – ohne zusätzliche Leistungsfälle sozialpädagogische Betreuung;  
eigene Berechnungen 

 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Eintritte insgesamt 26.317 100 27.140 100 26.045 100 25.905 100 42.970 100 30.985 100 25.511 100 20.538 100 225.411 100

Qualifizierung von 
Arbeitslosen

21.007 79,8 20.842 76,8 16.751 64,3 6.961 26,9 2.842 6,6 268 0,9 1.335 5,2 3.714 18,1 73.720 32,7

- bW ohne Modul 10.943 52,1 9.298 44,6 7.975 47,6 4.320 62,1 1.914 67,3 84 31,3 585 43,8 2.907 14,2 38.026 51,6

- bW mit Modul 6.600 31,4 7.284 34,9 5.386 32,2 748 10,7 7 0,2 4 1,5 0 - 0 0,0 20.029 27,2

- TM 3.464 16,5 4.260 20,4 3.390 20,2 1.893 27,2 921 32,4 180 67,2 750 56,2 807 3,9 15.665 21,2

Existenzgründung 4.172 15,9 5.416 20,0 7.894 30,3 17.302 66,8 38.954 90,7 29.342 94,7 22.638 88,7 14.713 71,6 140.431 62,3

- Seminar 1.905 45,7 1.658 30,6 1.535 19,4 90 0,5 0 - 0 - 0 - 0 0,0 5.188 3,7

- Coaching ÜG 2.267 54,3 3.758 69,4 6.359 80,6 13.415 77,5 19.025 48,8 14.936 50,9 10.676 47,2 220 1,1 70.656 50,3

- Coaching ExGZ 0 - 0 - 0 - 3.797 21,9 19.929 51,2 14.406 49,1 8.270 36,5 246 1,2 46.648 33,2

- Coaching GZ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3.692 16,3 14.247 69,4 17.939 12,8

Qualifizierung 
Kurzarbeitende

1.138 4,3 882 3,2 1.400 5,4 1.642 6,3 1.174 2,7 1.201 3,9 1.462 5,7 1.985 9,7 10.884 4,8

Sprachkompetenz 
Migranten

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 174 0,6 76 0,3 126 0,6 376 0,2

Ziel 1
2000 2001 2002 2000-20072003 2004 2005 2006 2007
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In den ersten drei Jahren ist das Programm relativ plangemäß umgesetzt worden 
(vgl. Deeke 2004a). Dies gilt sowohl für das Fördervolumen nach Personenzahl und 
Finanzmittel betrachtet (zum finanziellen Verlauf vgl. unten Kapitel 4.3), als auch für 
die Förderstruktur. In der Zeit von Anfang 2000 bis Ende 2002 gab es bundesweit 
mehr als 160.000 Eintritte. Davon entfielen zwei Drittel auf Eintritte von Arbeitslosen 
in Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung, etwas mehr als ein Fünftel auf die 
ergänzende Förderung von Existenzgründungen und etwas weniger als ein Fünftel 
auf die Qualifizierung während struktureller Kurzarbeit. Sowohl im Westen als auch 
im Osten lag der Anteil der Eintritte Arbeitsloser in Qualifizierungsmaßnahmen an 
erster Stelle. Im Westen war die Zahl der Eintritte in die Qualifizierung während 
Kurzarbeit in der Summe der drei Jahre ungefähr so hoch wie die Zahl der Förder-
fälle bei Existenzgründungen. Im Osten waren es demgegenüber erheblich weniger 
Förderfälle bei Kurzarbeit und relativ mehr Eintritte bei Existenzgründungen, dar-
unter vor allem in das Coaching während des Bezugs von Überbrückungsgeld. 

In den folgenden zwei Jahren kam es dann zu einer erheblichen Veränderung in 
Umfang und Struktur der ESF-BA-Förderung. Im Jahr 2003 bewegte sich die bun-
desweite Zahl der Eintritte mit rund 57.000 noch auf dem Vorjahresniveau. Im Jahr 
2004 hatte sich die Zahl der Eintritte dann fast verdoppelt auf rund 110.000. Für 
diesen Anstieg war nicht allein die neue berufsbezogene Sprachförderung für Ar-
beitslose mit Migrationshintergrund entscheidend (24.000 Eintritte). Ausschlagge-
bend war die kräftige Steigerung der Zahl der Eintritte in die ESF-Förderung von 
Existenzgründungen. Diese kletterte bundesweit von 16.500 im Jahr 2002 auf 
28.000 im Jahr 2003 und schließlich 65.000 im Jahr 2004. Die Zunahme der Zahl 
der Förderfälle erfolgte – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß – sowohl in 
West- als auch in Ostdeutschland. Zugleich gingen die Eintrittzahlen in die berufli-
che Weiterbildung von Arbeitslosen zurück. 2002 waren es bundesweit noch rund 
32.000, 2003 dann rund 13.500 und 2004 nur noch 6.000 Eintritte. Auch diese Ent-
wicklung verlief in West- und in Ostdeutschland ähnlich. Die einzige Besonderheit 
im Westen war neben dem Start der berufbezogenen Deutschkurse die Zunahme 
bei den Eintritten in Qualifizierungsmaßnamen während struktureller Kurzarbeit, ein 
Förderansatz, der bis Ende 2007 überwiegend im Ziel-3-Gebiet, nur wenig im Ziel-
1-Gebiet umgesetzt wurde. 

Im Jahr 2005, also nach der Ablösung der Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe durch 
die „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ zum Jahresanfang, kam es zu einer 
nochmaligen kräftigen Veränderung in Umfang und Struktur der ESF-BA-Förde-
rung. Die Programmverantwortlichen hatten sich entschlossen, die ESF-Ergänzung 
der gesetzlichen Arbeitsförderung auf das SGB III zu beschränken, weil aus ihrer 
Sicht eine Ausweitung auf das SGB II wegen der getrennten Zuständigkeiten von 
BA und Arbeitsgemeinschaften bzw. getrennten Trägern der Grundsicherung nicht 
administrierbar war. Deshalb veränderten sich der Umfang und die Zusammenset-
zung der mit dem Programm förderbaren Personenkreise. Zum einen erhielten seit-
dem vormalige Nichtleistungsbezieher des SGB III (z.B. arbeitslose Sozialhilfebe-
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zieher) bei Bedürftigkeit im Sinne des SGB II das Arbeitslosengeld II. Weil nicht 
mehr im Zuständigkeitsbereich der BA konnten sie auch nicht mehr in die ergän-
zende ESF-Förderung einbezogen werden. Zum anderen hatten vormalige Bezie-
her von Arbeitslosenhilfe bei fehlender Bedürftigkeit (im Sinne des SGB II) keinen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld II und waren deshalb jetzt dem Kreis der Nichtleis-
tungsbezieher des SGB III in der Zuständigkeit der BA zugeordnet (vgl. Kap. 3.1).63 

Die ohnehin schon stark rückläufige Förderung der Teilnahme von arbeitslosen 
Nichtleistungsbeziehern an Qualifizierungsmaßnahmen ging 2005 im Westen und 
noch mehr im Osten weiter erheblich zurück. Auch die Zahl der Eintritte in das Coa-
ching bei Existenzgründungen aus Arbeitslosigkeit sank nun erstmals nach dem 
kräftigen Anstieg im Vorjahr, dies aber nur in Ostdeutschland, nicht dagegen im 
Westen. Die Zahl der Eintritte in die berufsbezogene Sprachförderung von Arbeits-
losen mit Migrationshintergrund erreichte schließlich im gesamten Jahr 2005 nur 
weniger als die Hälfte der Zahl der entsprechenden Eintritte im vierten Quartal von 
2004. Nur bei den Eintritten von Kurzarbeitenden in Qualifizierungsmaßnahmen 
kam es 2005 noch zu einer deutlichen Steigerung. 

In den folgenden zwei Jahren sank die Zahl der Eintritte in die ESF-BA-Förderung 
in West- wie auch in Ostdeutschland von Jahr zu Jahr. Nach den 110.000 Eintritten 
im Jahr 2004 waren es dann 2007 bundesweit nur noch 59.390 Eintritte und damit 
ungefähr so viel wie in den Anfangsjahren der Programmlaufzeit. Allerdings blieb es 
bis Ende 2007 bei der ab 2003 eingetretenen gewichtigen Verschiebung zwischen 
den Förderschwerpunkten. Auch für die Restlaufzeit bis zum Herbst 2008 war dazu 
keine erneute Änderung zu erwarten. Die Zahl der Eintritte in die Förderung der 
beruflichen Weiterbildung stieg zwar bundesweit von 2005 bis 2007 auf rund 7.800. 
Dies entspricht jedoch nur rund einem Viertel der jährlichen Eintritte in den Jahren 
2000 bis 2002. Auch die Zahl der Coachingfälle ging ab 2004 kontinuierlich zurück. 
2007 waren es mit rund 34.000 Eintritten aber immer noch deutlich mehr Förderfälle 
als in den Jahren bis 2003 und immerhin 57 Prozent aller Eintritte in die ESF-BA-
Förderung. 

Insgesamt bestätigt sich nun auch im Rückblick aus dem Jahr 2008, dass die Um-
setzung des Programms seit 2003 nicht mehr wie vorgesehen vor allem im Förder-
schwerpunkt der beruflichen Weiterbildung von Arbeitslosen erfolgt war. Seitdem 
handelte es sich um ein Programm, mit dem primär ergänzende Hilfen zur Exis-
tenzgründung aus Arbeitslosigkeit finanziert wurden und daneben in durchaus nen-
nenswerten Umfang Qualifizierungsmaßnahmen während Kurzarbeit anlässlich 
eines endgültigen Arbeitsplatzabbaus. 

Wie einleitend bereits im Verweis auf die Ergebnisse der Begleitforschung in ihrer 
Aktualisierung der Halbzeitwertung im Jahr 2005 betont, kann diese Förderent-

                                                
63 Eine erste differenzierte Einschätzung dazu findet sich in Bruckmeier, Schnitzlein (2007). 
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wicklung nicht als Reaktion auf Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt interpretiert 
werden. Stattdessen liegen die Ursachen in den Auswirkungen der gesetzlichen 
Änderungen der Arbeitsmarktpolitik auf die Anschlussfähigkeit der ergänzenden 
ESF-Förderung sowie in der mit den Hartz-Gesetzen verbundenen geschäftspoliti-
schen Neuorientierung der BA. Für die einzelnen Förderschwerpunkte ergaben sich 
daraus durchaus unterschiedliche Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung, die 
im Folgenden näher betrachtet werden. 

4.2.2 Qualifizierung von Arbeitslosen 

Wie bereits im Überblick gezeigt ging die Zahl der Eintritte in die ESF-geförderte 
berufliche Weiterbildung im Ziel 1- und im Ziel 3-Gebiet von 2001 bis 2005 kontinu-
ierlich zurück und stieg dann bis 2007 auf ein nach wie vor im Vergleich zu den 
ersten Programmjahren niedriges Niveau wieder an. Während die ESF-FbW wie 
geplant in den ersten Jahren der gewichtigste Schwerpunkt der Programmumset-
zung war, hatte er später nur noch einen marginalen Stellenwert. Vor allem die Än-
derungen im SGB III und geschäftspolitische Entscheidungen der BA hatten diesen 
Effekt. 

Die mit der Einführung des Bildungsgutscheins ab 2003 neue Zugangsselektivität in 
die FbW und spezifische geschäftspolitische Vorgaben hatten zur Folge, dass die 
Zahl der Eintritte in die Regelförderung nach dem SGB III von 2002 auf 2003 und 
auch in den Folgejahren bis 2005 stark zurückging. Zu diesen Vorgaben zählten die 
prognostizierte Quote von mindestens 70 Prozent sechs Monate nach Maßnah-
meende nicht mehr arbeitslos gemeldeten Teilnehmern und eine generell stärkere 
Gewichtung der auf dem „ersten Arbeitsmarkt“ direkt beschäftigungswirksamen 
arbeitsmarktpolitischen Instrumente (Eingliederungshilfen, Existenzgründungshilfen) 
und die kostenorientierte Bevorzugung eher kurzer Weiterbildungsmaßnahmen (vgl. 
Kap. B.3.2).  

Nach mehr als 450.000 Eintritten im Jahr 2002 gab es bundesweit im Jahr 2005 nur 
noch rund 66.000 Eintritte, also einen Rückgang von 85 Prozent (Tabelle B.4.4a, 
einschließlich der Fälle mit ergänzender ESF-Unterstützung). Danach nahm die 
Zahl der Eintritte in die FbW wieder zu. Mit etwas mehr als 200.000 Eintritten waren 
es 2007 im Rechtskreis des SGB III aber immer noch deutlich weniger Eintritte als 
2003. Selbst wenn man die Eintritte in FbW im Rechtskreis des SGB II hinzuzählt 
(2007 also insgesamt 341.000 – Tabelle B.4.4b), wurde die Zahl der Eintritte vor 
2003 bei weitem noch nicht erreicht. 
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Tabelle B.4.4a: Eintritte in Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW),  
(nur SGB III), darunter Eintritte in ESF-FbW 

Zielgebiet/Jahr FbW SGB III ESF-FbW ESF in %  SGB III insg. 

Bund    
2000 522.939 33.131 6,3 
2001 441.907 32.133 7,3 
2002 454.699 27.461 6,0 
2003 254.718 10.750 4,2 
2004 185.041 4.535 2,5 
2005 66.417 803 1,2 
2006 144.391 1.299 0,9 
2007 201.409 5.801 2,9 
West    
2000 305.948 15.588 5,1 
2001 242.012 15.551 6,4 
2002 259.166 14.100 5,4 
2003 161.042 5.682 3,5 
2004 123.952 2.614 2,1 
2005 52.006 715 1,4 
2006 106.512 714 0,7 
2007 147.999 2.894 2,0 
Ost    
2000 216.991 17.543 8,1 
2001 199.895 16.582 8,3 
2002 195.533 13.361 6,8 
2003 93.676 5.068 5,4 
2004 61.089 1.921 3,1 
2005 14.411 88 0,6 
2006 37.879 585 1,5 
2007 53.410 2.907 5,4 

Quellen: Eintritte in FbW insgesamt: BA-Statistik, Eintritte in ESF-FbW: Individualdatenbank der 
Begleitforschung (Datenstand 13.03.08); eigene Berechnungen  

Tabelle B.4.4b: Eintritte in die Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW) in 
den Rechtskreisen von SGB II (ohne zkT) und SGB III sowie 
in ESF-FbW 2005 - 2007 

Zielgebiet/Jahr FbW SGB III FbW SGB II FbW insgesamt ESF-FbW ESF in % insg. 

Bund      
2005 66.417 65.104 131.521 803 0,6 
2006 144.391 102.398 246.789 1.299 0,5 
2007 201.409 139.853 341.262 5.801 1,7 
West      
2005 52.006 39.090 91.096 715 0,8 
2006 106.512 66.520 173.032 714 0,4 
2007 147.999 85.361 233.360 2.894 1,2 
Ost      
2005 14.411 26.014 40.425 88 0,2 
2006 37.879 35.878 73.757 585 0,8 
2007 53.410 54.492 107.902 2.907 2,7 

Quellen: Eintritte in FbW nach Rechtskreisen ohne zkT (zugelassene kommunale Träger): BA-
Statistik; Eintritte in ESF-FbW: Individualdatenbank der Begleitforschung (Datenstand 
13.03.08); eigene Berechnungen 
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Die Zahl der FbW-Fälle mit ergänzender ESF-Förderung sank parallel zur Förde-
rung der beruflichen Weiterbildung insgesamt. Bis 2005 ging die Zahl der Eintritte 
im Westen auf 4,6 Prozent der Eintrittszahl von 2000 zurück, im Osten war es ein 
Rückgang auf 0,5 Prozent. Die Entwicklung der Anteile der ESF-FbW an allen 
FbW-Eintritten zeigt, dass der Rückgang der ergänzenden ESF-Förderung noch 
kräftiger ausgefallen ist, als bei der gesetzlichen Regelförderung. Im Jahr 2001 be-
trug der Anteil bundesweit noch 7,3 Prozent. 2006 waren es nur noch 0,9 Prozent.  

Die Streichung der Förderung eines ergänzenden ESF-Moduls ab 2003, d.h. 
zugleich die Eingrenzung der ESF-FbW auf die Unterstützung von Arbeitslosen 
ohne gesetzlichen Anspruch auf eine SGB III-Leistung zum Lebensunterhalt, kann 
diesen Bedeutungsverlust nicht erklären. So sank die Zahl der Eintritte in ESF-FbW 
ohne Modul von bundesweit mehr als 23.000 im Jahr 2000 auf 800 im Jahr 2005, 
also auf 3,5 Prozent des erstens Jahres (Tabelle B.4.1). Der Rückgang kann im 
Blick auf die damals politisch nachrangig bewertete Relevanz der Nichtleistungsbe-
zieher als Zielgruppe der gesetzlichen Arbeitsförderung erklärt werden.  

Schon seit der Einführung des Job-AQTIV-Gesetzes Ende 2001 und der damals 
bereits eingeleiteten „versicherungslogischen“ Konzentration der Vermittlungs- und 
Förderpraxis der AA auf die Bezieher von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe 
war die Gruppe der Nichtleistungsbezieher in den Hintergrund getreten. Dies galt 
mehr noch für die ab 2003 dann forcierte geschäftspolitische Zielsetzung, die Ar-
beitsförderung verstärkt nach Wirtschaftlichkeitsprinzipien auszurichten (BA 2004: 
95 und 2005: 115).64 Aus dieser geschäftspolitischen Sicht ist eine Fördermaß-
nahme effizienter, wenn sie nicht nur die Dauer der Arbeitslosigkeit verkürzt, son-
dern dies auch mit Ersparnissen für Lohnersatzleistungen verbunden ist. Wenn im 
Rahmen des SGB III also weniger oder kaum noch Nichtleistungsbezieher im Rah-
men der Regel-FbW (mit den Maßnahmekosten) gefördert wurden, gab es auch 
weniger Anschlussmöglichkeiten für die ergänzende ESF-Förderung. 65 

Daneben dürfte die Einführung des Arbeitslosengeldes II ab 2005 ein Grund dafür 
sein, dass die Zahl der ESF-FbW-Eintritte für Nichtleistungsbezieher so stark zu-
rückgegangen war und auch nach 2005 trotz Steigerung relativ gering blieb. Vor-

                                                
64  Der Anteil der Nichtleistungsbezieher/innen am Bestand und bei den Zugängen in 

Arbeitslosigkeit war nach Einschätzung der BA in Reaktion auf ihre „Aktivierungsstrategie“ 
rückläufig: „Aufgrund der höheren Anforderungen an Mitwirkung und Eigeninitiative haben 
sich offenkundig vor allem Nichtleistungsempfänger vom Arbeitsmarkt zurückgezogen“ 
(BA 2004: Arbeitsmarkt 2003: 55). 

65  Ab 2006 hat die BA diesen Kurs wieder etwas modifiziert - wohl nicht zuletzt deshalb, weil 
ab 2005 aufgrund des SGB II ein im Vergleich zu früheren Zeiten relativ hoher Anteil (z.B. 
47 Prozent im Juni 2007 – BA-Statistik Sonderauswertung November 2007)) der bei ihr 
registrierten Arbeitslosen zu den Nichtleistungsbeziehern zählt (vgl. Kap. B.3.1). Deshalb 
wurde in der geschäftspolitischen Planung der BA (Zielvereinbarungen) für das Jahr 2007 
der maximale Anteil von Nichtleistungsbeziehern an allen Förderfällen im Rahmen des 
Eingliederungstitels von 10 Prozent im Jahr 2006 auf 20 Prozent erhöht. (BU 30/2007 S. 
5). 
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mals bezogen Nichtleistungsbezieher des SGB III bei Bedürftigkeit – wenn über-
haupt – Sozialhilfe. Mit dem neuen Arbeitslosengeld II wurde dieser Personenkreis 
in den Aktionsbereich der gesetzlichen Arbeitsförderung einbezogen (jetzt mit 
Leistungsbezug im Rechtskreis des SGB II), und konnte daher nicht mehr mit dem 
ESF-Uhg gefördert werden. Arbeitslose ohne Anspruch auf Alg I oder Alg II er-
scheinen im Sinne des SGB II nicht als hilfebedürftig, weil sie ihren Lebensunterhalt 
auf andere Weise sichern können. Damit entstand das oben bereits angesprochen 
„Gerechtigkeitsproblem“ (Kap. 3.3.). Aus Vermittlersicht stellte sich die Frage, wa-
rum mit dem ESF-Unterhaltsgeld eine Leistung zusätzlich zum bereits gesichert 
erscheinenden Lebensunterhalt bewilligt werden sollte, also der geförderten Person 
letztlich mehr zugestanden werden sollte als einer erwerbsfähigen hilfebedürftigen 
Person mit dem Alg II. 

Die ergänzende Förderung der Teilnahme von Nichtleistungsbeziehern an einer 
Trainingsmaßnahme ist bereits von Programmbeginn an nur in sehr geringer Zahl 
erfolgte (Tabelle B.4.5a). Diese Maßnahmeart (im SGB III außerhalb der beruflichen 
Weiterbildung geregelt) zielte mit einer Qualifizierung in möglichst kurzer Zeit (ma-
ximal 3 Monate) und möglichst in einem Betrieb auf schnelle Vermittlung oder auf 
die leistungsrechtlich relevante Überprüfung der Arbeitsbereitschaft. Deshalb waren 
Trainingsmaßnahmen in der Praxis der AA für die ESF-Zielgruppe der Nichtleis-
tungsbezieher zunächst weniger wichtig als die Teilnahme an einer beruflichen 
Weiterbildungsmaßnahme (z.B. Umschulung für Hochschulabbrecher, Anpas-
sungsqualifizierung für Berufsrückkehrerinnen u.a.).  

Der Anstieg der Zahl aller Eintritte in eine SGB III-geförderte Trainingsmaßnahme 
parallel zum Rückgang der FbW-Eintritte demonstriert die geschäftspolitische Um-
orientierung der BA von Weiterbildungsmaßnahmen mit längerer Dauer hin zu den 
kurzzeitigen Qualifizierungs- oder Eignungsprüfungsmaßnahmen. Bundesweit klet-
terte die Zahl von 2000 noch rund 480.000 kontinuierlich auf 1,2 Millionen im Jahr 
2004 und erreichte auch 2007 in der Summe von SGB III und SGB II noch fast die 
Millionengrenze (Tabellen B.4.5a, B.4.5b). 

Schon im ersten Programmjahr 2000 wurde lediglich rund 1 Prozent aller Eintritte in 
eine Trainingsmaßnahme mit dem ESF-BA-Programm ergänzend gefördert. Bis 
2004 sank dieser Anteil auf 0,1 Prozent und stieg wieder bis 2007 auf 0,4 Prozent. 
Von den rund 1,2 Millionen Eintritten in eine Trainingsmaßnahme wurden im Jahr 
2004 nur 1.300 mit dem ESF-Unterhaltsgeld unterstützt. Im Jahr 2007 waren es 
2.000 von 520.000 im Rechtskreis des SGB III. Für die mit dem ESF-BA-Programm 
angezielte Einbeziehung der Nichtleistungsbezieher in Qualifizierungsmaßnahmen 
hatte dieser Maßnahmetyp zu keiner Zeit einen nennenswerten Stellenwert. Mit der 
seit 2003 verstärkten Konzentration der Arbeitsförderung auf Arbeitslose im Leis-
tungsbezug wurde er praktisch irrelevant. 
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Tabelle B.4.5a: Eintritte in Trainingsmaßnahmen (TM)  
(nur SGB III) darunter Eintritte in ESF-TM 

Zielgebiet/Jahr TM SGB III ESF-TM ESF in %  SGB III 
insg. 

Bund    
2000 485.339 4.246 0,9 
2001 551.176 5.115 0,9 
2002 864.961 4.255 0,5 
2003 1.064.293 2.741 0,3 
2004 1.188.369 1.483 0,1 
2005 483.592 1.067 0,2 
2006 533.634 1.738 0,3 
2007 519.783 2.021 0,4 
West    
2000 284.627 782 0,3 
2001 318.915 855 0,3 
2002 513.094 865 0,2 
2003 690.363 848 0,1 
2004 788.533 562 0,1 
2005 353.208 887 0,3 
2006 385.423 988 0,3 
2007 371.640 1.214 0,3 
Ost    
2000 200.712 3.464 1,7 
2001 232.261 4.260 1,8 
2002 351.867 3.390 1,0 
Ost    
2003 373.930 1.893 0,5 
2004 399.836 921 0,2 
2005 130.384 180 0,1 
2006 148.211 750 0,5 
2007 148.142 807 0,5 

Quellen: Eintritte in TM insgesamt: BA-Statistik, Eintritte in ESF-TM: Individualdatenbank  der 
Begleitforschung (Datenstand 13.03.08); eigene Berechnungen 

Tabelle B.4.5b: Eintritte in Eignungsfeststellungs- und  
Trainingsmaßnahmen (TM) in den Rechtskreisen von  
SGB II (ohne zkT) und SGB III sowie in ESF-TM 2005 - 2007 

Zielgebiet/Jahr TM SGB III TM SGB II TM insgesamt ESF-TM ESF in % insg. 
Bund      
2005 483.592 410.884 894.476 1.067 0,1 
2006 533.634 444.084 977.718 1.738 0,2 
2007 519.783 479.195 998.978 2.021 0,2 
West      
2005 353.208 254.014 607.222 887 0,1 
2006 385.423 285.679 671.102 988 0,1 
2007 371.640 306.632 678.272 1.214 0,2 
Ost      
2005 130.384 156.870 287.254 180 0,1 
2006 148.211 158.405 306.616 750 0,2 
2007 148.142 172.563 320.705 807 0,3 

Quellen: Eintritte in TM nach Rechtskreisen ohne zkT (zugelassene kommunale Träger): BA-Statistik; 
Eintritte in ESF-TM: Individualdatenbank der Begleitforschung (Datenstand 13.03.08); eigene 
Berechnungen 
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4.2.3 Qualifizierung während Kurzarbeit 

Seit Mitte der neunziger Jahre, d.h. nach der umfangreichen Nutzung von „Kurzar-
beit-Null“ als arbeitsmarktpolitischen Fallschirm in der Systemtransformation in Ost-
deutschland, war das Kurzarbeitergeld bei endgültigem Wegfall der Arbeitsplätze 
eine Leistung, die überwiegend in Westdeutschland eingesetzt wurde (Deeke 
2005b). Dementsprechend war auch das quantitative Potential für die Qualifizierung 
von Kurzarbeitenden während der strukturellen Kurzarbeit bzw. Transferkurzarbeit 
im Osten deutlich kleiner als im Westen. Weil die Statistik der BA zu Kurzarbeit 
keine Daten zu Eintritten in den Bezug von Kurzarbeitergeld bzw. in eine „betriebs-
organisatorisch eigenständige Einheit“ bei einer (Teil-)Stilllegung eines Betriebes 
bereitstellt, können die Eintritte in die ESF-Qualifizierung hier nicht als Teilmenge 
aller Kurzarbeitenden betrachtet, sondern nur im Blick auf die Bestandszahlen bei 
struktureller Kurzarbeit bzw. Transferkurzarbeit beschrieben werden.  

Tabelle B.4.6: Kurzarbeitende in strukturell bedingter Kurzarbeit  
bzw. Transferkurzarbeit (jahresdurchschnittlicher Bestand) 
und ESF-BA- geförderte Eintritte von Kurzarbeitenden in  
Qualifizierungsmaßnahmen 

Zielgebiet/Jahr 
JD Bestand Kurzarbeitende 
in struktureller bzw. Trans-
ferkurzarbeit  

ESF-BA-geförderte Eintritte in 
Qualifizierungsmaßnahmen 

Bund   
2000 22.219 5.110 
2001 24.472 4.896 
2002 27.131 10.293 
2003 33.316 15.470 
2004 34.137 14.447 
2005 30.348 17.700 
2006 16.721 14.002 
2007 12.176 12.628 
West   
2000 17.174 3.972 
2001 18.156 4.014 
2002 21.577 8.893 
2003 27.803 13.828 
2004 29.235 13.273 
2005 26.020 16.499 
2006 14.378 12.540 
2007 10.734 10.643 
Ost   
2000 5.045 1.138 
2001 6.316 882 
2002 5.554 1.400 
2003 5.513 1.642 
2004 4.902 1.174 
2005 4.328 1.201 
2006 2.343 1.462 
2007 1.442 1.985 

Quellen: Bestände Kurzarbeit: BA-Statistik, Eintritte in ESF-Qualifizierung: Individualdatenbank der 
Begleitforschung (Datenstand 13.03.08) 
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Die Entwicklung der jährlichen Bestandszahlen zu den von Kurzarbeit bei endgülti-
gem Wegfall ihres Arbeitsplatzes Betroffenen kann in drei Phasen unterschieden 
werden (Tabelle B.4.6).66 Bundesweit nahm die Zahl der Kurzarbeitenden bis 2003 
zu. Diese Zunahme kann für den Westen bereits kontinuierlich seit Mitte der neun-
ziger Jahre verzeichnet werden (vgl. Deeke 2005b). Von 2002 auf 2003 kam es 
dann zu einem sprunghaften Anstieg (allein im quantitativ ausschlaggebenden 
Westen) mit wieder leichtem Rückgang im Jahr 2005. Ausschlaggebend dafür war 
die Ende 2003 letztmalige Möglichkeit zur Beantragung der strukturellen Kurzarbeit 
mit maximal zweijähriger Laufzeit. Dies führte zu einem Vorzieheffekt, der sich im 
Zuwachs von 2002 auf 2003 niederschlug. Ab 2004 konnte nur noch Transferkurz-
arbeit beantragt werden und Ende 2005 war der maximale Bewilligungszeitraum 
einer Ende 2003 begonnenen strukturellen Kurzarbeit endgültig ausgelaufen. Seit-
dem gibt es nur noch Bestände in Transferkurzarbeit mit ihrer maximalen Laufzeit 
von einem Jahr. Es kam zu einer bundesweiten Halbierung der Bestände von Kurz-
arbeitenden mit Transferkurzarbeitergeld. Ob damit auch entsprechend weniger 
Beschäftigte wegen Wegfall ihres Arbeitsplatzes in Kurzarbeit übergingen, kann 
daraus nicht geschlossen werden Die Bestandszahlen sind dauergewichtet und die 
maximale Laufzeit von zwei Jahren bzw. ab Bewilligung 2004 nur einem Jahr muss 
nicht durchgängig realisiert worden sein. Deshalb können im Jahresverlauf mehr 
Personen nach ihrem endgültigen Arbeitsplatzverlust in die Kurzarbeit eingetreten 
sein (oder wegen der Nachwirkung vieler später Eintritte im Vorjahr auch weniger), 
als in den Bestandszahlen zum Ausdruck kommt. 

Die Zahl der Eintritte in Qualifizierungsmaßnahmen, die aus Mitteln des ESF-BA-
Programms unterstützt wurden, entwickelte sich ähnlich wie die Bestandszahlen in 
struktureller bzw. Transferkurzarbeit insgesamt (Tabelle B.4.6). Auffällig ist, dass 
sich die Zahl der Eintritte von 2000 bis 2007 immer mehr der Höhe der Bestands-
zahlen angenähert hat. Zwar ist eine quantitative Relation von Eintritt und Bestand 
als Messindikator nicht zulässig. Aber in aller Vorsicht kann gleichwohl aus der An-
näherung der Zahlen der Schluss gezogen werden, dass zunehmend mehr der 
Kurzarbeitenden in ESF-finanzierte Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen 
einbezogen wurden. 

Dieser relative (nicht absolute) Zuwachs der ESF-BA-Förderung kann nicht einfach 
als Ergebnis der ab 2004 gesetzlich strikter geregelten Vorgaben für eine Qualifizie-
rung während Transferkurzarbeit und der darauf bezogenen Neufassung der ESF-
BA-Richtlinien interpretiert werden (vgl. Kapitel 3.3). Sonderauswertungen der de-
zentralen Datenbanken der AA zu den Leistungsfällen bei struktureller bzw. Trans-
ferkurzarbeit ergaben, dass die Zahl der kurzarbeitenden Betriebe mit Qualifizie-

                                                
66  Vgl. dazu ausführlicher Deeke/ Ohlert 2009: 11 ff. 
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rungsmaßnahmen seit Mitte der neunziger Jahre kontinuierlich gestiegen war.67 
Leider liegen keine Angaben zur Zahl der darin einbezogenen Kurzarbeitenden vor. 
Aber es wurde erfasst, ob die Maßnahmen aus Mitteln des ESF unterstützt werden 
sollten oder nicht. Dies war nur bei einer Minderheit der Qualifizierungsmaßnahmen 
der Fall. Demzufolge verzichteten die kurzarbeitenden Betriebe bzw. Beschäfti-
gungsgesellschaften häufig auf Zuschüsse aus dem ESF-BA-Programm (oder sie 
wurden ihnen nicht bewilligt). Dafür mag ausschlaggebend gewesen sein, dass in 
Sozialplänen ohnehin Maßnahmen vereinbart worden sind und der zusätzliche bü-
rokratische Aufwand der Beantragung und Abrechnung von ESF-Mitteln gescheut 
wurde. Schließlich wurde im Jahr 2004 ein wichtiger monetärer Anreiz gestrichen. 
Seitdem konnten die von den Betrieben zu zahlenden Sozialversicherungsbeiträge 
für die Zeit der Teilnahme nicht mehr aus ESF-Mitteln übernommen werden. Auch 
die seitdem bekräftigte Beschränkung der ESF-Qualifizierung auf kleine und mitt-
lere Unternehmen ohne Konzernbindung mag dazu beigetragen haben, dass viele 
Qualifizierungsmaßnahmen ohne ESF-Unterstützung durchgeführt wurden. 

4.2.4 Förderung von Existenzgründungen 

Parallel zur Einschränkung der SGB III-Förderung einer beruflichen Weiterbildung 
von Arbeitslosen setzte die BA im Rahmen ihrer neuen, mehr als zuvor auf Wirt-
schaftlichkeit und direkte Beschäftigungseffekte des Instrumenteneinsatzes  ausge-
richteten geschäftspolitischen Orientierung verstärkt auf die Förderung von Exis-
tenzgründungen. Von bundesweit rund 93.000 Bewilligungen im Jahr 2000 stieg die 
Zahl der Gründungen mit Überbrückungsgeld bis zum Höchststand von 183.000 im 
Jahr 2004 (Tabelle B.4.7). Hinzu kam im Jahr 2003 die alternative Förderung mit 
dem Existenzgründungszuschuss mit in diesem Jahr bundesweit 95.000 Bewilli-
gungen und dann 168.000 Neufällen im Jahr 2004 (Tabelle B.4.8). Insgesamt klet-
terte die SGB III-Förderung von Existenzgründungen zur Vermeidung von bzw. aus 
Arbeitslosigkeit von 93.000 Förderfällen im Jahr 2000 auf rund 350.000 im Jahr 
2004. Diese Zahl ging im Jahr 2005 zurück auf rund 250.000 (157.000 Überbrü-
ckungsgeld und 91.000 ExGZ). Mitte 2006 wurden beide Leistungen dann mit dem 
neuen Gründungszuschuss abgelöst. Wie aufgrund der jetzt höheren Anforderun-
gen an die Gründer zu erwarten (vgl. Kap. B.3.2), erreichte die Zahl der Neufälle im 
Jahr 2007 nur noch etwa die Hälfte der Bewilligungen von Existenzgründungshilfen 
des Jahres 2005 (Tabelle B.4.9). 

Die Konjunktur in der Förderung von Selbstständigkeit  war bei der Planung des 
ESF-BA-Programms nicht vorausgesehen. Damals hatte man die zu erwartende 
Zahl der Förderfälle der ergänzenden Hilfen mit dem vorbereitendem Gründungs-
seminar und dem begleitenden Coaching in Anlehnung an die entsprechende För-

                                                
67  Von 1995 bis Anfang 2002 waren es halbjährige schriftliche Stichtagserhebungen des für 

das Kurzarbeitergeld zuständigen Leistungsreferats in der Zentrale der BA, ab 2002 dann 
mit Unterstützung des IAB aufbereitete Stichtagsdaten aus dem dezentralen Verfahren 
coLei PC Kug – vgl. dazu Deeke 2004b: 265 ff sowie Deeke 2005b. 
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derung im Vorläuferprogramm „AFG-Plus“ geschätzt. Demnach sollte der Beitrag 
des Programms zum ESF-Schwerpunkt „Förderung des Unternehmergeistes“ in 
quantitativer Hinsicht nur einen Bruchteil der Zahl der Förderfälle ausmachen, die 
für den ESF-Schwerpunkt „Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit durch die be-
rufliche Weiterbildung von Arbeitslosen erwartet wurden (vgl. Kap. B.2.3). 

Tabelle B.4.7: Existenzgründungen mit Überbrückungsgeld (ÜG)  
(nur SGB III) und Eintritte in ESF-Coaching 

Zielgebiet/Jahr Überbrückungsgeld ESF-Coaching ESF in %  
Überbrückungsgeld 

Bund    
2000 92.596 3.630 3,9 
2001 95.926 5.691 5,9 
2002 124.885 10.120 8,1 
2003 158.696 21.326 13,4 
2004 183.179 36.427 19,9 
2005 156.888 33.933 21,6 
2006 108.266 26.019 24,0 
2007 176 830 - 
West    
2000 58.860 1.363 2,3 
2001 61.676 1.933 3,1 
2002 86.239 3.761 4,4 
2003 115.348 7.911 6,9 
2004 137.042 17.402 12,7 
2005 119.985 18.998 15,8 
2006 83.605 15.343 18,4 
2007 157 610 - 
Ost    
2000 33.736 2.267 6,7 
2001 34.250 3.758 11,0 
2002 38.646 6.359 16,5 
2003 43.348 13.415 30,9 
2004 46.137 19.025 41,2 
2005 36.903 14.935 40,5 
2006 24.661 10.676 43,3 
2007 19 220 - 

Quellen: Eintritte in ÜG insgesamt: BA-Statistik, Eintritte in ESF-Coaching: Individualdatenbank der 
Begleitforschung (Datenstand 13.03.08); eigene Berechnungen 
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Tabelle B.4.8: Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit 
mit Existenzgründungszuschuss (ExGZ) (nur SGB 
III) und Eintritte in ESF-Coaching 

Zielgebiet/Jahr EXGZ ESF-Coaching ESF in % EXGZ 

Bund    
2003 95.198 5.371 5,6 
2004 168.176 28.925 17,2 
2005 91.020 22.564 24,8 
2006 42.812 13.016 30,4 
2007 - 679 - 
West    
2003 66.064 1.574 2,4 
2004 112.091 8.996 8,0 
West    
2005 57.250 8.158 14,2 
2006 26.949 4.746 17,6 
2007 0 433 - 
Ost    
2003 29.134 3.797 13,0 
2004 56.085 19.929 35,5 
2005 33.770 14.406 42,7 
2006 15.863 8.270 52,1 
2007 0 246 - 

Quellen: Eintritte in ExGZ insgesamt: BA-Statistik, Eintritte in ESF-Coaching: Individualdatenbank 
der Begleitforschung (Datenstand 13.03.08); eigene Berechnungen 

Tabelle B.4.9: Existenzgründungen mit Gründungszuschuss  
(SGB III) und Eintritte ESF-Coaching 2006 und 2007 

Zielgebiet/Jahr GZ SGB III ESF-Coaching ESF in % GZ 

Bund    
2006 33.569 7.789 23,2 
2007 125.919 32.060 25,5 
West    
2006 25.354 4.097 16,2 
2007 96.480 17.813 18,5 
Ost    
2006 8.215 3.692 44,9 
2007 29.439 14.247 48,4 

Quellen: Eintritte in GZ: BA-Statistik; Eintritte in ESF-Coaching: Individualdatenbank 
der Begleitforschung (Datenstand 13.03.08); eigene Berechnungen 

Die Zahl der ESF-Förderfälle nahm jedoch bereits in den ersten drei Programmjah-
ren in West- und Ostdeutschland gleichermaßen zu, wobei es auch danach noch 
bis 2004 im Ziel-1-Gebiet mehr Bewilligungen einer ergänzenden ESF-Hilfe gab als 
im Ziel-3-Gebiet. Von 2002 auf 2003 stieg die Zahl der ESF-Fälle kräftig an, obwohl 
ab Frühjahr 2003 das Existenzgründungseminar aus dem Leistungskatalog des 
Programms gestrichen worden war.68 Angesichts der Zunahme der Bewilligungen 

                                                
68  Seitdem kann es im Rahmen einer Trainingsmaßnahme nach dem SGB III, also finanziert 

aus Beitragsmitteln, durchgeführt werden - vgl. Kap. B.3.3. 



IAB Projektbericht 113 

von Überbrückungsgeld und vor allem aufgrund der Einführung des Existenzgrün-
dungszuschusses setzten die AA nun auch im Rahmen des ESF-BA-Programms 
mit dem Coaching verstärkt auf die ergänzende Förderung von Gründungen. Auf 
diese Weise konnten ESF-Mittel verausgabt werden, die infolge des Rückgangs der 
Förderung beruflicher Weiterbildung jetzt in größerem Umfang für die ESF-Förde-
rung von Gründungen zur Verfügung standen und relativ leicht ohne aufwändige 
Maßnahmeplanung (wie bei FbW) einsetzbar waren. Im Jahr 2004 waren es dann 
bundesweit mehr als 36.000 neue Coaching-Fälle beim ÜG und etwas weniger als 
30.000 beim ExGZ. Und auch nach Ablösung des Überbrückungsgeldes und Exis-
tenzgründungszuschusses zugunsten des Gründungszuschusses Mitte 2006 gab 
es im Jahr 2007 immer noch mit 32.000 Neufällen mehr Fälle als im Jahr 2003. 

Insgesamt nahm die Zahl der Coaching-Bewilligungen noch mehr zu als die Zahl 
der ergänzten Neufälle der gesetzlichen Regelförderung. Auf diese Weise stieg der 
Anteil der Fälle von Überbrückungsgeld, die mit dem ESF-Coaching begleitet wur-
den, im Bundesgebiet von nur 4 Prozent im Jahr 2000 kontinuierlich bis zum Jahr 
2006 auf 24 Prozent (Tabelle B.4.6). Beim Existenzgründungszuschuss wurde im 
Jahr 2006 fast jede dritte Gründung mit dem ESF-Coaching flankiert (Tabelle 
B.4.7). Dabei wurden im Osten durchgängig mehr SGB III-Förderfälle mit dem Coa-
ching unterstützt als im Westen. Die höchste Ausschöpfung des mit der Förderung 
aus Beitragsmitteln abgesteckten Potentials für das ergänzende ESF-Coaching 
beim Gründungszuschuss wurde im Jahr 2007 erreicht mit knapp einem Fünftel in 
Westdeutschland und rund der Hälfte in Ostdeutschland.  

Wie schon im einleitenden Überblick gezeigt hatte sich damit die Förderstruktur des 
ESF-BA-Programms grundsätzlich gewandelt. Aus einem vornehmlich zur Förde-
rung beruflicher Weiterbildung von Risikogruppen des Arbeitsmarktes geplanten 
Programm war ein Programm zur „Förderung des Unternehmergeistes“ geworden. 
Über die gesamte Laufzeit von 2000 bis 2007 hinweg entfiel rund die Hälfte aller 
Förderfälle auf diesen Schwerpunkt. Im westdeutschen Ziel-3-Gebiet waren es rund 
40 Prozent und im ostdeutschen Ziel-1-Gebiet sogar 62 Prozent alle Eintritte in die 
ESF-BA-Förderung (vgl. Tabellen B.4.1 bis B.4.3). 
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4.2.5 Vermittlung berufsbezogener Deutschkenntnisse 

Die berufsbezogenen Sprachkurse für Arbeitslose mit Migrationshintergrund wurden 
im Herbst 2004 in Westdeutschland und ab 2005 auch in Ostdeutschland als neuer 
Förderansatz in das ESF-BA-Programm aufgenommen. Mit diesen Kursen sollten – 
so die Durchführungsanweisungen der BA – „sprachliche, die Integration in Arbeit 
erschwerende Defizite in der deutschen Sprache“ abgebaut werden. Zielgruppe 
waren nicht nur Migranten bzw. Ausländer, sondern umfassender „Personen mit 
Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache, unabhängig von der Staatsangehörigkeit 
oder dem Zuwanderungszeitpunkt eínschließlich Spätaussiedler“ (ebda.). Zur Kofi-
nanzierung der ESF-Ausgaben für die Kurse wurde die Arbeitslosenunterstützung 
herangezogen. Voraussetzung für die Förderung war also der Bezug von Arbeitslo-
senhilfe (bis Ende 2004) oder Arbeitslosengeld im Rechtskreis des SGB III. 

Tabelle B.4.10: Eintritte in ESF-BA-Kurse zur Vermittlung berufsbezogener 
Deutschkenntnisse an Arbeitslose mit Migrationshintergrund 

Jahr West Ost Bund 

2004 23.902 - 23.902 

2005 10.130 174 10.304 

2006 6.905 76 6.981 

2007 5.245 126 5.371 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung (Datenstand 13.03.08) 

In der Zeit von Herbst 2004 bis Ende 2007 gab es insgesamt rund 46.000 Eintritte 
in die Sprachkurse (Tabelle B.4.10).69 Abgesehen von wenigen Ausnahmen wurden 
die Kurse ausschließlich im Ziel-3-Gebiet durchgeführt. Die Hälfte aller Eintritte ent-
fiel auf das vierte Quartal 2004, also auf die Einführungsphase des Förderansatzes 
in Westdeutschland. Die Agenturen für Arbeit hatten das neue Förderangebot 
schnell umgesetzt und die geplante Zahl von 25.000 Eintritten fast erreicht. Ein 
Grund dafür war, dass die Umsetzung wie bei einer Projektförderung erfolgte, also 
abweichend von dem für die anderen Instrumente des ESF-BA-Programms ver-
bindlichen Konzept der Individualförderung. Die Kurse wurden im Herbst 2004 auf 
dem Weg einer freihändigen Vergabe organisiert, um nach der gerade erst be-
schlossenen Einführung der Deutschförderung das gesteckte Ziel noch in diesem 
Jahr erreichen zu können. Ab 2005 wurden die Kurse dann von den regionalen Ein-
kaufszentren der BA nach entsprechenden Planvorgaben der Agenturen in einem 
wettbewerblichen Verfahren ausgeschrieben. 

                                                
69  Im Vergleich dazu war die Umsetzung der Integrationskurse mit ihrem allgemeinbildenden 

Deutschkurs nach dem Zuwanderungsgesetz quantitativ gewichtiger. In den Jahren 2005 
bis 2007 gab es insgesamt mehr als 360.000 Eintritte in einen Integrationskurs (BAMF 
2008: 3). Allerdings ist nicht bekannt (weil vom BAMF statistisch nicht ausgewiesen), wie 
viele dieser Neu- und Altzuwanderer arbeitslos gemeldet waren. 
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Weil mit der Einführung des SGB II die vormalige Zielgruppe von Arbeitslosen mit 
Migrationshintergrund im Bezug von Arbeitslosenhilfe entfiel, hatten die AA für das 
Jahr 2005 trotz der Ausweitung auf das Ziel-1-Gebiet von vorneherein weniger För-
derfälle geplant. Realisiert wurden in diesem Jahr 10.000 Eintritte, dann 6.900 im 
Jahr 2006 und im Jahr 2007 nur noch rund 5.200 Eintritte (Tabelle B.4.10).  

Die Konzentration der Umsetzung auf das westdeutsche Ziel-3-Gebiet und der kräf-
tige Rückgang der Eintrittszahlen sind erklärungsbedürftig. Die fehlende Umsetzung 
des Förderkonzepts im Osten kann nicht darauf zurückgeführt, dass der Migranten-
anteil an allen Arbeitslosen (und Beschäftigten) dort erheblich niedriger ist als im 
Westen. Vielmehr dürfte die leistungsrechtliche Ausgrenzung von Nichtleistungsbe-
ziehern und vor allem von Arbeitslosen im Rechtskreis des SGB II der entschei-
dende Grund dafür gewesen sein und kann zudem erklären, dass die Zahl der För-
derfälle bis Ende 2007 insgesamt stark zurückging. Die Mehrzahl der Arbeitslosen 
mit Migrationshintergrund findet sich im Rechtskreis des SGB II und wurde im 
Westen und im Osten durchaus in Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarkpolitik ein-
bezogen (Deeke 2006b, 2007). Aufgrund der nicht problembezogenen, sondern 
leistungsrechtlich definierten Selektivität der berufsbezogenen Deutschkurse des 
ESF-BA-Programms waren sie davon ausgeschlossen.70 

                                                
70  Deshalb wurden im Rechtskreis des SGB II berufsbezogene Sprachkurse – zum Teil im 

Zusammenhang etwa mit den Arbeitsgelegenheiten (§ 16 Abs 3 SGB II) – über die Sons-
tigen Leistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II (2008 gestrichen) oder im Rahmen von ESF-
Programmen der Länder finanziert. Dies wurde  statistisch nicht erfasst und konnte des-
halb nur in Form von Fallstudien näher untersucht werden (vgl. Schweigard 2007). 
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4.3 Finanzieller Verlauf der Programmumsetzung 
Trotz der Verdopplung der Zahl der Eintritte von 2003 auf 2004 sind die Ausgaben 
für das ESF-BA-Programm bereits seit 2002 kräftig zurückgegangen (Tabelle 
B.4.11 u. B.4.12).71 Nach dem Einführungsjahr 2000 stiegen die Ausgaben (ESF- 
und SGB III-Mittel) im Westen bis 2002 auf rund 370 Mio. Euro, sanken dann 2003 
um mehr als 100 Mio. Euro und 2004 nochmals um rund 40 Mio. auf 216 Mio. Euro. 
Auch in den folgenden Jahren gingen die Ausgaben zurück, dies sogar kräftiger, als 
man angesichts der demgegenüber eher moderaten Abnahme der Eintrittszahlen 
im Westen hätte erwarten können. Im Jahr 2007 wurden für die Umsetzung des 
Programms im Ziel-3-Gebiet schließlich nur noch 67 Mio. €, darunter 30 Mio. € des 
ESF, ausgegeben. Im ostdeutschen Ziel 1-Gebiet war bereits 2001 mit 186 Mio. € 
der Höchststand der jährlichen Ausgaben für das Programm erreicht. Bis 2007 san-
ken die Ausgaben wie im Westen. Im Jahr 2007 wurden dann nur noch 26 Mio. € 
verausgabt, davon 16 Mio. € ESF-Mittel. 

Tabelle B.4.11: Verausgabte Mittel ESF-BA-Programm 2000 – 2007  
in Millionen Euro im Ziel 3-Gebiet 

Jahr ESF SGB III Ausgaben insgesamt 

2000 59,9 74,3 134,2 
2001 143,5 178,1 321,6 
2002 164,8 204,4 369,2 
2003 113,1 140,1 253,2 
2004 96,3 118,8 215,1 
2005 65,4 80,6 146,0 
2006 35,7 43,9 79,6 
2007 29,8 36,7 66,5 

Summe 708,6 876,9 1.585,5 

Anteil ESF 44,7 Prozent, SGB III rechnerisch ermittelt 
Quelle: Konsolidierte Jahresmeldungen der BA (Stand Mai 2008) 

                                                
71  Die Angaben zu den verausgabten Mitteln enthalten hier auch die Aufwendungen für eine 

sozialpädagogische Betreuung vor, während und nach der Teilnahme an einer Weiterbil-
dungsmaßnahme. Diese ESF-Leistung wurde in den Richtlinien des Programms ab 2003 
gestrichen (vgl. Kapitel 3.3). Weil es sich um eine wenig kostenintensive Leistung han-
delte, kann die Streichung dieser Leistung den Rückgang der insgesamt verausgabten 
Mittel nicht erklären. 
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Tabelle B.4.12: Verausgabte Mittel ESF-BA-Programm 2000 – 2007  
in Millionen Euro im Ziel 1-Gebiet 

Jahr ESF SGB III Ausgaben insgesamt 

2000 58,7 33,4 92,1 
2001 118,2 67,3 185,5 
2002 113,9 64,9 178,8 
2003 80,6 45,9 126,5 
2004 66,7 38,1 104,8 
2005 40,7 23,2 63,9 
2006 19,8 11,3 31,0 
2007 16,3 9,3 25,6 

Summe 514,9 293,3 808,2 

Anteil ESF 63,7 Prozent, SGB III rechnerisch ermittelt 
Quelle: Konsolidierte Jahresmeldungen der BA (Stand Mai 2008)  
 

Tabelle B.4.13: ESF-Mittelansatz und Ausschöpfung im ESF-BA- Programm 
2000 bis 2007 (in Mio. EUR) 

Haushaltsjahr Haushaltssoll Veränderung zum 
Vorjahr in % Ausgaben Ausschöpfung in 

% 
West     
2000 107,9 - 59,9 55,5 
2001 180,1 66,9 143,5 79,7 
2002 195,1 8,3 164,8 84,5 
2003 194,9 -0,1 113,1 58,1 
2004 148,5 -23,8 96,3 64,9 
2005 108,2 -27,1 65,4 60,4 
2006 64,1 -40,8 35,7 55,7 
2007 49,0 -23,6 29,8 61,0 

Summe 1.047,7 - 708,6 67,6 
Ost     
2000 76,2 - 58,7 77,1 
2001 126,7 66,3 118,2 93,3 
Ost     
2002 137,2 8,3 113,9 83,0 
2003 142,1 3,6 80,6 56,7 
2004 78,7 -44,6 66,7 84,8 
2005 58,2 -26,0 40,7 69,9 
2006 40,6 -30,2 19,8 48,7 
2007 30,1 -25,7 16,3 54.1 

Summe 689,8 - 514,9 74,6 
Bund     
2000 184,1 - 118,6 64,4 
2001 306,8 66,6 261,7 85,3 
2002 332,3 8,3 278,7 83,9 
2003 337,0 1,4 193,7 57,5 
2004 227,2 -32,6 163,1 71,8 
2005 166,4 -26,8 106,1 63,8 
2006 104,7 -37,1 55,5 53,0 
2007 79,1 -24,5 46,1 58,3 

Summe 1.737,6  - 1.223,5 71,2 
Quelle: BA Jahresberichte zur Umsetzung 2000 bis 2007 
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Da es keinen eigenständigen Programmhaushalt gab, mussten das zuständige Mi-
nisterium und die BA in ihrer jährlichen Haushaltsplanung ein grobe Schätzung für 
das kommende Jahr auf der Grundlage der voraussichtlichen Entwicklung der SGB 
III-Förderung und der dazu bestehenden Anschlussmöglichkeiten für das ESF-BA-
Programm vornehmen. In der im Jahr 2002 erfolgten Planung für das folgende Jahr 
waren die Auswirkungen der gesetzlichen Änderungen und geschäftspolitischen 
Neuorientierung der BA insbesondere bei der Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung auf die ergänzende ESF-Förderung noch nicht antizipiert. Noch einer Aus-
schöpfungsquote im Jahr 2002 von 84 Prozent sank die Ausschöpfung des Haus-
haltssolls im Jahr 2003 auf 58 Prozent (Tabelle B.4.13). Zwar wurde im folgenden 
Jahr das Haushaltssoll abgesenkt und wieder eine bessere Ausschöpfung erreicht 
(bundesweit 72 Prozent). Aber auch danach konnte das Programm nicht im jeweils 
vorausgesehenen Umfang umgesetzt werden. Zwar wurde das Soll von Jahr zu 
Jahr erheblich vermindert. Doch die Ausschöpfung ging noch stärker zurück und 
erreicht im Jahr 2007 mit der Quote von 58 Prozent wieder den Tiefstand aus dem 
Jahr 2003. 

Die Daten zum materiellen Verlauf hatten gezeigt, dass mit einem erheblich verklei-
nerten Umfang der verausgabten Mittel wesentlich mehr Eintritte in das ESF-BA-
Programm finanziert werden konnten. Die ergänzende Förderung von Existenz-
gründungen mit dem Coaching war kostengünstiger als die ergänzende Förderung 
der Qualifizierung Arbeitsloser mit dem ESF-Unterhaltsgeld. Wie in der Umsetzung 
der SGB III-Förderung hatten sich die AA in der Umsetzung der ergänzenden ESF-
Förderung schon 2003 und dann verstärkt 2004 sowie in den nachfolgenden Jahren 
an die generelle geschäftspolitische Weisung der BA zu einem möglichst wirtschaft-
lichen Einsatz der Mittel der aktiven Arbeitsförderung gehalten.  

Die gesetzliche Neuorientierung der Arbeitsmarktpolitik im SGB III und die ge-
schäftspolitische Ausrichtung der BA an dem Ziel, die Dauer der Arbeitslosigkeit mit 
möglichst kostengünstigen Instrumenten zu verkürzen, hatten zur Folge, dass die 
Ausgaben der BA für Leistungen der aktiven Arbeitsförderung seit 2002 trotz an-
haltend hoher Arbeitslosigkeit vermindert wurden. Während im Jahr 2002 noch 22 
Milliarden Euro für die aktive Arbeitsförderung eingesetzt wurden, waren es im Jahr 
2004 nur noch rund 19 Milliarden (Tabelle B.4.14). Im Jahr 2007 hatten sich die 
Ausgaben dann fast halbiert auf 10,4 Mio. €. Zwar war die Zahl der Arbeitslosen im 
jahresdurchschnittlichen Bestand im Rechtskreis des SGB III von 2005 noch 2,1 
Mio. auf 1,3 Mio. im Jahr 2007 gesunken. Aber es gab im Jahr 2007 allein im Be-
reich des SGB III mehr als 4 Mio. Zugänge in Arbeitslosigkeit (vgl. Kapitel 3.1), also 
nach wie vor einen durchaus großen arbeitsmarktpolitischen Handlungsbedarf. 
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Tabelle B.4.14: Ausgaben der BA für Leistungen der aktiven  
Arbeitsförderung, darunter ESF-BA-Programm in Millionen 
Euro (Kapitel 2 und 3 des BA-Haushalts: Eingliederungstitel 
und sonstige Leistungen der Arbeitsförderung) 

Zielgebiet/Jahr insgesamt ESF-BA-Programm Anteil ESF-BA-Pro-
gramm 

Bund    
2000 20.819 226 1,1 
2001 21.931 507 2,3 
2002 22.143 548 2,5 
2003 20.896 380 1,8 
2004 18.721 320 1,7 
2005 13.576 210 1,5 
2006 11.120 111 1,0 
2007 10.426 92 0,9 

Summe 139.632 2.394 1,7 
Leistungen insgesamt ohne Kapitel 1112 des Bundeshaushalts, soweit von der BA durchgeführt;  
ESF-BA einschl. Kofinanzierung SGB III 
Quellen: Ausgaben insgesamt: jährliche Arbeitsmarktberichte der BA (Tab. II.E.6); ESF-BA-

Programm: Jahresberichte der BA zur Umsetzung; eigene Berechnungen 
 

Das ESF-BA-Programm hatte von Beginn an nur einen sehr kleinen Anteil an den 
Ausgaben der BA für Leistungen der aktiven Arbeitsförderung. Der Anteil kletterte 
nach 1,1 Prozent im ersten Programmjahr 2000 zunächst auf 2,5 Prozent im Jahr 
2002. Danach ging er im Jahr 2003 auf 1,8 Prozent zurück, 2004 auf 1,7 Prozent 
und schließlich im Jahr 2007 auf 0,9 Prozent. Im Zeitraum 2000 bis 2007 wurden für 
die Umsetzung des ESF-BA-Programms insgesamt 2,4 Milliarden Euro verausgabt 
(1,2 Mrd. ESF-Mittel und 1,2 Mrd. nationale Kofinanzierung aus dem SGB III-Haus-
halt). Gemessen am Gesamtumfang der Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik in 
diesen Jahren in Höhe 140 Milliarden war dies nur ein geringfügiger Betrag. Für die 
BA insgesamt und damit auch für die Praxis der AA „vor Ort“ hatte das ESF-BA-
Programm so gesehen durchgängig nur einen  randständigen Stellenwert, der zu-
dem mit dem Wandel der Förderstruktur ab 2003 weiter geschrumpft war. 
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5 Fazit  
5.1 Zusammenfassung 

Der Arbeitsmarkt ist in Deutschland seit Jahren unverändert durch hohe Arbeitslo-
sigkeit und eine ungleiche Chancenverteilung zu Lasten der Zielgruppen des ESF 
gekennzeichnet (z.B. Frauen, Ältere, Migranten, Langzeitarbeitslose). Zwar schien 
sich die Situation auf den ersten Blick seit Herbst 2006 zu verbessern. Die Zahl der 
registrierten Arbeitslosen ist im Rechtskreis des SGB IIII stark zurückgegangen, 
weniger dagegen im Rechtskreis des SGB II. Aber nach wie vor gibt es bei Pro-
grammende rechtskreisübergreifend einen Arbeitslosenbestand von 3,2 Mio. (Juni 
2008). Es bestand weiterhin ein erheblicher arbeitsmarktpolitischer Handlungsbe-
darf. Das hier untersuchte ESF-BA-Programm konnte dazu nicht mehr beitragen, 
denn seine Laufzeit endete im Herbst 2008. Der Bund hatte aber einen neues ESF-
Programm aufgelegt und dabei Lehren aus den bisherigen Erfahrungen wie auch 
aus der wissenschaftlichen Evaluation gezogen. Darauf wird am Ende dieses Kapi-
tel noch kurz eingegangen. 

In der politischen Diskussion besteht Einigkeit, dass aktive Arbeitsmarktpolitik al-
leine die Probleme auf dem Arbeitsmarkt nicht beheben kann, zumal für die Diag-
nose und Therapie auch das Beschäftigungs- und Bildungssystem in ihren wirt-
schaftlichen und sozialen Zusammenhängen in den Blick genommen werden müs-
sen. Eine auf den Arbeitsmarkt beschränkte Perspektive ist unzureichend. Auch die 
Beschäftigungspolitischen Leitlinien der EU machen mit ihrem politikfeldübergrei-
fenden Ansatz deutlich, dass mit aktiver Arbeitsmarktpolitik einschließlich des un-
terstützenden ESF zwar wichtige Beiträge möglich sind, aber keine grundlegende 
Verbesserung erreicht werden kann.  

Mit den so genannten „Hartz-Gesetzen“ wurde seit 2002 eine inhaltliche Neuorien-
tierung der Arbeitsmarktpolitik des Bundes sowie eine Neuorganisation der BA be-
gründet. Oberstes Ziel der Reform war eine Verringerung der Arbeitslosigkeit durch 
eine qualitativ bessere und schnellere Arbeitsvermittlung. Im Sinne einer „aktivie-
renden“ Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik wurden und werden die Eigenbemühungen 
der Arbeitslosen verstärkt gefordert, wurde das System der sozialen Sicherung bei 
Arbeitslosigkeit umgebaut (Arbeitslosengeld II) und zugleich der Mitteleinsatz für 
das breiter aufgefächerte Spektrum der Instrumente aktiver Arbeitsmarktpolitik un-
ter Effizienzgesichtspunkten zurückgefahren. 

In diesem Kontext war das ESF-BA-Programm nur ein kleiner Mosaikstein. Schon 
aufgrund des im Vergleich zum SGB III-Haushalt geringen Umfangs der eingesetz-
ten ESF-Mittel (von 2000 bis 2007 weniger als 2 Prozent aller Ausgaben der BA für 
aktive Arbeitsförderung in dieser Zeit) konnte von dem Programm kein quantitativ 
wesentlicher Beitrag zu einer wirkungskräftigen Arbeitsförderung des Bundes bzw. 
der BA erwartet werden. Das Programm wurde deshalb von Beginn an konzentriert 
auf die Ergänzung der gesetzlichen Arbeitsförderung in einigen spezifischen Maß-



IAB Projektbericht 121 

nahmebereichen, um dort bestehende Förderlücken des Gesetzes mit ergänzenden 
Leistungen und innovativen Maßnahmebausteinen aufzufüllen.  

Mit dem Programmstart im Jahr 2000 wurden bewährte Förderansätze aus dem 
Vorläuferprogramm „AFG-Plus“ aufgegriffen. Das ESF-BA-Programm sollte über-
wiegend im Rahmen des ESF-Schwerpunktes „Aktive und präventive Arbeitsmarkt-
politik“ (daneben auch im Schwerpunkt „Gesellschaft ohne Ausgrenzung“) zur Ver-
hinderung und Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit mit Hilfe einer das SGB III 
ergänzenden Förderung der Qualifizierung von Arbeitslosen beitragen. Im Zentrum 
dieses zielgruppenorientierten Ansatzes sollten vor allem die Arbeitslosen stehen, 
die aufgrund fehlender Vorbeschäftigungszeiten keinen gesetzlichen Anspruch auf 
eine Leistung zum Lebensunterhalt während der Teilnahme an einer Weiterbil-
dungs- oder Trainingsmaßnahme haben. Daneben sollte das Programm im Rah-
men des ESF-Schwerpunktes „Anpassungsfähigkeit und Unternehmergeist“ von 
Arbeitslosigkeit bedrohte Kurzarbeiter mit einer Qualifizierung während der Kurzar-
beit bei der Suche nach neuer Beschäftigung unterstützen und Existenzgründungen 
Arbeitsloser durch zusätzliche Hilfen vorbereiten und begleitend stabilisieren. 

Der Frage, ob mit dieser heterogenen Förderstruktur zur Realisierung der ESF-Ziele 
mehr oder weniger erfolgreich beigetragen wurde, wird noch im folgenden Abschnitt 
C nachgegangen. Im Mittelpunkt dieses Abschnitts zur Analyse der Programm-
durchführung stand, ob das Programm überhaupt wie geplant umgesetzt wurde, 
und wenn nicht, welche Ursachen für Abweichungen ausschlaggebend waren. Ein 
Ergebnis der Halbzeitbewertung des Programms im Jahr 2003 war, dass die För-
derentwicklung bis Ende 2002 nach Umfang und Struktur betrachtet relativ plange-
mäß und stetig verlaufen war (Deeke 2004a). Für die zukünftige Programmlaufzeit 
wurde vermutet, dass die damals erst eingeleitete Neuausrichtung der aktiven Ar-
beitmarktpolitik des Bundes und ihrer Umsetzung durch die BA einen Einbruch der 
ergänzenden ESF-Förderung, d.h. einen kräftigen Rückgang des Fördervolumens 
und eine Gewichtsverlagerung in der Förderstruktur zur Folge haben würde.  

In der Aktualisierung der Halbzeitbewertung im Jahr 2005 wurde die Vorausschau 
aus dem Jahr 2003 bestätigt (Deeke 2005a). Zwar war es insbesondere von 2003 
auf 2004 zu einer kräftigen Steigerung der Zahl der Eintritte in die ESF-BA-Förde-
rung gekommen. Aber die Daten zum finanziellen Verlauf dokumentieren einen 
starken Rückgang bei den verausgabten Mitteln. Dahinter stand eine Verlagerung 
zu weniger kostenintensiven Leistungen und Maßnahmen. Die Förderstrukturen 
hatten sich grundsätzlich gewandelt. 

Ergebnis des hier nun vorgelegten Rückblicks auf die letzten Jahre der Programm-
umsetzung ist, dass die Zahl der Förderfälle ab 2005 stark rückläufig war und sich 
damit zugleich die 2003 und 2004 neu herausgebildete Förderstruktur verfestigt 
hatte. Aus dem vorrangig auf die ergänzende Förderung der Qualifizierung arbeits-
loser Zielgruppen ausgerichteten Programm war ein Programm geworden, mit dem 
überwiegend die Existenzgründung zuvor Arbeitsloser mit einem begleitenden Coa-
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ching im ersten Jahr nach Gründung gefördert wurde. Nur die Förderung der Quali-
fizierung Kurzarbeitender wurde seit 2002 (im Ziel 3-Gebiet) ohne größere Einbrü-
che weitergeführt. Der Umfang der ESF-BA-Förderung der Qualifizierung Arbeitslo-
ser schrumpfte dagegen bis hin zur quantitativen Bedeutungslosigkeit. Die im 
Herbst 2004 eingeführte berufsbezogene Deutschförderung von Arbeitslosen mit 
Migrationshintergrund schien mit einer relativ hohen Zahl von Eintritten bis zum Jah-
resende das ESF-BA-Programm zunächst wieder zu einem im ESF-Sinne zielgrup-
penorientierten Programm zu machen. Aber in den folgenden Jahren gab es auch 
in diesem neuen Förderschwerpunkt des Programms kräftige Einbrüche. Somit 
blieb es bei den relativ niedrigen Eintrittszahlen mit eher kostenträchtigen Förder-
ansätzen (z.B. das ESF-Uhg bei FbW) und den seit 2004 demgegenüber hohen 
Eintrittszahlen mit eher kostengünstigen ESF-Leistungen (z.B. Coaching). Auf diese 
Weise konnte der zu Beginn geplante Mitteleinsatz bis 2008 nicht mehr realisiert 
werden, obwohl die Zahl der jährlichen Neueintritte annähernd der Zahl der Neu-
eintritte in den ersten Programmjahren entsprach.  

Der Wandel des Programms kann nicht als Ergebnis einer zielorientierten Steue-
rung interpretiert werden. Vielmehr hatten die gesetzlichen Änderungen der Ar-
beitsförderung im Rahmen des SGB III bis hin zur Einführung des SGB II und die 
damit verbundene geschäftspolitische Konzentration der BA auf eine möglichst 
kostengünstige Förderung der Arbeitslosen im Leistungsbezug der Arbeitslosenver-
sicherung (Verkürzung der Dauer des Kundenkontakts) zur Folge, dass mit den 
ESF-Mittel nicht mehr wie anfänglich vorgesehen an die Individualförderung des 
SGB III angeknüpft werden konnte. Die strategische Ausrichtung der gesetzlichen 
Arbeitsförderung hatte sich von der Zielgruppenausrichtung des ESF gelöst, Ziel-
konflikte waren entstanden. 

Die Änderungen im Instrumentenspektrum der gesetzlichen Arbeitsförderung, in 
den leistungsrechtlichen Konditionen und in der geschäftspolitischen Umsetzung 
durch die BA hatten je spezifische Effekte auf die Möglichkeiten und Grenzen der 
ESF-Ergänzung. Dort wo gesetzliche Förderlücken bei den Instrumenten geschlos-
sen wurden, entfiel der Ansatz des ESF-BA-Programms, mit dem die vorherige Lü-
cke gefüllt wurde (Wegfall des Existenzgründungsseminars durch Aufnahme in die 
Regelförderung). Leistungsrechtliche Modifikationen der gesetzlichen Regelförde-
rung bei einzelnen Instrumenten grenzten den mit dem ESF förderbaren Personen-
kreis ein (Wegfall des ESF-Moduls und der sozialpädagogischen Betreuung bei 
beruflicher Weiterbildung). Mit der Einführung des SGB II blieb zwar die ESF-Ziel-
gruppe der Nichtleistungsbezieher im Rechtskreis des SGB III und damit im förder-
baren Personenkreis des ESF-BA-Programms. Aber viele vormalige Nichtleistungs-
bezieher wechselten jetzt als Bezieher des Arbeitslosengeldes II in den Rechtskreis 
des SGB II, an den das Programm wegen seiner Bindung an die kofinanzierende 
Beitragsmittel des SGB III nicht anschließen konnte und es aus der politischen Sicht 
des Bundes wegen administrativer Probleme im SGB II-Bereich auch nicht sollte. 
Damit wurde die gerade erst erschlossene Zielgruppe arbeitsloser Migranten wieder 
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stark eingegrenzt, denn die überwiegende Mehrzahl Arbeitsloser mit Migrationshin-
tergrund gehörte nun dem mit Alg II zum Rechtskreis des SGB II. Zudem passte die 
mit dem ESF-BA-Programm ebenfalls vorgesehene besondere Förderung von 
schwerer vermittelbaren Arbeitslosen zunächst nicht mehr zur neuen geschäftspoli-
tischen Ausrichtung der BA auf eine möglichst sparsame und vermittlungszentrierte 
Umsetzung der Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsförderung.  

Eine den Vorgaben der ESF-Dachprogramme entsprechende Inputsteuerung war 
so nicht möglich. Pragmatische Überlegungen vor Ort führten dann dazu, dass ad-
ministrativ einfachere Wege zur Verausgabung der ESF-Mittel gewählt wurden (z.B. 
Coaching statt ESF-Unterhaltsgeld) - zumal deshalb, weil diese Förderansätze ein 
breiteres Anwendungsfeld bekamen (Coaching auch im Zusammenhang mit dem 
neuen Existenzgründungszuschuss). 

Die enge Verzahnung des ESF-BA-Programms mit der Arbeitsförderung nach dem 
SGB III wurde bereits in der Halbzeitbewertung als entscheidendes Hemmnis für 
eine zielgerichtete Steuerung der Umsetzung des Programms identifiziert (Deeke 
2004a). Probleme resultierten daraus, dass die BA aufgrund gesetzlicher Vorgaben, 
ihrer neuen Organisation und ihrer geschäftspolitischen Orientierung versuchte, 
sich von der früheren konditionalen und vollzugsorientierten Steuerung der Ar-
beitsförderung zu lösen zugunsten dezentraler wirkungsorientierter Arbeitsmarkt-
programme der im Rahmen von Zielvereinbarungen für den Mitteleinsatz und die 
Förderstrukturen weitgehend selbst verantwortlichen AA. Zwar beanspruchte auch 
der ESF für seine Programme eine entsprechende reflexive Steuerung. Das System 
der finanziellen Abwicklung sowie der Verwaltungs- und Finanzkontrolle der EU-
Strukturfonds und damit auch des ESF verlangte in Widerspruch dazu faktisch eine 
vollzugsorientierte, an der Erfüllung materieller und finanzieller Inputpläne ausge-
richtete Programmdurchführung.72 Dies wiederum kollidierte in der Praxis mit dem 
auf Wirtschaftlichkeit und Wirkung ausgerichteten neuen Steuerungsansatz der 
gesetzlichen Arbeitsförderung. 

Die Konstruktion der Finanzierungsbasis des ESF-BA-Programms verschärfte die 
ohnehin bestehenden Steuerungsprobleme. In jedem einzelnen Förderfall setzte 
der Einsatz der ESF-Mittel eine Kofinanzierung aus dem SGB III-Haushalt voraus. 
Damit war die ergänzende ESF-Förderung bei jeder einzelnen Förderentscheidung 
abhängig von den Regeln, den finanziellen Leistungen und der Praxis der für die AA 
prioritären gesetzlichen Arbeitsförderung. Der Ansatz der mischfinanzierten Indivi-
dualförderung war ein Konstruktionsfehler des ESF-BA-Programms, weil es damit 
nicht projektförmig und zielorientiert als eigenständiges Programm, sondern nur in 

                                                
72  Dieser immanente Widerspruch der Governancestruktur des ESF kann u.a. darauf 

zurückgeführt werden, dass in der Förderperiode ab 2000 die entsprechenden Regelun-
gen für alle EU-Strukturfonds galten und durch das hohe Gewicht des Regionalfonds ge-
prägt waren. Was bei der Planung, Verwaltung und Kontrolle der Umsetzung des EFRE 
nützlich und machbar war, musste nicht alles hilfreich sein für die Umsetzung des ESF. 
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leistungsrechtlicher und finanzieller Abhängigkeit von der Individualförderung nach 
dem SGB III umgesetzt werden konnte.  

5.2 Schlussfolgerungen 

Die Begleitforschung hatte bereits in ihrer Halbzeitbewertung im Jahr 2003 auf die 
Folgeprobleme der engen Verschränkung mit dem SGB III und der damit gegebe-
nen Abhängigkeit des Programms von der finanziellen Basis und geschäftspoliti-
schen Ausrichtung des Instrumenteneinsatzes in der gesetzlichen Regelförderung 
hingewiesen. Dazu wurde empfohlen, die Mischfinanzierung aus Beitragsmitteln 
des SGB III und ESF-Mitteln zugunsten einer Kofinanzierung aus Steuermitteln des 
Bundes aufzugeben. Dies würde die Chance zu einem eigenständigen, in der Ar-
beitsteilung mit der gesetzlichen Arbeitsförderung klar geschnittenen und mit eige-
nem Haushalt ausgestatteten ESF-Programm eröffnen (Deeke 2004a: 117 ff). 

Die Programmverantwortlichen hatten diese Empfehlung damals nicht aufgegriffen. 
Ausschlaggebend dafür war, dass der eingeleitete Reformprozess der gesetzlichen 
Arbeitsförderung und sozialen Sicherung noch nicht abgeschlossen war. Das dritte 
und vierte Hartz-Gesetz wurden erst Ende 2003 beschlossen und weitere Vorha-
ben, wie der Umbau der BA, waren angekündigt. Deshalb war es aus Sicht des 
Bundes sinnvoll, zunächst abzuwarten, wie die Umsetzung der Reformen mit wel-
chen Wirkungen erfolgen würde, um dann zu entscheiden, wie das ESF-BA-Pro-
gramm neu geregelt werden könnte. Bis weit in das Jahr 2005 hinein waren - z.B. 
mit der Einführung des SGB II - arbeitsmarktpolitische Herausforderungen zu er-
warten, an denen gemessen das ESF-BA-Programm zweifellos nachrangig war 

In der Aktualisierung der Halbzeitbewertung im Jahr 2005 ging es nicht mehr um 
eine Neustrukturierung des laufenden Programms, sondern um die Frage, ob in der 
neuen Förderphase des ESF von 2007 bis 2013 überhaupt eine Neuauflage des 
ESF-BA-Programms arbeitsmarktpolitisch sinnvoll und unter dem Aspekt der bishe-
rigen Implementationsprobleme betrachtet zukünftig effizienter gestaltbar wäre. 
Dazu bekräftigte die Begleitforschung ihre Empfehlung, ein neues ESF-Bundespro-
gramm nicht mehr in Kofinanzierung mit den Beitragsmitteln der Arbeitslosenversi-
cherung zu planen (Deeke 2005a: 54 ff). Vorgeschlagen wurde, zukünftig auf ein 
ESF-BA-Programm zu verzichten. Das Coaching bei  Existenzgründungen und die 
Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen bei Transferkurzarbeit sollten in die ge-
setzliche Regelförderung übernommen werden. Und insgesamt seien mit den 
Hartz-Gesetzen, insbesondere mit dem SGB II, die arbeitsmarktpolitischen Förder-
ansätze so umfassend ausgebaut, dass sich ohnehin die Frage stelle, wo der ESF 
noch in größerem Umfang ergänzend anknüpfen könnte. Für den Bund regte die 
Begleitforschung an, an den Schnittstellen von Arbeitsmarktpolitik mit der Bildungs-
politik und Sozialpolitik einen eventuellen Bedarf an kleineren Programmen zu prü-
fen. Solche Sonderprogramme sollten aus Steuermitteln mitfinanziert werden und 
könnten u.U., müssten aber nicht zwingend von der BA umgesetzt werden. Später 
ergänzte die Begleitforschung auf der Grundlage ihrer Evaluationsergebnisse zur 
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berufsbezogen Sprachförderung für Arbeitslose mit Migrationshintergrund mit der 
Anregung, diese Kurse zukünftig über das für die Integrationskurse zuständige 
BAMF zu organisieren (Deeke 2007). 

Die Vorschläge wurden bei der Programmierung des neuen ESF-Bundespro-
gramms weitgehend aufgegriffen und im Operationellen Programms des Bundes 
von 2007 zur Begründung des neuen Konzepts noch einmal zusammenfassend 
aufgeführt (OP Bund 2007: 107 ff). Aus dem ESF-BA-Programm sollte demnach 
nur die Qualifizierung von Kurzarbeitenden bei endgültigem Arbeitsausfall in der 
Zuständigkeit der BA verbleiben. Weil die Bundesländer planten, die Nichtleis-
tungsbezieher verstärkt in ihren ESF-Programmen als Zielgruppe zu berücksichti-
gen, wurde im OP offen gelassen, ob dieser Personenkreis weiterhin mit einer 
Richtlinie des Bundes von der BA gefördert werden soll, zumal die BA dies derzeit 
nicht in Einklang mit ihrer geschäftspolitischen Ausrichtung sehe (ebda.: 109). Die 
berufsbezogene Sprachförderung sollte zukünftig auch Nichtleistungsbezieher und 
Alg-II-Empfänger einbeziehen und vom BAMF in Kooperation mit der BA umgesetzt 
werden. Das Coaching von Existenzgründern schließlich wurde in die Zuständigkeit 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau überführt und damit in das insgesamt neu ge-
ordnete Spektrum der Förderung von Existenzgründungen eingeordnet. 

Welchen Nutzen diese Schneidung des neuen ESF-Bundesprogramms haben wird, 
kann erst die dazu geplante zukünftige Evaluation zeigen. Für das ausgelaufene 
ESF-BA-Programm steht die entsprechende Frage nach der Effektivität der ergän-
zenden ESF-Förderung noch im Raum. Im nachfolgenden Abschnitt C soll diese 
Frage nun für die einzelnen Förderschwerpunkte des Programms so weit möglich 
beantwortet werden. 
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C  Ergebnisse und Wirkungen der Förderansätze 
1  Möglichkeiten und Grenzen der Evaluation 
Im Mittelpunkt dieses Abschnitts stehen die Ergebnisse der Begleitforschung zum 
Nutzen des ESF-BA-Programms für die Beschäftigungschancen der geförderten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es sollen die Fragen beantwortet werden, ob das 
Förderangebot wie vorgesehen angenommen wurde, ob z.B. die anvisierten Ziel-
gruppen erreicht wurden, ob die Teilnehmer/innen an ihren Maßnahmen bis zum 
geplanten Abschluss teilgenommen hatten, inwieweit sich damit ihre Wettbewerbs-
chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöht hatten und ob sich dies in Alternative zum 
Verbleib in Arbeitslosigkeit oder Rückzug aus Erwerbstätigkeit entsprechend in 
Übergänge in mehr oder weniger nachhaltige Beschäftigung oder ggf. selbständige 
Erwerbsarbeit niedergeschlagen hatte. Im Kern geht es um die mikroanalytische 
Ermittlung der Wirkungen der einzelnen Förderschwerpunkte des ESF-BA-Pro-
gramms in ihrem Zusammenspiel mit den ergänzten Leistungen der entsprechen-
den gesetzlichen Arbeitsförderung. Untersucht werden erstens Effekte der Teil-
nahme am Programm im Vergleich zur Nichtteilnahme, zweitens unter dem Aspekt 
eines eventuellen added value der ESF-Förderung – soweit möglich - auch im Ver-
gleich mit einer Teilnahme ohne ergänzende ESF-Hilfen.73  

Als analytischer Bezugspunkt für die Wirkungsuntersuchung wird hier der Begriff 
der „Beschäftigungsfähigkeit“ herangezogen. In der arbeitsmarktpolitischen Diskus-
sion wird Beschäftigungsfähigkeit in Deutschland als ein Ziel der individuellen Ar-
beitsförderung im Rahmen des SGB III verstanden (§ 1 Satz 2). Darüber hinaus ist 
die Herstellung, Erhaltung und Verbesserung von Beschäftigungsfähigkeit seit dem 
Luxemburger Beschäftigungsgipfel ein herausragender Aktionsschwerpunkt der 
Beschäftigungspolitischen Leitlinien der EU mit einem relativ komplexen, nicht nur 
auf individuelle Beschäftigungsfähigkeit, sondern auch auf beschäftigungsfördernde 
Politikansätze und Rahmenbedingungen gerichteten Zielspektrum (vgl. Deeke/-
Kruppe 2003:6). In der anwendungsbezogenen Forschung hat der Begriff der indi-
viduellen Beschäftigungsfähigkeit eine lange Karriere (vgl. Gazier 1999: 68f) mit zu 
Beginn des vorigen Jahrhunderts noch relativ einfachen Konzepten („dichotome 
Beschäftigungsfähigkeit“) bis hin zu aktuell sehr differenzierten Messkonzepten von 
„individueller Beschäftigungsfähigkeit“ etwa im Rahmen des Profiling von Arbeitslo-
sen unter dem Aspekt von „Fordern und Fördern“ (z.B. Apel/Fertig 2009). 

                                                
73  Eine makroanalytische Fragestellung nach Programmwirkungen ergibt angesichts des im 

Vergleich zur gesetzlichen Arbeitsförderung in Deutschland relativ geringen quantitativen 
Stellenwerts des Programms bzw. seiner einzelnen Förderschwerpunkte keinen Sinn. 
Dies gilt aber nur für die herkömmlich ökonomisch orientierte Analyse von „Makroeffek-
ten“, nicht dagegen für einen unter dem Aspekt des added value des Programms interes-
sierenden „Policy-Effekt“ auf die arbeitsmarktpolitische Ausrichtung des Bundes und der 
BA, also für die Frage nach dem „Politiklernen“ aus der Ergänzung der nationalen Ar-
beitsförderung durch den ESF (vgl. dazu hier den Abschnitt B). 
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Die wissenschaftliche Diskussion über den Begriff der Beschäftigungsfähigkeit ist 
mit einem zentralen empirisch-analytischen Problem verbunden. Zum einen kann 
Beschäftigungsfähigkeit als eine Eigenschaft von Personen verstanden werden. Sie 
kann also als individuelle Beschäftigungsfähigkeit unter Aspekten der Verfügbarkeit 
und Nutzbarkeit von Arbeitskraft betrachtet werden einschließlich individueller Moti-
vations- und Verhaltensaspekte (z.B. Bereitschaft und Intensität zur Arbeitsuche). 
Zum anderen kann sich die Beschäftigungsfähigkeit jedoch letztlich erst in ihrer 
marktvermittelten Realisierung, also in Abhängigkeit von der betrieblichen Nachfra-
geseite in Beschäftigung erweisen. Davor ist Beschäftigungsfähigkeit lediglich ein 
Potential, Beschäftigungsfähigkeit also nur hypothetisch.  

Deshalb wird in dieser Arbeit von einem analytischen Verständnis von Beschäfti-
gungsfähigkeit ausgegangen, wie es z.B. Gazier mit seinem Begriff der „interaktiven 
Beschäftigungsfähigkeit“ vorgeschlagen hat. Diese bezieht sich auf die „relative 
Fähigkeit einer Person, vor dem Hintergrund der Interaktion zwischen persönlichen 
Merkmalen und dem Arbeitsmarkt eine sinnvolle Beschäftigung zu finden“ (Gazier 
1999:50). Dabei reicht die bloße Aufnahme eines Beschäftigungsverhältnisses nicht 
hin, denn erst in der anschließenden Beschäftigung kann sich zeigen, ob eine Per-
son aus ihrer eigenen Sicht wie aus betrieblicher Sicht tatsächlich beschäftigungs-
fähig ist (z.B. im Rahmen einer Probezeit). Der hier vertretene analytische Begriff 
von Beschäftigungsfähigkeit verbindet somit die individuelle Ebene personeller bzw. 
Arbeitskrafteigenschaften (einschließlich Orientierungen und Verhalten) mit der 
kollektiv regulierten und in Verhandlungen zwischen Angebot und Nachfrage aus-
getragenen Ebene des Matchingprozesses auf dem Arbeitsmarkt und des anschlie-
ßenden Einsatzes von Arbeitskraft im Beschäftigungsverhältnis (vgl. Deeke 2000b; 
Deeke/Kruppe 2003).  

Mit diesem Verständnis von Beschäftigungsfähigkeit ist nicht ausgeschlossen, dass 
die individuelle Beschäftigungsfähigkeit einer arbeitsuchenden Person im Sinne 
einer Potentialerfassung ermittelt und in ihrer Ausprägung gemessen werden kann. 
Dabei sollte jedoch bewusst bleiben, dass darin faktisch empirische Annahmen 
bzw. Befunde über die Selektivität der betrieblichen Nachfrageseite einfließen und 
im Ergebnis nur eine Prognose formuliert werden kann.74 Das Ergebnis kann auch 
anders ausfallen – je nach Ausprägung der regionalen Arbeitsmarktlage und in Ab-
hängigkeit von der Selektivität betrieblicher Such- und Rekrutierungsprozesse (z.B. 
statistische Diskriminierung, Netzwerkrekrutierung). Mit dem Verständnis von Be-

                                                
74  Dies betrifft erstens Befragungen, in denen die Beschäftigungsfähigkeit unterschiedlicher 

Personengruppen ermittelt und bewertet werden soll (vgl. z.B. die 6c-Forschung nach 
dem SGB II: Apel/Fertig 2009 und ZEW/IAQ/Emnid 2007, oder die Kundensegmentierung 
der BA). In den regressionsanalytischen Schätzkonzepten von individueller Beschäfti-
gungsfähigkeit (erklärende Relevanz einzelner items für die „Integration“ in Beschäftigung 
– vgl. Apel,/Fertig 2009; Brussig/Knuth 2009) kommen implizit betriebliche Selektionskrite-
rien zur Geltung. Zweitens gilt dies auch für individuelle Prognosen im Rahmen des Profi-
ling von Arbeitslosen und darüber begründeter Eingliederungsvereinbarungen (Rudolph 
2004). 
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schäftigungsfähigkeit allein als individuelle Eigenschaft erfolgt eine „individuums-
zentrierte Fokussierung auf die Angebotsseite des Matchingprozesses“ (Apel,/Fertig 
2009: 21). Damit kann aus dem Blick geraten, dass z.B. Langzeitarbeitslose einer-
seits bei hoher Arbeitslosigkeit aus betrieblicher Sicht als weniger beschäftigungs-
fähig gelten und eher seltener eingestellt werden, aber andererseits bei sinkender 
Arbeitslosigkeit und zunehmender Nachfrage ihre Beschäftigungschancen steigen, 
sie nun eher beschäftigungsfähig scheinen, weil betriebliche Ansprüche auf das 
Ausmaß an Beschäftigungsfähigkeit aufgrund der Knappheit auf dem Arbeitsmarkt 
reduziert werden. So plädieren z.B. Promberger u.a. mit ihrem Begriff der „pragma-
tisch-interaktiven Beschäftigungsfähigkeit“ ähnlich wie hier für „ein umfassenderes 
Verständnis, das die Nachfragemuster und institutionellen Regelungen des Ar-
beitsmarktes ebenso umfasst wie die Gelegenheitsstrukturen, die gegeben sein 
müssen, um Fähigkeiten entfalten und unter Beweis stellen zu können“ 
(Promberger u.a. 2008: 70). 

Klärungsbedürftig ist, wie das analytische Verständnis von interaktiver Beschäfti-
gungsfähigkeit für eine empirische Untersuchung der Wirkungen individueller Ar-
beitsförderung, hier der ergänzenden ESF-Förderung, operationalisiert werden 
kann. Als Indikator für eine realisierte Beschäftigungsfähigkeit kann der Übergang 
in eine nachhaltige und qualitativ angemessene Beschäftigung oder selbständige 
Erwerbstätigkeit nach der Förderung bzw. Teilnahme an einer Maßnahme herange-
zogen werden. Da jedoch der Prozess der Herstellung, Erhaltung oder Verbesse-
rung der Beschäftigungsfähigkeit als förderpolitisch intendierter Wirkungszusam-
menhang interessiert, reicht die Erfassung des outcome, also der realisierten Be-
schäftigung bzw. deren Verfehlung nicht aus. Die Komplexität der „interaktiven Be-
schäftigungsfähigkeit“ erfordert vielmehr eine Dimensionierung in individuelle Cha-
rakteristika der Person bzw. ihrer Arbeitskraft, inhaltlich relevante Merkmale der 
Förderung bzw. Maßnahmeteilnahme, Aspekte des individuellen Verhaltens wie z.B. 
die Arbeitsuche und schließlich die Berücksichtigung der regionalen und fachlichen 
Arbeitsmarktsituation und das darauf bezogene Spektrum der betrieblichen Nach-
frage und Rekrutierungsprozesse.  

Es ist offenkundig, dass die analytische Komplexität von Beschäftigungsfähigkeit 
nur schwerlich in den Grenzen eines anwendungsbezogenen Forschungsprojekts 
wie die Begleitforschung zu einem arbeitsmarktpolitischen Programm empirisch 
abgedeckt werden kann. Dies gilt insbesondere deshalb, weil es hier um eine Eva-
luation angebotsorientierter Förderansätze geht. Bei einer Angebotsförderung wird 
als politisches Ziel zu Recht „nur“ von der Förderung von Beschäftigungsfähigkeit 
gesprochen, nicht von der Förderung von Beschäftigung selber. Angebotsorientierte 
Förderung zielt auf einen kontingenten Wirkungszusammenhang, denn die Förde-
rung der Beschäftigungsfähigkeit von Personen bietet keine Sicherheit dafür, dass 
dies von der Nachfrageseite auf dem Arbeitsmarkt entsprechend gesehen und 
durch Einstellung in ein adäquates Beschäftigungsverhältnis honoriert wird. Daher 
wäre es für die empirische Untersuchung sinnvoll, die maßnahme- und personen-
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bezogene Wirkungsanalyse mit einer betriebsbezogenen Untersuchung zu ergän-
zen, in der der Stellenwert der individuellen Teilnahme an einer Maßnahme für be-
triebliche Rekrutierungsentscheidungen ermittelt wird. Weil dies angesichts der 
Fülle der Aufgaben die Möglichkeiten eines Begleitforschungsprojekts überschreitet, 
musste darauf verzichtet werden. Diesem wirkungsrelevanten nachfrageseitigen 
Kontext individueller Förderung kann und soll aber zumindest dadurch Rechnung 
getragen werden, dass die Analysen so weit möglich auch in regionaler Hinsicht, 
also im Blick auf Unterschiede in der regionalen Arbeitsmarktsituation ausdifferen-
ziert werden. 

Für die Operationalisierung der untersuchungsleitenden Fragestellungen und Indi-
katoren sind im System der Begleitung und Bewertung des ESF relativ genaue Vor-
gaben gemacht worden. Dabei war klar, dass diese nicht bei jedem Förderansatz 
und Untersuchungsfeld gleichermaßen umgesetzt werden könnten. Aber insgesamt 
erschienen sie durchaus kompatibel mit dem förderpolitischen Ziel und damit dem 
Evaluationsmaßstab von Beschäftigungsfähigkeit.75 Hier werden sie in den folgen-
den Kapiteln im jeweiligen spezifischen Zusammenhang der einzelnen Förder-
schwerpunkte des ESF-BA-Programms und der verfügbaren Daten noch näher be-
trachtet. 

Bezogen auf die ESF-Förderung von Personen, insbesondere von Arbeitslosen, 
wurden in der Programmergänzung zum EPPD Ziel 3 (PE EPPD Ziel 3 2001) fol-
gende Indikatoren für Ergebnisse der Förderung vorgestellt (ebda.: 33 ff).76 Als 
Ergebnisindikatoren wurden Angaben zu Maßnahmeabbrüchen, zur Qualität von 
Maßnahmen, zur Art des Maßnahmeabschusses („Erfolgsindikator“) und zu eventu-
ellen Übergängen in Beschäftigung im ersten Monat nach Maßnahmeende („Über-
gangsindikator“) vorgegeben sowie in Anlehnung an die Verbleibsquote aus der 
Eingliederungsbilanz des SGB III ein „Verbleibsindikator“. Mit ihm sollte der Verbleib 
der Teilnehmer im sechsten Monat nach Austritt erfasst werden – getrennt für Ab-
brecher und reguläre Austritte. 

Die Erfassung der erforderlichen Daten und die Berichterstattung zu den Ergebnis-
indikatoren wurden im EPPD und in der Programmergänzung ausdrücklich als Auf-
gaben der Begleitsysteme zu den Programmen, also als Aufgaben des Monitoring 
definiert (EPPD 2000: 206f; PE 2001:45). Nur dort, wo keine ausreichende Daten-
qualität gewährleistet werden konnte, sollte im Rahmen der Evaluation z.B. mit Teil-
nehmerbefragungen unterstützende Hilfestellung gegeben werden. Die Daten-

                                                
75  Die Vorgaben sind allgemein formuliert in den „Leitlinien ….“ der Generaldirektion 

Beschäftigung (EU-Kommission GD V 1999). Für die arbeitsmarktpolitischen Verhältnisse 
in Deutschland wurden sie in den ESF-Programmen des Bundes und der Länder konkre-
tisiert (EPPD Ziel 3 2000 und PE 2001 sowie entsprechend im OP des Bundes zu Ziel 1). 

76  Daneben gab es weitere Indikatoren z.B. zum Monitoring und zur Evaluation von 
unternehmensbezogenen Förderansätzen. Weil das ESF-BA-Programm nur personenbe-
zogene Förderschwerpunkte hatte, wird hier nicht auf die anderen Indikatoren eingegan-
gen. 
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grundlagen sollten im Rahmen des Monitoring mit einer Erfassung von Individual-
datensätzen geschaffen werden. Im Rahmen dieses so genannten „Stammblatt-
verfahrens“ sollte „für jeden Maßnahmeteilnehmer ... ein individueller Datensatz 
angelegt und ereignisbezogen (= Eintritt, Austritt und Austrittsgründe, Verbleib nach 
Maßnahmeende) fortgeschrieben“ werden (EPPD 2000: 206). Dieses Verfahren war 
angesichts erheblicher Lücken beim Monitoring und der Evaluation in den neunziger 
Jahren für die neue ESF-Phase ab 2000 eingeführt worden. Mit den Individualda-
tensätzen sollte das Monitoring über die einzelnen Programme hinweg vereinheit-
licht und zugleich der Evaluation eine zentrale Ausgangsbasis für ihre tiefer gehen-
den Analysen gegeben werden (PE 2001: 33f). 

Allen Beteiligten war von Beginn an bewusst, dass die Einführung des Stammblatt-
verfahrens Zeit brauchen würde (vgl. z.B. PE 2001: 71; RWI/ SÖSTRA/ Ronning 
2005: 102 ff). Dies galt auch für das ESF-BA-Programm. Die BA konnte erst relativ 
spät mit dem neuen Datawarehouse die verlangten Individualdatensätze generieren 
(vgl. Scioch/Szameitat 2007). Deshalb hatte die Begleitforschung zum ESF-BA-
Programm von Beginn an die nach Eintritten, Beständen und Austritten getrennten 
Falldatensätze (nicht personenbezogene Individualdatensätze) der BA-Statistik (St 
38) mit ihrem Projekt „Individualdatenbank“ für die Evaluationszwecke gesondert 
aufbereitet (vgl. hier Teil A Kap. 3.2 sowie Kruppe/Oertel 2003 und Scioch/-
Szameitat 2007).  

In der Arbeitsteilung von Monitoring und Evaluation sollte nach den Vorgaben des 
ESF bzw. der Programme die Arbeit zu den Wirkungsindikatoren im Mittelpunkt der 
Evaluation stehen. Dazu zählten neben „Wirkungsindikatoren auf Mesoebene“ (z.B. 
zu den Beiträgen des ESF zur Umsetzung der Beschäftigungspolitischen Leitlinien) 
vor allem „Wirkungsindikatoren auf Mikroebene“ (PE 2001: 67). Damit sollten nicht 
alle Maßnahmen aller Einzelprogramme von Bund und Ländern evaluiert werden, 
sondern es sollte „durch eine Auswahl der nach Umfang und Qualität wichtigsten 
Maßnahmen“ sichergestellt werden, dass „etwa zwei Drittel des Fördervolumens 
vertiefend evaluiert“ wird (EPPD 2000: 206). 

Für die Begleitforschung waren die Vorgaben zu den mikroanalytischen Wirkungs-
untersuchungen besonders wichtig, allerdings mit dem für Begleitforschung typi-
schen Problem verbunden, dass erst einige Zeit abgewartet muss, bis Wirkungen 
ermittelt werden können. Aufgabe waren demnach Wirkungsanalysen zu den ein-
zelnen Förderschwerpunkten des Programms, mit denen möglichst die Nettoeffekte 
der Förderung ermittelt werden sollten. Ziel sollte die Beantwortung der kontrafakti-
schen Frage sein, was aus den Geförderten bzw. Teilnehmenden geworden wäre, 
wenn sie nicht gefördert worden wären bzw. nicht teilgenommen hätten. „Entschei-
dend für die Messung von Wirkungen ist die Erfassung von Nettoerträgen durch 
einen Vergleich der Maßnahmeergebnisse mit der kontrafaktischen Situation, also 
zu Ergebnisse, die ohne Einwirkung der Maßnahme zustande gekommen wären. 
Zur Abschätzung von Wirkungen sind Untersuchungen erforderlich, die solche Ge-
genüberstellungen erlauben und damit eine Unterscheidung von Netto- und Brutto-
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effekten ermöglichen. Die Erarbeitung von Wirkungsindikatoren überschreitet den 
Aufgabenbereich des Monitoring. Im Rahmen der Evaluierung werden Vergleichs-
gruppendesigns realisiert werden, und zwar für ausgewählte, exemplarische Maß-
nahmetypen.“ (PE 2001: 67). 

Die Begleitforschung zum ESF-BA-Programm konnte eine entsprechende Wir-
kungsanalyse nicht für jeden Förderansatz bzw. jeden Maßnahmetyp des Pro-
gramms durchführen. So war z.B. von Beginn an klar, dass dies für die ergänzende 
Existenzgründungsförderung und vor allem für die Evaluation der Qualifizierung 
während Kurzarbeit schon aufgrund der Datenlage mit erheblichen Schwierigkeiten 
verbunden sein würde. Aus Kapazitätsgründen war eine Verbesserung der Daten-
lage durch eigene Erhebungen nicht durchgängig machbar. In der Projektplanung 
wurde deshalb dort ein Schwerpunkt für differenzierte Wirkungsanalysen gesetzt, 
wo der Schwerpunkt bei der Umsetzung des Programms liegen sollte, also bei der 
Förderung der beruflichen Weiterbildung von Arbeitslosen. Schließlich hatten auch 
Änderungen im Programm Konsequenzen für den Ablauf der Begleitforschung. Die 
Einführung der berufsbezogenen Sprachkurse für arbeitslose Personen mit Migrati-
onshintergrund im Herbst 2004 führte zu einer Neugewichtung der Arbeitschwer-
punkte bzw. Einzelprojekte der Begleitforschung. Zum Jahresbeginn 2006 konnte 
dazu ein neues Einzelprojekt gestartet werden, wobei schon aufgrund der knappen 
Restlaufzeit der Begleitforschung und der ungünstigen Datenlage zu diesem neuen 
Maßnahmetyp von vorne herein der Anspruch auf eine tiefgehende Ermittlung von 
Nettoeffekten nicht realistisch war. 

In den nachfolgenden Kapiteln wird noch gezeigt und näher läutert, warum die ana-
lytischen Ansprüche darin unterschiedlich weit reichen. Zu den dafür ausschlagge-
benden Gründen zählen zudem nicht allein methodische Probleme und eine unzu-
reichende Datenlage. Inhaltliche, also empirisch-analytisch je spezifische Heraus-
forderungen für die Analyse von Ergebnissen und Wirkungen sind ebenso relevant. 

Dies zeigt die je nach Förderschwerpunkt unterschiedliche Akzentuierung der Frage 
nach der Beschäftigungsfähigkeit als Evaluationsmaßstab. Bei der Förderung der 
beruflichen Weiterbildung von Arbeitslosen sollte mit der Förderzusage der Agentu-
ren für Arbeit bereits dokumentiert sein, dass die Teilnahme die Beschäftigungsfä-
higkeit erfolgreich befördern kann, d.h. Beschäftigungsfähigkeit wird prognostiziert. 
Im Falle der berufsbezogenen Sprachförderung stellt sich die Frage, ob die ange-
strebte Verbesserung der Beschäftigungschancen, also Verbesserung der Be-
schäftigungsfähigkeit überhaupt, allein von der Vermittlung berufsbezogener 
Deutschkenntnisse abhängt oder nicht auch oder vor allem ein Problem der unzu-
reichenden beruflichen Qualifikation darstellt, die mit diesem Förderansatz nicht 
unterstützt werden konnte. Bei der Unterstützung von Qualifizierungsmaßnamen für 
Kurzarbeitende nach endgültigem Arbeitsplatzwegfall steht deren Beschäftigungs-
fähigkeit zunächst gar nicht in Zweifel. Sie sind beschäftigungsfähig, da sie be-
schäftigt waren und nicht aus Gründen mangelnder Beschäftigungsfähigkeit ihren 
Arbeitsplatz verloren hatten. Diese je besonderen Ausgangsbedingungen und damit 
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spezifischen Wirkungskonstellationen mussten maßnahmespezifisch erst noch 
analytisch konkretisiert werden. Und erst damit konnte gefragt werden, ob die Da-
tenlage für die spezifischen Evaluationszwecke im Blick auf Nettoeffekte ausreichte 
bzw. entsprechend geschaffen werden konnte, oder ob der Evaluationsanspruch 
bescheidener ausfallen musste.  

Schließlich bleibt ein letztes Problem der Wirkungsanalyse zum ESF-BA-Pro-
gramm, welches von der Begleitforschung nicht gelöst werden konnte. In den über-
geordneten Vorgaben zur Evaluation des EPPD bzw. wichtiger Einzelprogramme 
wurden auch Analysen zur ökonomischen Effizienz der Förderung erwartet. Mit Hilfe 
von Effizienzindikatoren sollten „die Wirkungen der Förderung den Kosten der In-
tervention gegenübergestellt werden. Dazu sind die eingesetzten Mittel pro Förder-
fall ins Verhältnis zu den Netto-Beschäftigungseffekten zu setzen, was aber nur 
dann plausibel ist, wenn die vorhandenen Indikatoren hineichend Aufschluss über 
die Effektivität der Förderung geben“ (PE 2001: 68). Die Begleitforschung zum 
ESF-BA-Programm musste auf eine derartige ökonomische Effizienzanalyse ver-
zichten. Schon eine Schätzung des Nutzens dürfte aufgrund der kontingenten Wir-
kungszusammenhänge und der sozialen Aspekte etwa einer ansonsten nicht reali-
sierbaren Beschäftigungsaufnahme mit erheblichen Problemen der quantitativen 
Schätzung verbunden sein. Noch wichtiger ist im Falle des ESF-BA-Programms, 
dass zu den realen Kosten pro Förderfall keine Daten vorlagen. Das materielle Mo-
nitoring und das finanzielle Monitoring waren auf der Grundlage getrennter Daten-
erfassungssysteme nicht miteinander verbunden. Es wären mit den sogenannten 
Biographischen Daten der BA lediglich durchschnittliche Schätzgrößen verwendbar 
gewesen. Damit wäre jedoch der spezifische ergänzende Förderansatz des ESF 
pro Förderfall nicht messbar gewesen, so dass allein schon deshalb eine Kosten-
Nutzen-Schätzung nicht möglich war. 

Dagegen konnte in qualitativer Hinsicht durchaus nach der Effizienz und damit nach 
der Wirkungsweise, nicht nur nach den Wirkungen des Programms bzw. seiner 
einzelnen Förderschwerpunkte und Instrumente im Ergänzungsverhältnis zur ge-
setzlichen Arbeitsförderung im Rahmen des SGB III gefragt werden. Im Teil B die-
ser Arbeit wurde bei der Analyse der Umsetzung der Programms bereits auf ent-
sprechende Steuerungsprobleme aufgrund der leistungsrechtlich mit dem SGB III 
konditionierten Individualförderung hingewiesen sowie auf Zielkonflikte in Folge der 
„Hartz-Gesetze“ und der damit verbundenen geschäftspolitischen Neuausrichtung 
der BA. In den folgenden Kapiteln wird dies aufgegriffen und unter Aspekten der 
Zielgruppenerreichung oder Verfehlung sowie – so weit möglich – im Vergleich der 
Ergebnisse und Wirkungen der ergänzenden ESF-Förderung mit der gesetzlichen 
Regelförderung ohne ESF-Ergänzung berücksichtigt. 



IAB Projektbericht 133 

2  Berufliche Weiterbildung von Arbeitslosen 

2.1 Fragestellung, Untersuchungsansatz und Datengrundlage 

Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen die Befunde der Begleitforschung zu den Er-
gebnissen und Wirkungen der ESF-geförderten Teilnahme von Arbeitslosen an 
Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung (ESF-FbW).77 Im Anschluss an die Be-
schreibung und Analyse des Stellenwerts der ESF-FbW im Rahmen des gesamten 
ESF-BA-Programms im Teil B dieses Berichts geht es nun um die Fragen, mit wel-
chen Anteilen die vom ESF angezielten Personengruppen in die Förderung einbe-
zogen wurden und welchen Nutzen die Förderung der beruflichen Weiterbildung für 
die Beschäftigungschancen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatte.  

Zunächst werden die Ergebnisse der Förderung unter den Aspekten der Zielgrup-
penerreichung und des Verbleibs nach der Teilnahme in Arbeitslosigkeit bzw. der 
Eingliederung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung betrachtet (Kapitel 
2.2). Damit wird die bisher rein quantitative Betrachtung der Förderentwicklung (im 
Teil B) ergänzt mit Informationen zu den nach Personengruppen differenzierter be-
schreibbaren Förderstrukturen. Dies interessiert an dieser Stelle unter dem Aspekt 
des added value der ESF-Förderung und bietet deskriptive Hinweise für die nach-
folgenden Verbleibs- und Wirkungsanalysen.  

Grundlage sind die Forschungsdaten in der Individualdatenbank der Begleitfor-
schung78 sowie Monitoringdaten der BA-Statistik zur Förderung der beruflichen Wei-
terbildung. Ein Vergleich mit der ergänzten gesetzlichen Regelförderung, also der 
FbW ohne ESF-Unterstützung, wäre zwar sinnvoll. Weil die Verwaltungsdaten zur 
ESF-Förderung in den Datenbanken der BA gesondert neben den Daten zur ge-
setzlichen Förderung erfasst wurden, lassen sich die vom ESF ergänzten Teilnah-
men in den Daten der SGB III-FbW, die keine ESF-Kennung haben, jedoch nicht 
einfach ermitteln.79 Daher wird der Vergleich aus pragmatischen Erwägungen nur 
indirekt erfolgen (vgl. aber Kapitel 2.3), indem die Daten der BA-Statistik zur FbW 

                                                
77  Die ESF-Förderung einer Kurzzeitqualifizierung in Form einer außerbetrieblichen 

Trainingsmaßnahme bleibt hier ausgeklammert, weil es in der Gesamtlaufzeit des Pro-
gramms nur zu relativ wenig Förderfällen gekommen war (vgl. Teil B. Kap. 4.2.2) und weil 
die Heterogenität von Trainingsmaßnahmen mit den Prozessdaten der BA nur wenig 
trennscharf erfasst ist. Dies war bereits bei deskriptiven Analysen hinderlich – (vgl. dazu 
die Berichte der Begleitforschung: Kurtz 2003 u. 2004). Deshalb konzentrierte sich die 
Begleitforschung auf die Evaluation des im Anspruch und in der Umsetzung wichtigeren 
Bereichs der Förderung der beruflichen Weiterbildung. 

78  Diese wurden in jährlichen Projektberichten jeweils bis zum aktuellen Rand präsentiert – 
vgl. Scioch/Szameitat 2007 und Szameitat 2008a, 2008b. 

79  Die Begleitforschung hat dies im Rahmen der Halbzeitbewertung versucht, konnte aber 
für 28 Prozent der ESF-FbW-Teilnahmen der drei Jahre von 2000 bis 2002 keine ent-
sprechenden Datensätze in den Daten zur SGB III-FbW finden. Ursache sind vermutlich 
unterschiedliche Zeitpunkte der Erfassung und Eingabefehler in der geschäftspolitisch für 
die BA weniger wichtig gewesenen Datenbank zu den ESF-Fällen (vgl. Kruppe 2004: 156 
FN 13). 
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insgesamt, also einschließlich der vom ESF ergänzten Teilnahmen herangezogen 
werden. Auch so ist es möglich, erstens die Frage zu beantworten, ob mit den ESF-
FbW im die Personengruppen Sinne der ESF-Ziele mit mehr oder weniger großem 
Gewicht einbezogen wurden, die in der gesetzlichen Regelförderung nicht im Vor-
dergrund stehen. Zweites können mit der vergleichenden Betrachtung der 
Verbleibsquote bzw. Eingliederungsquote sechs Monate nach Austritt aus der Maß-
nahme erste Hinweise zur Effektivität der ESF-Förderung im Vergleich zur SGB III-
Förderung gewonnen werden. 

Im zweiten Schritt werden einige zentrale Ergebnisse von Wirkungsanalysen der 
ESF-FbW vorgestellt, die bereits ausführlicher in gesonderten Forschungsberichten 
veröffentlicht wurden (Deeke u.a. 2009; Deeke/Baas 2009). Zunächst werden das 
analytische Konzept, der methodische Ansatz und die Datengrundlagen vorgestellt. 
Das Konzept betrifft das analytische Verständnis von „Beschäftigungsfähigkeit“ als 
Evaluationsmaßstab. Dieses wurde bereits im ersten Kapitel des Abschnitts C cha-
rakterisiert und wird nun in seiner spezifischen Operationalisierung für die Wir-
kungsanalyse der Förderung beruflicher Weiterbildung verdeutlicht. Anschließend 
wird die Frage nach den Nettoeffekten der ESF-FbW im Vergleich zur Nichtteil-
nahme einerseits und im Vergleich zur Teilnahme ohne ergänzende ESF-Förderung 
andererseits beantwortet.  

Empirische Grundlage der Wirkungsanalysen sind Längsschnittdaten aus bundes-
weit repräsentativen Befragungen, die von der Begleitforschung mit Unterstützung 
von infas in den Jahren 2003/2004 und 2006 durchgeführt worden waren. Befragt 
wurden ESF-geförderte Teilnehmer/innen, die in den Jahren 2000, 2001 und 2002 
in eine ESF-FbW eingetreten waren (Vollerhebung in jedem zweiten AA-Bezirk) und 
diese spätestens bis Ende 2002 auch beendet hatten, sowie Stichproben von Ver-
gleichspersonen mit möglichst ähnlichen Charakteristika, die mit einem exaktem 
Vormatching aus den Prozessdaten der BA gezogen wurden. Die Analyse erfolgt 
durchgängig mit ereignisanalytischen Verfahren (zum Teil auch mit Propensity 
Score Matching). Zunächst werden Übergangsraten für den maximalen Beobach-
tungszeitraum von sechs Jahren verglichen. Der Teilnahmeeffekt wird dann im 
Sinne einer Kausalanalyse modellbasiert bei Kontrolle weiterer Einflussfaktoren 
geschätzt (personelle Merkmale, Arbeitsuchverhalten, Maßnahmeheterogenität, 
regionale Heterogenität). 

2.2 ESF-Förderung im Vergleich zur gesetzlichen  
Regelförderung – deskriptive Befunde 

2.2.1 Zielgruppenerreichung 

In den Richtlinien zum ESF-BA-Programm wurde der förderbare Personenkreis 
relativ breit im Spektrum von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, bis 
hin zu Langzeitarbeitslosen definiert (vgl. Teil B Kap. 2.2). Besonders hervorgeho-
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ben wurden darin und in den Durchführungsanweisungen der BA ältere Arbeitslose, 
Migranten sowie insbesondere Frauen, „die nicht über eine ausreichende berufliche 
Qualifikation verfügen oder die nach einer Phase der Nichterwerbstätigkeit, insbe-
sondere nach einer Familienphase, wieder in das Berufsleben zurückkehren wollen“ 
(RL 2000 § 2).  

Daneben wurde die intendierte Selektivität der ESF-FbW vor allem durch die leis-
tungsrechtlich definierte Zielgruppe der sogenannten Nichtleistungsbezieher/innen 
des SGB III bestimmt. Dabei handelte sich um Personen, die zwar an einer SGB III-
Maßnahme teilnehmen konnten und dazu die Weiterbildungskosten erstattet beka-
men. Aufgrund der fehlenden Vorbeschäftigungszeit hatten sie jedoch keinen An-
spruch auf ein SGB III-Unterhaltsgeld (bzw. ab Anfang 2005 auf ein während der 
Teilnahme gezahltes Arbeitslosengeld). Deshalb konnte ihnen ein ESF-Unterhalts-
geld gezahlt werden. Auf diese Weise wurde ein relativ heterogener Personenkreis 
angesprochen: eher Frauen als Männer, unter den Migranten vor allem Neuzuwan-
derer und nach der Qualifikation betrachtet neben formal Geringqualifizierten auch 
Hochschulabbrecher oder Hochschulabsolventen. Bis zur Einführung des SGB II 
zählten auch arbeitslose Sozialhilfebezieher zu diesem Personenkreis. 

Weitere Effekte auf die realisierte Förderstruktur dürften mit der maßnahmebezo-
genen Ergänzung der SGB III-FbW, also mit den ESF-Modulen verbunden gewesen 
sein, sowie mit der finanziellen und materiellen Schwerpunktsetzung in der überge-
ordneten Programmplanung im EPPD zum Ziel 3 (Westdeutschland) und OP des 
Bundes zu Ziel 1 (Ostdeutschland): 

- Mit den ESF-Modulen konnten u.a. berufsbezogene allgemeinbildende Inhalte 
vermittelt werden. Gemäß den DA sollte es sich vor allem um die Vermittlung be-
rufsbezogener Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, von Mathematik an Ältere 
sowie von Kenntnissen zum Umgang mit der DV-Technik handeln (DA 2000  
Zi. 3.21). Mit den Modulen wurden also Migranten, Ältere und z.B. Berufsrückkeh-
rerinnen in besonderer Weise als Zielgruppen angesprochen. 

- In den zwischen Bund und Ländern abgestimmten Programmplänen wurden mit 
den finanziellen und materiellen Vorgaben ebenfalls Schwerpunkte für die anzu-
strebende Förderstruktur gesetzt (vgl. Deeke 2004a: 32 ff.). So sollte das ESF-
BA-Programm zugunsten des Jugendsofortprogramms nicht in den spezifischen 
Förderschwerpunkten der Dachprogramme umgesetzt werden, die zur Förderung 
von Jugendlichen ohne Arbeitsplatz oder Ausbildungsplatz vorgesehen waren. In 
Abstimmung mit den Ländern sollte sich der Bund auf die Förderung von Arbeits-
losen konzentrieren, die noch nicht langzeitarbeitslos waren, während die Länder 
ihren Schwerpunkt bei den Langzeitarbeitslosen setzen wollten. 

Schließlich hatten die gesetzlichen Änderungen der Förderung der beruflichen 
Weiterbildung in Verbindung mit einer veränderten Geschäftspolitik der BA erhebli-
che Auswirkungen auf das Potential und die Ausschöpfung des förderbaren Perso-
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nenkreises (vgl. Deeke 2005a und hier Teil B Kapitel 3). Mit der Einführung des 
SGB II wurde der Umfang des förderbaren Personenkreises eingegrenzt, weil vor-
malige Nichtleistungsbezieher des SGB III nun zu Arbeitslosen mit Anspruch auf 
das Alg II wurden. Mit der neuen Steuerung des Maßnahmeeinsatzes im Bereich 
des SGB III gemäß antizipierter Wirtschaftlichkeit und Wirkung konzentrierte sich 
die BA bei der FbW auf Arbeitslose mit Leistungsanspruch und darunter auf dieje-
nigen, die besonders gute Aussichten auf Wiederbeschäftigung nach der Teilnahme 
hatten. Aufgrund der Kopplung der ergänzenden ESF-Förderung an die SGB III-
Förderung in jedem einzelnen Förderfall hatte dies Konsequenzen für den Umfang 
der Förderung. Wie im Teil B Kap. 4 gezeigt, kam es ab 2003 zu einem gravieren-
den Rückgang der Zahl der Förderfälle. Die BA löste sich von der vormaligen Ziel-
gruppenorientierung der SGB III-FbW, so dass es für den zielgruppenorientierten 
Förderanspruch der ESF-FbW immer weniger Anknüpfungspunkte gab.  

Im Folgenden werden die realisierten Förderstrukturen der ESF-FbW verglichen mit 
den Strukturen der im Rahmen der gesetzlichen Arbeitsförderung insgesamt umge-
setzten FbW, also einschließlich der mit dem ESF-BA-Programm ergänzten För-
derfälle. Dazu werden jeweils die Eintritte mit Hilfe der Merkmale beschrieben, die 
für den hier betrachteten Zeitraum in den Monitoringdaten der BA verfügbar sind. 
Zur vereinfachten Darstellung werden dabei die Summen der Eintrittsjahre 2000 bis 
einschließlich 2007 betrachtet (zu den nach Jahren differenzierten Strukturen vgl. 
die Tabellen im Anhang). Für die Einschätzung ist wichtig, dass 80 Prozent aller 
Eintritte in die ESF-FbW auf die drei Jahre 2000 bis 2002 entfielen. Die Antwort auf 
die Frage nach Unterschieden oder Gemeinsamkeiten in der Zielgruppenerreichung 
der ESF-Förderung im Vergleich zur SGB III-Förderung ist also entscheidend von 
der Zugangsselektivität in der Zeit noch vor den Änderungen des SGB III und der 
geschäftspolitischen Neuorientierung der BA ab 2003 geprägt.  

In quantitativer Hinsicht fällt im Vergleich zunächst zweierlei auf (Tabelle C.2.1). Mit 
den von 2000 bis 2007 erfolgten rund 116.000 Eintritten in die ESF-FbW im Bun-
desgebiet sind lediglich 4,5 Prozent aller Eintritte in die gesetzliche FbW aus Mitteln 
des ESF-BA-Programm ergänzt worden (im Westen 3,6 Prozent, im Osten 5,9 Pro-
zent). Die ESF-Förderung ist daher erstens lediglich als eine qualitative Ergänzung 
der gesetzliche FbW interessant, Fragen zu Makroeffekten entfallen mangels 
Masse. Zudem kann für den folgenden Vergleich angenommen werden, dass die 
Struktur der ESF-Förderung aufgrund ihres geringen quantitativen Gewichts die 
zum Vergleich herangezogene Struktur aller FbW-Eintritte nicht irreführend verzerrt. 
Zweitens weicht die regionale Verteilung der Eintritte in die ESF-FbW erheblich von 
der Verteilung aller FbW ab. Während von den Eintritten in FbW insgesamt nicht 
ganz zwei Drittel im westdeutschen Ziel 3-Gebiet und etwas mehr als ein Drittel im 
ostdeutschen Ziel 1-Gebiet erfolgten, verteilen sich die ESF-Eintritte jeweils zur 
Hälfte auf den Westen und den Osten. Dabei entfielen von den Eintritten in ESF-
FbW mit Modul allerdings 60 Prozent auf den Osten und nur 40 Prozent auf den 
Westen, während bei den ESF-FbW ohne Modul etwas mehr Eintritte im Westen 
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als im Osten zu verzeichnen waren. Im Vergleich zu den gesetzlichen FbW insge-
samt sind die Eintritte in eine ESF-FbW demnach stärker von eventuellen ostdeut-
schen Besonderheiten in der Zusammensetzung des geförderten Personenkreises 
bestimmt. 

Tabelle C.2.1: 
Eintritte in ESF-FbW und gesetzliche FbW insgesamt (SGB II und III) in den 
Jahren 2000 bis 2007 (Summe)  

 SGB II u. III incl. 
ESF 

ESF-FbW insg. ESF mit Modul ESF ohne Modul 

absolut     
Bund 2.578.876 115.913 32.889 83.024 
West 1.589.608 57.858 12.860 44.998 
Ost 989.268 58.055 20.029 38.026 
Spaltenprozent     
Bund 100 100 100 100 
West 61,6 49,9 39,1 54,2 
Ost 38,4 50,1 60,9 45,8 
Quelle: BA-Statistik; Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 

Die Anteile der Nichtleistungsbezieher/innen an allen Eintritten können aufgrund der 
gegebenen Datenlage an dieser Stelle nur für die Summe der Eintritte von 2000 bis 
einschließlich 2002 ausgewiesen werden (Tabelle C.2.2). Dabei besteht ebenfalls 
nur an dieser Stelle der Vorteil, dass bereinigte Datensätze herangezogen werden 
können, die eine relativ eindeutige Abgrenzung der ESF-FbW Eintritte von den Ein-
tritten in SGB III-FbW ohne ESF-Unterstützung erlauben. Allerdings ist dies 
zugleich mit dem Nachteil verbunden, dass aus technischen Gründen rund 28 Pro-
zent der ESF-Fälle in den Einzeldaten zur SGB III-FbW nicht gefunden wurden, 
also ein verzerrtes Bild nicht ausgeschlossen werden kann (vgl. Kruppe 2004: 156). 

Tabelle C.2.2: 
Anteile der Eintritte von Nichtleistungsbezieher/innen an den Eintritten in 
ESF-FbW und SGB III-FbW von 2000 bis 2002 (ohne vom ESF ergänzte  
Eintritte) 

 ESF-FbW SGB III-FbW ohne ESF 
Bund 79,1 21,9 
West 92,5 28,5 
Ost 66,5 10,8 
Quelle: Kruppe 2004: 162, 168 f 

Rund 80 Prozent der Eintritte in ESF-FbW erfolgten von Personen ohne Anspruch 
auf eine Leistung zum Lebensunterhalt gemäß dem SGB III, von den SGB III-Ein-
tritten ohne ESF-Unterstützung dagegen nur rund 20 Prozent. In dieser Hinsicht 
hatten die Agenturen für Arbeit (damals noch Arbeitsämter) die Zielsetzung des 
ESF-BA-Programms in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle umgesetzt und damit 
relativ eindeutig die gesetzliche Arbeitsförderung mit der Einbeziehung zusätzlicher 
Personengruppen ergänzt. Das gilt vor allem für die Eintritte in Westdeutschland mit 
mehr als 90 Prozent Nichtleistungsbezieher/innen. Aber auch in Ostdeutschland 
waren zwei Drittel aller Eintritte in ESF-FbW Nichtleistungsbezieher/innen. Der be-



IAB Projektbericht 138 

sonders niedrige Anteil der Nichtleistungsbezieher/innen von nur 11 Prozent aller 
ostdeutschen Eintritte in die gesetzliche Regelförderung indiziert, dass aufgrund der 
höheren Erwerbsbeteiligung ivon Frauen in Ostdeutschland der Anteil von Nicht-
leistungsbezieher/innen unter den Arbeitslosen dort in der hier betrachteten Zeit 
geringer war als im Westen  

Die realisierte Förderstruktur der ESF-FbW zeigt zum Teil, aber nicht durchgängig 
die aufgrund der spezifischen Zielgruppenorientierung des Programms erwartete 
Abweichung von der gesetzlichen Arbeitsförderung (einschließlich ESF-BA-Fälle) 
(Tabellen C.2.3 bis C.2.5) Dabei sind auch Effekte der getrennten Erfassung der 
ESF-Ergänzung von der Erfassung der ergänzten SGB III-Förderung erkennbar. 
Bei den ESF-FbW gibt es zum Status arbeitslos oder arbeitsuchend gemeldet 
durchgängig nicht wenige Fälle ohne Angabe, obwohl diese Fälle eine Teilmenge 
der SGB III-Eintritte insgesamt sind, die wiederum keine Fälle ohne Angabe aufwei-
sen. Trotz dieser Erfassungsprobleme ist ersichtlich, dass mit der ESF-Förderung 
durchaus entsprechend der spezifischen Zielsetzung eine Förderstruktur realisiert 
wurde, deren Profil deutlich von der gesetzlichen FbW abweicht. 

Tabelle C.2.3: 
Eintritte in die ESF-FbW und gesetzliche FbW insgesamt (SGB II und III) im 
Bundesgebiet nach personellen Merkmalen im Vergleich - Anteile an der 
Summe jeweils aller Eintritte 00-07 in Prozent (bei Berufsausbildung nur  
00–05) 

 SGB II u. III inkl. 
ESF 

ESF-FbW insg. ESF mit Modul ESF ohne Modul 

Frauen 46,9 57,4 57,1 57.6 
Männer 53,1 42,6 42,9 42,4 
unter 25 J. 14,6 14,0 13,4 14,3 
25 -< 50 J. 75,4 78,2 78,0 78,3 
> = 50 J. 10,1  7,8  8,6  7,4 
Deutsche 90,7 85,5 86,3 85,2 
dar. Spätaussiedler  2,7 12,8 12,7 12,8 
Ausländer  9,3 13,3 13,1 13,4 
ohne abgeschl. 
Berufsausbildung 28,8 31,4 26,3 33,6 

arbeitslos gemeldet 84,9 74,6 79,5 72,7 
nur arbeitsuchend 15,1 15,6 13,0 16,6 
keine Angabe - 9,8 7,5 11,7 
> = 1 Jahr alo gem. 19,8 12,8 14,1 12,2 
Berufsrückkehrerin  6,6  9,2  7,2  9,9 
Quelle: SGB III u. II: BA-Statistik; ESF-FbW: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene  

Berechnungen 
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Tabelle C.2.4: 
Eintritte in die ESF-FbW und gesetzliche FbW insgesamt (SGB II und III) in 
Westdeutschland nach personellen Merkmalen im Vergleich - Anteile an der 
Summe jeweils aller Eintritte 00-07 in Prozent (bei Berufsausbildung nur  
00–05) 

 SGB II u. III inkl. 
ESF 

ESF-FbW insg. ESF mit Modul ESF ohne Modul 

Frauen 47,1 59,9 57,0 60,7 
Männer 52,9 40,1 43,0 39,3 
unter 25 J. 13,6  9,2 10,6  8,8 
25 -< 50 J. 76,9 84,9 81,6 85,8 
> = 50 J.  9,5  5,9  7,8  5,4 
Deutsche 87,0 78,7 70,1 81,1 
dar. Spätaussiedler  3,5 14,5 27,5 10,8 
Ausländer 13,0 21,2 28,9 19,0 
ohne abgeschl. 
Berufsausbildung 37,1 43,1 49,2 41,2 

arbeitslos gemeldet 83,3 71,2 79,3 68,8 
nur arbeitsuchend 16,7 15,8 11,4 17,1 
keine Angabe - 13,0  9,3 14,1 
> = 1 Jahr alo gem. 17,2  9,4  8,9  9,5 
Berufsrückkehrerin  7,3 11,4  7,2 12,6 
Quelle: SGB  III u. II: BA-Statistik; ESF-FbW: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene 

Berechnungen 
 

Tabelle C.2.5: 
Eintritte in die ESF-FbW und  gesetzliche FbW insgesamt (SGB II und III) in 
Ostdeutschland nach personellen Merkmalen im Vergleich - Anteile an der 
Summe jeweils aller Eintritte 00-07 in Prozent (bei Berufsausbildung nur  
00–05) 

 SGB II u. III inkl. 
ESF 

ESF-FbW insg. ESF mit Modul ESF ohne Modul 

Frauen 46,6 55,0 57,2 53,8 
Männer 53,4 45,0 42,8 46,2 
unter 25 J. 16,2 18,8 15,2 20,7 
25 -< 50 J. 72,8 71,6 75,7 69,4 
> = 50 J. 11,0  9,6  9,1  9,9 
Deutsche 96,6 92,4 96,7 90,1 
dar. Spätaussiedler  1,5 11,0  3,2 15,2 
Ausländer  3,4  5,4  2,9  6,7 
ohne abgeschl. 
Berufsausbildung 16,6 19,8 11,7 24,5 

arbeitslos gemeldet 87,5 78,1 79,7 77,2 
nur arbeitsuchend 12,5 15,4 14,1 16,1 
keine Angabe -  6,5  6,2  6,7 
> = 1 Jahr alo gem. 24,1 16,1 17,5 15,4 
Berufsrückkehrerin  5,3  6,9  7,2  6,8 
Quelle: SGB III u. II: BA-Statistik; ESF-FbW: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene 

Berechnungen 

Im Bundesgebiet und jeweils in West- und Ostdeutschland entfielen in der Summe 
von 2000 bis 2007 mehr als die Hälfte der Eintritte in ESF-FbW auf Frauen, bei al-
len SGB III-Eintritten in FbW waren es weniger als die Hälfte. Dies kann nicht dar-
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auf zurückgeführt werden, dass nach dem Wegfall der ESF-Module Ende 2002, an 
denen auch Leistungsbezieher/innen des SGB III teilnehmen konnten, ab 2003 nur 
noch Personen ohne Anspruch auf eine Leistung des SGB III zum Lebensunterhalt 
gefördert werden konnten. Auch unter den bis Ende 2002 geförderten Personen mit 
einer gesetzlichen Leistung zum Lebensunterhalt waren mehrheitlich Frauen 
(Kruppe 2004: 190 f). 

Ältere Arbeitslose, d.h. Personen im Alter von mindestens 50 Jahren, waren unter 
den Eintritten in ESF-FbW mit geringerem Anteil vertreten als bei allen Eintritten in 
FbW einschließlich der ESF-Fälle. Dies gilt für das Ziel 3-Gebiet ebenso wie für das 
Ziel 1-Gebiet und auch in der Unterscheidung nach ESF-FbW mit und ohne Modul. 
Zumindest bei den ESF-FbW mit Modul hätte man einen höheren Anteil erwarten 
können. 

Wie vermutet liegt der Anteil der Migranten bei den ESF-Eintritten über dem Anteil 
von Migranten an allen Eintritten in FbW. Dies gilt für West- und für Ostdeutschland 
bei gleichwohl deutlichen Unterschieden zwischen den zwei Zielgebieten. Im Ziel 3-
Gebiet waren unter den Eintritten in alle FbW 3,5 Prozent Spätaussiedler und 13 
Prozent Ausländer, unter den Eintritten in ESF-FbW dagegen 14,5 Prozent Spät-
aussiedler und 21,2 Prozent Ausländer. Den höchsten Anteil mit insgesamt mehr 
als 56 Prozent hatten Migranten an den westdeutschen Eintritten in ESF-FbW mit 
Modul, darunter die Spätaussiedler und Ausländer zu ungefähr gleichen Anteilen. 
Der demgegenüber durchgängig geringere Anteil von Migranten bei den ostdeut-
schen Eintritten überrascht nicht. Auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt sind relativ 
weniger Spätaussiedler und Ausländer als im Westen. Auffällig ist dagegen ange-
sichts der insgesamt sehr niedrigen Anteile von Migranten in der FbW der relativ 
hohe Anteil von Migranten (vor allem der Spätaussiedler mit 15 Prozent) bei den 
ostdeutschen Eintritten in ESF-FbW ohne Modul. Stattdessen wäre ein höherer 
Anteil bei den ESF-FbW mit Modul zu erwarten gewesen (z.B. zur Vermittlung be-
rufbezogener Deutschkenntnisse).80 

Die in West und Ost im Vergleich mit den Eintritten in alle FbW nur geringfügig hö-
heren Anteile von Berufsrückkehrerinnen bei den Eintritten in ESF-FbW erscheinen 
auf den ersten Blick überraschend. Aufgrund des mehrheitlichen Anteils von Frauen 
und der überwiegenden Zahl von Nichtleistungsbezieher/innen bei den Eintritten in 
die ESF-FbW wäre ein deutlich höherer Anteil der Berufsrückkehrerinnen zu er-

                                                
80  Die weiter unten im Kapitel 2.3 berichteten Befragungen von Teilnehmer/innen der Jahre 

2000 bis 2002 ergaben, dass berufsbezogene Deutschkenntnisse zum Teil auch in Wei-
terbildungsmaßnahmen ohne ESF-Modul vermittelt wurden. Vgl. dazu ausführlicher Ka-
pitel C.4. 
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warten gewesen. Ursache dürfte hier die leistungsrechtlich vordefiniert enge 
Definition des Status Berufsrückkehrerin in der Statistik der BA sein.81  

Für das Merkmal „ohne abgeschlossene Berufsausbildung“ stehen lediglich Daten 
für die Zeit von 2000 bis einschließlich 2005 zur Verfügung. Sie zeigen, dass mit 
der ergänzenden ESF-Förderung im Vergleich zu den FbW insgesamt relativ mehr 
Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung gefördert wurden. Dabei liegt der 
Anteil im Westen durchgängig über dem entsprechenden Anteil im Osten. Dies 
könnte daran liegen, dass in Ostdeutschland relativ mehr Arbeitslose als im Westen 
eine abgeschlossene Berufsausbildung hatten. Möglicherweise handelt es sich 
auch um einen Effekt des im Westen höheren Anteils von Migranten, Wenn diese 
keine in Deutschland formal anerkannte Berufsausbildung hatten, wurden sie in den 
Datenbanken der BA als Personen ohne Berufsausbildung registriert.82 

Schließlich bleibt noch die vergleichende Frage nach dem Anteil von Langzeitar-
beitslosen an den Eintritten, wobei Angaben dazu aufgrund der fehlenden Angaben 
zum Meldestatus bei den ESF-Eintritten unter Vorbehalt stehen. Doch die vor allem 
in Westdeutschland im Vergleich zu allen Eintritten in FbW geringeren Anteile bei 
den ESF-Eintritten bestätigen die aus den Programmplanungspapieren abgeleitete 
Annahme, dass sich das ESF-BA-Programm anders als die Bundesländer mit ihren 
Programmen primär auf den ESF-Maßnahmebereich zur Verhinderung von Über-
gängen in Langzeitarbeitslosigkeit konzentrieren würde. 

2.2.2 Verbleib 

Die Ermittlung und Berichterstattung zum Verbleib nach der Förderung sollte - so 
die Vorgabe in den „Dachprogrammen“ des ESF in Deutschland – in Anlehnung an 
die Eingliederungsbilanz des SGB III erfolgen. Ebenfalls dort wurde dies zur Auf-
gabe des Monitoring durch die für die Programmumsetzung zuständigen Stellen 
erklärt. Wirkungsanalysen mit möglichst ähnlichen Vergleichsgruppen sollten darauf 
aufbauen und im Rahmen der Evaluation der Programme realisiert werden. Für das 
ESF-BA-Programm hatte die Begleitforschung im Rahmen ihres Projekts „Individu-
aldatenbank“ mit Unterstützung des Datenzentrums der Statistik der BA den 
Verbleib in Arbeitslosigkeit bzw. die Eingliederung in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung ermittelt und regelmäßig berichtet.83  

                                                
81  Laut den „Metadaten“ der Statistik setzt der Status „Berufsrückkehrer“ voraus, dass die 

betreffende Person spätestens ein Jahr nach Wegfall der Betreuung pflegebedürftiger 
Angehöriger bzw. ein Jahr nach Wegfall der Aufsichtsbedürftigkeit des jüngsten Kindes in 
Erwerbstätigkeit zurückkehren will.  

82  Auch in diesem Punkt kam es mit den Befragungen von Migranten unter den FbW-
Teilnehmer/innen zu einem  anderen Ergebnis. Der Anteil von Migranten mit abgeschlos-
sener Berufsausbildung lag mit der Selbstauskunft in der Befragung deutlich über dem 
entsprechenden Anteil in der BA-Statistik (vgl. Kapitel C.4). 

83  Vgl. dazu die entsprechenden jährlichen Projektberichte: zuletzt Szameitat 2008a u. 2008. 
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Im Folgenden werden die Ergebnisse der Verbleibsermittlung zu den ESF-FbW 
(Summe der Fälle mit und ohne Modul) mit den Ergebnissen der SGB III-Eingliede-
rungsbilanz verglichen. Aufgrund der unterschiedlichen Datenquellen unterscheiden 
sich die ESF-Tabellen von den SGB III-Tabellen in einigen Punkten: 

- Grundlage der ESF-Tabellen sind alle Austritte des entsprechenden Jahres. Dar-
unter sind auch Fälle ohne eine Sozialversicherungsnummer. In der Spalte „svB 
insg“ sind alle ungeförderten und geförderten sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnisse und zusätzlich die von der BA geförderten Existenzgrün-
dungen summiert. Die Spalte „in Folgemaßnahme“ enthält alle Personen, die sich 
zum Stichtag in einer SGB III-Förderung befanden, allerdings ohne die Fälle ge-
förderter Beschäftigung. Die Zeilen-Summe der Anteile in den Spalten „svB insg“ 
und „arbeitslos gemeldet“ ergibt nicht 100 Prozent. Die Differenz umfasst Perso-
nen, die nur arbeitsuchend gemeldet sind, und Sonstige (Personen ohne Nach-
weis, darunter auch Personen ohne Sozialversicherungsnummer).  

- Grundlage der SGB III-Tabellen sind alle recherchierbaren Austritte aus einer 
SGB III-FbW (einschließlich der ESF-FbW) in der Zeit von Mitte des Vorjahres bis 
zur Mitte des Berichtsjahres. In der Spalte „svB insg“ sind alle ungeförderten und 
geförderten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse enthalten. 
Die Spalte „in Folgemaßnahme“ enthält alle Personen, die sich zum Stichtag in 
einer SGB III-Förderung befanden einschließlich der Fälle mit geförderter Be-
schäftigung. Die Zeilen-Summe der Anteile in den Spalten „svB insg“ und „ar-
beitslos gemeldet“ ergibt auch hier nicht 100 Prozent. Die Differenz umfasst Per-
sonen, die nur arbeitsuchend gemeldet sind und sonstige Nichtarbeitslose (Per-
sonen ohne Nachweis, darunter auch Personen ohne Sozialversicherungsnum-
mer).  

Ohne Probleme können demnach die Anteilswerte in den Spalten zur ungeförderten 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung (Eingliederungsquote) und zu den 
arbeitslos Gemeldeten verglichen werden (Verbleibsquote), mit Einschränkungen 
auch die Anteilswerte von Personen in einer Folgemaßnahme. Auf eine Spalte zu 
den genannten Restgruppen wurde hier zur vereinfachten Darstellung verzichtet.  
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Tabelle C.2.6: Verbleib im 6. Monat – ESF-FbW im Bundesgebiet 

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2000 10.962 21,3 20,3 22,2 28,6
2001 28.244 29,0 27,0 28,3 16,1
2002 30.501 27,7 26,1 30,9 13,3
2003 19.896 29,2 28,2 32,5 5,3
2004 11.169 30,0 29,5 33,6 2,8

2005 5.206 29,6 29,3 32,9 2,2
2006 3.348 33,6 32,9 32,1 1,8
2007 3.762 35,7 34,6 38,0 2,0

in % von Austritten
Berichtsjahr Austritte abs.

 
alle Austritte eines Jahres 
svB insg: sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (gefördert und ungefördert) plus geförderte 

Existenzgründungen: in Folgemaßnahme: ohne geförderte Beschäftigung 
100 % minus Summe Zeilenprozent von svB insg. u. arbeitslos gemeldet = Sonstiges (kein Status 

nachweisbar, z.T. auch wegen fehlender Sozialversicherungsnummer) 
Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 
 

Tabelle C.2.7: Verbleib im 6. Monat – SGB III-FbW im Bundesgebiet 

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2000
2001 390.443 43,2 37,3 43,1 7,0
2002 388.668 38,6 32,2 46,0 8,0
2003 403.665 32,7 28,1 47,3 10,6
2004 286.423 38,0  - 41,0  - 

2005 203.342 40,9 38,1 37,1 10,0
2006 115.656 53,6 49,8 26,7 9,7
2007 188.947 55,8 50,5 26,2 10,4

in % von Austritten
Berichtsjahr Austritte abs.

 
recherchierbare Austritte Juli Vorjahr bis Juni Berichtsjahr 
svB insg: sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (gefördert und ungefördert); : in 

Folgemaßnahme einschließlich geförderte Beschäftigung 
100 % minus Summe Zeilenprozent von svB insg u. arbeitslos gemeldet = Sonstiges (kein Status 

nachweisbar, z.T. auch  wegen fehlender Sozialversicherungsnummer) 
Quelle: BA-Statistik: SGB III-Eingliederungsbilanz 
 

Für das Bundesgebiet insgesamt unterscheiden sich die Eingliederungsquoten in 
ungeförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sechs Monate nach Maß-
nahmeaustritt erheblich. Nur im Jahr 2003 mit dem damaligen wirtschaftlichen Ein-
bruch lagen sie etwa gleich hoch. Im Jahr 2001 waren von den Austritten aus einer 
ESF-Weiterbildung sechs Monate später 27 Prozent ungefördert sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt, von alle SGB III-FbW dagegen 32 Prozent. Vor dem 
Hintergrund der wirtschaftlichen Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt stieg die Ein-
gliederungsquote nach den SGB III-FbW in den folgenden Jahren bis auf über 50 
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Prozent im Jahr 2007, die Eingliederungsquote nach den ESF-FbW nur auf rund 35 
Prozent. Der Vergleich der Verbleibsquoten in gemeldeter Arbeitslosigkeit ergibt nur 
für die Jahre ab 2004 einen entsprechend spiegelbildlichen Befund zugunsten der 
SGB III-FbW. Grund ist der bei den ESF-FbW in den ersten Jahren außerordentlich 
hohe Anteil von Personen in einer Folgemaßnahme. Dabei dürfte es sich vor allem 
um ESF-FbW mit Modul handeln, bei denen Übergänge aus einem vorgeschalteten 
ESF-Modul in die anschließende reguläre Weiterbildungsmaßnahme (oder umge-
kehrt) entgegen den Buchungsanweisungen der BA-Statistik und des zuständigen 
Fachreferats in der Zentrale vor Ort als Übergänge in eine zweite Maßnahme regist-
riert wurden.84 

Tabelle C.2.8: Verbleib im 6. Monat – ESF-FbW in Westdeutschland  

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2000 5.664 23,9 22,8 22,5 20,6
2001 13.083 29,7 28,5 25,1 11,9
2002 14.671 28,3 27,3 27,7 9,1
2003 9.691 28,8 28,3 27,9 4,6
2004 6.122 28,8 28,4 30,5 3,0

2005 3.213 29,2 29,0 30,7 2,4
2006 2.016 32,7 32,1 29,8 2,1
2007 2.094 32,9 32,2 34,4 2,8

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
alle Austritte eines Jahres 
svB insg: sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (gefördert und ungefördert) plus geförderte 

Existenzgründungen: in Folgemaßnahme: ohne geförderte Beschäftigung 
100 % minus Summe Zeilenprozent von svB insg. u. arbeitslos gemeldet = Sonstiges (kein Status 

nachweisbar, z.T. auch wegen fehlender Sozialversicherungsnummer) 
Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 
 

 

                                                
84  Das wird insbesondere an dem besonders hohen Anteil von 66 Prozent der Austritte des 

Jahres 2000 aus den ESF-FbW mit Modul in Ostdeutschland in einer Folgemaßnahme 
erkennbar – vgl. die entsprechende Tabelle im Anhang. 
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Tabelle C.2.9: Verbleib im 6. Monat – SGB III-FbW in Westdeutschland 

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2000
2001 236.920 47,9 43,6 36,7 5,6
2002 214.072 43,4 39,3 39,4 5,8
2003 231.251 35,1 32,2 43,4 8,5
2004 179.391 38,8  - 38,3  - 

2005 138.951 41,4 39,2 36,3 8,5
2006 83.204 53,9 50,6 26,6 8,7
2007 136.668 54,7 50,0 26,6 9,7

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
recherchierbare Austritte Juli Vorjahr bis Juni Berichtsjahr 
svB insg: sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (gefördert und ungefördert); : in 

Folgemaßnahme einschließlich geförderte Beschäftigung 
100 % minus Summe Zeilenprozent von svB insg u. arbeitslos gemeldet = Sonstiges (kein Status 

nachweisbar, z.T. auch  wegen fehlender Sozialversicherungsnummer) 
Quelle: BA-Statistik: SGB III-Eingliederungsbilanz 
 

Tabelle C.2.10: Verbleib im 6. Monat – ESF-FbW in Ostdeutschland  

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2000 5.298 18,6 17,6 22,0 37,2
2001 15.161 28,3 25,7 31,1 19,8
2002 15.830 27,1 25,1 33,9 17,2
2003 10.205 29,6 28,0 37,0 6,0
2004 5.047 31,4 30,8 37,4 2,5

2005 1.993 30,3 29,8 36,4 1,8
2006 1.332 35,0 34,0 35,7 1,3
2007 1.668 39,3 37,6 42,4 1,0

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
alle Austritte eines Jahres 
svB insg: sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (gefördert und ungefördert) plus geförderte 

Existenzgründungen: in Folgemaßnahme: ohne geförderte Beschäftigung 
100 % minus Summe Zeilenprozent von svB insg. u. arbeitslos gemeldet = Sonstiges (kein Status 

nachweisbar, z.T. auch wegen fehlender Sozialversicherungsnummer) 
Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 
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Tabelle C.2.11: Verbleib im 6. Monat – SGB III-FbW in Ostdeutschland 

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2000
2001 153.523 35,9 27,6 52,9 9,2
2002 174.596 32,7 23,6 54,0 10,6
2003 172.414 29,5 22,7 52,5 13,4
2004 107.032 36,6  - 45,4  - 

2005 64.391 39,9 35,8 38,9 13,0
2006 32.452 52,8 47,7 26,9 12,2
2007 52.279 58,7 51,9 25,1 12,2

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
recherchierbare Austritte Juli Vorjahr bis Juni Berichtsjahr 
svB insg: sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (gefördert und ungefördert); : in 

Folgemaßnahme einschließlich geförderte Beschäftigung 
100 % minus Summe Zeilenprozent von svB insg u. arbeitslos gemeldet = Sonstiges (kein Status 

nachweisbar, z.T. auch  wegen fehlender Sozialversicherungsnummer) 
Quelle: BA-Statistik: SGB III-Eingliederungsbilanz 

Jeweils nur das Ziel 3-Gebiet und das Ziel 1-Gebiet betrachtet, werden diese Be-
funde bestätigt. Auch dabei scheint die SGB III-Förderung erfolgreicher gewesen zu 
sein als die ESF-Förderung. Kleinere Abweichungen in der Höhe der Eingliede-
rungsquote können auf die Abweichungen der Quoten zwischen den im Westen 
und im Osten in unterschiedlichem Ausmaß realisierten ESF-FbW ohne Modul und 
mit Modul erklärt werden. Im Bundesgebiet insgesamt liegt die Eingliederungsquote 
in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nach den ESF-FbW mit Modul 
durchgängig unter der Eingliederungsquote nach den ESF-FbW ohne Modul. Dies 
gilt besonders ausgeprägt für die Austritte aus den ESF-FbW mit Modul in Ost-
deutschland (vgl. die Tabellen im Anhang). 

Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass die Arbeitsmarkterfolge - 
gemessen an der Eingliederung in ungeförderte sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung sechs Monate nach der Teilnahme - nach einer ESF-FbW geringer 
auszufallen scheinen als nach der Teilnahme an den SGB III-FbW (einschließlich 
der vom ESF ergänzten Fälle). In den ersten Jahren der ESF-Förderung weichen 
die Eingliederungsquoten nach der ESF-FbW noch relativ wenig nach unten ab. In 
den Jahren ab 2004, also der Zeit des kräftigen Rückgangs der ESF-FbW und der 
zugleich stärker auf eine verschärfte Zugangsselektivität zugunsten von Wirtschaft-
lichkeit und hohen Wiedereingliederungsquoten ausgerichteten SGB III-FbW, lagen 
die Erfolgsquoten der SGB III-Förderung erheblich über den Ergebnissen der ESF-
FbW. Allerdings ist dies lediglich ein Befund auf den „ersten Blick“, ein „Bruttoer-
gebnis“. Erst eine Wirkungsanalyse unter Berücksichtigung der Heterogenität der 
vom ESF geförderten Personenkreise und Weiterbildungsmaßnahmen kann eine 
kausal orientierte Interpretation des mehr oder weniger ausgeprägten Arbeitsmarkt-
erfolgs als Effekt der ESF-geförderten Teilnahme an einer Weiterbildungsmaß-
nahme erlauben. 
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2.3 Wirkungen der ESF-geförderten Weiterbildung 

2.3.1 Analytisches Konzept  

Wie einleitend angekündigt werden nun die Ergebnisse der mikroanalytischen Wir-
kungsuntersuchung zu der ESF-geförderten Teilnahme an Maßnahmen der berufli-
chen Weiterbildung vorgestellt. Darin geht es um den Nutzen der Weiterbildung für 
die Geförderten auf dem Arbeitsmarkt. Die Wirkungsanalyse wurde bereits an an-
derer Stelle ausführlich berichtet (Deeke u.a. 2009; Baas/Deeke 2009). Deshalb 
sollen jetzt neben einigen Informationen zur analytischen Konzeption, zum methodi-
schen Ansatz und zu den Befragungen als der zentralen Datengrundlage nur aus-
gewählte Ergebnisse zusammenfassend präsentiert werden.85 Dabei knüpft die 
Untersuchung in spezifischer Weise an bisherige, überwiegend ökonometrisch aus-
gerichtete Wirkungsanalysen der Förderung der beruflichen Weiterbildung von Ar-
beitslosen an. 

Seit den neunziger Jahren wurde in Deutschland eine Reihe mikroanalytischer Stu-
dien zu den Wirkungen der FbW auf die Beschäftigungschancen vorgelegt, in de-
nen in der Regel auf der Grundlage von Prozessdaten der BA mit Hilfe eines statis-
tischen Matching der Geförderten mit einer „Kontrollgruppe“ von nichtteilnehmen-
den Arbeitslosen die Beschäftigungswahrscheinlichkeit, d.h. der Nettoeffekt der 
Teilnahme, geschätzt wurde.86. In den frühen Untersuchungen (z.B. Fitzenberger/-
Speckesser 2000; Hujer/Wellner 2000) war die Datenlage generell noch unsicher 
und die empirische Vielfalt der Maßnahmen konnte noch nicht angemessen berück-
sichtigt werden.87 Später wurde die Heterogenität der Weiterbildungsmaßnahmen 
differenzierter in den Blick genommen (Fitzenberger/Speckesser 2004). Und es 
wurden nicht mehr nur kurzfristige Effekte analysiert, sondern es konnten auf inzwi-
schen verbesserter Datengrundlage auch längerfristige Wirkungen der FbW unter-
sucht werden (z.B. Biewen u.a. 2006).  

                                                
85  Zugunsten der besseren Lesbarkeit wird hier nicht im Einzelnen auf die entsprechenden 

Stellen in den beiden IAB-Forschungsberichten mit den dort ausführlicher dargelegten 
Befunden verwiesen. An dieser Stelle sei den Koautoren/innen und Angelika Steinwede 
von infas ausdrücklich für die fruchtbare Zusammenarbeit bei der Durchführung der 
zugrundeliegenden Befragungen und den Auswertungen gedankt. Dank gilt auch Astrid 
Engelhardt für ihre Mitarbeit bei der Aufbereitung der Befragungsdaten sowie Meike Baas 
für ihre Mitarbeit bei den abschließenden Auswertungs- und Berichtsarbeiten. 

86  Daneben gab es thematisch einschlägige Auswertungen des Sozioökonomischen Panels 
(Scherer 1996; Staat 1997).  

87  Zur ESF-Förderung der beruflichen Weiterbildung im Rahmen des „AFG-Plus“-Pro-
gramms von 1995 bis 1999 konnte aufgrund der im Vergleich zur gesetzlichen FbW noch 
schlechteren Datenlage keine Wirkungsanalyse durchgeführt werden, sondern lediglich 
eine Analyse zur Zielgruppenerreichung, zu den Maßnahmen und zum Verbleib der ESF-
Geförderten Teilnehmer/innen mit Hilfe einer bundesweiten repräsentativen Befragung. 
Weil die Prozessdaten zu lückenhaft waren, gab es keine Möglichkeit zur parallelen Zie-
hung und Befragung einer Stichprobe von Vergleichspersonen: vgl. Deeke/Schuler 2003: 
84 ff. 
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Ein durchgängiger Befund ist bis heute, dass in kurzzeitiger Betrachtung die FbW 
im Vergleich zur Nichtteilnahme aufgrund des sogenannten „Einsperreffekts“ der 
Teilnahme (Lock-in-Effekt) weniger erfolgreich war. Üblicherweise wird dies mit der 
These verbunden, dass die Teilnehmenden in der Maßnahmezeit weniger aktiv 
nach Arbeit suchen, als die in dieser Zeit nichtteilnehmenden arbeitslosen Ver-
gleichspersonen. In längerfristiger Betrachtung holen jedoch die Teilnehmer/innen 
gegenüber den Nichtteilnehmenden auf und erreichen schließlich ein höheres Be-
schäftigungsniveau als die Vergleichsgruppe. Dieser Befund gilt vor allem für FbW 
in Westdeutschland, weniger in Ostdeutschland. 

So zeigten Lechner u.a. für einen Zeitraum von bis zu acht Jahren, dass länger an-
dauernde Maßnahmeteilnahmen (z.B. Umschulungen) durchaus mit positiven Be-
schäftigungseffekten verbunden sein können (Lechner/Miquel/Wunsch 2005a und 
2005b). Demnach war die Beschäftigungswahrscheinlichkeit der Teilnehmenden 
aus den Jahren 1993 und 1994 im Vergleich zur Nichtteilnahme zwar zunächst auf-
grund des Lock-in-Effekts geringer, aber dann nach acht Jahren 10 bis 15 Prozent-
punkte höher. Dieser Befund gilt allerdings nur für Westdeutschland und für ost-
deutsche Frauen, nicht dagegen für ostdeutsche Männer, weil die zahlreichen Teil-
nahmen an einer Weiterbildung in Bauberufen auf einen späteren Beschäftigungs-
einbruch im Bausektor trafen. Fitzenberger u.a. ermittelten für westdeutsche Ar-
beitslosenkohorten der achtziger und neunziger Jahre ebenfalls kurzfristig negative 
Lock-in-Effekte der Teilnahme und mittel- und langfristig signifikante positive Ef-
fekte (Fitzenberger/Osikominu/Völter 2006). Hujer u.a. kamen dagegen für ostdeut-
sche Arbeitslose von 1999 zu dem Ergebnis, dass die berufliche Weiterbildung so-
wohl kurzfristig als auch längerfristig betrachtet keine positiven Effekte hatte (Hu-
jer/Thomsen/Zeiss 2004). Im Rahmen der sogenannten „Hartz-Evaluation“ wurden 
schließlich die Wirkungen der ab 2003 neuen Regelungen der FbW (Bildungsgut-
schein, Regelungen zur Sicherung der Maßnahmequalität) vor dem Hintergrund der 
Konzentration der Förderung auf Arbeitslose mit besonders guten Erfolgsaussichten 
untersucht. Die Analysen ergaben, dass für die FbW nach anfänglichen Lock-in-
Effekten längerfristig betrachtet positive Beschäftigungseffekte zu verzeichnen sind 
(IZA/DIW/infas 2006: 96 ff; Schneider/Uhlendorff 2006). 

Mit der nun vorzustellenden Wirkungsanalyse wird zwar an diese Forschungstradi-
tion angeknüpft, aber die analytische Perspektive, das methodische Vorgehen und 
die Datengrundlage weichen von den üblichen Ansätzen ab. Dies betrifft das inhalt-
liche Verständnis der Ziele der Förderung der beruflichen Weiterbildung, daraus 
resultierend eine positive, nicht negative Interpretation des Lock-in-Effekts und da-
mit schließlich die Anreicherung der Prozessdaten der BA mit differenzierten Befra-
gungsdaten. 

Zunächst ist wichtig, welcher Indikator als Erfolgsmaßstab für die berufliche Weiter-
bildung gewählt wird. Üblicherweise werden der Übergang und der anschließende 
Verbleib in abhängige oder selbständige Erwerbstätigkeit als Zielgrößen herange-
zogen, in Studien mit den Prozessdaten der BA eingegrenzter sozialversicherungs-
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pflichtige Beschäftigung.88 Auch hier wird so vorgegangen. Im Unterschied zu ande-
ren Untersuchungen soll jedoch explizit berücksichtigt werden, dass eine eindeutige 
kausale Zurechnung des so gemessenen Erfolgs auf die Weiterbildung in aller Re-
gel kaum möglich ist. Der entscheidende Grund dafür ist, dass die FbW nur mittel-
bar auf den Übergang und Verbleib in Erwerbstätigkeit zielen kann, dass also der 
angestrebte Erfolg nicht direkt, sondern nur marktvermittelt und damit in Abhängig-
keit von der betrieblichen Nachfrageseite erreichbar ist. 

Deshalb wird hier das in Kapitel C.1 dargelegte analytische Konzept von interakti-
ver, nicht nur an individuellen personellen Eigenschaften messbarer Beschäfti-
gungsfähigkeit zugrunde gelegt. Für die Wirkungsanalyse muss es jedoch zunächst 
so operationalisiert werden, dass die marktvermittelte Kausalität des interessieren-
den Wirkungszusammenhangs der Förderung der beruflichen Weiterbildung empi-
risch in den Blick genommen werden kann. Die Operationalisierung des Erfolgs-
maßstabs für die FbW ist hier orientiert an dem dreistufigen Prozess (1) der Aus-
wahl und Entscheidung für eine Teilnahme, (2) der Weiterbildung selber und (3) des 
Übergangs in eine der neuen Qualifikation entsprechende Erwerbstätigkeit. Die 
Umsetzung dieses Konzepts hat erstens Konsequenzen für die Einschätzung der 
Möglichkeiten und Grenzen einer Kausalanalyse und ist zweitens mit einigen empi-
rischen Datenproblemen verbunden:  

(1) Die ESF-Förderung setzt wie die gesetzliche Regelförderung voraus, dass eine 
Teilnahme individuell notwendig und arbeitsmarktlich zweckmäßig ist (§§ 77 und 
85 SGB III). Dabei geht es um die Selbst- und Fremdselektion im Zugang in eine 
Maßnahme einschließlich der Antizipation einer entsprechenden betrieblichen 
Nachfrage nach der angestrebten Qualifikation. Teilnahmeinteressierte, Ver-
mittler und Bildungsträger haben als Voraussetzung ihrer positiven Teilnahme- 
und Förderentscheidung zwei Hypothesen: erstens die Annahme, dass das un-
mittelbare Weiterbildungsziel in Form eines erfolgreichen Abschlusses der Teil-
nahme erreichbar ist, zweitens die Annahme, dass dieser Abschluss den Über-
gang von der vorherigen Arbeitslosigkeit in neue Beschäftigung ermöglicht. Die 
Beschäftigungsfähigkeit kann vorerst nur prognostiziert werden. 

(2) In der zweiten Stufe wird das unmittelbare Förderziel erreicht oder verfehlt. Als 
Indikator kann der mit Zertifikat als Arbeitsmarktausweis bestätigte erfolgreiche 
Abschluss der Weiterbildungsteilnahme angesehen werden. Darauf bezogen 
wäre der Lock-in-Effekt als Ergebnis einer Entscheidung gegen einen Abbruch 
zugunsten einer Teilnahme bis zum Maßnahmeende positiv zu bewerten (als 
intendierter Teilnahmeeffekt). Es erscheint rational, die Teilnahme nicht vorzeitig 
zu beenden, weil das Weiterbildungsziel einer neuen Qualifikation damit nicht 
erreicht wäre. Ob dies wie oft unterstellt auch mit einer verminderten Suchakti-

                                                
88  Ein Grund dafür ist, dass die BA nur dann Individualdaten zu selbständiger Erwerbstätig-

keit hat, wenn es sich um eine von ihr geförderte Existenzgründung aus Arbeitslosigkeit 
handelt. 
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vität während der Teilnahme einhergeht, wäre erst noch empirisch zu prüfen.89 
Der Erfolg der Teilnahme ist die zertifizierte, aber nur hypothetische, weil erst 
noch zu realisierende Beschäftigungsfähigkeit gemäß der erworbenen Qualifi-
kation. Die Wahrscheinlichkeit der mittelbar intendierten Wirkung der Weiterbil-
dung, d.h. der Übergang in eine entsprechende Erwerbstätigkeit als Maßnah-
meeffekt, dürfte dabei u. a. abhängen von der regionalen Arbeitsmarktsituation 
und der darauf bezogenen Arbeitsuche sowie Praktika und Vermittlungsbemü-
hungen noch während der Teilnahme. Daraus folgt, dass die zertifizierte Be-
schäftigungsfähigkeit nicht unbedingt eine hohe Beschäftigungswahrscheinlich-
keit garantiert. 

(3) Mit dem Übergang in ein der Weiterbildung qualitativ entsprechendes und nach-
haltiges Beschäftigungsverhältnis wäre im dritten Schritt der intendierte Effekt 
der Förderung erreicht. Erfolgsmaßstab für die Weiterbildung ist nun die damit 
realisierte Beschäftigungsfähigkeit. Der Arbeitsmarkterfolg kann jedoch nicht 
allein auf die Weiterbildung zurückgeführt werden. Im Vergleich der Teilneh-
mer/innen und Nichtteilnehmer/innen kann zwar eventuell ein statistischer Kau-
salzusammenhang der Weiterbildung mit einer positiven oder negativen Aus-
prägung des Erfolgsindikators ermittelt werden. Aber tatsächlich handelt es sich 
um einen empirisch multiplen Kausalzusammenhang, weil die Beschäftigung 
marktvermittelt wurde. 

Mit dieser Operationalisierung des analytischen Konzepts von Beschäftigungsfähig-
keit ist ein empirisches Problem wohl aller einschlägigen Wirkungsanalysen ange-
sprochen, welches auch hier nicht hinreichend gelöst werden konnte. Erforderlich 
wären Daten zum Interaktionsprozess zwischen den arbeitsuchenden Weiterbil-
dungsteilnehmer/innen und den nichtteilnehmenden Vergleichspersonen sowie den 
einstellungsinteressierten oder ablehnenden Betrieben einschließlich einer daran 
eventuell beteiligten Vermittlung. Derartige Informationen fehlen in den Prozessda-
ten der BA und können auch nicht einfach mit Befragungen der Teilnehmer/innen 
und Vergleichspersonen gewonnen werden. Hilfsweise können lediglich Informatio-
nen zur regionalen Arbeitsmarktsituation herangezogen werden.  

Grundsätzlich sind Befragungen sinnvoll, in denen neben zusätzlichen Informatio-
nen zur personellen Heterogenität und zur Maßnahmeheterogenität auch interessie-
rende Aspekte des individuellen Verhaltens der (Nicht-)Teilnehmer/innen ermittelt 
werden können (z.B. Informationen zur Intensität und zu den Wegen der Arbeitsu-
che). Deshalb beruht die im Folgenden berichtete Wirkungsanalyse auf bundesweit 
repräsentativen Befragungen. Zudem empfiehlt sich aufgrund der zu klärenden 
Relevanz des bindenden Teilnahmeeffekts (Lock-in-Effekt) eine analytische Diffe-

                                                
89  In den einschlägigen Wirkungsanalysen finden sich nach meiner Kenntnis keine empiri-

schen Belege für die These der reduzierten Suchaktivität, sie wird nur behauptet. Der ent-
scheidende Grund für diese Lücke dürfte sein, dass die Prozessdaten der BA dazu keine 
Informationen enthalten. 
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renzierung der Wirkungsuntersuchung zwischen der Maßnahmezeit und einer an-
schließenden, mehr oder weniger langen Suchzeit auf dem Arbeitsmarkt. 

2.3.2 Methodischer Ansatz, Datengrundlagen und Vorgehen 

Im Zentrum mikroanalytischer Wirkungsuntersuchungen zum arbeitsmarkt-politi-
schen Instrumenteneinsatz steht die Frage nach der Effektivität der Förderung bzw. 
des jeweiligen Instruments: was wäre aus den Teilnehmer/innen geworden, wenn 
sie nicht teilgenommen hätten? Im Spektrum der multiplen Ziele der Förderung und 
mit Bezug auf die Wettbewerbssituation auf dem Arbeitsmarkt zielt die Analyse auf 
den interessierenden Zusammenhang zwischen der Teilnahme und dem anschlie-
ßenden Erwerbsverlauf. Für die Evaluation der ESF-Förderung der beruflichen 
Weiterbildung von Arbeitslosen folgen daraus zwei Fragen: 

- Primär geht es darum, ob sich die Beschäftigungschancen der ESF-Geförderten 
aufgrund ihrer Weiterbildung erhöht haben. Die Antwort setzt einen Vergleich 
mit der kontrafaktischen Situation ihrer Nichtteilnahme voraus. Weil dies prak-
tisch ausgeschlossen ist, wurde wie üblich eine Vergleichsgruppe von nichtteil-
nehmenden Personen mit möglichst ähnlichen Merkmalen herangezogen.  

- Daneben interessiert unter dem Aspekt des intendierten added value der ergän-
zenden ESF-Förderung, ob sich diese im Vergleich zur gesetzlichen Regelför-
derung ohne ESF-Ergänzung „gelohnt“ hat. Hätten die ESF-Geförderten den 
gleichen, einen geringeren oder einen größeren Arbeitsmarkterfolg gehabt, 
wenn sie ohne ESF-Unterstützung, also ohne das ESF-Unterhaltsgeld und/oder 
ohne ESF-Modul an der Weiterbildung teilgenommen hätten? Auch hierzu setzt 
die Antwort voraus, dass eine Vergleichsgruppe mit möglichst ähnlichen Merk-
malen betrachtet wird – nun aus dem Kreis der Teilnehmer/innen an Weiterbil-
dungsmaßnahmen ohne ESF-Ergänzung. 

Mit der ersten Frage folgt die Untersuchung zunächst dem üblichen Ansatz eines 
quasi-experimentellen Designs zur statistischen Kontrolle des interessierenden 
Übergangs in Beschäftigung mithilfe einer möglichst ähnlichen Vergleichsgruppe 
von „Bestandsarbeitslosen“ (in der Zeit des Maßnahmeeintritts der Teilneh-
mer/innen), die nicht teilgenommen haben und (zunächst) weiterhin auf dem Ar-
beitsmarkt waren.90 Für die Teilnehmenden kann angenommen werden, dass sie 
ihre Weiterbildungsmaßnahme nicht abbrechen wollten. Ob sie deshalb während 
der Teilnahme weniger intensiv nach Arbeit suchen als nichtteilnehmende Arbeits-
lose, wird noch empirisch zu prüfen sein. Daneben kann erwartet werden, dass sie 

                                                
90  Daneben wurde eine weitere Vergleichsgruppe von Nichtteilnehmer/innen gebildet, die 

zum Zeitpunkt des Maßnahmeaustritts der ESF-Geförderten aus einem Beschäftigungs-
verhältnis in Arbeitslosigkeit übergingen. Diese Vergleichsgruppe wurde gebildet, um den 
Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt nach Maßnahmeende zu simulieren. Aus Platzgründen 
wird hier auf die Präsentation der Ergebnisse verzichtet. Vgl. ausführlich zu den für die 
ESF-Förderung relativ positiven Befunden der vergleichenden Ereignisanalyse: Deeke 
u.a. 2009: 123 ff. 



IAB Projektbericht 152 

von den für die Teilnahme verantwortlichen Arbeitsvermittlern in der Regel keine 
Aufforderung zu einem Maßnahmeabbruch zugunsten einer Arbeitsaufnahme er-
halten. Deshalb kann angenommen werden, dass die nichtteilnehmenden Arbeitslo-
sen zumindest kurzfristig betrachtet auf dem Arbeitsmarkt erfolgreicher sind als die 
Teilnehmenden. 

Im Rahmen des hier verfolgten analytischen Konzepts von Beschäftigungsfähigkeit 
erscheint die im Vergleich mit den Arbeitslosen implizierte Definition der Teilnahme-
zeit als verschenkte Suchzeit problematisch. Teilnehmer, die die angestrebte Quali-
fikation erwerben wollen bzw. für die eine erfolgreiche Weiterbildung notwendig 
erscheint, wären grundsätzlich im Nachteil, denn sie hätten stattdessen – so die 
übliche These zum Lock-in-Effekt – die Zeit für eine intensive Arbeitsuche nutzen 
können. Aus einer arbeitsmarktpolitischen Sicht, in der eine möglichst schnelle 
Wiedereingliederung auch unabhängig von der Beschäftigungsqualität das oberste 
Ziel der Förderung ist, müssten Weiterbildungsmaßnahmen möglichst kurze Lauf-
zeiten haben. Zugespitzt formuliert müsste jede Vollzeitmaßnahme kontraproduktiv 
erscheinen oder die Maßnahmen müssten als „Warteschleifen“ so konzipiert wer-
den, dass das Bildungsziel nachrangig ist. Deshalb wird hier davon ausgegangen, 
dass eine Teilnahme bis zum geplanten Maßnahmeende rational ist. Sie muss nicht 
notwendig ausschließen, dass die Teilnehmenden aktiv nach Arbeit für die Zeit im 
Anschluss an die Maßnahme suchen und dabei womöglich sogar mittel- oder län-
gerfristig z.B. unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit der gefundenen Beschäfti-
gungsverhältnisse betrachtet erfolgreicher sind als die nichtteilnehmenden frühen 
Stellenfinder. 

Zur Beantwortung der Frage nach dem added value der ESF-Förderung im Verhält-
nis zur ergänzten gesetzlichen Förderung wurde eine Vergleichsgruppe von Perso-
nen herangezogen, die in der gleichen Zeit ebenfalls an beruflichen Weiterbil-
dungsmaßnahmen teilgenommen haben. Sie sollten sich von den ESF-geförderten 
Personen möglichst nur darin unterscheiden, dass sie entweder bezogen auf ESF-
Teilnehmende mit ESF-Modul in einer Maßnahme ohne Modul waren. Oder sie 
hatten im Vergleich mit den Nichtleistungsbezieher/innen unter den ESF-Geförder-
ten, die das ESF-Unterhaltsgeld bekamen, nur unter der erschwerten Bedingung 
teilgenommen, dass sie weder vom ESF noch aus den Mitteln des SGB III eine 
Leistung zum Lebensunterhalt bekamen. Daher ist diese Vergleichsgruppe nicht 
repräsentativ für die SGB III-FbW insgesamt. 

Für diesen Vergleichsgruppenansatz ist ein Lock-in-Effekt analytisch nicht relevant, 
weil beide Gruppen an Maßnahmen teilgenommen hatten. Wichtig ist hier, dass 
Teilnehmer/innen ohne Unterhaltsleistung der gesetzlichen Förderung und auch 
ohne ESF-Unterstützung im Unterschied zu den Teilnehmer/innen mit ESF-Unter-
haltsgeld es sich offenbar leisten konnten, ohne eine Leistung zum Lebensunterhalt 
auszukommen. Von den ESF-Teilnehmer/innen ohne gesetzlichen Anspruch auf 
eine Leistung zum Lebensunterhalt kann dagegen angenommen werden, dass sie 
ohne das ESF-Unterhaltsgeld nicht teilgenommen hätten, d.h. dazu nicht in der 
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Lage gewesen wären. Deshalb wäre es schon ein positiver Effekt der ergänzenden 
ESF-Förderung, wenn diese Personen nach der Maßnahme den gleichen Erfolg auf 
dem Arbeitsmarkt gehabt hätten wie die Nichtleistungsbezieher/innen ohne ESF-
Förderung. In ähnlicher Weise kann die Ergänzung der FbW mit einem ESF-Modul 
betrachtet werden. Zumindest für die vielen Fälle, in denen mit dem allgemeinbil-
denden Modul (z.B. zur Vermittlung berufsbezogener Deutschkenntnisse oder Ma-
thematik für Ältere) überhaupt erst die Voraussetzung für eine erfolgreiche Teil-
nahme an der Weiterbildung geschaffen werden sollte, kann ein anschließender 
Erfolg auf dem Arbeitsmarkt, der annähernd dem Erfolgsgrad nach einer Teilnahme 
ohne Modul entspricht, ebenfalls als positiver Effekt interpretiert werden. 

Zur Erfolgsmessung wurde in der Analyse unterschieden zwischen einem Übergang 
in Erwerbstätigkeit nach der Teilnahme (bzw. bei den Nichtteilnehmer/innen aus der 
Arbeitslosigkeit) und der Nachhaltigkeit dieser Tätigkeit als eine spezifische Dimen-
sion ihrer Qualität. Übergänge wurden mit zwei Zielgrößen betrachtet (Deeke u.a. 
2009). Erstens interessieren Übergänge in Erwerbstätigkeit gleich welcher Qualität, 
d.h. im Spektrum von Geringfügigkeit, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 
bis hin zu selbständiger Erwerbstätigkeit, einschließlich auch geförderter Beschäfti-
gung bzw. Selbständigkeit. Als zweite Zielgröße wurde der Übergang in ein unge-
fördertes sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis gewählt, um den 
Effekt der Weiterbildungsmaßnahme unter einem weiteren Aspekt der Qualität der 
aufgenommenen Erwerbstätigkeit betrachten zu können. Die Analyse zur Nachhal-
tigkeit wurde konzentriert auf die Aufnahme einer ungeförderten sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung (Baas/ Deeke 2009). Hierzu wurden wiederum zwei 
Zielgrößen betrachtet: erstens die Aufnahme eines Beschäftigungsverhältnisses, 
das länger als ein halbes Jahr andauert, und zweitens einer Beschäftigung, die län-
ger als ein Jahr andauert. 

Voraussetzung für die Wirkungsanalysen sind Längsschnittdaten zu den Erwerbs-
verläufen der ESF-geförderten Teilnehmer/innen einschließlich der Teilnahmen an 
der Weiterbildung sowie entsprechende zeitgleiche Daten zu den Personen aus den 
Vergleichsgruppen. Diese Daten wurden im Auftrag der Begleitforschung von infas 
mit einer Panelbefragung einer bundesweit repräsentativen Stichprobe von Perso-
nen erhoben, die in Jahren 2000 bis 2002 im Rahmen des ESF-BA-Programms an 
einer Maßnahme der beruflichen Weiterbildung teilgenommen und spätestens Ende 
2002 beendet hatten, sowie mit einer entsprechenden Befragung der Vergleichs-
gruppen (vgl. infas 2006). Dabei handelte es sich bei den ESF-geförderten Teil-
nehmer/innen um eine Vollerhebung in jedem zweiten Arbeitsamtsbezirk. Zur Um-
setzung des Vergleichsgruppenkonzepts wurden mit Hilfe einiger Prozessdaten aus 
den Datenbanken der BA in den gleichen Regionen möglichst ähnliche Personen 
mit einem exakten Vormatching ermittelt, die dann zeitgleich befragt wurden. Die 
Erstbefragung wurde in der Zeit von Ende 2003 bis Mai 2004 schriftlich postalisch 
durchgeführt. Von Ende 2005 bis zum Frühjahr 2006 wurden alle Personen, die in 
der Erstbefragung geantwortet hatten, mit einem computergestützten Telefoninter-
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view noch einmal befragt. Damit sollten insbesondere Informationen zum zwischen-
zeitlichen Erwerbsverlauf in Form eines retrospektiven Längsschnitts erhoben wer-
den.  

Tabelle C.2.12: 
Panelbefragung ESF-FbW und Vergleichsgruppen 

 Erstbefragung Wiederholungsbefragung 
Erhebungszeitpunkt
: 30. Oktober 2003 bis 5. Mai 2004 12. Dezember 2005  

bis 13. März 2006 

Erhebungsmethode: 
schriftlich-postalische Befragung mit zwei 
schriftlichen Mahnaktionen, CATI-Erhebung 
vom 8. bis 28. April 2004 bei 
Nonrespondents der Arbeitslosen. 

CATI-Befragung bei realisier-
ten Fällen der Erstbefragung. 

Stichprobe 
realisiert: 

ESF-TN: n = 12.663 
SGB III-TN:  n = 13.473 
Bestandsalo:  n =  6.440 

 n= 6.273 
 n= 7.360 
 n= 3.409 

auswertbarer 
Längsschnitt: 

ESF-Teilnehmer/innen:   n = 11.346 
SGB III-Teilnehmer/innen: n = 11.997 
Bestandsarbeitslose:      n =   4.706 

 

Quelle: Deeke u.a. 2009: 26 

Für die Wirkungsanalyse wurden die Daten der zwei Befragungen zu einem 
Längschnittdatensatz verknüpft. Damit standen die Angaben von jeweils mehr als 
11.000 Personen mit einer ESF-geförderten Teilnahme und einer nur mit dem SGB 
III geförderten Teilnahme zur Verfügung, sowie von 4.700 Arbeitslosen ohne Teil-
nahme aus dem Bestand zur Zeit des Maßnahmeeintritts der ESF-Geförderten 
(„Bestandsarbeitslose“) (vgl. Tabelle C.2.12).91 Die Analyse erfolgte in zwei Schrit-
ten, d.h. zunächst mit einem statistischen Propensity Score-Matching und anschlie-
ßend mit ereignisanalytischen Verfahren. 

Zur Schätzung des Propensity Score, also der Teilnahmewahrscheinlichkeit der 
ESF-Geförderten und der Personen der jeweiligen Vergleichsgruppe als Vorausset-
zung der Bildung statistischer Zwillinge, wurden neben den wenigen Prozessdaten 
aus dem Vormatching beim Ziehen der Stichproben zusätzlich analytisch relevante 
Daten aus den Befragungen herangezogen (zur Deskription vgl. unten Kapitel 
C.2.3.3.1). Damit sollten die Unterschiede zwischen der Teilnahmegruppe und der 
Vergleichsgruppe kontrolliert werden. Die Matchinganalyse erlaubt dann mit der 
Berechnung von Differenzen in den Ergebnisgrößen zwischen Teilnahme- und Ver-
gleichsgruppe eine Schätzung des durchschnittlichen Maßnahmeeffekts.  

                                                
91  Die Anzahl der Vergleichspersonen war durch die Budgetgrenzen für die Befragungskos-

ten begrenzt. Nicht berücksichtigt ist hier eine weitere befragte Vergleichsgruppe von im 
Längsschnitt rund 3.000 auswertbaren Personen, die zum Zeitpunkt des Maßnahmeaus-
tritts der ESF-Geförderten aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in Arbeitslo-
sigkeit übergegangen waren- vgl. dazu oben die FN 90.  
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Dieses konventionelle Vorgehen beinhaltet für die hier verfolgte Fragestellung je-
doch zwei Probleme. Erstens kann mit dem Matchingverfahren nur die Wahrschein-
lichkeit vergleichend geschätzt werden, mit der die zwei Gruppen zu einzelnen Zeit-
punkten im Beobachtungszeitraum den interessierenden Status innehaben. Der 
Beschäftigtenstatus ist jedoch ein Saldo aus Übergängen in und Abgängen aus 
Beschäftigung bis zum jeweiligen Zeitpunkt seit Beginn des Beobachtungszeit-
raums. Eine spezifisch auf Übergänge in Beschäftigung gezielte Wirkungsanalyse 
ist damit also nicht möglich. Zweitens können eventuelle weitere Einflussfaktoren 
auf den Arbeitsmarkterfolg neben der (Nicht-)Teilnahme inhaltlich nicht betrachtet 
werden. Sie können lediglich bei der Schätzung des Propensity Score als Match-
kriterium kontrolliert werden (vgl. oben). Eine kausalanalytische Perspektive kann 
deshalb mit dem statistischen Matching letztlich nicht realisiert werden.  

Deshalb wurden im zweiten Schritt ereignisanalytische Verfahren angewendet. Die 
ereignisanalytische Modellierung hat gegenüber der Zeitpunktbetrachtung der Mat-
chinganalyse neben der möglichen Berücksichtigung von Zensierungen92 den Vor-
teil, dass der Eintritt eines Ereignisses – hier des Übergangs in Beschäftigung – im 
Zeitverlauf modelliert werden kann. Dazu wurden erstens die Übergangsraten der 
Gruppen in Beschäftigung bzw. nachhaltige Beschäftigung berechnet (Produkt-Li-
mit-Schätzer bzw. Kaplan-Meier-Schätzer). Dabei handelt es sich um ein deskripti-
ves Verfahren, mit dem die kumulierten Übergangsraten vergleichend gegenüber-
gestellt werden. Die strukturelle Gleichheit der ESF-Gruppe und jeweiligen Ver-
gleichsgruppe wird dabei ausschließlich über das Vormatching bei der Stichproben-
ziehung hergestellt, unterliegt also dem Vorbehalt einer fehlenden Kontrolle unbeo-
bachteter Heterogenität. Im zweiten Schritt wurde deshalb eine nun kausalorien-
tierte Analyse bei Kontrolle weiterer aus den Befragungen gewonnener Merkmale 
als potentielle Einflussfaktoren auf den Beschäftigungserfolg durchgeführt. Dabei 
handelt es sich Übergangsratenmodelle, die eine regressionsanalytische Schätzung 
(Cox-Regression) der Übergangswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von der Maß-
nahmeteilnahme und weiteren Variablen (z.B. aktive Arbeitsuche während und nach 
der Teilnahme) unabhängig von der Dauer des Beobachtungszeitraums erlaubt. 

Im folgenden Teilkapitel zu den Ergebnissen der Untersuchung werden vorab de-
skriptive Informationen zu den Merkmalen der Stichproben und damit zu den in den 
Modellen herangezogenen Variablen gegeben. Die wirkungsanalytischen Befunde 
werden dann zunächst für den Vergleich mit arbeitslosen Nichtteilnehmer/innen, 
danach für den Vergleich mit Teilnehmer/innen ohne ergänzende ESF-Förderung 
berichtet. Dabei wird aus Platzgründen weitgehend auf eine differenzierte Vorstel-
lung der in den IAB-Forschungsberichten ausführlich präsentierten Befunden zu 
Subgruppen verzichtet (vgl. Deeke u.a. 2009, Baas/Deeke 2009). Auch die dort 

                                                
92  Kontrolliert wurden zeitliche Zensierungen (Rechtszensierung) und das „konkurrierende 

Risiko“ eines späteren Übergangs zunächst nichtteilnehmender Arbeitsloser in eine Wei-
terbildungsmaßnahme. 
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berichteten Befunde zum statistischen Matching werden hier nur nachrichtlich er-
wähnt.93 Im Vordergrund steht die ereignisanalytische Wirkungsuntersuchung mit 
ihrem maximalen Beobachtungszeitraum von sechs Jahren nach Teilnahmebeginn 
der ESF-geförderten Personen der Jahre 2000 bis 2002, d.h. die vergleichende 
Beschreibung der im Zeitverlauf kumulierten Übergangsraten und die Ergebnisse 
der kausalanalytischen Schätzung der Übergangsratenmodelle – hier eingegrenzt 
auf die Frage nach Übergängen in ein ungeförderte sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung. 

2.3.3 Ergebnisse 

2.3.3.1 Deskription der Stichproben - Modellvariablen 

Die repräsentativen Befragungen der ESF-geförderten Teilnehmer/innen der drei 
Jahre von 2000 bis 2002 beziehen sich auf rund 80 Prozent der Förderfälle der ge-
samten Laufzeit des Programms von Anfang 2000 bis zum Herbst 2008. Daher 
dürften die personellen Merkmale der befragten Personen im Großen und Ganzen 
den Merkmalsstrukturen entsprechen, die weiter oben in diesem Kapitel unter dem 
Aspekt der Zielgruppenerreichung für den geförderten Personenkreis mit Hilfe der 
aufbereiteten Monitoringdaten beschrieben wurden. Abgesehen von einer gravie-
renden Abweichung bei den Angaben zur Berufsausbildung liegen die Anteile un-
gefähr auf gleicher Höhe.94 

Von den befragten ESF-FbW-Teilnehmer/innen hatten ihren Angaben zufolge 12,5 
Prozent keine abgeschlossene Berufsausbildung oder nur den Abschluss eines 
Teilfacharbeiters (Tabelle C.2.13), während in den Monitoringdaten zu allen För-
derfällen der gesamten Laufzeit des Programms fast ein Drittel keine abgeschlos-
sene Berufsausbildung hatte (Tabelle C.2.3). Dazu kann vermutet werden, dass die 
befragten Migranten auf die Frage nach ihrer beruflichen Qualifikation unabhängig 
davon geantwortet hatten, ob ihre im Ausland erworbene Qualifikation in Deutsch-
land anerkannt ist oder nicht, während im Monitoring der BA eine nicht anerkannte 

                                                
93  Um angesichts der zahlreichen rechtszensierten, beim Matching also nicht verwendbaren 

Fälle hinreichende Fallzahlen nutzen zu können, wurden die Matchinganalysen auf einen 
Beobachtungszeitraum von 24 Monaten nach Maßnahmebeginn beschränkt. In einer 
vorläufigen Auswertung der Daten aus der Erstbefragung hatten Deeke und Kruppe noch 
einen Beobachtungszeitraum von 48 Monaten verwendet, dies aber mit einem dramati-
schen Schwund bei den Fallzahlen bezahlt (Deeke/Kruppe 2006). Schon deshalb ist diese 
frühe Matchinganalyse rückblickend selbstkritisch zu bewerten. Ihre Ergebnisse sind zu-
dem nun auch deshalb überholt, weil die Paneldaten noch nicht genutzt werden konnten 
und deshalb die hier berichtete Längsschnittuntersuchung nicht möglich war. Auch die 
Ergebnisse von Kruppe und Rudloff (2008) sind überholt, weil sie in ihrer Wirkungsana-
lyse der ESF-FbW im gleichen Zeitraum nur mit statistischem Matchingverfahren gear-
beitet und sich dabei nur Prozessdaten genutzt haben. 

94  Im Vergleich der Bruttostichproben mit den auswertbaren Nettostichproben konnten nur 
marginale Abweichungen aufgrund des Antwortverhaltens festgestellt werden, d.h. keine 
nennenswerte strukturelle Verzerrung – vgl. infas 2006. 



IAB Projektbericht 157 

Berufsausbildung nicht registriert wurde, diese Personen demnach als Fälle ohne 
Berufsausbildung erfasst wurden.95 

Die Merkmalstrukturen der Stichprobe der nur aus Mitteln des SGB III geförderten 
Teilnehmer/innen an den Weiterbildungsmaßnahmen und der Arbeitslosenstich-
probe weichen dagegen erheblich von der Struktur aller SGB III-Teilnehmer/innen 
bzw. dem Arbeitslosenbestand ab, weil sie mit Bezug auf die Merkmalsstruktur der 
ESF-Geförderten im Vormatching entsprechend selektiv gezogen wurden. Dies 
betrifft zum einen die regionale Verteilung im West-Ost-Verhältnis mit einem im 
Vergleich zur SGB III-FbW bzw. den Arbeitslosen insgesamt überproportionalen 
Anteil der ostdeutschen Personen (entsprechend dem ostdeutschen Anteil bei den 
ESF-FbW). Zum anderen gilt dies für die personellen und erwerbsbiographischen 
Merkmale. So waren in den Jahren 2000 bis 2002 unter den ohne ESF-Ergänzung 
geförderten Teilnehmer/innen rund 22 Prozent Nichtleistungsbezieher/innen, für die 
nur die Maßnahmekosten im Rahmen des SGB III finanziert wurden (Tabelle C.2.2). 
In der auswertbaren Befragtenstichprobe der SGB III-Geförderten sind es dagegen 
rund 49 Prozent, bei den Bestandsarbeitslosen 30 Prozent (Tabelle C.2.13). Und in 
der SGB III-FbW-Stichprobe sind z.B. 16 Prozent ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung, unter allen Förderfällen (einschl. ESF) der Gesamtlaufzeit des Programms 
waren es dagegen 29 Prozent (Tabelle C.2.3). Die Untersuchungsergebnisse zu 
den Wirkungen der Weiterbildung auf die Arbeitsmarktchancen der allein im Rah-
men des SGB III geförderten Personen dürfen deshalb nicht als Befunde zu der 
Effektivität der gesetzlichen FbW insgesamt interpretiert werden.  

Einige der in der Tabelle C.2.13 aufgeführten Merkmale betreffen inhaltliche As-
pekte, zu denen es in den Prozessdaten der BA keine Informationen gibt, die also 
nur mit den Befragungen ermittelt werden konnten. Dabei handelt es sich um Vari-
ablen, die in der im Folgenden ergebnisorientiert berichteten Untersuchung zu-
sammen mit den Prozessdaten des Vormatching in die Schätzung des Propensity 
Score für die Matchinganalyse und als potentielle Einflussgrößen in die Kausalmo-
delle zur Schätzung der Übergangswahrscheinlichkeit in Beschäftigung eingegan-
gen sind. Deshalb sind sie hier lediglich in ihrer dazu zusammengefassten Dicho-
tomisierung wiedergegeben, beruhen aber zum Teil auf differenzierteren Angaben 
aus der Befragung (vgl. dazu die Variablenliste und die Fragebögen in: infas 2006). 
An dieser Stelle sei nur auf zwei inhaltlich relevante Variablen zum Verhalten der 
befragten Personen hingewiesen. 

                                                
95  Vgl. dazu auch weiter unten das Kapitel C.4.3 zur gesonderten Auswertung der 

Befragungsergebnisse zu den Migranten. 
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Tabelle C.2.13: 
Ausgewählte Merkmale der Stichproben der Teilnehmer/innen mit ergänzender 
ESF-Förderung, nur mit SGB III-Förderung und der arbeitslosen  
Nichtteilnehmer/innen in Prozent 
 ESF-FbW nur SGB III-FbW Arbeitslose 

Gesamt = 100 Prozent 11.346 11.997 4.706 

Eintrittshalbjahr    
Halbjahr 1 2000 16,1 19,4  
Halbjahr 2 2000 24,9 23,0  
Halbjahr 1 2001 27,8 24,1  
Halbjahr 2 2001 11,8 12,4  
Halbjahr 1 2002 15,6 16,7  
Halbjahr 2 2002  3,7 4,3  
Arbeitsmarkt Cluster    
Cluster Ia 7,5 7,2 8,3 
Cluster Ib 39,2 33,0 39,0 
Cluster Ic 4,3 4,0 4,0 
Cluster IIa 8,1 8,1 8,4 
Cluster IIb 14,7 14,9 13,6 
Cluster IIIa 2,8 3,7 3,0 
Cluster IIIb 3.4 4,3 3,5 
Cluster IIIc 9,3 11,8 10,2 
Cluster IV 1,6 2,0 1,3 
Cluster Va 1,1 1,6 1,5 
Cluster Vb 5,9 7,1 5,3 
Cluster Vc 2,2 2,5 1,9 
Geschlecht    
Männer 37,5 37,4 41,5 
Frauen 62,5 62,6 58,5 
Dauer Arbeitslosigkeit (gruppiert)    
bis 12 Monate  67,6 65,3 69,1 
13 Monate und länger 14,1 17,5 8,0 
fehlende Angabe 18,4 17,1 22,8 
Dauer vorher nicht erwerbstätig (Jahre) 2,26 2,33 1,65 
SGB III-Leistung zum Lebensunterhalt     
nein 56,6 48,9 29,7 
ja 43,4 51,1 70,3 
Sozialhilfe vorher    
nein 82,5 93,5 93,9 
ja 17,5 6,5 5,1 
keine Angabe - - 0,9 
Altersgruppen (bei Eintritt)    
bis unter 25 Jahre 9,5 9,4 12,9 
25 bis unter 35 Jahre 34,0 31,4 31,7 
35 bis unter 50 Jahre 46,5 47,3 43,6 
50 Jahre und älter 10,0 12,0 11,8 
höchster Schulabschluss    
ohne, Volks-/Hauptschule 11,1 20,5 24,2 
Realschule/POS Klasse 10 52,7 57,6 47,4 
Abitur/EOS Klasse 12 34,0 20,3 20,1 
keine Angabe 2,2 1,6 8,4 
beruflicher Abschluss    
kein Abschluss/Teilfacharbeiter 12,5 13,7 16,1 
Lehre/(Berufs-)Fachschule 54,8 67,6 62,8 
(Fach-)Hochschule 31,1 17,1 15,7 
keine Angabe 1,6 1,6 5,4 
letzte berufliche Tätigkeit    
Un-/Angelernte 18,8 25,6 25,5 
Facharbeiter 12,6 17,8 21,2 
Fachangestellte 36,2 39,7 34,1 
Beamte 2,7 0,7 0,8 
Azubis 3,0 2,7 5,6 
selbständig 10,7 5,1 4,1 
noch nie erwerbstätig 11,0 4,2 5,5 
keine Angabe 5,0 4,3 3,2 
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 ESF-FbW nur SGB III-FbW Arbeitslose 

Gesamt = 100 Prozent 11.346 11.997 4.706 

Migranten?    
Deutsche ohne Spätaussiedler 70,9 85,1 88,3 
Spätaussiedler/in 16,8 7,9 5,3 
Ausländer/in 12,3 7,0 6,3 
gesundheitliche Beeinträchtigung    
nein 86,6 85,8 80,4 
ja 9,9 11,1 14,3 
keine Angabe 3,5 3,1 5,4 
Kinder im Haushalt    
nein 41,3 38,5 44,4 
ja 55,0 57,0 48,4 
keine Angabe 3,7 4,5 7,2 
Zusammenleben mit Partner    
nein 31,7 32,3 34,1 
ja 64,3 63,9 59,8 
keine Angabe 4,0 3,8 6,1 
Initiative zur Maßnahmeteilnahme    
Fremdinitiative 60,1 56,4  
Eigeninitiative 39,9 43,6  
durchschn. Dauer der Maßnahme (Monate) 11,56 12,04  
ESF-Modul    
nein 62,0 100  
ja 38,0 -  
Umschulung    
nein 88,4 87,0  

ja 11,6 13,0 
  

Praktikum    
nein 27,6 28,9  
ja 70,4 69,1  
keine Angabe 2,0 2,0  
Maßnahmeträger    
nicht wirtschaftsnah 72,1 72,0  
wirtschaftsnah 20,8 21,6  
keine Angabe 7,2 6,4  
Teilnahme bis zum Maßnahmeende 85,9 85,9  
Zertifikat    
kein qualifiziertes Zertifikat 40,7 38,7  
Kammerzeugnis 23,0 26,3  
Zeugnis der Einrichtung 36,4 35,0  
aktive Arbeitsuche während der Maßnahme    
nein 13,4 11,9  
ja 86,6 88,1  
aktive Arbeitsuche     
nein 7,5  11,3 
ja 92,5  88,7 
VV der AA/ARGE während der Maßnahme    
nein 85,5 84,6  
ja 7,0 8,2  
keine Angabe 7,5 7,2  
Quelle: Deeke u.a. 2009: 184 ff. 
 

Alle Weiterbildungsteilnehmer/innen wurden u.a gefragt, wer ihnen die Teilnahme 
an der Maßnahme vorgeschlagen hatte. Als Antwortvorgabe wurden das Ar-
beitsamt, das Sozialamt, sonstige Einrichtungen (z.B. der Bildungsträger), Bekannte 
und Verwandte sowie „sonstige Personen“ aufgeführt. Zudem gab es die Antwort-
möglichkeit „Niemand, hatte mich selbst darum bemüht“. Immerhin gaben um die 
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40 Prozent der Teilnehmer/innen an den ESF-FbW und den SGB III-FbW an, dass 
sie aufgrund ihrer eigenen Initiative teilgenommen hatten. 

Die in der Tabelle berichteten Anteile der Personen, die während ihrer Weiterbil-
dung aktiv nach Arbeit gesucht hatten (nicht ganz 90 Prozent) bzw. der Personen 
unter den ESF-Teilnehmer/innen und den Arbeitslosen, die überhaupt aktiv gesucht 
hatten (um 90 Prozent), beruhen auf einer detaillierten Frage nach der Nutzung 
unterschiedlicher Suchwege. Für die Teilnehmer/innen an der ESF-FbW und SGB 
III-FbW war diese Frage zudem differenziert gestellt: für die Zeit während der Maß-
nahme und danach. Die hier verwendete Variable „aktive Arbeitsuche“ ist ein Kon-
strukt aus den unterschiedlichen Antwortvorgaben, zu denen auch „habe nicht ge-
sucht“ und „Vermittlervorschlag abgewartet“ gehörten. Wenn nur eine dieser zwei 
Vorgaben oder beide genannt wurden, galt dies als „keine aktive Arbeitsuche“. 

2.3.3.2 Wirkungen für die ESF-geförderten Teilnehmer/innen im 
Vergleich zu nichtteilnehmenden Arbeitslosen  

Die Analyse der Effekte der ESF-geförderten Teilnahme an einer Weiterbildungs-
maßnahme interessiert hier zunächst unter dem Aspekt, was aus den Geförderten 
geworden wäre, wenn sie nicht an einer Maßnahme teilgenommen hätten, ein 
Wechsel in eine ungeförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung also nur 
aus Arbeitslosigkeit heraus infrage gekommen wäre. Dazu wird zunächst kurz auf 
die an anderer Stelle ausführlicher vorgestellten Befunde der Matchinganalyse ein-
gegangen (vgl. Deeke u.a. 2009: 93 ff.). Anschließend werden die wichtigsten Er-
gebnisse der ereignisanalytischen Untersuchung zum Vergleich der Übergänge 
zwischen diesen Personen und arbeitslosen Nichtteilnehmer/innen in der Zeit ab 
Maßnahmebeginn der ESF-Geförderten vorgestellt (vgl. Deeke u.a. 2009: 97 ff; 
Baas/ Deeke 2009: 22 ff.). 

In der auf der Schätzung des Propensity Score beruhenden Matchinganalyse wird 
der Erwerbsstatus der ESF-Teilnehmer/innen in einem Zeitraum von 24 Monaten 
seit Maßnahmebeginn verglichen mit dem Erwerbsstatus der ihnen in analytisch 
zentralen Charakteristika ähnlichen „Bestandsarbeitslosen“ im entsprechenden Zeit-
raum ab dem Maßnahmebeginn als fiktiven Eintrittszeitpunkt. Für jeden Monat seit 
dem Eintritt in die Maßnahme (ESF-Teilnehmergruppe) bzw. dem fiktiven Eintritts-
datum (Vergleichsgruppe der Arbeitslosen) wird festgestellt, ob ein ungefördertes 
sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis bestand oder nicht. Aus der 
Differenz der Anteile einer solchen Beschäftigung zwischen der Teilnahmegruppe 
und der Vergleichsgruppe ergibt sich der durchschnittliche Effekt (Average Treat-
ment Effect = ATT) der Maßnahme zu jedem betrachteten Monat. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass die ESF-Gruppe eine im Durchschnitt geringere Be-
schäftigungswahrscheinlichkeit aufweist als die Gruppe der arbeitslosen Nichtteil-
nehmer/innen. Für das Bundesgebiet insgesamt beträgt die Differenz im ersten 
Halbjahr bis zu 20 Prozentpunkte, verringert sich aber in der Folgezeit so weit, das 
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am Ende des zweijährigen Beobachtungszeitraums die ESF-Gruppe nahezu das 
Niveau der Vergleichsgruppe der Nichteilnehmer/innen erreicht. Dieses Ergebnis 
ergibt sich auch bei den getrennten Matchinganalysen für die alten und die neuen 
Bundesländer sowie für die gesondert betrachtete Gruppe der Nichtleistungsbezie-
her/innen.  

Das Ergebnis entspricht dem üblichen Befund vergleichbarer Analysen. Aufgrund 
des sogenannten Lock-in-Effekts - hier ohne normative Implikation deskriptiv als 
Teilnahmeeffekt bezeichnet - ergibt sich in der kurzfristigen Betrachtung ab Maß-
nahmebeginn ein negativer Maßnahmeeffekt auf die Beschäftigungswahrschein-
lichkeit. Während die Teilnehmer/innen mit der Orientierung auf den Maßnahmeab-
schluss einen guten Grund haben, nicht vorzeitig auszuscheiden, sind die Nichtteil-
nehmenden allein auf eine direkte Beschäftigungsaufnahme verwiesen.  

Im Unterschied zur Matchinganalyse können mit Hilfe der nichtparametrischen 
Übergangsraten (Kaplan-Meier-Schätzer der Überlebensfunktion) die Übergänge in 
den interessierenden Zielzustand unter Berücksichtigung zeitlicher Zensierungen 
(kein Übergang in Beschäftigung bis zum durch den Antwortzeitpunkt bestimmten 
Ende der individuellen Beobachtung) und konkurrierender Risiken (hier der Wech-
sel von arbeitslosen Nichteilnehmer/innen in eine Maßnahme oder bei den Teilneh-
mer/innen in eine weitere Maßnahme) geschätzt werden. Betrachtet wird der erste 
Übergang in den Zielzustand, also in ungeförderte sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung. Dies ist nun für einen Beobachtungszeitraum von bis zu sechs Jah-
ren seit Eintritt in die Weiterbildungsmaßnahme bzw. fiktivem Eintrittsmonat der 
Vergleichspersonen möglich. 

Wie erwartet ist deutlich erkennbar, dass die Übergangsrate der Bestandsarbeitslo-
sen zunächst höher ist als die Übergangsrate der Teilnehmenden (Abbildung 
C.2.1). Dies gilt für die Zeit der in der Abbildung eingetragenen durchschnittlichen 
Maßnahmedauer von zwölf Monaten, indiziert also den bindenden Teilnahmeeffekt. 
In der Zeit danach weisen jedoch die ESF-Geförderten eine deutlich höhere Über-
gangsrate in ungeförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf. Die Kur-
ven kreuzen sich nach ungefähr 16 Monaten. Die Übergangswahrscheinlichkeit ist 
ab diesem Zeitpunkt für die ESF-Teilnehmer/innen eindeutig höher. Die Inzidenz-
rate der ESF-Gruppe liegt mit 0,014 über der Inzidenzrate der Bestandsarbeitslosen 
von 0,012. 96 Der Log-Rank-Test ergibt einen statistisch signifikanten Unterschied 
der zwei Gruppen. 

 

                                                
96  Die Inzidenzrate kann als mittlere monatliche Rate aufgefasst werden und stellt die ge-

schätzte monatliche Übergangsrate pro Zeitintervall (Monate) dar. Sie ergibt sich aus der 
Zahl der Fälle dividiert durch die Personenmonate, wobei die Personenmonate der 
Summe der beobachteten Monate aller Personen entsprechen. 
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Abbildung C.2.1:  
Übergang in eine ungeförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
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Log-Rank-Test: p = 0,000 
Fallzahl: ESF-Weiterbildungsteilnehmer/innen: 11.288, Ereignisse: 4.911;  
Bestandsarbeitslose: 4.639, Ereignisse: 1.596 
Inzidenzrate: ESF-FbW-TN: 0,014; Bestandsarbeitslose: 0,012 
Quelle: Deeke u.a. 2009: 97 

 

Dieses Ergebnis ergibt sich auch in der gesonderten Schätzung für Westdeutsch-
land (Abbildung C.2.2), nicht jedoch für Ostdeutschland (Abbildung C.2.3). In den 
neuen Bundesländern kreuzen sich die Kurven erst relativ spät nach mehr als zwei 
Jahren. Danach liegt die Übergangsrate der Teilnehmer/innen zwar etwas über der 
Übergangsrate der Nichtteilnehmenden. Anders als für das Bundesgebiet insge-
samt und die alten Bundesländer ist der Unterschied hier jedoch nicht signifikant. 
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Abbildung C.2.2:  
Alte Bundesländer: Übergang in eine ungeförderte  
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
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Log-Rank-Test: p = 0,000 
Fallzahl: ESF-Weiterbildungsteilnehmer/innen: 5.440, Ereignisse: 2.790;  
Bestandsarbeitslose: 2.141, Ereignisse: 801 
Inzidenzrate: ESF-FbW-TN: 0,018; Bestandsarbeitslose: 0,014 
Quelle: Deeke u.a. 2009: 98 
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Abbildung C.2.3:  
Neue Bundesländer: Übergang in eine ungeförderte  
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
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Log-Rank-Test: p= 0,977 
Fallzahl: ESF-Weiterbildungsteilnehmer/innen: 5.844, Ereignisse: 2120;  
Bestandsarbeitslose: 2.495, Ereignisse: 793 
Inzidenzrate: ESF-FbW-TN: 0,010; Bestandsarbeitslose: 0,010 
Quelle: Deeke u.a. 2009: 99 
 

Für die Teilstichprobe der Nichtleistungsbezieher/innen findet sich wiederum ein 
ähnliches Bild wie für die zwei Gruppen insgesamt im Bundesgebiet bzw. West-
deutschland (Abbildung C.2.4). Die Nichtleistungsbezieher/innen in der ESF-Gruppe 
schneiden im Verhältnis zu den Nichtleistungsbezieher/innen in der Vergleichs-
gruppe der Bestandarbeitslosen ohne Teilnahme noch besser ab. Ihre Inzidenzrate 
ist signifikant höher als die Rate aller ESF-Teilnehmer/innen, während sich die Inzi-
denzrate der entsprechenden arbeitslosen Subgruppe nicht von der Rate der Ver-
gleichsgruppe insgesamt unterscheidet. 
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Abbildung C.2.4:  
Nichtleistungsbezieher/innen: Übergang in eine ungeförderte  
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
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Log-Rank-Test: p = 0,000 
Fallzahl: ESF-Weiterbildungsteilnehmer/innen: 6.383, Ereignisse: 2.987;  
Bestandsarbeitslose: 1.386, Ereignisse: 472 
Inzidenzrate: ESF-FbW-TN: 0,015; Bestandsarbeitslose: 0,012 
Quelle: Deeke u.a. 100 

Erst mit einer regressionsanalytischen Schätzung der Übergangswahrscheinlichkeit 
(Cox-Regression: semiparametrisches Proportional-Hazards-Modell für stetige Zeit) 
kann kontrolliert werden, ob es sich bei dem bisher nur deskriptiv ermittelten Effekt 
der Maßnahme auf die Übergangswahrscheinlichkeit um einen kausalen Effekt 
handelt. Dabei werden neben der ESF-Teilnahme im Unterschied zur Nichtteil-
nahme weitere Variablen in das Modell eingeführt, die zum Teil bereits beim Vor-
matching der Stichprobenziehung und später bei der Schätzung des Propensity 
Score für die Matchinganalyse verwendet wurden. Die strukturelle Gleichheit der 
Vergleichsgruppe mit der Gruppe der Teilnehmenden wird wie im deskriptiven Ver-
gleich der Übergangsraten wieder über das Vormatching der Stichproben und nun 
zusätzlich modellbasiert über die Kontrolle weiterer Merkmale hergestellt. Auf diese 
Weise kann ermittelt werden, ob die Weiterbildungsteilnahme einen signifikant ei-
genständigen Einfluss hat neben anderen potentiellen Einflussfaktoren aus dem 
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Spektrum analytisch relevant erscheinender Variablen zur regionalen und perso-
nellen Heterogenität der Teilnahmegruppe und Vergleichsgruppe. 97 

Um den auf die Übergangswahrscheinlichkeit negativ wirkenden Teilnahmeeffekt im 
Kausalmodell analytisch angemessen berücksichtigen zu können, wurde ein Episo-
densplitting bezogen auf die Zeit der durchschnittlichen Maßnahmedauer und die 
Zeit danach durchgeführt. Zunächst werden nun die Ergebnisse für alle Weiterbil-
dungsteilnehmer/innen vorgestellt (Tabelle C.2.14) und anschließend ein gesondert 
gerechnetes Modell, in dem die Maßnahmeabbrecher unter den Teilnehmer/innen 
ausgeschlossen waren (Tabelle C.2.15). 

Wie erwartet zeigt sich für die Zeit der durchschnittlichen Maßnahmedauer der Teil-
nahmeeffekt. Die ESF-geförderten Teilnehmer/innen haben eine deutlich geringere 
Übergangswahrscheinlichkeit als die arbeitslosen Nichtteilnehmer/innen. Für die 
Zeit danach zeigt sich jedoch ein positiver Maßnahmeeffekt. Für die ESF-Teilneh-
mer/innen ergibt sich im Verhältnis zur Vergleichsgruppe eine nahezu doppelte 
Übergangswahrscheinlichkeit in ungeförderte sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung. 

Die Effekte der weiteren Merkmale gelten in den Modellen für bei Gruppen. Sie in-
dizieren Einflüsse auf die Übergangswahrscheinlichkeit, die unabhängig von der 
Weiterbildungsteilnahme wirken. Dazu zählen die bekannten personellen und er-
werbsbiographischen Effekte auf Beschäftigungschancen. So weisen Frauen eine 
geringere Übergangswahrscheinlichkeit auf. Gleiches gilt z.B. für Migranten im Ver-
gleich zu den deutschen Inländern. Eine längere Dauer der vorherigen Arbeitslosig-
keit mindert Beschäftigungschancen, ebenso ein höheres Alter. Die Zielgruppe der 
Nichtleistungsbezieher/innen weist im Vergleich mit den Leistungsbezieher/innen 
eine höhere Übergangswahrscheinlichkeit auf. Unabhängig davon hat die regionale 
Arbeitsmarktsituation in beiden betrachteten Zeiträumen einen starken Einfluss auf 
die Übergangswahrscheinlichkeit in ungeförderte sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung. 

 

                                                
97  Die hazard ratios (exponierte Koeffizienten der Cox-Regression) lassen sich relativ ein-

fach interpretieren. Ein hazard ratio größer als 1 zeigt im Verhältnis zum Referenzmerk-
mal einen positiven Zusammenhang, ein hazard ratio kleiner als 1 einen negativen Zu-
sammenhang. Zum Beispiel würde ein hazard ratio von 2,0 auf der Variable Geschlecht 
mit den Ausprägungen 0 für Männer und 1 für Frauen bedeuten, dass die Übergangsrate 
(Übergangswahrscheinlichkeit) der Frauen doppelt so groß ist wie die der Männer. Bei 
stetigen unabhängigen Variablen gilt, dass die in den hazard ratios ausgedrückten Ver-
hältnisse der Übergangsraten in den Einheiten der unabhängigen Variabel ausgedrückt 
sind.  
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Tabelle C.2.14: 
Übergangswahrscheinlichkeit in eine ungeförderte  
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung getrennt nach  
der Dauer seit Maßnahmebeginn (Cox-Regression) 

 bis 12 Monate nach 12 Monaten 
Hazard Ratios P-Wert Hazard Ratios P-Wert 

ESF-Weiterbildungsteilnahme     
ESF-Weiterbildungsteilnehmende 0,69 0,00 1,93 0,00 
Bestandsarbeitslose Referenz  Referenz  
Arbeitsmarkt Cluster     
Cluster Ia Referenz  Referenz  
Cluster Ib 1,12 0,23 1,05 0,55 
Cluster Ic 1,64 0,00 1,25 0,05 
Cluster IIa 1,17 0,18 1,41 0,00 
Cluster IIb 1,87 0,00 1,52 0,00 
Cluster IIIa 1,52 0,00 1,56 0,00 
Cluster IIIb 2,01 0,00 1,89 0,00 
Cluster IIIc 1,66 0,00 1,60 0,00 
Cluster IV 2,24 0,00 2,20 0,00 
Cluster Va 1,62 0,01 1,41 0,07 
Cluster Vb 2,69 0,00 1,73 0,00 
Cluster Vc 1,99 0,00 1,37 0,04 
Dauer Arbeitslosigkeit     
unter 6 Monate  Referenz  Referenz  
6 bis 12 Monate 0,58 0,00 0,95 0,31 
13 bis 18 Monate 0,43 0,00 0,72 0,00 
19 bis 24 Monate 0,45 0,00 0,70 0,01 
24 Monate und länger 0,41 0,00 0,60 0,00 
fehlende Angabe 0,74 0,00 1,03 0,62 
Geschlecht     
Männer Referenz  Referenz  
Frauen 0,92 0,05 0,89 0,00 
Leistungsbezug vorher     
nein Referenz  Referenz  
ja 0,81 0,00 0,92 0,05 
Altersgruppen     
bis unter 25 Jahre Referenz  Referenz  
25 bis unter 35 Jahre 1,07 0,36 0,89 0,09 
35 bis unter 50 Jahre 0,86 0,07 0,72 0,00 
50 Jahre und älter 0,55 0,00 0,34 0,00 
Eintrittsquartal     
Quartal 1 2000 Referenz  Referenz  
Quartal 2 2000 1,06 0,60 0,88 0,16 
Quartal 3 2000 1,02 0,87 0,83 0,04 
Quartal 4 2000 1,03 0,83 0,81 0,03 
Quartal 1 2001 1,03 0,79 0,90 0,27 
Quartal 2 2001 1,08 0,48 0,95 0,58 
Quartal 3 2001 1,09 0,50 0,75 0,01 
Quartal 4 2001 1,18 0,18 1,03 0,77 
Quartal 1 2002 0,94 0,60 0,88 0,22 
Quartal 2 2002 1,04 0,73 1,03 0,80 
Quartal 3 2002 1,02 0,88 1,07 0,65 
Quartal 4 2002 1,21 0,40 1,92 0,01 
beruflicher Abschluss     
kein Abschluss/Teilfacharbeiter Referenz  Referenz  
Lehre/(Berufs-)Fachschule 1,91 0,00 1,01 0,90 
(Fach-)Hochschule 2,13 0,00 0,94 0,39 
letzte berufliche Tätigkeit     
Un-/Angelernte Referenz  Referenz  
Facharbeiter 1,16 0,05 1,05 0,50 
Fachangestellte 1,05 0,40 0,94 0,28 
Beamte 1,24 0,07 1,10 0,43 
Azubis 1,15 0,21 0,90 0,35 
selbständig 1,12 0,18 0,83 0,02 
noch nie erwerbstätig 1,18 0,04 1,03 0,65 
Dauer vorher nicht erwerbstätig (Jahre) 0,98 0,00 0,96 0,00 
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 bis 12 Monate nach 12 Monaten 
Hazard Ratios P-Wert Hazard Ratios P-Wert 

gesundheitliche Beeinträchtigung     
nein Referenz  Referenz  
ja 0,60 0,00 0,52 0,00 
Spätaussiedler/Ausländer     
Deutsche ohne Aussiedler Referenz  Referenz  
Spätaussiedler/in 0,76 0,00 0,94 0,27 
Ausländer/in 0,68 0,00 0,78 0,00 
Kinder     
nein Referenz  Referenz  
ja 0,92 0,09 1,09 0,06 
Sozialhilfe vorher     
nein Referenz  Referenz  
ja 0,75 0,00 0,88 0,03 
höchster Schulabschluss     
ohne, Volks-/Hauptschule Referenz  Referenz  
Realschule/POS Klasse 10 0,92 0,23 1,19 0,01 
Abitur/EOS Klasse 12 1,01 0,94 1,40 0,00 
Zusammenleben mit Partner     
nein Referenz  Referenz  
ja 1,00 0,99 1,06 0,24 
aktive Arbeitsuche während/nach Maßnahme     
nein Referenz  Referenz  
ja 1,16 0,07 1,50 0,00 
Anzahl Fälle 
Anzahl Ereignisse 
Log-Likelihood Nullmodell 
Log-Likelihood volles Modell 

12.993 
2.596 

-24293,833 
-23787,436 

10.065 
2.941 

-25909,513 
-25454,138 

Anmerkung: grau unterlegte Zellen: p < 0,05 
Quelle: Deeke u.a. 2009: 103 f 

Der positive Maßnahmeeffekt der ESF-geförderten Weiterbildung setzt daher den 
selektiven Einfluss der personellen und regionalen Heterogenität auf Beschäfti-
gungschancen nicht außer Kraft. Interessant sind jedoch Unterschiede zwischen 
den beiden Zeiträumen. In der stärkeren Abweichung der hazard ratios von der je-
weiligen Referenz ist erkennbar, dass das Geschlecht zu Lasten der Frauen in der 
Zeit nach der durchschnittlichen Maßnahmedauer von einem Jahr an Bedeutung 
gewinnt, ebenso das Alter und die schulische Qualifikation. Zugleich nimmt die 
chancenstrukturierende Relevanz anderer Merkmale ab. Nach einem Jahr hat sich 
der zunächst starke negative Effekt einer längeren Dauer der Arbeitslosigkeit vor 
dem (fiktiven) Maßnahmeeintritt abgeschwächt. Der Einfluss des früheren berufli-
chen Abschlusses und der berufliche Stellung in der letzten Tätigkeit vor der Maß-
nahme bzw. Arbeitslosigkeit ist gesunken, ebenso der Effekt des früheren leistungs-
rechtlichen Status. Zudem haben von den Migranten die Spätaussiedler nach einem 
Jahr nicht mehr wie zuvor signifikant schlechtere Chancen als die deutschen Inlän-
der. Dies gilt jedoch nach wie vor für die Ausländer/innen. 

Aufgrund der häufig formulierten Annahme, dass Teilnehmende aufgrund ihrer Ein-
bindung in die Weiterbildungsmaßnahme nicht oder weniger aktiv nach Arbeit su-
chen als nichtteilnehmende Arbeitslose, interessiert hier insbesondere der Effekt 
aktiver Arbeitsuche (in Abgrenzung zu „keine aktive Arbeitsuche“) auf die Über-
gangswahrscheinlichkeit in Beschäftigung. Im Modell für die Maßnahmezeit hat 
aktive Suche zwar einen positiven Effekt, der aber nur schwach signifikant ist. Im 
Modell für die Zeit danach ist der Effekt aktiver Suche jedoch relativ stark und 
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hochsignifikant. Für die Interpretation dieses sich mit der Maßnahmezeit ändernden 
Effekts sollen nun zusätzlich die Modelle ohne die Abbrecher betrachtet werden. 

Die Modellergebnisse ohne Abbrecher der ESF-Weiterbildungsmaßnahmen (Ta-
belle C.2.15) zeigen zunächst stärker ausgeprägte positive Effekte der ESF-Weiter-
bildung auf einen Übergang in ungeförderte sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung. Für den Zeitraum bis zu zwölf Monaten verstärkt sich im Vergleich zum ent-
sprechenden Modell einschließlich der Abbrecher der statistisch negative Teilnah-
meeffekt. Und im Modell für die Zeit danach ist der positive Maßnahmeeffekt noch 
ausgeprägter als im entsprechenden Modell einschließlich der Abbrecher. Daraus 
folgt indirekt, dass die Abbrecher bereits während der Laufzeit der Maßnahme vor 
allem in ungeförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gewechselt sind. 

In den Modellen ohne Abbrecher ist der Effekt einer aktiven Arbeitsuche in den 
ersten zwölf Monaten ab (fiktivem) Maßnahmebeginn nun schwächer und eindeutig 
nicht signifikant. In der Zeit danach ist der positive Effekt aktiver Arbeitsuche eben-
falls etwas schwächer ausgeprägt, aber nach wie vor hochsignifikant. Dies kann 
dahingehend interpretiert werden, dass diejenigen unter den ESF-geförderten Teil-
nehmer/innen, die ihre Maßnahme „durchstehen“, zwar durchaus während ihrer 
Teilnahme aktiv nach einer ungeförderten sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung suchen (vgl. Tabelle C.13 in 2.3.3.1), dies aber mit dem Ziel einer Arbeitsauf-
nahme erst nach erfolgreichem Abschluss ihrer Maßnahme.98 

. 

  

                                                
98  Grundsätzlich kann mit den hier verwendeten Daten allerdings nicht ausgeschlossen wer-

den, dass Teilnehmer/innen mit dem Ziel eines möglich schnellen Wechsels in Beschäfti-
gung unter Verzicht auf einen erfolgreichen Maßnahmeabschluss gesucht haben, aber 
dabei gescheitert sind. Doch warum sollte ihre aktive Suche während der Teilnahme ver-
geblich sein, danach aber erfolgreich? Ein Grund kann sein, dass erst der erfolgreiche 
Abschluss der Weiterbildung die für den Markterfolg dann ausschlaggebende Beschäfti-
gungsfähigkeit signalisiert. 
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Tabelle C.2.15: 
Ohne Abbrecher: Übergangswahrscheinlichkeit in eine ungeförderte  
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung getrennt nach der Dauer  
seit Maßnahmebeginn (Cox-Regression) 

 bis 12 Monate nach 12 Monaten 
Hazard Ratios P-Wert Hazard Ratios P-Wert 

ESF-Weiterbildungsteilnahme     
ESF-Weiterbildungsteilnehmende 0,59 0,00 2,00 0,00 
Bestandsarbeitslose Referenz  Referenz  
Arbeitsmarkt Cluster     
Cluster Ia Referenz  Referenz  
Cluster Ib 1,09 0,42 1,06 0,49 
Cluster Ic 1,64 0,00 1,29 0,03 
Cluster IIa 1,14 0,31 1,41 0,00 
Cluster IIb 1,86 0,00 1,56 0,00 
Cluster IIIa 1,60 0,00 1,61 0,00 
Cluster IIIb 1,98 0,00 1,88 0,00 
Cluster IIIc 1,68 0,00 1,66 0,00 
Cluster IV 2,50 0,00 2,23 0,00 
Cluster Va 1,55 0,03 1,36 0,12 
Cluster Vb 2,82 0,00 1,77 0,00 
Cluster Vc 1,86 0,00 1,44 0,02 
Dauer Arbeitslosigkeit     
unter 6 Monate  Referenz  Referenz  
6 bis 12 Monate 0,54 0,00 0,95 0,30 
13 bis 18 Monate 0,43 0,00 0,70 0,00 
19 bis 24 Monate 0,43 0,00 0,67 0,01 
24 Monate und länger 0,45 0,00 0,61 0,00 
fehlende Angabe 0,75 0,00 1,03 0,60 
Geschlecht     
Männer Referenz  Referenz  
Frauen 0,89 0,02 0,89 0,01 
Leistungsbezug vorher     
nein Referenz  Referenz  
ja 0,80 0,00 0,91 0,04 
Altersgruppen     
bis unter 25 Jahre Referenz  Referenz  
25 bis unter 3 Jahre 1,15 0,09 0,89 0,11 
35 bis unter 50 Jahre 0,92 0,38 0,72 0,00 
50 Jahre und älter 0,56 0,00 0,35 0,00 
Eintrittsquartal     
Quartal 1 2000 Referenz  Referenz  
Quartal 2 2000 1,00 0,98 0,88 0,16 
Quartal 3 2000 1,02 0,85 0,85 0,08 
Quartal 4 2000 1,00 0,98 0,84 0,08 
Quartal 1 2001 0,98 0,83 0,93 0,43 
Quartal 2 2001 1,08 0,53 0,98 0,81 
Quartal 3 2001 1,08 0,53 0,75 0,01 
Quartal 4 2001 1,14 0,32 1,05 0,67 
Quartal 1 2002 0,94 0,61 0,90 0,32 
Quartal 2 2002 0,99 0,91 1,03 0,79 
Quartal 3 2002 1,04 0,79 1,10 0,58 
Quartal 4 2002 1,25 0,33 1,93 0,01 
beruflicher Abschluss     
kein Abschluss/Teilfacharbeiter Referenz  Referenz  
Lehre/(Berufs-)Fachschule 1,96 0,00 0,99 0,85 
(Fach-)Hochschule 2,07 0,00 0,95 0,42 
letzte berufliche Tätigkeit     
Un-/Angelernte Referenz  Referenz  
Facharbeiter 1,13 0,13 1,04 0,58 
Fachangestellte 1,02 0,75 0,92 0,16 
Beamte 1,11 0,44 1,04 0,75 
Azubis 1,20 0,12 0,91 0,41 
selbständig 1,19 0,05 0,84 0,03 
noch nie erwerbstätig 1,17 0,08 1,00 0,94 
Dauer vorher nicht erwerbstätig (Jahre) 0,98 0,01 0,96 0,00 
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 bis 12 Monate nach 12 Monaten 
Hazard Ratios P-Wert Hazard Ratios P-Wert 

gesundheitliche Beeinträchtigung     
nein Referenz  Referenz  
ja 0,59 0,00 0,56 0,00 
Spätaussiedler/Ausländer     
Deutsche ohne Aussiedler Referenz  Referenz  
Spätaussiedler/in 0,84 0,03 0,96 0,48 
Ausländer/in 0,76 0,00 0,80 0,00 
Kinder     
nein Referenz  Referenz  
ja 0,92 0,10 1,07 0,18 
Sozialhilfe vorher     
Nein Referenz  Referenz  
Ja 0,73 0,00 0,88 0,04 
höchster Schulabschluss     
ohne, Volks-/Hauptschule Referenz  Referenz  
Realschule/POS Klasse 10 0,96 0,57 1,21 0,01 
Abitur/EOS Klasse 12 1,02 0,78 1,41 0,00 
Zusammenleben mit Partner     
nein Referenz  Referenz  
ja 1,03 0,57 1,05 0,32 
aktive Arbeitsuche während/nach Maßnahme     
nein Referenz  Referenz  
ja 1,06 0,52 1,38 0,00 
Anzahl Fälle 
Anzahl Ereignisse 
Log-Likelihood Nullmodell 
Log-Likelihood volles Modell 

11.763 
2.175 

-20151,694 
-19689,033 

9.263 
2.771 

-24190,616 
-23749,377 

Anmerkung: grau unterlegte Zellen: p < 0,05 
Quelle: Deeke u.a. 2009: 105 f 

In einer zusätzlichen Analyse wurde der Zielzustand unter dem Aspekt der Stabilität 
und damit der Qualität des Beschäftigungsverhältnisses anspruchsvoller definiert: 
erstens ein ungefördertes sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, 
welches länger als ein halbes Jahr angedauert hat, und zweitens ein länger als ein 
Jahr andauerndes Beschäftigungsverhältnis (Baas/Deeke 2009).99 An dieser Stelle 
werden aus dem Spektrum der Befunde nur die Ergebnisse zu den Übergängen in 
ein mehr als einjähriges Beschäftigungsverhältnis berichtet. 

Die aus der Schätzung der Überlebensfunktionen abgeleitete Beschreibung der 
Entwicklung der Übergangsraten im Vergleich der ESF-Gruppe und der Nichtteil-
nehmer/innen zeigt zunächst, dass beide Gruppen im Vergleich zu den oben be-
trachten Übergängen in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gleich 
welcher Dauer erheblich mehr Zeit benötigen und das Niveau der Übergangsraten 
niedriger ist (Abbildung C.2.5). Dies überrascht nicht, weil es z.B. aufgrund des ho-
hen Anteils von Befristungen bei Neueinstellungen zweifellos relativ schwierig ist, in 
ein entsprechend nachhaltiges Beschäftigungsverhältnis zu gelangen. 

                                                
99  Zur ereignisanalytischen Operationalisierung dieser Fragestellung und ihrer Verortung in 

der wirkungsanalytischen Evaluationsliteratur vgl. Baas/Deeke (2009). 
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Abbildung C.2.5: 
Übergang in ein mehr als einjähriges Beschäftigungsverhältnis:  
Vergleich ESF-Weiterbildungsteilnehmer/innen mit Bestandsarbeitslosen 
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Log-Rank Test: p=0,500 
Fallzahl: ESF-FbW-TN: 11180, Ereignisse: 3031, Bestandsarbeitslose: 
4239, Ereignisse: 1036; 
Inzidenzrate: ESF-FbW-TN: 0,010 
Bestandsarbeitslose: 0,010 

Log-Rank Test: p=0,162 
Fallzahl: ESF-FbW-TN: 6321 , Ereignisse: 1929, Bestandsarbeitslose: 
1249, Ereignisse: 311 
Inzidenzrate: ESF-FbW-TN: 0,012 
Bestandsarbeitslose: 0,011 
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Log-Rank Test: p=0,000 
Fallzahl: ESF-FbW-TN: 5370 , Ereignisse: 1843; Bestandsarbeitslose: 
1964, Ereignisse: 519 
Inzidenzrate: ESF-FbW-TN: 0,014 
Bestandsarbeitslose: 0,012 

Log-Rank Test: p=0,000 
Fallzahl: ESF-FbW-TN: 5806, Ereignisse: 1188, Bestandsarbeitslose: 
2272, Ereignisse: 516 
Inzidenzrate: ESF-FbW-TN: 0,007 
Bestandsarbeitslose: 0,009 
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Log-Rank Test: p=0,255 
Fallzahl: ESF-FbW-TN: 4200, Ereignisse: 1134, Bestandsarbeitslose: 
1785, Ereignisse: 429 
Inzidenzrate: ESF-FbW-TN: 0,011 
Bestandsarbeitslose: 0,010 

Log-Rank Test: p=0,8947 
Fallzahl: ESF-FbW-TN: 6980 , Ereignisse: 1897, Bestandsarbeitslose: 
2454, Ereignisse: 607 
Inzidenzrate: ESF-FbW-TN: 0,010 
Bestandsarbeitslose: 0,010 

 

 
 

Quelle: Baas/Deeke 2009: 23 
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Bei der Gesamtbetrachtung holen die ESF-Weiterbildungsteilnehmer/innen erst 
nach 23 Monaten ihren durch den Teilnahmeeffekt bedingten Rückstand gegenüber 
den Bestandsarbeitslosen ohne Teilnahme auf. Der Anteil derjenigen, die nach vier 
Jahren in ein länger als ein Jahr andauerndes Beschäftigungsverhältnis überge-
gangen sind, beträgt 37 Prozent bei den Weiterbildungsteilnehmer/innen und 30 
Prozent bei den Bestandsarbeitslosen.100 Allerdings ergibt der Log-Rank-Test für 
das Bundesgebiet insgesamt, dass der Unterschied zwischen den Überlebensfunk-
tionen nicht signifikant ist. Offenbar ist der Unterschied in den Übergangsraten in 
den ersten Monaten so groß, dass er im gesamten Beobachtungszeitraum durch 
die dann höheren Übergangsraten der ESF-Teilnehmenden nicht mehr völlig kom-
pensiert werden kann. Dabei sind die Inzidenzraten der zwei Gruppen gleich hoch 
(0,010). 

In der Unterscheidung zwischen den alten und neuen Bundesländern klärt sich der 
statistisch unbefriedigende Befund für das Bundesgebiet auf. Im Westen haben 
nach vier Jahren 47 Prozent der ESF-Geförderten und nur 34 Prozent der Be-
standsarbeitslosen eine mehr als einjährige Beschäftigung aufgenommen. Die Inzi-
denzraten der ESF-Teilnehmenden liegen bei 0,014, die der Bestandsarbeitslosen 
bei 0,012, und der Unterschied zwischen den Gruppen ist signifikant. Im Kontrast 
dazu weisen ESF-Teilnehmer/innen in den neuen Bundesländern auch nach der 
Laufzeit der Maßnahmen keine höheren Übergangsraten auf als die Bestandsar-
beitslosen. Sie erreichen erst nach 35 Monaten das gleiche Niveau der Überle-
bensfunktionen. Auch erreicht ein im Vergleich zum Westen deutlich geringerer 
Anteil in beiden Gruppen am Ende des Beobachtungszeitraumes eine Beschäfti-
gung, die länger als ein Jahr andauert.  

Der Vergleich der Überlebensfunktionen von ESF-Weiterbildungsteilnehmer/innen 
und Bestandsarbeitslosen unterscheidet sich kaum in den Gruppen der Männer und 
der Frauen. In der Gruppe der Männer holen die ESF-Geförderten etwas eher auf 
(nach 19 Monaten,) als in der Gruppe der Frauen (nach 24 Monaten). Die Unter-
schiede zwischen den ESF- Teilnehmenden und den Arbeitslosen zeigen sich in 
den Inzidenzraten bei den Männern mit 0,011 (ESF-Geförderte) und 0,010 (Be-
standsarbeitslose). Bei den Frauen sind die Inzidenzraten über den gesamten Zeit-
raum betrachtet dagegen gleich hoch (0,010).  

In der Gruppe der Nichtleistungsbezieher/innen holen die ESF-Geförderten eher auf 
als in der Gesamtbetrachtung, d.h. nach 17 Monaten. Über den gesamten Zeitraum 
betrachtet liegt die Inzidenzrate dieser Untergruppe der ESF-Geförderten bei 0,012 
und damit höher als die der Bestandsarbeitslosen (0,011). Allerdings ist dieses Er-
gebnis statistisch nicht signifikant, was auch hier wieder - wie in der Gesamtbe-

                                                
100 Bei der Berechnung des Anteilswerts wurden Zensierungen berücksichtigt (vgl. 

Baas/Deeke 2009: 11 ff.). 
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trachtung oben – an dem generellen Unterschied  des Niveaus der Übergangsraten 
in West- und Ostdeutschland liegen dürfte. 

Es zeigt sich also auch bei der Schätzung der Überlebensfunktionen bezogen auf 
Übergänge in ein mehr als ein Jahr andauerndes ungefördertes sozialversiche-
rungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, dass die ESF-Weiterbildungs-teilneh-
mer/innen zunächst geringere, mittel- und langfristig aber höhere Übergangsraten 
in ein entsprechend nachhaltiges Beschäftigungsverhältnis haben. Dies gilt aller-
dings nur für Westdeutschland, nicht für Ostdeutschland. 

Noch ausgeprägter als in den Cox-Modellen zur Kontrolle weiterer Einflussfaktoren 
auf einen Übergang in eine ungeförderte sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung überhaupt, sind die Effekte der ESF-Weiterbildungsteilnahme auf die Über-
gangswahrscheinlichkeit in ein mehr als ein Jahr andauerndes Beschäftigungsver-
hältnis (Tabelle C.2.16). Im Zeitraum der ersten zwölf Monate haben die Weiterbil-
dungsteilnehmer/innen im Vergleich zu arbeitslosen Nichtteilnehmer/innen eine 
deutlich niedrigere Übergangswahrscheinlichkeit. Nach zwölf Monaten hat die ESF-
Weiterbildung dagegen einen ausgeprägt positiven Effekt auf den Übergang in eine 
mehr als einjährige Beschäftigung. In der Zeit nach Maßnahmeende, also mittel- 
und langfristig betrachtet, haben ESF-Weiterbildungsteilnehmer/innen auch unter 
Berücksichtigung anderer Einflussfaktoren eine höhere Chance auf ein mehr als ein 
Jahr andauerndes, ungefördertes sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungs-
verhältnis als die zur Zeit des Maßnahmeeintritts der ESF-Geförderten im Bestand 
arbeitslosen Nichtteilnehmer/innen.  

Die kausalen Effekte der personellen Merkmale und der regionalen Arbeitsmarktsi-
tuation unterscheiden sich hier nicht von den entsprechenden Effekten in den Mo-
dellen zu den oben analysierten Übergängen in ein Beschäftigungsverhältnis gleich 
welcher Dauer. Bemerkenswert erscheint dabei, dass der Status des Nichtleis-
tungsbezugs gemäß dem SGB III, also die Zugehörigkeit zu dieser spezifischen 
ESF-Zielgruppe bei beruflicher Weiterbildung, nun für den Übergang in ein stabile-
res Beschäftigungsverhältnis auch nach 12 Monaten einen noch stärkeren signifi-
kant positiven Effekt bzw. der Status als SGB III-Leistungsbezieher/in einen stärke-
ren negativen Effekt hat, als bei den Übergängen insgesamt (vgl. Tabelle C.2.16 
und oben Tabelle C.2.14). 
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Tabelle C.2.16: 
Übergangswahrscheinlichkeit in ein mehr als einjähriges  
Beschäftigungsverhältnis von ESF-Weiterbildungsteilnehmer/innen  
und Bestandsarbeitslosen (Cox-Proportional-Hazards-Model)  

  
  

bis 12 Monate nach 12 Monaten 
Hazard Ratios P-Wert Hazard Ratios P-Wert 

ESF-Weiterbildungsteilnahme       
ESF-Weiterbildungsteilnehmende 0.59 0.00 2.00 0.00 
Bestandsarbeitslose Referenz   Referenz   
Arbeitsmarkt Cluster       
Cluster Ia Referenz   Referenz   
Cluster Ib 0.97 0.77 1.10 0.37 
Cluster Ic 1.38 0.03 1.08 0.65 
Cluster IIa 1.01 0.97 1.56 0.00 
Cluster IIb 1.88 0.00 1.98 0.00 
Cluster IIIa 1.55 0.01 1.70 0.00 
Cluster IIIb 2.06 0.00 2.19 0.00 
Cluster IIIc 1.63 0.00 1.90 0.00 
Cluster IV 1.92 0.00 2.85 0.00 
Cluster Va 1.54 0.06 1.65 0.05 
Cluster Vb 2.19 0.00 2.04 0.00 
Cluster Vc 2.04 0.00 1.91 0.00 
Dauer Arbeitslosigkeit       
unter 6 Monate  Referenz   Referenz   
6 bis 12 Monate 0.63 0.00 0.83 0.01 
13 bis 18 Monate 0.49 0.00 0.66 0.00 
19 bis 24 Monate 0.46 0.00 0.68 0.04 
24 Monate und länger 0.45 0.00 0.51 0.00 
fehlende Angabe 0.73 0.00 1.01 0.85 
Geschlecht       
Männer Referenz   Referenz   
Frauen 0.93 0.16 0.94 0.28 
Leistungsbezug vorher       
Nein Referenz   Referenz   
Ja 0.81 0.00 0.88 0.03 
Altersgruppen       
bis unter 25 Jahren Referenz   Referenz   
25 bis unter 35 1.07 0.45 0.85 0.08 
35 bis unter 50 0.88 0.22 0.68 0.00 
50 Jahre und älter 0.55 0.00 0.33 0.00 
Eintrittsquartal       
Quartal 1 2000 Referenz   Referenz   
Quartal 2 2000 1.07 0.59 0.87 0.21 
Quartal 3 2000 0.95 0.70 0.76 0.01 
Quartal 4 2000 0.97 0.84 0.77 0.03 
Quartal 1 2001 1.07 0.58 0.89 0.31 
Quartal 2 2001 1.10 0.48 0.80 0.06 
Quartal 3 2001 1.08 0.57 0.71 0.02 
Quartal 4 2001 1.07 0.64 1.17 0.30 
Quartal 1 2002 0.87 0.31 0.79 0.08 
Quartal 2 2002 1.10 0.51 0.92 0.60 
Quartal 3 2002 0.95 0.79 1.44 0.06 
Quartal 4 2002 0.69 0.38 1.33 0.49 
Beruflicher Abschluss       
kein Abschluss/Teilfacharbeiter Referenz   Referenz   
Lehre/(Berufs-)Fachschule 2.01 0.00 1.10 0.25 
(Fach-)Hochschule 2.24 0.00 1.02 0.81 
letzte berufliche Tätigkeit       
Un-/Angelernte Referenz   Referenz   
Facharbeiter 1.04 0.70 1.17 0.08 
Fachangestellte 1.02 0.78 1.02 0.76 
Beamte 1.15 0.32 0.91 0.56 
Azubis 1.11 0.43 1.02 0.89 
Selbstständig 1.05 0.65 0.98 0.83 
Noch nie erwerbstätig 1.30 0.01 1.13 0.18 
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bis 12 Monate nach 12 Monaten 
Hazard Ratios P-Wert Hazard Ratios P-Wert 

Dauer vorher nicht erwerbstätig (Jahre) 0.99 0.07 0.97 0.00 
gesundheitliche Beeinträchtigung       
Nein Referenz   Referenz   
Ja 0.53 0.00 0.41 0.00 
Spätaussiedler/Ausländer       
Deutsche ohne Aussiedler Referenz   Referenz   
Spätaussiedler/in 0.67 0.00 0.91 0.23 
Ausländer/in 0.65 0.00 0.82 0.03 
Kinder       
Nein Referenz   Referenz   
Ja 1.00 0.96 1.13 0.05 
Sozialhilfe vorher       
Nein Referenz   Referenz   
Ja 0.68 0.00 0.86 0.05 
höchster Schulabschluss       
ohne, Volks-/Hauptschule Referenz   Referenz   
Realschule/POS Klasse 10 1.02 0.83 1.43 0.00 
Abitur/EOS Klasse 12 1.15 0.13 1.56 0.00 
Zusammenleben mit Partner       
Nein Referenz   Referenz   
Ja 1.06 0.33 1.10 0.13 
Aktive Arbeitsuche       
Nein Referenz   Referenz   
Ja 0.94 0.51 1.53 0.00 
 
Anzahl Fälle 
Anzahl Ereignisse 
Log-Likelihood Nullmodell 
Log-Likelihood volles Modell 

 
12615 
1784  

-16640.13  
-16244.10 

 
9419 
1708 

-14855.93  
-14527.32 

Anmerkung: grau unterlegte Zellen: p < 0,05  
Quelle: Baas/Deeke 2009: 25 f. 

Allerdings weichen im jetzt betrachteten Modell die Effekte der aktiven Arbeitsuche 
von dem Ergebnis des oben betrachten Modells zur Beschäftigung gleich welcher 
Dauer etwas ab. Für die Zeit der durchschnittlichen Maßnahmedauer ist der Effekt 
einer aktiven Suche nun eindeutig nicht signifikant und anders als zuvor negativ. 
Demgegenüber ist der positive Effekt der aktiven Arbeitsuche in der Zeit danach 
wiederum eindeutig signifikant positiv und noch stärker als zuvor ausgeprägt. Dar-
aus kann geschlossen werden, dass sich eine bis zum Maßnahmeende andauernde 
Teilnahme an der Weiterbildung insbesondere unter dem Aspekt der Stabilität eines 
neuen Beschäftigungsverhältnisses auszahlen kann.101 

                                                
101 Dies muss nicht das erste Beschäftigungsverhältnis im Beobachtungszeitraum gewesen 

sein. Die deskriptive Auswertung der Längsschnittdaten ergab für die ESF-Gruppe einen 
Anteil von 56 Prozent ohne Übergang in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis, was als Effekt des hohen Anteils von Frauen unter den Teilnehmer/innen 
mit ihren im Vergleich zu den Männern schlechteren Chancen interpretiert werden kann. 
27 Prozent waren zum Zeitpunkt der Wiederholungsbefragung seit mehr als 12 Monaten 
in ihrem ersten Beschäftigungsverhältnis, 7 Prozent länger als sechs Monate und kürzer 
als ein Jahr, und 10 Prozent weniger als 6 Monate. Von den Bestandarbeitslosen waren 
im Beobachtungszeitraum 64 Prozent in kein ungefördertes sozialversicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis übergegangen, 24 Prozent waren länger als ein Jahr in ihrem 
ersten Beschäftigungsverhältnis, 4 Prozent unten ein Jahr aber länger als ein halbes Jahr 
und 8 Prozent kürzer als ein halbes Jahr. Vgl. Baas/ Deeke 2009: 11 ff. 
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2.3.3.3 Wirkungen für die ESF-geförderten Teilnehmer/innen im 
Vergleich zu Teilnehmer/innen ohne ergänzende ESF-
Unterstützung 

Im Folgenden wird der Frage nach dem added value der ergänzenden ESF-Förde-
rung im Vergleich zu einer ausschließlich aus Mitteln des SGB III geförderten Wei-
terbildung nachgegangen. Dazu kann erwartet werden, dass die ESF-geförderten 
Teilnehmer/innen in etwa den gleichen Arbeitsmarkterfolg hatten, wie die ihnen 
ähnliche Vergleichsgruppe der nur SGB III-Geförderten. Diese Annahme bezieht 
sich auf die mit den Zielsetzungen der ergänzenden ESF-Leistungen implizierte 
Zugangsselektivität zugunsten solcher Personen, die mit spezifischen Probleme der 
Möglichkeit zur Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme und eines erfolgrei-
chen Abschlusses konfrontiert sind.  

Mit dem ESF-Unterhaltsgeld sollte denjenigen Personen eine Teilnahme ermöglicht 
werden, die aufgrund ihres fehlenden Anspruchs auf eine gesetzliche Leistung zum 
Lebensunterhalt nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen hätten teilnehmen 
können, obwohl dies zur Verbesserung ihrer Arbeitsmarktchancen notwendig er-
scheint und ihnen die Maßnahmekosten aus Mitteln des SGB III finanziert werden 
konnten. Das ESF-Modul sollte durch die Vorbereitung bzw. eine begleitende Flan-
kierung (Fremdsprachenmodul, allgemeinbildendes Modul z. B. zur Vermittlung be-
rufsbezogener Deutschkenntnisse) eine erfolgreiche Teilnahme überhaupt erst er-
möglichen oder wie mit dem Auslandspraktikum die Vermittlungschancen befördern 
helfen. Auch beim ESF-Modul handelte es sich um eine Leistung, die spezifische 
Hindernisse der Teilnehmer/innen bei der Weiterbildung und deren Verwertung auf 
dem Arbeitmarkt beheben sollte.  

Für die zwei nicht überschneidungsfreien Gruppen der ESF-geförderten Nichtleis-
tungsbezieher/innen und die Modulteilnehmer/innen kann deshalb als positiver Ef-
fekt der ESF-Unterstützung erwartet werden, dass sie sich in ihrer Übergangswahr-
scheinlichkeit in ein ungefördertes sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungs-
verhältnis nicht von denen unterscheiden, die ohne ergänzende Hilfen an einer 
Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen haben. Dazu werden nun wie zuvor bei 
der Wirkungsanalyse der ESF-geförderten Teilnahme im Vergleich mit arbeitslosen 
Nichtteilnehmer/innen zunächst die nichtparametrischen Übergangsraten verglichen 
und anschließend die Übergangswahrscheinlichkeit modellbasiert bei Kontrolle 
weiterer potentieller Einflussgrößen geschätzt. Zuvor soll jedoch noch kurz auf die 
auch hierzu durchgeführten Matchinganalysen eingegangen werden.102  

In der Matchinganalyse wird der Beschäftigtenstatus der ESF-Teilnehmer/innen in 
einem Zeitraum von 24 Monaten seit Maßnahmebeginn verglichen mit dem Be-
schäftigtenstatus der nun ihnen in analytisch zentralen Charakteristika ähnlichen 
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Teilnehmer/innen ohne ESF-Unterstützung im entsprechenden Zeitraum ab dem 
Maßnahmebeginn mit gleicher Eintrittszeit. Für jeden Monat seit dem Eintritt in die 
Maßnahme beider Teilnahmegruppen wird festgestellt, ob ein ungefördertes sozial-
versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis bestand oder nicht. Aus der Dif-
ferenz der Anteile einer solchen Beschäftigung zwischen der ESF-Gruppe und der 
Vergleichsgruppe ergibt sich der durchschnittliche Effekt (Average Treatment Effect 
= ATT) der Maßnahme zu jedem betrachteten Monat. 

Es wurden Analysen für die Gesamtgruppe mit und ohne Abbrecher durchgeführt, 
daneben getrennte Analysen für die alten und die neuen Bundesländer sowie ge-
sondert für die besondere ESF-Zielgruppe der Nichtleistungsbezieher/innen (Deeke 
u.a. 2009: 50 ff.). Als Ergebnis lassen sich im zweijährigen Beobachtungszeitraum 
ab Maßnahmeeintritt in keinem Monat Unterschiede im Anteil ungeförderter sozial-
versicherungspflichtiger Beschäftigung zwischen den allein SGB III-Geförderten und 
den zusätzlich ESF-geförderten Teilnehmer/innen beobachten. Dies gilt für die zwei 
Gruppen insgesamt wie auch für alle betrachteten Subgruppen. Zusammenfassend 
kann daher festgehalten werden, dass die ESF-Geförderten so gesehen wie er-
wartet den gleichen Arbeitsmarkt(miss)erfolg hatten, wie die nur SGB III-Geförder-
ten. Allerdings ist offen, ob dies nicht nur für den Beschäftigtenstatus als Saldo von 
Zu- und Abgängen, sondern auch für den ersten Übergang in Beschäftigung nach 
der Weiterbildungsteilnahme gilt. 

Die Ergebnisse zum Vergleich der Überlebensfunktionen bzw. Übergangsraten sind 
eindeutig. Es finden sich keine signifikanten Unterschiede im Vergleich der ESF-
Teilnehmer/innen und SGB III-Teilnehmer/innen insgesamt bzw. in Westdeutsch-
land oder in Ostdeutschland (Abb. C.2.6 bis C.2.8). Auch die Kurvenverläufe in den 
hier nicht extra vorgestellten Abbildungen zum Vergleich jeweils der Männer, der 
Frauen und der Nichtleistungsbezieher/innen in der ESF-Gruppe und der Ver-
gleichsgruppe zeigen, dass sich die Übergangsraten nicht unterscheiden (Deeke 
u.a. 2009: 57 ff). Deshalb ist nun zu klären, inwieweit dies bei Kontrolle weiterer 
Einflussgrößen auch in kausaler Hinsicht auf die ESF-Förderung zurückgeführt 
werden kann. 

                                                                                                                                     
102 Wie bereits im Kapitel 2.3.3.2 werden hierzu die wichtigsten Befunde von Deeke u.a. 

(2009: 50 ff) und Baas/Deeke (2009:34 ff) berichtet. 
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Abbildung C.2.6:  
Gesamt: Übergang in eine ungeförderte sozialversicherungspflichtige  
Beschäftigung 
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Log-Rank-Test: p = 0,668 
Fallzahl: ESF-FbW-TN: 11.288, Ereignisse: 4.911; SGB III-FbW-TN: 11.930, Ereignisse: 5.287  
Durchschnittliche Maßnahmedauer: ESF-FbW-TN: 11,6 Monate; SGB III-TN: 12,0 Monate 
Inzidenzrate: ESF-FbW-TN: 0,014; SGB III-FbW-TN: 0,013 
Quelle: Deeke u.a. 2009: 54 
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Abbildung C.2.7:  
Alte Bundesländer: Übergang in eine ungeförderte  
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
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Log-Rank-Test: p = 0,328 
Fallzahl: ESF-FbW-TN: 5.440, Ereignisse: 2.790; SGB III-FbW-TN: 6.360, Ereignisse: 3.324  
Durchschnittliche Maßnahmedauer: ESF-FbW-TN: 11,3 Monate; SGB III-TN: 12,6 Monate 
Inzidenzrate: ESF-FbW-TN: 0,018; SGB III-FbW-TN: 0,017 
Quelle: Deeke u.a. 2009: 55 
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Abbildung C.2.8:  
Neue Bundesländer: Übergang in eine ungeförderte  
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
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Log-Rank-Test: p = 0,056 
Fallzahl: ESF-FbW-TN: 5.844, Ereignisse: 2.120; SGB III-FbW-TN: 5.565, Ereignisse: 1.962  
Durchschnittliche Maßnahmedauer: ESF-FbW-TN: 11,8 Monate; SGB III-TN: 11,4 Monate 
Inzidenzrate: ESF-FbW-TN: 0,010; SGB III-FbW-TN: 0,009 
Quelle: Deeke u.a. 2009: 56 

Auch in der modellbasierten Schätzung der Übergangswahrscheinlichkeit unter 
Kontrolle weiterer potentieller Einflussfaktoren (Cox-Regression) finden sich in dem 
Modell einschließlich Abbrecher und im Modell ohne die Abbrecher keine Unter-
schiede zwischen der Gruppe der ESF-geförderten und der nur im Rahmen des 
SGB III geförderten Teilnehmer/innen (Tab. C.2.17). Die Variable zur Unterschei-
dung der zwei Gruppen liegt mit der SGB III-Gruppe als Referenz bei der ESF-
Gruppe nur marginal über 1 und ist darin nicht signifikant.  

Die Effekte der anderen Merkmale gelten in den zwei Modellen für beide Gruppen. 
Es zeigen sich wiederum die erwartbaren Effekte einzelner personeller Merkmale, 
wobei es keinen Unterschied zwischen den Modellen mit und ohne Abbrecher gibt. 
So nimmt mit der Dauer der Arbeitslosigkeit und der Dauer der vorherigen Nichter-
werbstätigkeit sowie mit zunehmendem Alter die Wahrscheinlichkeit des Übergangs 
in ungeförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ab. Frauen, gesund-
heitlich Beeinträchtigte, Migranten/innen und vorherige Sozialhilfebezieher/innen 
haben eine statistisch signifikant geringere Übergangschance. Eine bessere schuli-
sche und berufliche Ausbildung wirkt sich dagegen positiv auf die Übergangswahr-
scheinlichkeit aus. Auch die Nichtleistungsbezieher/innen haben – wie schon im 
Vergleich der ESF-Teilnehmer/innen mit den arbeitslosen Nichtteilnehmer/innen – 
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im Vergleich zu den Leistungsbezieher/innen eine signifikant höhere Übergangs-
wahrscheinlichkeit. 

Tabelle C.2.17: 
Übergangswahrscheinlichkeit in eine ungeförderte  
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit und ohne Abbrecher  
(Cox-Regression) 

 
Gesamt inkl. Abbrecher ohne Abbrecher 

Hazard Ratios P-Wert Hazard Ratios P-Wert 
ESF-Weiterbildungsteilnahme       
ESF-Weiterbildungsteilnehmende 1,03 0,22 1,04 0,13 
SGB III-Weiterbildungsteilnehmende Referenz   Referenz   
Arbeitsmarkt Cluster       
Cluster Ia Referenz   Referenz   
Cluster Ib 1,16 0,00 1,15 0,01 
Cluster Ic 1,68 0,00 1,71 0,00 
Cluster IIa 1,59 0,00 1,62 0,00 
Cluster IIb 1,98 0,00 2,02 0,00 
Cluster IIIa 1,89 0,00 1,91 0,00 
Cluster IIIb 2,02 0,00 2,03 0,00 
Cluster IIIc 1,94 0,00 1,98 0,00 
Cluster IV 2,62 0,00 2,74 0,00 
Cluster Va 1,78 0,00 1,67 0,00 
Cluster Vb 2,47 0,00 2,57 0,00 
Cluster Vc 1,86 0,00 1,87 0,00 
Dauer Arbeitslosigkeit       
unter 6 Monate  Referenz   Referenz   
6 bis 12 Monate 0,82 0,00 0,81 0,00 
13 bis 18 Monate 0,62 0,00 0,61 0,00 
19 bis 24 Monate 0,54 0,00 0,53 0,00 
24 Monate und länger 0,54 0,00 0,55 0,00 
fehlende Angabe 0,96 0,23 0,98 0,45 
Geschlecht       
Männer Referenz   Referenz   
Frauen 0,91 0,00 0,90 0,00 
Leistungsbezug vorher       
nein Referenz   Referenz   
ja 0,89 0,00 0,87 0,00 
Altersgruppen       
bis unter 25 Jahre Referenz   Referenz   
25 bis unter 35 Jahre 0,96 0,33 0,97 0,49 
35 bis unter 50 Jahre 0,77 0,00 0,78 0,00 
50 Jahre und älter 0,41 0,00 0,41 0,00 
Eintrittshalbjahr       
Halbjahr 1 2000 Referenz   Referenz   
Halbjahr 2 2000 0,97 0,36 0,97 0,36 
Halbjahr 1 2001 0,95 0,10 0,95 0,17 
Halbjahr 2 2001 0,94 0,16 0,95 0,23 
Halbjahr 1 2002 0,88 0,00 0,87 0,00 
Halbjahr 2 2002 0,95 0,48 1,02 0,75 
beruflicher Abschluss       
kein Abschluss/Teilfacharbeiter Referenz   Referenz   
Lehre/(Berufs-)Fachschule 1,19 0,00 1,18 0,00 
(Fach-)Hochschule 1,17 0,00 1,14 0,01 
letzte berufliche Tätigkeit       
Un-/Angelernte Referenz   Referenz   
Facharbeiter 1,09 0,03 1,09 0,04 
Fachangestellte 1,00 0,94 0,99 0,76 
Beamte 1,04 0,59 0,97 0,75 
Azubis 0,95 0,51 0,96 0,66 
selbständig 0,96 0,36 0,99 0,90 
noch nie erwerbstätig 1,05 0,27 1,02 0,66 
Dauer vorher nicht erwerbstätig (Jahre) 0,98 0,00 0,98 0,00 
gesundheitliche Beeinträchtigung       
nein Referenz   Referenz   
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Gesamt inkl. Abbrecher ohne Abbrecher 

Hazard Ratios P-Wert Hazard Ratios P-Wert 
ja 0,55 0,00 0,58 0,00 
Spätaussiedler/Ausländer       
Deutsche ohne Aussiedler Referenz   Referenz   
Spätaussiedler/in 0,89 0,00 0,92 0,04 
Ausländer/in 0,81 0,00 0,83 0,00 
Kinder       
nein Referenz   Referenz   
ja 1,02 0,53 1,02 0,56 
Sozialhilfe vorher       
nein Referenz   Referenz   
ja 0,83 0,00 0,83 0,00 
höchster Schulabschluss       
ohne, Volks-/Hauptschule Referenz   Referenz   
Realschule/POS Klasse 10 1,08 0,03 1,09 0,03 
Abitur/EOS Klasse 12 1,18 0,00 1,16 0,00 
Zusammenleben mit Partner       
nein Referenz   Referenz   
ja 1,01 0,70 1,00 0,95 
Umschulungsmaßnahme       
nein Referenz   Referenz   
ja 1,01 0,76 1,01 0,75 
Initiative für Maßnahmeteilnahme       
Fremdinitiative Referenz   Referenz   
Eigeninitiative 1,07 0,00 1,08 0,00 
Praktikum       
kein Praktikum Referenz   Referenz   
Praktikum 1,00 0,97 1,07 0,02 
Maßnahmeträger       
kein wirtschaftnaher Träger Referenz   Referenz   
wirtschaftsnaher Träger 0,98 0,40 1,01 0,84 
Zertifikat       
kein Zertifikat Referenz   Referenz   
Kammerzeugnis 1,32 0,00 1,37 0,00 
Zeugnis der Einrichtung 1,12 0,00 1,19 0,00 
Vermittlungsvorschlag während  
Maßnahme von AA oder Arge       
nein Referenz   Referenz   
ja 1,12 0,01 1,11 0,02 
aktive Arbeitsuche während Maßnahme       
nein Referenz   Referenz   
ja 1,11 0,01 1,04 0,33 
Dauer der Maßnahme (Monate) 0,97 0,00 0,97 0,00 
Anzahl Fälle 
Anzahl Ereignisse 
Log-Likelihood Nullmodell 
Log-Likelihood volles Modell 

17.461 
8.087 

-75730,076 
-74582,498 

15.435 
7.039 

-65035,917 
-64038,662 

Anmerkung: grau unterlegte Zellen: p < 0,05 
Quelle: Deeke u.a. 2009: 63 f. 

Weil die ESF-Gruppe und die Vergleichsgruppe aus Teilnehmer/innen an den Wei-
terbildungsmaßnahmen bestehen, können im Modell nun zusätzlich eventuelle Ef-
fekte der Maßnahmeheterogenität geprüft werden. Auch dazu lassen sich kaum 
Unterschiede zwischen dem Modell mit Abbrechern und dem Modell ohne Abbre-
cher erkennen. Auffällig ist zunächst, dass eine Umschulung im Vergleich mit ande-
ren Weiterbildungsmaßnahmen keinen signifikanten positiven Einfluss auf die 
Übergangswahrscheinlichkeit hat. In mittel- und längerfristiger Betrachtung haben 
demnach Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen den gleichen positiven Effekt 
für die Beschäftigungschancen. Die Dauer einer Maßnahme hat dagegen nicht 
überraschend einen schwachen signifikant negativen Effekt. Wie anzunehmen hat 
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ein Praktikum nur in im Modell ohne Abbrecher einen signifikant positiven Effekt. 
Die Wirtschaftsnähe des Trägers hat keinen Effekt, wohl aber die Art des Zertifikats 
im Vergleich mit einer einfachen Teilnahmebescheinigung („kein Zertifikat“). Ein 
qualifiziertes Zeugnis des Maßnahmeträgers ist offenbar nützlich. Vor allem wirkt 
sich ein Kammerzeugnis erheblich und hochsignifikant auf die Übergangschancen 
in ungeförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aus. 

Hier nicht eigens dargestellt sind die Ergebnisse zu einem Modell nur mit den ESF-
Teilnehmer/innen, in dem als unabhängige Variable zusätzlich die Teilnahme an 
einem ESF-Modul eingebracht wurde sowie zu einem Modell ausschließlich für die 
Modulteilnehmer/innen (vgl. Deeke u.a. 2009: 66 ff.). Dabei zeigte sich, dass die 
ESF-Teilnehmer/innen mit Modul bei Kontrolle anderer Einflussgrößen signifikant 
geringere Chancen auf einen Übergang in ungeförderte Beschäftigung haben als 
die ESF-Teilnehmer/innen ohne Modul, also der Untergruppe, die nur aus Nicht-
leistungsbezieher/innen besteht. Aber auch bei den Modulteilnehmer/innen haben 
Nichtleistungsbezieher/innen eine höhere Übergangswahrscheinlichkeit als die Mo-
dulteilnehmer/innen mit einem gesetzlichen Leistung zum Lebensunterhalt während 
der regulären Weiterbildungsmaßnahme.  

Die schlechteren Chancen der Modulteilnehmer/innen hängen offenbar damit zu-
sammen, dass unter ihnen relativ mehr Personen sind, die ohnehin ein höheres 
Verbleibsrisiko in Arbeitslosigkeit haben. Im Vergleich zur ESF-Gruppe insgesamt 
sind die negativen Effekte auf die Übergangswahrscheinlichkeit bei den Frauen, 
den Migranten/innen und den Älteren unter den Modulteilnehmer/innen signifikant 
stärker ausgeprägt. Demnach dürfte die ESF-Unterstützung mit einem zusätzlichen 
Maßnahmebaustein bei diesen Personen nicht dazu geholfen haben, dass sie mit 
ihrer Weiterbildung die gleichen Chancen auf einen Übergang in ungeförderte sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigung erhalten wie die ESF-Geförderten ohne 
Modul und die Teilnehmer/innen, deren Weiterbildung allein aus Mitteln des SGB III 
unterstützt wurde. 

Unabhängig von der Heterogenität der Maßnahme, aber nicht in der Untergruppe 
mit ESF-Modul, wirkt es sich auf die Übergangswahrscheinlichkeit darüber hinaus 
positiv aus, wenn die Teilnehmer/innen aufgrund ihrer eigenen Initiative eingetreten 
sind. Eine aktive Arbeitsuche während der Maßnahmelaufzeit hat dagegen wie zu 
erwarten nur im Modell ohne Abbrecher eine signifikant positiven Einfluss auf die 
Übergangswahrscheinlichkeit. Neben den eigenen Anstrengungen sind zudem die 
Vermittlungsaktivitäten der Arbeitsagentur bzw. einer Arge nicht unwichtig. Deren 
Vermittlungsvorschläge wirken sich eindeutig positiv auf die Übergangswahrschein-
lichkeit in ungeförderte Beschäftigung aus. Allerdings sind dem in der Abhängigkeit 
von der regionalen Arbeitsmarktsituation auch Grenzen gesetzt. Die regionale Hete-
rogenität hat einen starken Einfluss. In den westdeutschen Regionen mit besseren 
Arbeitsmarktbedingungen sind die Chancen auf einen Übergang in ungeförderte 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zum Teil mehr als doppelt so hoch wie 
in den ostdeutschen Regionen mit sehr schlechter Arbeitsmarktsituation. 
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Auch beim Übergang in ein ungefördertes sozialversicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis, welches dann länger als ein Jahr andauert, zeigt sich wie bei dem 
Übergang in eine Beschäftigung gleich welcher Dauer, dass die Teilnehmer/innen 
der ESF-Gruppe und der nur aus Mitteln des SGB III geförderten Gruppe ein sehr 
ähnliches Übergangsmuster aufweisen (vgl. zum Folgenden Abb. C.2.9).  

Für das Bundesgebiet insgesamt ergibt sich kein Unterschied in den Übergangsra-
ten der ESF- und der SGB III-Gruppe. Die Inzidenzraten liegen in beiden Gruppen 
bei 0,010. In den alten Bundesländern haben die ESF- und SGB III-Teilneh-
mer/innen zunächst ein gleiches Übergangsmuster. Nach ca. dreizehn Monaten 
nehmen ESF-Teilnehmende zu geringfügig höherem Anteil eine dann länger als 
zwölf Monate andauernde Beschäftigung auf. Der Unterschied zwischen den Über-
lebensfunktionen ist signifikant. Die Inzidenzraten liegen bei 0,014 (ESF-Teilneh-
mende) und 0,013 (SGB III-Regelförderungsteilnehmende). In den neuen Bundes-
ländern gehen beide Gruppen langsamer als im Westen in Beschäftigung von mehr 
als einem Jahr über. Die Grafik zeigt, dass die Übergangsrate der ESF-Teilneh-
mer/innen nach der durchschnittlichen Maßnahmedauer etwas höher ist. Aber der 
Unterschied zur SGB III-Gruppe ist nicht signifikant. Über den gesamten Zeitraum 
hinweg sind die Inzidenzraten beider Gruppen mit 0,007 gleich. 

Während in der Gruppe der Männer nach etwa dreizehn Monaten die Übergangs-
rate der ESF-Teilnehmenden höher ist als bei den nur SGB III-Geförderten, zeigt 
sich bei den Frauen kein Unterschied zwischen den zwei Gruppen. Die Inzidenzra-
ten der Männer liegen bei 0,011 (ESF-Teilnehmende) und 0,010 (SGB III-Teilneh-
mende), die der Frauen in beiden Gruppen bei 0,010, bei Frauen also geringfügig 
unter denen der Männer.   

Für die Subgruppe der Nichtleistungsbezieher/innen lässt sich ebenfalls nun auch 
für die Übergänge in ein dann länger als ein Jahr andauerndes Beschäftigungsver-
hältnis kein signifikanter Unterschied zwischen der Gruppe mit ESF-Unterstützung 
und der Gruppe ohne ESF-Unterstützung feststellen. Die Inzidenzraten betragen 
0,012 und 0,011 und liegen damit nur etwas höher als die Inzidenzraten aller Wei-
terbildungsteilnehmer/innen. 
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Abbildung C.2.9:  
Übergang in ein mehr als einjähriges Beschäftigungsverhältnis:  
Vergleich ESF-Weiterbildungsteilnehmer/innen mit  
SGB III-Regelförderungsteilnehmer/innen 
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Quelle: Baas/Deeke 2009: 35 
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Wie in dem Cox-Modell zur Kontrolle weiterer Einflussfaktoren auf die Übergangs-
wahrscheinlichkeit in ein Beschäftigungsverhältnis gleich welcher Dauer, hat die 
ergänzende ESF-Förderung im Modell zu den Übergängen in ein mehr als einjähri-
ges Beschäftigungsverhältnis keinen signifikanten Effekt (Tab. C.2.18). Bei den 
Effekten der anderen Einflussgrößen gibt es in diesem Modell mit anspruchsvollerer 
Zielgröße keine inhaltlich relevante Abweichung von den Ergebnissen des Modells 
zur Schätzung der Wahrscheinlichkeit eines Übergangs in Beschäftigung über-
haupt. Die ESF-geförderten Teilnehmer/innen schneiden nicht schlechter oder bes-
ser beim Übergang in relativ stabile Beschäftigung ab als die nur gemäß dem SGB 
III geförderten Teilnehmer/innen. Der added value der ESF-Förderung besteht 
demnach auch bei diesem Indikator für eine nachhaltige Beschäftigungswirkung vor 
allem darin, dass mit der ESF-Zielgruppe der Nichtleistungsbezieher/innen zusätzli-
che Personengruppen einbezogen wurden, die ohne die ESF-Unterstützung wohl 
nicht teilgenommen hätten, und damit ebenso erfolgreich waren, wie die Teilneh-
mer/innen, die ohne ESF-Unterstützung auskamen. 

Tabelle C.2.18: 
Übergangswahrscheinlichkeit in ein mehr als einjähriges  
Beschäftigungsverhältnis von ESF-Weiterbildungsteilnehmer/innen und  
SGB III-Regelförderungsteilnehmer/innen (Cox-Proportional-Hazards-Modell)  
  Hazard Ratios P-Wert 
ESF-Weiterbildungsteilnahme    
ESF-Weiterbildungsteilnehmende 1.04 0.17 
Regelförderungs-Weiterbildungsteilnehmende Referenz   
Arbeitsmarkt Cluster    
Cluster Ia Referenz   
Cluster Ib 1.14 0.06 
Cluster Ic 1.47 0.00 
Cluster IIa 1.62 0.00 
Cluster IIb 2.29 0.00 
Cluster IIIa 2.01 0.00 
Cluster IIIb 2.23 0.00 
Cluster IIIc 2.14 0.00 
Cluster IV 3.15 0.00 
Cluster Va 2.13 0.00 
Cluster Vb 2.71 0.00 
Cluster Vc 2.26 0.00 
Dauer Arbeitslosigkeit    
unter 6 Monate  Referenz   
6 bis 12 Monate 0.77 0.00 
13 bis 18 Monate 0.62 0.00 
19 bis 24 Monate 0.50 0.00 
24 Monate und länger 0.51 0.00 
fehlende Angabe 0.94 0.12 
Geschlecht    
Männer Referenz   
Frauen 0.93 0.02 
Leistungsbezug vorher    
Nein Referenz   
Ja 0.87 0.00 
Altersgruppen    
bis unter 25 Jahren Referenz   
25 bis unter 35 0.98 0.72 
35 bis unter 50 0.81 0.00 
50 Jahre und älter 0.44 0.00 
Eintrittshalbjahr    
Halbjahr 1 2000 Referenz   
Halbjahr 2 2000 0.93 0.07 
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  Hazard Ratios P-Wert 
Halbjahr 1 2001 0.92 0.06 
Halbjahr 2 2001 0.89 0.03 
Halbjahr 1 2002 0.86 0.00 
Halbjahr 2 2002 1.00 0.99 
Beruflicher Abschluss    
kein Abschluss/Teilfacharbeiter Referenz   
Lehre/(Berufs-)Fachschule 1.26 0.00 
(Fach-)Hochschule 1.22 0.00 
letzte berufliche Tätigkeit    
Un-/Angelernte Referenz   
Facharbeiter 1.05 0.37 
Fachangestellte 1.04 0.29 
Beamte 0.95 0.64 
Azubis 1.04 0.67 
Selbstständig 1.02 0.68 
Noch nie erwerbstätig 1.19 0.00 
Dauer vorher nicht erwerbstätig (Jahre) 0.98 0.00 
gesundheitliche Beeinträchtigung   
Nein Referenz  
Ja 0.48 0.00 
Spätaussiedler/Ausländer   
Deutsche ohne Aussiedler Referenz  
Spätaussiedler/in 0.84 0.00 
Ausländer/in 0.79 0.00 
Kinder   
Nein Referenz  
Ja 1.08 0.04 
Sozialhilfe vorher   
Nein Referenz  
Ja 0.79 0.00 
höchster Schulabschluss   
ohne, Volks-/Hauptschule Referenz  
Realschule/POS Klasse 10 1.28 0.00 
Abitur/EOS Klasse 12 1.36 0.00 
Zusammenleben mit Partner   
Nein Referenz  
Ja 1.07 0.04 
Umschulung   
Nein Referenz  
Ja 1.08 0.11 
Eigeninitiative Teilnahme   
Nein Referenz  
Ja 1.08 0.01 
Praktikum   
Nein Referenz  
Ja 1.05 0.17 
wirtschaftsnaher Träger   
Nein Referenz  
Ja 0.98 0.48 
Zertifikat   
kein Zertifikat Referenz  
Zertifikat der Kammer 1.33 0.00 
Zertifikat des Trägers 1.11 0.00 
Vermittlungsvorschlag AA Arge während Maßnahme   
Nein Referenz  
Ja 1.14 0.01 
Aktive Arbeitsuche während Maßnahme   
Nein Referenz  
Ja 1.06 0.22 
Dauer der Maßnahme (Monate) 0.96 0.00 
Anzahl Fälle 
Anzahl Ereignisse 
Log-Likelihood Nullmodell 
Log-Likelihood volles Modell 

17276 
5073 

-47257.25 
-46336.56 

Anmerkung: grau unterlegte Zellen: p < 0,05  
Quelle: Baas/Deeke 2009: 36 ff. 
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2.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Von Anfang 2000 bis zum Herbst 2008 konnten Arbeitslose, die keinen gesetzlichen 
Anspruch auf eine Leistung zum Lebensunterhalt hatten, während ihrer Teilnahme 
an einer Maßnahme zur beruflichen Weiterbildung ein ESF-Unterhaltsgeld erhalten. 
Damit sollte der gesetzlich förderbare Personenkreis um diejenigen Arbeitslosen 
erweitert werden, die als sogenannte Nichtleistungsbezieher/innen des SGB III an-
sonsten nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen an einer Weiterbildungs-
maßnahme hätten teilnehmen können. Daneben konnten bis Ende 2002 als zweite 
Ergänzung der gesetzlichen FbW aus dem ESF für alle Teilnehmer/Innen ergän-
zende Maßnahmebausteine (ESF-Module) finanziert werden, die aufgrund ihrer 
allgemein bildenden Inhalte (z.B. Vermittlung von berufsrelevanten Fremdsprach-
kenntnissen, Mathematik für Ältere oder berufsbezogene Deutschkenntnisse für 
Migranten) im Rahmen des SGB III nicht förderbar waren. 

In der Programmplanung war dieser Förderansatz in finanzieller und materieller 
Hinsicht als herausragender Schwerpunkt der Ergänzung des SGB III mit ESF-Mit-
teln des Bundes konzipiert worden (Deeke 2004: 70 ff). Im Teil B dieses Berichts 
wurde gezeigt, dass dieser Anspruch nur in den ersten drei Jahren der Programm-
laufzeit eingelöst wurde. Aufgrund der Änderungen der gesetzlichen Regelungen 
der FbW (Einführung des Bildungsgutscheins usw.) und einer geschäftspolitischen 
Neuorientierung der BA (Einschränkung der FbW zugunsten von direkten Eingliede-
rungshilfen und einer Konzentration der Förderung auf Leistungsbezieher/innen und 
kürzere Maßnahmen) kam es ab 2003 zum einem kräftigen Rückgang der jährli-
chen Eintrittszahlen in die ESF-FbW.  

In diesem Kapitel interessierten nun nicht mehr die Beschreibung und Erklärung der 
Umsetzung der ESF-Förderung der beruflichen Weiterbildung im Programmverlauf, 
sondern die Ergebnisse und Wirkungen der Förderung. Zunächst wurden auf der 
Grundlage der von der Begleitforschung aufbereiteten Monitoringdaten für die Jahre 
2000 bis einschließlich 2007 die Zielgruppenerreichung und der Verbleib nach der 
Teilnahme im Vergleich der ESF-geförderten Weiterbildung mit der gesetzlichen 
FbW betrachtet. Als inhaltlicher Schwerpunkt wurden anschließend die Ergebnisse 
einer Wirkungsanalyse der ESF-FbW vorgestellt, die auf Daten aus repräsentativen 
Befragungen von ESF-Geförderten der Jahre 2000 bis 2002 und diesen in ihren 
Merkmalen ähnlichen Vergleichsgruppen beruhen (Arbeitslose und Teilneh-
mer/innen ohne zusätzliche ESF-Unterstützung).  

In den Richtlinien des Programms war der förderbare Personenkreis relativ breit 
gefasst worden. Neben der leistungsrechtlich definierten Zielgruppe der arbeitslo-
sen Nichtleistungsbezieher/innen wurden in den Durchführungsanweisungen insbe-
sondere ältere Arbeitslose, arbeitslose Migranten/innen und gering qualifizierte 
Frauen, darunter vor allem Berufsrückkehrer/innen, als besonders förderungswür-
dige Personengruppen hervorgehoben. Daneben war mit den Ländern abgestimmt, 
dass die BA mit ihren ESF-Mitteln Arbeitslose vor allem noch vor dem Übergang in 
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Langzeitarbeitslosigkeit fördert, während sich die Länder mit ihren Programmen auf 
Langzeitarbeitslose, darunter vor allem auf Sozialhilfebezieher, konzentrieren woll-
ten. 

Der Strukturvergleich zwischen dem mit der ESF-BA-FbW erreichten Personenkreis 
mit dem von der gesetzlichen FbW insgesamt erreichtem Personenkreis (also ein-
schließlich der ESF-Fälle) ergibt ein Profil der ESF-Förderung, welches relativ stark 
vom Profil der gesetzlichen Förderung abweicht. So beträgt der Anteil der Nicht-
leistungsbezieher/innen an den ESF-Eintritten von 2000 bis 2002 rund 80 Prozent, 
bei den SGB III-Eintritten dagegen nur etwas mehr als 20 Prozent. Im gesamten 
hier betrachteten Zeitraum von Anfang 2000 bis Ende 2007 entfielen mehr als die 
Hälfte der ESF-Eintritte auf Frauen, bei den Eintritten in die FbW insgesamt weniger 
als die Hälfte. Der Anteil der Berufsrückkehrer/innen lag bei den ESF-Geförderten 
allerdings nur geringfügig über ihrem Anteil an allen Eintritten in die gesetzliche 
FbW. Ältere Arbeitslose wurden – anders als vorgesehen - noch weniger in die 
ESF-Förderung einbezogen als in die gesetzliche Förderung insgesamt. Langzeit-
arbeitslose waren ebenfalls – in diesem Punkt wie geplant – zu geringerem Anteil in 
einer ESF-FbW als in der FbW insgesamt. Die ESF-Zielgruppe der Migranten 
wurde dagegen in relativ hohem Maße in die ESF-Förderung einbezogen. Bundes-
weit entfiel jeder vierte Eintritt in eine ESF-FbW auf arbeitslose Migranten und nur 
jeder achte Eintritt in die gesetzliche Förderung insgesamt. Dies kann auch (aber 
nicht allein) erklären, dass von den in die ESF-FbW einbezogenen Personen fast 
ein Drittel keine abgeschlossene bzw. formal anerkannte Berufsausbildung hatte.  

Darüber hinaus weicht das regionale Profil der ESF-FbW von der gesetzlichen För-
derung insgesamt deutlich ab. Die Eintritte in die ESF-Förderung verteilten sich in 
der Zeit von 2000 bis 2007 jeweils zur Hälfte auf das ESF-Zielgebiet 1, also Ost-
deutschland, und das Ziel 3-Gebiet, also Westdeutschland. Bei der gesetzlichen 
FbW insgesamt entfielen mehr als 60 Prozent der Eintritte auf den Westen bzw. 
weniger als 40 Prozent auf Ostdeutschland. Dementsprechend waren die jeweiligen 
Förderprofile unterschiedlich strukturiert. So lag der Anteil der Nichtleistungsbezie-
her/innen an den ESF-Eintritten im Westen deutlich über ihrem Anteil im Osten. Mit 
kleinerer Abweichung gilt dies auch für die Anteile der Berufsrückkehrer/innen. Der 
Anteil der Migranten an den ESF-Eintritten in Westdeutschland war mit mehr als 
einem Drittel mehr als doppelt so hoch wie ihr Anteil an den Eintritten in Ost-
deutschland. 

Für die Erfolgsbetrachtung war in den Vorgaben zum ESF-Monitoring und zur Eva-
luation vorgesehen, dass der Erwerbsstatus nach der Teilnahme in Anlehnung an 
die Eingliederungsbilanz der Arbeitsförderung im Rahmen des SGB III ermittelt 
wird. Mit Hilfe ihrer Individualdatenbank zur ESF-BA-Förderung hat die Begleitfor-
schung dementsprechend mit Unterstützung der BA-Statistik im Sinne des so ge-
nannten erweiterten Verbleibsnachweises ermittelt, ob die aus der ESF-FbW aus-
getretenen Teilnehmer/innen nach sechs Monaten in ungeförderter sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung, arbeitslos gemeldet oder in einer weiteren Maß-
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nahme der aktiven Arbeitsförderung waren. Zum Vergleich mit der SGB III-geför-
derten beruflichen Weiterbildung wurden die entsprechenden Befunde aus der jähr-
lichen Eingliederungsbilanz des SGB III herangezogen. 

Für die Einschätzung der Ergebnisse ist wichtig, dass die Verbleibs- bzw. Eingliede-
rungsquote aus zwei Gründen nur deskriptive Hinweise auf einen Zusammenhang 
zwischen der Förderung bzw. Teilnahme und dem späteren Erwerbsstatus geben 
kann, aber keine kausale Zurechnung erlaubt. Ein Grund dafür ist, dass die inten-
dierte Wirkung der Weiterbildung, die Aufnahme einer möglichst nachhaltigen Be-
schäftigung, außerhalb des unmittelbaren Einwirkungsbereichs der Förderung liegt. 
Ziel der Förderung ist die Erhöhung der Arbeitsmarkchancen durch eine Verbesse-
rung der Beschäftigungsfähigkeit. Dies soll mit einem erfolgreichen Abschluss der 
Maßnahme erreicht werden. Ob sich die damit gegebene Chance dann letztlich in 
einem Beschäftigungsverhältnis realisiert, die Beschäftigungsfähigkeit also auch 
aus Sicht der betrieblichen Nachfrageseite besteht, entscheidet sich erst im nach-
folgenden Allokationsprozess auf dem Arbeitsmarkt. Zweitens muss beachtet wer-
den, dass sich wie oben gezeigt die Teilnehmer/innen an der ESF-unterstützten 
Weiterbildung in einigen Merkmalen, die im Durchschnitt betrachtet schlechtere 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt indizieren, von den Teilnehmer/innen ohne ESF-
Unterstützung unterscheiden. 

Der Vergleich der Eingliederungsquoten in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung sechs Monate nach Austritt aus der Weiterbildung ergab, dass die ESF-BA-
Förderung daran gemessen weniger erfolgreich war als die SGB III-Förderung. Mit 
Ausnahme des Jahres 2003 lag der Anteil der Teilnehmer/innen in sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung nach einer ESF-geförderten Weiterbildung deutlich 
unter dem entsprechenden Anteil an allen Teilnehmer/innen an einer SGB III-geför-
derten Weiterbildung im Bundesgebiet und jeweils im Westen und im Osten.  

Aus diesem Ergebnis folgt nicht, dass sich die ESF-Ergänzung der gesetzlichen 
FbW nicht gelohnt hätte. Dazu musste erst noch ermittelt werden, welchen Ar-
beitsmarkterfolg Personen mit den gleichen Merkmalen wie die ESF-Geförderten 
nach einer Weiterbildung ohne zusätzliche ESF-Unterstützung hatten. Im Blick auf 
diejenigen unter den ESF-Geförderten, die wie die Nichtleistungsbezieher/innen 
ohne die ESF-Unterstützung vermutlich nicht teilgenommen hätten, stellte sich zu-
dem die Frage, was aus ihnen ohne die Weiterbildung auf dem Arbeitsmarkt ge-
worden wäre.  

Dazu wurden hier die zentralen Befunde einer Wirkungsanalyse vorgestellt, die im 
Rahmen der Begleitforschung auf der Basis von repräsentativen Panelbefragungen 
in den Jahren 2003/4 und 2006 erarbeitet wurde.103 Befragt wurden alle ESF-FbW-

                                                
103 Ausführlicher vorgestellt wurden diese Befunde und weitere Ergebnisse sowie die 

zugrundeliegenden Befragungen und Analyseverfahren in Deeke u.a. 2009 und 
Baas/Deeke 2009. 
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Teilnehmenden in jedem zweiten Arbeitsamtsbezirk, die in der Zeit von Anfang 
2000 bis Ende 2002 in eine Maßnahme eingetreten waren und diese auch beendet 
hatten, sowie in ihren Merkmalen ähnliche arbeitslose Nichteilnehmer/innen und 
Teilnehmer/innen ohne ESF-Unterstützung in der gleichen Zeit in den gleichen Ar-
beitsmarktregionen. Damit bezieht sich die Analyse auf rund 80 Prozent aller ESF-
Förderfälle beruflicher Weiterbildung in der Gesamtlaufzeit des Programms von 
2000 bis 2008. 

Zielgrößen der hier vorgestellten Wirkungsanalyse waren der Übergang in eine un-
geförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und anspruchsvoller ein 
Übergang in ein solches Beschäftigungsverhältnis, welches dann länger als ein 
Jahr angedauert hat, in diesem Sinne also nachhaltig war. Die Untersuchung er-
folgte im ersten Schritt mit statistischen Matchingverfahren für einen Beobach-
tungszeitraum von 24 Monaten nach Maßnahmeeintritt der ESF-Geförderten sowie 
im zweiten Schritt mit ereignisanalytischen Verfahren, mit denen zunächst ein de-
skriptiver Vergleich der kumulierten Übergangsraten in Beschäftigung für den dazu 
maximalen sechsjährigen Beobachtungszeitraum ermöglicht wurde (Kaplan-Meier-
Schätzer) und anschließend darauf bezogen die Übergangswahrscheinlichkeit in 
einem regressionsanalytischen Kausalmodell (Cox-Regression) in Abhängigkeit 
auch von weiteren Einflussfaktoren neben der ESF-Förderung geschätzt wurde. Zu 
diesen Einflussfaktoren gehören neben relevanten personellen Merkmalen die regi-
onale Heterogenität der Arbeitsmärkte und Verhaltensaspekte wie z.B. die mehr 
oder weniger aktive Arbeitsuche als Indikator für die Bereitschaft und Fähigkeit zur 
Einlösung von Beschäftigungsfähigkeit, daneben im Vergleich der Teilnahme mit 
und ohne ESF-Unterstützung zusätzlich die Maßnahmeheterogenität. 

Als Fazit kann ein positiver Befund zum Nutzen der ergänzenden ESF-Förderung 
der beruflichen Weiterbildung von Arbeitslosen festgehalten werden. Im Vergleich 
zu nichtteilnehmenden Arbeitslosen ist die Beschäftigungsfähigkeit der ESF-geför-
derten Teilnehmer/innen gesteigert worden. Sie konnten dies in Übergängen in un-
geförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung realisieren und waren darin 
– insbesondere in Westdeutschland und in der Gruppe der Nichtleistungsbezie-
her/innen – in mittlerer und längerer Frist betrachtet erfolgreicher als die nichtteil-
nehmenden Arbeitslosen. Die während der Maßnahmezeit zunächst geringere 
Übergangsrate der Teilnehmer/innen konnte als Folge ihrer Entscheidung interpre-
tiert werden, die Weiterbildung bis zum Ende zu absolvieren. Während dieser Zeit 
suchten sie zwar nach ihren Angaben ebenso aktiv wie die nichtteilnehmenden Ar-
beitslosen, offenkundig aber ganz im Sinne der Förderung mit dem Ziel einer adä-
quaten Beschäftigungsaufnahme erst nach Maßnahmeabschluss. Diese Befunde 
gelten auch für die ergänzende Wirkungsanalyse unter dem Aspekt der Nachhaltig-
keit des Beschäftigungsverhältnisses. 

Im Vergleich zu einer beruflichen Weiterbildung ohne ESF-Unterstützung sprechen 
die hier vorgelegten Analysen ebenfalls für eine positive Bilanz. Die ESF-Geförder-
ten waren ebenso erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt wie die Weiterbildungsteilneh-
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mer/innen ohne ESF-Unterstützung. Weiteren Aufschluss ergab die Unterscheidung 
nach Subgruppen. Die Teilnehmer/innen mit einem ergänzenden ESF-Modul wei-
sen eine geringere Übergangswahrscheinlichkeit auf als Teilnehmer/innen ohne 
Modul. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass unter den Modulteilneh-
mer/innen relativ viele Personen mit mehreren Risikomerkmalen, also mit generell 
schlechteren Arbeitsmarktchancen vertreten waren. Die ESF-Gruppe der Nichtleis-
tungsbezieher/innen, also der Arbeitslosen ohne gesetzlichen Anspruch auf eine 
Leistung zum Lebensunterhalt und deshalb mit ESF-Unterhaltsgeld, schneidet 
demgegenüber besser ab als entsprechende Teilnehmer/innen ohne das ESF-Un-
terhaltsgeld. Geht man davon aus, das diese dominante Gruppe unter den Teil-
nehmer/innen an den ESF-FbW ohne die ESF-Förderung nicht teilgenommen hätte, 
dann kann der added value der ergänzenden ESF-Förderung darin gesehen wer-
den, dass diese Arbeitslosen überhaupt in die berufliche Weiterbildung einbezogen 
wurden und darüber den gleichen Arbeitsmarkterfolg hatten wie die anderen Teil-
nehmer/innen. 

Damit ist die Frage nach Schlussfolgerungen aufgeworfen. Das ESF-BA-Programm 
mit der hier untersuchten ESF-Förderung der beruflichen Weiterbildung ist im 
Herbst 2008 ausgelaufen. In den Bundesprogrammen für die neue Förderphase 
wird der Förderansatz nicht mehr weitergeführt. Diese Entscheidung beruht nicht 
auf einer Wirkungsanalyse der ESF-FbW. Vielmehr handelt es sich um Schlussfol-
gerungen aus den Umsetzungsschwierigkeiten, die für die BA im Spannungsfeld 
von leistungsrechtlicher Konditionierung und wirkungsorientierter Steuerung der 
individuellen FbW nach dem SGB III bestanden und zudem mit den Regelungen 
des ESF (inputbezogene Zielgruppenvorgaben und besondere Finanzierungs- so-
wie Verwaltungsregeln) verschärft wurden (vgl. Teil B Kap. 5). Daher scheinen die 
hier vorgestellten Ergebnisse zu den Wirkungen der ergänzenden ESF-Förderung 
für die arbeitsmarktpolitische Praxis auf den ersten Blick nur noch in einer Rück-
schau interessant.  

Doch nach dem kräftigen Rückgang der gesetzlichen Förderung der beruflichen 
Weiterbildung von Arbeitslosen zugunsten kurzzeitiger Trainingsmaßnahmen und 
direkter Eingliederungshilfen ab 2003 hat dieses arbeitsmarktpolitische Instrument 
mittlerweile wieder einen höheren Stellenwert. Und die bisherige ESF-Zielgruppe 
der Nichtleistungsbezieher/innen hat im Aktionsbereich des SGB III inzwischen ein 
quantitativ erhebliches Gewicht. So gesehen ist die Frage, ob noch bestehende 
Lücken der gesetzlichen Arbeitsförderung durch den ESF gefüllt werden könnten 
bzw. wie die gesetzlich geregelte berufliche Weiterbildung innovativ befördert wer-
den könnte, nach wie vor aktuell.  

Die Wirkungsanalyse hat dazu ergeben, dass sich die ESF-Förderung der berufli-
chen Weiterbildung gelohnt hat. Dies gilt – wie auch andere Untersuchungen zum 
Nutzen der beruflichen Weiterbildung von Arbeitslosen unabhängig von einer ESF-
Förderung gezeigt haben – in mittlerer und längerer Sicht betrachtet in Alternative 
zur Nichtteilnahme. Und der noch größere Arbeitsmarkterfolg der Nichtleistungsbe-
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zieher/innen unter den ESF-Geförderten belegt zudem, dass sich die öffentliche 
Investition in ihre Weiterbildung auszahlt. Sie werden anschließend zu höherem 
Anteil nachhaltige Beitragszahler in die Arbeitslosenversicherung als nichtteilneh-
mende Arbeitslose. Allerdings ist der Befund nur für Westdeutschland eindeutig und 
hochsignifikant. Die erheblich schlechtere Arbeitsmarktsituation in Ostdeutschland 
beschränkte den intendierten Effekt der ESF-Förderung. Die Beschäftigungsfähig-
keit der Teilnehmer/innen konnte zwar gesteigert werden. Aber sie konnte aufgrund 
der fehlenden betrieblichen Nachfrage dort nur in engeren Grenzen als im Westen 
realisiert werden. 



IAB Projektbericht 195 

3 Ergänzende Hilfen bei einer Existenzgründung aus  
Arbeitslosigkeit 

3.1 Fragestellung, Untersuchungsansatz und Datengrundlage 

Seit Einführung der Förderung von Existenzgründungen mit dem Überbrückungs-
geld im Jahr 1986 hat die Zahl der Förderfälle vor dem Hintergrund der anwach-
senden Arbeitslosigkeit relativ kontinuierlich zugenommen. Im hier für die Evalua-
tion der ESF-BA-Förderung betrachteten Zeitraum von 2000 bis einschließlich 2007 
gab es im Bundesgebiet insgesamt rund 1,38 Mio. Fälle einer Unterstützung der 
Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit aus den Beitragsmitteln des SGB 
III, davon zwei Drittel mit dem Überbrückungsgeld (ÜG), etwas mehr als ein Fünftel 
mit dem 2003 als niedrigschwelliges Angebot eingeführten Existenzgründungszu-
schuss (ExGZ: „Ich-AG“) und etwas mehr als ein Zehntel mit dem 2006 eingeführ-
ten Gründungszuschuss, der das ÜG und den ExGZ mit nun zur Vermeidung von 
Mitnahmeeffekten anspruchsvolleren Voraussetzungen ablöste (vgl. Teil B Kap. 
4.2.4).  

Die SGB III-Förderung wurde im Rahmen des ESF-BA-Programms - ebenfalls mit 
steigender Tendenz in den Fallzahlen - durch die Finanzierung eines begleitenden 
Coaching und (nur bis 2003) eines vorbereitenden Gründungsseminars unterstützt 
(ebda.). Insgesamt gab es von Anfang 2000 bis Ende 2007 rund 250.000 Bewilli-
gungen eines Coaching im ersten Jahr der Gründung. Dies waren bezogen auf alle 
Eintritte in die SGB III-Gründungsförderung rund 18 Prozent. Daran gemessen gab 
es im Vorfeld der Gründungen mit 16.500 Förderfällen bis 2003 nur relativ wenige 
Eintritte in ein Gründungsseminar. Das Seminar wurde 2003 aus dem Instrumen-
tenkasten des ESF-BA-Programms gestrichen, weil seitdem eine Teilnahme an 
einer dazu neuen Variante einer „Trainingsmaßnahme“ im Rahmen der SGB III-
Förderung möglich war.  

In diesem Kapitel soll zuerst geklärt werden, welche Gründer bzw. Gründerinnen 
diese Förderung in Anspruch genommen hatten und welche nicht. Anschließend 
wird – so weit möglich - die Frage beantwortet, welchen Nutzen die ergänzende 
ESF-Förderung für die mit Mitteln des SGB III unterstützten Existenzgründungen 
hatte. Dazu muss entschieden werden, mit welchem Maßstab bzw. Indikator der 
Erfolg oder Misserfolg der ergänzenden Förderung gemessen und bewertet werden 
soll. Wie nun gezeigt wird, ist dies nicht einfach zu klären. Dies gilt auch für die vor-
auszusetzende Klärung des Erfolgsmaßstabs für die SGB III-Förderung von Exis-
tenzgründungen überhaupt.  

Ziel der Förderung ist nicht die Erhaltung oder Steigerung der individuellen Be-
schäftigungsfähigkeit, sondern – so der ESF-Jargon – die „Förderung des Unter-
nehmergeistes“ (ESF-VO 1784/1999 Art. 2). Demnach kann man zunächst anneh-
men, dass ein nachhaltiger Gründungserfolg im Sinne einer Existenz sichernden 
selbständigen Erwerbstätigkeit mit dabei womöglich zusätzlich geschaffenen Ar-
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beitsplätzen der geeignete Erfolgsmaßstab wäre. Ein derartiger Maßstab kann je-
doch aus inhaltlichen und methodischen Gründen problematisch und nicht oder 
kaum umsetzbar erscheinen. 

Weil die Prozessdaten der BA keine Angaben zu einer ungeförderten selbständigen 
Erwerbstätigkeit enthalten, besteht nur mit Befragungen die Möglichkeit, das Über-
leben von geförderten Existenzgründungen nach Auslaufen der Förderung zu er-
mitteln. Dies betrifft sowohl die Basisförderung gemäß dem SGB III, als auch die 
ergänzende ESF-Förderung. Wenn wie hier keine Befragung durchgeführt werden 
konnte,104 dann kann mit den BA-Daten das Überleben der geförderten Gründung 
nur indirekt mit einiger Unsicherheit indiziert werden. Indirekter Indikator wäre, dass 
nach dem Ende der Förderung die geförderte Person im Bestand der Arbeitslosen, 
im Bestand von nichtarbeitslosen Leistungsbeziehern oder bei den sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigten registriert wird. Dies würde mit gewissen Unschärfen 
(selbständige Nebenerwerbstätigkeit, Übergang in Rente, Sterbefall) auf ein Ende 
der selbständigen Erwerbstätigkeit hinweisen. Zielgröße der Untersuchung ist dem-
nach das Überleben einer Gründung mit einem Indikator für die Beendigung der 
selbständigen Erwerbstätigkeit.  

In der Evaluation des Überbrückungsgeldes und der „Ich-AG“ im Rahmen der so-
genannten Hartz-Evaluation (hier Modul 1e) sind die daran beteiligten Institute in-
haltlich und methodisch anders vorgegangen. Mit Panelbefragungen konnte das 
Überleben der Bezieher/innen des ÜG oder ExGZ über einen längeren Zeitraum 
ermittelt und eine Überlebensquote berechnet werden (Forschungsverbund 2006). 
Darauf aufbauend wurde im Jahr 2008 eine weitere Panelbefragung durchgeführt, 
womit ein Beobachtungszeitraum von bis zu fünf Jahren seit der Gründung möglich 
wurde (Caliendo/Künn/Wießner 2010; Caliendo/Künn 2010).  

In der Ergebnispräsentation wurde neben der Nachhaltigkeit der Gründungen als 
zweites Erfolgskriterium „die Integration in den Arbeitsmarkt im Sinne von Nicht-
Arbeitslosigkeit bzw. regulärer Beschäftigung, auch wenn die Gründungsförderung 
darauf selbstverständlich nicht direkt abzielt“, herangezogen (Calen-
dio/Steiner/Baumgartner 2005: 343). Beide Indikatoren wurden für die deskriptiven 
Analysen verwendet („Bruttoergebnisse“). In der mikroökonometrischen Wirkungs-
analyse wurde als Ergebnisvariable eine „Selbständigkeit oder sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung gewählt“ gewählt, (Caliendo/Steiner/Baumgartner 2006; 
Caliendo/Künn/Wießner 2010; Caliendo/Künn 2010). Das Scheitern der Gründung 
bzw. ihr Überleben war also ausdrücklich kein Erfolgskriterium, sondern nur eine in 
dieser Hinsicht unspezifizierte Erwerbstätigkeit. Dies dürfte darauf zurückzuführen 

                                                
104 Bei Antragstellung und Beginn der Begleitforschung im Jahr 2000 wurde noch davon 

ausgegangen, dass entsprechend der Programmplanung in der Umsetzung des ESF-BA-
Programms die ESF-FbW den Schwerpunkt ausmachen würde. Deshalb wurden ange-
sichts knapper Mittel nur dazu größere Primärerhebungen geplant und später realisiert 
(vgl. hier C. 2.). 
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sein, dass als „Kontrollgruppe“ nicht wie in anderen Studien (z.B. RWI-SÖSTRA 
2006) Gründer ohne SGB III-Förderung genommen wurden, sondern Arbeitslose.105 

Für die Analyse der Effekte der ergänzenden ESF-Hilfen bei den mit Mitteln des 
SGB III geförderten Existenzgründungen wurde mit dem oben bereits erwähnten 
„Misserfolgsindikator“, also für das Scheitern der Gründung verwendet. Die Effekte 
der ESF-finanzierten Unterstützung wurden im Vergleich mit der SGB III-Förderung 
ohne ergänzende ESF-Hilfen ermittelt (vgl. unten Kapitel C.3.3). Zur Einschätzung 
der Ergebnisse müssen die je spezifischen Ziele und potentiellen Effekte des vorbe-
reitenden Gründungsseminars und des begleitenden Coaching beachtet werden. 

Das Gründungsseminar sollte den Teilnehmer/innen mit Informationen und der 
Vermittlung gründungsrelevanter Qualifikationen bei der Vorbereitung der geplanten 
Gründung helfen. Aber sind Gründungsinteressierte mit unzureichend erscheinen-
den  Informationen und einschlägig relevanten Qualifikationsdefiziten aussichtsrei-
che Gründer? Oder geht es im Seminar nur um die Vermittlung von Zusatzqualifi-
kationen, ohne die sich gründungsinteressierte Arbeitslose zwar gleichwohl selb-
ständig machen können, die aber hilfreich wären, um besser bzw. schneller in der 
neuen Rolle der selbständigen Erwerbstätigkeit zu recht zu kommen? Möglicher-
weise wäre es auch ein positiver Effekt, wenn gründungswillige Arbeitslose im Se-
minar lernen, dass sie mit einer selbständigen Erwerbstätigkeit überfordert wären. 
Das vorbereitende Gründungsseminar dürfte daher eine selektive Funktion im Zu-
gang auf das Überbrückungsgeld gehabt haben, kann ebenso zur Optimierung der 
Gründung beigetragen haben, wie zur Vermeidung von SGB III-Ausgaben bei einer 
wenig aussichtsreichen Gründung. 

Das im ersten Jahr ab Gründung begleitende Coaching sollte bei Problemen in der 
Anfangsphase unterstützen. Diese ESF-Hilfe konnte an ein vorbereitendes Grün-
dungsseminar anknüpfen, setzte dieses jedoch nicht voraus. Wie beim Seminar 
stellt sich auch zum Coaching die Frage nach einer selektiven Funktion. Zum einen 

                                                
105 Begründet wurde dies damit, dass entsprechende Wirkungsanalysen (z.B. mit IHK-Daten 

oder dem ZEW-Gründerpanel) im Vergleich von Gründern mit und ohne Förderung keine 
relevanten Unterschiede ergeben hätten (Caliendo/Kritiko/Wießner 2006: 514). Ein derar-
tiger Befund kann jedoch die These stützen, dass die öffentliche Förderung nicht selten 
auf „Mitnahme“ beruht. Wenn dagegen wie von Caliendo u.a. Erwerbstätigkeit unspezifi-
ziert als Erfolgskriterium verwendet wird, dann kann die Wirkungsanalyse streng genom-
men nicht als die versprochene Ermittlung der Nettoeffekte der Gründungsförderung an-
gesehen werden. Zudem scheint die Ergebnisqualität auch dadurch eingeschränkt, dass 
bei den herangezogenen Variablen offenbar nicht der Status „SGB III-Leistungsbezug“ 
berücksichtigt wurde, also nicht kontrolliert ist, ob unter den Nicht-Gründer auch Nicht-
leistungsbezieher/innen sind, die in der Gruppe der Gründer aufgrund der leistungsrechtli-
chen Vorgaben des SGB III nicht vorkommen können. Zudem sind keine Indikatoren zur 
Gründungsmotivation und zur Gründerqualifikation herangezogen worden (in der Studie 
insgesamt nur in der vom SINUS-Institut erstellten Implementationsanalyse: vgl. SINUS 
2006 Teil III Kap. 2.5). Allerdings haben Caliendo und Künn die Untersuchung später 
noch einmal ausdifferenziert -. beschränkt auf die Teilstichprobe männlicher Gründer in 
Westdeutschland – und dabei gesonderte Matchinganalyse u.a. im Blick auf professio-
nelle Vorerfahrungen der Gründer durchgeführt (Caliendo/Künn 2010: 14 ff.). 
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ist die Zielsetzung eindeutig. Nach den Richtlinien und Durchführungsweisungen 
zum ESF-BA-Programm sollte das auf die individuelle Problemlage zugeschnittene 
Coaching bei der Bewältigung und Lösung von Schwierigkeiten in der Anfangs-
phase helfen. Zum anderen kann ein gutes Coaching bei einer ungünstigen Prog-
nose der wirtschaftlichen Zukunft des gegründeten Unternehmens auch zur Auf-
gabe der Selbständigkeit führen – etwa mit dem Rat, eine konkrete Chance zu einer 
ertragreicher erscheinenden abhängigen Beschäftigung aufzugreifen. Auf diese 
Weise könnte z.B. ein drohender finanzieller Ruin verhindert werden, und es könnte 
die weitere Zahlung von Überbrückungsgeld vermieden, also die Effizienz der ge-
setzlichen Basisförderung gesteigert werden. 

Daher kann davon ausgegangen werden, dass es vermutlich keine eindeutige Wir-
kungsrichtung einer ergänzenden Förderung von SGB III-geförderten Gründungen 
gibt. Zwar ist das Ziel eindeutig: die Vorbereitung und Begleitung einer nachhaltigen 
Gründung. Aber ein mehr oder weniger frühzeitiges Ende der Selbständigkeit 
könnte unter spezifischen Bedingungen in der Praxis durchaus auch als Erfolg der 
ergänzenden ESF-Hilfen angesehen werden. Dies wiederum ist bei der Beschrei-
bung und Analyse der Effekte der ergänzenden Gründungshilfen mit weiteren in-
haltlichen und methodischen Folgeproblemen verbunden, auf die weiter unten noch 
eingegangen wird.  

Im Folgenden wird zunächst die Frage beantwortet, ob es sich bei den ESF-geför-
derten Gründer/innen im Vergleich zu allen nach dem SGB III geförderten Grün-
der/innen um eine spezifische Personengruppe handelt oder nicht (Kapitel 3.2). 
Wenn sich zum Beispiel zeigen sollte, dass die ESF-Hilfen auf Personen konzent-
riert wurden, die beruflich nur gering qualifiziert und langzeitarbeitslos waren, dann 
könnte dies als Hinweis auf eine Gründung „in Not“ mangels Alternativen erschei-
nen und die oben dargelegte Annahme einer Filterfunktion des Gründungsseminars 
und des Coaching bestärken. Die Ergebnisse der im Rahmen der Begleitforschung 
durchgeführten Wirkungsanalyse werden dann im nachfolgenden Teilkapitel (3.3) 
zusammenfassend berichtet.106 

                                                
106 An dieser Stelle sei Beate Kurtz und Dirk Oberschachtsiek für ihre in diesem Kapitel zu-

sammenfassend berichteten Arbeiten zur Evaluation der ESF-Gründungsförderung aus-
drücklich gedankt. Beate Kurtz hat die erste aufwändige Aufbereitung der BA-Daten zur 
Gründungsförderung erarbeitet und dabei wichtige Ergebnisse zur unterschiedlich mögli-
chen Kombination der verschiedenen Förderansätze einschließlich auch der sogenannten 
Freien Förderung nach § 10 alt SGB III vorgelegt (Kurtz 2002). Dirk Oberschachtsiek hat 
zu einem späteren Zeitpunkt in mehreren Schritten ausdifferenzierte Wirkungsanalysen 
zur ergänzenden ESF-Förderung durchgeführt, diese in die „Aktualisierung der Halbzeit-
bewertung“ der ESF-Bundesprogramme eingebracht (RWI/SÖSTRA 2006: 246 ff.) und 
anschließend mit Unterstützung der Projektmitarbeiter des IAB mit empirischen Erhebun-
gen in ausgewählten Regionen vertieft (Oberschachtsiek 2005a, 2005b, 2006, 2007). Die 
hier berichteten Ergebnisse der Begleitforschung basieren auf diesen Arbeiten von Kurtz 
und Oberschachtsiek. 
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3.2 Ergänzende ESF-Förderung im Vergleich mit der  
SGB III- Förderung von Existenzgründungen – deskriptive 
Befunde zu den geförderten Personengruppen 

Auf den Zugang zur SGB III-Förderung bestand im hier betrachteten Zeitraum ein 
Rechtsanspruch sofern die geforderten Bedingungen erfüllt waren. Dies waren vor 
allem ein gesetzlich begründeter Anspruch auf eine Lohnersatzleistung nach dem 
SGB III und die Bescheinigung einer fachkundigen Stelle, dass die geplante Grün-
dung gute Chancen haben würde (Tragfähigkeit des Geschäftsplans). So gesehen 
erscheint der Zugang in die gesetzliche Gründungsförderung wenig selektiv. Aber 
nicht jede(r) Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit Bedrohte wird sich selbständig 
machen wollen oder für sich aussichtsreiche Möglichkeiten einer Gründung sehen.  

Die Motivation zur Existenzgründung kann unterschiedlich ausfallen. Vorstellbar ist 
ein Spektrum von einschlägig für den anvisierten Markt fachlich sowie betriebswirt-
schaftlich qualifizierten Personen mit hoher intrinsischer Motivation zur Selbständig-
keit bis hin zu Langzeitarbeitslosen, die sich keine Chance auf die ansonsten aus 
ihrer Sicht erste Priorität eines sozialversicherungspflichtigen und auskömmlichen 
Beschäftigungsverhältnisses ausrechnen. Wenn eine aussichtsreiche Geschäfts-
idee vorliegt, können die Ressourcen zur Umsetzung gegeben sein oder fehlen – 
Eigenkapital und z.B. bei Frauen u.U. aufgrund ihrer Familienrolle ausreichende 
Zeit. Ob eine Unterstützung gewährt wird, etwa ein Bankkredit bzw. im Familien-
haushalt oder persönlichen Netzwerken, ist nicht sicher oder es fehlt an dazu rele-
vanten Voraussetzungen. Je nachdem wird die Motivation zur Gründung größer 
oder kleiner sein. 

Im Rahmen der beschränkten Möglichkeiten der Begleitforschung war eine entspre-
chend differenzierte Untersuchung des Zugangs in die SGB III-Gründungsförderung 
nicht möglich. Der zu einigen personellen Merkmalen mit den BA-Prozessdaten 
durchgeführte Vergleich von Eintritten in den Bezug von Überbrückungsgeld bzw. 
eines Existenzgründungszuschusses mit sonstigen Abgängen aus Arbeitslosigkeit 
lässt aber erkennen, dass sich die Gruppe der Gründer/innen aus Arbeitslosigkeit 
von den Arbeitslosen ohne Gründung unterscheidet.  

So zeigte Kurtz auf der Grundlage eines um Mehrfacherfassungen bereinigten Da-
tensatzes zu Eintritten in den Bezug von Überbrückungsgeld von Juli 2000 bis Juni 
2001, dass Frauen, Ältere und Langzeitarbeitslose im Vergleich zu den Abgängen 
aus Arbeitslosigkeit unterrepräsentiert sind (Kurtz 2002: 9 f.). Oberschachtsiek hat 
später mit ebenfalls entsprechend aufbereiteten Daten nun für alle Gründer/innen 
mit SGB III-Unterstützung der Jahre 2002 bis 2004 gezeigt, dass Älter und Jüngere, 
Langzeitarbeitslose und Kurzzeitarbeitslose sowie Frauen im Vergleich mit den 
sonstigen Abgängen aus Arbeitslosigkeit zu geringeren Anteilen vertreten sind 
(Oberschachtsiek 2006: 51 ff.).  
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Gründer/innen sind demnach keine repräsentative Untergruppe aller Abgänge aus 
Arbeitslosigkeit. Dies wird auch von anderen Untersuchungen bestätigt, z.B. mit 
Befragungen von Gründer/innen im Rahmen der Evaluation der ESF-Förderung der 
Bundesländer (RWI/SÖSTRA 2006: 228 ff.). Dabei wurde zudem ermittelt, dass die 
schulische und berufliche Qualifikation dieser Gründer/innen relativ hoch war. Ab-
weichend von der Gründungsförderung der BA ergab sich ein relativ hoher Frauen-
anteil (ebda.). Dies kann damit erklärt werden, dass im Unterschied zur SGB III-
Förderung und der dazu ergänzenden ESF-BA-Förderung die ESF-Programme der 
Länder mit gründungsinteressierten Personen ohne Anspruch auf eine gesetzliche 
Leistung zum Lebensunterhalt eine spezifische Zielgruppe mit relativ hohem Frau-
enanteil hatten. 

An dieser Stelle interessiert jedoch vor allem, ob die ergänzende ESF-BA-Förde-
rung im Vergleich mit der SGB III-Gründungsförderung ohne diese Ergänzung auf 
spezifische Personengruppen konzentriert war, oder ein für die Basisförderung re-
präsentativer Personenkreis einbezogen wurde. Dazu werden nun zunächst die 
Merkmalstrukturen aller Eintritte in die SGB III-Förderung von Gründungen mit dem 
Profil der Teilgruppe von Personen mit ergänzenden ESF-Hilfen in der Summe der 
Jahre 2000 bis 2007 verglichen. 

Wie beim Überbrückungsgeld entfielen in den Jahren 2000 bis 2003 von den Ein-
tritten in das ESF-Gründungseminar zwei Drittel auf das Ziel 3-Gebiet und ein Drittel 
auf das Ziel 1-Gebiet (Tabelle C.3.1). Im Vergleich aller Eintritte von 2000 bis 2003 
in ein vorbereitendes Gründungsseminar mit den insgesamt in dieser Zeit erfolgten 
Eintritten in den Bezug von Überbrückungsgeld lassen sich in West- und Ost-
deutschland nur wenige Abweichungen auf allerdings unterschiedlichem Niveau 
erkennen. Insbesondere im Westen waren unter den Eintritten in das ESF-Seminar 
deutlich mehr Frauen, weniger Migranten/innen und weniger Personen ohne abge-
schlossene Berufsausbildung (Tabelle C.3.2).  

Tabelle C.3.1: 
Eintritte in den Bezug von Überbrückungsgeld und in ein  
ESF-Gründungsseminar (ESF-GS) - Summen 2000-2003 

 ÜG ESF-GS 

absolut   

Bund 472.103 16.550 

West 322.123 11.362 

Ost 149.980 5.188 

Spaltenprozent   

Bund 100 100 

West 68,2 68,7 

Ost 31,8 31,3 

Quelle: BA-Statistik; Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 
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Tabelle C.3.2: 
Eintritte in den Bezug von Überbrückungsgeld und in ein  
ESF-Gründungsseminar nach personellen Merkmalen im Vergleich – Anteile 
an der Summe jeweils aller Eintritte 2000 – 2003 in Spaltenprozent  

 Bund West Ost 

 ÜG GS ÜG GS ÜG GS 

insgesamt 100 100 100 100 100 100 

Frauen 28,0 35,3 26,5 35,2 31,2 35,6 

Männer 72,0 64,7 73,5 64,8 68,8 64,4 

unter 25 J. 6,7 6,6 5,5 4,6 9,2 10,8 

25 -< 50 J. 82,9 82,2 83,9 84,3 80,9 77,7 

> = 50 J. 10,3 11,2 10,6 11,0 9,9 11,5 

Deutsche 91,2 93,8 89,0 91,8 95,9 98,1 

dar. Spätaussiedler 0,3 0,4 0,4 0,5 0,1 0,2 

Ausländer 8,8 5,7 11,0 7,8 4,1 1,2 

ohne abgeschl.  
Berufsausbildung 

15,1 12,1 17,9 15,2 9,0 5,1 

arbeitslos gemeldet 84,3 84,1 83,1 84,9 87,0 82,4 

nur arbeitsuchend 15,7 8,0 16,9 7,4 13,0 9,3 

keine Angabe - 7,9 - 7,7 - 8,3 

> = 1 Jahr alo. gem. 12,4 11,7 11,6 12,0 14,2 11.1 

Berufsrückkehrer 1,6 2,4 1,5 2,1 1,8 3,0 

Quelle: BA-Statistik; Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 

Anders als beim Existenzgründungsseminar entspricht die Verteilung der Eintritte in 
das ESF-Coaching auf die zwei Zielgebiete des ESF nicht der regionalen Verteilung 
der Basisförderung (Tabelle C.3.3). Bei den drei Instrumenten der Basisförderung 
entfielen in den unterschiedlichen Zeiträumen ihrer Umsetzung jeweils zwei Drittel 
und mehr auf Westdeutschland, beim ESF-Coaching waren dagegen mehr als die 
Hälfte aller Förderfälle in Ostdeutschland. 
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Tabelle C.3.3: 
Eintritte in den Bezug von Überbrückungsgeld (ÜG),  
Existenzgründungszuschuss (ExGZ), Gründungszuschuss (GZ)  
sowie in ESF-Coaching - Summen 2000-2007  

 ÜG 
2000 - 2007 

ExGZ 
2003 - 2006 

GZ 
2006 - 2007 

Coaching 
2000 - 2007 

absolut     

Bund 920.744 302.008 159.488 248.380 

West 663.035 196.290 121.834 113.138 

Ost 257.709 105.718 37.654 135.242 

Spaltenprozent     

Bund 100 100 100 100 

West 72,0 65,0 76,4 45,6 

Ost 28,0 35,0 23,6 54,4 
Quelle: BA-Statistik; Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 
Anteile von Coaching jeweils an ÜG, ExGZ und GZ vgl. Kap. B.4.7 Tab. B.4.7 - 9 
Anteil Coaching insgesamt an „Basisförderung“ insgesamt: 
Bund Summe Basisförderung 1.382.240 = 100, Coaching 18,0 % 
West Summe Basisförderung 981.159 = 100, Coaching 11,5 % 
Ost Summe Basisförderung  401.081 = 100, Coaching 33,7 & 

Tabelle C.3.4: 
Eintritte in den Bezug von Überbrückungsgeld und ein ergänzendes  
ESF-Coaching nach personellen Merkmalen – Prozentanteile an der Summe 
jeweils aller Eintritte 2000 – 2007 (Berufsausbildung nur 2000 - 2005) 

 Bund West Ost 

 ÜG Coaching ÜG Coaching ÜG Coaching 

Frauen 27,5 32,7 26,2 34,0 31,0 31,4 

Männer 72.5 67,3 73,8 66,0 69,0 68,6 

unter 25 J. 6,1 5,9 5,4 3,4 8,2 8,3 

25 -< 50 J. 81,5 79,9 82,3 82,4 79,4 77,6 

> = 50 J. 12,4 14,2 12,3 14,2 12,5 14,2 

Deutsche 91,9 95,4 90,2 92,5 96,5 98,2 

dar. Spätaussiedler 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 

Ausländer 8,1 3,9 9,8 6,5 3,4 1,5 

ohne abgeschl.  
Berufsausbildung 

13,6 7,8 15,8 11,6 8,0 4,6 

arbeitslos gemeldet 83,1 57,6 81,5 49,2 87,2 65,5 

nur arbeitsuchend 16,9 6,7 18,5 7,0 12,8 6,4 

keine Angabe - 35,8 - 43,8 - 28,1 

> = 1 Jahr alo gem. 12,8 8,0 12,2 6,7 14,5 9,3 

Berufsrückkehrerin 1,5 1,9 1,3 1,2 2,0 2,5 

Quelle: BA-Statistik; Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 
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Im Vergleich der Eintritte in die Basisförderung (Überbrückungsgeld 2000 bis 2007, 
Existenzgründungszuschus von 2003 bis 2006, Gründungszuschuss 2006 und 
2007) mit der Untergruppe derjenigen, die dazu ein ergänzendes ESF-Coaching 
erhielten, zeigen sich ähnliche Abweichungen der Merkmalprofile der ESF-Eintritte 
von der Merkmalstruktur der Basisförderung wie beim Gründungsseminar (vgl. Ta-
bellen C.3.4 bis C.3.6). Darüber hinaus verweist der vergleichsweise hohe Anteil 
der Frauen an den Eintritten in den Bezug des Existenzgründungszuschusses (ins-
gesamt und in den Fällen mit Coaching) darauf, dass dieser Förderansatz wie vor-
gesehen zumindest zum Teil andere Personengruppen erreichte als die Förderung 
mit dem Überbrückungsgeld. Dies gilt schwächer ausgeprägt auch für die beim 
ExGZ höheren Anteile von Migranten und Personen ohne (formal anerkannte) Be-
rufsausbildung. Aufgrund des hohen Anteils fehlender Angaben können die ausge-
wiesenen Anteile zum Erwerbstatus vor Eintritt in die Förderung nicht sinnvoll inter-
pretiert werden. 

Tabelle C.3.5: 
Eintritte in den Bezug eines Existenzgründungszuschusses (ExGZ) und ein 
ergänzendes ESF-Coaching nach personellen Merkmalen – Prozentanteile an 
der Summe jeweils aller Eintritte 2003 – 2007 (Berufsausbildung nur  
2003 - 2005) 

 Bund West Ost 

 ExGZ Coaching ExGZ Coaching ExGZ Coaching 

Frauen 44,6 48,8 46,1 56,2 41,6 45,0 

Männer 55,4 51,2 53,9 43,8 58,4 55,0 

unter 25 J. 10,3 9,2 10,3 7,4 10,2 10,1 

25 -< 50 J. 75,7 75,0 76,9 79,9 73,3 72,5 

> = 50 J. 14,0 15,8 12,8 12,7 16,5 17,5 

Deutsche 90,2 94,3 88,0 83,2 94,5 89,1 

dar. Spätaussiedler 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 

Ausländer 9,8 5,6 12,0 10,7 5,5 2,7 

ohne abgeschl.  
Berufsausbildung 

20,8 11,7 24,8 20,3 12,8 7,5 

arbeitslos gemeldet 91,6 56,3 90,7 48,2 93,3 60,5 

nur arbeitsuchend 8,4 3,4 9,3 3,4 6,7 3,3 

keine Angabe - 40,3 - 48,4 - 36,2 

> = 1 Jahr alo gem. 22,5 12,4 21,1 10,5 25,2 13,4 

Berufsrückkehrerin 4,6 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 

Quelle: BA-Statistik; Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 
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Tabelle C.3.6: 
Eintritte in den Bezug eines Gründungszuschusses (GZ) und ein ergänzendes 
ESF-Coaching nach personellen Merkmalen – Prozentanteile an der Summe 
jeweils aller Eintritte 2006 und 2007 (Berufsausbildung ab 2006 k.A.) 

 Bund West Ost 

 GZ Coaching GZ Coaching GZ Coaching 

Frauen 36,3 40,4 35,6 41,4 38,7 39,2 

Männer 63,7 59,6 64,4 58,6 61,3 60,8 

unter 25 J. 7,1 6,7 6,7 5,1 8,5 8,6 

25 -< 50 J. 77,3 77,5 77,9 79,2 75,2 75,3 

> = 50 J. 15,6 15,9 15,4 15,7 16,3 16,1 

Deutsche 92,1 94,4 90,6 91,7 96,7 97,6 

dar. Spätaussiedler 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Ausländer 7,9 5,2 9,4 8,2 3,3 1,6 

ohne abgeschl.  
Berufsausbildung 

k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

arbeitslos gemeldet 90,1 59,9 89,2 52,6 93,3 68,8 

nur arbeitsuchend 9,9 3,2 10,8 3,5 6,7 2,9 

keine Angabe - 36,9 - 43,9 - 28,3 

> = 1 Jahr alo gem. 4,5 2,4 4,4 2,1 4,8  

Berufsrückkehrerin 2,0 2,5 1,8 1,8 2,8 3,3 

Quelle: BA-Statistik; Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 

Mit den personenbezogen aufbereiteten BA-Daten zur Gründungsförderung in den 
Jahren 2001 bis 2004 hat Oberschachtsiek eine differenzierte Analyse der Inan-
spruchnahme der ergänzenden ESF-Förderung durchgeführt (vgl. Oberschachtsiek 
2006: 57 ff.). Für die Bezieher/innen von Überbrückungsgeld und des Existenz-
gründungszuschusses wurde mit multivariaten Verfahren die Wahrscheinlichkeit 
geschätzt, dass sie eine ergänzende ESF-Förderung erhalten (Seminar bzw. Coa-
ching). Als unabhängige Variablen wurden darin soziodemographische und er-
werbsbiographische Merkmale, Angaben zur Qualifikation, Indikatoren zur Motiva-
tion und zum familiären Hintergrund sowie Informationen zur regionalen Förder-
struktur und zur regionalen Arbeitsmarktsituation berücksichtigt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit einer ergänzenden ESF-Förde-
rung bei Frauen höher ist als bei den Männern. Unabhängig davon erhöht sich die 
Wahrscheinlichkeit mit zunehmendem Alter. Die Wahrscheinlichkeit der Inan-
spruchnahme einer ergänzenden Förderung steigt mit höherer schulischer und be-
ruflicher Qualifikation, nicht jedoch mit für Selbständigkeit als relevant erachteten 
Qualifikationen (Managementerfahrung, Berufserfahrung im kaufmännischen Be-
reich). Liegen diese Qualifikationen vor, dann neigen Gründer/innen weniger dazu, 
die ergänzenden ESF-Hilfen zu nutzen.  
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Auffällig ist, dass der Einfluss dieser personellen Merkmale auf die Wahrscheinlich-
keit einer ergänzenden ESF-Förderung schwächer ist als die Effekte nicht-individu-
eller regionaler Merkmale. Die Teilnahmewahrscheinlichkeit hängt in hohem Maße 
von der regionalen Intensität der ergänzenden Gründungsförderung und von der 
Arbeitsmarktsituation ab. Die Wahrscheinlichkeit der Coachingförderung ist im Ziel 
1-Gebiet eindeutig höher und auch im Ziel 3-Gebiet in Regionen mit relativ ungüns-
tiger Arbeitsmarktsituation höher als in den anderen Regionen. 

3.3 Wirkungsanalysen zum Gründungseminar und Coaching im 
Verhältnis zum Überbrückungsgeld 

3.3.1 Analytisches Konzept und Vorgehen 

Wie einleitend zu diesem Kapitel bereits dargelegt, wurden hier für die Wirkungs-
analyse der ergänzenden ESF-Förderung die erfolgreiche Vorbereitung und das 
spätere Überleben der mit SGB III-Mitteln geförderten Existenzgründung mit Hilfe 
des indirekten Indikators zur Beendigung der Selbständigkeit als Zielgrößen heran-
gezogen. Es werden nur Effekte auf der individuellen Ebene in den Blick genom-
men. Makroeffekte, die z.B. aus der Verdrängung bereits existierender Selbständig-
keit durch die neue Konkurrenz einer geförderten Gründung folgen können, werden 
nicht betrachtet.  

Aus inhaltlichen und methodischen Gründen wird ein Vergleich von Gründungen mit 
und ohne (ergänzende) Förderung vorgenommen. Grundsätzlich dürfte ein Ver-
gleich des Erfolgs oder Scheiterns einer Gründungsförderung mit dem Arbeits-
markterfolg von Nichtgründern, wie er im Rahmen der Hartz-Evaluation und den 
anschließenden Untersuchungen von Caliendo u.a. durchgeführt wurde (vgl. oben 
Kapitel 3.1), inhaltlich nicht sinnvoll sein. Damit könnte nur die Nachhaltigkeit von 
Erwerbsarbeit überhaupt als Erfolgsmaßstab verwendet werden, nicht jedoch der 
spezifisch interessierende Gründungserfolg.  

Weil die ESF-Ergänzung der SGB III-Förderung von Existenzgründungen im Mittel-
punkt des Interesses steht, hat die Begleitforschung auf eine vorangehende Wir-
kungsuntersuchung der Basisförderung verzichtet. Der dazu erforderliche Aufwand, 
insbesondere die zum Vergleich erforderliche Ermittlung von Gründern aus Ar-
beitslosigkeit ohne Unterstützung der gesetzlichen Arbeitsförderung, wäre nicht 
realisierbar gewesen.107 Deshalb hat sich das Projekt auf die Frage konzentriert, 
welchen Zusatznutzen die ESF-Förderung des vorbereitenden Gründungsseminars 
und des begleitenden Coaching im Verhältnis zur Basisförderung des SGB III mit 

                                                
107 Eine derartige Untersuchung wurde im Zuge der „Dachevaluation“ der westdeutschen und 

ostdeutschen ESF-Programme bezogen auf Länderprogramme zur Förderung von Grün-
dern durchgeführt, die keinen Anspruch auf eine Leistung zum Lebensunterhalt nach dem 
SGB III hatten (vgl. RWI/SÖSTRA 2006: 227 ff., 270 ff.). 
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dem Überbrückungsgeld hatte. Die ergänzende ESF-Förderung zum Existenz-
gründungszuschuss konnte nicht berücksichtigt werden, weil die Förderung mit die-
sem Zuschuss erst 2003 einsetzte und  bis zu drei Jahre andauern konnte. Das 
Zeitfenster für die Beobachtung des Überlebens oder Scheiterns nach Auslaufen 
der Förderung wäre zu klein gewesen.  

Die Ergebnisse werden im Folgenden in zwei Schritten vorgestellt. Zunächst wird 
der Frage beantwortet, ob das Gründungsseminar tatsächlich der Vorbereitung ei-
ner anschließenden Gründung diente, oder ob es wie vermutet auch als Filter im 
Zugang auf das Überbrückungsgeld gewirkt hatte bzw. genutzt wurde. Weil die 
ESF-Förderung des Seminars Anfang 2003 auslief und zur Weiterführung in Form 
einer SGB III-Trainingsmaßnahme informative Daten fehlen, bleibt nur ein eher kur-
zer Beobachtungszeitraum. Aufgrund der Datenlage konnte dieser Untersuchungs-
teil zudem nur mit einer deskriptiven Analyse realisiert werden (Kurtz 2002). An-
schließend wird nach den Wirkungen des Gründungsseminars und des Coaching 
auf das Überleben der Gründungen mit Überbrückungsgeld gefragt. Dazu können 
Befunde aus einer statistischen Matchinganalyse vorgestellt werden, die Ober-
schachtsiek in mehreren Schritten erarbeitet und zur Diskussion gestellt hat (Ober-
schachtsiek 2005a, 2005b, 2006 und 2007). 

3.3.2 Gründung nach dem Gründungsseminar?  

In ihrer Untersuchung des Zusammenspiels der ESF-Gründungshilfen mit der ge-
setzlichen Förderung von Existenzgründungen mit dem Überbrückungsgeld und im 
Rahmen der sogenannten Freien Förderung nach § 10 alt SGB III ist Kurtz u.a. der 
Frage nachgegangen, ob die Teilnehmer/innen an einem vorbereitenden Seminar 
sich anschließend mit Hilfe des Überbrückungsgeldes selbständig gemacht hatten 
oder nicht (Kurtz 2002: 22 ff.). Weil die ESF-Finanzierung der vorbereitenden Se-
minarteilnahme im Vorgriff auf die Kofinanzierung mit dem Überbrückungsgeld er-
folgte, konnte die theoretische Möglichkeit einer anschließenden Gründung ohne 
das Überbrückungsgeld für die Praxis ausgeschlossen werden. 

Die Untersuchung wurde mit Hilfe der Individualdatenbank der Begleitforschung für 
alle Personen durchgeführt, die im dritten Quartal 2000 in ein ESF-Gründungssemi-
nar eingetreten waren (mit rd. 1200 Personen mehr als ein Viertel aller Eintritte die-
ses ersten Programmjahres). Diese Eingrenzung war aus zwei Gründen notwendig. 
Die Linkszensierung, also der Ausschluss aller Eintritte des ersten Halbjahrs 2000, 
war erforderlich, weil aufgrund von Verzögerungen bei der Einführung des dezen-
tralen Erfassungssystems für die ESF-BA-Förderung relativ viele Kundennummern 
fehlten. Diese wären aber die Voraussetzung für die Identifizierung einer anschlie-
ßender Förderung oder z.B. des Verbleibs in Arbeitslosigkeit gewesen. Weil die 
Untersuchung im Frühjahr 2002 durchgeführt wurde und zu dieser Zeit aufbereitete 
Daten nur bis Juni 2001 vorlagen, war die Rechtszensierung für diesen Zeitpunkt 
unvermeidlich. Da die Seminarteilnahme für einen Zeitraum zwischen 4 und maxi-
mal 12 Wochen schwanken konnte, folgte daraus als Beobachtungszeitraum für die 
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Gründung ein Zeitfenster zwischen sechs und elf Monaten nach Teilnahmeende. 
Für diejenigen, die in diesem Zeitraum nicht gegründet hatten, kann zwar eine 
spätere Gründung grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Gleichwohl dürfte in 
der Regel die datenbedingt begrenzt erfasste Vorbereitungszeit nicht zu knapp be-
messen sein. 

Der Datenabgleich ergab, dass 56 Prozent aller Teilnehmer/innen an einem vorbe-
reitenden Gründungsseminar im Beobachtungszeitraum nicht gegründet hatten, 33 
Prozent anschließend mit Überbrückungsgeld ohne begleitendes Coaching und 12 
Prozent mit Coaching (Kurtz 2002: 23). Die Anteile der Nichtgründer/innen waren in 
West- und Ostdeutschland ungefähr gleich hoch. Aus diesem Befund kann gefol-
gert werden, dass nicht wenige Teilnehmer/innen ihre Planung aufgrund von Infor-
mationen und Lernprozessen im Zusammenhang mit dem Gründungsseminar auf-
geben hatten. Allerdings ist auch möglich, dass der Verzicht auf die geplante Grün-
dung aus anderen Gründen erfolgte, etwa deshalb, weil eine zunächst zugesagte 
Unterstützung ausblieb, aus Krankheitsgründen usw. 

Die ergänzend mit einer multivariaten Analyse verfolgte Frage, welche Merkmale 
der Seminarteilnehmenden einen signifikanten Einfluss auf die Gründungs-wahr-
scheinlichkeit haben, erbrachte Ergebnisse, die die These stützen können, dass auf 
die Realisierung der Gründungsabsicht aufgrund der Erfahrungen im Seminar und 
auch aufgrund dann unzureichend erscheinender Unterstützung verzichtet wurde 
(ebda. S. 27 f.). Demnach haben das Alter, der Familienstand, Kinder im Haushalt 
und die Dauer der vorherigen Arbeitslosigkeit einen signifikanten Einfluss auf die 
Gründungswahrscheinlichkeit. Mit zunehmendem Alter sinkt die Wahrscheinlichkeit 
der Gründung. Auch die Existenz von Kindern im Haushalt wirkt sich negativ auf die 
Wahrscheinlichkeit aus, der Familienstand „verheiratet“ hat demgegenüber einen 
positiven Effekt. Im Verhältnis zu einer fehlenden Berufsausbildung erhöht eine ab-
geschlossene Berufsausbildung die Gründungswahrscheinlichkeit, aber nicht signi-
fikant. Langzeitarbeitslose gründen demgegenüber eindeutig mit geringerer Wahr-
scheinlichkeit als die anderen Seminarteilnehmer/innen. 

Die Ergebnisse einer Befragung von Teilnehmer/innen an einem Gründungssemi-
nar im Jahr 1998 in Sachsen, die im Rahmen des damaligen sächsischen ESF-
Landesprogramms gefördert worden waren, bestärken ebenfalls die Annahme, 
dass das Gründungseminar eine selektive Funktion haben kann, also auch zum 
Verzicht auf eine zu riskant erscheinende Gründung veranlassen kann. Von den 
400 vom ISG im Jahr 2000 befragten ehemaligen Teilnehmer/inner hatten 54 Pro-
zent nicht gegründet, nur bei 46 Prozent kam es zu einer Existenzgründung 
(Puxi/Stetefeld 2001: 31). Auf die Frage nach den Gründen für die Nicht-Umsetzung 
der Gründungsidee wurde neben einem mangelnden Eigenkapital und familiären 
Belastungen vor allem die Angst vor dem unternehmerischen Risiko genannt und 
die Einsicht darin, dass die Geschäftsidee zu wenig ausgereift war. Die Autoren 
folgern daraus, dass „im Sinne einer effizienten Programmsteuerung“ mit den 
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Seminaren zur „Vermeidung der Umsetzung nicht tragfähiger Existenzen 
beigetragen (werden) konnte“ (ebda. S. 32). 

3.3.3 Wirkungen der ergänzenden Hilfen zum  
Überbrückungsgeld 

Die Effekte des Existenzgründungsseminars und des Coaching hat Oberschacht-
siek im Vergleich von Überbrückungsgeldbezieher/innen mit und ohne diese ergän-
zenden ESF-Hilfen untersucht. Auf eine entsprechende Analyse der Ergänzung des 
ExGZ musste verzichtet werden, weil die Beobachtungszeit dafür zu kurz gewesen 
wäre. Erste Ergebnisse gingen in die Aktualisierung der Halbzeitbewertung des 
ESF-BA-Programms ein (Oberschachtsiek 2005a u. 2005b, vgl. auch 
RWI/SÖSTRA 2006: 246 ff.). Weil dabei die Datenbasis aus technischen Gründen 
noch nicht befriedigend aufbereitet werden konnte und weil ablaufbedingt nur der 
Start von Gründungen mit Überbrückungsgeld im Jahr 2001 einbezogen werden 
konnte, waren die Befunde noch vorläufig. Im Folgenden werden deshalb die Er-
gebnisse der 2006 dann in ihrer Datenbasis und methodischen Fundierung von 
Oberschachtsiek ausdifferenzierten Wirkungsanalyse vorgestellt (vgl. Oberschacht-
siek 2006: 70 ff.). 

Mit einer statistischen Matchinganalyse wurde nach den „Nettoeffekten“ für drei 
unterschiedliche Kombinationen der ergänzenden ESF-Hilfen mit dem Überbrü-
ckungsgeld jeweils im Vergleich von „statistischen Zwillingen“ mit Überbrückungs-
geld ohne ergänzende ESF-BA-Hilfen gefragt: (1) Gründungen mit Überbrückungs-
geld ohne begleitendes Coaching, aber mit einem vorangehenden Seminar, (2) 
Gründungen mit Überbrückungsgeld und begleitendem Coaching sowie einem vo-
rangehenden Gründungsseminar, (3) Gründungen mit Überbrückungsgeld und be-
gleitendem Coaching ohne ein vorangehendes Gründungsseminar.  

Aufgrund methodischer Überlegungen und des Datenstandes wurden Zugänge in 
den Bezug von Überbrückungsgeld der Jahre 2001 und 2002 herangezogen. Dies 
ermöglichte einen Beobachtungszeitraum von 24 Monaten ab Gründung. Damit 
standen für das Matching Daten zu insgesamt rund 148.000 Gründer/innen zur 
Verfügung, davon als Vergleichsgruppe 137.000 nur mit Überbrückungsgeld und 
10.500 mit ergänzender ESF-Hilfe (7.750 nur mit Coaching, 2.031 nur mit Seminar 
und 690 mit Seminar und Coaching).  

Zielgröße der Analyse war das Überleben der Gründung. Weil dies mit den Pro-
zessdaten der BA nicht festgestellt werden kann, wurde als negativer Indikator das 
Scheitern einer Gründung herangezogen. Das Scheitern der Gründung kann hilfs-
weise mit der IAB-Datenbank zu den Integrierten Erwerbsbiographien (IEB) ermittelt 
werden. Sobald die Sichtung der IEB für den Beobachtungszeitraum nach der letz-
ten Förderung (mit dem Überbrückungsgeld oder einem Coaching maximal noch im 
zweiten Halbjahr der Gründung) einen ersten Beschäftigungs-, Leistungs- oder 
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Maßnahmespell ergab, wurde das für diesen Zeitpunkt als Beendigung der Selb-
ständigkeit interpretiert.  

Die Analyse wurde auf der Grundlage einer Schätzung der Teilnahmewahrschein-
lichkeit als Propensity Score Matching durchgeführt. Zur Bildung der statistischen 
Zwillinge ohne ESF-Förderung aber mit möglichst ähnlicher Teilnahmewahrschein-
lichkeit wurden die individuellen und regionalen sowie institutionellen Merkmale he-
rangezogen, die bereits für die multivariate Schätzung der Inanspruchnahme der 
ergänzenden ESF-Förderung verwendet wurden (vgl. oben in 3.2). Dabei wurden 
für jede Förderkombination Schätzungen der Teilnahmewahrscheinlichkeit für alle 
Personen dieser Kombinationsgruppe und darunter noch einmal gesondert für 
Männer und Frauen, sowie für West- und Ostdeutschland durchgeführt. Damit 
konnte anschließend für die jeweilige Gesamtpopulation und die gesonderten Teil-
populationen die durchschnittliche Differenz der Effekte der ergänzenden Förderung 
und der Gründungen ohne ESF-Hilfen ermittelt werden. 

Für das Existenzgründungsseminar ergab die Matchinganalyse keine signifikanten 
Wirkungseffekte (Oberschachtsiek 2006: 76 ff.). Dies gilt für alle Gründer/innen mit 
einem vorangehenden Seminar im Vergleich zu Gründer/innen ohne Seminar, wie 
auch für die Teilgruppen der Männer und Frauen sowie West- und Ostdeutschland. 
Demnach hat die Teilnahme an einem Existenzgründungsseminar keinen nachhal-
tigen Einfluss darauf, ob die anschließende Selbständigkeit länger oder kürzer an-
dauert als die Existenzgründung ohne eine solche Vorbereitung. 

Das Gründungsseminar und das begleitende Coaching bauen aufeinander auf. Im 
Vergleich mit allen Fällen mit Seminar und anschließender Gründung ohne Coa-
ching sowie mit allen Gründungen mit Coaching und ohne Seminar sind die Fälle 
mit der sequentiellen ESF-Unterstützung deutlich in der Minderzahl (vgl. oben). Die 
Matchinganalyse ergab im Vergleich mit ähnlichen Gründer/innen ohne ESF-Hilfe 
statistisch signifikante Effekte für die Gesamtpopulation und für die Teilgruppe der 
Männer, nicht für die Frauen und nicht für die gesondert analysierten Gründungen 
jeweils im Ziel 1- und Ziel 3-Gebiet (Oberschachtsiek 2006, 81 ff.). Bemerkenswert 
ist dabei der Befund, dass es sich um einen statistisch positiven Effekt auf das 
Scheiternsrisiko handelt. Dies bedeutet im Umkehrschluss für beide Gruppen, dass 
die durchschnittliche Überlebensrate der Gründungen mit den ESF-Hilfen niedriger 
ist als bei den Gründungen ohne die ergänzende ESF-Förderung (zwischen 8 und 
10 Prozentpunkte). 

Auch bei den Gründungen mit Überbrückungsgeld und Coaching, aber ohne Semi-
nar, ist das Scheiternsrisiko höher als bei den vergleichbaren Gründer/innen ohne 
Coaching. Oberschachtsiek ermittelte mit seiner Matchinganalyse sowohl für die 
gesamte Gruppe als auch für die vier Teilgruppen statistisch signifikante Effekte 
(ebda. 78 ff.). Demnach geben Gründer/innen mit einem  begleitenden Coaching im 
Vergleich zu Gründer/innen nur mit Überbrückungsgeld mit höherer Wahrschein-
lichkeit ihre Selbständigkeit im Zeitraum von bis zu 24 Monaten ab Gründung wie-
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der auf, werden arbeitslos oder wechseln in sozialversicherungspflichtiger Beschäf-
tigung. 

Wie beim Existenzgründungsseminar, welches nicht nur der Vorbereitung einer 
Gründung aus Arbeitslosigkeit dienen soll, sondern auch zum Verzicht auf eine 
Gründung veranlassen kann, hat das begleitende Coaching offenbar zwei gegen-
läufige Wirkungspotentiale. Der empirische Befund erlaubt die Annahme, dass in 
relativ vielen Fällen eine zu erwartende oder bereits eingetretene Verschlechterung 
der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens in der Beratung Thema war – ver-
bunden mit dem Rat, die selbständige Erwerbstätigkeit zu beenden. Es kann aber 
ebenso nicht ausgeschlossen werden, dass in anderen Fällen das Coaching zu 
einer Verbesserung geführt und damit das Scheiternsrisiko gemindert hat.  

Diese Befunde können mit den vorhandenen Daten jedoch nicht empirisch fundiert 
interpretiert werden. Eine inhaltlich differenzierte Wirkungseinschätzung des Coa-
ching setzt mindestens eine empirische Untersuchung der Inhalte und der Qualität 
des Coaching sowie der wirtschaftlichen Situation und Perspektive der unterstützten 
Gründung voraus. Deshalb wurde von der Begleitforschung eine eigene Primärer-
hebung beschlossen, um die Heterogenität des Coaching empirisch besser ein-
schätzen zu können. 

Die Erhebung wurde Anfang 2007 mit Unterstützung der dezentral verorteten For-
schungssachbearbeiter des IAB in 13 AA-Bezirken durchgeführt. In den Agenturen 
wurden mit den dortigen Experten für die BA-Gründungsförderung Expertengesprä-
che geführt. Daneben wurden auf der Grundlage einer systematisch gezogenen 
Stichprobe Telefoninterviews geführt mit Personen, die Überbrückungsgeld und ein 
ESF-Coaching erhielten (201 Personen), und mit einer in ihren statistischen Merk-
malen ähnlichen Vergleichsgruppe von Gründer/innen, die kein Coaching, sondern 
nur das Überbrückungsgeld bezogen hatten (276 Personen). 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Rahmenbedingungen der Gründungsförde-
rung erheblich unterscheiden und sich dies auf die Teilnahmeselektion bis hin zum 
Spektrum der jeweiligen Inhalte des Coaching auswirkt (Oberschachtsiek 2007). 
Dazu gehören neben einem regional mehr oder weniger gründungsfreundlichen 
wirtschaftlichen Umfeld und der jeweiligen Gründungskultur z.B. auch regional un-
terschiedlich ausgeprägte Förderalternativen etwa im Rahmen von ESF-Länderpro-
grammen oder regionalspezifischen kommunalen oder Kammeraktivitäten. Ohne 
Kontrolle dieser regionalen Varianz – so das Fazit - kann eine Wirkungsanalyse 
nicht zu validen Ergebnissen kommen. 

3.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Die SGB III-Förderung von Existenzgründungen aus Arbeitslosigkeit wurde mit dem 
ESF-BA-Programm bis 2003 durch die Finanzierung eines vorbereitenden Seminars 
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und während der gesamten Laufzeit des Programms durch die Finanzierung eines 
im ersten Jahr der Gründung begleitenden Coaching aus ESF-Mittel ergänzt. An-
ders als in der Planung zunächst vorgesehen, wurde die ESF-Ergänzung der BA-
Gründungsförderung im Programmverlauf zum herausragenden Schwerpunkt im 
Förderspektrum des Programms (vgl. Teil B. Kap. 4). In den Jahren von 2000 bis 
einschließlich 2007 betrug der Anteil der Gründungshilfen an allen Förderfällen des 
Programms fast 50 Prozent. Es gab es rund 250.000 Bewilligungen eines Coa-
ching. Bezogen auf alle Eintritte in die SGB III-Gründungsförderung waren dies 
rund 18 Prozent. 

Die Begleitforschung hat sich auf die Evaluation der ergänzenden Förderung des 
Seminars und des Coaching konzentriert, auf eine Wirkungsanalyse der „Basisför-
derung“ in Alternative zur Arbeitslosigkeit aus pragmatischen Gründen verzichtet. 
Ablaufbedingt wurden die Untersuchungen eingegrenzt auf die ESF-Förderung in 
den ersten Jahren der Programmlaufzeit.  

Zum Gründungsseminar und Coaching wurde zunächst danach gefragt, ob mit die-
sen ESF-Hilfen besondere Gruppen aus dem mit der SGB III-Gründungsförderung 
insgesamt unterstützten Personenkreis gefördert wurden. Vorab wurden die Merk-
malprofile aller im Rahmen des SGB III bis 2004 geförderten Gründer/innen mit den 
Abgängen aus Arbeitslosigkeit verglichen. Demnach waren Ältere und Jüngere, 
Langzeitarbeitslose und Kurzzeitarbeitslose sowie Frauen bei den Bezieher/innen 
des Überbrückungsgeldes unterrepräsentiert. Im Vergleich dazu weicht das Profil 
der vom ESF ergänzend Geförderten nur wenig ab. Beim ESF-Seminar waren im 
Westen relativ mehr Frauen, weniger Migranten/innen und weniger Personen ohne 
Berufsausbildung einbezogen. Auch beim Coaching und vor allem in Ergänzung 
zum Existenzgründungszuschuss zeigten sich ähnliche Abweichungen. 

Die Schätzung der Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme der ergänzenden 
ESF-Hilfen ergab als interessanten Befund, dass nicht-individuelle regionale Ein-
flussfaktoren einen stärkeren Einfluss haben als personelle Merkmale. Die Teil-
nahmewahrscheinlichkeit hängt in hohem Maße von der regionalen Intensität der 
Gründungsförderung der BA und von der Arbeitsmarktsituation ab. Insbesondere in 
Regionen mit ungünstiger Arbeitsmarktsituation ist die Wahrscheinlichkeit der Coa-
chingförderung relativ hoch. Dies kann als ein Hinweis darauf gedeutet werden, 
dass es sich wohl nicht selten um Gründungen angesichts fehlender Alternativen 
auf dem Arbeitsmarkt gehandelt hat, bei denen deshalb zusätzliche Hilfen beson-
ders wichtig schienen. 

Für die Wirkungsanalyse wurde mit entsprechend aufbereiteten Prozessdaten der 
BA erstens die Frage beantwortet, ob es nach dem Gründungsseminar zu einer 
Gründung gekommen war oder nicht, zweiten die Frage, ob bzw. wie sich die er-
gänzende ESF-Förderung im Vergleich zu Gründungen nur mit Überbrückungsgeld 
auf die Überlebenswahrscheinlichkeit der Gründungen ausgewirkt hat. Für beide 
Fragen wurde davon ausgegangen, dass die ESF-Hilfen keine eindeutigen Wir-
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kungseffekte haben. Zum einen wurde angenommen, dass das Seminar und das 
Coaching die Möglichkeiten zur Gründung und deren weiteres Überleben am Markt 
positiv unterstützen. Zum anderen konnte auch vermutet werden, dass Grün-
dungsinteressierte nach ihre Seminarteilnahme in neuer Einsicht ihrer Risiken von 
ihrer Planung einer selbständigen Erwerbstätigkeit Abstand nehmen. Und bei einer 
Klärung der wirtschaftlichen Situation kann im Coaching eine ungünstige Perspek-
tive offenkundig und mit einem dann befolgten Rat zur Aufgabe verbunden werden. 

Die Untersuchung bestätigte für das Existenzgründungseminar die Annahme einer 
selektiven Funktion des Seminars für die endgültige Gründungsentscheidung und 
damit für den Bezug von Überbrückungsgeld. Mehr als die Hälfte der Seminarteil-
nehmer/innen des dritten Quartals 2000 hatten anschließend nicht gegründet. Für 
das Coaching wurde eine statistische Matchinganalyse im Vergleich von Bezie-
her/innen von Überbrückungsgeld der Jahre 2001 und 2002 mit und ohne ESF-fi-
nanziertes Coaching durchgeführt. Im Ergebnis wurde ein statistisch signifikanter 
negativer Effekt des Coaching auf das Überleben der Gründungen in der Zeit von 
24 Monaten ab Gründung festgestellt.108 

Die Ergebnisse erlauben zum einen die Schlussfolgerung, dass die ergänzenden 
Gründungshilfen des ESF nicht nur der Vorbereitung und Stabilisierung einer Grün-
dung gedient haben, sondern u.U. geholfen haben, die wirtschaftlich negativen Fol-
gen einer zu riskanten Gründung zu vermeiden, oder bei ungünstiger Prognose 
nach der Gründung zum Abbruch der selbständigen Erwerbstätigkeit veranlasst 
haben. So gesehen haben das ESF-Seminar und das Coaching zur Effizienzsteige-
rung der SGB III-Förderung beigetragen – sei es zum Erfolg der Gründung, sei es 
zur Vermeidung einer Fehlinvestition bzw. weiterer wirtschaftlich negativer Folgen 
für die Gründer. 

Allerdings sind die Ergebnisse unbefriedigend, weil die Wirkungszusammenhänge 
und dafür relevante Einflussfaktoren empirisch nicht aufgehellt werden konnten. 
Dazu müsste erst noch neben den gängigen personellen Merkmalen bzw. grün-
dungsrelevanten personellen Eigenschaft und Motiven die Heterogenität der Grün-
dungsförderung und ihrer Kontexte aufgeklärt werden. Dies betrifft die Inhalte und 
die Qualität des Coaching ebenso wie die Rahmenbedingungen z.B. in der poten-
tiellen Relevanz personenbezogener Netzwerke, regional unterschiedlicher Förder-
kulissen, wirtschaftlicher Cluster usw. Herkömmliche Analysen auf Basis statisti-
scher Matchingansätze vernachlässigen diese Varianz jedoch schon aus methodi-
schen Gründen und mangels geeigneter Daten. Zudem könnte für Wirkungsanaly-
sen zur Förderung von Gründungen aus Arbeitslosigkeit wohl auch von der eher 
theoretisch angeleiteten Forschung zu Gründungen generell gelernt werden. Dies 

                                                
108 Damit war der im Rahmen der Aktualisierung der Halbzeitbewertung (RWI/SÖSTRA 

2006: 246 ff.) berichtete vorläufige und statistisch nicht hinreichend gesicherte Befund ei-
nes positiven Effekts des Coaching überholt. 
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betrifft z.B. die empirische Ermittlung und Diskussion positiver und negativer Effekte 
unterschiedlicher ökonomischer und sozialer Einflussgrößen auf das Überleben und 
die Perspektiven von Gründungen (vgl. als Überblick z.B. Preisendörfer 2007). In-
haltliche und methodische Innovation sowie erheblich verbesserte Datengrundlagen 
mit Befragungen sind daher eine wichtige Voraussetzung für zukünftige Wirkungs-
analysen auch der ESF-Förderung von Existenzgründungen aus Arbeitslosigkeit. 
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4 Berufsbezogene Deutschförderung und Weiterbildung von 
Arbeitslosen mit Migrationshintergrund 

4.1 Einleitung: Arbeitslose mit Migrationshintergrund als  
Zielgruppe aktiver Arbeitsmarktpolitik  

Eine abgeschlossene Berufsausbildung und gute Deutschkenntnisse in Wort und 
Schrift sind wichtige Voraussetzungen für die wirtschaftliche und soziale Integration 
von Einwanderern und ihrer in Deutschland geborenen Nachkommen. In Anlehnung 
an die OECD (2005: 10) kann „Integration in den Arbeitsmarkt“ damit definiert wer-
den, „dass die Zuwanderer im Laufe der Zeit ähnliche Arbeitsmarktergebnisse er-
zielen wie die übrige Bevölkerung. Für Migrantenkinder wäre zu erwarten, dass sie 
zumindest identische Arbeitsmarktergebnisse erzielen wie die Nachkommen von in 
Deutschland Geborenen mit dem gleichen sozioökonomischen Hintergrund.“ Die 
Situation der Migranten auf dem Arbeitsmarkt zeigt jedoch seit vielen Jahren, dass 
es gravierende Integrationsprobleme gibt. Dies gilt auch - allerdings schwächer 
ausgeprägt - für die in Deutschland aufgewachsene zweite und dritte Generation. 
Im schulischen Bildungssystem und auf dem Ausbildungsmarkt haben sie schlech-
tere Chancen als die gleichaltrigen Deutschen. Dementsprechend sind auch die 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt ungleich verteilt (Brück-Klingberg u.a. 2009; 
ISG/WZB 2009). 

Für den Arbeitsmarkt zeigen die einschlägigen Indikatoren, dass Migranten ein hö-
heres Zugangs- und Verbleibsrisiko in Arbeitslosigkeit haben als Inländer. Die BA 
kann den Anteil der Arbeitslosen an den abhängigen zivilen Erwerbspersonen nur in 
der Unterscheidung nach der Staatsangehörigkeit ausweisen. Seit vielen Jahren ist 
die Arbeitslosenquote bei den Ausländern erheblich höher als bei den  Deutschen, 
von 2005 bis 2008 sogar mehr als doppelt so hoch (im Jahresdurchschnitt 2006 
betrug lt. BA-Statistik die Quote der deutschen Arbeitslosen 11,0 Prozent, bei den 
Ausländern 23,6 Prozent). Der Anteil der Langzeitarbeitslosen an den abhängigen 
zivilen Erwerbspersonen betrug im Jahr 2006 bei den Deutschen 4,5 Prozent, bei 
den Ausländern dagegen 9,6 Prozent (ISG/WZB 2009: 66).  

Mit dem Mikrozensus 2005 wurde der Anteil der Erwerbslosen an der Erwerbsbe-
völkerung erstmals für Personen mit Migrationshintergrund ermittelt: erstens für 
Migranten, also Personen mit eigener Migrationserfahrung, zweitens für in 
Deutschland Geborene ohne eigene Migrationserfahrung, also Kinder von Migran-
ten. Demnach lag der Anteil der Erwerbslosen an der Erwerbsbevölkerung ohne 
Migrationshintergrund im Jahr 2006 bei 9,0 Prozent und der entsprechende Anteil 
der Erwerbslosen mit Migrationshintergrund und eigener Migrationserfahrung bei 
16,9 Prozent und ebenso bei den Erwerbslosen mit Migrationshintergrund, aber 
ohne eigene Migrationserfahrung bei 16,9 Prozent (ISG/WZB 2009: 65). Auch diese 
Indikatoren belegen, dass es sich bei den Erwerbspersonen mit Migrationshin-
tergrund um eine gewichtige Risikogruppe auf dem Arbeitsmarkt handelt.  
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Seit 2006 kann die BA für die in ihren Datenbanken registrierten Personen rückbli-
ckend bis zum Dezember 1996 Angaben zum Migrationshintergrund machen. Ne-
ben den Spätaussiedlern, die diesen Status nur fünf Jahre lang haben, und den 
Ausländern können ehemalige Ausländer und ehemalige Spätaussiedler identifiziert 
werden. Angaben der BA-Statistik zum Migrationshintergrund stellen also nur eine 
Annäherung an die Definition des Mikrozensus dar. Ehemalige Ausländer, die die 
deutsche Staatsangehörigkeit angenommen haben, bevor sie „Kunden“ der BA 
wurden, können nicht identifiziert werden und eine ausländische Staatsangehörig-
keit gibt allein keinen Aufschluss darüber, ob diese Person selber zugewandert oder 
in Deutschland geboren und aufgewachsen ist.  

Mit der statistischen Zuordnung der BA können nicht nur Arbeitslosenbestände, 
sondern auch Zugänge in Arbeitslosigkeit ausgewiesen werden. In der Tabelle 
C.4.1 finden sich entsprechende Angaben für das Jahr 2006 - differenziert nach 
den Rechtskreisen des SGB III und SGB II. Im Blick auf einen Vergleich mit der 
Einbeziehung dieser Personengruppe in Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung 
sind die personenbezogenen Stromgrößen von besonderem Interesse. 

Tabelle C.4.1: 
Zugänge in Arbeitslosigkeit 2006 insgesamt (ohne zkT), darunter von  
Personen mit Migrationshintergrund (lt. BA-Definition nur Migranten) 

 SGB III SGB II SGB III u. II 
 absolut % absolut % absolut % 
Bundesgebiet  
insgesamt 

4.355.244 100 3.199.632 100 7.554.876 100 

darunter:       
Ausländer 411.616 9,5 522.225 16,3 933.841 12,4 
früher kein Deutscher 123.740 2,8 83.872 2,6 207.612 2,7 
Spätaussiedler 5.921 0,1 51.250 1,6 57.171 0,8 
früher Spätaussiedler 27.839 0,6 31.812 1,0 59.651 0,8 
Summe P. mit Mh.  569.116 13,1 689.159 21,5 1.258.275 16,7 
Westdeutschland 3.104.889 100 2.012.381 100 5.117.270 100 
darunter:       
Ausländer 381.229 12,3 429.969 21,4 811.198 15,9 
früher kein Deutscher 71.605 2,3 60.499 3,0 132.104 2,6 
Spätaussiedler 5.274 0,2 38.494 1,9 43.768 0,9 
früher Spätaussiedler 26.430 0,9 26.729 1,3 53.159 1,0 
Summe P. mit Mh.  484.538 15,6 555.691 27,6 1.040.229 20,3 
Ostdeutschland 1.250.355 100 1.187.251 100 2.437.606 100 
darunter:       
Ausländer 30.387 2,4 92.256 7,8 122.643 5,0 
früher kein Deutscher 52.135 4,2 23.373 2,0 75.508 3,1 
Spätaussiedler 647 0,1 12.756 1,1 13.403 0,5 
früher Spätaussiedler 1.409 0,1 5.083 0,4 6.492 0,3 
Summe P. mit Mh.  84.578 6,8 133.468 11,2 218.046 8,9 

Mh: Migrationshintergrund 
zkT: zugelassene kommunale Träger (Optionskommunen) (69 Kreise im Bundesgebiet) 
 
Quelle: BA-Statistik (Datenstand Oktober 2007), eigene Berechnungen 
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Danach hatten die Arbeitslosen mit Migrationshintergrund im Jahr 2006 bundesweit 
einen Anteil von 16,7 Prozent an allen Zugängen in Arbeitslosigkeit. Aufgrund der 
regionalen Konzentration von Migranten auf Westdeutschland betrug der Anteil der 
arbeitslosen Migranten an allen Zugängen dort 20,3 Prozent, in Ostdeutschland 
dagegen lediglich 8,9 Prozent. Unter den Arbeitslosen mit Migrationshintergrund 
waren die ausländischen Arbeitslosen mit  deutlichem Abstand zu den anderen die 
größte Gruppe. Besonders auffällig ist der erhebliche Unterschied im Vergleich der 
zwei Rechtskreise. Bei den Zugängen in den Rechtskreis des SGB III lag 2006 der 
Anteil von Arbeitslosen mit Migrationshintergrund bundesweit bei rund 13 Prozent, 
im Rechtskreis des SGB II dagegen bei 21,5 Prozent. 

Weil (West-)Deutschland zwar bereits seit den sechziger Jahren ein Einwande-
rungsland war, aber politisch nicht so verstanden wurde, gab es keine umfassenden 
Konzepte zur Integrationsförderung und waren die Migranten mit ihren spezifischen 
Arbeitsmarktrisiken keine explizite Zielgruppe der Arbeitsmarktpolitik. Erst Ende der 
neunziger Jahre änderte sich dies. Mit den Berichten der Zuwanderungskommission 
(2001) und des Sachverständigenrates für Zuwanderung und Integration (2004) 
wurde die politische Agenda neu gestaltet. Dies schlug sich insbesondere in der 
Einführung des Zuwanderungsgesetzes zum Jahresbeginn 2005 nieder. Mit diesem 
Gesetz wurde die Integrationsförderung von Neuzuwanderern und von „Be-
standsausländern“ neu strukturiert und ausgeweitet. Im Zentrum steht darin die 
Vermittlung allgemeiner Deutschkenntnisse im Rahmen der sogenannten Integrati-
onskurse in der Zuständigkeit des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF). Damit wurden die vorherigen Deutsch-Sprachlehrgänge nach dem SGB III 
für Spätaussiedler, Asylberechtigte und Kontingentflüchtlinge sowie die Kurse des 
„Sprachverband Deutsch“ für ausländische Arbeitnehmer und deren Familienange-
hörige aus den Anwerbestaaten abgelöst. 

Zugleich wurden Migranten bzw. Arbeitslose mit Migrationshintergrund zu einer ex-
pliziten Zielgruppe der Arbeitsförderung durch die BA erklärt (BA 2005b, 2006b).109 
Wiederum am Beispiel des Jahres 2006 und differenziert nach SGB III und SGB II 
geben die Anteile von Personen mit Migrationshintergrund an den Zugängen in un-
terschiedliche Maßnahmen Aufschluss darüber, ob sie in die Arbeitsförderung ent-
sprechend ihres Anteils an den Zugängen in die Arbeitslosigkeit einbezogen wurden 
(Tabelle C.4.2).110 Daraus kann zwar nicht auf eine mehr oder weniger adäquate, 
der Problemlage auf dem Arbeitsmarkt gerecht werdende Einbeziehung gefolgert 

                                                
109 Dies drückte sich z.B. darin aus, dass mit dem Job-AQTIV-Gesetz von 2001 mit Wirkung 

ab 2003 in die Eingliederungsbilanz zur Arbeitsförderung gemäß § 11 SGB III ein neuer 
Punkt 9 aufgenommen wurde, demzufolge die Eingliederungsbilanz auch Angaben zur 
Arbeitsmarktsituation von Personen mit Migrationshintergrund enthalten soll.  

110 Weil die Eingliederungsbilanz nicht für alle Instrumente Angaben zur Zahl der einbezoge-
nen Personen mit Migrationshintergrund enthält, kann ein Anteil  für die Einbeziehung 
insgesamt nicht berechnet und ausgewiesen werden. 
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werden. Abweichungen können aber möglicherweise als Hinweise auf dann näher 
zu erkundende spezifische Problemfelder dienen. 

Die Anteile der Arbeitslosen mit Migrationshintergrund an den Zugängen in die För-
derung der beruflichen Weiterbildung und von Trainingsmaßnahmen lagen 2006 
etwas unter ihrem Anteil an allen Zugängen in Arbeitslosigkeit, im Maßnahmebe-
reich „Beauftragung Dritter mit der Vermittlung“ etwas darüber und bei den Einglie-
derungszuschüssen, den Existenzgründungshilfen sowie bei ABM und den Arbeits-
gelegenheiten wiederum unter dem Anteil an allen Zugängen in Arbeitslosigkeit. 
Eindeutige Hinweise auf eine gravierend ungleiche Zugangselektivität ergeben sich 
aus diesen Zahlen nicht, wenn auch der geringere Anteil der Arbeitslosen mit 
Migrationshintergrund bei den Zugängen in geförderte Beschäftigung auffällt. Wich-
tiger erscheint, dass sie bei der Förderung der beruflichen Weiterbildung nicht in 
größerer Anzahl einbezogen waren. Wie eine Analyse des Mikrozensus 2006 er-
gab, haben mindestens 25-Jährige mit Migrationshintergrund zu erheblich geringe-
ren Anteilen einen beruflichen Bildungsabschluss als Personen ohne Migrations-
hintergrund (Siegert 2009: 57). Und nach Angaben der BA-Statistik hatten im Sep-
tember 2005 62 Prozent der arbeitslosen Spätaussiedler und 76 Prozent der ar-
beitslosen Ausländer keine abgeschlossene Berufsausbildung, dagegen von den 
Deutschen ohne Spätaussiedler nur 34 Prozent (BA 2006a). Dies ist zum Teil ein 
Ergebnis der fehlenden formalen Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufs-
abschlüssen (Englmann/Müller 2007), indiziert aber gleichwohl gravierende Unter-
schiede im Niveau der beruflichen Qualifikation mit entsprechend ungünstigeren 
Beschäftigungschancen. Deshalb könnte erwartet werden, dass diese Personen-
gruppen bei den Zugängen in eine FbW überproportional einbezogen werden. Dass 
dies nicht so ist, könnte z.B. daran liegen, dass aus Sicht der Arbeitsvermittler un-
zureichend erscheinende Deutschkenntnisse einer erfolgreichen Teilnahme an ei-
ner Weiterbildungsmaßnahme entgegenstehen. 
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Tabelle C.4.2: 
Zugänge 2006 in die Arbeitsförderung für ausgewählte Instrumente, darunter 
nach Migrationshintergrund im Bundesgebiet (ohne zkT) 

Instrumente SGB III SGB II SGB III u. II 
 absolut % absolut % absolut % 
berufliche Weiterbildung 144.391 100 102.398 100 246.789 100 
darunter:       
Ausländer 9.674 6,7 14.776 14.4 24.450 9,9 
früher kein Deutscher 4.992 3,5 3.514 3,4 8.506 3,4 
Spätaussiedler 627 0.4 3.604 3,5 4.231 1,7 
früher Spätaussiedler 1.140 0,8 1.399 1,4 2.539 1,0 
P. mit Mh. insgesamt 16.433 11,4 23.293 22,7 39.726 16,1 
Trainingsmaßnahmen 533.634 100 444.084 100 977.718 100 
darunter:       
Ausländer 38.745 7,3 57.040 12.8 95.785 9,8 
früher kein Deutscher 17.218 3,2 13.822 3,1 31.040 3,2 
Spätaussiedler 1.809 0,3 11.746 2,6 13.555 1,4 
früher Spätaussiedler 3.505 0,7 4.689 1,1 8.194 0,8 
P. mit Mh. insgesamt 61.277 11,5 87.297 19,7 148.574 15,2 
Beauftragung Dritter mit der 

 
142.393 100 148.511 100 290.904 100 

darunter:       
Ausländer 15.740 11,1 25.854 17.4 41.594 14,3 
früher kein Deutscher 2.422 1,7 4.132 2,8 6.554 2,3 
Spätaussiedler 736 0,5 2.878 1,9 3.614 1,2 
früher Spätaussiedler 996 0,7 1.436 1,0 2.432 0,8 
P. mit Mh. insgesamt 19.894 14,0 34.300 23,1 54.194 18,6 
Eingliederungszuschüsse 112.573 100 102.458 100 215.031 100 
darunter:       
Ausländer 4.857 4,3 10.718 10,5 15.575 7,2 
früher kein Deutscher 3.930 3,5 2.866 2,8 6.796 3,2 
Spätaussiedler 306 0,3 2.247 2,2 2.553 1,2 
früher Spätaussiedler 497 0,4 1.028 1,0 1.525 0,7 
P. mit Mh. insgesamt 9.590 8,5 16.859 16.5 26.449 12,3 
ÜG, ExGZ, GZ 184.779 100   184.779 100 
darunter:       
Ausländer 14.676 7,9   14.676 7,9 
früher kein Deutscher 6.874 3,7   6.874 3,7 
Spätaussiedler 216 0,1   216 0,1 
früher Spätaussiedler 487 0,3   487 0,3 
P. mit Mh. insgesamt 22.253 12,0   22.253 12,0 
ABM 16.709 100 62.408 100 79.117 100 
darunter:       
Ausländer 729 4,4 3.568 5,7 4.297 5,4 
früher kein Deutscher 765 4,6 1.239 2,0 2.004 2,5 
Spätaussiedler 46 0,3 817 1,3 863 1,1 
früher Spätaussiedler 71 0,4 349 0,6 420 0,5 
P. mit Mh. insgesamt 1.611 9,6 5.973 9,6 7.584 9,6 
Arbeitsgelegenheiten   741.916 100 741.916 100 
darunter:       
Ausländer   71.156 9,6 71.156 9,6 
früher kein Deutscher   12.524 1,7 12.524 1,7 
Spätaussiedler   21.382 2,9 21.382 2,9 
früher Spätaussiedler   7.998 1,1 7.998 1,1 
P. mit Mh. insgesamt   113.060 15,2 113.060 15,2 

Mh: Migrationshintergrund; zkT: zugelassene kommunale Träger (69 Kreise im Bundesgebiet) 
Quelle: BA-Statistik Eingliederungsbilanz 2006 (Datenstand November 2007); eigene Berechnungen 
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Hier setzte der ESF mit seinen zusätzlichen Förderangeboten für die Zielgruppe der 
Personen mit Migrationshintergrund an. So wurden zum Beispiel mit der Gemein-
schaftsinitiative EQUAL zahlreiche regionale Modellprojekte zur Integrationsförde-
rung gestartet. Im Rahmen des ESF-BA-Programms gab es bundesweit neue För-
deransätze. Nach den Richtlinien des ESF-BA-Programms sowie den dazu formu-
lierten Durchführungsanweisungen zählten Arbeitslose mit Migrationshintergrund 
von Beginn an zu den Zielgruppen, wenn sie etwa aufgrund von Sprachbarrieren 
bzw. unzureichender Deutschkenntnisse von Langzeitarbeitslosigkeit bedroht wa-
ren.111 Deshalb konnte ab Anfang 2000 (wie schon im Vorläuferprogramm AFG-
Plus) bei der Teilnahme an einer Maßnahme der beruflichen Weiterbildung von Ar-
beitslosen u.a. ein ergänzendes ESF-Modul zur Vermittlung berufsbezogener 
Deutschkenntnisse gefördert werden (vgl. Teil B Kapitel 2.2). Nach der Streichung 
der Module aus dem Förderkatalog ab 2003 und dem gleichzeitigen Rückgang der 
Förderintensität von beruflicher Weiterbildung im Kontext der Einführung des Bil-
dungsgutscheins im SGB III wurde dann im Jahr 2004 mit den berufsbezogene 
Deutschkursen ein neuer Ansatz der Arbeitsförderung von Arbeitslosen mit Migrati-
onshintergrund in das ESF-BA-Programm eingeführt (vgl. Kapitel B.3.3.4). 

Diese Maßnahmen zielten auf den Abbau „sprachliche(r) die Integration in Arbeit 
erschwerende(r) Defizite in der deutschen Sprache“ (so die Durchführungsanwei-
sungen der BA: DA 2004/5 Nr. 4.10). In der Regel sollten sie in Vollzeit drei Monate 
dauern, bei Teilzeit bis zu sechs Monate. Nach einer Feststellung des Sprachstands 
zu Beginn sollte die Vermittlung berufsbezogener Kenntnisse der deutschen Spra-
che im Mittelpunkt stehen und mit einem Bewerbungstraining verbunden werden. 
Nach den Durchführungsanweisungen gehörte dazu u.a. die Einübung berufsbezo-
gener Kommunikationssituationen und die Vermittlung berufsspezifischen Fachvo-
kabulars. Die Inhalte sollten „für die jeweilige Berufssituation der Teilnehmenden 
relevant sein und dort Anwendung finden können“ (ebda.).  

Im folgenden Kapitel stehen nun die Effekte der ESF-Förderung berufsbezogener 
Deutschkenntnisse im Vordergrund des Interesses. Gefragt wird erstens nach 
strukturellen Aspekten der Zielgruppenerreichung und zweitens vor allem, welchen 
Nutzen die Kurse für die Teilnehmenden hatte, ob die Teilnahme ihnen geholfen 
hat, ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu beenden 
(Kapitel C.4.2). 

Dazu kann generell angenommen werden, dass „die Beherrschung der Sprache 
des Aufnahmelandes … einen deutlichen … eigenständigen Effekt auf den Ar-
beitsmarkterfolg (hat)“ (Esser 2006: 415). Aber nicht jede Tätigkeit dürfte eine hoch 
entwickelte sprachliche Kompetenz voraussetzen. Defizite im Deutschen, vor allem 

                                                
111 Vgl. dazu die Durchführungsanweisungen der BA zum § 2 (förderbarer Personenkreis) 

der ESF-BA-Richtlinien, der vom Programmbeginn Anfang 2000 bis zum Herbst 2004 
galt, dann allerdings ersatzlos gestrichen wurde, als die damals neue Förderung geson-
derter Deutschkurse gestartet wurde. 
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in mündlicher und schriftlicher Fachsprache, sind zweifellos für den Arbeitsmarkt 
relevant, müssen aber nicht grundsätzlich an einer Erwerbstätigkeit hindern. Wenn 
– wie oben mit den Befunden des Mikrozensus 2006 gezeigt – relativ viele Er-
werbspersonen mit Migrationshintergrund keine abgeschlossene Berufsausbildung 
haben, dürfte zwar die Förderung der berufsbezogenen Deutschkenntnisse hilfreich 
sein, wird aber die fehlende berufliche Qualifikation vermutlich in vielen Fällen nicht 
ersetzen können. Deshalb wird in diesem Kapitel zusätzlich der Frage nachgegan-
gen, ob statt gesonderter berufsbezogener Deutschkurse möglicherweise eine Ver-
bindung der Deutschförderung mit beruflicher Weiterbildung effektiver ist (Kapitel 
C.4.3). Dazu wird auf eine gesonderte Auswertung der Befragungen zurückgegrif-
fen, die hier bereits für die Wirkungsanalyse der ESF-geförderten beruflichen Wei-
terbildung genutzt wurde (vgl. C.2). 

4.2 Berufsbezogene Deutschkurse ab 2004 
4.2.1 Fragestellung, Untersuchungsansatz und Datengrundlagen 

In der politischen und wissenschaftlichen Diskussion ist die Einschätzung weit ver-
breitet, dass der Abbau sprachlicher Defizite eine wichtige Voraussetzung für die 
Integration von Migranten und ihrer in Deutschland geborenen Kinder ist. Trotzdem 
gibt es bisher nur wenige Untersuchungen, mit denen der Relevanz von Deutsch-
kenntnissen auf dem Arbeitsmarkt empirisch nachgegangen wurde. Im Vordergrund 
der bisherigen Forschung standen eher die Bedingungen eines ausreichenden 
Spracherwerbs, nicht dessen Nutzen auf dem Arbeitsmarkt (Haug 2008, Bethschei-
der 2008). Die wenigen einschlägigen Studien weisen mit ihren Befunden darauf 
hin, dass fehlende Deutschkenntnisse nicht allein erklären können, dass Personen 
mit Migrationshintergrund eine höheres Risiko als Personen ohne Migrationshin-
tergrund haben, arbeitslos zu werden und zu bleiben. 

Zum Beispiel ergab eine Auswertung des Soziooekonomischen Panel von 1999, 
dass ein erheblicher Anteil der Zuwanderer einschließlich der zweiten und dritten 
Generation nach eigenen Angaben Defizite in der deutschen Sprache hat 
(Frick/Wagner 2001). Ein Drittel gab an, nicht gut Deutsch zu sprechen, die Hälfte, 
nicht gut Deutsch zu schreiben. Die Autoren der Studie plädierten dafür (mit Blick 
auf die damalige Diskussion über das spätere Zuwanderungsgesetz), auch bereits 
seit längerem in Deutschland lebende Zuwanderer und deren Kinder in die planten 
Integrationskurse einzubeziehen. Dabei ging es ihnen insbesondere um den Nutzen 
von guten Deutschkenntnissen auf dem Arbeitsmarkt – auch wenn ihren Befunden 
zufolge „Sprachkenntnisse am Arbeitsmarkt im Allgemeinen nicht honoriert werden, 
wenn sie nicht mit einer guten beruflichen Qualifikation verbunden sind“ (ebda.). 

Eine im Auftrag des BMAS im Jahr 2001 durchgeführte repräsentative Befragung 
von türkischen, italienischen, griechischen und ehemaligen jugoslawischen Arbeit-
nehmern und ihrer Familienangehörigen, darunter auch von arbeitslosen Migranten, 



IAB Projektbericht 221 

kam zu einem ähnlichen Ergebnis (Venema/Grimm 2002). Mehr als die Hälfte der 
befragten ehemaligen jugoslawischen und italienischen Arbeitslosen und mehr als 
zwei Drittel der Griechen und Türken waren bei ihrer ersten Arbeit in Deutschland 
als un- oder angelernte Arbeiter tätig. Mehr als die Hälfte der arbeitslosen Auslän-
der gab als Grund für ihre zum Befragungszeitpunkt andauernde Arbeitslosigkeit 
an, dass Arbeits- und Ausbildungsplätze fehlen. Daneben führten sie ihre Arbeitslo-
sigkeit auf eine unzureichende berufliche Qualifikation und zum Teil auf ihr Alter 
zurück. Nur ein Viertel der arbeitslosen Türken, ehemaligen Jugoslawen und Grie-
chen erklärten ihren Verbleib in Arbeitslosigkeit zusätzlich mit ihren ungenügenden 
Deutschkenntnissen und kaum einer der Italiener. 

Beide Untersuchungen bestätigen, dass unter den Personen mit Migrationshin-
tergrund nicht wenige sind, die Defizite im mündlichen und schriftlichen Deutsch 
aufweisen. Je nach Herkunfts- und Geburtsland, Bildungsniveau, Geschlecht und 
beruflicher Qualifikation sowie Erwerbsbiographie im Ausland ist dies unterschied-
lich ausgeprägt. Sprachliche Defizite in Deutsch hindern nicht grundsätzlich an einer 
Erwerbstätigkeit, sind aber für den Arbeitsmarkt relevant. Daher erscheint die För-
derung von Deutschkenntnissen – sei es als gesonderter Sprachkurs oder ggf. in 
Verbindung mit einer beruflichen Qualifizierung – nicht nur allgemein integrations-
politisch, sondern insbesondere auch arbeitsmarktpolitisch sinnvoll.  

Trotz der offenkundigen Relevanz von Deutschkenntnissen auf dem Arbeitsmarkt 
gibt es bisher keine systematischen Wirkungsanalysen zu den Ergebnissen bisheri-
ger Maßnahmen zur Vermittlung von Deutschkenntnissen. Dies betrifft die früheren 
Deutschlehrgänge für Spätaussiedler (vgl.C.4.1)112 und bis heute auch die 2005 ge-
starteten Integrationskurse der Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF).113 Daher gilt aktuell nach wie vor die im OECD-Bericht von 2005 zur 
„Arbeitsmarktintegration von Zuwanderern in Deutschland“ getroffene Feststellung, 
dass hierzu ein wichtiges Forschungsdefizit besteht. „Angesichts der großen Be-
deutung, die Sprachkursen heute wie früher beigemessen wird, erstaunt, dass kein 
Evaluierungssystem eingerichtet wurde, um herauszufinden, welche Form des 
Sprachunterrichts – und welcher Umfang – am besten zu einer kosteneffizienten 
Arbeitsmarktintegration beiträgt … Es besteht … eindeutig Bedarf an einer einge-
henden Studie über die Beziehung zwischen Sprachunterricht und Arbeitsmarkin-
tegration“ (OECD 2005:60). 

                                                
112 Vgl. aber in Ansätzen Koller 1997. 
113 In der im Auftrag des Bundesinnenministeriums erfolgten ersten Evaluation der 

Integrationskurse durch Rambøll (2006) wurde auf eine Wirkungsanalyse verzichtet. Der-
zeit läuft eine vom BAMF selber organisierte Begleitforschung zu den Integrationskursen, 
in der mit einem Vergleichsgruppenansatz auch die Effekte der Kursteilnahme auf die 
„allgemeine gesellschaftliche Teilhabe“ ermittelt werden sollen (Rother 2008: 10). Die Er-
gebnisse müssen derzeit noch abgewartet werden. 
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Ein Grund für diese andauernde Forschungslücke dürfte sein, dass die Fragestel-
lung selber in Deutschland erst seit relativ kurzer Zeit arbeitsmarktpolitisch interes-
siert. Ein weiterer genereller Grund besteht darin, dass erst seit wenigen Jahren für 
die Forschung nutzbare Mikrodaten zum arbeitsmarktpolitischen Instrumentenein-
satz bei der BA vorliegen, die für Wirkungsanalysen unverzichtbar sind 
(Deeke/Wiedemann 2002). Speziell für Untersuchungen zur Arbeitsförderung und 
Deutschförderung von Erwerbspersonen mit Migrationshintergrund ist erstens nach 
wie vor ein Hindernis, dass das Merkmal „Migrationshintergrund“ in den Datenban-
ken der BA nur unzureichend erfasst ist (vgl. C.4.1), und zweitens, dass es bislang 
keine systematisch generierten Daten zum Niveau der mündlichen und schriftlichen 
Deutschkenntnisse gibt, die für Zwecke des Monitoring oder gar für eine wirkungs-
analytische Evaluation nutzbar wären.114 Schließlich gibt es noch ein weiteres, auch 
für andere Fragestellungen gravierendes Problem. Für die Jahre 2006 bis 2008 sind 
keine Angaben zur beruflichen Qualifikation möglich, weil das Merkmal „Berufsab-
schluss“ bei der Einführung eines neuen Datenbanksystems der BA (VerBIS) zur 
Erfassung aller arbeitslos oder arbeitsuchend Gemeldeten sowie sonstiger Ratsu-
chender zunächst nicht berücksichtigt wurde. 

Aufgrund dieser Datenlage konnte im Rahmen der Begleitforschung zum ESF-BA-
Programm keine Wirkungsanalyse der zum Herbst 2004 zunächst in Westdeutsch-
land eingeführten und dann ab Jahresbeginn 2005 bundesweit umgesetzten be-
rufsbezogenen Deutschkurse durchgeführt werden. Dazu hätte eine Vergleichs-
gruppe von Nichtteilnehmenden gebildet werden müssen, die in ihren Charakteris-
tika den Arbeitslosen mit Migrationshintergrund möglichst ähnlich sind. Abgesehen 
von den generellen Problemen einer differenzierten Erfassung des Merkmals 
„Migrationshintergrund“ in den Prozessdaten der BA betrifft dies vor allem das für 
den Zugang in die Deutschkurse entscheidende Merkmal „sprachliche(r), die Integ-
ration in Arbeit erschwerende(r) Defizite in der deutschen Sprache“ (DA Nr. 4.10 
zum ESF-BA-Programm vom 20.02.2005). Die Feststellung eines derartigen Defi-
zits hing in der Regel von der subjektiven Bewertung der Vermittlungskräfte in den 
Agenturen ab.115 Eine mit einem systematischen Sprachtest ermittelte Einschätzung 
der Deutschkenntnisse aller arbeitslosen Migranten gab es nicht und Ergebnisse 
hätten zudem aus Datenschutzgründen nicht zur Verfügung gestanden. Daher 
konnte keine Vergleichsgruppe von arbeitslosen Migranten mit gleichem Stand der 
Deutschkenntnisse wie bei den Teilnehmer/innen an den berufsbezogenen 

                                                
114 Das ist nicht nur ein Problem der Datenlage zu Arbeitslosigkeit und Arbeitsmarktpolitik, 

sondern eine Lücke auch in vielen anderen Politikbereichen, die bisher an einem wün-
schenswerten differenzierten „Integrationsmonitoring“ hindert (ISG/ WZB 2009: 162). 

115 Dies ergaben zehn regionale Fallstudien der Begleitforschung zur Umsetzung der 
berufsbezogenen Deutschkurse (Schweigard 2007). Nur in einer Agentur wurde der 
Stand der berufsbezogenen Deutschkenntnisse differenziert mit selbst entwickelten Me-
thoden eingeschätzt (z.B. kleine Leseproben, Analyse der Bewerbungsunterlagen). Damit 
sollten Analphabeten ausgeschlossen und vor allem solche Personen ausgewählt wer-
den, die für die Teilnahme Erfolg versprechende Grundkenntnisse der deutschen Sprache 
aufweisen. 
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Deutschkursen als eine wichtige Voraussetzung für eine kausal orientierte Wir-
kungsanalyse gebildet werden.  

Mit den von der Begleitforschung aufbereiteten Individualdaten zur Teilnahme an 
den ESF-geförderten Deutschkursen konnte aber in Verbindung mit den Daten der 
BA zu Arbeitslosigkeit, anderen Maßnahmeteilnahmen und zu sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung ermittelt werden, ob nach der Teilnahme ein Wechsel in 
ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis gelungen war, eine er-
gänzende Anschlussförderung für andere Maßnahmen erfolgte oder ob die Teil-
nehmer/innen zu welchem Anteil arbeitslos geblieben waren (Kapitel C. 4.2.3). Zu-
vor soll unter dem Aspekt der Zielgruppenerreichung noch näher betrachtet werden, 
welche Personengruppen an den Deutschkursen teilgenommen hatten (Kapitel 
C.4.2.2).116  

Im Vergleich zum Verbleib nach einer Teilnahme von arbeitslosen Migranten an 
anderen Maßnahmearten wie z.B. einer beruflichen Weiterbildung können dann 
vorsichtig zu interpretierende Hinweise auf einen mehr oder weniger großen Erfolg 
der gesonderten Deutschförderung gewonnen werden. Dabei geht es um die Frage, 
welche Relevanz die (geförderten) Deutschkenntnisse für den Arbeitsmarkterfolg 
haben. Weil alle Geförderten ab 2005 als Bezieher/innen von Arbeitslosengeld I vor 
ihrer Arbeitslosigkeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen sein mussten 
(beitragspflichtige Vorbeschäftigungszeit als Leistungsvoraussetzung), kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass sie aufgrund ihrer Defizite in Deutsch grundsätz-
lich „beschäftigungsunfähig“ gewesen wären. Daher kann eine vergleichsweise 
hohe Eingliederungsquote bzw. niedrige Verbleibsquote in Arbeitslosigkeit erwartet 
werden. 

4.2.2 Geförderte Personengruppen 

Zielgruppe der berufsbezogenen Deutschkurse für Arbeitslose mit Migrationshin-
tergrund waren „Personen mit Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache, unabhängig 
von der Staatsangehörigkeit oder dem Zuwanderungszeitpunkt einschließlich Spät-
aussiedlern“ mit vermittlungserschwerenden Defiziten in der deutschen Sprache 
(Durchführungsanweisungen: DA 2005 Nr. 4.10). Wegen der vom ESF geforderten 
Kofinanzierung wurde dieser weit gefasste Personenkreis eingegrenzt auf Arbeits-
lose, die bis zum geplanten Ende ihrer Teilnahme eine Arbeitslosenunterstützung 
nach dem SGB III beziehen. Vorbedingung war damit faktisch eine für den Leis-
tungsanspruch hinreichend lange sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vor 
dem Eintritt in die Arbeitslosigkeit.  

                                                
116 Im Folgenden wird auf die bereits veröffentlichten ersten Ergebnisse von Deeke (2006, 

2007) und die darauf (mit einem jetzt um Mehrfacherfassungen bereinigten Datensatz) 
aufbauenden Analysen von Schweigard (2008) zurückgegriffen. 



IAB Projektbericht 224 

Beim im Herbst 2004 zunächst auf Westdeutschland beschränkten Programmstart 
wollte die BA vor allem Bezieher/innen von Arbeitslosenhilfe fördern (vgl. Teil B 
Kap. 3.3.4). Mit der Einführung des SGB II und dem Wegfall der Arbeitslosenhilfe 
wurde der förderbare Personenkreis dann eingegrenzt auf Bezieher/innen des Ar-
beitslosengelds I. Aufgrund der relativ komplizierten Finanzierungs- und Verwal-
tungsregeln des ESF konnten ab Jahresbeginn 2005 bundesweit nur noch arbeits-
lose Leistungsbezieher/innen im unmittelbaren Geschäftsbereich der BA gefördert 
werden. Arbeitslose im Rechtskreis des SGB II (und die zum Rechtskreis des SGB 
III zählenden Arbeitslosen ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld) waren damit für die 
weitere Laufzeit des Programms ausgeschlossen, obwohl sich die Mehrzahl der 
Arbeitslosen mit Migrationshintergrund im Rechtskreis des SGB II befand. 

Im Teil B dieses Berichts wurde bereits festgehalten, dass die berufsbezogenen 
Deutschkurse fast ausnahmslos in Westdeutschland durchgeführt wurden und die 
Teilnahmezahl von Herbst 2004 bis Ende 2007 stark rückläufig war. Von den insge-
samt 46.000 Förderfällen in diesem Zeitraum entfielen mehr als die Hälfte auf das 
vierte Quartal 2004. Der Rückgang der Zahl der Eintritte hängt eindeutig mit der 
Eingrenzung auf Bezieher/innen des Arbeitslosengeldes I ab Jahresbeginn 2005 
zusammen. Mit rund drei Viertel aller Eintritte wurden im vierten Quartal 2004 über-
wiegend Bezieher/innen von Arbeitslosenhilfe und rund zur Hälfte Langzeitarbeits-
lose gefördert (vgl. für das Folgenden zu den Eintritten 2004 bis 2006 Tabelle 
C.4.3). Die leistungsrechtlich konditionierte Selektivität der Förderung der berufsbe-
zogenen Deutschkurse verhinderte danach in quantitativer Hinsicht betrachtet eine 
der Problemlage von Arbeitslosen mit Migrationshintergrund angemessene Umset-
zung. In den hier näher betrachteten drei Eintrittsjahren von 2004 bis 2006 entfiel 
die überwiegende Mehrzahl der Eintritte auf arbeitslose Nicht-EU-Ausländer, dar-
unter etwas weniger als die Hälfte mit türkischer Staatsangehörigkeit. So gesehen 
überrascht nicht, dass von allen eingetretenen Personen rund zwei Drittel Männer 
waren. Der Anteil der Spätaussiedler einschließlich ehemaliger Spätaussiedler liegt 
deutlich unter 10 Prozent. Der Anteil der Arbeitslosen mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit, für die die Recherche in den Datenbanken der BA keinen Hinweis auf einen 
Migrationshintergrund ergab, ist noch geringer. 
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Tabelle C.4.3:  
Eintritte in ESF-BA-Sprachkurse nach personen- und erwerbsbiografischen 
Merkmalen (2004 – 2006) im Bundesgebiet 
 2004 2005 2006 Insgesamt 
 absolut % absolut % absolut % absolut % 
Eintritte 23.669 100 10.249 100 6.895 100 40.813 100 
Geschlecht 
männlich 17.024 71,9 6.920 67,5 4.511 65,4 28.455 69,7 
weiblich 6.645 28,1 3.329 32,5 2.384 34,6 12.358 30,3 
Alter 
Unter 25 Jahren 754 3,2 346 3,4 255 3,7 1.355 3,3 
25 bis unter 50 Jahren 18.722 79,1 8.031 78,4 5.329 77,3 32.082 78,6 
darunter: 25 bis unter 40  10.130 54,1 4.695 58,5 3.055 57,3 17.880 55,7 
                40 bis unter 50 8.592 45,9 3.336 41,5 2.274 42,7 14.202 44,3 
50 Jahre und älter 4.193 17,7 1.872 18,2 1.311 19,0 7.376 18,1 
Berufsrückkehrerinnen 240 1,0 83 0,8 69 1,0 392 1,0 
Alleinerziehend 813 3,4 300 2,9 225 3,3 1.338 3,3 
Gesundheitliche Einschränkung 4.081 17,2 1.120 10,9 628 9,1 5.829 14,3 
Migrationshintergrund 
Deutsche ohne Migrationserfahrung 841 3,6 589 5,7 432 6,3 1.862 4,6 
Spätaussiedler 1.808 7,6 746 7,3 471 6,8 3.025 7,4 
Frühere Spätaussiedler 114 0,5  33 0,3  16  0,2  163 0,4 
Ehemalige Ausländer 1.662 7,0 1.116 10,9 906 13,1 3.684 9,0 
EU-Ausland (14 Länder) 2.574 10,9 1.348 13,2 794 11,5 4.716 11,5 
darunter: Italien 1.169 45,4 540 40,1 340 42,8 2.049 43,4 
               Griechenland 801 31,1 400 29,7 221 27,8 1.422 30,2 
Nicht-EU-Ausland 16.620 70,2 6.378 62,2 4.259 61,8 27.257 66,8 
darunter: Türkei 7.897 47,5 2.855 44,8 1.876 44,0 12.628 46,3 
               Russische Förderation 1.058 6,4 311 4,9 211 5,0 1.580 5,8 
               Irak 919 5,5 222 3,5 159 3,7 1.300 4,8 
               Ehemaliges Jugoslawien 737 4,4 324 5,1 167 3,9 1.228 4,5 
keine Angabe/staatenlos 50 0,2 39  0,4  17  0,3  106 0,3 
Schulausbildung 
Ohne Hauptschulabschluss 12.102 51,1 5.184 50,6 3.224 46,8 20.510 50,3 
Mit Hauptschulabschluss 8.368 35,4 3.590 35,0 2.329 33,8 14.287 35,0 
Mittlere Reife 1.858 7,9 908 8,9 765 11,1 3.531 8,6 
Fachhochschulreife/Abitur 1.331 5,6 549 5,3 457 6,6 2.337 5,7 
keine Angabe 10   -  18  0,2  120 1,7 148 0,4 
 Berufsausbildung (2004-2005)* 
ohne abgeschlossene Berufsausbildung 20.735 87,6 8.988 87,7 k.A.  k.A. 29.723 87,6 
mit abgeschlossener Berufsausbildung 2.861 12,1 1.154 11,3 k.A.    k.A.   4.015 11,9 
keine Angabe 73 0,3 107 1,0  k.A.    k.A.   180 0,5 
Arbeitslosigkeit vor Eintritt in die Maßnahme 
unter einem Jahr arbeitslos 13.846 58,5 9.832 95,9 6.666 96,7 30.344 74,4 
über ein Jahr arbeitslos 9.823 41,5 417 4,1 229 3,3 10.469 25,6 
Leistung vor Maßnahmeintritt 
Arbeitslosengeld 5.512 23,3 10.248 100 6.121 88,8 21.881 53,6 
Arbeitslosenhilfe 18.157 76,7  -   -   -   -  18.157 44,5 
ohne Angabe -   1  774 11,2 775 1,9 

Quelle: Schweigard (2008: 17 – Auswertung der Individualdatenbank der Begleitforschung 
(Datenstand: 14.03.2007)).  
*Für 2006 steht das Merkmal „Berufsabschluss“ nicht zur Verfügung.. 
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Auffällig ist das relativ niedrige schulische und berufliche Qualifikationsniveau. Rund 
die Hälfte der Teilnehmenden alle drei Eintrittsjahrgänge hatte keinen Schulab-
schuss im Sinne der deutschen Hauptschule. Angaben zur beruflichen Qualifikation 
liegen nur für die 2004 und 2005 eingetretenen Personen vor. Demnach hatten fast 
90 Prozent keine (bzw. keine formal anerkannte) abgeschlossene Berufsausbil-
dung. 

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass die geförderten Personengruppen 
relativ eindeutig zu den Risikogruppen auf dem Arbeitsmarkt zählen. Abgesehen 
von den sprachlichen Defiziten im Deutschen, zu denen keine Daten vorliegen, ist 
es vor allem die geringe schulische und berufliche Qualifikation, die für ein relativ 
hohes Verbleibsrisiko in Arbeitslosigkeit und geringe Chancen auf ein nachhaltiges 
Beschäftigungsverhältnis sprechen. 

Leider gibt es in der BA-Statistik bzw. den zugrunde liegenden Datenbanken keine 
Informationen zu den Maßnahmen selber (nur zum Anteil der Eintritte in Teilzeit-
kurse 2004 bis 2006 in Höhe von 4 Prozent – vgl. Schweigard 2008: 23). Darin 
sollten neben einem Bewerbungstraining berufsbezogene Deutschkenntnisse bis 
hin zu beruflicher Fachsprache vermittelt werden. In einigen regionalen Fallstudien 
der Begleitforschung wurden dazu Expertengespräche bei den Trägern der Maß-
nahmen geführt. Demnach standen häufig das Bewerbungstraining und die Ver-
mittlung von Deutschkenntnissen, die für das Verhalten auf dem Arbeitsmarkt und 
bei Behörden einschließlich Agenturen für Arbeit relevant sein können, im Vorder-
grund. Zwar gab es in fast allen von den Trägern berichteten Deutschkursen auch 
Ansätze zur Vermittlung berufsfeldspezifischer deutscher Fachbegriffe. Aber die 
meisten Befragten wiesen darauf hin, dass für die Vermittlung berufsfachlicher 
Sprache relativ homogene Gruppen erforderlich seien, die oft nicht realisierbar wa-
ren. Daher ist anzunehmen, dass die Vermittlung berufbezogener Deutschkennt-
nisse eher selten zugleich mit konkret beruflich qualifizierenden Kursinhalten ver-
bunden war. Gerade für die vielen Geringqualifizierten unter den Teilnehmer/innen 
wären demnach ergänzende berufliche Qualifizierungshilfen möglicherweise sinn-
voll gewesen. 

 

4.2.3 Verbleib 

Wie einleitend erläutert konnte aufgrund der ungünstigen Datenlage keine Wir-
kungsanalyse mit einer Vergleichsgruppe von möglichst ähnlichen, aber nichtteil-
nehmenden Personen durchgeführt werden. Damit blieb nur die Möglichkeit, in An-
lehnung an die gesetzliche Eingliederungsbilanz mit Hilfe von Datenabgleichen im 
Datawarehouse der BA den Verbleib in Arbeitslosigkeit bzw. eine eventuelle sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung sechs Monate nach dem Austritt aus der 
Maßnahme zu ermitteln. Zusätzlich interessierte angesichts des hohen Anteils Ge-
ringqualifizierter, ob es nach dem Sprachkurs eventuell in größerem Umfang zu 
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Übergängen in eine Maßnahme zur Förderung der beruflichen Weiterbildung ge-
kommen war.  

In der Tabelle C.4.4 ist pro Jahr die Zahl der Personen aufgeführt, die in diesem 
Jahr in eine berufsbezogenen ESF-Deutschkurs eingetreten waren. Der Verbleib 
sechs Monate nach Austritt wurde für die Teilnehmer/innen von 2004 überwiegend 
für das Jahr 2005 festgestellt, weil die Kurse mit ihrer dreimonatigen Laufzeit erst 
im Herbst 2004 begonnen hatten. Für die Eintritte der Jahre 2005 und 2006 war der 
Status sechs Monate nach Austritt zum Teil noch im Eintrittsjahr, in der Mehrzahl 
der Fälle erst im Folgejahr ermittelbar.  

Tabelle C.4.4:  
Verbleib der Teilnehmer/innen der Jahre 2004 bis 2006 sechs Monate  
nach Maßnahmeaustritt  

Verbleib nach 6 Monaten 
(Stichtag) 

Eintritte 
2004 

Eintritte 
2005 

Eintritte 
2006 

  absolut % absolut % absolut % 
Sozialversicherungspflichtig beschäftigt und 
gef. Exi 
darunter: ohne Förderung 
               mit Förderung (inkl. Exi) 

 
3.579 
3.520 

59 

 
15,1 
14,9 
 0,3 

 
2.731 
2.715 

16 

 
26,7 
26,5 
 0,2 

 
2.282 
2.257 

25 

 
33,1 
32,7 
0,4 

arbeitslos gemeldet 
12.912 54,6 5.242 51,2 2.837 41,2 

nur arbeitsuchend gemeldet 
5.171 21,9 751 7,3 596 8,6 

Sonstiges  
2.007 8,5 1.525 14,9 1.180 17,1 

andere Maßnahmen  
aktiver Arbeitsförderung 

 
66 

 
0,3  

 
37 

 
 0,4 

 
41 

 
 0,6 

Insgesamt 23.669 100 10.249 100 6.895 100 
Gef. Exi = im Rahmend es SGB III geförderte Existenzgründung 
Quelle: Deeke 2007, Schweigard 2008 (Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-
Programm - Datenstand: 30.09.2007)  
 

Die Ergebnisse zeigen, dass nur eine relativ kleine Minderheit der Teilnehmenden 
sechs Monate nach Kursende in (ungeförderter) sozialversicherungspflichtiger Be-
schäftigung war. Besonders niedrig ist dieser Anteil mit nur 15 Prozent bei denen, 
die im vierten Quartal 2006 teilgenommen hatten, also bei der Teilnahmegruppe mit 
überwiegender Anzahl im Bezug von Arbeitslosenhilfe und zur Hälfte zuvor Lang-
zeitarbeitslosen. Mehr als die Hälfte waren zum Stichtag arbeitslos gemeldet. Der 
Rest war nur arbeitsuchend gemeldet, davon jedoch mit wenigen Ausnahmen nicht 
in einer anderen Maßnahme der Arbeitsförderung, oder diese Personen sind der 
Rubrik Sonstiges zugeordnet, weil sie sich entweder vom Arbeitsmarkt zurückgezo-
gen hatten, oder nur geringfügig beschäftigt oder ungefördert selbstständig er-
werbstätig waren. 

Die Teilnehmer/innen der Jahre 2005 und 2006 waren auf dem Arbeitsmarkt ver-
mutlich deshalb etwas erfolgreicher, weil unter ihnen kaum Langzeitarbeitslose wa-
ren. Der Anstieg des Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter auf mehr als 
eine Viertel bei denen, die 2005 eingetreten waren, und auf ein Drittel bei den Ein-
tritten des Jahres 2006 mag auch auf die damalige konjunkturelle Belebung des 
Arbeitsmarktes zurückzuführen sein. Gleichwohl waren sechs Monate nach Austritt 



IAB Projektbericht 228 

rund zwei Drittel nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter überwie-
gend arbeitslos gemeldet. Auch von den in diesen Jahren eingetretenen Personen 
war kaum jemand in einer Anschlussmaßnahme der aktiven Arbeitsförderung, also 
auch nicht in einer beruflichen Weiterbildungsmaßnahme. 

Eine multivariate Analyse der Chance auf eine ungeförderte sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung in Abhängigkeit von den personellen Merkmalen und der 
regionalen Arbeitsmarktsituation ergab folgende, wenig überraschende Resultate 
(Schweigard 2008: 31). Die Frauen unter den Arbeitslosen mit Migrationshin-
tergrund hatten nach den Deutschkursen deutlich schlechtere Chancen auf eine 
entsprechende Beschäftigung als die Männer. Ebenfalls schlechtere Chancen hat-
ten Ältere unter den Teilnehmenden im Vergleich zu den Jüngeren. Im Vergleich zu 
den Teilnehmer/innen mit türkischer Staatsangehörigkeit war die Wahrscheinlichkeit 
einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bei allen anderen Gruppen, also 
bei den anderen Ausländern und ehemaligen Ausländern sowie bei den Spätaus-
siedlern und sonstigen Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit signifikant 
höher. Ein fehlender Schulabschluss, aber auch die Fachhochschulreife oder das 
Abitur sprechen ebenfalls für geringere Chancen. Besonders ungünstig war die 
Verbleibssituation von zuvor bereits Langzeitarbeitslosen. Daneben hatte die regio-
nale Arbeitsmarktsituation  einen statistisch kräftigen Einfluss auf die Wahrschein-
lichkeit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung.117 

Insgesamt ist das Ergebnis gemessen am Förderziel ernüchternd. Im Vergleich zur 
Förderung der beruflichen Weiterbildung von Arbeitslosen mit Migrationshintergrund 
ist es enttäuschend. Von den Teilnehmer/innen an einer beruflicher Weiterbildung 
im Rechtskreis des SGB III, die in der Zeit von Mitte 2005 bis Mitte 2006 in West-
deutschland aus einer Maßnahme ausgetreten waren, waren sechs Monate später 
insgesamt 54 Prozent sozialversicherungspflichtig beschäftigt, von den Personen 
ohne Migrationshintergrund waren es 54,4 Prozent und von den Personen mit 
Migrationshintergrund mit einem Anteil von 15 Prozent an allen Austritten aus der 
FbW waren es 51,4 Prozent (BA-Eingliederungsbilanz zum SGB III 2006). Die 
demgegenüber erheblich niedrigere Eingliederungsquote nach den ESF-BA-
Deutschkursen im gleichen Zeitraum und ebenfalls in Westdeutschland verweist 
darauf, dass die Defizite im berufsbezogenen Deutsch wohl nicht das einzige 
Hemmnis für einen Übergang in Beschäftigung waren. 

                                                
117 Eine mehr oder weniger ungünstige regionale Arbeitsmarktsituation muss sich nicht „un-

gebrochen“ in den Effekten der Förderung niederschlagen. Die regionalen Fallstudien der 
Begleitforschung ergaben, dass in Agenturbezirken, in denen die Agenturen die berufsbe-
zogene Deutschförderung im Kontext eines gezielt auf die Integrationsförderung ausge-
richteten arbeitsmarktpolitischen Programms und in enger Kooperation mit einschlägig 
erfahrenen Trägern ergebnisorientiert umsetzten, darin differenzierter und erfolgreicher 
waren, als Agenturen, von denen die ESF-Förderung ohne solche institutionellen Kon-
texte nur pragmatisch vollzugsorientiert umgesetzt wurde (Schweigard 2007). 
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Die Befunde bekräftigen die eingangs formulierte These, dass die Arbeitsmarkt-
chancen von Arbeitslosen mit Migrationshintergrund zwar von ihren mehr oder we-
niger stark ausgeprägten Schwächen in berufsbezogener deutscher Sprache ab-
hängen, dass ihre Chancen auf Wiederbeschäftigung aber vor allem aufgrund des 
(formal anerkannten) niedrigen schulischen und beruflichen Bildungsniveaus und 
zum Teil in Verbindung mit längerer Arbeitslosigkeit erheblich beeinträchtigt sind. 
Demnach wäre die berufsbezogene Deutschvermittlung zwar nützlich, aber bei den 
Geringqualifizierten wären vermutlich ergänzende Hilfen zur beruflichen Qualifi-
zierung sinnvoll gewesen. Weil die Möglichkeit zu einer Vergleichsgruppenanalyse 
einschließlich eines Vorher-Nachher-Vergleichs der Deutschkenntnisse fehlen, kann 
diese These hier empirisch nicht belegt werden. Deshalb wurde zur weiteren Klä-
rung eine auf Migranten beschränkte Sonderauswertung der Befragungsdaten der 
Begleitforschung zur ESF-BA-Förderung der beruflichen Weiterbildung von Ar-
beitslosen durchgeführt, über deren Ergebnisse im folgenden Teilkapitel berichtet 
wird (zu den Befragungen und Ergebnissen der Wirkungsanalysen für alle Teilnah-
megruppen vgl. C.2),. 

4.3 Vermittlung berufsbezogener Deutschkenntnisse bei  
beruflicher Weiterbildung von Migranten – eine  
Wirkungsanalyse mit Befragungsdaten 

4.3.1 Fragestellung, Untersuchungsansatz und Datengrundlage 

Die Förderung der beruflichen Weiterbildung von Arbeitslosen, darunter von Spät-
aussiedlern und Ausländern, wurde im Kapitel C.2 dieses Berichts bereits unter 
dem Aspekt der Effektivität der ESF-Förderung im Vergleich zur Teilnahme ohne 
ergänzende ESF-Förderung und zum Arbeitsmarkterfolg nichtteilnehmender Ar-
beitsloser untersucht. Die mit ereignisanalytischen Verfahren und zum Teil auch mit 
einem statistischen Matching durchgeführte Analyse basierte auf den Längsschnitt-
daten bundesweit repräsentativer Befragungen (2003/2004 und 2006) der ESF-ge-
förderten Teilnehmer/innen der Jahre 2000 bis 2002 und Vergleichsgruppen. Die 
Stichproben der Vergleichspersonen wurden mit Hilfe von Prozessdaten der BA mit 
einem exakten Vormatching gezogen, um bereits in diesem Schritt eine Vergleich-
barkeit mit den ESF-Geförderten zu ermöglichen,118 

An dieser Stelle wird die mit den Längsschnittdaten gebotene Chance genutzt, dem 
interessierenden Einfluss einer beruflichen Weiterbildung mit und ohne damit ver-
bundener Vermittlung berufsbezogener Deutschkenntnisse auf den Arbeitsmarkt-
erfolg von zuvor arbeitslosen Migranten nachzugehen. Für diese Sonderauswertung 
der Evaluation der ESF-BA-geförderten beruflichen Weiterbildung konnten die ret-

                                                
118 Vgl. zum methodischen Vorgehen bei der Befragungen und ihrer Auswertung Kapitel C.2 

in diesem Bericht sowie ausführlicher Deeke u.a. 2009: 19 ff., 179 ff. 
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rospektiven Längschnittdaten von mehr als 5.600 befragten Spätaussiedlern und 
Ausländern genutzt werden (vgl. Tabelle C.4.5), darunter 3.299 ESF-Geförderte, 
1.790 Teilnehmer/innen nur mit SGB III-Unterstützung sowie 549 Arbeitslose zum 
Eintrittszeitpunkt der ESF-Geförderten („Bestandsarbeitslose“).  

Tabelle C.4.5:  
Mit retrospektiven Längsschnittdaten auswertbare Stichproben der  
Befragungen von Teilnehmer/innen an beruflicher Weiterbildung mit  
ergänzender ESF-Förderung 2000 bis 2002 und Vergleichsgruppen, darunter 
Migranten sowie davon mit Vermittlung berufsbezogener Deutschkenntnisse 

 insgesamt Migranten dar. mit Vermittlung  
berufsbezogener 
Deutschkenntnisse 

 absolut absolut % von ins. absolut % 

mit ESF-
Förderung 11.346 3.299 29,1 1.556 47,2 

nur SGB III-Förd. 11.997 1.790 14,9 635 35,5 

Arbeitslose 4.706 549 11,7 - - 
Quelle: Deeke u.a. 2009: 184 

 

Zum Migrantenstatus wurde in der Erstbefragung 2003/2004 ermittelt, ob die be-
fragte Person Spätaussiedler oder Ausländer ist, und wenn ja, seit wann sie in 
Deutschland lebt bzw. ob sie in Deutschland geboren wurde. Für die Analyse wird 
hier allein die Antwort „Spätaussiedler“ bzw. „Ausländer“ genutzt. Damit wurden 
unter den insgesamt Befragten erstens alle Spätaussiedler einschließlich auch die-
jenigen identifiziert, die im Sinne der BA-Statistik fünf Jahre nach dem Einwande-
rungsjahr nicht mehr zu den Spätaussiedlern zählen. Zweitens können die Perso-
nen mit ausländischer Staatsangehörigkeit hier vereinfachend als Migranten/innen 
bezeichnet werden, weil sie ihren Angaben zufolge fast ausnahmslos im Ausland 
geboren wurden. 

Aus den Förderdaten der BA geht nicht hervor, ob bei einer Teilnahme an einem 
allgemein bildenden ESF-Modul berufsbezogene Deutschkenntnisse vermittelt 
wurde oder z.B. EDV-Kenntnisse. Deshalb wurden unabhängig von einer Modulteil-
nahme alle Teilnehmer/innen gefragt, ob im Rahmen ihrer Weiterbildungsmaß-
nahme (auch) berufsbezogene Deutschkenntnisse vermittelt wurden. Dies bejahte 
rund die Hälfte der ESF-geförderten Migranten (auch Befragte ohne ESF-Modul-
Teilnahme) und mehr als ein Drittel der Migranten ohne ESF-Unterstützung (vgl. 
Tabelle C.4.5). Zusätzlich wurden alle Befragten mit einer vierstufigen Skala gebe-
ten, ihre Deutschkenntnisse im Sprechen und Schreiben zum Antwortzeitpunkt ein-
zuschätzen, bei den Teilnehmenden also nach der Maßnahme. Für die Auswertung 
wurden die Antworten zum Sprechen aus der Erstbefragung in der Dichotomisie-
rung von „sehr gut“ gegen den Rest verwendet. 

Im Folgenden werden zunächst die Stichproben der befragten Migranten näher be-
schrieben. Anschließend wird wie bei der Wirkungsanalyse der ESF-Förderung be-
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ruflicher Weiterbildung im Kapitel C.2 mit ereignisanalytischen Verfahren nach dem 
Nutzen der Teilnahme an beruflicher Weiterbildung mit und ohne Vermittlung be-
rufsbezogener Deutschkenntnisse auf dem Arbeitsmarkt gefragt. Als Zielgröße wird 
dabei ein Übergang in ein ungefördertes sozialversicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis gewählt.119 Auf ein statistisches Matching wir hier aufgrund der 
relativ geringen Fallzahlen verzichtet. Unterschiede zwischen den in ihrem Arbeits-
markterfolg zu vergleichenden Gruppen können stattdessen mit kausalanalytischen 
Modellen (Cox-Regressionen) zur Schätzung der Übergangswahrscheinlichkeit 
kontrolliert werden. 

4.3.2 Deskription der Migrantenstichproben im 
Längschnittdatensatz – Teilnehmer/innen und Arbeitslose 

In der Tabelle C.4.6 sind die drei Migrantengruppe mit den Merkmalen beschrieben, 
die in den weiter unten vorgestellten modellbasierten Analysen verwendet wurden. 
Im Großen und Ganzen sind die Merkmalstrukturen der drei befragten Migran-
tengruppen als Folge des exakten Vormatching bei der Stichprobenziehung relativ 
ähnlich. Allerdings gibt es auch deutliche Unterschiede als Folge davon, dass im 
Vormatching nur wenige Merkmale berücksichtigt werden konnten (z.B. nicht die 
Staatsangehörigkeit bzw. der Migrantenstatus) und aufgrund des Antwortverhaltens 
der Befragten. Die Unterschiede lassen sich erstens auf die spezifische, vor allem 
leistungsrechtlich konditionierte Zugangsselektivität der ergänzenden ESF-Förde-
rung im Unterschied zur SGB III-Förderung zurückführen. Zweitens dürften sie im 
Vergleich zwischen den zwei Teilnahmegruppen einerseits und den Arbeitslosen 
andererseits wohl auf eine generelle Zugangsselektivität in die Förderung berufli-
cher Weiterbildung verweisen. 

Von den ESF-geförderten Migranten sind rund zwei Drittel Frauen, bei den nur mit 
dem SGB III Geförderten und den Arbeitslosen dagegen etwas mehr als die Hälfte. 
Der hohe Frauenanteil dürfte damit zusammenhängen, dass Nichtleistungsbezie-
her/innen des SGB III, also Arbeitslose ohne Anspruch auf eine SGB III-Leistung 
zum Lebensunterhalt bei einer Teilnahme, und damit relativ viele Frauen eine wich-
tige Zielgruppe des Programms waren. So hatten fast drei Vierteil der ESF-geför-
derten Migranten/innen keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Arbeitslosen-
hilfe vor dem Eintritt in eine Maßnahme bzw. auf Unterhaltsgeld während der Teil-
nahme. Aufgrund des Vormatching sind zwar auch die Anteile der Nichtleistungsbe-
zieher/innen bei den SGB III-Geförderten und den Arbeitslosen erheblich höher als 
in der Grundgesamtheit aller Arbeitslosen und Weiterbildungsteilnehmer/innen, aber 
gleichwohl vor allem bei den arbeitslosen Migranten mit 50 Prozent deutlich niedri-

                                                
119 Im hier zugrundeliegenden IAB-Forschungsbericht wurden zusätzlich Übergänge in Er-

werbstätigkeit generell (also auch in Selbstständigkeit oder geringfügige Beschäftigung) 
betrachtet (Deeke u.a. 2009: 113 ff). Die Ergebnisse weichen nur wenig von den Befun-
den zu den Übergängen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ab – vgl. dazu hier 
die Hinweise im Teilkapitel 4.3.3.  
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ger als bei den ESF-Geförderten. Dementsprechend spiegelbildlich verteilt sind die 
Anteile der Personen im vorherigen Bezug von Sozialhilfe: mehr als ein Drittel der 
Migranten/innen mit ESF-geförderter Weiterbildung und weniger als ein Fünftel der 
arbeitslosen Nichtteilnehmer/innen bezogen zum Zeitpunkt des Maßnahmeeintritts 
Sozialhilfe. 

Besonders auffällig sind die Befunde zur schulischen und beruflichen Qualifikation 
der befragten Migranten. Ganz anders als bei allen Arbeitslosen mit Migrationshin-
tergrund bzw. arbeitslosen Migranten hatten mehr als zwei Drittel der Personen in 
den drei Migrantengruppen einen Realschulabschluss oder Abitur bzw. vergleich-
bare Abschlüsse (vgl. Kapitel C.4.1 und hier Tabelle C.4.6). Ebenso stark ist die 
entsprechende Abweichung bei der beruflichen Qualifikation. Mehr als zwei Drittel 
jeder Migrantengruppe hatten eine abgeschlossene Berufsausbildung oder gar eine 
(Fach-)Hochschulabschluss (ebda.). Offenkundig liegt dem zugrunde, dass es sich 
um Befragungsergebnisse handelt, die Befragten also nicht nur in Deutschland for-
mal anerkannte Abschlüsse angeben hatten. Im Falle der im Fragebogen weit vor 
der Frage nach dem schulischen Abschluss gestellten Frage nach ihrem beruflichen 
Abschluss sind die Befragten sogar ausdrücklich aufgefordert worden, auch im 
Ausland erworbenen Abschlüsse mitzuteilen. 
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Tabelle C.4.6:  
Stichproben von Migranten mit ergänzender ESF-Förderung, nur mit  
SGB III-Förderung und arbeitslosen Nichtteilnehmer/innen nach ausgewählten 
Merkmalen in Prozent 

 mit ergänzender 
ESF-Förderung 

nur mit SGB III-
Förderung 

Arbeitslose 

Gesamt = 100 Prozent 3.299 1.790 549 
Teilnehmende/ Arbeitslose    
Bestandsarbeitslose - - 100 
SGB-III-FbW ohne berufsbez. Deutschk. - 59,0 - 
SGB-III-FbW mit berufsbez. Deutschk. - 35,5 - 
ESF-FbW-TN ohne berufsbez. Deutschk. 47,5 - - 
ESF-FbW-TN mit berufsbez. Deutschk. 47,2 - - 
keine Angabe 5,3 5,5 - 
Selbsteinschätzung Sprachkompetenz    
keine sehr guten Deutschkenntnisse 83,5 74,5 78,0 
sehr gute Deutschkenntnisse 15,6 24,7 20,0 
keine Angabe 0,8 0,8 2,0 
Arbeitsmarkt Cluster    
Cluster Ia 3,8 1,1 1,6 
Cluster Ib 24.4 5,8 8,6 
Cluster Ic 0,9 0,8 0,7 
Cluster IIa 9,7 9,4 11,7 
Cluster IIb 26,0 30,7 31,3 
Cluster IIIa 4,2 4,6 5,3 
Cluster IIIb 4,1 6,3 5,1 
Cluster IIIc 13,1 18,0 18,6 
Cluster IV 2,6 5,3 2,2 
Cluster Va 1,8 2,2 1,6 
Cluster Vb 6,5 11,6 9,8 
Cluster Vc 2,8 4,3 3,5 
Dauer Arbeitslosigkeit (gruppiert)    
bis 12 Monate  71,0 68,7 72,3 
13 Monate und länger 11,5 12,5 6,2 
fehlende Angabe 17,4 18,8 21,5 
Geschlecht    
Männer 36,2 46,6 45,9 
Frauen 63,8 53,4 54,1 
Leistungsbezug vorher    
nein 72,8 67,9 50,3 
ja 27,2 32,1 49,7 
Altersgruppen    
bis unter 25 Jahre 6,8 8,4 10,9 
25 bis unter 35 Jahre 34,1 41,7 37.3 
35 bis unter 50 Jahre 50,1 42,2 43,4 
50 Jahre und älter 9,1 7,7 8,4 
Eintrittshalbjahr    
Halbjahr 1 2000 16,7 20,7 13,3 
Halbjahr 2 2000 23,4 25,6 20,6 
Halbjahr 1 2001 26,0 21,6 20,2 
Halbjahr 2 2001 12,6 12,3 16,8 
Halbjahr 1 2002 16,5 15,3 20,9 
Halbjahr 2 2002 4,8 4,5 8,2 
beruflicher Abschluss    
kein Abschluss/Teilfacharbeiter 15,2 20,9 30,1 
Lehre/(Berufs-)Fachschule 45,3 46,9 41,9 
(Fach-)Hochschule 36,7 29,6 19,1 
keine Angabe 2,8 2,5 8,9 
letzte berufliche Tätigkeit    
Un-/Angelernte 23,1 37,8 42,4 
Facharbeiter 10,5 9,7 10,4 
Fachangestellte 40,7 32,2 20,6 
Beamte 3,7 2,0 0,7 
Azubis 1,9 2,5 4,0 
selbständig 5,1 5,3 5.1 
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 mit ergänzender 
ESF-Förderung 

nur mit SGB III-
Förderung 

Arbeitslose 

Gesamt = 100 Prozent 3.299 1.790 549 
noch nie erwerbstätig 8,6 5,8 9,3 
keine Angabe 6,4 4,9 7,5 
Dauer vorher nicht erwerbstätig (Jahre)    
gesundheitliche Beeinträchtigung    
nein 86,1 87,7 80,3 
ja 8,8 7,7 15,1 
keine Angabe 5,1 4,6 4,6 
Kinder    
nein 26,5 27,4 31,9 
ja 69,0 66,5 61,4 
 4,5 6,0 6,7 
Sozialhilfe vorher    
nein 62,8 77,7 80,9 
ja 37,2 22,3 17,5 
höchster Schulabschluss    
ohne, Volks-/Hauptschule 11,1 16,8 30,1 
Realschule/POS Klasse 10 56,0 51,5 39,9 
Abitur/EOS Klasse 12 28,0 26,5 18,6 
keine Angabe 4,9 5,2 11,5 
Zusammenleben mit Partner    
nein 18,7 21,5 25,7 
ja 76,7 74,1 70,9 
keine Angabe 4,5 4,5 3,5 
aktive Arbeitsuche während/nach Maßnahme    
nein 10,7 10,3 11,3 
ja 89,3 89,7 88,7 
Quelle: Deeke u.a. 2009: 184 ff. 

Daneben gibt es relativ starke Unterschiede in der Qualifikationsstruktur der zwei 
Teilnehmergruppen und den Arbeitslosen. In der  ESF-Gruppe ist der Anteil der 
Migranten mit Abitur mit 28 Prozent besonders hoch, dagegen bei den Arbeitslosen 
der Anteil von Migranten ohne Schulabschluss oder Volks-/Hauptschulabschluss mit 
30 Prozent. Entsprechendes gilt für die Anteilstruktur beim Berufsabschluss. Von 
den ESF-Geförderten hatten nur 15 Prozent keine abgeschlossene Berufsausbil-
dung oder den DDR-Abschluss „Teilfacharbeiter“, dagegen 37 Prozent einen 
(Fach)Hochschulabschluss. Von den arbeitslosen Migranten hatten dagegen nach 
ihren eigenen Angaben 30 Prozent keine abgeschlossene Berufsausbildung und 
nur 20 Prozent einen (Fach)Hochschulabschluss. Dementsprechend unterscheidet 
sich auch die berufliche Position in der letzen Erwerbstätigkeit. Unter den arbeitslo-
sen Migranten sind die zuvor un- oder angelernt Tätigen mit mehr als 40 Prozent 
die größte Gruppe, bei den ESF-Geförderten sind es die Angestellten mit berufs-
fachlich qualifizierter Tätigkeit.  

Vor allem der hohe Anteil von Migranten in der ESF-Gruppe mit (Fach-)Hochschul-
abschluss kann mit der spezifischen Zugangsselektivität in die ergänzende ESF-
Förderung erklärt werden (vgl. dazu C.2). Zu der Zielgruppe der Nichtleistungsbe-
zieher/innen gehören auch Absolventen einer Fachhochschule oder Universität, 
wenn diese anschließend nicht beitragspflichtig mit der erforderlichen Mindestdauer 
zur Begründung von Leistungsansprüchen an die Arbeitslosenversicherung be-
schäftigt waren. Daneben ist das in beiden Teilnahmegruppen von der Gruppe der 
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arbeitslosen Migranten abweichend hohe Qualifikationsniveau eher ein Hinweis auf 

eine generelle Zugangsselektivität in die berufliche Weiterbildung von Arbeitslosen. 

Wo auf eine (anerkannte) berufliche Qualifikation durch Fortbildung oder Umschu-

lung „aufgesetzt“ werden kann, dürften aus Vermittlersicht die Chancen auf ein er-

folgreiche Teilnahme und anschließende Beschäftigung größer sein, als bei gering 

qualifizierten Arbeitslosen. 

Schließlich sind für die hier verfolgte Fragestellung die Angaben zur Sprachkom-

petenz im Deutschen interessant. Mehr als drei Viertel aller befragten Migranten 

gaben für den Zeitpunkt ihrer Antwort an, dass sie keine „sehr guten“ Deutsch-

kenntnisse haben. Von den Teilnehmer/innen mit ergänzender ESF-Förderung wa-

ren es sogar mehr als vier Fünftel.
120

 Dass jeweils nur eine kleine Minderheit nach 

ihrer Selbsteinschätzung „sehr gut“ Deutsch spricht, ist nicht sehr überraschend. 

Bei den zwei Teilnahmegruppen kann dies möglicherweise zudem auch damit zu-

sammenhängen, dass sie in der Maßnahme erfahren hatten, dass ihre Deutsch-

kenntnisse weniger gut sind als selbst gedacht. Auch bei denen, die in der Maß-

nahme zusätzlich berufbezogene Deutschkenntnisse erworben hatten, kann es zu 

einer entsprechenden Sensibilisierung gekommen sein. Für die Arbeitslosen bietet 

sich eine derartige Erklärung nicht an. Gleichwohl besteht mit diesem Merkmal nun 

die Chance, mit einer kausalorientierten Analyse zusätzlich der Frage nachzuge-

hen, welchen Einfluss „sehr gute“ Deutschkenntnisse neben anderen Einflussfakto-

ren auf die Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. 

4.3.3 Wirkungsanalyse der ESF-geförderten Weiterbildung mit 

und ohne ergänzender Vermittlung von berufsbezogenen 

Deutschkenntnissen 

Die folgende Analyse entspricht mit der Schätzung der Überlebensraten (Kaplan-

Meier-Schätzer) und einem Kausalmodell (Cox-Regression) im methodischen Vor-

gehen dem Untersuchungsansatz, der in dieser Arbeit bereits für die Wirkungsana-

lyse der ESF-geförderten beruflichen Weiterbildung berichtet wurde (vgl. C.2). Auch 

hier umfasst der maximale Beobachtungszeitraum sechs Jahre ab Maßnahmeein-

tritt bei einer durchschnittlichen Maßnahmedauer von rund einem Jahr. Für die ver-

gleichende Untersuchung wurden fünf Gruppen von Migranten gebildet, die in die 

Betrachtung der Übergangsraten einbezogen und anschließend simultan in einem 

Modell zur Ermittlung der kausalen Relevanz der beruflichen Weiterbildung mit und 

ohne ergänzender Vermittlung von Deutschkenntnissen im Kontrast zur Nichtteil-

nahme und bei Kontrolle weiterer potentieller Einflussfaktoren auf die Übergangs-

                                                

120
 Diese Befragten hatten angekreuzt, dass sie „gut“, „einigermaßen“ oder „eher schlecht“ 
Deutsch sprechen. Dazu gab es zwischen den drei Migrantengruppen keine nennens-
werten Unterschiede. 
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wahrscheinlichkeit in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung berücksichtigt 
wurden:121 

1. Migranten mit einer ESF-FbW-Teilnahme und Vermittlung berufsbezogener 
Deutschkenntnisse in ihrer Maßnahme 

2. Migranten mit einer ESF-FbW-Teilnahme ohne Vermittlung berufsbezogener 
Deutschkenntnisse in ihrer Maßnahme 

3. Migranten mit einer SGB III-FbW-Teilnahme und Vermittlung berufsbezoge-
ner Deutschkenntnisse in ihrer Maßnahme 

4. Migranten mit einer SGB III-FbW-Teilnahme ohne Vermittlung 
berufsbezogener Deutschkenntnisse in ihrer Maßnahme 

5. Migranten ohne Teilnahme, die zum Zeitpunkt des Maßnahmeeintritts der 
ESF-Geförderten in den gleichen Agenturbezirken arbeitslos gemeldet wa-
ren122 

Die Betrachtung der Übergangsraten (Abbildung C.4.1) ergibt, dass die arbeitslosen 
Migranten ohne Teilnahme zunächst schneller in sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung wechseln, als die vier Teilnahmegruppen. Weil sich die Gruppen in ihrer 
Suchintensität nicht unterscheiden (vgl. Tabelle C.4.6 sowie Kapitel C.2). kann die-
ser Effekt nicht - wie in der einschlägigen Literatur üblich - auf vermeintlich gerin-
gere Suchaktivitäten während der Teilnahme zurückgeführt werden, sondern kann 
als rationale Entscheidung zugunsten eines für den späteren Arbeitsmarkterfolg 
aussichtsreicher erscheinenden Maßnahmeabschlusses interpretiert werden. Für 
die Zeit nach Maßnahmeende weisen alle vier Teilnahmegruppen signifikant höhere 
Übergangsraten auf als die arbeitslosen Nichtteilnehmer/innen. Wie die Inzidenz-
raten zeigen, wirkt sich die zusätzliche Vermittlung berufsbezogener Deutschkennt-
nisse allerdings nur bei der Gruppe der SGB III-Geförderten positiv verstärkend auf 
die Übergangsraten aus. Zudem sind die Inzidenzraten beider ESF-Gruppen etwas 
geringer als die Inzidenzraten der zwei SGB III-Gruppen. 123 

 

                                                
121 Aufgrund fehlender Angaben sind die Fallzahlen geringfügig niedriger als in Tabelle C.4.6 

ausgewiesen – vgl. Fußnote zur Abbildung C.4.1. 
122 Die wenigen Arbeitslosen, die später selber in eine Weiterbildungsmaßnahme eingetreten 

waren, wurden dann als rechtszensierte Fälle behandelt. 
123 Die Analyse mit der Zielgröße eines Übergangs von Migranten in eine Erwerbstätigkeit 

gleich welcher Qualität ergab dagegen gleich hohe Inzidenzraten der zwei Teilnahme-
gruppen ohne Vermittlung von Deutschkenntnissen und einen positiv verstärkenden Ef-
fekt der Vermittlung von berufsbezogenen Deutschkenntnissen auch für die ESF-Gruppe 
(Deeke u.a. 2009: 115). 
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Abbildung C.4.1:  
Übergang von Migranten in eine ungeförderte  
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
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 Bestandsarbeitslose: 544, Ereignisse: 165 
 SGB-III-FbW ohne berufsbezogene Deutschkenntnisse: 1.052, Ereignisse: 513 
 SGB-III-FbW mit berufsbezogenen Deutschkenntnissen: 634, Ereignisse: 319 
 ESF-FbW ohne berufsbezogene Deutschkenntnisse: 1.560, Ereignisse: 661 
 ESF-FbW mit berufsbezogenen Deutschkenntnissen: 1.550, Ereignisse: 623 
Log-Rank Test: p=0,000 
Inzidenzraten: 
 Bestandsarbeitslose: 0,011 
 SGB III-FbW-TN ohne Vermittlung berufsbezogener Deutschkenntnisse: 0,015 
 SGB III-FbW-TN mit Vermittlung berufsbezogener Deutschkenntnisse: 0,016 
 ESF-FbW-TN ohne Vermittlung berufsbezogener Deutschkenntnisse: 0,014 
 ESF-FbW-TN mit Vermittlung berufsbezogener Deutschkenntnisse: 0,013 

Quelle: Deeke u.a. 2009: 118 f 

Im folgenden Kausalmodell (Cox-Regression) werden die gerade betrachteten 
Übergangsraten zur Treatment-Kategorisierung in der Differenzierung der vier Teil-
nahmegruppen verwendet (Tabelle C.4.7). Die Effekte der bei der Merkmalsbe-
schreibung der Stichproben z.B. bei der schulischen und beruflichen Qualifikation 
konstatierten Unterschiede (vgl. oben C.4.2) können nun durch die Aufnahme in 
das Modell kontrolliert werden. Um den Teilnahmeeffekt angemessen berücksichti-
gen zu können, wurden getrennte Modelle für die Zeit der durchschnittlichen Maß-
nahmedauer und für die Zeit danach geschätzt. 

Wie zu erwarten hat die Teilnahme aller vier Gruppen im Modell für die ersten zwölf 
Monate ab Maßnahmeeintritt einen signifikant negativen Effekt auf die Übergangs-
wahrscheinlichkeit in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (hazard ratio < 1). 
Das Modell für die Zeit danach ergibt jedoch bei allen vier Teilnahmegruppen einen 
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signifikant positiven Einfluss. Auffällig ist zudem, dass der Effekt sowohl bei einer 
nur im Rahmen des SGB III unterstützten Weiterbildung in Verbindung mit berufs-
bezogener Deutschvermittlung als auch bei einer ESF-FbW mit Deutschförderung 
noch stärker ausfällt als bei der jeweiligen Weiterbildung ohne Deutschförderung.124 

Daneben unterstreicht in beiden Modellen der positive Effekt „sehr gute(r) Deutsch-
kenntnisse“, dass gute Deutschkenntnisse neben anderen Einflussfaktoren zu einer 
Erhöhung der Übergangswahrscheinlichkeit beitragen. Von den anderen potentiel-
len Einflussfaktoren sind aufgrund der hier verfolgten spezifischen Fragestellung zu 
Übergängen von Migranten vor allem die Qualifikation und die regionale Arbeits-
marktsituation interessant. 

Das Niveau des Schulabschlusses hat in beiden Modellen keinen eigenständigen 
Einfluss auf die Übergangswahrscheinlichkeit und die berufliche Qualifikation nur im 
ersten Modell, d.h. vor allem bei Abbrechern. Nach erfolgreicher Teilnahme an einer 
beruflichen Weiterbildung ist es diese Teilnahme, die sich positiv auf die Arbeit-
marktchancen auswirkt (Modell 2), während die vorherige berufliche Qualifikation 
nur im ersten Modell relevant ist. Und die Position in der letzten Erwerbstätigkeit hat 
von Maßnahmebeginn an, also im Rahmen beider Modelle, keine erkennbaren Ef-
fekt mehr.  

Bei den Effekten der individuellen Zugehörigkeit zu einer spezifischen regionalen 
Arbeitsmarktsituation (Wohnort) ergeben sich in den zwei Modellen unterschiedliche 
Ergebnisse. Im kurzfristigen Beobachtungszeitraum des Modells für die durch-
schnittliche Maßnahmedauer haben regionale Unterschiede zum Teil sehr starke 
Auswirkungen auf die Chance zu einem Übergang in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung, nicht mehr dagegen in der längerfristigen Betrachtung der Über-
gangswahrscheinlichkeit nach Maßnahmeende. Im Kontrast zu Bezirken in Ost-
deutschland mit schlechtesten Arbeitsmarktbedingungen (Cluster Ia) haben dann 
nur noch zwei regionale Cluster positive Effekte, die sich zudem in ihren Charakte-
ristika erheblich unterscheiden. Den stärkeren positiven Effekt auf die Beschäfti-
gungschancen hat die regionale Zugehörigkeit zu Zentren mit günstiger Arbeits-
marktlage und hoher Dynamik (Cluster IV). Aber auch die Zugehörigkeit zu west-
deutschen Mittelstädten oder ländlichen Gebieten mit jeweils überdurchschnittlicher 
Arbeitslosigkeit bei mäßiger Dynamik wirkt sich signifikant positiv auf die Über-
gangswahrscheinlichkeit in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aus (Cluster 
IIIa). Dies bekräftigt die in regionalen Fallstudien zur Umsetzung der gesonderten 
ESF-Deutschkurse gewonnene Einschätzung, dass die Erfolge der Arbeitsförde-
rung von arbeitslosen Migranten nicht allein von der regionalen Arbeitsmarktsitua-
tion abhängen, sondern u.a. auch davon, ob die zuständigen regionalen Akteure vor 

                                                
124 Auch bei der Übergangswahrscheinlichkeit in Erwerbstätigkeit generell gab es dieses 

Ergebnis für alle vier Teilnahmegruppen – allerdings mit nicht ganz so starken Effekten 
wie jetzt für den Übergang in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (vgl. Deeke u.a. 
2009: 115 ff.) 
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dem Hintergrund ihrer einschlägigen längeren Erfahrungen gezielt abgestimmte 
regionale Programme entwickeln und umsetzen (vgl. Teilkapitel C.4.2.). 

Tabelle C.4.7: 
Übergangswahrscheinlichkeit von Migranten in eine ungeförderte  
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung getrennt nach der Dauer  
seit Maßnahmebeginn (Cox-Regression) 

 bis 12 Monate nach 12 Monaten 
Hazard Ratios P-Wert Hazard Ratios P-Wert 

Teilnehmende/ Arbeitslose     
Bestandsarbeitslose Referenz  Referenz  
SGB-III-FbW ohne berufsbez. Deutschk. 0,70 0,02 2,12 0,00 
SGB-III-FbW mit berufsbez. Deutschk. 0,74 0,07 2,54 0,00 
ESF-FbW-TN ohne berufsbez. Deutschk. 0,75 0,06 2,26 0,00 
ESF-FbW-TN mit berufsbez. Deutschk. 0,72 0,03 2,31 0,00 
Selbsteinschätzung Sprachkompetenz     
keine sehr guten Deutschkenntnisse Referenz  Referenz  
sehr gute Deutschkenntnisse 1,39 0,00 1,40 0,00 
Arbeitsmarkt Cluster     
Cluster Ia Referenz  Referenz  
Cluster Ib 2,44 0,04 0,94 0,77 
Cluster Ic 3,06 0,07 1,21 0,65 
Cluster IIa 2,81 0,02 1,24 0,33 
Cluster IIb 3,24 0,01 1,25 0,30 
Cluster IIIa 2,96 0,02 1,72 0,02 
Cluster IIIb 3,65 0,00 1,36 0,21 
Cluster IIIc 3,64 0,00 1,31 0,22 
Cluster IV 3,99 0,00 1,93 0,01 
Cluster Va 6,48 0,00 1,00 0,99 
Cluster Vb 6,12 0,00 1,30 0,26 
Cluster Vc 3,47 0,01 1,15 0,59 
Dauer Arbeitslosigkeit (gruppiert)     
bis 12 Monate  Referenz  Referenz  
13 Monate und länger 0,67 0,01 0,77 0,02 
fehlende Angabe 0,70 0,00 1,15 0,06 
Geschlecht     
Männer Referenz  Referenz  
Frauen 0,76 0,00 0,81 0,00 
Leistungsbezug vorher     
nein Referenz  Referenz  
ja 0,74 0,00 0,96 0,54 
Altersgruppen     
bis unter 25 Jahre Referenz  Referenz  
25 bis unter 35 Jahre 0,97 0,83 0,94 0,63 
35 bis unter 50 Jahre 1,06 0,71 0,78 0,06 
50 Jahre und älter 1,06 0,79 0,44 0,00 
Eintrittshalbjahr     
Halbjahr 1 2000 Referenz  Referenz  
Halbjahr 2 2000 1,11 0,42 0,94 0,45 
Halbjahr 1 2001 1,09 0,49 0,93 0,43 
Halbjahr 2 2001 1,26 0,10 0,97 0,76 
Halbjahr 1 2002 1,09 0,55 0,90 0,37 
Halbjahr 2 2002 1,35 0,13 1,02 0,94 
beruflicher Abschluss     
kein Abschluss/Teilfacharbeiter Referenz  Referenz  
Lehre/(Berufs-)Fachschule 1,46 0,00 1,07 0,44 
(Fach-)Hochschule 0,97 0,81 1,06 0,55 
letzte berufliche Tätigkeit     
Un-/Angelernte Referenz  Referenz  
Facharbeiter 1,11 0,44 0,95 0,64 
Fachangestellte 1,10 0,36 0,90 0,19 
Beamte ------  ----  
Azubis 0,80 0,45 0,93 0,73 
selbständig 1,00 1,00 0,76 0,08 
noch nie erwerbstätig 0,92 0,62 0,92 0,50 
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 bis 12 Monate nach 12 Monaten 
Hazard Ratios P-Wert Hazard Ratios P-Wert 

Dauer vorher nicht erwerbstätig (Jahre) 0,92 0,00 0,99 0,29 
gesundheitliche Beeinträchtigung     
nein Referenz  Referenz  
ja 0,74 0,05 0,65 0,00 
Kinder     
nein Referenz  Referenz  
ja 1,06 0,53 1,03 0,68 
Sozialhilfe vorher     
nein Referenz  Referenz  
ja 0,80 0,02 0,94 0,42 
höchster Schulabschluss     
ohne, Volks-/Hauptschule Referenz  Referenz  
Realschule/POS Klasse 10 0,90 0,37 1,18 0,12 
Abitur/EOS Klasse 12 0,87 0,32 1,10 0,41 
Zusammenleben mit Partner     
nein Referenz  Referenz  
ja 1,00 1,00 1,05 0,58 
aktive Arbeitsuche während/nach Maßnahme     
nein Referenz  Referenz  
ja 1,41 0,03 1,00 0,99 
Anzahl Fälle 
Anzahl Ereignisse 
Log-Likelihood Nullmodell 
Log-Likelihood volles Modell 

4.041 
688 

-5649.607 
-5554.390 

3.286 
1.107 

-8467.144 
-8369.528 

Anmerkung: grau unterlegte Zellen: p < 0,05 
Quelle: Deeke, u.a. 2009: 119 f 

Aus den Ergebnissen kann gefolgert werden, dass die berufliche Weiterbildung 
arbeitsloser Migranten im Vergleich zur Nichtteilnahme zu einer Verbesserung der 
Arbeitsmarktchancen beiträgt. Der Effekt fällt offenkundig noch stärker aus, wenn 
die Weiterbildungsmaßnahme mit einer Vermittlung berufsbezogener Deutsch-
kenntnisse verbunden war. Das Ergebnis gilt auch für die hier nicht berichtete Ana-
lyse von Übergangen von Migranten in abhängige oder selbstständige Erwerbstä-
tigkeit gleich welcher Qualität (Deeke u.a. 2009: S. 113 ff.).  

Vergleicht man jedoch die Übergangswahrscheinlichkeit der Migranten nach einer 
Weiterbildungsmaßnahme mit der Übergangswahrscheinlichkeit von Inländern, so 
zeigt sich, dass die Migranten im Durchschnitt betrachtet schlechter abschneiden 
(vgl. Kapitel C.2). So ergab die Wirkungsanalyse für alle auswertbaren Antworten 
der Panelerhebungen für die Migranten eine eindeutig geringere Übergangswahr-
scheinlichkeit in Erwerbstätigkeit als für die Deutschen (ohne Spätaussiedler). Bei 
der Zielgröße einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung gilt dieser Befund 
nur für die Ausländer (ebda.). Auch bei einer weiteren Eingrenzung der Zielgröße 
unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit (Übergang in ein länger als ein halbes sowie 
länger als ein Jahr andauerndes Beschäftigungsverhältnis) bestätigt sich zwar, dass 
die Weiterbildung insgesamt im Vergleich zur Nichtteilnahme auch darauf bezogen 
positive Effekte hat. Aber wiederum gilt der Befund, dass die Ausländer geringere 
Chancen haben als die Deutschen (ohne Spätaussiedler) (Baas/Deeke 2009: 20 
ff.). Neben unzureichenden Deutschkenntnissen und einer geringen bzw. formal 
nicht anerkannten beruflichen Qualifikation hat offenkundig auch die kulturelle Dis-
kriminierung von Personen mit Migrationshintergrund negative Effekte auf ihre Ar-
beitsmarktintegration (vgl. z.B. Kaas/Manger 2010). 
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4.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Die Wirkungsanalyse der beruflichen Weiterbildung von arbeitslosen Migranten in 
Verbindung mit der Vermittlung berufsbezogener Deutschkenntnisse bestätigt die 
mit der Verbleibsanalyse zu den ESF-BA-Deutschkursen bereits begründete skepti-
sche Erfolgsbewertung. Demzufolge dürfte eine gesonderte berufsbezogene 
Deutschförderung vor allem bei gering qualifizierten Arbeitslosen mit Migrations-
hintergrund in vielen Fällen nicht zur intendierten Integration in Beschäftigung füh-
ren. Erfolgsbedingung wäre wohl stattdessen die Verknüpfung der Vermittlung be-
rufsbezogener Deutschkenntnisse mit ergänzenden Hilfen zur beruflichen Qualifi-
zierung. Dies könnte im Rahmen von Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung 
erfolgen, wie auch – zum Teil bereits seit einiger Zeit im Rechtskreis des SGB II 
praktiziert – im Zusammenhang mit Beschäftigungsmaßnahmen bzw. den soge-
nannten Arbeitsgelegenheiten. 

Für den Fall, dass das zuständige Bundesarbeitsministerium in der neuen Förder-
periode des ESF ab 2008 an einer Förderung gesonderter berufsbezogener 
Deutschkurse festhalten würde, hatte die Begleitforschung schon im Jahr 2006 vor-
geschlagen, dies zukünftig in enger Abstimmung mit den Integrationskursen nicht 
mehr über die BA, sondern durch das BAMF umzusetzen (Deeke 2007).125 Dies 
hätte – so die Überlegung - angesichts der getrennten Zuständigkeiten für die 
Rechtskreise des SGB III und SGB II den Vorteil, dass das BAMF anders als die BA 
rechtskreisübergreifend agieren, also auch die bisher ausgegrenzten arbeitslosen 
Migranten im Rechtskreis des SGB II einbeziehen könnte. Zugleich wäre aber ins-
besondere bei (formal) gering qualifizierten Arbeitslosen mit Migrationshintergrund 
wichtig, dass ergänzende beruflich qualifizierende Hilfen bzw. entsprechende Maß-
nahmen von den Agenturen für Arbeit und den Trägern der Grundsicherung in en-
ger Kooperation mit dem BAMF organisiert und angeboten werden. Daneben 
könnten auch unabhängig von der ESF-Förderung wie in der Vergangenheit im 
Rahmen einer qualifikationsbezogenen Arbeitsförderung nach dem SGB II und SGB 
III im Bedarfsfall begleitende Hilfen zur Vermittlung berufsbezogener Deutsch-
kenntnisse eingesetzt werden. 

Einige Vorschläge wurden mit dem neuen ESF-BAMF-Programm im Jahr 2008 auf-
gegriffen. Seitdem können auch Bezieher/innen des Arbeitslosengeldes II, also ar-
beitslose Migranten im Rechtskreis des SGB II, und Nichtleistungsbezieher/innen, 
die zum Rechtskreis des SGB III zählen, gefördert werden. Vorgesehen sind Kurse 

                                                
125 Dem lag zudem die grundsätzliche Einschätzung aller Förderansätze des ESF-BA-Pro-

gramms zugrunde, dass ihre - mit der Kofinanzierung aus dem SGB III in jedem einzelnen 
Fall gegebene - Abhängigkeit von der Steuerung der gesetzlichen Arbeitsförderung zu 
gravierenden Problemen bei der Umsetzung der spezifischen ESF-Ziele geführt hatte. 
Deshalb hatte das IAB den Ersatz der Kofinanzierung aus Beitragsmitteln zugunsten von 
Steuermitteln und ggf. eine Loslösung von der BA angeregt (vgl. in diesem Bericht Teil B 
Kapitel 5 sowie Deeke 2005, S. 50 ff.). 
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mit bis zu sechsmonatiger Dauer in Vollzeit. Darin sollen neben der Vermittlung 
berufbezogener Deutschkenntnisse sogenannte beruflich qualifizierende Bausteine 
eingesetzt werden (Praktika und Betriebsbesichtigungen). Ob allerdings der Brü-
ckenschlag zur Förderung beruflicher Qualifikationen mit Maßnahmen der Arbeits-
agenturen und Träger der Grundsicherung gelingt, ist derzeit (Ende 2009) immer 
noch unklar. 

Neben diesen praxisbezogenen Schlussfolgerungen bieten sich Empfehlungen für 
die weitere problemorientierte Forschung und die wissenschaftliche Evaluation ein-
schlägiger Förderansätze an. So wäre erstens eine Verbesserung der Datenlage 
bei der BA und dem BAMF dringend. Dies betrifft vor allem die differenzierte perso-
nenbezogene Erfassung in den administrativen und für die Forschung bereitzustel-
lenden Datensätzen zum Migrationshintergrund, zum individuellen Erwerbsstatus, 
zur faktischen, d.h. nicht nur zur formal anerkannten beruflichen Qualifikation und 
zum Niveau der Deutschkenntnisse. Damit wären Primärerhebungen zur Lage von 
Personen mit Migrationshintergrund auf dem Arbeitsmarkt und in Beschäftigung 
sowie zu den Ergebnissen ihrer Förderung nicht unbedingt überflüssig, aber ge-
zielter als bisher machbar. Zweitens sollte auf der verbesserten Datenlage die bei 
der Deutschförderung bisher dominante maßnahme- und prozessbezogene Evalua-
tion ergänzt werden durch Wirkungsanalysen, die „belastbare“ Befunde zu den 
Nettoeffekten der Förderung für die Arbeitsmarktintegration ermöglichen. Dazu 
bleibt abzuwarten, was z.B. das aktuell laufende Forschungsprojekt des BAMF zu 
den Ergebnissen der Integrationskurse ermittelt (Rother 2008), oder was die noch 
bevorstehende wissenschaftliche Evaluation der ESF-BAMF-Kurse ergeben wird. 
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5 Qualifizierung während Kurzarbeit bei endgültigem  
Arbeitsausfall 

5.1 Fragestellung, Untersuchungsansatz und Datengrundlagen 

Bei einem endgültigen Arbeitsplatzwegfall aufgrund einer Betriebsänderung (im 
Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes § 111) kann seit 2004 den davon Betroffe-
nen das sogenannte Transferkurzarbeitergeld für einen maximalen Zeitraum von 12 
Monaten gezahlt werden (§ 216b SGB III), zuvor gab es mit einer Auslaufzeit bis 
Ende 2005 das damals sogenannte Strukturkurzarbeitergeld für längstens 24 Mo-
nate (§ 175 SGB III alt). Dies gilt seit 2002 unabhängig von der Unternehmens-
größe und der Anwendbarkeit des Betriebsverfassungsgesetzes im jeweiligen Be-
trieb. Ziel ist laut Gesetz die Vermeidung von Arbeitslosigkeit durch die Unterstüt-
zung von Übergängen in Beschäftigungsverhältnisse bei einem anderen Arbeitsge-
ber. 

Dazu müssen die vom Arbeitsplatzverlust betroffenen Beschäftigten in einer geson-
derten betriebsorganisatorischen Einheit (beE) zusammengefasst werden, wobei 
seit 2004 zuvor ein Profiling hinsichtlich ihrer Vermittlungsaussichten und eventuel-
ler Qualifizierungsbedarfe durchgeführt werden soll.126 Das bisherige Arbeitsverhält-
nis beim personalabgebenden Betrieb wird mit einem Aufhebungsvertrag beendet 
und mit dem Träger der beE ein entsprechend der geplanten Laufzeit der Transfer-
kurzarbeit befristeter Arbeitsvertrag abgeschlossen, wobei der Träger häufig ein 
eigenständiger Dienstleister ist (selbständige beE als „Transfergesellschaft)“, selte-
ner der Arbeitsplätze abbauende Betrieb selber (unselbständige beE). 

Gesetzlich vorgegebene Aufgabe des Betriebs bzw. der Transfergesellschaft ist die 
Unterbreitung von Vermittlungsvorschlägen für die Bezieher/innen des Transfer-
kurzarbeitergeldes bzw. Struktur-Kug. Wenn im Profiling Qualifikationsdefizite fest-
gestellt wurden, „soll der Arbeitgeber geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der 
Vermittlungsaussichten anbieten“ (§ 216b Abs. 6). Neben Maßnahmen zur Orientie-
rung und Qualifizierung kann dies auch eine maximal sechsmonatige Beschäftigung 
zu Qualifizierungszwecken bei einem anderen Arbeitgeber sein (ebda.) Wie schon 
seit Mitte der neunziger Jahre (vgl. Deeke, Schuler 2003: 64 ff) hat der Gesetzge-
ber diese Anforderung zwar explizit gestellt, aber im SGB III dazu keine Finanzie-
rung vorgesehen. Mit dem ESF-BA-Programm (früher „AFG-Plus“) wurde diese 
Lücke vorzugsweise für KMU-Betriebe gefüllt. Damit waren Zuschüsse zu den 
Kosten von Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie zu eventuell an-
fallenden Fahrtkosten der Teilnehmenden möglich. Bis Frühjahr 2004 konnten zu-

                                                
126 Dieses Profiling kann im Rahmen einer „Transfermaßnahme“ durchgeführt werden, die 

wie das Transferkurzarbeitergeld zum Beginn 2004 in das SGB III aufgenommen wurde 
(§ 216a) und damit die frühere „Sozialplanmaßnahme“ (§ 254 ff SGB III alt) ablöste. 
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dem in Ausnahmefällen (z.B. kleine Insolvenzbetriebe) die während der Teilnahme 
anfallenden, ansonsten vollständig vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversiche-
rungsbeiträge erstattet werden (vgl. Teil B Kapitel 3.3.2). 

Da laut Gesetz die personalabgebenden Betriebe bzw. Transfergesellschaften den 
Kurzarbeitenden im Bedarfsfall Qualifizierungsmaßnahmen anbieten sollen, aber 
nicht müssen, stellt sich die Frage, warum die Betriebe bzw. Transfergesellschaften 
mit welchem Interesse Maßnahmen realisieren. Schon davor ist fraglich, warum 
Betriebe bzw. Unternehmen überhaupt bereit und in der Lage sein sollten, an Stelle 
von Entlassungen strukturelle Kurzarbeit bzw. Transferkurzarbeit einzuleiten und zu 
finanzieren. 

Für ein Unternehmen, welches einen Betrieb ganz oder teilweise stilllegen will, kann 
strukturelle bzw. Transferkurzarbeit in Alternative zu Massenentlassungen spezifi-
sche Kostenvorteile haben. Wenn der endgültige Arbeitsausfall noch vor Beginn 
oder Ablauf der Kündigungsfristen der Beschäftigten anfällt, muss der Betrieb nor-
malerweise bis zum Ende der Kündigungsfrist weiterhin Lohn bzw. Gehalt zahlen. 
Mit der Überführung in eine beE und Kurzarbeitergeld entlastet sich der Betrieb. Die 
Aufhebung des Arbeitsvertrags vor Ablauf der Kündigungsfrist spart ansonsten an-
fallende Lohnkosten. Die mit dem Kurzarbeitergeld in der „Auffanggesellschaft“ als 
ihrem neuen Arbeitgeber „beschäftigten“ Kurzarbeitenden können mit ihrem befris-
teten Vertrag über das Ende der vormaligen Kündigungsfrist hinaus Zeit gewinnen. 
In Abhängigkeit von entsprechenden Vereinbarungen zwischen den Betriebspar-
teien (Interessenausgleich und Sozialplan) waren es beim Struktur-Kug maximal 24 
Monate, bei Transfer-Kug dann maximal 12 Monate. Das personalabgebende Un-
ternehmen kann die eingesparten Lohnkosten in Abhängigkeit von seiner Finanzie-
rungskraft für den overhead der beE bzw. Transfergesellschaft einsetzen, für die zu 
leistenden Remanenzkosten und für Maßnahmen zur Förderung neuer Beschäfti-
gungsperspektiven der Kurzarbeitenden. Grundsätzlich ist dies auch bei einer Insol-
venz vorstellbar und ökonomisch rational, wenn sich Möglichkeiten einer Betriebs-
übergabe an ein anderes Unternehmen ergeben. 

Das arbeitgeberseitige Interesse an einer Entlastung von den Lohnkosten während 
der Kündigungsfristen im Dreiecksverhältnis von Betrieb, Beschäftigten und beE 
kann erklären, warum überhaupt die Möglichkeit zu Kurzarbeit bei endgültigem Ar-
beitsausfall in Anspruch genommen wird. Darüber hinaus spricht für die ökonomi-
sche Rationalität, dass die bei einer alternativen Massenentlassung anfallenden 
Konfliktkosten vermieden werden können. Zudem wurde strukturelle Kurzarbeit bis 
in die neunziger Jahre hinein nicht selten z.B. im „sozialverträglich gestalteten 
Strukturwandel“ in der Montanindustrie als ein Instrument der Überleitung in den 
Vorruhestand genutzt. Mit den Neuregelungen bei der Einführung des SGB III und 
schließlich mit der Ablösung durch die Regelungen zur Transferkurzarbeit trat dies 
jedoch zunehmend in den Hintergrund (vgl. Deeke/Ohlert 2009: 14).  
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Schon vor der Ablösung des Struktur-Kug durch das Transfer-Kug stieg die Zahl 
der beE mit mindestens einer Qualifizierungsmaßnahme kontinuierlich an (Deeke 
2005b: 179).127 Dazu ist zu bedenken, dass aufgrund des gesetzlichen 
Rückkehrverbots der Kurzarbeitenden in ihren alten Betrieb bzw. das Unternehmen 
dieses zunächst kein Interesse an der Durchführung von Qualifizierungsmaßnah-
men haben kann. Entsprechende Sozialplanverhandlungen mögen gleichwohl dazu 
bewegt haben. Die ESF-Zuschüsse zu den Maßnahmekosten dürften dabei nicht 
ausschlaggebend gewesen sein, weil die Mehrzahl der Maßnahmen nicht mit ESF-
Mitteln unterstützt wurde, sondern eigenfinanziert war.128 Für den konstatierten 
Anstieg der Zahl der Maßnahmen dürfte daneben auch relevant gewesen sein, dass 
sich mit den Trägern der Transfergesellschaften vermehrt Dienstleister für die Um-
setzung von Kurzarbeit bei endgültigem Arbeitsausfall anboten, die ein Eigeninte-
resse an der Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen und erfolgreiche Ver-
mittlungsbemühungen haben. 

In der Zeit von Anfang 2000 bis Ende 2007 gab es rund 95.000 Eintritte (Fälle) in 
ESF-BA-geförderte Qualifizierungsmaßnahmen während struktureller bzw. Trans-
ferkurzarbeit, davon überwiegend in Westdeutschland (rd. 84.000) (Teil B. Kap. 
4.2.1 Tab. B.4.1/2). Die Zahl stieg von 5.100 im Jahr 2000 bis auf 17.700 im Jahr 
2005 und sank anschließend bis auf 12.600 im Jahr 2007 (Teil B Kap. 4.2.3 Tab. 
B.4.6). Diese Entwicklung kann zum einen damit erklärt werden, dass die Zahl der 
insgesamt von Kurzarbeit in einer beE Betroffenen in dieser Zeit einen ähnlichen 
Kurverlauf aufweist, allerdings absolut betrachtet auf deutlich höherem Niveau, und 
zum anderen damit, dass die Zahl der Betriebe bzw. Träger mit ESF-BA-geförder-
ten Qualifizierungsmaßnahmen schon seit den neunziger Jahren kontinuierlich ge-
stiegen war (ebda.). 

Nach der Betrachtung der quantitativen Förderentwicklung im Teil B dieses Berichts 
interessieren in diesem Kapitel die Ergebnisse der Förderung. Dabei geht es ers-
tens um die realisierten Förderstrukturen, wobei insbesondere interessiert, welche 
Personengruppen unter den Kurzarbeitenden in ESF-geförderte Qualifizierungs-
maßnahmen einbezogen wurden. Zweitens und vor allem wird nun nach den Ef-
fekten der Teilnahme gefragt, also danach, ob die angestrebten Übergänge in neue 
Beschäftigungsverhältnisse in mehr oder weniger großer Zahl realisiert werden 
konnten. Dies kann im Folgenden allerdings nur mit einer explorativen Verbleibs-
analyse beantwortet werden, weil die Datenvoraussetzungen für ein Wirkungsana-
lyse fehlen, mit der die kontrafaktische Frage nach den Effekten einer Nichtteil-

                                                
127 Nach den halbjährigen Stichtagsdaten der BA aus dem dezentralen Verwaltungsverfahren 

zu Kurzarbeit (coLei PC Kug) stieg der Anteil von beE mit mindestens einer geplanten 
Qualifizierungsmaßnahme für mindestens einen Teilnehmer (die Zahl der Teilnehmenden 
wurde nicht erfasst) an allen beE von im Jahr 1998 noch weniger als einem Fünftel auf 
mehr als vier Fünftel im Jahr 2006. 

128 Auch dies zeigen die Stichtagsdaten aus den dezentralen Verwaltungsdaten der BA zu 
Kurzarbeit (coLei PC Kug). 
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nahme im Vergleich der Teilnehmenden mit möglichst ähnlichen Nichtteilneh-
mer/innen zu beantworten wäre.129  

Das generelle Problem fehlender administrativer Daten zu Kurarbeit, hier speziell zu 
Kurzarbeit bei endgültigem Arbeitsausfall, hat bzw. hatte nicht nur die hier berich-
tete Begleitforschung zum ESF-BA-Programm (und zuvor schon die Begleitfor-
schung zum Vorläuferprogramm „AFG-Plus“). Weil von der BA im Unterschied zu 
anderen Instrumenten der aktiven Arbeitsmarktpolitik im Zusammenhang mit dem 
Kurzarbeitergeld relativ wenige und in den Datenbanken nur aggregierte personen-
bezogene Daten erfasst und vorgehalten werden, gab es in der Vergangenheit nur 
wenig einschlägige Forschung zu Kurzarbeit. Für die Fragen nach den Strukturen 
und zur Effektivität der Förderung mussten erst noch relativ aufwendige Sonderer-
hebungen durchgeführt werden. Dazu können hier drei Beispiele aufgeführt wer-
den.130 

Anfang der neunziger Jahre wurde im damaligen Transformationsprozess in Ost-
deutschland angesichts des erheblichen Arbeitsplatzabbaus in großem Umfang 
Kurzarbeit eingesetzt – vor allem intendiert als sozialpolitischer Fallschirm zur zu-
mindest vorübergehendem Vermeidung von Arbeitslosigkeit, aber auch zur Qualifi-
zierung im Blick auf einen angestrebten wirtschaftlichen Strukturwandel. Dazu wur-
den befristete gesetzliche Sonderregelungen eingeführt, dann auf die damals noch 
relativ unscharfen Regelungen zur strukturellen Kurzarbeit im AFG gesetzt und dies 
mit vielfältigen Ansätzen einer beruflichen Fortbildung und Umschulung verbunden 
(vgl. Völkel 1997). Das BMAS beauftragte das WSI und ISG mit einer empirischen 
Untersuchung der dabei gegebenen Handlungsbedingungen und Gestaltungsmög-
lichkeiten einer beruflichen Qualifizierung während der Kurzarbeit (Besselmann u.a. 
1993, Seifert 1994). Die empirischen Erhebungen waren angesichts der gravieren-
den Informationslücken zur Praxis von Kurzarbeit und Qualifizierung breit angelegt: 
schriftliche Befragungen von mehr als 5.000 Betrieben und 400 ABS-Gesellschaften 
(zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung), eine schriftliche 
Befragung von mehr als 600 Kurzarbeitenden mit und ohne Qualifizierung sowie 
zahlreiche Expertengespräche (vgl. Besselmann u.a 1993:3). Im Ergebnis wurde 
u.a. konstatiert, dass mit der Verbindung von Kurzarbeit mit Qualifizierungsmaß-
nahmen in der Wende in Ostdeutschland in quantitativer Hinsicht ein erheblicher 
Beitrag zur Förderung des beruflichen Strukturwandels geleistet wurde (Seifert 
1994:111). Ob sich dies allerdings auch in entsprechende Wirkungen auf die Be-
schäftigungschancen der Geförderten und als Beitrag zum wirtschaftlichen Struk-

                                                
129 Dazu wird im Folgenden insbesondere auf ausgewählte, hier zusammengefasste Ergeb-

nisse von Deeke/Ohlert (2009) zurückgegriffen, daneben auf einige Befunde der Begleit-
forschung zur Umsetzung dieses Förderansatzes  (Deeke 2004b, 2005b). 

130 Neben dieser Forschung zu Kurzarbeit bei drohendem oder bereits eingetretenem 
Arbeitsplatzabbau gibt es bisher zu Kurzarbeit bei voraussichtlich nur vorübergehendem 
Arbeitsausfall („konjunkturelle Kurzarbeit“) ebenfalls nur wenige empirische Studien: vgl. 
Flechsenhar 1978 u. 1979, Deeke 2005c u. 2009a. 
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turwandel niedergeschlagen hatte, konnte in dieser Untersuchung nicht geklärt 
werden. Das pragmatische Untersuchungskonzept und die knappe Zeit erlaubten 
z.B. keine systematische Verbleibsanalyse im Vergleich von in ihren Charakteristika 
möglichst ähnlichen Kurzarbeitenden mit und ohne Qualifizierung (Besselmann u.a. 
1993:12, 89ff). 

Ende der neunziger Jahre führte das ISG, Köln, im Auftrag des BMAS eine wissen-
schaftliche Evaluation der damaligen Ziel 4-ESF-Förderung des Bundes und der 
Länder in Westdeutschland durch (Apel/Friedrich/Hägele 1999). Neben einer Meta-
studie zur betrieblichen Weiterbildung im Strukturwandel und der Evaluation ein-
schlägiger Programme und Projekte der alten Bundesländer wurde aus dem Bun-
desprogramm die Förderung des Coaching von Existenzgründern und der Qualifi-
zierung während Kurzarbeit untersucht. Zur ESF-geförderten Qualifizierung wäh-
rend Kurzarbeit im Rahmen des Programms „AFG-Plus“ wurden neben einer Ana-
lyse des quantitativen Umsetzungsstandes eher qualitative Analysen mit Hilfe von 
Expertengesprächen in kurzarbeitenden Unternehmen und Beschäftigungsgesell-
schaften durchgeführt (ebda.: 194 ff). Die Evaluation konzentrierte sich vor allem 
auf Fragen zur Umsetzung, d.h. auf die Erklärung dafür, dass entgegen der Pro-
grammplanung das Förderangebot nur in relativ geringem Umfang in Anspruch ge-
nommen wurde (vgl. dazu auch Deeke/Schuler 2003: 64 ff). Dabei interessierten 
Einflussfaktoren auf die betriebliche Bereitschaft zur Durchführung von Qualifizie-
rungsmaßnahmen während struktureller Kurzarbeit, aber auch während konjunktu-
reller Kurzarbeit, Inhalte dieser Maßnahmen sowie deren Einbettung in weitere Akti-
vitäten des Betriebs oder der Trägergesellschaft zur Vermeidung von Arbeitslosig-
keit. Für die Erfolgsindikatoren „Übergang in eine reguläre Beschäftigung“ oder 
„erfolgreiche Existenzgründung“ konnten aufgrund der heterogenen Rahmenbedin-
gungen und Prozesse bei den kurzarbeitenden Betrieben und Trägern kein nutzba-
ren Daten ermittelt bzw. erhoben werden. Zudem bestand das Problem, dass der 
spezifische Beitrag einer ESF-Förderung der Qualifizierung nicht abgrenzbar schien 
von Effekten einer aus anderen Quellen finanzierten Weiterbildung. Eine Verbleibs-
analyse war aus Sicht des ISG deshalb nicht möglich (ebda.: 210f). 

Die letzte umfangreiche empirische Studie zu Kurzarbeit bei endgültigem Ar-
beitsausfall wurde im Rahmen der sogenannten „Hartz-Evaluation“ von den Institu-
ten IZA, DIW Berlin und infas durchgeführt (IZA/DIW/infas 2006). Darin wurden u.a. 
Analysen zur Umsetzung mit Fallstudien und mit Befragungen zu den Wirkungen 
der ab 2004 neuen Transferkurzarbeit im Vergleich mit der vorherigen strukturellen 
Kurzarbeit durchgeführt. Weil für die Kurzarbeit keine zentral verfügbaren Verwal-
tungsdaten auf Individualebene zur Verfügung standen, mussten zur Vorbereitung 
der Befragung von Kurzarbeitenden und ihnen ähnlichen Vergleichspersonen sehr 
aufwändige Arbeitsschritte vorgenommen werden. Erst nach Suche von Betriebs-
nummern von beE in verschiedenen betriebsbezogenen Datenbanken der BA und 
anschließender Identifizierung von bei diesen beE registrierten Personen in der Be-
schäftigtendatei konnten potentielle Teilnehmer an struktureller Kurzarbeit und 
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Transferkurzarbeit ermittelt werden. Mit Hilfe eines exakten Matching wurden ihnen 
vermutlich „passende“ Vergleichspersonen als statistische Zwillinge zugeordnet 
(gekündigte, aber noch Beschäftigte im gleichen Quartal wie die Eintritte in Kurzar-
beit in vergleichbaren Betriebsgrößenklassen). Schließlich wurden 382 Teilnehmer 
an Transferkurzarbeit mit jeweils einem gematchten Nichtteilnehmer befragt, sowie 
375 Teilnehmer an Strukturkurzarbeit mit wiederum jeweils einem gematchten 
Nichtteilnehmern (IZ/ DIW/infas 2006: 200 ff). Als Ergebnis ihrer Untersuchung ka-
men die Institute zu der Schlussfolgerung, dass die Transferkurzarbeit im Vergleich 
zur Vermittlung von gekündigten Beschäftigten, die dann spätestens als Arbeitslose 
der Arbeitsvermittlung zur Verfügung standen, weder positive noch negative Effekte 
habe (ebda.). Allerdings relativierten sie ihren Befund damit, dass der Beobach-
tungszeitraum für die neu geregelte Transferkurzarbeit zu kurz und die Datenbasis 
ungenügend gewesen sei. Das Ergebnis sei als eine Durchschnittsbetrachtung an-
zusehen, die positive Abweichungen der Effektivität von Transferkurzarbeit nicht 
ausschlösse.  

Die Wirkungsanalyse einer aus Mitteln des ESF oder anders finanzierten Qualifizie-
rung während Transfer- bzw. struktureller Kurzarbeit gehörte nicht zu den Aufgaben 
der „Hartz-Evaluation“ und blieb daher der Begleitforschung zum ESF-BA-Pro-
gramm vorbehalten. Die Hoffnung der Begleitforschung, dass sich die Datenlage im 
Zuge der Evaluation der „Basisförderung“ mit dem Kurzarbeitergeld auch zugunsten 
der Evaluation der ergänzenden Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen 
verbessern würde, wurde leider enttäuscht. Die Bemühungen, mit Hilfe der für das 
ESF-BA-Monitoring erfassten Individualdaten der Teilnehmer/innen an den Qualifi-
zierungsmaßnahmen während Kurzarbeit weiter zu kommen und nicht geförderte 
Vergleichspersonen als „Kontrollgruppe“ zu ermitteln, scheiterten. Ein sinnvoller 
Ansatzpunkt schien darin gegeben, dass bei den Individualdaten der ESF-Geför-
derten jeweils auch die Betriebsnummer des kurzarbeitenden Betriebs bzw. der 
selbständigen beE („Transfergesellschaft“) registriert werden sollte. Idee war, dann 
mit Abgleichen mit den einschlägigen Betriebsdatenbanken der BA dort die jewei-
lige beE identifizieren und in weiteren Schritten alle bei ihnen registrierten Beschäf-
tigten zu finden. Auf diese Weise wäre es möglich, mit Hilfe der Sozialversiche-
rungsnummern aus den ESF-Datensätzen im Vergleich mit den Sozialversiche-
rungsnummern aller bei den beE Beschäftigten die Kurzarbeitenden mit und ohne 
ESF-Qualifizierung in den einzelnen beE als Voraussetzung für einen wirkungs-
analytischen Vergleich zu identifizieren. Für den dazu betrachteten Zeitraum von 
2002 bis Ende 2006 konnten jedoch nur zwei Drittel der Betriebsnummern für rund 
die Hälfte aller ESF-Geförderten in den betriebsbezogenen Datenbanken gefunden 
werden. Ursache für diese gravierenden Datenlücken waren offenbar zeitliche Ver-
zögerungen und vor allem Eingabefehler. Deshalb kann hier nur über „Bruttoergeb-
nisse“ der ESF-Förderung auf der Grundlage einer Verbleibsanalyse berichtet wer-
den (Kapitel 5.3). 
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Somit standen für die Analyse der Förderstrukturen und Ergebnisse der ESF-geför-
derten Qualifizierung während Kurzarbeit anlässlich eines endgültigen Arbeitsaus-
falls lediglich die personenbezogenen Individualdaten zur Verfügung, die von der 
BA im Rahmen des ESF-Monitoring erfasst und von der Begleitforschung im Projekt 
„Individualdatenbank“ aufbereitet wurden (vgl. Kap. 5.2.). Für die Beschreibung der 
personellen Merkmale struktureller bzw. Transferkurzarbeit insgesamt konnten nur 
wenige aggregierte halbjährige Stichtagsdaten aus der dezentralen Verwaltungs-
datenbank der BA zum Kurzarbeitergeld herangezogen werden (coLei PC Kug).131 
Ein Vergleich der personellen Merkmale und vor allem des weiteren Erwerbsver-
laufs mit Kurzarbeitenden ohne ESF-Qualifizierung ist deshalb nicht möglich. Insge-
samt hat diese Analyse deshalb nur einen explorativen Charakter. Zwar sind ergeb-
nisbezogene Informationen möglich, aber für eine „belastbare“ Untersuchung der 
Förderstrukturen und der Wirkungen der ESF-Förderung müsste die Datenlage zur 
Kurzarbeit generell erst noch erheblich verbessert werden.132 

5.2 Kurzarbeit und Qualifizierung – geförderte Personengruppen 

Eine Beschreibung der mit dem ESF-BA-Angebot zur Unterstützung von Orientie-
rungs- und Qualifizierungsmaßnahmen realisierten Förderstrukturen ist nur mit we-
nigen personellen Merkmalen möglich. Zu den personalabgebenden Betrieben bzw. 
beE mit ESF-Förderung stehen keine validen Informationen zur Verfügung. Auch zu 
den realisierten Maßnahmen gibt es im Datenbestand des ESF-Monitoring keine 
hier nutzbaren Angaben. Deshalb kann an dieser Stelle nichts zu der Art der durch-
geführten Maßnahmen gesagt werden (z.B. Orientierung, Qualifizierung, Praktika in 
einem anderen Betrieb, Existenzgründungsseminar) und nichts zu den jeweiligen 
Inhalten. Auch zur Dauer der Maßnahmen sind keine Angaben möglich. Lediglich 
zur zeitlichen Lage und Dauer einer individuellen Teilnahme (Eintritts- und Austritts-
datum) liegen relativ verlässliche Angaben vor. Dabei muss wiederum berücksich-
tigt werden, dass eine Person mehrfache Teilnahmen aufweisen kann und dies in 
enger zeitlicher Abfolge oder auch mit größeren zeitlichen Abständen (z.B. einzelne 

                                                
131 Diese Daten aus coLei PC-Kug umfassen Angaben zu Betrieben mit konjunktureller, 

saisonaler oder struktureller bzw. Transferkurzarbeit, bei struktureller Kurzarbeit und 
Transferkurzarbeit auch zu den beE und zu Qualifizierungsmaßnahmen mit und ohne öf-
fentliche Förderung sowie aggregierte Angaben zu den Kurzarbeitenden nach Geschlecht 
und Altergruppen. Die Daten wurden von Mitte 2002 bis Ende 2007 mit Unterstützung des 
IAB zentral aufbereitet und dem der Zentrale der BA für ihre Berichtszwecke an das 
BMAS zur Verfügung gestellt. Weil unklar ist, ob es sich durchgängig nur um geplante 
oder um realisierte Angaben handelt, und weil es lediglich aggregierte Bestandsdaten 
sind, werden sie hier – abgesehen von kurzen Hinweisen im nachfolgendem Teilkapitel – 
nicht weiter genutzt. Der Abgleich zwischen den Betriebsnummer aus dem ESF-Monito-
ring und dieser Datenbank war wie oben erwähnt nicht hinreichend ergiebig. 

132 Mit dieser Analyse sollen auch Anregungen für die Evaluation der aktuellen ESF-Förde-
rung von Qualifizierungsmaßnahmen während Kurzarbeit gegeben werden. Deshalb 
wurde dazu bereits ein gesonderter IAB-Forschungsbericht vorgelegt (Deeke/Ohlert 
2009). 
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Wochen verteilt auf die zwei maximalen Jahre der Laufzeit struktureller Kurzarbeit).  

Als Voraussetzung für die an dieser Stelle relevante Beschreibung der Förder-
struktur nach personellen Merkmalen musste zunächst der teilnahmebezogene 
Datensatz der Individualdatenbank der Begleitforschung zu einem personenbezo-
genen Datensatz aufbereitet werden.133 Weil dieser Datensatz auch für die im Jahr 
2008 durchgeführte Verbleibsanalyse genutzt werden sollte (vgl. hier Kapitel 5.3), 
wurden nur Teilnahmen in der Zeit von Anfang 2000 bis Ende 2006 berücksichtigt 
(vgl. Abb.C.5.1). Dies waren rund 82.000 Teilnahmesätze von 61.500 Personen. In 
mehrfachen Bereinigungsschritten wurden zeitlich und sachlich unplausible Mehr-
fachteilnahmen sowie offenkundige Fehleingaben ausgeschlossen. Im Ergebnis 
standen Angaben zu 58.058 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den ESF-
Qualifizierungsmaßnahmen während Kurzarbeit zur Verfügung, davon 83 Prozent 
mit nur einer Teilnahme, 15 Prozent mit zwei Teilnahmen und 2 Prozent mit drei 
Teilnahmen (vgl. hierzu und zum Folgenden Deeke/Ohlert 2009: 17ff). 

 

Abbildung C.5.1:  
Eintritte in Qualifizierungsmaßnahmen während Kurzarbeit bei  
endgültigem Arbeitsausfall (2000-2006) 
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Quelle: Deeke/Ohlert 2009:20 (Individualdatenbank der Begleitforschung – bereinigter Datensatz) 

                                                
133 Für die Teilnahmedaten im Förderbereich der Qualifizierung während Kurzarbeit hat dies 

Clemens Ohlert mit Unterstützung von Jörg Szameitat durchgeführt. 
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Mit diesen bereinigten Daten bestätigt sich die hier bereits im Teil B Kapitel 4.2.3 
formulierte Einschätzung, dass es parallel zur generellen Ausweitung von Kurzar-
beit infolge von Betriebsänderungen mit Arbeitsplatzabbau in der Zeit von 2000 bis 
2003 zu einer Zunahme der Zahl der Eintritte von Kurzarbeitenden in ESF-geför-
derte Maßnahmen gekommen war, während die relativ hohe Zahl des Jahres 2005 
eher ein Effekt der Ablösung der strukturellen Kurzarbeit durch die Transferkurzar-
beit im Jahr 2004 mit im Jahr 2005 zugleich noch auslaufender, zuletzt Ende 2003 
bewilligter struktureller Kurzarbeit gewesen sein dürfte. 

Für die Einschätzung der personellen Merkmale der Kurzarbeitenden in ESF-Quali-
fizierungsmaßnahmen sind mehrstufige Zugangsfilter zu berücksichtigen (vgl. 
Deeke 2004: 286 ff). Am Ausgangspunkt steht zunächst, dass sich ein Betrieb in 
der Krise erstens endgültig von allen oder einer größeren Gruppe seiner Beschäf-
tigten trennt, zweitens dass es nicht zu Massenentlassungen kommt, sondern die 
Entscheidung für strukturelle Kurzarbeit bzw. ab 2004 für Transferkurzarbeit fällt. 
Der in der Regel relativ hohe Anteil von Kurzarbeit bei endgültigem Arbeitsausfall im 
industriellen Sektor dürfte z.B. zur Folge haben, dass Arbeiter und Männer im Ver-
gleich zu den Arbeitslosen oder Beschäftigten insgesamt überrepräsentiert sind. 
Beim Übergang in eine beE setzt möglicherweise der zweite Filter ein, indem Be-
schäftigte mit guten Vermittlungsaussichten ggf. direkt in neue Beschäftigungsver-
hältnisse wechseln oder schnell aus der Kurzarbeit ausscheiden. Auszubildende 
können nicht in Kurzarbeit wechseln, ältere Beschäftigte werden angesichts relativ 
ungünstiger Arbeitsmarktchancen möglicherweise überrepräsentiert sein. Weitere 
Filter ergeben sich zum einen in der betrieblichen bzw. Trägerentscheidung für oder 
gegen die Finanzierung von Maßnahmen und zum anderen im vorzeitigen Aus-
scheiden aus der Kurzarbeit von eher Personen, die keine gravierenden Qualifikati-
onsdefizite oder andere schwerwiegende Vermittlungshemmnisse aufweisen. Die 
Agenturen für Arbeit sind mit ihren Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten daran - 
wenn überhaupt - nur indirekt beteiligt. Die Selektivität des Prozesses dürfte vor 
allem von den konkreten betrieblichen Umständen abhängen, von der regionalen 
Arbeitsmarktsituation, von der Qualität der Träger der beE und den Maßnahmen 
sowie den darauf bezogenen Verhandlungen und Entscheidungsprozessen im Ver-
hältnis von Betrieb, Trägergesellschaft und Beschäftigten bzw. deren Interessen-
vertretung.  

Weil der Schwerpunkt struktureller Kurzarbeit bzw. Transferkurzarbeit herkömmlich 
im Verarbeitenden Gewerbe liegt, kann ein relativ hoher Anteil von Männern an den 
Kurzarbeitenden angenommen werden. Aus den aggregierten Stichtagsdaten der 
dezentralen Verwaltungsdatenbank zu Kurzarbeit (coLei PC Kug) ergibt sich über 
alle verfügbaren Stichtagsdaten von Mitte 2002 bis Mitte 2006 hinweg ein Frauen-
anteil von etwas mehr als 20 Prozent. Dagegen waren es bei den sozialversiche-



IAB Projektbericht 252 

rungspflichtig Beschäftigten z.B. Ende 2006 45 Prozent.134 Bezogen auf die Kurzar-
beitenden scheinen Frauen bei den Eintritten in ESF-Maßnahmen während der 
Kurzarbeit mit fast 30 Prozent wiederum überrepräsentiert (Abbildung C.5.2). 

 

Abbildung C.5.2:  
Personelle Merkmale der Teilnehmer/innen an ESF-geförderten  
Qualifizierungsmaßnahmen während Kurzarbeit bei endgültigem  
Arbeitsausfall (in Prozent, Eintritte 2000-2006) 

 
Quelle: Deeke/Ohlert 2009: 22 (Individualdatenbank der Begleitforschung – bereinigter Datensatz) 

                                                
134 Vgl. hier und im Folgenden zu diesen Daten, insbesondere aus coLei PC Kug: 

Deeke/Ohlert 2009:13 ff 
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Angesichts der Diskussion über die bis vor wenigen Jahren nicht seltene Nutzung 
struktureller Kurzarbeit als „Warteschleife“ auf einen Übergang in den vorzeitigen 
Rentenbezug (mit eventueller Zwischenarbeitslosigkeit) interessiert vor allem der 
Anteil Älterer an den Teilnehmer/innen an den ESF-geförderten Maßnahmen. Die 
aggregierten Daten aus coLei PC Kug erlauben die Einschätzung, das der Anteil 
der Kurzarbeitenden im Alter von mindestens 50 Jahren bis zur Ablösung der 
strukturellen Kurzarbeit durch Transferkurzarbeit bei rund 50 Prozent lag und da-
nach auf ca. 30 Prozent zurückging. Gemessen am Anteil der 50jährigen und Älte-
ren an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Ende 2006 von 23 Prozent 
ist dies – unter Berücksichtigung von Brancheneffekten – keine größere Abwei-
chung mehr. Wie zu erwarten war der Anteil von jüngeren Teilnehmer/innen an den 
ESF-Maßnahmen mit nur 3 Prozent relativ gering (Abbildung C.5.2). Fast zwei 
Drittel waren zwischen 25 und 49 Jahre alt. Demnach waren mit einem Anteil von 
immerhin einem Drittel auch Ältere in die aktive Nutzung der Ausfallzeiten einbezo-
gen. Dies gilt auch für die nach einzelnen Jahren differenzierte Betrachtung (vgl. 
Deeke, Ohlert 2009: 23), wobei der Anteil von 50jährigen und Älteren an den Ein-
tritten in 2006 auf rund 28 Prozent zurückgegangen war. Generell kann daraus ge-
schlossen werden, dass relativ viele unter den Kurzarbeitenden in die Orientie-
rungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für den externen Arbeitsmarkt einbezogen 
waren.  

Bei den wenigen weiteren Merkmalen fehlen relativ viele Angaben. Dies dürfte 
überwiegend an einer unvollständigen Erfassung in den dezentralen Datenbanken 
der BA liegen. Im Falle des Merkmals „Berufausbildung“ gibt es für das Jahr 2006 
einen vollständigen Ausfall, weil es bei der damaligen Umstellung von coArb auf 
Verbis nicht berücksichtigt worden war. Diese Ausfälle sind vor allem deshalb be-
dauerlich, weil diese Merkmale analytisch durchaus relevante Indikatoren für öko-
nomisch und sozial ungleich strukturierte Arbeitsmarkt– und Beschäftigungschan-
cen darstellen. Deshalb soll an dieser Stelle nur noch kurz auf das Merkmal der 
Nationalität eingegangen werden.135 

Für fast ein Viertel aller in die ESF-Maßnahmen eingetretenen Kurzarbeitenden liegt 
keine Information zur Nationalität vor (Abbildung C.5.2). Zwar kann vermutet wer-
den, dass es sich um Nichtdeutsche handelt, aber die fehlenden Angaben können 
auch auf Erfassungslücken zurückgehen. Zwei Drittel waren deutsche Staatsange-
hörige, drei Prozent hatten eine EU-Staatsangehörigkeit und fünf Prozent hatten 
eine Staatsangehörigkeit außerhalb der EU. Aus diesen Daten kann zwar nicht ex-
akt auf den Anteil von Personen mit Migrationshintergrund geschlossen werden 
(vgl. zu diesem Problem Kapitel C.4). Gleichwohl liegt die Vermutung nahe, dass 
unter den ESF-geförderten Kurzarbeitenden ein nicht geringer Anteil dieser Perso-

                                                
135 Zur Schulbildung und Berufsausbildung sowie zum Merkmal „gesundheitliche Einschrän-

kung“ vgl. deskriptiv und bei der multivariaten Verbleibsanalyse Deeke/Ohlert 2009: 23 f 
u. 40 ff.  
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nengruppe war, die vor allem bei fehlender formaler beruflicher Qualifikation zu den 
Risikogruppen des Arbeitsmarktes gezählt werden kann. 

5.3 Verbleibsanalysen 

Die Möglichkeit zu einer Wirkungsanalyse der Teilnahme an Qualifizierungsmaß-
nahmen während Kurzarbeit nach endgültigem Arbeitsausfall ist an anspruchsvolle 
Voraussetzungen gebunden. Erstens wäre eine Vergleichsgruppe von in ihren 
Merkmalen ähnlichen nichtteilnehmenden Kurzarbeitenden möglichst aus den glei-
chen Betrieben bzw. beE. wie die Teilnehmenden wichtig, um den spezifischen Er-
trag („added value“) der ESF-geförderten Qualifizierung im Vergleich zur Nichtteil-
nahme ermitteln zu können. Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass Teil-
nehmer an den Maßnahmen während der Kurzarbeit auf dem Arbeitsmarkt erfolg-
reicher gewesen wären, wenn sei weder an den Maßnahmen in der Kurzarbeit noch 
an der „Maßnahme“ Kurzarbeit teilgenommen hätten, wäre zudem ein Vergleichs-
gruppe von in ihren Charakteristika möglichst ähnlichen Beschäftigten wünschens-
wert, denen betriebsseitig gekündigt wurde und die nicht in Kurzarbeit gewechselt 
sind, denen also unmittelbar Arbeitslosigkeit drohte. Die mehrstufige Selektivität des 
Eintritts in Kurzarbeit (in Alternative zum Übergang in Arbeitslosigkeit oder direkten 
Betriebswechsel) und in der Kurzarbeit dann des Eintritts in eine Qualifizierungs-
maßnahme (in Alternative zu Passivität oder anderen Aktivitäten wie z.B. eine Pro-
bebeschäftigung in einem anderen Betrieb) müsste im Forschungsdesign quasi-
experimentell kontrollierbar sein. 

Wie bereits einleitend zu diesem Kapitel dargelegt, fehlen die für eine Wirkungs-
analyse erforderlichen Daten. Bereits die Daten zu den ESF-Teilnahmen an Maß-
nahmen während der Kurzarbeit sind relativ spärlich und eine Gruppe nichtteilneh-
mender Vergleichspersonen kann nicht gebildet werden, weil es in den Datenban-
ken der BA keine Individualdaten zu den Kurzarbeitenden gibt. Auch zur Kurzarbeit 
selber, d.h. zum Beginn und Ende der Kurzarbeit, zu den beE und personalabge-
benden Betrieben liegen keine nutzbaren Daten vor. Deshalb wird hier in Anlehnung 
an den Verbleibsnachweis im Rahmen der gesetzlich geforderten Eingliederungs-
bilanz – wie ebenfalls aufgrund fehlender Daten in diesem Bericht schon bei der 
Analyse der berufsbezogenen Deutschförderung (vgl. C.4) – über Ergebnisse einer 
Verbleibsanalyse berichtet, mit der lediglich „Bruttoeffekte“ erfasst werden können. 

In einer Verbleibsanalyse wird üblicherweise für den Stichtag sechs Monate (oder 
auch später) nach Austritt aus einer Maßnahme der aktiven Arbeitsförderung ers-
tens gefragt, ob die Teilnehmer/innen arbeitslos gemeldet sind, und wenn nicht 
zweitens, ob sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Zielgröße der Evalua-
tion ist in der Regel eine möglichst ungeförderte sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung, was wiederum wie z.B. bei der Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung von Arbeitslosen als intendiertes „Bruttoergebnis“ der Förderung der Beschäf-
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tigungsfähigkeit interpretiert werden kann (vgl. Kapitel. C.1 und C.2). Anschließend 
kann die Wahrscheinlichkeit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 
(oder der Arbeitslosigkeit) in Abhängigkeit von personellen und erwerbsbiographi-
schen Merkmalen sowie von der regionalen Heterogenität der Arbeitsmärkte wie 
auch etwa von Maßnahmemerkmalen geschätzt werden. Und im Vergleich der Er-
gebnisse unterschiedlicher Instrumente kann wiederum – vorbehaltlich der „Kon-
trolle“ von Unterschieden zwischen den teilnehmenden Personengruppen und 
Kontextfaktoren (Zeit, Region) - eine Einschätzung der Effektivität der Förderung 
gewonnen werden. 

Auch für die hier interessierende Analyse des Verbleibs nach einer Qualifizierung 
während struktureller bzw. Transferkurzarbeit wird die Zielgröße einer möglichst 
ungeförderten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung herangezogen.136 Dazu 
kann vermutet werden, dass der Anteil derjenigen, die nach der Kurzarbeit bzw. 
nach ihrem Ausscheiden aus der Kurzarbeit diesen Zielstatus erreichen, im Ver-
gleich zur Förderung von Arbeitslosen mit anderen Instrumenten relativ hoch ist. 
Dem liegt die Annahme zugrunde, dass Personen, die nach ihrem Arbeitplatzverlust 
in Kurzarbeit sind, aus der Sicht der betrieblichen Nachfrageseite auf dem Arbeits-
markt anders als Arbeitslose zunächst mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit be-
schäftigungsfähig erscheinen, weil sie offenkundig „unverschuldet“, also nicht auf-
grund individueller Defizite (die bei Arbeitslosen häufig vermutet werden können) 
von Arbeitslosigkeit bedroht oder nach Ablauf der Kurzarbeit arbeitslos sind. Wenn 
wie bei der ergänzenden ESF-Förderung einer Qualifizierung die individuelle Be-
schäftigungsfähigkeit der Kurzarbeitenden durch eine Anpassung der Qualifikation 
im bisherigen Tätigkeitsbereich an Arbeitsanforderungen eines anderen Betriebs 
oder durch eine Umqualifizierung für andere Tätigkeitsfelder potentiell gesteigert 
wurde, dann wäre im Vergleich etwa zur Förderung der beruflichen Weiterbildung 
von Arbeitslosen mindestens das gleiche Ergebnis zu erwarten. 

Für die Analyse gibt es jedoch neben den bereits erwähnten Datenlücken eine wei-
tere Komplikation, die zu einem pragmatisch explorativen Vorgehen zwingt. Bei der 
Qualifizierung während des Bezugs von Kurzarbeitergeld handelt es sich um eine 
Maßnahme, während der die Teilnehmenden als Kurzarbeitende weiterhin ungeför-
dert sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Als Kurzarbeitende sind sie es 
auch vor und nach der Teilnahme. Da Informationen nur zum Beginn und Ende der 
Qualifizierungsmaßnahmen vorliegen, nicht jedoch die entsprechenden Daten für 
die in der Regel längere Zeit der Kurzarbeit selber, ist die zeitliche Lage der Qualifi-

                                                
136 Vgl. zu den im Folgenden berichteten Ergebnissen der Verbleibsanalyse und den dazu 

genutzten Datenquellen ausführlicher Deeke,/Ohlert 2009: 24 ff. 
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zierungsmaßnahme in der Kurzarbeit nicht bekannt.137 Deshalb kann mit den 
verfügbaren Daten nicht festgestellt werden, ob der Status „ungefördert sozialversi-
cherungspflichtig“ sechs Monate nach Austritt aus der Qualifizierungsmaßnahme 
den erfolgreichen Übergang in ein neues Beschäftigungsverhältnis indiziert oder 
den Verbleib in der noch andauernden Kurzarbeit. 

Deshalb wurde der Verbleibsstatus für die Austritte von 2000 bis 2005 zusätzlich für 
die Stichtage 12, 18 und 24 Monate nach Austritt aus der (letzten) Qualifizierungs-
maßnahme ermittelt (für die Austritte in 2006 ablaufbedingt nur für die Stichtage 6 
und 12 Monate nach Austritt). Dazu kann angenommen werden, dass bei struktu-
reller Kurzarbeit aufgrund ihrer maximalen Laufzeit von 24 Monaten spätestens 24 
Monate nach Austritt aus der Qualifizierung auch der Austritt aus der Kurzarbeit 
erfolgt sein musste, bei Transferkurzarbeit bereits am Stichtag 12 Monate nach 
Abschluss der Teilnahme an der Qualifizierungsmaßnahme. Mit Analysen zu den 
vorangehenden Stichtagen und mit der Ermittlung eines eventuellen individuellen 
Statuswechsels von Stichtag zu Stichtag wurde zudem versucht, schon vor Ablauf 
von zwei Jahren bzw. eines Jahres empirische Evidenz für ein eventuell früheres 
Ende der Kurzarbeit zu gewinnen (indiziert durch „keine ungeförderte sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung“) und damit für einen am nachfolgenden Stichtag 
zu indizierenden zwischenzeitlichen Übergang in ein neues Beschäftigungsverhält-
nis oder einen andauernden Verbleib in Arbeitslosigkeit oder Sonstiges. 

Betrachtet man alle Austritte der Jahre 2000 bis 2005 aus den Qualifizierungsmaß-
nahmen während Kurzarbeit, so waren am Stichtag nach sechs Monaten rund 63 
Prozent sozialversicherungspflichtig ungefördert beschäftigt, rund 21 Prozent ar-
beitslos gemeldet und 4 Prozent nur arbeitsuchend gemeldet, d.h. weder beschäf-
tigt noch in einer anderen Maßnahme, sowie gut 12 Prozent im sonstigen Verbleib, 
d.h. selbständig erwerbstätig, in einer anderen Maßnahme außerhalb der Kurzar-
beit, hatten sich vom Arbeitsmarkt zurückgezogen oder waren bereits Rente (Ta-
belle C.5.1). Vermutlich befand sich die Mehrzahl aller Teilnehmer/innen noch in 
Kurzarbeit, weil sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Indirekt erweist sich dies im 
kräftigen Rückgang des Anteils der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
zweiten Halbjahr nach Austritt. Im zwölften Monat beträgt ihr Anteil nur noch rund 
44 Prozent, der Anteil der Arbeitslosen war dagegen jetzt auf 32 Prozent gestiegen. 
Offenbar war die Kurzarbeit nun für die überwiegende Mehrzahl der ESF-Geför-
derten ausgelaufen. Dies bestätigt die gesonderte Analyse der Statuswechsel zwi-
schen den Stichtagen, derzufolge für das zweite Halbjahr nach Austritt auffällig viele 

                                                
137 Auch ein Abgleich mit der Individualdaten des IAB zur Integrierten Erwerbsbiographie 

(IEB) führt nicht weiter, weil auch dort Beginn und das Ende des Bezugs von Kurzarbei-
tergeld nicht erfasst sind. Allein aus dem Wechsel eines Beschäftigungsverhältnisses 
kann nicht auf das Ende der Kurzarbeit geschlossen werden, weil solche Wechsel auch 
bei fortdauernder Kurzarbeit möglich sind (z.B. bei einer Probebeschäftigung in einem an-
deren Betrieb, Wechsel der beE bzw. des Trägers). Zudem gibt es in den Datenbanken 
der BA keine hinreichend validen Betriebsnummern für den „Arbeitgeber“ während der 
Kurzarbeit. 
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Wechsel von beschäftigt zu arbeitslos, aber auch von arbeitslos zu beschäftigt er-
folgt waren (vgl. Deeke/Ohlert 2009: 30 ff). Nach einem Jahr blieb bei relativ gerin-
ger Fluktuation zwischen den Stichtagen (ebda.) der Anteil der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten mit 44 Prozent im 18ten und 24ten Monat nach Austritt stabil, 
ging der Anteil der Arbeitslosen zurück und stieg der Anteil im sonstigen Verbleib 
relativ kräftig an. 

Tabelle C.5.1: 
Verbleib 6, 12, 18 und 24 Monate nach Beendigung der Teilnahme an  
Qualifizierungsmaßnahmen während Kurzarbeit (Austritte 2000-2005  
insgesamt) 
  6 Monatsverbleib 12 Monatsverbleib 18 Monatsverbleib 24 Monatsverbleib 

 absolut % absolut % absolut % absolut % 

sozpfl. ungefördert 
beschäftigt 29.943 62,5 20.878 43,6 21.102 44,0 21.227 44,3 

sozpfl. gefördert 
beschäftigt 356 0,7 150 0,3 105 0,2 82 0,2 

arbeitslos 9.892 20,6 15.204 31,7 13.139 27,4 11.169 23,3 

nur arbeitsuchend 1.873 3,9 2.201 4,6 1.941 4,1 1.716 3,6 

Sonstiges 5.878 12,3 9.509 19,8 11.655 24,3 13.748 28,7 

Gesamt 47.942 100,0 47.942 100,0 47.942 100,0 47.942 100,0 

Quelle: Deeke, Ohlert 2009: 28  

In der differenzierten Betrachtung nach dem Jahr des Austritts aus der Qualifizie-
rungsmaßnahme sind nur geringe Abweichungen vom für alle Austrittsjahre zu-
sammengefassten Befund erkennbar (Abbildung C.5.3). Für die Austritte aller Jahre 
ist ein kräftiger Rückgang des Anteils der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
vom sechsten Monat auf den zwölften Monat nach Austritt erkennbar. Bei den Aus-
tritten der Jahre 2000 bis 2003 sinkt der Anteil der Beschäftigten an den folgenden 
Stichtagen weiterhin, allerdings nur geringfügig und bei den Austritten von 2003 auf 
höherem Niveau. Bei den Austritten des Jahres 2004 ändert sich der Anteil der Be-
schäftigten nach einem Jahr kaum und nach den Austritten von 2005 kam es zu 
einer kräftigen Steigerung des Anteils der Beschäftigten von 38 Prozent im zwölften 
Monat auf 50 Prozent im 24ten Monat.  
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Abbildung C.5.3:  
Verbleib 6, 12, 18 und 24 Monate nach Beendigung der Teilnahme an  
Qualifizierungsmaßnahmen während Kurzarbeit nach Jahr des Austritts 
(2000-2005) 

 

Quelle: Deeke/Ohlert 2009: 29 
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Transferkurzarbeit teilgenommen hatten. Im Jahr 2005 dürften es dann angesichts 
des Auslaufens struktureller Kurzarbeit überwiegend Teilnehmer/innen an einer 
Qualifizierungsmaßnahme während Transferkurzarbeit gewesen sein. Die kürzere 
Laufzeit der Kurzarbeit und die seitdem gesetzlich verstärkt geforderten Vermitt-
lungsbemühungen und Qualifizierungsmaßnahmen schon zum Beginn der Kurzar-
beit hatten offenbar in Verbindung mit einer relativ günstigen Arbeitsmarktsituation 
mehr als zuvor Übergänge in neue Beschäftigungsverhältnisse befördert. Dies be-
legen die Verbleibe der Austritte des Jahres 2006, zu denen ablaufbedingt in der 
2008 durchgeführten Analyse nur der Verbleib für den sechsten und zwölften Monat 
ermittelbar war. Bereits ein Jahr nach Austritt aus der Qualifizierungsmaßnahme 
und damit zweifelsfrei auch aus der Transferkurzarbeit war die Hälfte der ESF-Ge-
förderten in einem neuen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. 

Abbildung C.5.4:  
Verbleib 6 und 12 Monate nach Beendigung der Teilnahme an  
Qualifizierungsmaßnahmen während Kurzarbeit von Austritten  
des Jahres 2006 
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  Quelle: Deeke/Ohlert 2009:30 

Mit diesen Ergebnissen kann die eingangs begründete These bekräftigt werden, 
dass eine Qualifizierungsmaßnahme während der Kurarbeit nach endgültigem Ar-
beitsausfall durchaus Wege in neue Beschäftigungsverhältnisse baut und dies wo-
möglich erfolgreicher als eine Qualifizierung bzw. Weiterbildung während Arbeitslo-
sigkeit. Belegt werden kann diese These hier jedoch nicht, weil aufgrund der Da-
tenlage eine kausal orientierte Wirkungsanalyse nicht möglich war. Auch ein empi-
risch gut begründeter Vergleich der Bruttoeffekte der Qualifizierung während Kurz-
arbeit mit der Förderung der beruflichen Weiterbildung von Arbeitslosen war auf-
grund relevanter Datenlücken zur Kurzarbeit und zu den Teilnehmenden nicht 
machbar. Gleichwohl kann der Vergleich mit den Ergebnissen der SGB III-Einglie-
derungsbilanz zur Weiterbildungsförderung von Arbeitslosen in den hier betrachte-
ten Jahren als Hinweis auf die empirische Evidenz der These genommen werden. 
Mit Ausnahme des Jahres 2006 (mit ungefähr gleichen Eingliederungsquoten) lag 
der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach der Qualifizierung 
während der Kurzarbeit ab dem zwölften Monat über dem entsprechenden Anteil im 
sechsten Monat nach Austritt aus der FbW. Besonders deutlich ist der positive 
Bruttoeffekt der Qualifizierung während Kurzarbeit im Vergleich zur Eingliederungs-
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bilanz der im Rahmen des ESF-BA-Programms geförderten beruflichen Weiterbil-
dung von Arbeitslosen (vgl. in diesem Bericht Kapitel C.2). 

Demgegenüber unterscheiden sich die Ergebnisse der Qualifizierung während 
struktureller bzw. Transferkurzarbeit eher weniger von den Ergebnissen der Stan-
dardinstrumente aktiver Arbeitsförderung von Arbeitslosen einschließlich auch der 
dazu ergänzenden ESF-Förderung, wenn das Verbleibsrisiko in Arbeitslosigkeit 
bzw. die Wahrscheinlichkeit eines neuen Beschäftigungsverhältnisses in Abhängig-
keit von personellen Merkmalen der Teilnehmenden und von regionalen Unter-
schieden geschätzt wird. Dazu wurden hier für jeden Stichtag nach Austritt aus der 
Qualifizierungsmaßnahme während Kurzarbeit multivariate Analysen durchgeführt 
(logistische Regressionen jeweils bezogen auf die Wahrscheinlichkeit einer Be-
schäftigung, von Arbeitslosigkeit und einen sonstigen Verbleib – vgl. Deeke/Ohlert 
2009: 40 ff). Die Befunde zur Relevanz unterschiedlicher personeller Merkmale 
bestätigen, was zur ungleichen Chancenverteilung auf dem Arbeitsmarkt z.B. in 
Abhängigkeit vom Alter und beruflichen Bildungsabschluss aus vielen Studien be-
kannt ist. Wichtig ist darüber hinaus der dabei ermittelte und relativ starke Effekt der 
regionalen Heterogenität auf die Beschäftigungschancen nach der Kurzarbeit. Dies 
begründet die in der Sache naheliegende Annahme, dass der Erfolgsgrad einer 
Organisation von Übergangsmärkten bei endgültigem Arbeitsausfall mit Hilfe von 
Kurzarbeit und Qualifizierung nicht zuletzt vom Ausmaß der regionalen Arbeitslosig-
keit und von strukturellen Besonderheiten des jeweiligen regionalen Arbeitsmarktes 
abhängt. 

5.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Bei einem endgültigen Arbeitsausfall infolge einer Betriebsänderung (z.B. Betriebs-
stilllegung) kann auf der Grundlage entsprechender Regelungen im SGB III Kurzar-
beit eingeführt werden. Aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung konnte bis Ende 
2003 (mit einer Auslauffrist bis Ende 2005) das sogenannte Strukturkurzarbeiter-
geld für längstens 24 Monate bewilligt werden. Dieses wurde Anfang 2004 durch 
das Transferkurzarbeitergeld mit seiner maximalen Bezugsfrist von 12 Monaten 
abgelöst. Mit der Einführung von Kurzarbeit bei endgültigem Arbeitsausfall soll Ar-
beitslosigkeit vermieden und Zeit für die Vorbereitung, Suche und Organisation von 
Übergängen in Beschäftigungsverhältnisse bei einem anderen Unternehmen ge-
wonnen werden. In der Vergangenheit wurde strukturelle Kurzarbeit nicht selten für 
ältere Beschäftigte auch als Brücke in den Vorruhestand genutzt, ggf. in Verbin-
dung mit einer anschließenden Zwischenarbeitslosigkeit. Die Neuregelungen zum 
Transfer-Kug, insbesondere die Verkürzung der maximalen Laufzeit und parallel 
dazu die Verkürzung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld, sollten demgegenüber 
verstärkt auf Übergänge in neue Beschäftigungsverhältnisse orientieren. 
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Mit den gesetzlichen Regelungen zu Kurzarbeit bei endgültigem Arbeitsausfall sind 
die Betriebe aufgefordert, sich um die Vermittlung der Kurzarbeitenden zu bemühen 
und dazu eventuell erforderliche Qualifizierungsmaßnahmen anzubieten. Eine fi-
nanzielle Unterstützung dazu ist jedoch im SGB III nicht vorgesehen. Hier setzte die 
ergänzende Förderung des ESF bereits in den neunziger Jahren im Rahmen des 
Programms „AFG-Plus“ ein und wurde mit dem hier untersuchten ESF-BA-Pro-
gramm von Anfang 2000 bis Mitte 2008 fortgeführt. Damit konnten Maßnahmen zur 
Orientierung und Qualifizierung für Kurzarbeitenden insbesondere in kleineren und 
mittleren Betrieben aus Mitteln des ESF unterstützt werden. 

Für die Zeit von Anfang 2000 bis Ende 2007 weist das Monitoring der BA rund 
95.000 Eintritte (Fälle) in ESF-geförderte Qualifizierungsmaßnahmen während 
struktureller bzw. Transferkurzarbeit aus (überwiegend in Westdeutschland) (vgl. 
Teil B Kapitel 4.2.3). Die Zahl bewegte sich in den ersten Jahren um 5.000, stieg 
danach vor dem Hintergrund der Rezession von 2002/3 bis auf den Höchststand 
von 17.700 im Jahr 2005 und ging dann bis 2007 zurück auf 12.600. In dieser Zeit 
hatte die Zahl der insgesamt von Kurzarbeit bei endgültigem Arbeitsausfall Betrof-
fenen auf einem allerdings deutlich höheren absoluten Niveau einen ähnlichen Kur-
venverlauf. Zugleich gibt es Hinweise aus den Verwaltungsdaten der BA zu Kurzar-
beit, dass die Zahl der Betriebe bzw. Träger von beE mit Qualifizierungsmaßnah-
men seit Ende der 90er Jahre kontinuierlich gestiegen war. 

Nach der Betrachtung der Förderentwicklung im Teil B dieses Berichts interessier-
ten in diesem Kapitel die Ergebnisse und Wirkungen der Förderung. Dabei ging es 
erstens um die realisierten Förderstrukturen, insbesondere um die Frage, welche 
Personengruppen in die Qualifizierungsmaßnahmen (nicht) einbezogen wurden. 
Zweitens wurde der Frage nachgegangen, ob mit der Qualifizierung die angestreb-
ten Übergänge in neue Beschäftigung unterstützt bzw. ermöglicht wurden. Beide 
Fragen konnten wegen der unzureichenden Datenlage letztlich nur im Sinne einer 
explorativen Analyse beantwortet werden. Wie generell zu Kurzarbeit gibt es auch 
für strukturelle bzw. Transferkurzarbeit in den Datenbanken der BA keine perso-
nenbezogenen Individualdaten. Nur im Rahmen des ESF-BA-Monitoring wurden 
Individualdaten zu den Teilnahmen an den Qualifizierungsmaßnahmen erfasst, die 
von der Begleitforschung zu personbezogenen Individualdaten für die Jahre von 
2000 bis 2006 aufbereitet wurden.  

Zur Beantwortung der Frage nach den in die Qualifizierungsmaßnahmen einbezo-
genen Personengruppen konnte nur für das Geschlecht und das Alter auf valide 
erscheinende Angaben für alle Eintritte zurückgegriffen werden. Für einen Vergleich 
mit allen bei endgültigem Arbeitsausfall Kurzarbeitenden standen dagegen lediglich 
aggregierte Angaben zu halbjährigen Stichtagsbeständen aus einer dezentralen 
Verwaltungsdatenbank der BA zu Kurzarbeit zur Verfügung. Weil Bestandsdaten 
aufgrund ihrer „Dauergewichtung“ nicht einfach mit Eintrittsdaten verglichen werden 
können, ließen sich hier nur wenige Hinweise gewinnen. Dazu gehört, dass Frauen 
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unter den Teilnehmer/innen an den Qualifizierungsmaßnahmen eine deutliche Min-
derheit darstellen. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass strukturelle bzw. 
Transferkurzarbeit vor allem im Verarbeitenden Gewerbe und damit in relativ stark 
männergeprägten Wirtschaftszweigen anzutreffen ist. Die aggregierten Bestands-
daten zu allen Kurzarbeitenden bei endgültigem Arbeitsausfall weisen darauf hin, 
dass der Anteil der Älteren (50 Jahre und älter) im Übergang von struktureller Kurz-
arbeit zu Transferkurzarbeit zurückgegangen war. Bei den Teilnehmer/innen an 
einer ESF-geförderten Qualifizierungsmaßnahme betrug der Anteil der Älteren bis 
einschließlich 2005 rund ein Drittel und ging 2006 zurück. Im Blick auf die frühere 
Diskussion über strukturelle Kurzarbeit als häufig zur Überleitung in den Vorruhe-
stand genutztes Instrument erscheint bemerkenswert, dass nicht wenige ältere 
Kurzarbeitende in die aktive Nutzung der Ausfallzeiten einbezogen waren. 

Weil in den elektronischen Datenbanken der BA keine personenbezogenen Mikro-
daten zu Kurzarbeit erfasst werden (nur Aggregate), konnte keine Vergleichsgruppe 
zu den ESF-geförderten Teilnehmer/innen an den Qualifizierungsmaßnahmen wäh-
rend der Kurzarbeit gebildet werden. Statt einer kausal orientierten Wirkungsana-
lyse zur Ermittlung von „Nettoeffekten“ war nur eine Verbleibsanalyse zur „Ermitt-
lung“ der „Bruttoeffekte“ in Anlehnung an die gesetzlich geforderte Eingliederungs-
bilanz möglich. Dazu wird üblicherweise für den Stichtag sechs Monate nach Aus-
tritt aus einer Maßnahme der aktiven Arbeitsmarktpolitik erstens gefragt, ob die 
Teilnehmer/innen arbeitslos gemeldet sind, und wenn nein, wird zweitens gefragt, 
ob sie (ungefördert) sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Unter dem Aspekt 
von Beschäftigungsfähigkeit wäre dann für Kurzarbeitende nach endgültigem Ar-
beitsausfall zu erwarten, dass sie womöglich erfolgreicher sind als z.B. zuvor ar-
beitslose Teilnehmer/innen an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung (FbW). 
Als Beschäftigte haben sie vermutlich eher weniger Schwierigkeiten, ihre individu-
elle Beschäftigungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt nachzuweisen, als FbW-Teil-
nehmer/innen aus dem Kreis arbeitsloser Risikogruppen der Arbeitsförderung. 

Die hier vorgestellte Verbleibsanalyse hat nur einen explorativen Charakter, weil für 
die Teilnehmer/innen an den Qualifizierungsmaßnahmen keine Informationen dazu 
vorliegen, ob sie nach Beendigung ihrer Teilnahme weiter in Kurzarbeit oder bereits 
in einem anderen Betrieb sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren. Nur eine 
Statuswechsel (zu nicht ungefördert sozialversicherungspflichtig beschäftigt) oder 
das Überschreiten der maximalen Bezugsfrist von Kurzarbeitergeld ab Maßnahme-
beginn konnte als eindeutiger Hinweis darauf genommen werden, dass nicht nur die 
Qualifizierung beendet, sondern auch ein Austritt aus der Kurzarbeit erfolgt war. 

Als Ergebnis kann zusammenfassend festgehalten werden, dass die überwiegende 
Mehrzahl der Teilnehmerinnen an Qualifizierungsmaßnahmen während struktureller 
Kurzarbeit offenkundig bereits 12 Monate nach Austritt aus der Maßnahme nicht 
mehr in Kurzarbeit war. Für die nur mit den Eintritten von 2006 zweifelsfrei feststell-
baren Personen in Transferkurzarbeit gilt die Einjahresfrist ohnehin. Von allen Teil-
nehmer/innen waren im zwölften Monat nach Maßnahmeaustritt 44 Prozent in un-
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geförderter sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, von den Teilnehmer/innen 
während Transferkurzarbeit sogar 50 Prozent. Im Vergleich z.B. zu den Ergebnis-
sen der ESF-BA-Förderung der beruflichen Weiterbildung von Arbeitslosen (vgl. 
oben Kapitel C.2) und auch zu den Ergebnisse der gesetzlichen Eingliederungsbi-
lanz zu FbW in den Jahren 2000 bis 2005 kann dies als ein positiver Befund ange-
sehen werden. Er spricht für die These, dass die Qualifizierung während der Kurz-
arbeit nach Wegfall der Arbeitsplätze aussichtsreiche Wege in neue Beschäfti-
gungsverhältnisse weisen kann und dies womöglich erfolgreicher als eine Qualifizie-
rungsmaßnahme während Arbeitslosigkeit.  

Die anschließende multivariate Differenzierung der Verbleibsanalyse ergab die auch 
für andere Instrumente der Arbeitsförderung bekannten Effekte personeller Merk-
male (z.B. relativ schlechtere Chancen von Älteren), vor allem relativ starke Effekte 
der Heterogenität der regionalen Arbeitsmärkte. Dies bekräftigt die in der Sache 
naheliegende Annahme, dass der Erfolgsgrad der Organisation von Übergangs-
märkten bei Kurzarbeit nach einem endgültigen Arbeitsplatzabbau nicht zuletzt von 
strukturellen Besonderheiten der jeweiligen regionalen Arbeitsmärkte abhängt. 

Auch wenn die vorgestellten Ergebnisse nur explorativ, also nach wirkungsanalyti-
schen Kriterien nicht „belastbar“ sind, spricht doch einige empirische Evidenz dafür, 
diesen Förderansatz weiter zuführen. Die Begleitforschung hatte dies bereits in ih-
rer Aktualisierung der Halbzeitbewertung angeregt und dazu vorgeschlagen, die 
Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen während Kurzarbeit in das SGB III auf-
zunehmen, diese Lücke der gesetzlichen Arbeitsförderung also zu schließen, zumal 
im Gesetz selber ausdrücklich solche Maßnahmen gefordert sind (Deeke 2005: 57). 
Dem ist der Gesetzgeber nicht gefolgt. Aber die Fortsetzung der Förderung wurde 
in das OP des Bundes für die neue Förderperiode des ESF aufgenommen (OP 
Bund 2007) und dann mit einer Förderrichtlinie (BMAS 2008) konkretisiert. Für die 
weitere Förderpraxis bleibt zu hoffen, dass die Datenbasis für das Monitoring und 
die Evaluation so verbessert wird, dass anders als bisher auch die arbeitsmarktpoli-
tisch wichtige Wirkungsanalyse von Transferkurzarbeit und darin durchgeführten 
Qualifizierungsmaßnahmen möglich wird. 
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D Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

 

1 Aufgaben und Vorgehen der Begleitforschung 

Von Anfang 2000 bis zum Herbst 2008 wurde die im Sozialgesetzbuch III gesetzlich 

geregelte Arbeitsmarktpolitik mit einem gesonderten ESF-Programm des Bundes in 

der Zuständigkeit der Bundesagentur für Arbeit (BA) ergänzt. Im Sommer 2000 

wurde das IAB im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung zwischen dem BMAS 

und der BA zu der begleitenden wissenschaftlichen Evaluation des Programms auf-

gefordert. Auf der Grundlage des vom IAB dazu vorgeschlagenen Untersuchungs-

konzepts wurde das Begleitforschungsprojekt mit einer Laufzeit vom September 

2000 bis Dezember 2007 bewilligt und später bis Ende 2008 verlängert.  

Die zeitliche und sachliche Planung der Begleitforschung orientierte sich an den 

Vorgaben der entsprechenden Leitlinien der Generaldirektion Beschäftigung. Neben 

jährlichen Arbeitsberichten wurden umfangreiche Ergebnisberichte zur Halbzeitbe-

wertung im Jahr 2003 und zu deren Aktualisierung im Jahr 2005 vorgelegt. Damit 

wurde zugleich zur übergreifenden Evaluation des EPPD Ziel 3 und des OP des 

Bundes zu Ziel 1 beigetragen (vgl. RWI/SÖSTRA/Ronning 2003, 2006). Darüber 

hinaus wurden Projektberichte an das BMAS zu thematisch spezifischen Zwischen-

ergebnissen erstellt, über die anschließend auch die Fachöffentlichkeit in Form von 

zahlreichen Veröffentlichungen informiert wurde (vgl. die Liste hier im Anhang 2). 

Die Begleitforschung war in mehrere Teilprojekte organisiert. Neben Analysen zur 

Einführung und Umsetzung des Programms wurde vor allem ein breites Spektrum 

mikroanalytischer Arbeiten zu den einzelnen Förderschwerpunkten des Programms, 

zu deren leistungsrechtlichen Konditionierung und Umsetzung, zu den Ergebnissen 

z.B. bei der Zielgruppenerreichung und zu den Wirkungen durchgeführt. Die Kom-

plexität der Aufgaben erforderte einen entsprechenden analytischen Bezugsrah-

men. Die Begleitforschung wurde als prozess- und kontextorientierte Wirkungsana-

lyse realisiert. Damit war sie nicht wie herkömmlich als gesonderte Untersuchung 

der Programmumsetzung angelegt, die getrennt von der ex-ante Analyse der For-

mierung des Programms und von der ex-post-Analyse seiner Wirkungen erfolgt. 

Vielmehr ging es umfassender auch um die Reanalyse der bei der Ausarbeitung 

des Programms leitenden Ziele und institutionellen Kontexte sowie vor allem darum, 

möglichst schon während der Laufzeit des Programms wirkungsbezogene ex-post-

Analysen zu bisherigen Ergebnissen durchzuführen.  

Auf der analytischen Ebene der Programmevaluation standen Fragen zur Umset-

zung im institutionellen Kontext der gesetzlichen Arbeitsförderung und unter Be-

rücksichtigung der Entwicklung der Probleme von Arbeitsmarkt und Beschäftigung 

im Mittelpunkt. Dazu interessierte, ob das Programm im Sinne der ESF-Ziele aus-

gestaltet und umgesetzt  wurde, ob und inwieweit es aufgrund seiner mischfinan-

zierten Verschränkung mit der SGB III-Förderung von dieser beeinflusst wurde oder 

umgekehrt Förderansätze des Programms womöglich in das SGB III aufgenommen 
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wurden, sowie, ob es bei entsprechendem Bedarf flexibel modifiziert wurde. Die 

implementationsbezogenen Fragen der Begleitforschung ergaben sich aus der 

Überlegung, dass die Art und Weise der Umsetzung des Programms bzw. seiner 

einzelnen Instrumente neben der Effizienz auch die Effektivität der ESF-Förderung 

im Ergänzungsverhältnis zur gesetzlichen Förderung beeinflusst, also potentiell 

wirkungsrelevant ist.  

Angesichts des im Vergleich zur gesetzlichen Arbeitsförderung quantitativ geringen 

Umfangs des ESF-BA-Programms zielten die wirkungsbezogenen Fragen auf die 

Ermittlung des individuellen Nutzens der Förderansätze des Programms für die ge-

förderten Personengruppen im Vergleich zur gesetzlichen Förderung ohne ESF-

Ergänzung und zur Nichtförderung. Zu beantworten waren die Fragen, ob und wie 

das Förderangebot konkretisiert und angenommen wurde, ob die ESF-Leistungen 

in Kombination mit den kofinanzierenden Leistungen der gesetzlichen Regelförde-

rung die Teilnahme an Maßnahmen erfolgreich unterstützt hatten, ob damit die 

Wettbewerbschancen auf dem Arbeitsmarkt im Sinne der angestrebten Steigerung 

der Beschäftigungsfähigkeit verbessert wurden und welchen Effekt dies letztlich in 

Abhängigkeit von der je spezifischen regionalen Arbeitsmarktsituation auf die 

Chancen zu einem Übergang in nachhaltige Beschäftigung hatte. 

Eine wichtige Datengrundlage der Begleitforschung waren die prozessproduzierten 

Daten der BA zur Teilnahme am ESF-BA-Programm und zur ergänzten gesetzli-

chen Arbeitsförderung. Diese fallbezogenen Verwaltungsdaten wurden in dem Teil-

projekt „Individualdatenbank“ zu personenbezogenen Forschungsdaten aufbereitet 

und mit den zugehörigen Individualdaten zu Arbeitslosigkeit und sozialversiche-

rungspflichtiger Beschäftigung verknüpft. Sie wurden erstens für die jährlichen Bei-

träge der Begleitforschung zum differenzierenden Monitoring genutzt und waren 

zweitens die zentrale Datenbasis für die Analysen zu den Ergebnissen und Wirk-

lungen der ESF-Förderung. Eine weitere unverzichtbare Datengrundlage waren die 

Expertengespräche, die von der Begleitforschung auf allen drei Ebenen der BA für 

die Implementationsanalyse geführt wurden sowie Expertengespräche mit Maß-

nahmeträgern und weiteren regionalen Akteuren im Rahmen von Fallstudien z.B. 

zur berufsbezogenen Deutschförderung von Arbeitslosen mit Migrationshintergrund 

oder zur ESF-Förderung des Coaching bei Existenzgründungen aus Arbeitslosig-

keit. Schließlich wurden für die aus Sicht der Programmplanung zentralen Förder-

schwerpunkte, d.h. die ESF-Förderung der beruflichen Weiterbildung von Arbeitslo-

sen und ergänzender Hilfen zur Existenzgründung, zusätzlich Befragungen durch-

geführt. Dies betrifft insbesondere die Förderung der beruflichen Weiterbildung, 

deren Effekte dann mit Daten aus bundesweit repräsentativen Panelbefragungen 

von ESF-geförderten Teilnehmer/innen und Vergleichsgruppen untersucht werden 

konnten.  



IAB Projektbericht 266 

2 Das Programm im arbeitsmarktpolitischen Wandel –  

Möglichkeiten und Grenzen der ergänzenden ESF-Förderung 

Der Arbeitsmarkt ist in Deutschland seit vielen Jahren durch hohe Arbeitslosigkeit 

und eine ungleiche Chancenverteilung zu Lasten der Zielgruppen des ESF gekenn-

zeichnet (z.B. Frauen, Ältere, Migranten, Langzeitarbeitslose). Zwar schien sich die 

Situation auf den ersten Blick seit Herbst 2006 zu verbessern. Die Zahl der regist-

rierten Arbeitslosen war im Rechtskreis des SGB IIII stark zurückgegangen, weni-

ger dagegen im Rechtskreis des SGB II. Aber nach wie vor gab es rechtskreisüber-

greifend einen Arbeitslosenbestand von 3,2 Mio. (Juni 2008). Es besteht – seitdem 

verstärkt aufgrund der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise - bis heute ein er-

heblicher arbeitsmarktpolitischer Handlungsbedarf. Das hier untersuchte ESF-BA-

Programm kann dazu nicht mehr beitragen, denn seine Laufzeit endete im Herbst 

2008. Der Bund hat aber einen neues ESF-Programm aufgelegt und dabei Lehren 

aus den bisherigen Erfahrungen wie auch aus der wissenschaftlichen Evaluation 

gezogen. Darauf wird am Ende dieses Abschnitts noch kurz eingegangen. 

In der politischen Diskussion besteht Einigkeit, dass aktive Arbeitsmarktpolitik al-

leine die Probleme auf dem Arbeitsmarkt nicht beheben kann, zumal für die Diag-

nose und Therapie auch das Beschäftigungs- und Bildungssystem in ihren wirt-

schaftlichen und sozialen Zusammenhängen in den Blick genommen werden müs-

sen. Eine auf den Arbeitsmarkt beschränkte Perspektive ist unzureichend. Auch die 

Beschäftigungspolitischen Leitlinien der EU machten mit ihrem politikfeldübergrei-

fenden Ansatz deutlich, dass mit aktiver Arbeitsmarktpolitik einschließlich des un-

terstützenden ESF zwar wichtige Beiträge möglich sind, aber keine grundlegende 

Verbesserung erreicht werden kann.  

Mit den so genannten „Hartz-Gesetzen“ wurde seit 2002 eine inhaltliche Neuorien-

tierung der Arbeitsmarktpolitik des Bundes und eine Neuorganisation der BA be-

gründet. Oberstes Ziel der Reform war ein Abbau der Arbeitslosigkeit durch eine 

qualitativ bessere und schnellere Arbeitsvermittlung. Im Sinne einer „aktivierenden“ 

Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik wurden und werden die Eigenbemühungen der Ar-

beitslosen verstärkt gefordert, wurde das System der sozialen Sicherung bei Ar-

beitslosigkeit umgebaut (Arbeitslosengeld II) und zugleich der Mitteleinsatz für das 

breiter aufgefächerte Spektrum der Instrumente aktiver Arbeitsmarktpolitik unter 

Effizienzgesichtspunkten zurückgefahren. 

In diesem Kontext war das ESF-BA-Programm nur ein kleiner Mosaikstein. Schon 

aufgrund des im Vergleich zum SGB III-Haushalt geringen Umfangs der eingesetz-

ten ESF-Mittel (von 2000 bis 2007 weniger als 2 Prozent aller Ausgaben der BA für 

aktive Arbeitsförderung in dieser Zeit) konnte von dem Programm kein quantitativ 

wesentlicher Beitrag zu einer wirkungskräftigen aktiven Arbeitsmarktpolitik des 

Bundes bzw. der BA erwartet werden. Das Programm wurde deshalb von Beginn an 

konzentriert auf die Ergänzung der gesetzlichen Arbeitsförderung in einigen spezifi-
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schen Maßnahmebereichen, um dort bestehende Förderlücken des Gesetzes mit 

ergänzenden Leistungen und innovativen Maßnahmebausteinen aufzufüllen.  

Mit dem Programmstart im Jahr 2000 wurden bewährte Förderansätze aus dem 

Vorläuferprogramm „AFG-Plus“ aufgegriffen. Das ESF-BA-Programm sollte über-

wiegend im Rahmen des ESF-Schwerpunktes „Aktive und präventive Arbeitsmarkt-

politik“ (daneben auch im Schwerpunkt „Gesellschaft ohne Ausgrenzung“) zur Ver-

hinderung und Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit mit Hilfe einer das SGB III 

ergänzenden Förderung der Qualifizierung von Arbeitslosen beitragen. Im Zentrum 

dieses zielgruppenorientierten Ansatzes sollten vor allem die Arbeitslosen stehen, 

die aufgrund fehlender Vorbeschäftigungszeiten keinen gesetzlichen Anspruch auf 

eine Leistung zum Lebensunterhalt während der Teilnahme an einer Weiterbil-

dungs- oder Trainingsmaßnahme hatten. Daneben sollte das Programm im Rah-

men des ESF-Schwerpunktes „Anpassungsfähigkeit und Unternehmergeist“ von 

Arbeitslosigkeit bedrohte Kurzarbeiter mit einer Qualifizierung während der Kurzar-

beit bei der Suche nach neuer Beschäftigung unterstützen und Existenzgründungen 

Arbeitsloser durch zusätzliche Hilfen vorbereiten und begleitend stabilisieren. Im 

Herbst 2004 wurde schließlich mit der Vermittlung berufsbezogener Deutschkennt-

nisse an arbeitslose Leistungsbezieher im Rechtskreis des SGB III ein weiterer 

Förderschwerpunkt eingeführt. 

Im Mittelpunkt der Untersuchung der Programmdurchführung stand, ob das Pro-

gramm wie geplant umgesetzt wurde, und wenn nicht, welche Ursachen für Abwei-

chungen ausschlaggebend waren. Handelte es sich dabei um gut begründete fle-

xible Reaktionen auf veränderte Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt bzw. im in-

stitutionellen Umfeld des Programms oder im engeren Sinne um die Folgen pro-

grammimmanenter Umsetzungsprobleme? Ein Ergebnis der Halbzeitbewertung des 

Programms im Jahr 2003 war, dass die Förderentwicklung bis Ende 2002 nach 

Umfang und Struktur betrachtet relativ plangemäß und stetig verlaufen war. Für die 

zukünftige Programmlaufzeit wurde vermutet, dass die damals erst eingeleitete 

Neuausrichtung der aktiven Arbeitmarktpolitik des Bundes und ihrer Umsetzung 

durch die BA einen Einbruch der ergänzenden ESF-Förderung, d.h. einen kräftigen 

Rückgang des Fördervolumens und eine Gewichtsverlagerung in der Förderstruktur 

zur Folge haben würde.  

In der Aktualisierung der Halbzeitbewertung im Jahr 2005 wurde die Vorausschau 

aus dem Jahr 2003 bestätigt. Zwar war es insbesondere von 2003 auf 2004 zu ei-

ner kräftigen Steigerung der Zahl der Eintritte in die ESF-BA-Förderung gekommen. 

Aber die Daten zum finanziellen Verlauf dokumentieren einen starken Rückgang bei 

den verausgabten Mitteln. Dahinter stand eine Verlagerung zu weniger kosteninten-

siven Leistungen und Maßnahmen. Die Förderstrukturen hatten sich grundsätzlich 

gewandelt. 

Ergebnis des hier im Teil B vorgelegten Rückblicks auf die letzten Jahre der Pro-

grammumsetzung ist, dass die Zahl der Förderfälle ab 2005 stark rückläufig war 
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und sich damit zugleich die 2003 und 2004 neu herausgebildete Förderstruktur 

verfestigt hatte. Aus dem vorrangig auf die ergänzende Förderung der Qualifizie-

rung arbeitsloser Zielgruppen ausgerichteten Programm war ein Programm gewor-

den, mit dem überwiegend die Existenzgründung zuvor Arbeitsloser mit einem be-

gleitenden Coaching im ersten Jahr nach Gründung gefördert wurde. Nur die För-

derung der Qualifizierung Kurzarbeitender wurde seit 2002 (im Ziel 3-Gebiet) ohne 

größere Einbrüche weitergeführt. Der Umfang der ESF-BA-Förderung der Qualifi-

zierung Arbeitsloser ging dagegen kräftig zurück. Die im Herbst 2004 eingeführte 

berufsbezogene Deutschförderung von Arbeitslosen mit Migrationshintergrund 

schien mit einer relativ hohen Zahl von Eintritten bis zum Ende 2004 zwar das ESF-

BA-Programm zunächst wieder zu einem im ESF-Sinne zielgruppenorientierten 

Programm zu machen. Aber in den folgenden Jahren gab es auch in diesem neuen 

Förderschwerpunkt des Programms kräftige Einbrüche. Somit blieb es bei den rela-

tiv niedrigen Eintrittszahlen mit eher kostenträchtigen Förderansätzen (z.B. das 

ESF-Uhg bei FbW) und den seit 2004 demgegenüber hohen Eintrittszahlen mit 

eher kostengünstigen ESF-Leistungen (z.B. Coaching). Auf diese Weise konnte der 

zu Beginn geplante Mitteleinsatz bis 2008 nicht mehr realisiert werden, obwohl die 

Zahl der jährlichen Neueintritte annähernd der Zahl der Neueintritte in den ersten 

Programmjahren entsprach.  

Der Wandel des Programms war kein Ergebnis einer zielorientierten Umsteuerung. 

Vielmehr hatten Änderungen des SGB III bis hin zur Einführung des SGB II und die 

damit verbundene geschäftspolitische Konzentration der BA auf eine möglichst 

kostengünstige Förderung der Arbeitslosen im Leistungsbezug der Arbeitslosenver-

sicherung zur Folge, dass mit den ESF-Mittel nicht mehr wie anfänglich geplant an 

die Individualförderung des SGB III angeknüpft werden konnte. Die strategische 

Ausrichtung der gesetzlichen Arbeitsförderung hatte sich von der Zielgruppenaus-

richtung des ESF gelöst, Zielkonflikte waren entstanden. 

Die Änderungen im Instrumentenspektrum der gesetzlichen Arbeitsförderung, in 

den leistungsrechtlichen Konditionen und in der geschäftspolitischen Umsetzung 

durch die BA hatten je spezifische Effekte auf die Möglichkeiten und Grenzen der 

ESF-Ergänzung. Dort wo gesetzliche Förderlücken bei den Instrumenten geschlos-

sen wurden, entfiel der Ansatz des ESF-BA-Programms, mit dem die vorherige Lü-

cke gefüllt wurde (Wegfall des Existenzgründungsseminars durch Aufnahme in die 

Regelförderung). Leistungsrechtliche Modifikationen der gesetzlichen Regelförde-

rung bei einzelnen Instrumenten grenzten den mit dem ESF förderbaren Personen-

kreis ein (Wegfall des ESF-Moduls und der sozialpädagogischen Betreuung bei 

beruflicher Weiterbildung). Mit der Einführung des SGB II blieb zwar die ESF-Ziel-

gruppe der Arbeitslosen ohne Anspruch auf eine Lohnersatzleistung („Nichtleis-

tungsbezieher“) im Rechtskreis des SGB III und damit im förderbaren Personen-

kreis des ESF-BA-Programms. Aber viele vormalige Nichtleistungsbezieher wech-

selten jetzt als Bezieher des Arbeitslosengeldes II in den Rechtskreis des SGB II, 

an den das Programm wegen der Bindung an die kofinanzierenden Beitragsmittel 
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des SGB III nicht anschließen konnte und es aus der politischen Sicht des Bundes 

wegen administrativer Probleme im SGB II-Bereich auch nicht sollte. Damit wurde 

die gerade erst erschlossene Zielgruppe arbeitsloser Migranten wieder stark einge-

grenzt, denn die überwiegende Mehrzahl Arbeitsloser mit Migrationshintergrund 

gehörte nun mit dem Alg II zum Rechtskreis des SGB II. Zudem passte die mit dem 

ESF-BA-Programm ebenfalls vorgesehene besondere Förderung von schwerer 

vermittelbaren Arbeitslosen zunächst nicht mehr zur neuen geschäftspolitischen 

Ausrichtung der BA auf eine möglichst sparsame und vermittlungszentrierte Umset-

zung der Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik.  

Eine den Vorgaben der ESF-Dachprogramme entsprechende Inputsteuerung war 

so nicht möglich. Pragmatische Überlegungen vor Ort führten dazu, dass admini-

strativ einfachere Wege zur Verausgabung der ESF-Mittel gewählt wurden (z.B. 

Coaching statt ESF-Unterhaltsgeld) - zumal deshalb, weil diese Förderansätze ein 

breiteres Anwendungsfeld bekamen (Coaching auch im Zusammenhang mit dem 

neuen Existenzgründungszuschuss). 

Die enge Verzahnung des ESF-BA-Programms mit der Arbeitsförderung nach dem 

SGB III wurde von der Begleitforschung bereits in der Halbzeitbewertung als ent-

scheidendes Hemmnis für eine zielgerichtete Steuerung der Umsetzung des Pro-

gramms identifiziert. Die BA versuchte aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, mit 

ihrer neuen Organisation und ihrer geschäftspolitischen Ausrichtung, sich von der 

früheren konditionalen und vollzugsorientierten Steuerung der Arbeitsförderung zu 

lösen zugunsten dezentraler wirkungsorientierter Arbeitsmarktprogramme der im 

Rahmen von Zielvereinbarungen für den Mitteleinsatz und die Förderstrukturen 

weitgehend selbst verantwortlichen AA. Zwar beanspruchte auch der ESF für seine 

Programme eine entsprechende reflexive Steuerung. Problem war jedoch, dass das 

System der finanziellen Abwicklung sowie der Verwaltungs- und Finanzkontrolle der 

EU-Strukturfonds und damit auch des ESF in Widerspruch dazu faktisch eine voll-

zugsorientierte, an der Erfüllung materieller und finanzieller Inputpläne ausgerich-

tete Programmdurchführung erforderte. Dies wiederum kollidierte in der Praxis mit 

dem auf Wirtschaftlichkeit und Wirkung ausgerichteten neuen Steuerungsansatz 

der gesetzlichen Arbeitsförderung in Deutschland. 

Die Konstruktion der Finanzierungsbasis des ESF-BA-Programms hatte zudem die 

ohnehin bestehenden Steuerungsprobleme verschärft. In jedem einzelnen Förder-

fall setzte der Einsatz der ESF-Mittel eine Kofinanzierung aus dem SGB III-Haushalt 

voraus. Damit war die ergänzende ESF-Förderung bei jeder einzelnen Förderent-

scheidung abhängig von den Regeln, den finanziellen Leistungen und der Praxis 

der für die AA prioritären gesetzlichen Arbeitsförderung. Der Ansatz der mischfinan-

zierten Individualförderung war ein Konstruktionsfehler des ESF-BA-Programms, 

weil es damit nicht projektförmig und zielorientiert als eigenständiges Programm, 

sondern nur in leistungsrechtlicher und finanzieller Abhängigkeit von der Individual-

förderung nach dem SGB III umgesetzt werden konnte.  
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3 „Europäischer Mehrwert“? – Ergebnisse der  

Wirkungsanalysen zum Instrumenteneinsatz  

Mit dem ESF sollte die nationale Arbeitsmarktpolitik ergänzt und nicht ersetzt wer-

den. Dementsprechend zielte das ESF-BA-Programm auf eine Ergänzung der im 

SGB III geregelten aktiven Arbeitsmarktpolitik. Es wurden arbeitsmarktpolitisch re-

levant erscheinende Lücken der gesetzlichen Regelförderung mit ESF-Leistungen 

gefüllt – zum einen durch die Einbeziehung zusätzlicher Personengruppen, zum 

anderen durch die Ergänzung bestehender Förderinstrumente mit ergänzenden 

ESF-Leistungen bzw. Maßnahmebausteinen. Damit stellte sich die Frage nach dem 

added value („europäischer Mehrwert“) der ergänzenden ESF-Förderung im Ver-

hältnis zu der gesetzlichen Förderung ohne ESF-Ergänzung. 

Aufgrund des im Vergleich mit der gesetzlichen Arbeitsmarktpolitik relativ geringen 

Stellenwerts des Programms war die Ermittlung eines eventuellen zusätzlichen Nut-

zens der ergänzenden ESF-Förderung im Sinne quantitativer Makroeffekte nicht 

sinnvoll. Makroeffekte interessierten jedoch in qualitativer Hinsicht. Gefragt wurde 

nach einem Policy-Effekt im Sinne von Politiklernen, also danach, ob der Bund und 

die BA aus den (Miss-)Erfolgen des Programms Schlussfolgerungen für die Weiter-

entwicklung der gesetzlichen Arbeitsförderung gezogen hatten, z.B. durch die 

Übernahme ESF-spezifischer Förderansätze in die Regelförderung. Der „europäi-

sche Mehrwert“ der ergänzenden ESF-Förderung bestünde dabei möglicherweise 

darin, dass sich die ESF-Förderung aufgrund ihrer Erfolge letztlich überflüssig 

macht, weil die von ihr abgedeckten Lücken des SGB III durch eine Reform der 

Regelförderung gefüllt werden. 

An dieser Stelle sollen vor allem die im Teil C dieses Berichts ausführlich vorge-

stellten Befunde der mikroanalytischen Untersuchungen zu den Ergebnissen und 

Wirkungen der einzelnen Förderansätze des Programms auf die Arbeitsmarkt- und 

Beschäftigungschancen der geförderten Personen resümiert werden. Hierzu inte-

ressierte als Frage nach dem added value des ESF, ob im Zusammenspiel der ge-

setzlichen Förderung mit der ergänzenden ESF-Förderung im Sinne der ESF-Ziele 

mehr erreicht wurde, als ohne diese ESF-Ergänzung. Dies impliziert erstens eine 

Wirkungsanalyse der ergänzenden ESF-Förderung im Vergleich zur Teilnahme an 

der Regelförderung ohne ESF-Ergänzung, zweites so weit sinnvoll und möglich 

auch eine Wirkungsanalyse der ESF-BA-Förderung im Vergleich mit den Arbeits-

markt- und Beschäftigungschancen von möglichst ähnlichen Personen ohne Förde-

rung bzw. Maßnahmeteilnahme. Je nach Art des Förderansatzes, der Datenlage 

und der Möglichkeiten zur Anreicherung der Prozessdaten mit eigenen Erhebungen 

konnte diesen Fragen mehr oder weniger weitgehend nachgegangen werden. 

Ein zentrales analytisches Problem der dazu durchgeführten Untersuchungen be-

steht darin, dass die Vermeidung bzw. Beendigung der Arbeitslosigkeit durch einen 

Übergang in eine nachhaltige sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oder 

auch selbständige Erwerbstätigkeit der geförderten Personen zwar die intendierte 
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Wirkung der ESF-Förderung wie auch der gesetzlichen Regelförderung war bzw. 

ist, ein solcher Effekt jedoch außerhalb des direkten Einwirkungsbereichs der In-

strumente bzw. Maßnahmen liegt. Mit einer angebotsseitigen Förderung kann zwar 

die individuelle Beschäftigungsfähigkeit bzw. Erwerbsfähigkeit z.B. von Arbeitslosen 

erhalten oder gesteigert werden. Ob sich dies jedoch im Anschluss an die Maß-

nahmeteilnahme auch in einer entsprechenden Erwerbstätigkeit realisiert, hängt 

von der Situation auf dem regionalen Arbeitsmarkt, von dem darauf bezogenen Ar-

beitsmarktverhalten der geförderten Personen und vor allem vom Bedarf und der 

Selektivität der betrieblichen Nachfrage ab. 

Die Kontingenz des angestrebten Wirkungszusammenhangs aufgrund der markt-

vermittelten Offenheit zwischen der Entscheidung für eine Förderung bzw. Teil-

nahme, der daraus dann resultierenden Erhaltung oder Verbesserung der individu-

ellen Beschäftigungsfähigkeit und deren anschließenden Realisierung in einer an-

gemessenen Beschäftigung muss bei der Konzeption, bei den Daten und bei der In-

terpretation der Befunde der Wirkungsanalyse berücksichtigt werden. Dies gilt vor 

allem dann, wenn wie in der Regel und auch hier die betriebliche Nachfrageseite 

empirisch nicht mit einbezogen werden konnte. Bei der Analyse der ESF-Förderung 

der beruflichen Weiterbildung von Arbeitslosen konnten einige der damit verbun-

denen analytischen Aspekte in den breit angelegte Befragungen annähernd be-

rücksichtigt werden. Bei den Analysen zu den anderen Förderansätzen des Pro-

gramms standen dem jedoch erhebliche Datenprobleme entgegen, so dass deren 

Befunde unter dem Vorbehalt stehen, die empirische Evidenz kausaler Zusammen-

hänge zwischen der Förderung und den individuellen Arbeitsmarktergebnissen zwar 

aufzeigen, aber nicht zufriedenstellend belegen zu können. 

 

3.1 ESF-Förderung der beruflichen Weiterbildung von  

arbeitslosen Zielgruppen 

Für die berufliche Weiterbildung von Arbeitslosen (FbW) gab es im ESF-BA-Pro-

gramm zwei zusätzliche Förderansätze. Erstens konnten Arbeitslose, die keinen 

gesetzlichen Anspruch auf eine Leistung zum Lebensunterhalt hatten, während ih-

rer Teilnahme an einer Maßnahme zur beruflichen Weiterbildung ein ESF-Unter-

haltsgeld erhalten. Damit sollte der gesetzlich förderbare Personenkreis um die Ar-

beitslosen erweitert werden, die als sogenannte Nichtleistungsbezieher/innen des 

SGB III ansonsten nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen an einer Weiter-

bildungsmaßnahme hätten teilnehmen können. Zweitens konnten bis Ende 2002 für 

alle Teilnehmer/Innen an der gesetzlichen FbW ergänzende Maßnahmebausteine 

(ESF-Module) finanziert werden, die aufgrund ihrer allgemein bildenden Inhalte im 

Rahmen des SGB III nicht förderbar waren (z.B. zur Vermittlung von berufsrele-

vanten Fremdsprachkenntnissen, Mathematik für Ältere oder berufsbezogener 

Deutschkenntnisse für Migranten). Die Module wurden 2003 gestrichen, weil die 

Programmverantwortlichen aufgrund der damaligen Änderungen der gesetzlichen 
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FbW (z.B. Einführung des Bildungsgutscheins) annahmen, dass sie von den Trä-

gern nicht mehr angeboten werden könnten. 

Insgesamt gab es in der Programmlaufzeit 117.000 vom ESF unterstützte Eintritte 

in eine Maßnahme der beruflichen Weiterbildung im Rahmen des SGB III - davon 

jeweils zur Hälfte in West- und in Ostdeutschland. Aufgrund des generellen Rück-

gangs der gesetzlichen Förderung beruflicher Weiterbildung ab 2003 fehlte es seit-

dem an Ergänzungsmöglichkeiten für die ESF-Förderung. Daher entfielen 80 Pro-

zent aller ESF-Fälle auf die Jahre 2000 bis 2002. 

Rund ein Viertel der ESF-Eintritte der gesamten Laufzeit war mit einem ESF-Modul 

verbunden (davon zwei Drittel in Ostdeutschland). Mehr als vier Fünftel aller Teil-

nehmer/innen bis 2008 hatten keinen Anspruch auf eine Leistung zum Lebensun-

terhalt aus der gesetzlichen Arbeitsförderung. Sie erhielten als Nichtleistungsbezie-

her/innen das ESF-Unterhaltsgeld. Schon darin unterscheidet sich die Struktur des 

ESF-geförderten Personenkreises von der Förderstruktur der gesetzlichen FbW 

(SGB III und ab 2005 auch SGB II), bei der die Gruppe der Nichtleistungsbezie-

her/innen nur eine Minderheit darstellte. 

In den Vorgaben des ESF-BA-Programms war der förderbare Personenkreis relativ 

breit gefasst worden. Neben der leistungsrechtlich definierten Zielgruppe der ar-

beitslosen Nichtleistungsbezieher/innen galten insbesondere ältere Arbeitslose, 

arbeitslose Migranten/innen und gering qualifizierte Frauen, darunter vor allem Be-

rufsrückkehrerinnen, als besonders förderungswürdig. Daneben war mit den Län-

dern abgestimmt, dass die BA mit ihren ESF-Mitteln vor allem Personen fördert, die 

noch nicht länger als zwölf Monate arbeitslos sind, während sich die Länder mit 

ihren Programmen auf Langzeitarbeitslose, darunter vor allem auf Sozialhilfebezie-

her, konzentrieren wollten. 

Der Vergleich einiger personeller und erwerbsbiographischer Merkmale der ESF-

geförderten Personen mit allen Teilnehmer/Innen an einer gesetzlichen FbW (SGB 

III einschließlich ESF und SGB II) zeigt ein Profil der vom ESF realisierten Förder-

struktur, welches deutlich von der Förderstruktur der gesetzlichen FbW abweicht. 

In den Jahren 2000 bis 2007 entfielen über 57 Prozent  der ESF-Eintritte auf 

Frauen, bei der gesetzlichen FbW insgesamt dagegen nur knapp 47 Prozent. Der 

Anteil der Berufsrückkehrerinnen lag bei den ESF-Geförderten mit 9,2 Prozent al-

lerdings nur etwas über ihrem Anteil an allen Eintritten (6,6 Prozent). Ältere Ar-

beitslose (ab 50 Jahre) wurden – anders als vorgesehen - noch weniger in die ESF-

Förderung einbezogen als in die gesetzliche Förderung. Langzeitarbeitslose waren 

ebenfalls – in diesem Punkt wie geplant – zu geringerem Anteil in einer ESF-geför-

derten Weiterbildung als in der FbW insgesamt. Zugleich fällt bei den ESF-FbW der 

relativ hohe Anteil nicht arbeitslos gemeldeter arbeit- bzw. ratsuchender Personen 

auf (25,4 Prozent im Vergleich zu 15,1 Prozent bei den FbW insgesamt). Ursache 

sind der im Vergleich zur FbW insgesamt überdurchschnittliche Anteil von Frauen 
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und bei den Nichtleistungsbezieher/innen beispielsweise die relativ hohen Anteile 

von Hochschulabbrechern und Neueinwanderern. Die ESF-Zielgruppe der Migran-

ten wurde in relativ hoher Zahl in die ESF-Förderung einbezogen. Bundesweit ent-

fiel gut jeder vierte Eintritt in eine ESF-FbW auf arbeitslose Migranten (Spätaus-

siedler und Ausländer), bei der FbW insgesamt nur jeder achte Eintritt. Dies kann 

teilweise erklären, dass von den ESF-geförderten Personen fast ein Drittel keine 

abgeschlossene bzw. formal anerkannte Berufsausbildung hatte. 

Um die Wirkung der ESF-geförderten beruflichen Weiterbildung auf die Arbeits-

marktchancen der Teilnehmer/innen einschätzen zu können, musste die Frage be-

antwortet werden, welchen Erfolg sie auf dem Arbeitsmarkt gehabt hätten, wenn sie 

nicht teilgenommen hätten. Weil dies für geförderte Personen nicht ermittelt werden 

kann (denn sie haben teilgenommen), wird zum Vergleich üblicherweise eine 

Gruppe von Personen ohne Teilnahme herangezogen, die in relevanten personellen 

und erwerbsbiographischen Merkmalen in der entsprechenden Zeit und in den glei-

chen Arbeitsmarktregionen den Personen mit Teilnahme möglichst ähnlich waren. 

Mit dazu geeigneten statistischen Verfahren kann dann der durchschnittliche Effekt 

der Weiterbildung auf den Arbeitsmarkterfolg im Vergleich mit dem Arbeitsmarkter-

folg bei Nichtteilnahme geschätzt werden. 

Ebenso kann im Vergleich unterschiedlicher Förderansätze vorgegangen werden. 

Bei einem Vergleich des Arbeitsmarkterfolgs der ESF-Geförderten mit allen Perso-

nen, die ohne ESF-Unterstützung an einer Weiterbildungsmaßnahme teilgenom-

men haben, musste berücksichtigt werden, dass es sich um mehr oder weniger 

unterschiedliche Personengruppen in Maßnahmen mit unterschiedlichen Merkma-

len handelt. Für die Ermittlung des Zusatznutzens der ESF-Ergänzung im Vergleich 

zur gesetzlichen FbW wurden deshalb nur solche Teilnehmer/innen ohne zusätzli-

che ESF-Unterstützung herangezogen, die in ihren Merkmalen und in den Maß-

nahmearten den Merkmalen der ESF-FbW möglichst ähnlich sind. Es wurde also 

nur ein spezifischer Ausschnitt der gesetzlichen FbW herangezogen, nicht die FbW 

insgesamt. 

Die Begleitforschung hat entsprechende Wirkungsanalysen zur ESF-Förderung der 

beruflichen Weiterbildung von 2000 bis 2002 durchgeführt. Datengrundlage waren 

Längsschnittdaten aus bundesweiten Panel-Befragungen (2003/4 und 2006) der 

ESF-Geförderten (Vollerhebung in jedem zweiten Arbeitsamtsbezirk) und von Ver-

gleichspersonen. Die Ähnlichkeit der beiden Vergleichsgruppen (Arbeitslose ohne 

Teilnahme und Personen mit Weiterbildung ohne ESF-Unterstützung) mit den ESF-

Geförderten wurde in einem ersten Schritt durch ein exaktes Vormatching bei Zie-

hen der Stichproben gesichert. Die Analysen der Befragungsergebnisse wurden mit 

statistischen Matchingverfahren für einen zweijährigen Beobachtungszeitraum und 

mit ereignisanalytischen Verfahren für einen maximalen Beobachtungszeitraum von 

sechs Jahren durchgeführt. Noch verbliebene Merkmalsunterschiede zwischen den 

ESF-Geförderten und den Vergleichsgruppen wurden zusätzlich regressionsanaly-

tisch kontrolliert. Erfolgsmaßstäbe waren unter anderem der Übergang in ein un-
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gefördertes sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis und in ein Be-

schäftigungsverhältnis, welches dann länger als ein Jahr bestehen blieb. 

Im Vergleich zu den nichtteilnehmenden Arbeitslosen waren die ESF-geförderten 

Teilnehmer/innen erfolgreicher. Dies gilt in mittlerer und längerer Frist betrachtet für 

den Übergang in eine Erwerbstätigkeit generell wie auch in ein ungefördertes sozi-

alversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis – insbesondere in West-

deutschland und für die Gruppe der Nichtleistungsbezieher/innen. Die während der 

Maßnahmezeit zunächst geringere Übergangsrate der Teilnehmer/innen kann als 

Folge ihrer Entscheidung interpretiert werden, die Weiterbildung bis zum Ende zu 

absolvieren. Während dieser Zeit suchten sie zwar nach ihren Angaben ebenso 

aktiv wie die nichtteilnehmenden Arbeitslosen, offenkundig aber - ganz im Sinne der 

Förderung - mit dem Ziel, eine adäquate Beschäftigung erst nach Abschluss der 

Maßnahme aufzunehmen. Dieser Befund ergab sich auch in einer ergänzenden 

Wirkungsanalyse unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit des Beschäftigungsverhält-

nisses. Zwei Jahre nach Maßnahmebeginn hatten im Vergleich zu den nichtteil-

nehmenden Arbeitslosen von den ESF-geförderten Teilnehmer/innen mehr Perso-

nen ein Beschäftigungsverhältnis angetreten, welches dann länger als ein Jahr an-

dauerte. 

Im Vergleich zu einer beruflichen Weiterbildung ohne ESF-Unterstützung sprechen 

die dazu erfolgten Analysen ebenfalls für eine positive Bilanz. Die ESF-Geförderten 

waren ebenso erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt wie die Weiterbildungsteilneh-

mer/innen ohne ESF-Unterstützung. Weiteren Aufschluss ergab die Unterscheidung 

nach Subgruppen. Die Teilnehmer/innen mit einem ergänzenden ESF-Modul wei-

sen eine geringere Übergangswahrscheinlichkeit in Beschäftigung auf als Teilneh-

mer/innen ohne Modul. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass unter den 

Modulteilnehmer/innen relativ viele Personen mit mehreren Risikomerkmalen, also 

mit generell schlechteren Arbeitsmarktchancen vertreten waren. Die große ESF-

Gruppe der Nichtleistungsbezieher/innen schneidet demgegenüber besser ab als 

entsprechende Teilnehmer/innen der gesetzlichen FbW ohne das ESF-Unterhalts-

geld. Geht man davon aus, dass die aus dem ESF unterstützten Personen ohne 

diese Förderung nicht an einer Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen hätten, 

dann kann der Nutzen der ergänzenden ESF-Förderung darin gesehen werden, 

dass diese Arbeitslosen überhaupt in die berufliche Weiterbildung einbezogen wur-

den und darüber den gleichen Arbeitsmarkterfolg hatten wie die anderen Teilneh-

mer/innen. 

Die Förderung der beruflichen Weiterbildung im Rahmen des ESF-BA-Programms 

ist im Herbst 2008 ausgelaufen. In den Bundesprogrammen für die neue Förder-

phase wird dieser Förderansatz seitdem nicht mehr weitergeführt. Diese Entschei-

dung beruhte nicht auf einer Wirkungsanalyse der ESF-FbW. Vielmehr handelte es 

sich um Schlussfolgerungen aus den Umsetzungsschwierigkeiten, die für die BA im 

Spannungsfeld von restriktiven leistungsrechtlichen Vorgaben des SGB III einer-

seits und dem Ziel einer wirkungsorientierten Steuerung der individuellen Förderung 
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andererseits bestanden. Zudem hatten Regelungen des ESF zur Umsetzung des 

Programms und relativ komplizierte Finanzierungs- sowie Verwaltungsregeln die 

Schwierigkeiten verschärft. Daher scheinen die hier vorgestellten Ergebnisse zu 

den Wirkungen der ergänzenden ESF-Förderung für die heutige arbeitsmarktpoliti-

sche Praxis auf den ersten Blick nur noch in einer Rückschau interessant. 

Doch nach dem kräftigen Rückgang der gesetzlichen Förderung der beruflichen 

Weiterbildung von Arbeitslosen zugunsten kurzzeitiger Trainingsmaßnahmen und 

direkter Eingliederungshilfen ab 2003 hat dieses arbeitsmarktpolitische Instrument 

mittlerweile wieder einen höheren Stellenwert. Und die bisherige ESF-Zielgruppe 

der Nichtleistungsbezieher/innen hat inzwischen im Aktionsbereich des SGB III ein 

quantitativ erhebliches Gewicht. So gesehen ist die Frage, ob noch bestehende 

Lücken der SGB III-Förderung durch den ESF gefüllt werden könnten und wie die 

gesetzlich geregelte berufliche Weiterbildung verbessert werden könnte, nach wie 

vor aktuell. 

Die Wirkungsanalyse hat ergeben, dass sich die ESF-Förderung der beruflichen 

Weiterbildung gelohnt hat. Dies gilt im Vergleich der Teilnehmer/innen zu ihnen 

ähnlichen Arbeitslosen ohne Teilnahme in mittlerer und längerer Sicht betrachtet. 

Der besondere Arbeitsmarkterfolg der Nichtleistungsbezieher/innen unter den ESF-

Geförderten belegt, dass sich die öffentliche Investition in ihre Weiterbildung aus-

zahlt: sie werden in Alternative zur Nichtteilnahme anschließend mit höherer Wahr-

scheinlichkeit nachhaltige Beitragszahler in die Arbeitslosenversicherung. Allerdings 

ist der Befund nur für Westdeutschland eindeutig und hochsignifikant. Die erheblich 

schlechtere Arbeitsmarktsituation in Ostdeutschland beschränkte den intendierten 

Effekt der ESF-Förderung. Die Beschäftigungsfähigkeit konnte zwar gesteigert 

werden. Aber sie konnte aufgrund der fehlenden betrieblichen Nachfrage dort nur in 

engeren Grenzen als im Westen realisiert werden. 

 

3.2 Ergänzende Hilfen bei einer Existenzgründung aus  

Arbeitslosigkeit 

Die SGB III-Förderung von Existenzgründungen aus Arbeitslosigkeit wurde mit dem 

ESF-BA-Programm bis 2003 durch die Finanzierung eines vorbereitenden Seminars 

und während der gesamten Laufzeit des Programms durch die Finanzierung eines 

im ersten Jahr der Gründung begleitenden Coaching aus ESF-Mittel ergänzt. Das 

Seminar wurde Anfang 2003 aus dem Instrumentenkasten des Programms gestri-

chen, weil es aufgrund einer Änderung des SGB III seitdem als eine Variante der 

Trainingsmaßnahme in der Regelförderung möglich war. 

Anders als zunächst vorgesehen wurde die ESF-Ergänzung der BA-Gründungsför-

derung im Programmverlauf zum herausragenden Schwerpunkt im Förderspektrum 

des Programms. In den Jahren von 2000 bis einschließlich 2007 betrug der Anteil 

der Gründungshilfen an allen Förderfällen des Programms fast 50 Prozent. In rund 
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250.000 Fällen wurde ein Coaching bewilligt. Bezogen auf alle Eintritte in die SGB 

III-Gründungsförderung waren dies rund 18 Prozent. 

Die Begleitforschung hatte auf eine Wirkungsanalyse der „Basisförderung“ in Alter-

native zur Arbeitslosigkeit aus pragmatischen Gründen verzichtet und sich auf die 

Evaluation der ergänzenden Förderung des Seminars und des Coaching konzen-

triert. Ablaufbedingt wurden die Untersuchungen eingegrenzt auf die ESF-Förde-

rung in den ersten Jahren der Programmlaufzeit.  

Zum Gründungsseminar und Coaching wurde zunächst danach gefragt, ob mit die-

sen ESF-Hilfen besondere Gruppen aus dem mit der SGB III-Gründungsförderung 

insgesamt unterstützten Personenkreis gefördert wurden. Zuerst wurden die Merk-

malprofile aller im Rahmen des SGB III bis 2004 geförderten Gründer/innen mit den 

Abgängen aus Arbeitslosigkeit verglichen. Demnach waren Ältere und Jüngere, 

Langzeitarbeitslose und Kurzzeitarbeitslose sowie Frauen bei den Bezieher/innen 

des Überbrückungsgeldes unterrepräsentiert. Im Vergleich dazu weicht das Profil 

der vom ESF ergänzend Geförderten nur wenig ab. Beim ESF-Seminar waren im 

Westen relativ mehr Frauen, weniger Migranten/innen und weniger Personen ohne 

Berufsausbildung einbezogen. Auch beim Coaching und vor allem in Ergänzung 

zum Existenzgründungszuschuss zeigten sich ähnliche Abweichungen. 

Die Schätzung der Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme der ergänzenden 

ESF-Hilfen ergab, dass nicht-individuelle regionale Einflussfaktoren einen stärkeren 

Einfluss haben als personelle Merkmale. Die Teilnahmewahrscheinlichkeit hängt in 

hohem Maße von der regionalen Intensität der Gründungsförderung der BA und von 

der Arbeitsmarktsituation ab. Insbesondere in Regionen mit ungünstiger Arbeits-

marktsituation ist die Wahrscheinlichkeit der Coachingförderung relativ hoch. Dies 

kann als ein Hinweis darauf gedeutet werden, dass es sich angesichts fehlender 

Alternativen auf dem Arbeitsmarkt wohl nicht selten um Existenzgründungen aus 

Not gehandelt hat, bei denen zusätzliche Hilfen besonders wichtig schienen. 

Für die Wirkungsanalyse wurde mit entsprechend aufbereiteten Prozessdaten der 

BA erstens die Frage beantwortet, ob es nach dem Gründungsseminar zu einer 

Gründung gekommen war oder nicht, zweitens die Frage, ob bzw. wie sich die er-

gänzende ESF-Förderung im Vergleich zu Gründungen allein mit dem Überbrü-

ckungsgeld auf die Überlebenswahrscheinlichkeit der Gründungen ausgewirkt hat. 

Für beide Fragen wurde davon ausgegangen, dass die ESF-Hilfen keine eindeuti-

gen Wirkungseffekte haben. Zum einen wurde angenommen, dass das Seminar 

und das Coaching die Möglichkeiten zur Gründung und deren weiteres Überleben 

am Markt positiv unterstützen. Zum anderen konnte vermutet werden, dass Grün-

dungsinteressierte mit dem Seminar ihre Risiken bei einer Gründung realistischer 

sehen und deshalb ggf. von ihrer Planung einer selbständigen Erwerbstätigkeit Ab-

stand nehmen. Und bei einer Klärung der wirtschaftlichen Situation kann im Coa-

ching eine ungünstige Perspektive für die weitere selbständige Existenz offenkundig 
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werden und dies aufgrund einer entsprechenden Beratung dann zur Aufgabe der 

Gründung führen. 

Die Untersuchung bestätigte die Annahme, dass das Existenzgründungsseminar 

eine zugangsselektive Funktion für die endgültige Gründungsentscheidung und 

damit für den Bezug von Überbrückungsgeld hat. Mehr als die Hälfte der Seminar-

teilnehmer/innen des dritten Quartals 2000 hatten anschließend nicht gegründet. 

Für das Coaching wurde eine statistische Matchinganalyse im Vergleich von Bezie-

her/innen von Überbrückungsgeld der Jahre 2001 und 2002 mit und ohne ESF-fi-

nanziertes Coaching durchgeführt. Im Ergebnis wurde ein statistisch signifikanter 

negativer Effekt des Coaching auf das Überleben der Gründungen in der Zeit von 

24 Monaten ab Gründung festgestellt. Damit war der im Rahmen der Aktualisierung 

der Halbzeitbewertung noch vorläufige und statistisch nicht hinreichend gesicherte 

Befund eines positiven Effekts des Coaching überholt. 

Die Ergebnisse erlauben zum einen die Schlussfolgerung, dass die ergänzenden 

Gründungshilfen des ESF nicht nur der Vorbereitung und Stabilisierung einer Grün-

dung gedient haben, sondern zum Teil auch geholfen haben, die wirtschaftlich ne-

gativen Folgen einer zu riskanten Gründung zu vermeiden und nach der Gründung 

bei dann ungünstiger Prognose zum Abbruch der selbständigen Erwerbstätigkeit 

veranlasst haben. So gesehen haben das ESF-Seminar und das Coaching zur Effi-

zienzsteigerung der SGB III-Förderung beigetragen – sei es zum Erfolg der Grün-

dung, sei es zur Vermeidung einer Fehlinvestition bzw. wirtschaftlich negativer Fol-

gen für die Gründer. 

Allerdings sind die Ergebnisse unbefriedigend, weil die Wirkungszusammenhänge 

und dafür relevante Einflussfaktoren empirisch nicht hinreichend aufgehellt werden 

konnten. Dazu müsste erst noch neben den gängigen personellen Merkmalen bzw. 

gründungsrelevanten personellen Eigenschaften und Motiven die Heterogenität der 

Gründungsförderung und ihrer Kontexte aufgeklärt werden. Dies betrifft die Inhalte 

und die Qualität des Coaching ebenso wie die Rahmenbedingungen z.B. in der po-

tentiellen Relevanz personenbezogener Netzwerke, regional unterschiedlicher För-

derkulissen, wirtschaftlicher Cluster usw. Herkömmliche Analysen auf Basis statisti-

scher Matchingansätze vernachlässigen diese Varianz jedoch schon aus methodi-

schen Gründen und mangels geeigneter Daten. Zudem könnte für Wirkungsanaly-

sen zur Förderung von Gründungen aus Arbeitslosigkeit wohl auch von der eher 

theoretisch angeleiteten Forschung zu Gründungen generell gelernt werden. Dies 

betrifft z.B. die empirische Ermittlung und Diskussion positiver und negativer Effekte 

unterschiedlicher ökonomischer und sozialer Einflussgrößen auf das Überleben und 

die Perspektiven von Gründungen. Inhaltliche und methodische Innovation sowie 

erheblich verbesserte Datengrundlagen mit Befragungen sind daher eine wichtige 

Voraussetzung für zukünftige Wirkungsanalysen der ESF-Förderung von Existenz-

gründungen aus Arbeitslosigkeit. 
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3.3 Berufsbezogene Deutschförderung von Arbeitslosen mit 

Migrationshintergrund 

Vom Herbst 2004 bis zum Ende der Programmlaufzeit im Jahr 2008 konnte die BA 

Maßnahmen zur Vermittlung berufsbezogener Deutschkenntnisse für Arbeitslose 

mit Migrationshintergrund fördern. Ziel war die Steigerung der individuellen Be-

schäftigungsfähigkeit durch den Abbau vermittlungshemmender Defizite im berufs-

bezogenen Deutsch. Die Finanzierung erfolgte mit ESF-Mitteln des Bundes, die 

Kofinanzierung mit der Arbeitslosenunterstützung des SGB III. Damit war die Ziel-

gruppe eingegrenzt auf Arbeitslose mit dem Arbeitslosengeld I (2004 auch mit Ar-

beitslosenhilfe). Arbeitslose im Rechtskreis des SGB II waren ebenso ausgegrenzt 

wie Arbeitslose mit Migrationshintergrund im Rechtskreis des SGB III, die keinen 

gesetzlichen Anspruch auf eine Leistung zum Lebensunterhalt hatten. 

Für die Zeit vom Herbst 2004 bis Ende 2007 weist das ESF-Monitoring der BA ins-

gesamt rund 46.000 Eintritte in die berufsbezogenen Deutschkurse aus. Allein im 

vierten Quartal 2004 waren es 24.000 Eintritte, überwiegend von Langzeitarbeitslo-

sen im Bezug von Arbeitslosenhilfe. Weil diese Zielgruppe mit der Einführung des 

SGB II wegfiel, wurden in den drei Jahren von 2005 bis 2007 insgesamt nur noch 

22.000 Arbeitslose mit Migrationshintergrund im Rechtskreis des SGB III gefördert, 

darunter überwiegend Kurzzeitarbeitslose. 

In der gesamten Laufzeit wurden die Deutschkurse mit wenigen Ausnahmen nur in 

Westdeutschland umgesetzt. Dabei waren  bis Ende 2007 zwei Drittel der Teilneh-

menden Männer und gehörten mehr als drei Viertel zur mittleren Altersgruppe. 

Überwiegend handelte es sich um Arbeitslose mit einer Nicht-EU-Staatsangehörig-

keit. Rund fünfzig Prozent hatten keinen Hauptschulabschluss im Sinne des deut-

schen Schulwesens. Nur für die Eintritte bis Ende 2005 liegen Angaben zum beruf-

lichen Qualifikationsniveau vor. Neunzig Prozent verfügten über keine (anerkannte) 

Berufsausbildung. 

Aufgrund der ungünstigen Datenlage konnte keine kausal orientierte Wirkungsana-

lyse der Teilnahme an den berufsbezogenen Deutschkursen erfolgen. Dazu hätte 

eine möglichst ähnliche Vergleichsgruppe von Arbeitslosen mit Migrationshin-

tergrund gebildet werden müssen. In den Daten der BA fehlen dazu erforderliche 

Daten zur Heterogenität der Arbeitslosen mit Migrationshintergrund, zur faktischen 

beruflichen Qualifikation und insbesondere zum Niveau der Deutschkenntnisse. 

Deshalb war lediglich eine deskriptive Verbleibsanalyse in Anlehnung an die ge-

setzliche Eingliederungsbilanz möglich. 

Die Verbleibsermittlung ergab, dass nur eine Minderheit der Teilnehmenden sechs 

Monate nach Kursende in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung war. Von 

den 2004 und 2005 Ausgetretenen (darunter viele zuvor Langzeitarbeitslose mit 

einem Eintritt noch in 2004) waren sogar weniger als ein Fünftel sozialversiche-

rungspflichtig beschäftigt, dagegen zwei Drittel ohne Beschäftigung arbeitslos oder 
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(nur) arbeitsuchend gemeldet. Von den Austritten der Jahre 2006 und 2007 mit dem 

hohen Anteil zuvor Kurzzeitarbeitsloser befanden sich sechs Monate später etwas 

mehr als ein Drittel in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, wohl auch eine 

Steigerung infolge der konjunkturell verbesserten Lage auf dem Arbeitsmarkt. Ar-

beitslos oder arbeitsuchend gemeldet war nun nur noch knapp die Hälfte. In einer 

anschließenden Maßnahme (z.B. zur Förderung der beruflichen Weiterbildung) war 

mit insgesamt weniger als ein Prozent nur eine verschwindend kleine Minderheit. 

Insgesamt ist der Befund gemessen am Förderziel ernüchternd. Die relativ niedrige 

Eingliederungsquote nach den ESF-BA-Deutschkursen verweist darauf, dass die 

Defizite im berufsbezogenen Deutsch wohl nicht das einzige Hemmnis für einen 

Übergang aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung waren. Zumindest aus nachfrage-

seitiger Sicht gab es offenbar tatsächliche oder vermeintliche Defizite, die in vielen 

Fällen eine Eingliederung in Beschäftigung verhinderten. Damit liegt die These 

nahe, dass das (zumindest formal) niedrige allgemeine und berufliche Bildungsni-

veau in nicht seltener Verbindung mit vorheriger Langzeitarbeitslosigkeit aus-

schlaggebend war. Demnach wäre die berufsbezogene Deutschförderung zwar 

nützlich. Aber vor allem bei Geringqualifizierten wäre vermutlich eine ergänzende 

berufliche Weiterbildung sinnvoll gewesen. 

Um dieser These empirisch nachzugehen, wurde eine Sonderauswertung der im 

Projekt zur Evaluation der ESF-Förderung der beruflichen Weiterbildung erfolgten 

Befragungen durchgeführt. Darin waren die Teilnehmenden der Jahre 2000 bis 

2002 u.a. gefragt worden, ob ihnen im Rahmen ihrer Weiterbildungsmaßnahme 

auch berufsbezogene Deutschkenntnisse vermittelt worden waren. Von den rund 

4.700 befragten Migranten mit einer Teilnahme an einer SGB III-FbW mit und ohne 

ESF-Unterstützung bejahten dies rund 2.100. Damit konnten die Befragungsdaten 

von Migranten in einer FbW mit und ohne berufsbezogene Deutschförderung sowie 

ebenfalls befragter arbeitsloser Migranten ohne Maßnahme in eine vergleichende 

Wirkungsanalyse einbezogen werden. 

Die ereignisanalytische Schätzung der Übergangswahrscheinlichkeit in eine unge-

förderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ergab für den mehr als fünfjäh-

rigen Beobachtungszeitraum nach Maßnahmeende einen eindeutigen Befund. Der 

Abschluss einer beruflichen Weiterbildung erhöht demnach im Vergleich zu arbeits-

losen Migranten ohne Teilnahme eindeutig die Beschäftigungschancen. Unter den 

Migranten mit einer Teilnahme liegt zudem die Übergangsrate der Personen mit 

einer ergänzender Vermittlung berufbezogener Deutschkenntnisse über der Rate 

der Teilnehmenden ohne diese sprachbezogene Ergänzung. Auch bei der regres-

sionsanalytischen Berücksichtigung weiterer Einflussfaktoren auf den Arbeitsmarkt-

erfolg wurde der Befund hochsignifikant bestätigt 

Die Ergebnisse dieser Wirkungsanalyse bekräftigen daher die mit der Verbleibsana-

lyse zu den ESF-BA-Deutschkursen gewonnene kritische Bewertung der ESF-BA-

Deutschkurse. Demzufolge dürfte eine gesonderte berufsbezogene Deutschförde-
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rung vor allem bei gering qualifizierten Arbeitslosen mit Migrationshintergrund in 

vielen Fällen nicht zur intendierten Integration in Beschäftigung führen. Erfolgsbe-

dingung wäre wohl stattdessen die Verknüpfung der Vermittlung berufsbezogener 

Deutschkenntnisse mit ergänzenden Hilfen zur beruflichen Qualifizierung. Dies 

könnte im Rahmen von Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung erfolgen, wie 

auch – zum Teil bereits seit einiger Zeit im Rechtskreis des SGB II praktiziert – im 

Zusammenhang mit Beschäftigungsmaßnahmen bzw. den sogenannten Arbeitsge-

legenheiten. 

Für den Fall, dass das zuständige Bundesarbeitsministerium in der neuen Förder-

periode des ESF ab 2008 an einer Förderung gesonderter berufsbezogener 

Deutschkurse festhalten würde, hatte die Begleitforschung vorgeschlagen, dies in 

enger Abstimmung mit den Integrationskursen nicht mehr über die BA, sondern 

durch das BAMF umzusetzen. Dies hätte – so die Überlegung - angesichts der ge-

trennten Zuständigkeiten für die Rechtskreise des SGB III und SGB II den Vorteil, 

dass das BAMF anders als die BA rechtskreisübergreifend agieren, also auch die 

bisher ausgegrenzten arbeitslosen Migranten im Rechtskreis des SGB II einbezie-

hen könnte. Zugleich wäre aber insbesondere bei (formal) gering qualifizierten Ar-

beitslosen mit Migrationshintergrund wichtig, dass ergänzende beruflich qualifizie-

rende Hilfen bzw. entsprechende Maßnahmen von den Agenturen für Arbeit und 

den Trägern der Grundsicherung in enger Kooperation mit dem BAMF organisiert 

und angeboten werden. Daneben könnten auch unabhängig von der ESF-Förde-

rung wie in der Vergangenheit im Rahmen einer qualifikationsbezogenen Arbeits-

förderung nach dem SGB II und SGB III im Bedarfsfall begleitende Hilfen zur Ver-

mittlung berufsbezogener Deutschkenntnisse eingesetzt werden. 

Neben diesen praxisbezogenen Schlussfolgerungen bieten sich Schlussfolgerungen 

für die weitere problemorientierte Forschung und die wissenschaftliche Evaluation 

einschlägiger Förderansätze an. So wäre erstens eine Verbesserung der Datenlage 

bei der BA und dem BAMF dringend. Dies betrifft vor allem die differenzierte perso-

nenbezogene Erfassung des Migrationshintergrundes, des individuellen Erwerbs-

status, der beruflichen Qualifikation einschließlich auch nicht anerkannter Bildungs-

abschlüsse im Ausland und des Niveaus der Deutschkenntnisse in den administra-

tiven und für die Forschung bereitzustellenden Daten. Damit wären Primärerhebun-

gen zur Lage von Personen mit Migrationshintergrund auf dem Arbeitsmarkt und in 

Beschäftigung sowie zu den Ergebnissen ihrer Förderung nicht unbedingt überflüs-

sig, aber gezielter als bisher machbar. Zweitens sollte die bei der Deutschförderung 

bisher dominante maßnahme- und prozessbezogene Evaluation ergänzt werden 

durch Wirkungsanalysen, die „belastbare“ Befunde zu den Nettoeffekten der Förde-

rung für die Arbeitsmarktintegration der geförderten Personen ermöglichen. Drittens 

bleibt die Einbeziehung der betrieblichen Nachfrageseite und damit der Interaktion 

auf dem Arbeitsmarkt ein Forschungsdesiderat. Solange dies nicht empirisch oder 

zumindest im analytischen Diskussionskontext von empirischen Befunden berück-

sichtigt wird, besteht das Risiko, die im Vergleich zu Personen ohne Migrationshin-
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tergrund im Durchschnitt weniger gelingende  Einlösung der erworbenen individu-

ellen Beschäftigungsfähigkeit auf vermeintlich nach wie vor bestehende individuelle 

Defizite der geförderten Migranten/innen zurückzuführen. Dies wäre jedoch mit ei-

niger Wahrscheinlichkeit ein Fehlschluss, wie aus Untersuchungen zur ethnischen 

Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt  gefolgert werden kann.  

Diese Einschätzung hat wiederum praxisrelevante Konsequenzen. Einer nachfrage-

seitig mit ethnischer bzw. statistischer Diskriminierung begründeten Abwertung von 

Beschäftigungsfähigkeit kann mit angebotsbezogener Förderung nicht wirkungsvoll 

begegnet werden. Das spricht nicht gegen die berufliche Weiterbildung und 

Deutschförderung von Arbeitslosen mit Migrationshintergrund. Vielmehr verweist 

dies auf Wirkungsgrenzen und auf zusätzlichen Handlungsbedarf zur Förderung der 

Integration auf dem Arbeitsmarkt und in Beschäftigung.  

 

3.4 Qualifizierung während Kurzarbeit bei endgültigem  

Arbeitsausfall 

Bei einem endgültigen Arbeitsausfall infolge größerer Betriebsänderungen können 

Betriebe auf der Grundlage entsprechender Regelungen im SGB III Kurzarbeit ein-

führen. Dabei handelt es sich um eine Sonderform von Kurzarbeit, bei der es nicht 

um die Überbrückung eines vorübergehenden Arbeitsausfalls geht, sondern um die 

Organisation von Übergängen in neue Beschäftigungsverhältnisse. Dazu konnte bis 

Ende 2003 das Strukturkurzarbeitergeld mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren 

und ab 2004 das Transferkurzarbeitergeld für maximal ein Jahr als Lohner-

satzleistung bewilligt werden. Die Betriebe sind im Gesetz aufgefordert, sich um die 

Vermittlung der Kurzarbeitenden in neue Beschäftigungsverhältnisse zu bemühen 

und dazu falls erforderlich möglichst frühzeitig Qualifizierungsmaßnahmen anzu-

bieten. Diese Maßnahmen konnten im Rahmen des ESF-BA-Programms finanziell 

unterstützt werden. Für die Evaluation war damit die Frage aufgeworfen, inwieweit 

sich die Chancen der Kurzarbeitenden auf eine neue Beschäftigung mit der 

Teilnahme an den Qualifizierungsmaßnahmen erhöht haben.  

Für die Zeit von Anfang 2000 bis Ende 2007 wurden von der BA-Statistik rund 

95.000 Eintritte (Fälle) in ESF-geförderte Qualifizierungsmaßnahmen während 

struktureller bzw. Transferkurzarbeit registriert, davon überwiegend in West-

deutschland. Die Zahl bewegte sich in den ersten Jahren um 5.000, stieg danach 

vor dem Hintergrund der Rezession von 2002/3 bis auf den Höchststand von 17.700 

im Jahr 2005 und ging dann bis 2007 zurück auf 12.600. In dieser Zeit hatte die 

Bestandszahl der insgesamt von Kurzarbeit bei endgültigem Arbeitsausfall Betrof-

fenen einen ähnlichen Kurvenverlauf (auf einem allerdings deutlich höheren abso-

luten Niveau). Zugleich gibt es Hinweise aus den Verwaltungsdaten der BA zu 

Kurzarbeit, dass die Zahl der Betriebe bzw. Transfergesellschaften mit Qualifizie-

rungsmaßnahmen seit Ende der neunziger Jahre kontinuierlich gestiegen war. 
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Für die Begleitforschung interessierten erstens die realisierten Förderstrukturen, 

insbesondere die Frage, welche Personengruppen in die Qualifizierungsmaßnah-

men (nicht) einbezogen wurden. Zweitens wurde der Frage nachgegangen, ob mit 

der Qualifizierung die angestrebten Übergänge in neue Beschäftigung unterstützt 

bzw. ermöglicht wurden. Beide Fragen konnten wegen der unzureichenden Daten-

lage nur mit einer explorativen Analyse beantwortet werden. Wie generell zu Kurz-

arbeit gibt es bis heute auch für strukturelle bzw. Transferkurzarbeit in den Daten-

banken der BA keine personenbezogenen Individualdaten. Nur im Rahmen des 

ESF-BA-Monitoring wurden Individualdaten mit wenigen Merkmalen zu den Teil-

nahmen an den Qualifizierungsmaßnahmen erfasst, die von der Begleitforschung 

zu personbezogenen Individualdaten für die Jahre von 2000 bis 2006 aufbereitet 

wurden.  

Zur Beantwortung der Frage nach den in die Qualifizierungsmaßnahmen einbezo-

genen Personengruppen unter den Kurzarbeitenden konnte nur für das Geschlecht 

und das Alter auf valide erscheinende Angaben für alle Eintritte zurückgegriffen 

werden. Für einen Vergleich mit allen bei endgültigem Arbeitsausfall Kurzarbeiten-

den standen lediglich aggregierte Angaben zu halbjährigen Stichtagsbeständen aus 

einer dezentralen Verwaltungsdatenbank der BA zu Kurzarbeit zur Verfügung. Weil 

Bestandsdaten aufgrund ihrer „Dauergewichtung“ nicht einfach mit Eintrittsdaten 

verglichen werden dürfen, ließen sich hier nur wenige Hinweise gewinnen. Dazu 

gehört, dass Frauen unter den Teilnehmer/innen an den Qualifizierungsmaßnah-

men eine deutliche Minderheit darstellen. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, 

dass strukturelle bzw. Transferkurzarbeit vor allem im Verarbeitenden Gewerbe und 

damit in relativ stark männergeprägten Wirtschaftszweigen anzutreffen ist. Die ag-

gregierten Bestandsdaten zu allen Kurzarbeitenden bei endgültigem Arbeitsausfall 

weisen darauf hin, dass der Anteil der Älteren (50 Jahre und älter) im Übergang von 

struktureller Kurzarbeit zu Transferkurzarbeit zurückgegangen war. Bei den Teil-

nehmer/innen an einer ESF-geförderten Qualifizierungsmaßnahme betrug der 

Anteil der Älteren bis einschließlich 2005 rund ein Drittel und ging 2006 zurück. Im 

Blick auf die frühere Diskussion über strukturelle Kurzarbeit, bei der diese häufig als 

Überleitung in den Vorruhestand wahrgenommen wurde, erscheint bemerkenswert, 

dass nicht wenige ältere Kurzarbeitende in die aktive Nutzung der Ausfallzeiten ein-

bezogen waren. 

Aufgrund der unbefriedigenden Datenlage konnte keine in ihren Merkmalen an-

sonsten ähnliche Gruppe von Kurzarbeitenden ohne Qualifizierung zum Vergleich 

mit den ESF-geförderten Teilnehmer/innen an den Qualifizierungsmaßnahmen 

während der Kurzarbeit gebildet werden. Statt einer kausal orientierten Wirkungs-

analyse zur Ermittlung von „Nettoeffekten“ war nur eine Verbleibsanalyse zur Er-

mittlung der „Bruttoeffekte“ in Anlehnung an die gesetzliche Eingliederungsbilanz 

möglich, in der Kurzarbeit generell nicht berücksichtigt ist. Unter dem Aspekt von 

Beschäftigungsfähigkeit wäre dabei für die Verbleibsanalyse zu Kurzarbeit nach 

endgültigem Arbeitsausfall zu erwarten, dass diese Kurzarbeitenden erfolgreicher 
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sind als z.B. arbeitslose Teilnehmer/innen an Maßnahmen der beruflichen Weiterbil-

dung. Als Beschäftigte haben sie vermutlich weniger Schwierigkeiten, ihre individu-

elle Beschäftigungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt nachzuweisen, als FbW-Teil-

nehmer/innen aus dem Kreis arbeitsloser Risikogruppen der Arbeitsförderung. 

Die Verbleibsanalyse ist nur explorativ, weil für die Teilnehmer/innen an den Qualifi-

zierungsmaßnahmen keine Informationen dazu vorliegen, ob sie nach Beendigung 

ihrer Teilnahme weiter in Kurzarbeit oder bereits in einem anderen Betrieb sozial-

versicherungspflichtig beschäftigt waren. Nur ein Statuswechsel (zu nicht ungeför-

dert sozialversicherungspflichtig beschäftigt) oder das Überschreiten der maximalen 

Bezugsfrist von Kurzarbeitergeld ab Maßnahmebeginn konnte als eindeutiger Hin-

weis darauf genommen werden, dass nicht nur die Qualifizierung beendet, sondern 

auch ein Austritt aus der Kurzarbeit erfolgt war. 

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass die überwiegende Mehrzahl der Teil-

nehmerinnen an Qualifizierungsmaßnahmen während struktureller Kurzarbeit offen-

kundig bereits 12 Monate nach Austritt aus der Maßnahme nicht mehr in Kurzarbeit 

war. Für die nur mit den Eintritten von 2006 zweifelsfrei feststellbaren Personen in 

Transferkurzarbeit gilt die Einjahresfrist ohnehin. Von allen Teilnehmer/innen waren 

im zwölften Monat nach Maßnahmeaustritt 44 Prozent in ungeförderter sozialversi-

cherungspflichtiger Beschäftigung, von den Teilnehmer/innen während Transfer-

kurzarbeit sogar 50 Prozent. Im Vergleich zu den Ergebnissen der ESF-BA-Förde-

rung der beruflichen Weiterbildung von Arbeitslosen und auch zu den Ergebnisse 

der gesetzlichen Eingliederungsbilanz zu FbW in den Jahren 2000 bis 2005 kann 

dies als ein positiver Befund angesehen werden. Er spricht für die These, dass die 

Qualifizierung während der Kurzarbeit nach Wegfall der Arbeitsplätze aussichtsrei-

che Wege in neue Beschäftigungsverhältnisse weisen kann und dies womöglich 

erfolgreicher als eine Qualifizierungsmaßnahme während Arbeitslosigkeit. Auch 

wenn die vorgestellten Ergebnisse nur explorativ, also nach wirkungsanalytischen 

Kriterien nicht „belastbar“ sind, spricht doch einige empirische Evidenz dafür, diesen 

Förderansatz weiter zuführen. 
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4 Fazit 

Die Begleitforschung hatte bereits in ihrer Halbzeitbewertung im Jahr 2003 auf das 

Problem der engen Verschränkung mit dem SGB III und der damit gegebenen Ab-

hängigkeit des Programms von der finanziellen Basis und geschäftspolitischen Aus-

richtung des Instrumenteneinsatzes der gesetzlichen Regelförderung hingewiesen. 

Dazu wurde empfohlen, die Mischfinanzierung aus Beitragsmitteln des SGB III und 

ESF-Mitteln zugunsten einer Kofinanzierung aus Steuermitteln des Bundes auf-

zugeben. Dies könnte – so die damalige Annahme - die Chance zu einem eigen-

ständigen und in der Arbeitsteilung mit der gesetzlichen Arbeitsförderung klar ge-

schnittenen sowie mit einem eigenen Haushalt ausgestatteten ESF-Programm des 

Bundes eröffnen. 

Die Programmverantwortlichen hatten diese Empfehlung damals nicht aufgegriffen. 

Ausschlaggebend dafür war, dass der eingeleitete Reformprozess der gesetzlichen 

Arbeitsförderung und sozialen Sicherung noch nicht abgeschlossen war. Das dritte 

und vierte Hartz-Gesetz wurden erst Ende 2003 beschlossen und weitere Vorha-

ben, wie der Umbau der BA, waren angekündigt. Deshalb war es aus Sicht des 

Bundes sinnvoll, zunächst abzuwarten, wie die Umsetzung der Reformen mit wel-

chen Wirkungen erfolgen würde, um dann zu entscheiden, wie das ESF-BA-Pro-

gramm neu geregelt werden könnte. Bis weit in das Jahr 2005 hinein waren - z.B. 

mit der Einführung des SGB II - arbeitsmarktpolitische Herausforderungen zu er-

warten, an denen gemessen das ESF-BA-Programm zweifellos nachrangig war. 

In der Aktualisierung der Halbzeitbewertung im Jahr 2005 ging es nicht mehr um 

eine Neustrukturierung des laufenden Programms, sondern um die Frage, ob in der 

neuen Förderphase des ESF von 2007 bis 2013 überhaupt eine Neuauflage des 

ESF-BA-Programms arbeitsmarktpolitisch sinnvoll und unter dem Aspekt der bishe-

rigen Implementationsprobleme betrachtet zukünftig effizienter gestaltbar wäre. 

Dazu bekräftigte die Begleitforschung ihre Empfehlung, ein neues ESF-Bundespro-

gramm nicht mehr in Kofinanzierung mit den Beitragsmitteln der Arbeitslosenversi-

cherung zu planen. Vorgeschlagen wurde, zukünftig auf ein ESF-BA-Programm zu 

verzichten. Das Coaching bei  Existenzgründungen und die Förderung von Qualifi-

zierungsmaßnahmen bei Transferkurzarbeit sollten in die gesetzliche Regelförde-

rung übernommen werden. Und insgesamt seien mit den Hartz-Gesetzen, insbe-

sondere mit dem SGB II, die arbeitsmarktpolitischen Förderansätze so umfassend 

ausgebaut, dass sich ohnehin die Frage stelle, wo der ESF auf Bundesebene noch 

in größerem Umfang ergänzend anknüpfen könnte. Für den Bund regte die Be-

gleitforschung an, an den Schnittstellen von Arbeitsmarktpolitik mit der Bildungspo-

litik und Sozialpolitik einen eventuellen Bedarf an kleineren Programmen zu prüfen. 

Solche Sonderprogramme sollten aus Steuermitteln mitfinanziert werden und 

könnten u.U., müssten aber nicht zwingend von der BA umgesetzt werden. Später 

ergänzte die Begleitforschung auf der Grundlage ihrer Evaluationsergebnisse zur 

berufsbezogen Deutschförderung für Arbeitslose mit Migrationshintergrund mit der 
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Anregung, diese Kurse zukünftig über das für die Integrationskurse zuständige 

BAMF zu organisieren. 

Die Vorschläge wurden später in der Programmierung des neuen ESF-Bundes-

programms weitgehend aufgegriffen und im Operationellen Programms des Bundes 

von 2007 zur Begründung des neuen Konzepts noch einmal zusammenfassend 

aufgeführt (OP Bund 2007: 107 ff). Aus dem ESF-BA-Programm sollte demnach 

nur die Qualifizierung von Kurzarbeitenden bei endgültigem Arbeitsausfall in der 

Zuständigkeit der BA verbleiben. Weil die Bundesländer planten, die Nichtleis-

tungsbezieher verstärkt in ihren ESF-Programmen als Zielgruppe zu berücksichti-

gen, wurde im OP offen gelassen, ob dieser Personenkreis weiterhin mit einer 

Richtlinie des Bundes von der BA gefördert werden soll, zumal die BA dies nicht in 

Einklang mit ihrer geschäftspolitischen Ausrichtung sehe (ebda.: 109). Die berufs-

bezogene Sprachförderung sollte zukünftig auch Nichtleistungsbezieher und Alg-II-

Empfänger einbeziehen und vom BAMF in Kooperation mit der BA umgesetzt wer-

den. Das Coaching von Existenzgründern schließlich wurde in die Zuständigkeit der 

Kreditanstalt für Wiederaufbau überführt und damit in das insgesamt neu geordnete 

Spektrum der Förderung von Existenzgründungen eingeordnet. 

Seit 2008 wurde von der BA nun zunächst allein mit der ESF-Finanzierung der 

Qualifizierungsmaßnahmen während Transferkurzarbeit an das ausgelaufene ESF-

BA-Programm angeknüpft. Anfang 2009 trat eine weitere ESF-Richtlinie zu Qualifi-

zierung während Kurzarbeit, nun während konjunktureller und saisonal begründeter 

Kurzarbeit, in Kraft, die ebenfalls von der BA umgesetzt und nach aktuellem Stand 

Ende 2010 auslaufen wird. Dazu bleibt zu hoffen, dass die Datenbasis für das Mo-

nitoring und die Evaluation so verbessert wird, dass anders als bisher die ange-

sichts der kontroversen öffentlichen Diskussion zu Kurzarbeit bei vorübergehendem 

und bei endgültigem Arbeitsausfall arbeitsmarktpolitisch wichtigen Wirkungsanaly-

sen einschließlich der darin durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen machbar 

werden. 

Ebenfalls mittlerweile umgesetzt wurde der Vorschlag der Begleitforschung zur 

Übertragung der berufsbezogenen Deutschkurse für Arbeitslose mit Migrationshin-

tergrund in die Zuständigkeit des BAMF. Heute können auch Bezieher/innen des 

Arbeitslosengeldes II, also arbeitslose Migranten im Rechtskreis des SGB II, und 

Nichtleistungsbezieher/innen im Rechtskreis des SGB III gefördert werden. Vorge-

sehen sind Kurse mit bis zu sechsmonatiger Dauer in Vollzeit. Darin sollen neben 

der Vermittlung berufbezogener Deutschkenntnisse sogenannte beruflich qualifizie-

rende Bausteine eingesetzt werden (Praktika und Betriebsbesichtigungen). Ob al-

lerdings der von der Begleitforschung ebenfalls empfohlene Brückenschlag zur För-

derung der beruflichen Qualifikation im Rahmen von Maßnahmen der 

Arbeitsagenturen und Träger der Grundsicherung gelingt, wird wohl erst die noch 

bevorstehenden Evaluation des aktuellen ESF-Bundesprogramms zeigen können. 
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A-Tabelle 1: Eintritte in ESF-FbW ohne Modul im Bundesgebiet 2000 bis 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Eintritte insgesamt
23.211 100,0 20.457 100,0 17.663 100,0 9.278 100,0 4.516 100,0 799 100,0 1.299 100,0 5.801 100,0 83.024 100,0

Frauen
12.976 55,9 11.424 55,8 9.943 56,3 5.189 55,9 2.440 54,0 484 60,6 920 70,8 4.426 76,3 47.802 57,6

Männer
10.235 44,1 9.033 44,2 7.720 43,7 4.089 44,1 2.076 46,0 315 39,4 379 29,2 1.375 23,7 35.222 42,4

unter 25 Jahre
3.489 15,0 2.629 12,9 2.590 14,7 1.416 15,3 730 16,2 144 18,0 204 15,7 631 10,9 11.833 14,3

25-unter 50 Jahre
18.442 79,5 16.460 80,5 13.986 79,2 7.398 79,7 3.617 80,1 603 75,5 879 67,7 3.623 62,5 65.008 78,3

50 Jahre und älter
1.280 5,5 1.368 6,7 1.087 6,2 464 5,0 169 3,7 52 6,5 216 16,6 1.547 26,7 6.183 7,4

Deutsche
19.406 83,6 17.140 83,8 15.118 85,6 7.884 85,0 3.846 85,2 677 84,7 1.216 93,6 5.469 94,3 70.756 85,2

darunter Spätaussiedler
3.669 15,8 3.010 14,7 2.307 13,1 1.043 11,2 466 10,3 76 9,5 19 1,5 36 0,6 10.626 12,8

Ausländer
3.230 13,9 3.051 14,9 2.331 13,2 1.333 14,4 641 14,2 109 13,6 74 5,7 319 5,5 11.088 13,4

ohne abgeschl. 
Berufsausbildung 8.141 35,1 7.162 35,0 5.755 32,6 2.873 31,0 1.306 28,9 311 38,9

arbeitslos gemeldet
16.960 73,1 14.712 71,9 12.164 68,9 6.595 71,1 3.128 69,3 542 67,8 1.020 78,5 5.218 90,0 60.339 72,7

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 3.831 16,5 3.491 17,1 3.246 18,4 1.492 16,1 833 18,4 176 22,0 230 17,7 494 8,5 13.793 16,6
ein Jahr und länger 
arbeitslos 2.570 11,1 1.940 9,5 1.788 10,1 960 10,3 403 8,9 107 13,4 329 25,3 2.046 35,3 10.143 12,2

BerufsrückkehrerInnen
1.689 7,3 1.895 9,3 1.746 9,9 909 9,8 463 10,3 144 18,0 313 24,1 1.090 18,8 8.249 9,9

Summe2007
Bund

20032000 2001 20042002 2005 2006

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm (Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008) 
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A-Tabelle 2: Eintritte in ESF-FbW ohne Modul in Westdeutschland 2000 bis 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Eintritte insgesamt
12.268 100,0 11.159 100,0 9.688 100,0 4.958 100,0 2.602 100,0 715 100,0 714 100,0 2.894 100,0 44.998 100,0

Frauen
7.046 57,4 6.633 59,4 5.838 60,3 3.074 62,0 1.556 59,8 455 63,6 504 70,6 2.220 76,7 27.326 60,7

Männer
5.222 42,6 4.526 40,6 3.850 39,7 1.884 38,0 1.046 40,2 260 36,4 210 29,4 674 23,3 17.672 39,3

unter 25 Jahre
1.082 8,8 938 8,4 841 8,7 389 7,8 242 9,3 134 18,7 116 16,2 208 7,2 3.950 8,8

25-unter 50 Jahre
10.671 87,0 9.732 87,2 8.412 86,8 4.362 88,0 2.263 87,0 537 75,1 543 76,1 2.092 72,3 38.612 85,8

50 Jahre und älter
515 4,2 489 4,4 435 4,5 207 4,2 97 3,7 44 6,2 55 7,7 594 20,5 2.436 5,4

Deutsche
9.718 79,2 8.868 79,5 7.894 81,5 4.037 81,4 2.145 82,4 598 83,6 638 89,4 2.599 89,8 36.497 81,1

darunter Spätaussiedler
1.654 13,5 1.320 11,8 1.069 11,0 481 9,7 214 8,2 75 10,5 18 2,5 28 1,0 4.859 10,8

Ausländer
3.092 25,2 2.100 18,8 1.605 16,6 870 17,5 431 16,6 104 14,5 67 9,4 282 9,7 8.551 19,0

ohne abgeschl. 
Berufsausbildung 5.146 41,9 4.866 43,6 3.903 40,3 1.932 39,0 930 35,7 296 41,4

arbeitslos gemeldet
8.512 69,4 7.631 68,4 6.239 64,4 3.260 65,8 1.730 66,5 484 67,7 543 76,1 2.574 88,9 30.973 68,8

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 2.108 17,2 1.887 16,9 1.790 18,5 835 16,8 499 19,2 166 23,2 139 19,5 263 9,1 7.687 17,1
ein Jahr und länger 
arbeitslos 1.106 9,0 747 6,7 749 7,7 423 8,5 239 9,2 84 11,7 124 17,4 805 27,8 4.277 9,5

BerufsrückkehrerInnen
1.144 9,3 1.344 12,0 1.174 12,1 594 12,0 314 12,1 140 19,6 218 30,5 746 25,8 5.674 12,6

Summe2005 2006 2007West 2000 2001 2002 2003 2004

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm (Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008) 
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A-Tabelle 3: Eintritte in ESF-FbW ohne Modul in Ostdeutschland 2000 bis 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Eintritte insgesamt
10.943 100,0 9.298 100,0 7.975 100,0 4.320 100,0 1.914 100,0 84 100,0 585 100,0 2.907 100,0 38.026 100,0

Frauen
5.930 54,2 4.791 51,5 4.105 51,5 2.115 49,0 884 46,2 29 34,5 416 71,1 2.206 75,9 20.476 53,8

Männer
5.013 45,8 4.507 48,5 3.870 48,5 2.205 51,0 1.030 53,8 55 65,5 169 28,9 701 24,1 17.550 46,2

unter 25 Jahre
2.407 22,0 1.691 18,2 1.749 21,9 1.027 23,8 488 25,5 10 11,9 88 15,0 423 14,6 7.883 20,7

25-unter 50 Jahre
7.771 71,0 6.728 72,4 5.574 69,9 3.036 70,3 1.354 70,7 66 78,6 336 57,4 1.531 52,7 26.396 69,4

50 Jahre und älter
765 7,0 879 9,5 652 8,2 257 5,9 72 3,8 8 9,5 161 27,5 953 32,8 3.747 9,9

Deutsche
9.688 88,5 8.272 89,0 7.224 90,6 3.847 89,1 1.701 88,9 79 94,0 578 98,8 2.870 98,7 34.259 90,1

darunter Spätaussiedler
2.015 18,4 1.690 18,2 1.238 15,5 562 13,0 252 13,2 1 1,2 1 0,2 8 0,3 5.767 15,2

Ausländer
138 1,3 951 10,2 726 9,1 463 10,7 210 11,0 5 6,0 7 1,2 37 1,3 2.537 6,7

ohne abgeschl. 
Berufsausbildung 2.995 27,4 2.296 24,7 1.852 23,2 941 21,8 376 19,6 15 17,9

arbeitslos gemeldet
8.448 77,2 7.081 76,2 5.925 74,3 3.335 77,2 1.398 73,0 58 69,0 477 81,5 2.644 91,0 29.366 77,2

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 1.723 15,7 1.604 17,3 1.456 18,3 657 15,2 334 17,5 10 11,9 91 15,6 231 7,9 6.106 16,1
ein Jahr und länger 
arbeitslos 1.464 13,4 1.193 12,8 1.039 13,0 537 12,4 164 8,6 23 27,4 205 35,0 1.241 42,7 5.866 15,4

BerufsrückkehrerInnen
545 5,0 551 5,9 572 7,2 315 7,3 149 7,8 4 4,8 95 16,2 344 11,8 2.575 6,8

Summe2005 2006 20072004Ost 2000 2001 2002 2003

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm (Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008) 
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A-Tabelle 4: Eintritte in ESF-FbW mit Modul im Bundesgebiet 2000 bis 2004 nach personellen Merkmalen 

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm (Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008) 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
9.920 100,0 11.676 100,0 9.798 100,0 1.472 100,0 19 100,0 4 100,0 0 - 0 - 32.889 100,0

Frauen
5.758 58,0 6.795 58,2 5.431 55,4 786 53,4 13 68,4 2 50,0 0 - 0 - 18.785 57,1

Männer
4.162 42,0 4.881 41,8 4.367 44,6 686 46,6 6 31,6 2 50,0 0 - 0 - 14.104 42,9

unter 25 Jahre
1.489 15,0 1.451 12,4 1.283 13,1 185 12,6 1 5,3 1 25,0 0 - 0 - 4.410 13,4

25-unter 50 Jahre
7.679 77,4 9.140 78,3 7.675 78,3 1.146 77,9 16 84,2 3 75,0 0 - 0 - 25.659 78,0

50 Jahre und älter
752 7,6 1.085 9,3 840 8,6 141 9,6 2 10,5 0 0,0 0 - 0 - 2.820 8,6

Deutsche
8.855 89,3 10.137 86,8 8.192 83,6 1.180 80,2 15 78,9 4 100,0 0 - 0 - 28.383 86,3

darunter 
Spätaussiedler 1.244 12,5 1.367 11,7 1.412 14,4 158 10,7 0 0,0 0 0,0 0 - 0 - 4.181 12,7

Ausländer
977 9,8 1.465 12,5 1.574 16,1 276 18,8 4 21,1 0 0,0 0 - 0 - 4.296 13,1

ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung 2.578 26,0 2.904 24,9 2.801 28,6 368 25,0 4 21,1 1 25,0

arbeitslos gemeldet
8.246 83,1 9.338 80,0 7.665 78,2 902 61,3 5 26,3 2 50,0 0 - 0 - 26.158 79,5

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 1.142 11,5 1.545 13,2 1.275 13,0 310 21,1 6 31,6 0 0,0 0 - 0 - 4.278 13,0
ein Jahr und länger 
arbeitslos 1.462 14,7 1.746 15,0 1.325 13,5 112 7,6 0 0,0 0 0,0 0 - 0 - 4.645 14,1

BerufsrückkehrerInnen
724 7,3 905 7,8 664 6,8 64 4,3 1 5,3 0 0,0 0 - 0 - 2.358 7,2

2005 2006 2007 SummeBund 2000 2001 2002 2003 2004
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A-Tabelle 5: Eintritte in ESF-FbW mit Modul in Westdeutschland 2000 bis 2004 nach personellen Merkmalen 

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm (Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008) 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
3.320 100,0 4.392 100,0 4.412 100,0 724 100,0 12 100,0 0 - 0 - 0 - 12.860 1,0

Frauen
1.877 56,5 2.542 57,9 2.483 56,3 416 57,5 11 91,7 0 - 0 - 0 - 7.329 0,6

Männer
1.443 43,5 1.850 42,1 1.929 43,7 308 42,5 1 8,3 0 - 0 - 0 - 5.531 0,4

unter 25 Jahre
371 11,2 416 9,5 483 10,9 90 12,4 0 0,0 0 - 0 - 0 - 1.360 0,1

25-unter 50 Jahre
2.703 81,4 3.624 82,5 3.583 81,2 577 79,7 12 100,0 0 - 0 - 0 - 10.499 0,8

50 Jahre und älter
246 7,4 352 8,0 346 7,8 57 7,9 0 0,0 0 - 0 - 0 - 1.001 0,1

Deutsche
2.447 73,7 3.062 69,7 3.036 68,8 466 64,4 8 66,7 0 - 0 - 0 - 9.019 0,7

darunter 
Spätaussiedler 991 29,8 1.143 26,0 1.255 28,4 145 20,0 0 0,0 0 - 0 - 0 - 3.534 0,3

Ausländer
827 24,9 1.285 29,3 1.351 30,6 246 34,0 4 33,3 0 - 0 - 0 - 3.713 0,3

ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung 1.668 50,2 2.179 49,6 2.157 48,9 314 43,4 4 33,3 0 -

arbeitslos gemeldet
2.667 80,3 3.489 79,4 3.502 79,4 539 74,4 4 33,3 0 - 0 - 0 - 10.201 0,8

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 382 11,5 519 11,8 467 10,6 88 12,2 4 33,3 0 - 0 - 0 - 1.460 0,1
ein Jahr und länger 
arbeitslos 314 9,5 407 9,3 366 8,3 55 7,6 0 0,0 0 - 0 - 0 - 1.142 0,1

BerufsrückkehrerInnen
268 8,1 343 7,8 282 6,4 27 3,7 0 0,0 0 - 0 - 0 - 920 0,1

2005 2006 2007 SummeWest 2000 2001 2002 2003 2004
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A-Tabelle 6: Eintritte in ESF-FbW mit Modul in Ostdeutschland 2000 bis 2004 nach personellen Merkmalen 

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm (Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008) 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
6.600 100,0 7.284 100,0 5.386 100,0 748 100,0 7 100,0 4 100,0 0 - 0 - 20.029 100,0

Frauen
3.881 58,8 4.253 58,4 2.948 54,7 370 49,5 2 28,6 2 50,0 0 - 0 - 11.456 57,2

Männer
2.719 41,2 3.031 41,6 2.438 45,3 378 50,5 5 71,4 2 50,0 0 - 0 - 8.573 42,8

unter 25 Jahre
1.118 16,9 1.035 14,2 800 14,9 95 12,7 1 14,3 1 25,0 0 - 0 - 3.050 15,2

25-unter 50 Jahre
4.976 75,4 5.516 75,7 4.092 76,0 569 76,1 4 57,1 3 75,0 0 - 0 - 15.160 75,7

50 Jahre und älter
506 7,7 733 10,1 494 9,2 84 11,2 2 28,6 0 0,0 0 - 0 - 1.819 9,1

Deutsche
6.408 97,1 7.075 97,1 5.156 95,7 714 95,5 7 100,0 4 100,0 0 - 0 - 19.364 96,7

darunter 
Spätaussiedler 253 3,8 224 3,1 157 2,9 13 1,7 0 0,0 0 0,0 0 - 0 - 647 3,2

Ausländer
150 2,3 180 2,5 223 4,1 30 4,0 0 0,0 0 0,0 0 - 0 - 583 2,9

ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung 910 13,8 725 10,0 644 12,0 54 7,2 0 0,0 1 25,0

arbeitslos gemeldet
5.579 84,5 5.849 80,3 4.163 77,3 363 48,5 1 14,3 2 50,0 0 - 0 - 15.957 79,7

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 760 11,5 1.026 14,1 808 15,0 222 29,7 2 28,6 0 0,0 0 - 0 - 2.818 14,1
ein Jahr und länger 
arbeitslos 1.148 17,4 1.339 18,4 959 17,8 57 7,6 0 0,0 0 0,0 0 - 0 - 3.503 17,5

BerufsrückkehrerInnen
456 6,9 562 7,7 382 7,1 37 4,9 1 14,3 0 0,0 0 - 0 - 1.438 7,2

2005 2006 2007 SummeOst 2000 2001 2002 2003 2004
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A-Tabelle 7: Eintritte in ESF-FbW ohne und mit Modul (Summe) im Bundesgebiet 2000 bis 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Eintritte insgesamt
33.131 100,0 32.133 100,0 27.461 100,0 10.750 100,0 4.535 100,0 803 100,0 1.299 100,0 5.801 100,0 115.913 100,0

Frauen
18.734 56,5 18.219 56,7 15.374 56,0 5.975 55,6 2.453 54,1 486 60,5 920 70,8 4.426 76,3 66.587 57,4

Männer
14.397 43,5 13.914 43,3 12.087 44,0 4.775 44,4 2.082 45,9 317 39,5 379 29,2 1.375 23,7 49.326 42,6

unter 25 Jahre
4.978 15,0 4.080 12,7 3.873 14,1 1.601 14,9 731 16,1 145 18,1 204 15,7 631 10,9 16.243 14,0

25-unter 50 Jahre
26.121 78,8 25.600 79,7 21.661 78,9 8.544 79,5 3.633 80,1 606 75,5 879 67,7 3.623 62,5 90.667 78,2

50 Jahre und älter
2.032 6,1 2.453 7,6 1.927 7,0 605 5,6 171 3,8 52 6,5 216 16,6 1.547 26,7 9.003 7,8

Deutsche
28.261 85,3 27.277 84,9 23.310 84,9 9.064 84,3 3.861 85,1 681 84,8 1.216 93,6 5.469 94,3 99.139 85,5

darunter Spätaussiedler
4.913 14,8 4.377 13,6 3.719 13,5 1.201 11,2 466 10,3 76 9,5 19 1,5 36 0,6 14.807 12,8

Ausländer
4.207 12,7 4.516 14,1 3.905 14,2 1.609 15,0 645 14,2 109 13,6 74 5,7 319 5,5 15.384 13,3

ohne abgeschl. 
Berufsausbildung 10.719 32,4 10.066 31,3 8.556 31,2 3.241 30,1 1.310 28,9 312 38,9

arbeitslos gemeldet
25.206 76,1 24.050 74,8 19.829 72,2 7.497 69,7 3.133 69,1 544 67,7 1.020 78,5 5.218 90,0 86.497 74,6

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 4.973 15,0 5.036 15,7 4.521 16,5 1.802 16,8 839 18,5 176 21,9 230 17,7 494 8,5 18.071 15,6
ein Jahr und länger 
arbeitslos 4.032 12,2 3.686 11,5 3.113 11,3 1.072 10,0 403 8,9 107 13,3 329 25,3 2.046 35,3 14.788 12,8

BerufsrückkehrerInnen
2.413 7,3 2.800 8,7 2.410 8,8 973 9,1 464 10,2 144 17,9 313 24,1 1.090 18,8 10.607 9,2

Bund
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Summe

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm (Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008) 
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A-Tabelle 8: Eintritte in ESF-FbW ohne und mit Modul (Summe) in Westdeutschland 2000 bis 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Eintritte insgesamt
15.588 100,0 15.551 100,0 14.100 100,0 5.682 100,0 2.614 100,0 715 100,0 714 100,0 2.894 100,0 57.858 100,0

Frauen
8.923 57,2 9.175 59,0 8.321 59,0 3.490 61,4 1.567 59,9 455 63,6 504 70,6 2.220 76,7 34.655 59,9

Männer
6.665 42,8 6.376 41,0 5.779 41,0 2.192 38,6 1.047 40,1 260 36,4 210 29,4 674 23,3 23.203 40,1

unter 25 Jahre
1.453 9,3 1.354 8,7 1.324 9,4 479 8,4 242 9,3 134 18,7 116 16,2 208 7,2 5.310 9,2

25-unter 50 Jahre
13.374 85,8 13.356 85,9 11.995 85,1 4.939 86,9 2.275 87,0 537 75,1 543 76,1 2.092 72,3 49.111 84,9

50 Jahre und älter
761 4,9 841 5,4 781 5,5 264 4,6 97 3,7 44 6,2 55 7,7 594 20,5 3.437 5,9

Deutsche
12.165 78,0 11.930 76,7 10.930 77,5 4.503 79,3 2.153 82,4 598 83,6 638 89,4 2.599 89,8 45.516 78,7

darunter Spätaussiedler
2.645 17,0 2.463 15,8 2.324 16,5 626 11,0 214 8,2 75 10,5 18 2,5 28 1,0 8.393 14,5

Ausländer
3.919 25,1 3.385 21,8 2.956 21,0 1.116 19,6 435 16,6 104 14,5 67 9,4 282 9,7 12.264 21,2

ohne abgeschl. 
Berufsausbildung 6.814 43,7 7.045 45,3 6.060 43,0 2.246 39,5 934 35,7 296 41,4

arbeitslos gemeldet
11.179 71,7 11.120 71,5 9.741 69,1 3.799 66,9 1.734 66,3 484 67,7 543 76,1 2.574 88,9 41.174 71,2

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 2.490 16,0 2.406 15,5 2.257 16,0 923 16,2 503 19,2 166 23,2 139 19,5 263 9,1 9.147 15,8
ein Jahr und länger 
arbeitslos 1.420 9,1 1.154 7,4 1.115 7,9 478 8,4 239 9,1 84 11,7 124 17,4 805 27,8 5.419 9,4

BerufsrückkehrerInnen
1.412 9,1 1.687 10,8 1.456 10,3 621 10,9 314 12,0 140 19,6 218 30,5 746 25,8 6.594 11,4

West 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Summe

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm (Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008) 
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A-Tabelle 9: Eintritte in ESF-FbW ohne und mit Modul (Summe) in Ostdeutschland 2000 bis 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Eintritte insgesamt
17.543 100,0 16.582 100,0 13.361 100,0 5.068 100,0 1.921 100,0 88 1,0 585 100,0 2.907 100,0 58.055 100,0

Frauen
9.811 55,9 9.044 54,5 7.053 52,8 2.485 49,0 886 46,1 31 0,4 416 71,1 2.206 75,9 31.932 55,0

Männer
7.732 44,1 7.538 45,5 6.308 47,2 2.583 51,0 1.035 53,9 57 0,6 169 28,9 701 24,1 26.123 45,0

unter 25 Jahre
3.525 20,1 2.726 16,4 2.549 19,1 1.122 22,1 489 25,5 11 0,1 88 15,0 423 14,6 10.933 18,8

25-unter 50 Jahre
12.747 72,7 12.244 73,8 9.666 72,3 3.605 71,1 1.358 70,7 69 0,8 336 57,4 1.531 52,7 41.556 71,6

50 Jahre und älter
1.271 7,2 1.612 9,7 1.146 8,6 341 6,7 74 3,9 8 0,1 161 27,5 953 32,8 5.566 9,6

Deutsche
16.096 91,8 15.347 92,6 12.380 92,7 4.561 90,0 1.708 88,9 83 0,9 578 98,8 2.870 98,7 53.623 92,4

darunter Spätaussiedler
2.268 12,9 1.914 11,5 1.395 10,4 575 11,3 252 13,1 1 0,0 1 0,2 8 0,3 6.414 11,0

Ausländer
288 1,6 1.131 6,8 949 7,1 493 9,7 210 10,9 5 0,1 7 1,2 37 1,3 3.120 5,4

ohne abgeschl. 
Berufsausbildung 3.905 22,3 3.021 18,2 2.496 18,7 995 19,6 376 19,6 16 0,2

arbeitslos gemeldet
14.027 80,0 12.930 78,0 10.088 75,5 3.698 73,0 1.399 72,8 60 0,7 477 81,5 2.644 91,0 45.323 78,1

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 2.483 14,2 2.630 15,9 2.264 16,9 879 17,3 336 17,5 10 0,1 91 15,6 231 7,9 8.924 15,4
ein Jahr und länger 
arbeitslos 2.612 14,9 2.532 15,3 1.998 15,0 594 11,7 164 8,5 23 0,3 205 35,0 1.241 42,7 9.369 16,1

BerufsrückkehrerInnen
1.001 5,7 1.113 6,7 954 7,1 352 6,9 150 7,8 4 0,0 95 16,2 344 11,8 4.013 6,9

Ost 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Summe

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm (Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008) 
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A-Tabelle 10: Eintritte in ESF-Trainingsmaßnahmen im Bundesgebiet 2000 bis 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Eintritte insgesamt
4.246 100,0 5.115 100,0 4.255 100,0 2.741 100,0 1.483 100,0 1.067 100,0 1.738 100,0 2.021 100,0 22.666 100,0

Frauen
2.918 68,7 3.460 67,6 2.855 67,1 1.819 66,4 949 64,0 526 49,3 985 56,7 1.463 72,4 14.975 66,1

Männer
1.328 31,3 1.655 32,4 1.400 32,9 922 33,6 534 36,0 541 50,7 753 43,3 558 27,6 7.691 33,9

unter 25 Jahre
1.039 24,5 1.042 20,4 1.067 25,1 585 21,3 415 28,0 311 29,1 462 26,6 301 14,9 5.222 23,0

25-unter 50 Jahre
2.802 66,0 3.497 68,4 2.708 63,6 1.901 69,4 967 65,2 642 60,2 1.022 58,8 1.099 54,4 14.638 64,6

50 Jahre und älter
405 9,5 576 11,3 480 11,3 255 9,3 101 6,8 114 10,7 254 14,6 621 30,7 2.806 12,4

Deutsche
3.866 91,1 4.456 87,1 3.800 89,3 2.473 90,2 1.311 88,4 921 86,3 1.549 89,1 1.797 88,9 20.173 89,0

darunter Spätaussiedler
494 11,6 622 12,2 426 10,0 254 9,3 133 9,0 31 2,9 30 1,7 16 0,8 2.006 8,9

Ausländer
349 8,2 623 12,2 445 10,5 263 9,6 170 11,5 143 13,4 184 10,6 210 10,4 2.387 10,5

ohne abgeschl. 
Berufsausbildung 1.145 27,0 1.314 25,7 1.120 26,3 570 20,8 377 25,4 377 35,3

arbeitslos gemeldet
3.846 90,6 4.594 89,8 3.735 87,8 2.325 84,8 1.141 76,9 870 81,5 1.482 85,3 1.861 92,1 19.854 87,6

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 256 6,0 325 6,4 337 7,9 335 12,2 316 21,3 179 16,8 195 11,2 128 6,3 2.071 9,1
ein Jahr und länger 
arbeitslos 689 16,2 852 16,7 704 16,5 336 12,3 141 9,5 190 17,8 406 23,4 755 37,4 4.073 18,0

BerufsrückkehrerInnen
458 10,8 650 12,7 507 11,9 421 15,4 196 13,2 75 7,0 189 10,9 259 12,8 2.755 12,2

Summe2005 2006 20072003 2004
Bund

2000 2001 2002

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm (Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008) 
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A-Tabelle 11: Eintritte in ESF-Trainingsmaßnahmen in Westdeutschland 2000 bis 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Eintritte insgesamt
782 100,0 855 100,0 865 100,0 848 100,0 1.230 100,0 887 100,0 988 100,0 1.214 100,0 7.669 100,0

Frauen
565 72,3 700 81,9 677 78,3 639 75,4 347 28,2 437 49,3 551 55,8 825 68,0 4.741 61,8

Männer
217 27,7 155 18,1 188 21,7 209 24,6 468 38,0 450 50,7 437 44,2 389 32,0 2.513 32,8

unter 25 Jahre
92 11,8 71 8,3 186 21,5 60 7,1 343 27,9 283 31,9 188 19,0 163 13,4 1.386 18,1

25-unter 50 Jahre
646 82,6 732 85,6 627 72,5 730 86,1 745 60,6 530 59,8 675 68,3 717 59,1 5.402 70,4

50 Jahre und älter
44 5,6 52 6,1 52 6,0 58 6,8 69 5,6 74 8,3 125 12,7 334 27,5 808 10,5

Deutsche
692 88,5 730 85,4 758 87,6 735 86,7 484 39,3 750 84,6 808 81,8 1.001 82,5 5.958 77,7

darunter Spätaussiedler
71 9,1 48 5,6 65 7,5 77 9,1 41 3,3 29 3,3 23 2,3 16 1,3 370 4,8

Ausländer
75 9,6 105 12,3 102 11,8 112 13,2 76 6,2 134 15,1 175 17,7 199 16,4 978 12,8

ohne abgeschl. 
Berufsausbildung 287 36,7 290 33,9 346 40,0 234 27,6 214 17,4 349 39,3

arbeitslos gemeldet
672 85,9 711 83,2 675 78,0 673 79,4 374 30,4 707 79,7 812 82,2 1.076 88,6 5.700 74,3

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 54 6,9 76 8,9 105 12,1 133 15,7 177 14,4 162 18,3 134 13,6 109 9,0 950 12,4
ein Jahr und länger 
arbeitslos 92 11,8 76 8,9 81 9,4 68 8,0 50 4,1 139 15,7 205 20,7 371 30,6 1.082 14,1

BerufsrückkehrerInnen
226 28,9 317 37,1 227 26,2 240 28,3 118 9,6 67 7,6 121 12,2 167 13,8 1.483 19,3

Summe2007West 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm (Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008) 
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A-Tabelle 12: Eintritte in ESF-Trainingsmaßnahmen in Ostdeutschland 2000 bis 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Eintritte insgesamt
3.464 100,0 4.260 100,0 3.390 100,0 1.893 100,0 253 100,0 180 100,0 750 100,0 807 100,0 14.997 100,0

Frauen
2.353 67,9 2.760 64,8 2.178 64,2 1.180 62,3 602 237,9 89 49,4 434 57,9 638 79,1 10.234 68,2

Männer
1.111 32,1 1.500 35,2 1.212 35,8 713 37,7 66 26,1 91 50,6 316 42,1 169 20,9 5.178 34,5

unter 25 Jahre
947 27,3 971 22,8 881 26,0 525 27,7 72 28,5 28 15,6 274 36,5 138 17,1 3.836 25,6

25-unter 50 Jahre
2.156 62,2 2.765 64,9 2.081 61,4 1.171 61,9 222 87,7 112 62,2 347 46,3 382 47,3 9.236 61,6

50 Jahre und älter
361 10,4 524 12,3 428 12,6 197 10,4 32 12,6 40 22,2 129 17,2 287 35,6 1.998 13,3

Deutsche
3.174 91,6 3.726 87,5 3.042 89,7 1.738 91,8 827 326,9 171 95,0 741 98,8 796 98,6 14.215 94,8

darunter Spätaussiedler
423 12,2 574 13,5 361 10,6 177 9,4 92 36,4 2 1,1 7 0,9 0 0,0 1.636 10,9

Ausländer
274 7,9 518 12,2 343 10,1 151 8,0 94 37,2 9 5,0 9 1,2 11 1,4 1.409 9,4

ohne abgeschl. 
Berufsausbildung 858 24,8 1.024 24,0 774 22,8 336 17,7 163 64,4 28 15,6

arbeitslos gemeldet
3.174 91,6 3.883 91,2 3.060 90,3 1.652 87,3 767 303,2 163 90,6 670 89,3 785 97,3 14.154 94,4

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 202 5,8 249 5,8 232 6,8 202 10,7 139 54,9 17 9,4 61 8,1 19 2,4 1.121 7,5
ein Jahr und länger 
arbeitslos 597 17,2 776 18,2 623 18,4 268 14,2 91 36,0 51 28,3 201 26,8 384 47,6 2.991 19,9

BerufsrückkehrerInnen
232 6,7 333 7,8 280 8,3 181 9,6 78 30,8 8 4,4 68 9,1 92 11,4 1.272 8,5

Summe2007Ost 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm (Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008) 
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A-Tabelle 13: Eintritte in ESF-Gründungsseminar im Bundesgebiet 2000 bis 2003 
nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
4.003 100,0 4.963 100,0 6.371 100,0 1.213 100,0 16.550 100,0

Frauen
1.422 35,5 1.771 35,7 2.206 34,6 448 36,9 5.847 35,3

Männer
2.581 64,5 3.192 64,3 4.165 65,4 765 63,1 10.703 64,7

unter 25 Jahre
286 7,1 345 7,0 401 6,3 53 4,4 1.085 6,6

25-unter 50 Jahre
3.283 82,0 4.017 80,9 5.267 82,7 1.044 86,1 13.611 82,2

50 Jahre und älter
434 10,8 601 12,1 703 11,0 116 9,6 1.854 11,2

Deutsche
3.798 94,9 4.642 93,5 5.956 93,5 1.127 92,9 15.523 93,8

darunter 
Spätaussiedler 15 0,4 16 0,3 33 0,5 7 0,6 71 0,4

Ausländer
177 4,4 293 5,9 403 6,3 77 6,3 950 5,7

ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung 426 10,6 573 11,5 823 12,9 176 14,5 1.998 12,1

arbeitslos gemeldet
3.335 83,3 4.185 84,3 5.398 84,7 999 82,4 13.917 84,1

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 322 8,0 373 7,5 544 8,5 84 6,9 1.323 8,0
ein Jahr und länger 
arbeitslos 489 12,2 553 11,1 756 11,9 146 12,0 1.944 11,7

BerufsrückkehrerInnen
78 1,9 126 2,5 164 2,6 31 2,6 399 2,4

20022000 2001 Summe2003Bund

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm (Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008) 
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A-Tabelle 14: Eintritte in ESF-Gründungsseminar in Westdeutschland 2000 bis 2003 
nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
2.098 100,0 3.305 100,0 4.836 100,0 1.123 100,0 11.362 100,0

Frauen
741 35,3 1.177 35,6 1.669 34,5 413 36,8 4.000 35,2

Männer
1.357 64,7 2.128 64,4 3.167 65,5 710 63,2 7.362 64,8

unter 25 Jahre
84 4,0 150 4,5 253 5,2 40 3,6 527 4,6

25-unter 50 Jahre
1.792 85,4 2.738 82,8 4.079 84,3 971 86,5 9.580 84,3

50 Jahre und älter
222 10,6 417 12,6 504 10,4 112 10,0 1.255 11,0

Deutsche
1.927 91,8 3.021 91,4 4.444 91,9 1.040 92,6 10.432 91,8

darunter 
Spätaussiedler 11 0,5 11 0,3 32 0,7 5 0,4 59 0,5

Ausländer
160 7,6 267 8,1 384 7,9 75 6,7 886 7,8

ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung 330 15,7 505 15,3 725 15,0 171 15,2 1.731 15,2

arbeitslos gemeldet
1.785 85,1 2.852 86,3 4.082 84,4 924 82,3 9.643 84,9

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 161 7,7 215 6,5 389 8,0 74 6,6 839 7,4
ein Jahr und länger 
arbeitslos 306 14,6 381 11,5 546 11,3 135 12,0 1.368 12,0

BerufsrückkehrerInnen
41 2,0 66 2,0 111 2,3 26 2,3 244 2,1

2002 20032000 2001 SummeWest

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm (Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008) 
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A-Tabelle 15: Eintritte in ESF-Gründungsseminar in Ostdeutschland 2000 bis 2003 
nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
1.905 100,0 1.658 100,0 1.535 100,0 90 100,0 5.188 100,0

Frauen
681 35,7 594 35,8 537 35,0 35 38,9 1.847 35,6

Männer
1.224 64,3 1.064 64,2 998 65,0 55 61,1 3.341 64,4

unter 25 Jahre
202 10,6 195 11,8 148 9,6 13 14,4 558 10,8

25-unter 50 Jahre
1.491 78,3 1.279 77,1 1.188 77,4 73 81,1 4.031 77,7

50 Jahre und älter
212 11,1 184 11,1 199 13,0 4 4,4 599 11,5

Deutsche
1.871 98,2 1.621 97,8 1.512 98,5 87 96,7 5.091 98,1

darunter 
Spätaussiedler 4 0,2 5 0,3 1 0,1 2 2,2 12 0,2

Ausländer
17 0,9 26 1,6 19 1,2 2 2,2 64 1,2

ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung 96 5,0 68 4,1 98 6,4 5 5,6 267 5,1

arbeitslos gemeldet
1.550 81,4 1.333 80,4 1.316 85,7 75 83,3 4.274 82,4

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 161 8,5 158 9,5 155 10,1 10 11,1 484 9,3
ein Jahr und länger 
arbeitslos 183 9,6 172 10,4 210 13,7 11 12,2 576 11,1

BerufsrückkehrerInnen
37 1,9 60 3,6 53 3,5 5 5,6 155 3,0

2002 20032000 2001Ost Summe

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm (Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008) 
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A-Tabelle 16: Eintritte in ESF-Coaching bei Überbrückungsgeld im Bundesgebiet 2000 bis 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
3.630 100,0 5.691 100,0 10.120 100,0 21.326 100,0 36.427 100,0 33.933 100,0 26.019 100,0 830 100,0 137.976 100,0

Frauen
1.284 35,4 1.940 34,1 3.614 35,7 7.073 33,2 11.218 30,8 10.795 31,8 8.836 34,0 323 38,9 45.083 32,7

Männer
2.346 64,6 3.751 65,9 6.506 64,3 14.253 66,8 25.209 69,2 23.138 68,2 17.183 66,0 507 61,1 92.893 67,3

unter 25 Jahre
241 6,6 413 7,3 814 8,0 1.531 7,2 2.216 6,1 1.767 5,2 1.132 4,4 31 3,7 8.145 5,9

25-unter 50 Jahre
3.019 83,2 4.677 82,2 8.306 82,1 17.314 81,2 29.248 80,3 26.865 79,2 20.174 77,5 665 80,1 110.268 79,9

50 Jahre und älter
370 10,2 601 10,6 1.000 9,9 2.481 11,6 4.963 13,6 5.301 15,6 4.713 18,1 134 16,1 19.563 14,2

Deutsche
3.354 92,4 5.399 94,9 9.719 96,0 20.434 95,8 34.838 95,6 32.376 95,4 24.755 95,1 788 94,9 131.663 95,4

darunter 
Spätaussiedler 12 0,3 9 0,2 26 0,3 33 0,2 53 0,1 38 0,1 25 0,1 1 0,1 197 0,1

Ausländer
118 3,3 219 3,8 354 3,5 815 3,8 1.507 4,1 1.155 3,4 1.222 4,7 42 5,1 5.432 3,9

ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung 295 8,1 406 7,1 775 7,7 1.626 7,6 3.019 8,3 2.583 7,6

arbeitslos gemeldet
2.381 65,6 4.169 73,3 6.946 68,6 14.281 67,0 21.691 59,5 17.053 50,3 12.833 49,3 59 7,1 79.413 57,6

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 137 3,8 133 2,3 590 5,8 1.424 6,7 2.798 7,7 2.501 7,4 1.596 6,1 55 6,6 9.234 6,7
ein Jahr und länger 
arbeitslos 315 8,7 493 8,7 978 9,7 2.326 10,9 3.940 10,8 1.638 4,8 1.350 5,2 4 0,5 11.044 8,0

BerufsrückkehrerInnen
73 2,0 142 2,5 271 2,7 403 1,9 629 1,7 582 1,7 534 2,1 14 1,7 2.648 1,9

2003 2004 2005 2006 2007 SummeBund 20022000 2001

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm (Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008) 
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A-Tabelle 17: Eintritte in ESF-Coaching bei Überbrückungsgeld in Westdeutschland 2000 bis 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
1.363 100,0 1.933 100,0 3.761 100,0 7.911 100,0 17.402 100,0 18.998 100,0 15.343 100,0 610 100,0 67.321 100,0

Frauen
526 38,6 752 38,9 1.456 38,7 2.755 34,8 5.567 32,0 6.214 32,7 5.379 35,1 258 42,3 22.907 34,0

Männer
837 61,4 1.181 61,1 2.305 61,3 5.156 65,2 11.835 68,0 12.784 67,3 9.964 64,9 352 57,7 44.414 66,0

unter 25 Jahre
42 3,1 66 3,4 151 4,0 268 3,4 615 3,5 658 3,5 491 3,2 23 3,8 2.314 3,4

25-unter 50 Jahre
1.189 87,2 1.644 85,0 3.244 86,3 6.738 85,2 14.477 83,2 15.519 81,7 12.155 79,2 487 79,8 55.453 82,4

50 Jahre und älter
132 9,7 223 11,5 366 9,7 905 11,4 2.310 13,3 2.821 14,8 2.697 17,6 100 16,4 9.554 14,2

Deutsche
1.168 85,7 1.712 88,6 3.501 93,1 7.340 92,8 16.089 92,5 17.613 92,7 14.257 92,9 571 93,6 62.251 92,5

darunter 
Spätaussiedler 12 0,9 5 0,3 18 0,5 22 0,3 46 0,3 29 0,2 22 0,1 1 0,2 155 0,2

Ausländer
93 6,8 156 8,1 234 6,2 538 6,8 1.263 7,3 1.005 5,3 1.060 6,9 39 6,4 4.388 6,5

ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung 177 13,0 235 12,2 437 11,6 880 11,1 2.112 12,1 2.101 11,1

arbeitslos gemeldet
690 50,6 1.197 61,9 2.388 63,5 5.030 63,6 9.097 52,3 8.313 43,8 6.369 41,5 35 5,7 33.119 49,2

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 70 5,1 54 2,8 245 6,5 547 6,9 1.380 7,9 1.447 7,6 927 6,0 47 7,7 4.717 7,0
ein Jahr und länger 
arbeitslos 119 8,7 134 6,9 313 8,3 753 9,5 1.690 9,7 807 4,2 669 4,4 3 0,5 4.488 6,7

BerufsrückkehrerInnen
28 2,1 52 2,7 104 2,8 113 1,4 177 1,0 209 1,1 195 1,3 12 2,0 810 1,2

2000 2001West 2002 2007 Summe2003 2004 2005 2006

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm (Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008) 
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A-Tabelle 18: Eintritte in ESF-Coaching bei Überbrückungsgeld in Ostdeutschland 2000 bis 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
2.267 100,0 3.758 100,0 6.359 100,0 13.415 100,0 19.025 100,0 14.935 100,0 10.676 100,0 220 100,0 70.655 100,0

Frauen
758 33,4 1.188 31,6 2.158 33,9 4.318 32,2 5.651 29,7 4.581 30,7 3.457 32,4 65 29,5 22.176 31,4

Männer
1.509 66,6 2.570 68,4 4.201 66,1 9.097 67,8 13.374 70,3 10.354 69,3 7.219 67,6 155 70,5 48.479 68,6

unter 25 Jahre
199 8,8 347 9,2 663 10,4 1.263 9,4 1.601 8,4 1.109 7,4 641 6,0 8 3,6 5.831 8,3

25-unter 50 Jahre
1.830 80,7 3.033 80,7 5.062 79,6 10.576 78,8 14.771 77,6 11.346 76,0 8.019 75,1 178 80,9 54.815 77,6

50 Jahre und älter
238 10,5 378 10,1 634 10,0 1.576 11,7 2.653 13,9 2.480 16,6 2.016 18,9 34 15,5 10.009 14,2

Deutsche
2.186 96,4 3.687 98,1 6.218 97,8 13.094 97,6 18.749 98,5 14.763 98,8 10.498 98,3 217 98,6 69.412 98,2

darunter 
Spätaussiedler 0 0,0 4 0,1 8 0,1 11 0,1 7 0,0 9 0,1 3 0,0 0 0,0 42 0,1

Ausländer
25 1,1 63 1,7 120 1,9 277 2,1 244 1,3 150 1,0 162 1,5 3 1,4 1.044 1,5

ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung 118 5,2 171 4,6 338 5,3 746 5,6 907 4,8 482 3,2

arbeitslos gemeldet
1.691 74,6 2.972 79,1 4.558 71,7 9.251 69,0 12.594 66,2 8.740 58,5 6.464 60,5 24 10,9 46.294 65,5

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 67 3,0 79 2,1 345 5,4 877 6,5 1.418 7,5 1.054 7,1 669 6,3 8 3,6 4.517 6,4
ein Jahr und länger 
arbeitslos 196 8,6 359 9,6 665 10,5 1.573 11,7 2.250 11,8 831 5,6 681 6,4 1 0,5 6.556 9,3

BerufsrückkehrerInnen
45 2,0 90 2,4 167 2,6 290 2,2 452 2,4 373 2,5 339 3,2 2 0,9 1.758 2,5

2007 Summe2000 2001 2005 2006Ost 2002 2003 2004

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm (Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008) 
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A-Tabelle 19: Eintritte in ESF-Coaching bei Existenzgründungszuschuss im Bundesgebiet 
2003 bis 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
5.371 100,0 28.925 100,0 22.564 100,0 13.016 100,0 679 100,0 70.555 100,0

Frauen
2.506 46,7 13.453 46,5 11.271 50,0 6.822 52,4 367 54,1 34.419 48,8

Männer
2.865 53,3 15.472 53,5 11.293 50,0 6.194 47,6 312 45,9 36.136 51,2

unter 25 Jahre
514 9,6 2.256 7,8 2.229 9,9 1.438 11,0 44 6,5 6.481 9,2

25-unter 50 Jahre
4.176 77,8 22.339 77,2 16.528 73,2 9.352 71,9 504 74,2 52.899 75,0

50 Jahre und älter
681 12,7 4.330 15,0 3.807 16,9 2.226 17,1 131 19,3 11.175 15,8

Deutsche
5.108 95,1 27.327 94,5 21.274 94,3 12.184 93,6 644 94,8 66.537 94,3

darunter 
Spätaussiedler 11 0,2 60 0,2 43 0,2 22 0,2 1 0,1 137 0,2

Ausländer
250 4,7 1.572 5,4 1.282 5,7 817 6,3 35 5,2 3.956 5,6

ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung 572 10,6 3.634 12,6 2.444 10,8

arbeitslos gemeldet
3.688 68,7 18.752 64,8 10.677 47,3 6.479 49,8 140 20,6 39.736 56,3

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 151 2,8 821 2,8 716 3,2 650 5,0 31 4,6 2.369 3,4
ein Jahr und länger 
arbeitslos 898 16,7 6.060 21,0 1.205 5,3 595 4,6 6 0,9 8.764 12,4

BerufsrückkehrerInnen
264 4,9 1.392 4,8 1.181 5,2 668 5,1 30 4,4 3.535 5,0

2007 Summe2003
Bund

2004 2005 2006

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm (Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008) 
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A-Tabelle 20: Eintritte in ESF-Coaching bei Existenzgründungszuschuss in Westdeutschland 
2003 bis 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
1.574 100,0 8.996 100,0 8.158 100,0 4.746 100,0 433 100,0 23.907 100,0

Frauen
901 57,2 4.670 51,9 4.629 56,7 2.984 62,9 254 58,7 13.438 56,2

Männer
673 42,8 4.326 48,1 3.529 43,3 1.762 37,1 179 41,3 10.469 43,8

unter 25 Jahre
87 5,5 570 6,3 665 8,2 442 9,3 15 3,5 1.779 7,4

25-unter 50 Jahre
1.314 83,5 7.353 81,7 6.381 78,2 3.707 78,1 347 80,1 19.102 79,9

50 Jahre und älter
173 11,0 1.073 11,9 1.112 13,6 597 12,6 71 16,4 3.026 12,7

Deutsche
1.426 90,6 7.917 88,0 7.302 89,5 4.260 89,8 406 93,8 19.885 83,2

darunter 
Spätaussiedler 6 0,4 30 0,3 29 0,4 14 0,3 0 0,0 79 0,3

Ausländer
142 9,0 1.071 11,9 851 10,4 477 10,1 27 6,2 2.568 10,7

ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung 288 18,3 1.999 22,2 1.514 18,6

arbeitslos gemeldet
1.119 71,1 5.245 58,3 3.214 39,4 1.861 39,2 81 18,7 11.520 48,2

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 49 3,1 257 2,9 257 3,2 229 4,8 20 4,6 812 3,4
ein Jahr und länger 
arbeitslos 272 17,3 1.685 18,7 393 4,8 162 3,4 3 0,7 2.515 10,5

BerufsrückkehrerInnen
95 6,0 407 4,5 402 4,9 276 5,8 19 4,4 1.199 5,0

West 2004 2005 2006 2007 Summe2003

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm (Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008) 
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A-Tabelle 21: Eintritte in ESF-Coaching bei Existenzgründungszuschuss in Ostdeutschland 
2003 bis 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
3.797 100,0 19.929 100,0 14.406 100,0 8.270 100,0 246 100,0 46.648 100,0

Frauen
1.605 42,3 8.783 44,1 6.642 46,1 3.838 46,4 113 45,9 20.981 45,0

Männer
2.192 57,7 11.146 55,9 7.764 53,9 4.432 53,6 133 54,1 25.667 55,0

unter 25 Jahre
427 11,2 1.686 8,5 1.564 10,9 996 12,0 29 11,8 4.702 10,1

25-unter 50 Jahre
2.862 75,4 14.986 75,2 10.147 70,4 5.645 68,3 157 63,8 33.797 72,5

50 Jahre und älter
508 13,4 3.257 16,3 2.695 18,7 1.629 19,7 60 24,4 8.149 17,5

Deutsche
3.682 97,0 19.410 97,4 13.972 97,0 7.924 95,8 238 96,7 41.544 89,1

darunter 
Spätaussiedler 5 0,1 30 0,2 14 0,1 8 0,1 1 0,4 58 0,1

Ausländer
108 2,8 501 2,5 431 3,0 340 4,1 8 3,3 1.280 2,7

ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung 284 7,5 1.635 8,2 930 6,5

arbeitslos gemeldet
2.569 67,7 13.507 67,8 7.463 51,8 4.618 55,8 59 24,0 28.216 60,5

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 102 2,7 564 2,8 459 3,2 421 5,1 11 4,5 1.557 3,3
ein Jahr und länger 
arbeitslos 626 16,5 4.375 22,0 812 5,6 433 5,2 3 1,2 6.249 13,4

BerufsrückkehrerInnen
169 4,5 985 4,9 779 5,4 392 4,7 11 4,5 2.336 5,0

2003 2007 SummeOst 2004 2005 2006

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm (Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008)



IAB Projektbericht 323 

A-Tabelle 22: Eintritte in ESF-Coaching bei Gründungszuschuss im  
Bundesgebiet 2006 und 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
7.789 100,0 32.060 100,0 39.849 100,0

Frauen
3.178 40,8 12.926 40,3 16.104 40,4

Männer
4.611 59,2 19.134 59,7 23.745 59,6

unter 25 Jahre
627 8,0 2.023 6,3 2.650 6,7

25-unter 50 Jahre
6.083 78,1 24.790 77,3 30.873 77,5

50 Jahre und älter
1.079 13,9 5.247 16,4 6.326 15,9

Deutsche
7.359 94,5 30.243 94,3 37.602 94,4

darunter 
Spätaussiedler 10 0,1 16 0,0 26 0,1

Ausländer
409 5,3 1.675 5,2 2.084 5,2

ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung

arbeitslos gemeldet
4.940 63,4 18.928 59,0 23.868 59,9

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 391 5,0 900 2,8 1.291 3,2
ein Jahr und länger 
arbeitslos 224 2,9 744 2,3 968 2,4

BerufsrückkehrerInnen
229 2,9 763 2,4 992 2,5

Bund 2006 2007 Summe

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm 
(Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008)
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A-Tabelle 23: Eintritte in ESF-Coaching bei Gründungszuschuss in 
Westdeutschland 2006 und 2007 nach personellen 
Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
4.097 100,0 17.813 100,0 21.910 100,0

Frauen
1.708 41,7 7.366 41,4 9.074 41,4

Männer
2.389 58,3 10.447 58,6 12.836 58,6

unter 25 Jahre
236 5,8 875 4,9 1.111 5,1

25-unter 50 Jahre
3.323 81,1 14.036 78,8 17.359 79,2

50 Jahre und älter
538 13,1 2.902 16,3 3.440 15,7

Deutsche
3.736 91,2 16.365 91,9 20.101 91,7

darunter 
Spätaussiedler 7 0,2 10 0,1 17 0,1

Ausländer
345 8,4 1.449 8,1 1.794 8,2

ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung

arbeitslos gemeldet
2.282 55,7 9.246 51,9 11.528 52,6

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 224 5,5 543 3,0 767 3,5
ein Jahr und länger 
arbeitslos 98 2,4 371 2,1 469 2,1

BerufsrückkehrerInnen
101 2,5 298 1,7 399 1,8

West 2006 2007 Summe

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm 
(Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008)
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A-Tabelle 24: Eintritte in ESF-Coaching bei Gründungszuschuss in 
Ostdeutschland 2006 und 2007 nach personellen 
Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
3.692 100,0 14.247 100,0 17.939 100,0

Frauen
1.470 39,8 5.560 39,0 7.030 39,2

Männer
2.222 60,2 8.687 61,0 10.909 60,8

unter 25 Jahre
391 10,6 1.148 8,1 1.539 8,6

25-unter 50 Jahre
2.760 74,8 10.754 75,5 13.514 75,3

50 Jahre und älter
541 14,7 2.345 16,5 2.886 16,1

Deutsche
3.623 98,1 13.878 97,4 17.501 97,6

darunter 
Spätaussiedler 3 0,1 6 0,0 9 0,1

Ausländer
64 1,7 226 1,6 290 1,6

ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung

arbeitslos gemeldet
2.658 72,0 9.682 68,0 12.340 68,8

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 167 4,5 357 2,5 524 2,9
ein Jahr und länger 
arbeitslos 126 3,4 373 2,6 499 2,8

BerufsrückkehrerInnen
128 3,5 465 3,3 593 3,3

Ost 2006 2007 Summe

 

Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm 
(Einzeldaten der ST38 - Stand 14. März 2008)
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A-Tabelle 25: Eintritte in FbW - SGB III (ab 2005 inkl. SGB II) im Bundesgebiet 2000 bis 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
522.939 100,0 441.907 100,0 454.699 100,0 254.718 100,0 185.041 100,0 131.521 100,0 246.789 100,0 341.262 100,0 2.578.876 100,0

Frauen
257.882 49,3 215.035 48,7 217.550 47,8 117.590 46,2 81.775 44,2 53.994 41,1 107.553 43,6 158.206 46,4 1.209.585 46,9

Männer
265.057 50,7 226.872 51,3 237.149 52,2 137.128 53,8 103.266 55,8 77.527 58,9 139.236 56,4 183.056 53,6 1.369.291 53,1

unter 25 Jahre
63.195 12,1 53.572 12,1 61.324 13,5 47.890 18,8 29.073 15,7 30.885 23,5 44.326 18,0 45.926 13,5 376.191 14,6

25-unter 50 Jahre
414.401 79,2 345.740 78,2 350.567 77,1 189.407 74,4 142.794 77,2 91.665 69,7 168.387 68,2 240.348 70,4 1.943.309 75,4

50 Jahre und älter
45.343 8,7 42.595 9,6 42.808 9,4 17.421 6,8 13.174 7,1 8.971 6,8 34.076 13,8 54.988 16,1 259.376 10,1

Deutsche
475.430 90,9 401.726 90,9 413.699 91,0 232.429 91,2 168.614 91,1 119.381 90,8 222.339 90,1 304.727 89,3 2.338.345 90,7

darunter Spätaussiedler
19.811 3,8 14.825 3,4 14.176 3,1 7.222 2,8 3.936 2,1 3.443 2,6 4.398 1,8 3.044 0,9 70.855 2,7

Ausländer
47.509 9,1 40.181 9,1 41.000 9,0 22.289 8,8 16.427 8,9 12.140 9,2 24.450 9,9 36.535 10,7 240.531 9,3

ohne abgeschl. 
Berufsausbildung 162.662 31,1 131.557 29,8 131.970 29,0 68.189 26,8 43.628 23,6 35.085 26,7

arbeitslos gemeldet
452.080 86,4 373.584 84,5 382.123 84,0 219.883 86,3 160.814 86,9 114.785 87,3 206.038 83,5 280.434 82,2 2.189.741 84,9

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 70.859 13,6 68.323 15,5 72.576 16,0 34.835 13,7 24.227 13,1 16.736 12,7 40.751 16,5 60.828 17,8 389.135 15,1
ein Jahr und länger 
arbeitslos 111.750 21,4 90.689 20,5 96.717 21,3 44.536 17,5 31.551 17,1 25.044 19,0 44.977 18,2 65.556 19,2 510.820 19,8

BerufsrückkehrerInnen
36.013 6,9 33.390 7,6 35.621 7,8 17.962 7,1 11.056 6,0 6.039 4,6 11.367 4,6 17.568 5,1 169.016 6,6

Summe2007
Bund

2003 20042002 2005 20062000 2001

 

Quelle: BA-Statistik, DWH, Stand: 25.09.2008 
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A-Tabelle 26: Eintritte in FbW - SGB III (ab 2005 inkl. SGB II) in Westdeutschland 2000 bis 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
305.948 100,0 242.012 100,0 259.166 100,0 161.042 100,0 123.952 100,0 91.096 100,0 173.032 100,0 233.360 100,0 1.589.608 100,0

Frauen
145.470 47,5 116.888 48,3 124.171 47,9 77.409 48,1 57.486 46,4 39.143 43,0 77.462 44,8 110.699 47,4 748.728 47,1

Männer
160.478 52,5 125.124 51,7 134.995 52,1 83.633 51,9 66.466 53,6 51.953 57,0 95.570 55,2 122.661 52,6 840.880 52,9

unter 25 Jahre
34.667 11,3 26.741 11,0 33.071 12,8 27.730 17,2 18.006 14,5 19.633 21,6 29.530 17,1 26.747 11,5 216.125 13,6

25-unter 50 Jahre
247.721 81,0 195.055 80,6 206.001 79,5 123.747 76,8 98.095 79,1 65.380 71,8 119.140 68,9 167.920 72,0 1.223.059 76,9

50 Jahre und älter
23.560 7,7 20.216 8,4 20.094 7,8 9.565 5,9 7.851 6,3 6.083 6,7 24.362 14,1 38.693 16,6 150.424 9,5

Deutsche
264.133 86,3 208.195 86,0 224.181 86,5 141.827 88,1 109.921 88,7 80.543 88,4 151.753 87,7 201.793 86,5 1.382.346 87,0

darunter Spätaussiedler
16.135 5,3 11.690 4,8 11.331 4,4 5.533 3,4 3.166 2,6 2.674 2,9 3.537 2,0 2.358 1,0 56.424 3,5

Ausländer
41.815 13,7 33.817 14,0 34.985 13,5 19.215 11,9 14.031 11,3 10.553 11,6 21.279 12,3 31.567 13,5 207.262 13,0

ohne abgeschl. 
Berufsausbildung 123.757 40,5 98.366 40,6 100.740 38,9 54.281 33,7 34.146 27,5 27.780 30,5

arbeitslos gemeldet
258.799 84,6 197.599 81,6 211.862 81,7 135.649 84,2 106.158 85,6 79.495 87,3 144.794 83,7 189.712 81,3 1.324.068 83,3

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 47.149 15,4 44.413 18,4 47.304 18,3 25.393 15,8 17.794 14,4 11.601 12,7 28.238 16,3 43.648 18,7 265.540 16,7
ein Jahr und länger 
arbeitslos 57.372 18,8 39.481 16,3 43.928 16,9 23.635 14,7 18.917 15,3 15.192 16,7 31.325 18,1 43.047 18,4 272.897 17,2

BerufsrückkehrerInnen
25.855 8,5 22.411 9,3 23.680 9,1 12.526 7,8 7.980 6,4 4.145 4,6 7.862 4,5 12.021 5,2 116.480 7,3

Summe2005 2006 20072003 2004West 2000 2001 2002

 

Quelle: BA-Statistik, DWH, Stand: 25.09.2008 
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A-Tabelle 27: Eintritte in FbW - SGB III (ab 2005 inkl. SGB II) in Ostdeutschland 2000 bis 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
216.991 100,0 199.895 100,0 195.533 100,0 93.676 100,0 61.089 100,0 40.425 100,0 73.757 100,0 107.902 100,0 989.268 100,0

Frauen
112.412 51,8 98.147 49,1 93.379 47,8 40.181 42,9 24.289 39,8 14.851 36,7 30.091 40,8 47.507 44,0 460.857 46,6

Männer
104.579 48,2 101.748 50,9 102.154 52,2 53.495 57,1 36.800 60,2 25.574 63,3 43.666 59,2 60.395 56,0 528.411 53,4

unter 25 Jahre
28.528 13,1 26.831 13,4 28.253 14,4 20.160 21,5 11.067 18,1 11.252 27,8 14.796 20,1 19.179 17,8 160.066 16,2

25-unter 50 Jahre
166.680 76,8 150.685 75,4 144.566 73,9 65.660 70,1 44.699 73,2 26.285 65,0 49.247 66,8 72.428 67,1 720.250 72,8

50 Jahre und älter
21.783 10,0 22.379 11,2 22.714 11,6 7.856 8,4 5.323 8,7 2.888 7,1 9.714 13,2 16.295 15,1 108.952 11,0

Deutsche
211.297 97,4 193.531 96,8 189.518 96,9 90.602 96,7 58.693 96,1 38.838 96,1 70.586 95,7 102.934 95,4 955.999 96,6

darunter Spätaussiedler
3.676 1,7 3.135 1,6 2.845 1,5 1.689 1,8 770 1,3 769 1,9 861 1,2 686 0,6 14.431 1,5

Ausländer
5.694 2,6 6.364 3,2 6.015 3,1 3.074 3,3 2.396 3,9 1.587 3,9 3.171 4,3 4.968 4,6 33.269 3,4

ohne abgeschl. 
Berufsausbildung 38.905 17,9 33.191 16,6 31.230 16,0 13.908 14,8 9.482 15,5 7.305 18,1

arbeitslos gemeldet
193.281 89,1 175.985 88,0 170.261 87,1 84.234 89,9 54.656 89,5 35.290 87,3 61.244 83,0 90.722 84,1 865.673 87,5

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 23.710 10,9 23.910 12,0 25.272 12,9 9.442 10,1 6.433 10,5 5.135 12,7 12.513 17,0 17.180 15,9 123.595 12,5
ein Jahr und länger 
arbeitslos 54.378 25,1 51.208 25,6 52.789 27,0 20.901 22,3 12.634 20,7 9.852 24,4 13.652 18,5 22.509 20,9 237.923 24,1

BerufsrückkehrerInnen
10.158 4,7 10.979 5,5 11.941 6,1 5.436 5,8 3.076 5,0 1.894 4,7 3.505 4,8 5.547 5,1 52.536 5,3

Summe2005 2006 20072003 2004Ost 2000 2001 2002

 

Quelle: BA-Statistik, DWH, Stand: 25.09.2008 
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A-Tabelle 28: Eintritte in Trainingsmaßnahmen - SGB III (ab 2005 inkl. SGB II) im Bundesgebiet 2000 bis 2007 nach personellen  
Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
485.339 100,0 551.176 100,0 864.961 100,0 1.064.293 100,0 1.188.369 100,0 894.470 100,0 977.718 100,0 998.977 100,0 7.025.303 100,0

Frauen
229.317 47,2 248.598 45,1 371.593 43,0 452.382 42,5 497.295 41,8 377.002 42,1 426.245 43,6 449.218 45,0 3.051.650 43,4

Männer
256.022 52,8 302.578 54,9 493.368 57,0 611.911 57,5 691.074 58,2 517.468 57,9 551.473 56,4 549.759 55,0 3.973.653 56,6

unter 25 Jahre
84.159 17,3 102.069 18,5 175.865 20,3 231.073 21,7 272.474 22,9 251.871 28,2 243.533 24,9 229.724 23,0 1.590.768 22,6

25-unter 50 Jahre
345.690 71,2 375.870 68,2 582.463 67,3 714.315 67,1 786.679 66,2 550.009 61,5 607.945 62,2 632.884 63,4 4.595.855 65,4

50 Jahre und älter
55.490 11,4 73.237 13,3 106.633 12,3 118.905 11,2 129.216 10,9 92.590 10,4 126.240 12,9 136.369 13,7 838.680 11,9

Deutsche
440.116 90,7 499.103 90,6 780.567 90,2 958.015 90,0 1.070.711 90,1 808.549 90,4 881.933 90,2 891.987 89,3 6.330.981 90,1

darunter Spätaussiedler
14.647 3,0 16.270 3,0 19.762 2,3 17.796 1,7 17.061 1,4 14.538 1,6 14.149 1,4 7.072 0,7 121.295 1,7

Ausländer
45.223 9,3 52.073 9,4 84.394 9,8 106.278 10,0 117.658 9,9 85.921 9,6 95.785 9,8 106.990 10,7 694.322 9,9

ohne abgeschl. 
Berufsausbildung 151.126 31,1 165.701 30,1 257.224 29,7 300.789 28,3 327.079 27,5 265.411 29,7

arbeitslos gemeldet
463.450 95,5 524.162 95,1 817.595 94,5 1.013.070 95,2 1.108.541 93,3 824.981 92,2 880.687 90,1 902.811 90,4 6.535.297 93,0

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 21.889 4,5 27.014 4,9 47.366 5,5 51.223 4,8 79.828 6,7 69.489 7,8 97.031 9,9 96.166 9,6 490.006 7,0
ein Jahr und länger 
arbeitslos 112.120 23,1 117.465 21,3 173.364 20,0 217.177 20,4 263.898 22,2 159.523 17,8 184.549 18,9 187.000 18,7 1.415.096 20,1

BerufsrückkehrerInnen
21.337 4,4 25.797 4,7 37.930 4,4 48.366 4,5 51.375 4,3 34.019 3,8 36.118 3,7 36.621 3,7 291.563 4,2

Summe2005 2006 20072003 2004
Bund

2000 2001 2002

 

Quelle: BA-Statistik, DWH, Stand: 25.09.2008 
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A-Tabelle 29: Eintritte in Trainingsmaßnahmen - SGB III (ab 2005 inkl. SGB II) in Westdeutschland 2000 bis 2007 nach personellen  
Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
284.627 100,0 318.915 100,0 513.094 100,0 690.363 100,0 788.533 100,0 607.216 100,0 671.102 100,0 678.272 100,0 4.552.122 100,0

Frauen
123.477 43,4 136.003 42,6 211.674 41,3 284.464 41,2 323.115 41,0 252.494 41,6 289.848 43,2 302.153 44,5 1.923.228 42,2

Männer
161.150 56,6 182.912 57,4 301.420 58,7 405.899 58,8 465.418 59,0 354.722 58,4 381.254 56,8 376.119 55,5 2.628.894 57,8

unter 25 Jahre
49.055 17,2 58.638 18,4 107.903 21,0 153.510 22,2 180.453 22,9 163.698 27,0 156.195 23,3 144.847 21,4 1.014.299 22,3

25-unter 50 Jahre
203.724 71,6 221.158 69,3 350.087 68,2 468.889 67,9 529.401 67,1 383.794 63,2 430.138 64,1 443.357 65,4 3.030.548 66,6

50 Jahre und älter
31.848 11,2 39.119 12,3 55.104 10,7 67.964 9,8 78.679 10,0 59.724 9,8 84.769 12,6 90.068 13,3 507.275 11,1

Deutsche
242.984 85,4 271.410 85,1 437.639 85,3 595.075 86,2 683.385 86,7 529.953 87,3 584.026 87,0 582.857 85,9 3.927.329 86,3

darunter Spätaussiedler
12.823 4,5 14.056 4,4 16.786 3,3 14.920 2,2 14.213 1,8 11.300 1,9 11.293 1,7 5.455 0,8 100.846 2,2

Ausländer
41.643 14,6 47.505 14,9 75.455 14,7 95.288 13,8 105.148 13,3 77.263 12,7 87.076 13,0 95.415 14,1 624.793 13,7

ohne abgeschl. 
Berufsausbildung 117.099 41,1 129.701 40,7 198.134 38,6 242.010 35,1 265.435 33,7 214.487 35,3

arbeitslos gemeldet
267.912 94,1 298.563 93,6 480.606 93,7 653.271 94,6 729.135 92,5 556.740 91,7 600.720 89,5 606.070 89,4 4.193.017 92,1

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 16.715 5,9 20.352 6,4 32.488 6,3 37.092 5,4 59.398 7,5 50.476 8,3 70.382 10,5 72.202 10,6 359.105 7,9
ein Jahr und länger 
arbeitslos 61.518 21,6 57.410 18,0 85.632 16,7 112.075 16,2 151.429 19,2 92.358 15,2 121.185 18,1 118.147 17,4 799.754 17,6

BerufsrückkehrerInnen
13.718 4,8 16.432 5,2 22.796 4,4 29.919 4,3 31.468 4,0 21.125 3,5 22.066 3,3 21.590 3,2 179.114 3,9

Summe2007West 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 

Quelle: BA-Statistik, DWH, Stand: 25.09.2008 
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A-Tabelle 30: Eintritte in Trainingsmaßnahmen - SGB III (ab 2005 inkl. SGB II) in Ostdeutschland 2000 bis 2007 nach personellen  
Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
200.712 100,0 232.261 100,0 351.867 100,0 373.930 100,0 399.836 100,0 287.254 100,0 306.616 100,0 320.705 100,0 2.473.181 100,0

Frauen
105.840 52,7 112.595 48,5 159.919 45,4 167.918 44,9 174.180 43,6 124.508 43,3 136.397 44,5 147.065 45,9 1.128.422 45,6

Männer
94.872 47,3 119.666 51,5 191.948 54,6 206.012 55,1 225.656 56,4 162.746 56,7 170.219 55,5 173.640 54,1 1.344.759 54,4

unter 25 Jahre
35.104 17,5 43.431 18,7 67.962 19,3 77.563 20,7 92.021 23,0 88.173 30,7 87.338 28,5 84.877 26,5 576.469 23,3

25-unter 50 Jahre
141.966 70,7 154.712 66,6 232.376 66,0 245.426 65,6 257.278 64,3 166.215 57,9 177.807 58,0 189.527 59,1 1.565.307 63,3

50 Jahre und älter
23.642 11,8 34.118 14,7 51.529 14,6 50.941 13,6 50.537 12,6 32.866 11,4 41.471 13,5 46.301 14,4 331.405 13,4

Deutsche
197.132 98,2 227.693 98,0 342.928 97,5 362.940 97,1 387.326 96,9 278.596 97,0 297.907 97,2 309.130 96,4 2.403.652 97,2

darunter Spätaussiedler
1.824 0,9 2.214 1,0 2.976 0,8 2.876 0,8 2.848 0,7 3.238 1,1 2.856 0,9 1.617 0,5 20.449 0,8

Ausländer
3.580 1,8 4.568 2,0 8.939 2,5 10.990 2,9 12.510 3,1 8.658 3,0 8.709 2,8 11.575 3,6 69.529 2,8

ohne abgeschl. 
Berufsausbildung 34.027 17,0 36.000 15,5 59.090 16,8 58.779 15,7 61.644 15,4 50.924 17,7

arbeitslos gemeldet
195.538 97,4 225.599 97,1 336.989 95,8 359.799 96,2 379.406 94,9 268.241 93,4 279.967 91,3 296.741 92,5 2.342.280 94,7

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 5.174 2,6 6.662 2,9 14.878 4,2 14.131 3,8 20.430 5,1 19.013 6,6 26.649 8,7 23.964 7,5 130.901 5,3
ein Jahr und länger 
arbeitslos 50.602 25,2 60.055 25,9 87.732 24,9 105.102 28,1 112.469 28,1 67.165 23,4 63.364 20,7 68.853 21,5 615.342 24,9

BerufsrückkehrerInnen
7.619 3,8 9.365 4,0 15.134 4,3 18.447 4,9 19.907 5,0 12.894 4,5 14.052 4,6 15.031 4,7 112.449 4,5

Summe2007Ost 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 

Quelle: BA-Statistik, DWH, Stand: 25.09.2008 
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A-Tabelle 31: Eintritte in Überbrückungsgeld - SGB III im Bundesgebiet 2000 bis 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
92.596 100,0 95.926 100,0 124.885 100,0 158.696 100,0 183.179 100,0 156.888 100,0 108.398 100,0 176 100,0 920.744 100,0

Frauen
26.881 29,0 27.687 28,9 36.121 28,9 41.325 26,0 47.018 25,7 43.017 27,4 31.507 29,1 42 23,9 253.598 27,5

Männer
65.715 71,0 68.239 71,1 88.764 71,1 117.371 74,0 136.161 74,3 113.871 72,6 76.891 70,9 134 76,1 667.146 72,5

unter 25 Jahre
6.063 6,5 6.556 6,8 8.876 7,1 10.159 6,4 10.969 6,0 8.558 5,5 5.374 5,0 11 6,3 56.566 6,1

25-unter 50 Jahre
77.214 83,4 79.474 82,8 103.589 82,9 131.324 82,8 148.955 81,3 124.866 79,6 84.799 78,2 133 75,6 750.354 81,5

50 Jahre und älter
9.319 10,1 9.896 10,3 12.420 9,9 17.213 10,8 23.255 12,7 23.464 15,0 18.225 16,8 32 18,2 113.824 12,4

Deutsche
84.555 91,3 87.217 90,9 113.292 90,7 145.587 91,7 169.361 92,5 145.935 93,0 100.496 92,7 146 83,0 846.589 91,9

darunter Spätaussiedler
356 0,4 278 0,3 371 0,3 302 0,2 296 0,2 203 0,1 123 0,1 0 0,0 1.929 0,2

Ausländer
8.041 8,7 8.709 9,1 11.593 9,3 13.109 8,3 13.818 7,5 10.953 7,0 7.902 7,3 30 17,0 74.155 8,1

ohne abgeschl. 
Berufsausbildung 16.551 17,9 14.937 15,6 18.935 15,2 20.654 13,0 22.165 12,1 16.902 10,8

arbeitslos gemeldet
85.401 92,2 86.985 90,7 99.817 79,9 125.947 79,4 144.355 78,8 127.570 81,3 94.716 87,4 123 69,9 764.914 83,1

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 7.195 7,8 8.941 9,3 25.068 20,1 32.749 20,6 38.824 21,2 29.318 18,7 13.682 12,6 53 30,1 155.830 16,9
ein Jahr und länger 
arbeitslos 13.272 14,3 12.754 13,3 14.132 11,3 18.443 11,6 25.256 13,8 20.319 13,0 13.761 12,7 22 12,5 117.959 12,8

BerufsrückkehrerInnen
1.523 1,6 1.764 1,8 2.311 1,9 1.865 1,2 2.089 1,1 2.099 1,3 1.816 1,7 4 2,3 13.471 1,5

Bund
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Summe

 

Quelle: BA-Statistik, DWH, Stand: 25.09.2008 
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A-Tabelle 32: Eintritte in Überbrückungsgeld - SGB III in Westdeutschland 2000 bis 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
58.860 100,0 61.676 100,0 86.239 100,0 115.348 100,0 137.042 100,0 119.985 100,0 83.728 100,0 157 100,0 663.035 100,0

Frauen
16.434 27,9 17.107 27,7 23.720 27,5 27.993 24,3 33.391 24,4 31.471 26,2 23.537 28,1 37 23,6 173.690 26,2

Männer
42.426 72,1 44.569 72,3 62.519 72,5 87.355 75,7 103.651 75,6 88.514 73,8 60.191 71,9 120 76,4 489.345 73,8

unter 25 Jahre
2.929 5,0 3.311 5,4 5.217 6,0 6.402 5,6 7.393 5,4 6.197 5,2 4.048 4,8 10 6,4 35.507 5,4

25-unter 50 Jahre
49.719 84,5 51.552 83,6 72.348 83,9 96.666 83,8 112.808 82,3 96.503 80,4 66.091 78,9 133 84,7 545.820 82,3

50 Jahre und älter
6.212 10,6 6.813 11,0 8.674 10,1 12.280 10,6 16.841 12,3 17.285 14,4 13.589 16,2 30 19,1 81.724 12,3

Deutsche
52.072 88,5 54.361 88,1 76.379 88,6 104.005 90,2 124.547 90,9 109.856 91,6 76.419 91,3 146 93,0 597.785 90,2

darunter Spätaussiedler
320 0,5 235 0,4 317 0,4 259 0,2 261 0,2 186 0,2 111 0,1 0 0,0 1.689 0,3

Ausländer
6.788 11,5 7.315 11,9 9.860 11,4 11.343 9,8 12.495 9,1 10.129 8,4 7.309 8,7 30 19,1 65.269 9,8

ohne abgeschl. 
Berufsausbildung 12.782 21,7 11.984 19,4 15.459 17,9 17.296 15,0 19.039 13,9 14.876 12,4

arbeitslos gemeldet
54.641 92,8 55.863 90,6 67.713 78,5 89.379 77,5 104.725 76,4 95.320 79,4 72.492 86,6 109 69,4 540.242 81,5

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 4.219 7,2 5.813 9,4 18.526 21,5 25.969 22,5 32.317 23,6 24.665 20,6 11.236 13,4 53 33,8 122.798 18,5
ein Jahr und länger 
arbeitslos 8.670 14,7 7.724 12,5 8.639 10,0 12.229 10,6 17.804 13,0 15.108 12,6 10.390 12,4 22 14,0 80.586 12,2

BerufsrückkehrerInnen
1.071 1,8 1.143 1,9 1.482 1,7 1.097 1,0 1.161 0,8 1.296 1,1 1.191 1,4 4 2,5 8.445 1,3

2003 2004 2005 2006West 2000 2001 2002 2007 Summe

 

Quelle: BA-Statistik, DWH, Stand: 25.09.2008 
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A-Tabelle 33: Eintritte in Überbrückungsgeld - SGB III in Ostdeutschland 2000 bis 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
33.736 100,0 34.250 100,0 38.646 100,0 43.348 100,0 46.137 100,0 36.903 100,0 24.670 100,0 19 100,0 257.709 100,0

Frauen
10.447 31,0 10.580 30,9 12.401 32,1 13.332 30,8 13.627 29,5 11.546 31,3 7.970 32,3 5 26,3 79.908 31,0

Männer
23.289 69,0 23.670 69,1 26.245 67,9 30.016 69,2 32.510 70,5 25.357 68,7 16.700 67,7 14 73,7 177.801 69,0

unter 25 Jahre
3.134 9,3 3.245 9,5 3.659 9,5 3.757 8,7 3.576 7,8 2.361 6,4 1.326 5,4 1 5,3 21.059 8,2

25-unter 50 Jahre
27.495 81,5 27.922 81,5 31.241 80,8 34.658 80,0 36.147 78,3 28.363 76,9 18.708 75,8 0,0 204.534 79,4

50 Jahre und älter
3.107 9,2 3.083 9,0 3.746 9,7 4.933 11,4 6.414 13,9 6.179 16,7 4.636 18,8 2 10,5 32.100 12,5

Deutsche
32.483 96,3 32.856 95,9 36.913 95,5 41.582 95,9 44.814 97,1 36.079 97,8 24.077 97,6 0,0 248.804 96,5

darunter Spätaussiedler
36 0,1 43 0,1 54 0,1 43 0,1 35 0,1 17 0,0 12 0,0 0 0,0 240 0,1

Ausländer
1.253 3,7 1.394 4,1 1.733 4,5 1.766 4,1 1.323 2,9 824 2,2 593 2,4 0 0,0 8.886 3,4

ohne abgeschl. 
Berufsausbildung 3.769 11,2 2.953 8,6 3.476 9,0 3.358 7,7 3.126 6,8 2.026 5,5

arbeitslos gemeldet
30.760 91,2 31.122 90,9 32.104 83,1 36.568 84,4 39.630 85,9 32.250 87,4 22.224 90,1 14 73,7 224.672 87,2

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 2.976 8,8 3.128 9,1 6.542 16,9 6.780 15,6 6.507 14,1 4.653 12,6 2.446 9,9 0,0 33.032 12,8
ein Jahr und länger 
arbeitslos 4.602 13,6 5.030 14,7 5.493 14,2 6.214 14,3 7.452 16,2 5.211 14,1 3.371 13,7 0 0,0 37.373 14,5

BerufsrückkehrerInnen
452 1,3 621 1,8 829 2,1 768 1,8 928 2,0 803 2,2 625 2,5 0 0,0 5.026 2,0

Ost 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Summe

 

Quelle: BA-Statistik, DWH, Stand: 25.09.2008 
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A-Tabelle 34: Eintritte in Existenzgründungszuschuss - SGB III im Bundesgebiet 
2003 bis 2006 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
95.198 100,0 168.176 100,0 91.020 100,0 42.812 100,0 397.206 100,0

Frauen
38.939 40,9 71.617 42,6 43.838 48,2 22.644 52,9 177.038 44,6

Männer
56.259 59,1 96.559 57,4 47.182 51,8 20.168 47,1 220.168 55,4

unter 25 Jahre
9.569 10,1 16.222 9,6 9.733 10,7 5.306 12,4 40.830 10,3

25-unter 50 Jahre
73.627 77,3 128.584 76,5 67.375 74,0 31.072 72,6 300.658 75,7

50 Jahre und älter
12.002 12,6 23.370 13,9 13.912 15,3 6.434 15,0 55.718 14,0

Deutsche
86.509 90,9 150.392 89,4 82.711 90,9 38.702 90,4 358.314 90,2

darunter 
Spätaussiedler 289 0,3 478 0,3 188 0,2 76 0,2 1.031 0,3

Ausländer
8.689 9,1 17.784 10,6 8.309 9,1 4.110 9,6 38.892 9,8

ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung 19.968 21,0 37.959 22,6 15.769 17,3

arbeitslos gemeldet
89.042 93,5 150.352 89,4 84.271 92,6 40.125 93,7 363.790 91,6

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 6.156 6,5 17.824 10,6 6.749 7,4 2.687 6,3 33.416 8,4
ein Jahr und länger 
arbeitslos 20.816 21,9 44.660 26,6 19.203 21,1 4.793 11,2 89.472 22,5

BerufsrückkehrerInnen
3.940 4,1 7.309 4,3 4.766 5,2 2.431 5,7 18.446 4,6

Bund
2004 2005 20062003 Summe

 

Quelle: BA-Statistik, DWH, Stand: 25.09.2008 
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A-Tabelle 35: Eintritte in Existenzgründungszuschuss - SGB III in Westdeutschland 
2003 bis 2006 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
66.064 100,0 112.091 100,0 57.250 100,0 26.949 100,0 262.354 100,0

Frauen
27.865 42,2 48.822 43,6 28.915 50,5 15.347 56,9 120.949 46,1

Männer
38.199 57,8 63.269 56,4 28.335 49,5 11.612 43,1 141.415 53,9

unter 25 Jahre
6.525 9,9 10.985 9,8 6.200 10,8 3.376 12,5 27.086 10,3

25-unter 50 Jahre
51.594 78,1 86.622 77,3 43.333 75,7 20.197 74,9 201.746 76,9

50 Jahre und älter
7.945 12,0 14.484 12,9 7.717 13,5 3.376 12,5 33.522 12,8

Deutsche
58.674 88,8 97.711 87,2 50.642 88,5 23.831 88,4 230.858 88,0

darunter 
Spätaussiedler 254 0,4 368 0,3 146 0,3 59 0,2 827 0,3

Ausländer
7.390 11,2 14.380 12,8 6.608 11,5 3.118 11,6 31.496 12,0

ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung 16.398 24,8 29.853 26,6 12.155 21,2

arbeitslos gemeldet
61.541 93,2 98.875 88,2 52.525 91,7 25.091 93,1 238.032 90,7

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 4.523 6,8 13.216 11,8 4.725 8,3 1.858 6,9 24.322 9,3
ein Jahr und länger 
arbeitslos 13.468 20,4 27.643 24,7 11.396 19,9 2.931 10,9 55.438 21,1

BerufsrückkehrerInnen
2.992 4,5 5.189 4,6 3.166 5,5 1.722 6,4 13.069 5,0

West 2004 2005 2006 Summe2003

 

Quelle: BA-Statistik, DWH, Stand: 25.09.2008 
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A-Tabelle 36: Eintritte in Existenzgründungszuschuss - SGB III in Ostdeutschland 
2003 bis 2006 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
29.134 100,0 56.085 100,0 33.770 100,0 15.863 100,0 134.852 100,0

Frauen
11.074 38,0 22.795 40,6 14.923 44,2 7.297 46,0 56.089 41,6

Männer
18.060 62,0 33.290 59,4 18.847 55,8 8.556 53,9 78.753 58,4

unter 25 Jahre
3.044 10,4 5.237 9,3 3.533 10,5 1.930 12,2 13.744 10,2

25-unter 50 Jahre
22.033 75,6 41.962 74,8 24.042 71,2 10.875 68,6 98.912 73,3

50 Jahre und älter
4.057 13,9 8.886 15,8 6.195 18,3 3.058 19,3 22.196 16,5

Deutsche
27.835 95,5 52.681 93,9 32.069 95,0 14.871 93,7 127.456 94,5

darunter 
Spätaussiedler 35 0,1 110 0,2 42 0,1 17 0,1 204 0,2

Ausländer
1.299 4,5 3.404 6,1 1.701 5,0 992 6,3 7.396 5,5

ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung 3.570 12,3 8.106 14,5 3.614 10,7

arbeitslos gemeldet
27.501 94,4 51.477 91,8 31.746 94,0 15.034 94,8 125.758 93,3

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 1.633 5,6 4.608 8,2 2.024 6,0 829 5,2 9.094 6,7
ein Jahr und länger 
arbeitslos 7.348 25,2 17.017 30,3 7.807 23,1 1.862 11,7 34.034 25,2

BerufsrückkehrerInnen
948 3,3 2.120 3,8 1.600 4,7 709 4,5 5.377 4,0

Ost 2004 2005 20062003 Summe

 

Quelle: BA-Statistik, DWH, Stand: 25.09.2008 
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A-Tabelle 37: Eintritte in Gründungszuschuss - SGB III im Bundesgebiet  
2006 und 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
33.569 100,0 125.919 100,0 159.488 100,0

Frauen
12.276 36,6 45.612 36,2 57.888 36,3

Männer
21.293 63,4 80.307 63,8 101.600 63,7

unter 25 Jahre
2.879 8,6 8.475 6,7 11.354 7,1

25-unter 50 Jahre
26.075 77,7 97.191 77,2 123.266 77,3

50 Jahre und älter
4.615 13,7 20.253 16,1 24.868 15,6

Deutsche
30.905 92,1 115.941 92,1 146.846 92,1

darunter Spätaussiedler
33 0,1 39 0,0 72 0,0

Ausländer
2.664 7,9 9.978 7,9 12.642 7,9

ohne abgeschl. 
Berufsausbildung

arbeitslos gemeldet
30.292 90,2 113.446 90,1 143.738 90,1

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 3.277 9,8 12.473 9,9 15.750 9,9
ein Jahr und länger 
arbeitslos 1.613 4,8 5.605 4,5 7.218 4,5

BerufsrückkehrerInnen
715 2,1 2.504 2,0 3.219 2,0

Bund 2006 2007 Summe

 

Quelle: BA-Statistik, DWH, Stand: 25.09.2008 



IAB Projektbericht 339 

A-Tabelle 38: Eintritte in Gründungszuschuss - SGB III in Westdeutschland 
2006 und 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
25.354 100,0 96.480 100,0 121.834 100,0

Frauen
9.082 35,8 34.232 35,5 43.314 35,6

Männer
16.272 64,2 62.248 64,5 78.520 64,4

unter 25 Jahre
2.035 8,0 6.124 6,3 8.159 6,7

25-unter 50 Jahre
19.923 78,6 75.011 77,7 94.934 77,9

50 Jahre und älter
3.396 13,4 15.345 15,9 18.741 15,4

Deutsche
22.913 90,4 87.528 90,7 110.441 90,6

darunter Spätaussiedler
28 0,1 37 0,0 65 0,1

Ausländer
2.441 9,6 8.952 9,3 11.393 9,4

ohne abgeschl. 
Berufsausbildung

arbeitslos gemeldet
22.704 89,5 85.921 89,1 108.625 89,2

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 2.650 10,5 10.559 10,9 13.209 10,8
ein Jahr und länger 
arbeitslos 1.179 4,7 4.240 4,4 5.419 4,4

BerufsrückkehrerInnen
483 1,9 1.686 1,7 2.169 1,8

West 2006 2007 Summe

 

Quelle: BA-Statistik, DWH, Stand: 25.09.2008 
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A-Tabelle 39: Eintritte in Gründungszuschuss - SGB III in Ostdeutschland  
2006 und 2007 nach personellen Merkmalen 

absolut in % absolut in % absolut in %

insgesamt
8.215 100,0 29.439 100,0 37.654 100,0

Frauen
3.194 38,9 11.380 38,7 14.574 38,7

Männer
5.021 61,1 18.059 61,3 23.080 61,3

unter 25 Jahre
844 10,3 2.351 8,0 3.195 8,5

25-unter 50 Jahre
6.152 74,9 22.180 75,3 28.332 75,2

50 Jahre und älter
1.219 14,8 4.908 16,7 6.127 16,3

Deutsche
7.992 97,3 28.413 96,5 36.405 96,7

darunter Spätaussiedler
5 0,1 2 0,0 7 0,0

Ausländer
223 2,7 1.026 3,5 1.249 3,3

ohne abgeschl. 
Berufsausbildung

arbeitslos gemeldet
7.588 92,4 27.525 93,5 35.113 93,3

nicht arbeitslos 
arbeitsuchend 627 7,6 1.914 6,5 2.541 6,7
ein Jahr und länger 
arbeitslos 434 5,3 1.365 4,6 1.799 4,8

BerufsrückkehrerInnen
232 2,8 818 2,8 1.050 2,8

Ost 2006 2007 Summe

 

Quelle: BA-Statistik, DWH, Stand: 25.09.2008 
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A-Tabelle 40: Verbleib im 6. Monat – SGB III-FbW  
im Bundesgebiet 

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2001 390.443 43,2 37,3 43,1 7,0
2002 388.668 38,6 32,2 46,0 8,0
2003 403.665 32,7 28,1 47,3 10,6
2004 286.423 38,0  - 41,0  - 

2005 203.342 40,9 38,1 37,1 10,0
2006 115.656 53,6 49,8 26,7 9,7
2007 188.947 55,8 50,5 26,2 10,4

in % von Austritten
Berichtsjahr Austritte abs.

 
recherchierbare Austritte Juli Vorjahr bis Juni Berichtsjahr 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) 
in Folgemaßnahme: einschließlich geförderte Beschäftigung 
Quelle: BA-Statistik: SGB III-Eingliederungsbilanz 

A-Tabelle 41: Verbleib im 6 .Monat – SGB III-FbW  
in Westdeutschland 

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2001 236.920 47,9 43,6 36,7 5,6
2002 214.072 43,4 39,3 39,4 5,8
2003 231.251 35,1 32,2 43,4 8,5
2004 179.391 38,8  - 38,3  - 

2005 138.951 41,4 39,2 36,3 8,5
2006 83.204 53,9 50,6 26,6 8,7
2007 136.668 54,7 50,0 26,6 9,7

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
recherchierbare Austritte Juli Vorjahr bis Juni Berichtsjahr 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) 
in Folgemaßnahme: einschließlich geförderte Beschäftigung 
Quelle: BA-Statistik: SGB III-Eingliederungsbilanz 

A-Tabelle 42: Verbleib im 6. Monat – SGB III-FbW  
in Ostdeutschland 

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2001 153.523 35,9 27,6 52,9 9,2
2002 174.596 32,7 23,6 54,0 10,6
2003 172.414 29,5 22,7 52,5 13,4
2004 107.032 36,6  - 45,4  - 

2005 64.391 39,9 35,8 38,9 13,0
2006 32.452 52,8 47,7 26,9 12,2
2007 52.279 58,7 51,9 25,1 12,2

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
recherchierbare Austritte Juli Vorjahr bis Juni Berichtsjahr 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) 
in Folgemaßnahme: einschließlich geförderte Beschäftigung 
Quelle: BA-Statistik: SGB III-Eingliederungsbilanz 
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A-Tabelle 43: Verbleib im 6. Monat – Überbrückungsgeld  
im Bundesgebiet 

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2001 88.241 10,9 10,6 8,9 1,2
2002 91.165 9,9 9,4 11,6 2,4
2003 113.016 9,7 9,3 14,0 2,4
2004 160.863 13,6  - 13,8  - 

2005 178.725 14,7 14,3 13,5 1,4
2006 151.316 18,1 17,6 11,2 1,5
2007 104.829 18,9 18,3 8,6 1,8

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
recherchierbare Austritte Juli Vorjahr bis Juni Berichtsjahr 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) 
in Folgemaßnahme: einschließlich geförderte Beschäftigung 
Quelle: BA-Statistik: SGB III-Eingliederungsbilanz 

A-Tabelle 44: Verbleib im 6. Monat – Überbrückungsgeld  
in Westdeutschland 

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2001 59.089 12,3 12,0 8,5 1,1
2002 58.356 11,1 10,8 11,5 1,8
2003 776.614 10,9 10,6 14,3 2,3
2004 117.277 14,3  - 13,8  -

2005 134.130 15,2 14,9 13,4 1,3
2006 114.512 18,7 18,3 11,1 1,4
2007 80.898 19,4 18,8 8,7 1,7

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
recherchierbare Austritte Juli Vorjahr bis Juni Berichtsjahr 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) 
in Folgemaßnahme: einschließlich geförderte Beschäftigung 
Quelle: BA-Statistik: SGB III-Eingliederungsbilanz 

A-Tabelle 45: Verbleib im 6. Monat – Überbrückungsgeld  
in Ostdeutschland 

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2001 29.143 8,2 7,8 9,5 1,4
2002 32.809 7,7 7,0 11,9 3,6
2003 35.402 7,1 6,6 13,3 2,7
2004 43.586 11,7  - 13,9  - 

2005 44.595 13,0 12,6 13,9 1,8
2006 36.804 16,1 15,4 11,2 1,9
2007 23.931 17,2 16,5 8,4 2,0

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
recherchierbare Austritte Juli Vorjahr bis Juni Berichtsjahr 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) 
in Folgemaßnahme: einschließlich geförderte Beschäftigung 
Quelle: BA-Statistik: SGB III-Eingliederungsbilanz 
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A-Tabelle 46: Verbleib im 6. Monat – Existenzgründungszuschuss  
im Bundesgebiet 

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2004 18.691 23,6  - 29,3  -
2005 57.980 21,6 20,9 27,3 4,9
2006 83.378 21,9 21,3 18,8 2,0
2007 102.813 20,8 20,3 9,8 1,2

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
recherchierbare Austritte Juli Vorjahr bis Juni Berichtsjahr 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) 
in Folgemaßnahme: einschließlich geförderte Beschäftigung 
Quelle: BA-Statistik: SGB III-Eingliederungsbilanz 

A-Tabelle 47: Verbleib im 6. Monat – Existenzgründungszuschuss  
in Westdeutschland 

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2004 14.030 24,2  - 27,8  -
2005 43.633 22,3 21,6 25,7 5,1
2006 57.668 22,8 22,4 17,1 2,1
2007 68.357 21,8 21,4 8,8 1,1

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
recherchierbare Austritte Juli Vorjahr bis Juni Berichtsjahr 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) 
in Folgemaßnahme: einschließlich geförderte Beschäftigung 
Quelle: BA-Statistik: SGB III-Eingliederungsbilanz 

A-Tabelle 48: Verbleib im 6. Monat – Existenzgründungszuschuss  
in Ostdeutschland 

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2004 4.661 21,8  - 33,8  -
2005 14.347 19,3 18,5 32,1 4,2
2006 25.710 19,7 19,0 22,6 1,8
2007 34.456 18,7 18,2 11,9 1,3

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
recherchierbare Austritte Juli Vorjahr bis Juni Berichtsjahr 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) 
in Folgemaßnahme: einschließlich geförderte Beschäftigung 
Quelle: BA-Statistik: SGB III-Eingliederungsbilanz 
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A-Tabelle 49: Verbleib im 6. Monat – Gründungszuschuss  

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

Bund 5.609 35,6 35,3 9,1 0,8
Ost 1.110 34,3 33,8 8,2 1,4
West 4.499 35,9 35,7 9,4 0,7

Berichtsjahr 2007 Austritte abs.
in % von Austritten

 
recherchierbare Austritte Juli Vorjahr bis Juni Berichtsjahr 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) 
in Folgemaßnahme: einschließlich geförderte Beschäftigung 
Quelle: BA-Statistik: SGB III-Eingliederungsbilanz 
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A-Tabelle 50: Verbleib im 6. Monat – ESF-FbW ohne Modul  
im Bundesgebiet  

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2000 7.679 23,2 22,1 22,8 24,6
2001 17.902 31,3 29,4 26,4 11,6
2002 18.936 29,8 28,4 27,5 9,6
2003 13.689 30,2 29,5 29,5 3,7
2004 9.898 30,2 29,7 32,5 2,9

2005 4.992 29,7 29,4 32,8 2,2
2006 3.348 33,6 32,9 32,1 1,8
2007 3.762 35,7 34,6 38,0 2,0

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
alle Austritte eines Jahres 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) plus geförderte Existenzgründungen 
in Folgemaßnahme: ohne geförderte Beschäftigung 
Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 

A-Tabelle 51: Verbleib im 6. Monat – ESF-FbW ohne Modul  
in Westdeutschland  

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2000 3.944 25,2 24,0 20,3 24,0
2001 8.837 32,2 30,9 22,3 10,9
2002 10.329 30,7 29,7 24,1 8,7
2003 7.522 29,4 29,1 25,8 3,9
2004 5.847 28,7 28,3 30,4 3,0

2005 3.115 29,2 29,0 30,7 2,4
2006 2.016 32,7 32,1 29,8 2,1
2007 2.094 32,9 32,2 34,4 2,8

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
alle Austritte eines Jahres 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) plus geförderte Existenzgründungen 
in Folgemaßnahme: ohne geförderte Beschäftigung 
Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 

A-Tabelle 52: Verbleib im 6. Monat – ESF-FbW ohne Modul  
in Ostdeutschland  

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2000 3.735 21,1 20,1 25,3 25,3
2001 9.065 30,3 28,0 30,3 12,2
2002 8.607 28,6 26,8 31,6 10,6
2003 6.167 31,2 30,0 34,0 3,4
2004 4.051 32,4 31,8 35,6 2,7

2005 1.877 30,6 30,2 36,2 1,7
2006 1.332 35,0 34,0 35,7 1,3
2007 1.668 39,3 37,6 42,4 1,0

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
alle Austritte eines Jahres 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) plus geförderte Existenzgründungen 
in Folgemaßnahme: ohne geförderte Beschäftigung 
Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 
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A-Tabelle 53: Verbleib im 6. Monat – ESF-FbW mit Modul  
im Bundesgebiet  

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2000 3.283 16,9 16,0 21,1 37,9
2001 10.342 25,0 22,8 31,8 24,0
2002 11.565 24,3 22,5 36,6 19,5
2003 6.207 27,0 25,2 39,2 8,9
2004 1.271 28,1 27,7 42,4 2,2

2005 214 27,6 26,2 35,5 2,3

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
alle Austritte eines Jahres 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) plus geförderte Existenzgründungen 
in Folgemaßnahme: ohne geförderte Beschäftigung 
Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 

A-Tabelle 54: Verbleib im 6. Monat – ESF-FbW mit Modul  
in Westdeutschland  

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2000 1.720 20,8 20,1 27,5 12,7
2001 4.246 24,4 23,5 31,0 13,8
2002 4.342 22,5 21,5 36,4 10,1
2003 2.169 26,6 25,7 34,9 7,0
2004 275 30,9 30,9 34,2 2,9

2005 98 30,6 30,6 31,6 1,0

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
alle Austritte eines Jahres 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) plus geförderte Existenzgründungen 
in Folgemaßnahme: ohne geförderte Beschäftigung 
Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 

A-Tabelle 55: Verbleib im 6. Monat – ESF-FbW mit Modul  
in Ostdeutschland  

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2000 1.563 12,6 11,5 14,0 65,6
2001 6.096 25,5 22,3 32,4 31,1
2002 7.223 25,4 23,1 36,7 25,1
2003 4.038 27,1 24,9 41,5 9,9
2004 996 27,3 26,8 44,7 2,0

2005 116 25,0 22,4 38,8 3,5

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
alle Austritte eines Jahres 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) plus geförderte Existenzgründungen 
in Folgemaßnahme: ohne geförderte Beschäftigung 
Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 



IAB Projektbericht 347 

A-Tabelle 56: Verbleib im 6. Monat – ESF-FbW insgesamt  
im Bundesgebiet  

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2000 10.962 21,3 20,3 22,2 28,6
2001 28.244 29,0 27,0 28,3 16,1
2002 30.501 27,7 26,1 30,9 13,3
2003 19.896 29,2 28,2 32,5 5,3
2004 11.169 30,0 29,5 33,6 2,8

2005 5.206 29,6 29,3 32,9 2,2
2006 3.348 33,6 32,9 32,1 1,8
2007 3.762 35,7 34,6 38,0 2,0

in % von Austritten
Berichtsjahr Austritte abs.

 
alle Austritte eines Jahres 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) plus geförderte Existenzgründungen 
in Folgemaßnahme: ohne geförderte Beschäftigung 
Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 

A-Tabelle 57: Verbleib im 6. Monat – ESF-FbW insgesamt  
in Westdeutschland 

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2000 5.664 23,9 22,8 22,5 20,6
2001 13.083 29,7 28,5 25,1 11,9
2002 14.671 28,3 27,3 27,7 9,1
2003 9.691 28,8 28,3 27,9 4,6
2004 6.122 28,8 28,4 30,5 3,0

2005 3.213 29,2 29,0 30,7 2,4
2006 2.016 32,7 32,1 29,8 2,1
2007 2.094 32,9 32,2 34,4 2,8

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
alle Austritte eines Jahres 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) plus geförderte Existenzgründungen 
in Folgemaßnahme: ohne geförderte Beschäftigung 
Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 

A-Tabelle 58: Verbleib im 6. Monat – ESF-FbW insgesamt  
in Ostdeutschland  

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2000 5.298 18,6 17,6 22,0 37,2
2001 15.161 28,3 25,7 31,1 19,8
2002 15.830 27,1 25,1 33,9 17,2
2003 10.205 29,6 28,0 37,0 6,0
2004 5.047 31,4 30,8 37,4 2,5

2005 1.993 30,3 29,8 36,4 1,8
2006 1.332 35,0 34,0 35,7 1,3
2007 1.668 39,3 37,6 42,4 1,0

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
alle Austritte eines Jahres 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) plus geförderte Existenzgründungen 
in Folgemaßnahme: ohne geförderte Beschäftigung 
Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 
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A-Tabelle 59: Verbleib im 6. Monat – ESF-Coaching Überbrückungsgeld  
im Bundesgebiet  

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2000 869 9,8 9,3 11,3 4,1
2001 4.497 12,2 11,7 13,0 1,7
2002 7.799 10,0 9,4 14,2 2,2
2003 12.320 11,1 10,5 13,8 1,0
2004 21.329 14,6 14,4 15,5 0,6

2005 37.040 16,8 16,6 13,3 0,3
2006 31.454 20,7 20,5 9,4 0,4
2007 18.732 22,8 22,5 8,3 0,3

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
alle Austritte eines Jahres 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) plus geförderte Existenzgründungen 
in Folgemaßnahme: ohne geförderte Beschäftigung 
Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 

A-Tabelle 60: Verbleib im 6. Monat – ESF-Coaching Überbrückungsgeld  
in Westdeutschland  

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2000 542 11,4 10,7 11,4 5,7
2001 1.823 16,6 15,9 13,9 2,3
2002 2.543 13,8 13,0 17,2 3,0
2003 4.169 14,8 14,1 15,3 1,2
2004 9.578 18,5 18,4 16,1 0,7

2005 18.473 20,0 19,8 13,9 0,4
2006 17.970 23,4 23,2 10,0 0,5
2007 10.817 25,6 25,3 8,8 0,4

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
alle Austritte eines Jahres 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) plus geförderte Existenzgründungen 
in Folgemaßnahme: ohne geförderte Beschäftigung 
Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 

A-Tabelle 61: Verbleib im 6. Monat – ESF-Coaching Überbrückungsgeld  
in Ostdeutschland  

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2000 327 7,0 7,0 11,0 1,5
2001 2.674 9,1 8,9 12,3 1,3
2002 5.256 8,2 7,6 12,7 1,9
2003 8.151 9,2 8,6 13,1 0,9
2004 11.751 11,3 11,1 15,1 0,5

2005 18.567 13,7 13,5 12,7 0,3
2006 13.484 17,2 16,8 8,6 0,3
2007 7.915 19,0 18,7 7,7 0,2

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
alle Austritte eines Jahres 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) plus geförderte Existenzgründungen 
in Folgemaßnahme: ohne geförderte Beschäftigung 
Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 
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A-Tabelle 62: Verbleib im 6. Monat – ESF-Coaching  
Existenzgründungszuschuss im Bundesgebiet  

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2004 9.928 7,1 3,2 7,3 0,5
2005 33.212 6,9 4,0 6,7 0,2
2006 17.119 9,3 6,0 3,7 0,3
2007 9.702 10,5 7,1 3,5 0,2

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
alle Austritte eines Jahres 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) plus geförderte Existenzgründungen 
in Folgemaßnahme: ohne geförderte Beschäftigung 
Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 

A-Tabelle 63: Verbleib im 6. Monat – ESF-Coaching  
Existenzgründungszuschuss in Westdeutschland  

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2004 3.265 9,8 4,3 7,1 0,7
2005 10.737 9,3 5,0 7,4 0,3
2006 6.106 12,4 8,1 4,1 0,3
2007 3.525 14,1 9,7 4,1 0,2

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
alle Austritte eines Jahres 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) plus geförderte Existenzgründungen 
in Folgemaßnahme: ohne geförderte Beschäftigung 
Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 

A-Tabelle 64: Verbleib im 6. Monat – ESF-Coaching  
Existenzgründungszuschuss in Ostdeutschland  

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2004 6.663 5,8 2,7 7,4 0,5
2005 22.475 5,7 3,5 6,3 0,1
2006 11.013 7,6 4,9 3,4 0,3
2007 6.177 8,5 5,7 3,1 0,2

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
alle Austritte eines Jahres 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) plus geförderte Existenzgründungen 
in Folgemaßnahme: ohne geförderte Beschäftigung 
Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 
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A-Tabelle 65: Verbleib im 6. Monat – ESF-Coaching  
Gründungszuschuss  

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

Bund 14.624 15,9 15,8 4,0 0,5
Ost 6.526 12,2 12,1 4,2 0,4
West 8.098 18,9 18,8 3,9 0,5

Berichtsjahr 2007 Austritte abs.
in % von Austritten

 
alle Austritte eines Jahres 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) plus geförderte Existenzgründungen 
in Folgemaßnahme: ohne geförderte Beschäftigung 
Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 
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A-Tabelle 66: Verbleib im 6. Monat – ESF- Existenzgründerseminare  
im Bundesgebiet  

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2000 3.561 15,5 14,4 35,3 9,1
2001 5.016 17,0 15,6 33,3 9,4
2002 6.468 14,4 13,0 33,6 11,3
2003 1.473 15,4 14,0 32,3 8,4

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
alle Austritte eines Jahres 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) plus geförderte Existenzgründungen 
in Folgemaßnahme: ohne geförderte Beschäftigung 
Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 

A-Tabelle 67: Verbleib im 6. Monat – ESF-Existenzgründerseminare  
in Westdeutschland  

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2000 1.997 16,4 15,3 35,6 6,8
2001 3.251 16,8 15,7 32,9 7,6
2002 4.880 14,7 13,4 32,9 9,2
2003 1.229 15,1 13,8 31,4 7,8

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
alle Austritte eines Jahres 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) plus geförderte Existenzgründungen 
in Folgemaßnahme: ohne geförderte Beschäftigung 
Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 
 

A-Tabelle 68: Verbleib im 6. Monat – ESF-Existenzgründerseminare  
in Ostdeutschland  

svB insg. svB ungef. arbeitslos 
gemeldet in Folgemaßn.

2000 1.564 14,4 13,4 35,0 12,0
2001 1.765 17,2 15,4 33,9 12,7
2002 1.588 13,6 11,8 35,8 17,6
2003 244 16,4 15,2 36,5 11,1

Berichtsjahr Austritte abs.
in % von Austritten

 
alle Austritte eines Jahres 
svB insg.: svpfl. Beschäftigung (gefördert und ungefördert) plus geförderte Existenzgründungen 
in Folgemaßnahme: ohne geförderte Beschäftigung 
Quelle: Individualdatenbank der Begleitforschung, eigene Berechnungen 
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Anhang 2: 
 
Berichte und Veröffentlichungen der Begleitforschung zum 
ESF-BA-Programm  
 

1 Übergreifende Zwischen- und Ergebnisberichte  
Deeke, Axel; Scioch, Patrycja; Szameitat, Jörg (2007): Begleitforschung zum ESF-
BA-Programm. Sechster Zwischenbericht, IAB-Projektbericht, Nürnberg 

Deeke, Axel; Engelhardt, Astrid; Scioch, Patrycja (2006): Begleitforschung zum 
ESF-BA-Programm. Fünfter Zwischenbericht, IAB-Projektbericht, Nürnberg 

Deeke, Axel; Kruppe, Thomas; Oberschachtsiek, Dirk; Schwab, Gunnar unter Mit-
arbeit von Astrid Engelhardt u. Patrycja Scioch (2005): Aktualisierung der Halbzeit-
bewertung des ESF-BA-Programms, IAB-Projektbericht, Nürnberg 

Deeke, Axel; Kruppe, Thomas; Kurtz, Beate (2004): Stand und Perspektiven der 
Begleitforschung zum „ESF-BA-Programm 2000 – 2006“ bis zur Aktualisierung der 
Halbzeitbewertung. Vierter Zwischenbericht der Begleitforschung, Nürnberg 

Deeke, Axel; Kruppe, Thomas; Kurtz, Beate; Müller, Petra (2004): Halbzeitbewer-
tung des „ESF-BA-Programm 2000 – 2006“, Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung Nr. 283, Nürnberg 

Deeke, Axel; Kruppe, Thomas; Kurtz, Beate; Müller, Petra; Schuler, Werner unter 
Mitarbeit von Christian Brinkmann u. Martina Oertel (2003): Begleitforschung zum 
„ESF-BA-Programm 2000 – 2006“. Bericht zur Halbzeitbewertung, IAB-Projektbe-
richt, Nürnberg 

Deeke, Axel; Schuler, Werner (2003): Fünf Jahre „AFG-Plus“. Arbeitsförderung aus 
dem Europäischen Sozialfonds. Ergebnisse der Begleitforschung zur ergänzenden 
ESF-Förderung zum AFG und SGB III 1995-1999, Beiträge zur Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung Nr. 265, Nürnberg 

Deeke, Axel; Kruppe, Thomas; Kurtz, Beate; Müller, Petra; Oertel, Martina; Schuler, 
Werner (2002): Begleitforschung zum „ESF-BA-Programm 2000 – 2006“. Zweiter 
Zwischenbericht, IAB-Projektbericht, Nürnberg 

Deeke, Axel; Kruppe, Thomas; Kurtz, Beate; Müller, Petra; Schuler, Werner (2001): 
Begleitforschung zum „ESF-BA-Programm 2000 – 2006“. Erster Zwischenbericht, 
IAB-Projektbericht, Nürnberg 
 

2 Inhaltliches und methodisches Konzept der Begleitforschung 
Bangel, Bettina; Brinkmann, Christian; Deeke, Axel (2006): Evaluation von Arbeits-
marktpolitik, in: R. Stockmann (Hrsg.): Evaluationsforschung. Grundlagen und 
ausgewählte Forschungsfelder (3. Auflage). Sozialwissenschaftliche Evaluationsfor-
schung, Bd. 01, Münster u.a., S. 311-344 

Deeke, Axel (2006): Begleitende Programmevaluation – Chancen und Risiken von 
Programmkritik, in: C. Brinkmann, S. Koch u. G. Mendius (Hrsg.): Wirkungsfor-
schung und Politikberatung – eine Gratwanderung? Beiträge zur Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung Nr. 300, Nürnberg, S. 115-129 



IAB Projektbericht 353 

Deeke, Axel (2006): Begleitforschung zum veränderten ESF-BA-Programm. Aktu-
elle Zwischenergebnisse, Stand der Arbeiten und Ausblick, IAB-Projektbericht, 
Nürnberg 

Deeke, Axel (2005): Ziele und Gegenstand der Aktualisierung der Halbzeitbewer-
tung des ESF-BA-Programms, in: Deeke u.a.: Aktualisierung der Halbzeitbewertung 
des ESF-BA-Programms, IAB-Projektbericht, Nürnberg, S. 1-12 

Deeke, Axel (2004): Gegenstand, Auftrag und Konzept der Halbzeitbewertung des 
ESF-BA-Programms, in: Deeke u.a.: Halbzeitbewertung des „ESF-BA-Programm 
2000 – 2006“, Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Nr. 283, Nürnberg, 
S. 1-20 

Deeke, Axel (2000): Begleitforschung zum „ESF-BA-Programm 2000-2006“. Pro-
jektskizze, Nürnberg 

Deeke, Axel; Kruppe, Thomas (2002): Prozess- und kontextorientierte Begleitfor-
schung zu arbeitsmarktpolitischen Programmen, in: G. Kleinhenz (Hrsg.): IAB-Kom-
pendium Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung Nr. 250, Nürnberg, S. 399-414 

 

3 Datenbasis „Individualdatenbank“ 
Deeke, Axel (2000): Wedelt der Schwanz mit dem Hund? Anforderungen an das 
Monitoring und die Evaluation der Arbeitsförderung mit den Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds, in: Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen des 
Landes Brandenburg (Hrsg.): Evaluierung der Arbeitsmarktpolitik aus Ländersicht. 
Konzepte, Möglichkeiten und Grenzen politikberatender Wirkungsforschung, Pots-
dam, S. 29-33 

Deeke, Axel; Wiedemann, Eberhard (2002): Evaluierung aktiver Arbeitsmarktpolitik 
und Datengrundlagen. Bericht von einem Workshop in der Bundesanstalt für Arbeit 
am 9. November 2001, IAB-Werkstattbericht 02/2002, Nürnberg 

Engelhardt, Astrid; Oberschachtsiek, Dirk; Scioch, Patrycja (2008): Datengenese 
zweier Datenkonzepte. MTG (Maßnahme-Teilnahme-Grunddatei) und ISAAK (In-
strumente Aktiver Arbeitsmarktpolitik). Eine Betrachtung ausgewählter Fälle am 
Beispiel der Förderung im Rahmen des ESF-BA-Programms, FDZ-Methodenreport 
08/2008, Nürnberg 

Kruppe, Thomas; Oertel, Martina (2003): Von Verwaltungsdaten zu Forschungsda-
ten. Die Individualdaten für die Evaluation des ESF-BA-Programms 200 bis 2006, 
IAB-Werkstattbericht 10/2003, Nürnberg 

Scioch, Patrycja; Szameitat, Jörg (2008): Ergebnisse des Projekts „Individualdaten-
bank“ der Begleitforschung zum ESF-BA-Programm: Daten zur Förderentwicklung 
von 2000 bis 2007, IAB-Projektbericht, Nürnberg 

Szameitat, Jörg (2008): Begleitforschung zum ESF-BA-Programm: Daten zur För-
derentwicklung von 2000 bis 2007. Datenstand 13. März 2008, IAB-Projektbericht, 
Nürnberg 

Szameitat, Jörg (2008): Austritte aus der Förderung im Rahmen des ESF-BA-Pro-
gramms im Jahr 2007 und Verbleib. Datenstand 20. November 2008. Aktualisierung 
und Korrektur des Berichts vom Juli 2008, IAB-Projektbericht, Nürnberg 
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4 Policy-Analyse: Programmumsetzung und 
Governancestrukturen 

Deeke, Axel (2005): Das ESF-BA-Programm im Kontext der arbeitsmarktpolitischen 
Neuausrichtung der Bundesagentur für Arbeit. Zur Umsetzung des Programms von 
2000 bis Anfang 2005, IAB-Forschungsbericht 26/2005 

Deeke, Axel (2005): Die Umsetzung des Programms von 2000 bis 2004 und die 
zukünftigen Perspektiven einer ESF-BA-Förderung, Deeke u.a.: Aktualisierung der 
Halbzeitbewertung des ESF-BA-Programms, IAB-Projektbericht, Nürnberg, S. 13 - 
63 

Deeke, Axel (2004): Die Umsetzung des Programms in der Zeit von Anfang 2000 
bis Ende 2002, in: Deeke u.a.: Halbzeitbewertung des „ESF-BA-Programm 2000 – 
2006“, Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Nr. 283, Nürnberg, S. 21 - 
149 

Deeke, Axel; Kruppe, Thomas; Müller, Petra; Schuler, Werner (2002): Das „ESF-
BA-Programm 2000 – 2006“ und seine Umsetzung im ersten Jahr, IAB-Werkstatt-
bericht 05/2002 

Müller, Petra; Schuler, Werner (2004): Rahmenbedingungen und Handlungsstrate-
gien bei der dezentralen Umsetzung aktiver Arbeitsmarktpolitik. Das Beispiel des 
ESF-BA-Programms, Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Nr. 279, 
Nürnberg 

Müller, Petra; Schuler, Werner (2003): Ergebnisse zur dezentralen Umsetzung des 
Programms, in: Deeke u.a.: Begleitforschung zum „ESF-BA-Programm 2000 – 
2006“. Bericht zur Halbzeitbewertung, IAB-Projektbericht, Nürnberg, S. 151 - 220 

Schwab, Gunnar (2006): Regionale Unterschiede der Ergebnisse des ESF-BA-Pro-
gramms – Zwischenergebnisse der Begleitforschung, IAB-Projektbericht, Nürnberg 

Schwab, Gunnar (2005): Regional vergleichende Analysen von Maßnahmeinsatz 
und Zielgruppenausrichtung, in: Deeke u.a.: Aktualisierung der Halbzeitbewertung 
des ESF-BA-Programms, IAB-Projektbericht, Nürnberg, S. 64- 156 

 

5 Mikroanalytische Evaluation der ESF-Förderung  
beruflicher Weiterbildung von Arbeitslosen und von  
Trainingsmaßnahmen 

Baas, Meike; Deeke, Axel (2009): Evaluation der Nachhaltigkeit beruflicher Weiter-
bildung im Rahmen des ESF-BA-Programms. Eine Wirkungsanalyse auf der 
Grundlage von Befragungen der Teilnehmenden und Vergleichsgruppen, IAB-For-
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